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„ Es sprach Muhammad Ibn Mâlik : ich lobe meinen Herrn ,

Gott, den besten Herrscher ; – seegnend den erwählten Ge

sandten und sein Geschlecht, die Vollendung Erstrebenden ,

Erhabenen . – Ich fleheGott zur Hülfe an für ein Tausend

versgedicht, in dem die Hauptpuncte der Syntax kurz zusam

mengefaſst sind. — Es stellt das Fernste in zusammenge

drängter Rede nah und spendet reichlich durch Erfüllung v. 5.

einer Versprechung. - Es erheischt Wohlwollen ohne Un

willen , übertreffend das Tausendversgedicht des Ibn Mu ți. —

Wiewohl dieser durch seinen Vorgang Bevorzugung erlangt

und meinen schönen Lobspruch verdient hat. — Gott wird

reiche Gaben mir und ihm auf den Stufen des Paradieses

zusprechen .“

I. Die Rede und ihre Bestandtheile .

„ Unsere Rede (Kalâm ) ist ein Ausdruck (Lafz), der

einen Sinn giebt wie „ steh aufrecht“ . Nomen , Verbum und

Partikel sind Wörter (Kalim ), wovon das Einheitsnomen (Ka

lima ) Wort ist. Das Gesagte (Kaul) ist eine allgemeine

Bezeichnung ; doch wird bisweilen mit einem Wort auch eine

Rede bezeichnet.“

Erkl. „ Rede“ als terminus technicus bei den Gram

matikern ist eine Bezeichnung für den Ausdruck , der einen

solchen Sinn giebt, daſsman den Satz darauf schlieſsen kann. —
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Ausdruck ist ein Gattungsbegriff, der die Rede , das Wort,

die Wörter, und ebenso auch das Ungebräuchliche wie das

Gebräuchliche umfaſst. – In dieser Erklärung wird daher

durch „der einen Sinn giebt“ das Ungebräuchliche, und durch

„ einen solchen , daſs man den Satz schlieſsen kann“ dasWort

und einige Wortmassen (unvollendete Satztheile) ausgeschie

den ; nämlich die , welche aus drei und mehr Wörtern be

stehen, doch keinen vollständigen Sinn geben, vgl. in kâma

zaidun .

Die Rede wird nur zusammengesetzt entweder aus zwei

Nominibus, vgl. zaidun kâ’imun , oder aus einem Verbum

und einem Nomen vgl. kâm a zaidun, so wie das Beispiel

des Verf. istaķim , das ein Subject anta in sich birgt.

Der Verf. überhebt sich durch die Anführung dieses Bei

spiels der weitläufigeren Erklärung. – Durch die Worte

„ unsere Rede“ zeigt Verf. an, daſs die Erklärung nur für den

terminus technicus der Grammatiker gelte, aber nicht für die

Lexicographen, bei denen Kalâm ein Name ist für Alles, was

geredet wird, gleich viel ob es Sinn gebend ist oder nicht.

Kalim . (Worte und Wörter ) ist ein Gattungsbegriff, des

sen Einheitsnomen Kalima ist. Dies ist entweder ein Nomen,

nämlich dann , wenn es auf einen Sinn hinführt, ohne einen

Zeitbegriff damit zu verbinden, oder ein Verbum , wenn es

einen Sinn giebt mit der Verbindung eines Zeitbegriffs, oder

eine Partikel, wenn es nicht an sich einen Sinn ausdrückt,

sondern erst in einem anderen . – Kalim sind aus drei und

mehr Wörtern zusammengesetzte Worte.

Kalima, „Wort“ ist der Ausdruck, der bei der Sprachbil

dung bestimmt ist zur Bezeichnung eines Einzelbegriffs. -

Diese Erklärung schlieſst auf der einen Seite das Ungebräuch

liche wie auf der anderen Seite die nicht in einem Einzel

begriff bestehende Rede aus.

Kaul, Gesagtes , umfaſst nach dem Verfasser alles; es

gilt von der Rede wie den Worten und dem Wort. Einige

behaupten, es bezeichne ursprünglich nur den Einzelbegriff.

- Im Worte wird bisweilen die Rede gemeint. So gebraucht

man von „ es giebt keinen Gott als Gott“ die Bezeichnung, das

Wort des reinen Bekenntnisses. — Die Bezeichnungen „Rede“

und „ Worte“ passen bisweilen auf eine Aussage gleich rich

tig , bisweilen gilt nur das Eine von ihnen vgl. vom ersten



al- kalâm .

kad kâma zaidun . Hier gilt sowohl die Bezeichnung

„ Rede“, da es einen vollständigen Sinn giebt, als auch

„ Worte“ , weil es aus drei Wörtern zusammengesetzt ist,

dagegen ist die Bezeichnung , Worte, allein gültig bei in

kama zaidun, die Bezeichnung Rede nur bei zaidun

kâ’imun.* )

„ Eine deutliche Unterscheidung für das Nomen ergiebt v. 10.

sich dadurch , daſs es möglicherweise 1) im Genitiv , 2 ) mit

dem Tanvîn, 3) im Vocativ , 4 ) mit al und 5 ) mit einem Prä

dicat stehen kann.“

Erkl. Zu den Unterscheidungszeichen des Nomen gehört:

I. Der Genitiv, der a . durch eine Partikel, b . durch die

Annexion, c. durch die Apposition hervorgerufen wird.

Verf. faſst diese 3 Fälle in seinen Ausdruck (G ’arr)Genitiv

zusammen .

II. Das Tanvîn zerfällt in 4 Klassen :

a . Das Tanvîn der vollständigen Declinabilität, ( Tanvînu- t

Tamkîni) am vollständig declinablen Nomen.

6 . Das Tanvîn der Unbestimmtheit (Tanvînu-t- Tankîri), das

Bestimmte von dem Unbestimmten zu unterscheiden . -

c. Das Tanvîn der Correspondenz ( Tanvînu - l -Muķâbala ),

d . i. das, welches an den regelmäſsigen weiblichen Plu

ral tritt, da es dem Nûn des regelmäſsigen männlichen

Plural entspricht.

d . Das Tanvîn der Stellvertretung ( Tanvînu-l-'iwadi), dies

enthält 3 Unterabtheilungen es ist:

a . Stellvertretend für einen ganzen Satz bei id vgl. hî

na’idin vgl. kur. 56 , 82. Wenn der Todesseufzer

bis zur Kehle gelangt, zu der Zeit werdet ihr ein

sehen .

*) In Rücksicht auf ihre Weite ordnen sich somit die Begriffe bei

den Grammatikern folgendermaſsen :

I. (Lafz) Ausdruck ist der weiteste Begriff, der alles Gebräuch

liche und Ungebräuchliche umfaſst.

II . (Kaul.) Gesagtes umfaſst alles Gebräuchliche.

III und IV . (Kalâm .) Rede, die auch für Worte gilt, und (Kalim )

Worte , die auch für Rede gelten.

V . (Kalima), der Einzelbegriff.
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3 . Stellvertretend für ein Wort bei kullun kâ'imun

= kullu insânin kâ’imun.

2 . Stellvertretend für einen Buchstaben vgl. g ’awârin -

g ’awârî.

Das Tanvîn der Modulation ( Tanvînu- t- Tarannumi) findet

bei den Reimen statt, welche durch einen schwachen Buch

staben (Alif, Wâw , Jâ) los sind .

Vgl. „ Verringere den beschuldigenden Tadel und den

Vorwurf, und sprich , wenn ich's getroffen , fürwahr da hat er's

getroffen .“

Vgl. „Esnahte die Abreise auſser, daſs unsere Reitthiere

noch nicht mit unserem Gepäck gewichen und es war, als ob

sie schon gegangen.“

Das übermäſsige Tanvîn * ) (at- Tanvînu -l-ġâlî) welches

al-Aħfas' festgestellt hat, tritt an die gebundene Reime.

Vgl. „Wohl oft mag es manche (Wüsten ) geben von

dunklen Tiefen , deren Durchgang öde ist.“

Verf. meintoffenbar, daſs alle Arten des Tanvîn zu den

Eigenthümlichkeiten des Nomen gehören , doch ist das nicht

wahr, das Tanvîn der Modulation und das übermäſsige, tritt

sowohl zum Nomen, als zum Verbum , als zur Partikel.

Zu den Eigenthümlichkeiten des Nomen gehört der Vo

cativ (an -Nida'), ferner al, womit der Artikel bezeichnet wird ,

endlich die Möglichkeit ihm ein Prädicat zu geben (al-Isnâd),

d . h . daſs von ihm etwas ausgesagt werden kann. Verf. ge

braucht das Participium passivi (musnad) für das maşdar

(Isnâd).

: „ Ein Verbum tritt klar hervor durch das Tâ in faʻalta ,

ti, tu , und in atat, durch das Jâ in if'alî und das Nûn

in aķbilanna.“

Erkl. Das Verbum wird unterschieden durch das ta des

Subjects (Fâ' il), das mit Damm in der ersten Person ,mit Fath in

der zweiten Person masculini, mit Kasr in der zweiten Person

feminini, mit G 'asm in der dritten Person fem . steht. Durch

das ruhende Tâ in atat scheidet man dasHâ, welches sich an

die Nomina hängt und die Vocale der Declination hat, aus,

*) Vgl. Freytag Verskunst p. 324 und 311. .
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ebenso auch das, welches den Partikeln sich anhängt vgl.

lâta , rubbata, tummata , das ruhende Tâ an diesen Parti

keln ist selten . Ferner wird das Verbum unterschieden durch

das Jâ in if alî, d . h . durch das Jâ des Subjects im Impe

rativ und das Jâ der zweiten Person feminini im Imperfec

tum ; das Jâ des Pronomen hingegen , welches das Jâ der

ersten Person in sich begreift, tritt an Verba, Nomina und

Partikeln . Ebenso ist das schwere wie das leichte Nûn des

energischen Futurum ein sicheres Zeichen des Verbum . Vgl.

Kur. 96 , 15. Wir wollen fürwahr fassen beim Vorderhaar.

Vgl. Kur. 7, 86. Wir werden fürwahr dich herausbringen o

Su’aib .

• „ Auſser diesen beiden (dem Nomen und Verbum ) giebts

die Partikel wie hal, fî und lam . Einem Verbum Imperfec

tum kann lam voraufgehn wie lam jas’amma. Das Perfectum

der Verba unterscheide durch Tâ und bezeichnemit dem Nûn

das Verbum Imperativi, wenn ein wirklicher Imperativ dar

unter verstanden wird .“

Erkl. Die Partikel unterscheidet sich vom Nomen und

dem Verbum dadurch , daſs sie von den Kennzeichen dersel

ben frei ist. Die angeführten drei Beispiele machen auf die

beiden Abtheilungen der Partikeln aufmerksam . Hal deutet auf

die nicht speciell zugetheilten Partikeln hin , da es vor No

mina und Verba tritt und fî und lam auf die speciell zuge

theilten , fî steht speciell vor dem Nomen , lam vor dem

Verbum .

Das Verbum zerfällt in Perfectum , Imperfectum und Im -,

perativ. Merkmal das Imperfectum ist, daſs lam vor ihm stehn

kann . Merkmal des Perfectum ist die Anhängung des Tâ

des Subjects (Fail). Vgl. Du seist gesegnet Besitzer der Hoh

heit und Mildthätigkeit. Wie schön ist die Frau Hinů .

Merkmal des Imperativ ist die Annahme des’ Nûn der

Bestätigung wie auch die Form des Imperativst: Bedeutet

das Wort einen Imperativ -Sinn, doch nimmt es das Nûn der

Bestätigung nicht an, so ist es ein Nomen Verbi.

„ Der Befehl, wenn er nicht das Nûn annehmen kann,

ist ein Nomen wie şah und ḥajjahal. .

Formen wie şah und hajjahaliwerden nicht als Impe

rativa , sondern als Nomina Verbisbehandelt, wiewohl şah die
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Bedeutung von uskut, schweig , und hajjahal die Bedeutung

von aķbil komm heran, hat.

II. Das Flexionsfähige und Flexionsunfähige Wort.

v. 15 . „ Das Nomen zerfällt in das Alexionsfähige und flexions

unfähige Wort, das letztere ist ein solches wegen einer Aehn

lichkeit, die es der Partikel annähert.“

Erkl. Das Nomen zerfällt in zwei Theile. I. Das Flexions

fähige d . i. dasjenige, welches frei ist von der Aehnlichkeit

mit einer Partikel. II. Das Flexionsunfähige d . i. dasjenige,

welches einer Partikel ähnelt.

Beim Verf. beschränkt sich die Flexionsunfähigkeit auf

die Aehnlichkeit mit der Partikel, wie er auch die Aehnlich

keit in den beiden folgenden Versen specificirt. Auch nach

der Lehrweise des Abu Ali - al- Fârisî wird die Flexionsun

fähigkeit auf die Aehnlichkeit mit der Partikel und ihrer Sinn

verwandten beschränkt, wie auch in der That Sîbawaihî aus

drücklich aufstellt, daſs jede Ursache der Flexionsunfähigkeit

auf die Aehnlichkeit mit der Partikel zurückführt , dasselbe

erwähnt auch Ibn Abî- r -Rabî'.

„ Die Aehnlichkeit mit der Partikel besteht in der for

mellen Aehnlichkeit, wie in den beiden nominibus von g'î't anâ,

und der ideellen , wie in matâ und hunâ. Ferner in einer

Stellvertretung des Verbum , ohne Einfluſs zu erleiden , und in

einem in seinem Grundwesen gegebenen Bedürfniſs.“

Erkl. Verf. erwähnt die Aehnlichkeit mit der Partikel

an 4 Orten . – 1) Die Aehnlichkeit in der äuſseren Form

wie , daſs das Nomen mit einem Consonanten geformt wird.

Vgl. ta in g'i'ta , das als Verbal- Subject ein Nomen ist, doch

ist es flexionsunfähig , weil es nur von einem Consonanten, wie

die Partikel, gebildet wird ; ebenso nâ in g’i'tanâ, das auch ein

Nomen ist, als Verbal-Object, doch ist's flexionsunfähig , da es

ähnlich der Partikel nur von 2 Consonanten geformt wird .

2 ) Die ideelle Aehnlichkeit, sie zerfällt in 2 Theile :

a . Die Aehnlichkeit mit einer vorhandenen und

ähnlich der Pa Verbal-Object, doornå in gitana,
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b . die Aehnlichkeit mit einer nicht vorhandenen Partikel.

a . Ein Beispiel vom ersten Fall ist inatâ , dies ist flexionsun

fähig, weil es der Partikel der Bedeutung nach ähnlich

ist, denn es wird gebraucht zur Frage und zur Be

dingung – In beiden Fällen ist matâ (bei den Arabern

ein Nomen ) einer vorhandenen Partikel, dem Alif der Frage

und dem in der Bedingung, ähnlich .

h . Ein Beispiel vom zweiten Fall ist hunâ, (bei den Arabern

ebenfalls ein Nomen ), dies ist flexionsunfähig , da es einer

Partikel ähnlich ist, die hätte gebildet werden sollen, aber

nicht gebildet worden ist. Denn die Hinweisung ( Is’âra)

ist ein Begriff , der eine Partikel für sich beanspruchen

kann ; so wie man für die Negation mâ, für das Prohibitiv

lâ , für den Wunsch laita , und für die Hoffnung laʻalla

setzt, und dergleichen mehr. Die Nomina demonstrativa

sind unflectirbar, weil sie in der Bedeutung einer suppo

nirten Partikel ähnlich sind .

3 ) Die dritte Aehnlichkeit des flexionsunfähigen Worts

mit der Partikel besteht darin , daſs es das Verbum vertritt,

ohne Einfluſs vom Agens zu erleiden , so die Nomina verba

lia vgl. darâki zaidận , darâki ist flexionsunfähig , da es

der Partikel darin gleicht, daſs es Einfluſs ausübt, ohne von

einem andern Einfluſs zu erleiden. Dagegen in dar

bân zaidân , darbân zwar idrib vertritt, doch nicht

flexionsunfähig ist, da es von einem ausgelassenen Verbum

in Accusativ gesetzt ist, entgegengesetzt dem darâki, das,

wenn es auch adrik vertritt, doch keinen Einfluſs erleidet. –

Das Resumé des vom Verf. Erwähnten wäre also , daſs das

Masdar , welches an die Stelle eines Verbum tritt und die

Nomina verbalia , beide an der Stelle von Verben stehen ,

doch erleidet das Masdar Einfluſs von dem Agens und ist

deshalb flexionsfähig , da es der Partikel nicht ähnlich ist.

Die Nomina verbalia hingegen erleiden keinen Einfluſs vom

Agens und werden daher flexionsunfähig , da sie der Par

tikel somit ähnlich sind. – Des Verfassers Meinung ist

darauf begründet, daſs das Verbalnomen keine bestimmte

syntactische Stelle im Satze findet, doch ist dies eine Streit

frage, die wir unten beim Verbalnomen behandeln werden .

4 ) Die vierte Aehnlichkeit des flexionsunfähigen Wor

tes mit der Partikel beruht im nothwendigen Bedürfniſs. Dies
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ist z . B . das Conjunctivnomen al ismu-l-mauşul vgl. illadî,

denn es bedarf in allen Fällen des Conjunctiv-Satzes d. i. ei

ner Şila . Es gleicht somit der Partikel in der Nothwendig

· keit des Bedürfnisses und wird demnach flexionsunfähig . –

Das Resumé der beiden Verse ist, daſs die Flexionsunfähig

keit in 6 Wortklassen stattfindet : 1) dem Pronomen perso

nale ; 2 ) dem Conditionalnomen ; 3 ) dem Fragenomen : 4 ) dem

Demonstrativnomen ; 5 ) dem Verbalnomen ; 6 ) dem Conjunc

tivnomen .

„Das flexionsfähige Nomen ist dasjenige , welches von

der Aehnlichkeit mit der Partikel frei ist.“

Erkl. Das flexionsfähige Nomen ist der Gegensatz von

dem flexionsunfähigen . Das Flexionsunfähige ist dasjenige,

welches der Partikel gleicht, somit ist das Flexionsfähige das

jenige, welches der Partikel nicht gleicht. Das flexionsfähige

Nomen zerfällt a . in starkes d . i. dasjenige, dessen letzter

Consonant kein schwacher ist, vgl. ardun und b . in schwa

ches d. i. dasjenige, dessen letzter Consonant ein schwacher

ist vgl. sum â eine Wortform von ismun, die deren sechs hat.

Das flexionsfähige Nomen wird ferner eingetheilt in :

a . vollkommen declinationsfähiges d . h . die erste Decli

nation , vgl. zaidun :

b . unvollkommen declinationsfähiges d . h . die zweite De

clination , vgl. Aḥmadu;

c . das Indeclinable d . i. das Flexionsunfähige.

Das Declinable ist das Flexionsfähige, welches in zwei

Theile zerfällt, in die erste d . i. die starke und die zweite

d. i. die schwache Declination. * )

„Das Verbum Imperativi und Perfecti ist unflectirbar, * * )v . 20

*) Da die arabischen Grammatiker (i'râb ) Flexion für Verba und

Nomina gebrauchen , haben wir zunächst die Ausdrücke flexionsfähig

für muʻrab und flexionsunfähig für mabnî eingeführt. Hier, wo der Verf.

eine andere Eintheilung erwähnt, gebrauchen wir das Wort Declination

und zwar für :

mutamakkinun amkana die erste starke Declination,

für mutamakkinun gairu amkana die zweite schwache Declination,

für gairu-l-mutamakkini das Indeclinable.

** ) Der Ausdruck Flexion wird gebraucht vom Verbum in dem

· Sinne : Fähigkeit den Indicativ, Subjunctiv, Jussif zu bezeichnen .
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man flectirt dagegen das Imperfectum , wenn es frei ist vom

engverbundenen Nûn der Bestätigung oder Nûn feminini. Vgl.

Sie setzen in Erstaunen , den , der bezaubert worden .“

Erkl. Nachdem Verf. das Flexionsfähige und unfähige

bei dem Nomen abgehandelt , geht er zum Flectirbaren und

Unflectirbaren beim Verbum über. Die Lehrweise der Schule

von Basra läſst die Flexionsfähigkeit beim Nomen ursprüng

lich sein , bei dem Verbum sei sie dagegen nur abgeleitet.

Die Schule von Kûfa behauptet, daſs sie beim Nomen und

beim Verbum gleich ursprünglich sei. Das erste ist das

Richtige. — Pijâ’u - d -Dîn Ibnu-l-'Ilg ', *) berichtet in seinem

ausführlichen Commentar (al Basît) zur Kafija , daſs einige

Grammatiker behaupten , die Flectirbarkeit sei ursprünglich

im Verbum , nur abgeleitet beim Nomen.

Das Unflectirbare beim Verbum zerfällt in zwei Klassen :

a . Das, über dessen Unflectirbarkeit man einig ist, wie das

Perfectum , das unflectirbar auf a ist vgl. daraba , so

lange sich nicht das Wâw pluralis damit verbindet und

es mit u setzet, oder ein mit einem Vocal versehenes

Pronomen Nominativi und es in Ruhe versetzt vgl.

darabta.

b. Das, über dessen Unflectirbarkeit man uneins ist. Die

überwiegende Meinung ist , daſs es unflectirbar sei,

nämlich der Imperativ . Unflectirbar ist dieser nach der

Schule von Başra. Flectirbar nach der Schule von Kûfa .

Das Flectirbare vom Verbum ist das Imperfectum , dies

ist aber nur flectirbar, wenn sich weder das Nûn der Bestä

tigung , sei es leicht oder schwer, noch das Nûn Feminini

mit ihm verbindet. Schlieſst sich aber das Nûn der Be

stätigung nicht ganz eng an , ist es nicht unflectirbar , wie

2 . B . wenn Alif Dualis dazwischen tritt, vgl. hal tadri

bânna ursprünglich hal tadrib â ninna, oder das Wâw

Pluralis oder Jâ der 2 pers fem . vgl. haltaạribunna , hal

tadribinna, für h al taạribûnannaund haltaqribînanna.

- Das eine Nûn wird weggenommen wegen des Zusammen

stoſses derselben Buchstaben.

Ist das Imperfectum vom unmittelbar verbundenen Nûn

der Bestätigung und dem Nûn feminini frei , wird es flectirt,

* ) Hag'i Khalfa II. Nr. 1836. cf. Kafija V . 9707.
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und es ist nur unflectirbar, wenn das unmittelbar verbundene

Nûn herantritt. Al-Ahfas' sagt dagegen , daſs das Imper

fectum mit dem Nûn der Bestätigung unflectirbar sei, gleich

viel ob dasselbe eng mit ihm verbunden ist oder nicht.

Andere dagegen sollen behaupten , daſs das Futurum flectir

bar sei, selbst wenn das Nûn der Bestätigung damit eng ver

bunden wird.

Ein Beispiel, in dem das Nûn Feminini eng verbunden

wird , ist tadribna. Das Verbum ist unflectirbar auf den ru

henden Buchstaben. Verf. berichtet in einigen seiner Bücher,

daſs über die Unflectirbarkeit dieser Form kein Streit sei, doch

streitet man darüber wie der Lehrer Abu - l-Hasan Ibn Us

fûr in seinem Commentar zum lạâh * ) berichtet.

„ Jede Partikel verlangt die Unflectirbarkeit. Die ursprüng

liche Form des Unflectirbaren ist die Endung auf einen ru

henden Buchstaben . Doch giebt es deren , die auf Fath , Kasr

und Damm ausgehen wie aina amsi ḥaitu , lam ist ein

Beispiel von dem Ausgehn derselben auf einen ruhenden

Buchstaben .“

Erkl. Jede Partikel ist flectionsunfähig , da sie nicht in

den Fall kommt, etwas auszudrücken , zu dessen Ausdruck sie

nöthig hätte flectirt zu werden (d . h . weil sie nur ein Ver

hältniſs ausdrückt) vgl. im Beispiel aḥadtu min ad -darâ

himiwird der Theilbegriff aus dem Worte min ohne Flexion

verstanden . Das Flexionsunfähige endet ursprünglich mit ei

nem ruhenden Consonanten , denn diese Form ist leichter als

die, welche mit vocalisirten Consonanten endet. Das Flexions

unfähige endet mit vocalisirten Consonanten nur wegen einer

Ursache, wie z. B . um sie vom Zusammenstoſs zweier ru

henden Consonanten zu bewahren , auf Fatḥ vgl. aina auf

Kasr vgl. g ’airi, auf Damm , vgl. mundu. Als mit ruhen

den Buchstaben endigend vgl. kam , idrib , ag’al. Aus den

angeführten Beispielen geht hervor, daſs die Flexionsunfähig

keit auf Kasr und Damm nicht beim Verbum , sondern nur

beim Nomen und der Partikel vorkommt, die Flexionsunfä

higkeit auf Fath und einem ruhenden Buchstaben beim No

men , Verbum und der Partikel stattfindet.

*) Idâh. Vgl. Hag'i Khalfa I 510 — 512. Nr. 1564.
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„ Den Nominativ und Accusativ setze als Flexion dem

Nomen und Verbum , vgl. ich will fürwahr nicht fürchten.

(Lan a hâba). Das Nomen hat für sich allein den Genitiv ,

das Verbum hat allein die auf einen ruhenden Consonanten

endende Form . (Das G ’asm ). Setze den Nominativ mit Damm , v. 25.

den Accusativ mit Fath , den Genitiv mit Kasr., vgl. das Ge

denken Gottes an seinen Knecht erfreut. Setze in G 'asm

durch einen ruhenden Buchstaben und Alles , was wir noch

nicht erwähnt haben , ist nur stellvertretend , vgl. es kam

der Bruder der Kinder von Namir.“ (ahû banî namirin ).

Erkl. Es giebt 4 Flexionsweisen : 1) Nominativ auf Damm ,

2 ) Accusativ auf Fath , 3 ) Genitiv auf Kasr, 4 ) die g ’asmirte

Form . Der Nominativ und Accusativ ist beim Nomen und

Verbum , der Genitiv nur beim Nomen , die g’asmirte Form

nur beim Verbum im Gebrauch. Das, was hierüber hinaus

geht, ist nur stellvertretend wie Wâw Damm , Jâ Kasr,

Alif Fatḥ vertritt, worüber wir nun handeln werden.

„ Setze den Nominativ mit Wâw , den Accusativ mit Alif,

den Genitiv mit Jâ bei den Nominibus, die ich jetzt beschreibe.“

Erkl. Verf. behandelt die Nomina , die mit stellvertre

tenden Consonanten flectirt werden . Dies sind 6 Nomina

abun , ahun , ha inun , hanun , fûhun, und dû mâlin ,

die mit Wâw im Nominativ , mit Alif im Accusativ und mit

Jâ im Genitiv auftreten . Die gewöhnliche Annahme ist, daſs

sie mit diesen Consonanten flectirt werden, wie auch die Verse

aussagen ; doch das Richtige ist , daſs sie mit den auf diesen

Consonanten supponirten Vocalen flectirt werden , so daſs

nichts etwas anderes vertritt.

„Hierher gehört auch dû wenn es eine Verbindung dar

thut, und famun, wenn das Mîm von ihm wegtritt.“

Erkl. Dù und famun gehören hierher unter Bedingun

gen , nämlich dû muſs die Bedeutung vom Inhaber haben , da

durch verwahrt sich Verf. vor dem dû der Tâ’iten , das die

Bedeutung von alladîhat und unflectirbar ist, dû im Nomi

nativ, Genitiv und Accusativ.

Vgl. „ Wenn ich irgend Vermögende, Edle treffe, fordere

ich von ihrem Besitz nur das, was mir genügt.“
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Bei famun ist die Bedingung gestellt , daſs das Mîm

von ihm weicht, vgl. fû , fâ, fî. Weicht Mîm nicht, wird es

mit Vocalen flectirt.

„Hierher gehört abun, a hun , hamun auch hanun ,

doch die defective Declination ist bei dem letzteren besser.

v. 30. Bei abun und den zwei folgenden ist die defective Decli

nation selten, und sie auf eine Endung zu beschränken , ist

noch gewöhnlicher , als sie defectiv zu behandeln.“

Erkl. Gewöhnlich behandelt man abun , ahun , hamun

wie die erwähnten dû und famun , so daſs man sie mit

Consonanten declinirt, Wâw für den Nominativ , Jâ für den

Genitiv , Alif für den Accusativ. Später erwähnt Verf. noch

zwei andere Behandlungsweisen. Bei hanun hingegen ist das

fein classische, es mit sichtbaren Vocalen auf dem Nûn zu

decliniren , ohne schwache Consonanten , doch ist die

volle Declination auf Wâw , Jâ , Alif auch erlaubt. Wie

wohl sie sehr selten vorkommt, und al- Farra ' sie verwirft,

steht sie doch durch die Anführung des Sîbawaihî fest und

der , welcher sich erinnert (der positive Zeuge) liefert Beweis

gegen den , der sich nicht erinnert, (d . i. der negative). Bei

abun und den beiden folgenden erwähnt Verf. noch zwei

andere Declinationsarten . Die Wegnahme des Wâw , Jâ

und Alif, worauf die Declination mit sichtbaren Vocalen

eintritt.

Vgl. „Seinen Vater hat Adî im Edelsinn nachgeahmt, und

wenn Jemand seinem Vater zu gleichen sucht, thut er nicht

Unrecht.“

Diese defective Declination ist selten . Die andere Weise

ist, sie auf Alif im Nominativ, Genitiv und Accusativ, enden

zu lassen .

Vgl. „ Fürwahr sein Vater (des Stammes) und der Vater

seines Vaters haben im Ruhme die beiden äuſsersten End

puncte * ) erreicht.“

Die Merkmale des Nominativ , Accusativ und Genitiv

sind hier die auf Alif supponirten Vocale , wie bei der be

schränkten Declination dargelegt ist.

Seht
erinnert,

wähnt Vert.
Waw , Ja

* ) Dual im Accusativ auf Alif vgl. Mawâkif 209 ed . Soerenser

vgl. pag. 14.
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Das Resumé: Bei abun, ahun und ḥamun giebt es

drei Declinationsweisen : 1) die bekannteste auf Wâw , Já

und Alif: 2 ) auf Alif in allen Fällen ; 3 ) daſs man die

drei Vocal- Consonanten ihnen nimmt. Dies ist selten . -

Bei hanun giebt es zwei Declinationsweisen : 1) die defec

tive, dies ist die gewöhnliche, und 2 ) die volle, diese ist selten .

„Die Bedingung dieser Declinationsweise ist, daſs diese

Nomina zwar in Annexion stehn, doch nicht mit dem Jâ der

ersten Person . Vgl. Es kam der Bruder deines Vaters als

erhabener.“ (aḥu abîka).

Erkl. Die Grammatiker erwähnen 4 Bedingungen für

die Declination mit Consonanten .

1) Daſs diese Worte annectirt werden , werden sie nicht

annectirt, flectirt man sie mit sichtbaren Vocalen , vgl. hadâ

abun .

2 ) Daſs sie nicht an das J â der ersten Person annectirt

werden , vgl. abî im Nominativ, Genitiv und Accusativ . Denn

in diesem Falle werden sie mit den auf dem Jâ supponirten

Vocalen und nicht mit Consonanten declinirt. Dies wird

noch später behandelt werden .

3 ) Daſs sie nicht in der Diminutivform auftreten , denn

als Diminutiva werden sie mit sichtbaren Vocalen declinirt.

4 ) Daſs sie im Singular stehn , denn im Dual und Plu

ral werden sie mit sichtbaren Vocalen declinirt.

Verf. erwähnt von diesen vier Bedingungen nur die beiden

ersten. DerVers läſst verstehn, daſs sie angelehntwerden müssen ,

doch nothwendig an etwas anderes als das Jâ der ersten Pers.

Möglich ist aus den Worten des Verf. auch die beiden letz

ten Bedingungen heraus zu verstehen , denn das Pronomen

personale in jaļafna geht auf die erwähnten Nomina zurück

und diese sind nur als Singulare und nicht als Diminutiva

erwähnt. Die Bedingung dieser Declination ist also daſs abun

und die erwähnten Verwandten an etwas anderes als das Jâ

der ersten Person annectirt werden müssen. - Dù kommt nur

in der Annexion vor, doch wird es nicht an Pronomina son

dern nur an appellativa , die keine Eigenschaftsnamen ( Şifa )

sein können, annectirt, vgl. dû mâlin doch nicht dû kâ’imin .

„ Mit Alif setze den Dual im Nominativ , wie auch kilâ

(beide) wenn es als annectirt mit einem Pronomen personale
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verbunden wird , so auch kiltâ , itnâ ni und itnatâni ge

hen wie ibnâni und ibnatâni. Das Jâ vertritt in allen

Fällen das Alif im Genitiv und Accusativ nach einem Fath ,

welches unwandelbar bleibt.“

Erkl. Nachdem Verf. die 6 Nomina behandelt, bei de

nen in der Declination Vocal-Consonanten die Vocale vertre

ten , erwähnt er den Dual, der auch mit Consonanten declinirt

wird . Die Definition des Dual ist : Der Dual ist ein Aus

druck , der zwei bezeichnetdurch eine Vermehrung an seinem

Ende, der aber der Abstreifung dieses Zusatzes und der

Verbindung eines gleichen mit sich fähig ist. – „ Ausdruck

der zwei bezeichnet“ umfaſst in dieser Definition sowohl den

Dual, als auch die Worte , .deren Sinn schon zwei umfaſst.

Vgl. Das Paar. Die nähere Bestimmung durch eine Vermeh

rung am Ende“ scheidet Worte wie das Paar aus. Die zweite

nähere Bestimmung „ fähig der Abstreifung “ scheidet Worte

wie itnâni zwei aus, denn dies Wort kann die Vermehrung

nicht abstreifen, man sagt nicht itnun. Die dritte nähere Be

stimmung „ fähig der Verbindung eines gleichen mit ihm “

scheidet das aus, was der Abstreifung und zugleich auch der

Verbindung eines anderen mit ihm fähig ist , vgl. die beiden

Monde al-ḥamarâni. Dies gestattet die Abstreifung, man

sagt kamarun Mond , doch wird mit ihm ein verschiede

nes, nicht ein gleiches verbunden . Al-kamarâni ist gleich

kamarun wa s’amsun.

Der Dual wird mit Alif declinirt, so auch das dem

Dual ähnliche d . i. dasjenige, worauf die Definition des Dual,

d . h . die , daſs er 2 bezeichnet durch eine Vermehrung

oder dergleichen , nicht paſst. Das ist das an dem Dual an

geschlossene. Kilâ , kiltâ , itnâni, itnatâni sind dem

Dual angeschlossen , da die obige Definition des Dual auf

sie nicht paſst. Doch schlieſsen sich kilâ und kiltâ nur

dann an den Dual an , wenn sie an ein Pronomen personale

annectirt sind, vgl. kilâhuma. Werden sie an ein Substan

tiv annectirt , stehen sie mit Alif im Nominativ , Genitiv und

Accusativ. Itnâni und itnatâ ni hingegen, die an den Dual

sich anschlieſsen , werden wie die wirklichen Duale ibnâni,

ibnatâni behandelt. — Im Genitiv und Accusativ des Dual

tritt Jâ an die Stelle des Alif, doch geht demselben stets
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ein Fath vorauf, um sie von dem Jâ Pluralis zu unterschei

den , dem nur Kasr voraufgehen kann . Das Resumé des

Verf. ist, daſs der Dual und das ihm angeschlossene im No

minativ mit Alif, im Genitiv und Accusativ mit Jâ sich de

clinirt. Das ist auch die gewöhnliche Annahme. Doch die

richtige Ansicht wäre, daſs der Dual und sein Anschluſs

durch supponirte Vocale im Nominativ auf dem Alif und im

Genitiv und Accusativ auf dem Jâ sich decliniren . Die vom

Verf. erwähnte Behandlungsweise, daſs der Dual mit seinem

Anschluſs sich auf Alif im Nominativ , und auf Jâ im Ge

nitiv und Accusativ declinire, ist die gewöhnliche, doch giebt

es noch eine andere, daſs man den Dualmit seinem Anschluſs

in allen Fällen auf Alif declinire , vgl. zaidâni auch im

Genitiv und Accusativ .

„ Setze den Nominativ mit Wâw , mit Jâ den Genitiv und v. 35.

Accusativ des Pluralis sanus wie von Câmirun , mudnibun.“

Erkl. Verf. behandelt hier den dritten Abschnitt der

Declination durch Buchstaben , nämlich den Pluralis sanus und

das , was danach geht. Dieser declinirt sich im Nominativ

durch Wâw und im Genitiv und Accusativ durch Jâ. Durch

die Beispiele deutet Verf. das an , was auf diese Weise den

Plural bildet. Dies zerfällt in zwei Klassen : 1) Nichtabge

leitetes d . i. Festes (G ’âmid ). 2) Abgeleitetes, Eigenschafts

wort, d . i. (Şifa ).

Beim ersten , dem Nichtabgeleiteten , wird zur Bedingung

gestellt, daſs es der Eigenname sei eines männlichen vernünf

tigen Wesens, frei vom Tâ feminini und der Zusammensetzung.

Ist das Wort kein Eigenname, bildet es diesen Plural

nicht, so sagt man nicht rag’ulûna, wohl aber rug’ailûn a ,

da das Diminutiv eine Eigenschaft einschlieſst.

Der Eigenname eines nicht männlichen Wesens bildet

auch diesen Plural nicht, zainab bildet nicht zainabûna.

Der Eigenname eines zwar männlichen , aber unvernünftigen

Wesens bildet diesen Plural auch nicht, vgl. lâhikun , ein

Pferdename, bildet nicht lâhikûna. - Hat das Wort ein Tâ

feminini, bildet es diesen Plural auch nicht, vgl. Țalḥatu

bildet nicht Talhûna, wiewohl die Kufenser dies erlauben .

Ebenso bildet ein zusammengesetztes Wort diesen Plural nicht,
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vgl. Sîbawaihî bildet nicht Sîbaweihûna, wiewohl dies

einige gestatten .

Beim zweiten , dem Eigenschaftswort (Şifa ) , wird zur

Bedingung gestellt, daſs es die Şifa eines männlichen ver

nünftigen Wesens sei, frei vom Tâ feminini, auch nicht zu

den Wortklassen von af'alu , faflâ’ u , oder falanu fa lâ

gehöre, wie auch nicht zu denjenigen, in welchen masculinum

und femininum dieselbe Form haben , wie z . B . hâ’idun nicht

hâ'idûna bildet, da es die Şifa eines weiblichen Wesens

ist. Und ebenso bildet sâbiķun nicht den Plural sâbiķûna,

da es die Şifa eines Pferdes, also eines unvernünftigen We

sens, ist. Allâmatun bildet nicht allâm ûna , da es das

Tâ feminini hat, aḥmaru bildet nicht aḥmarûna, da es zur

Wortklasse af'alu falâ ' u gehört. Sakrânu bildet nicht

sakrânûna, da es nach dem Paradigma fa Tânu, falâ geht.

Şabûrun bildet nicht sabûrûna, da sein masculinum und

femininum dieselbe Form hat. Diese Bedingungen deutet

Verf. durch die Beispiele an , denn Câmirun ist der Eigen

name eines männlichen vernünftigen Wesens, frei vom Tâ

feminini und von der Zusammensetzung. Deshalb ist der

Plural Câmirûna. Die erwähnte Şifa deutet Verf. durch

mudnibun an , da es die gestellten Bedingungen erfüllt,

deshalb ist der Plural mudnibûna.

„ Ebenso verhält sich das diesen beiden ähnliche, daran

schlieſst sich an 'is'rûna mit seiner Kategorie , wie auch

ahlûna , ûlûa , Câlamûna und fillijjûna, der Plural ara

dûna ist abnorm . Sinûna, oder sunûna mit seiner Kate

gorie wird bisweilen wie hînun declinirt , bei manchen gilt

dies sogar als das Durchgängige.“

Erkl. „ Das diesen beiden ähnliche“ bezeichnet die No

mina propria , welche die bei Câmir erwähnten Bedingungen

erfüllen ; wie auch die Eigenschaftsworte, welche den bei

mudnibun erwähnten Bedingungen entsprechen. Is’rûna

und die Zehner bis tis“ûna gehn dem Pluralis sanus, in wel

chem die Form des Singularis erhalten bleibt, analog ; da sie

aber keinen entsprechenden Singularis haben , denn man sagt

ja nicht 'is'run u . s. 'f., so sind sie dem Pluralis sanus an

geschlossen. Ahlûna schlieſst sich ebenfalls diesem Pluralis

an , da sein Singular ahlun als ein fester Gattungsbegriff
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den oben gestellten Bedingungen nicht entspricht, so läſst

auch 'ûlua, das keinen wörtlichen Singular hat, âlam ûna ,

dessen Singular ein unabgeleiteter Gattungsbegriff ist und

illijjûna , das oberste Paradies , da es nicht ein vernünf

tiges Wesen bezeichnet , die Bedingungen unerfüllt. Ara

dûna ferner ist Plural von ardûn , einem unabgeleiteten

Gattungsbegriff feminini generis. Alle diese Worte sind des

halb dem Pluralis sanus nur angeschlossen. – Sanatun und

seine Kategorie bezeichnet alle die dreiradicaligen Nomina,

deren letzter Stammbuchstabe weggefallen und dann durch

Tâ feminini vertreten ist und die keinen Pluralis fractus bil

den , vgl. tubatun, tubûna , etc. Dies ist die gewöhnliche

Behandlungsart dieser Wortklasse. Haben sie aber den Plu

ralis fractus, vgl. s'afatun pl. s’i fâhun, bilden sie nur ab

normer Weise noch einen Plural nach Analogie des Pluralis

sanus, vgl. zubatun pl. fr., ?ubâ n plur. san. zubûna.

Sanatun kommt bisweilen in der Form von hînun vor,

d . h . daſs sin înun und seines gleichen bisweilen das Jâ

festhalten und die Declination auf Nûn vorkommt, vgl. sinî

nun, nin , nân. Auch kann man dieser Form das Tanvîn

nehmen , doch ist dies seltener als es zu lassen . Man ist

uneins über die durchgängige Geltung von dieser Form , doch

das Richtige ist, daſs sie nicht durchgängig gilt, sondern

sich auf das wirklich Gehörte beschränkt. Vgl. Die Tradition :

O Gott, setze ihnen Jahre , wie die Jahre des Josef nach

einer Lesart. (sinînân kasinîni).

Vgl. „ Verschontmich mit Nag', denn die Jahre in dem

selben treiben loses Spiel mit uns Alten , und haben Unbärtige

zu Greisen gemacht.“ (sanînahu ) .

Dieser Vers beweist, daſs as - sanînu nach al-ḥînu

geht mit Festhaltung des Nûn trotz der Annexion .

„ Das Nûn eines Plural und des ihm Angeschlossenen

setze mit Fath , wenige sprechen es mit Kasr. Das Nûn des v. 40.

Duals aber und seines Anschlusses behandelt man grade um

gekehrt, merke auf.“

Erkl. Nûn Pluralis steht nur selten mitKasr wie im Verse.

Vgl. „ Wir kennen wohl G 'a'far und die Söhne seines Va

ters und bekümmern uns nicht um die Geringen anderer

Stämine.“ (âharîni).
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Ferner : Vgl. „ Ist denn das ganze Leben nur Lagern

und Aufbruch , schont es nicht meiner und stellt mich nicht

sicher.“

„Was wollen denn die Dichter von mir , da ich schon

die Markscheide der Vierzig überschritten habe.“ (al-arbaſîni).* )

Das Kasr des Pluralis ist nicht eine anerkannte Wort

form , wenn das auch mancher denkt. Das Dual-Nûn hat recht

mäſsig Kasr, doch ist Fath eine anerkannte Form .

Vgl. „Auf zwei schnellen Schwingen hat sich (der Kațâ )

eines Abends erhoben , es war nur ein Augenblick und er

verschwand.“ (alâ ahwadijjaina ).

Der natürliche Sinn des Verf. ist, daſs das Nún Dualis

mit Fath sich wie das Nûn Pluralis mit Kasr verhalte, hin

sichtlich der Seltenheit, doch ist dies nicht so, denn Nûn

mit Kasr im Plural ist abnorm , Nûn mit Fatḥ im Dual aber

anerkannte Wortform .

Es giebt zwei Meinungen darüber , ob das Fath der

Dualform mit Jâ speciell zuerkannt sei, oder ob es sowohl

bei ihr als der Dualform auf Alif stattfindet, der natürliche

Sinn der Worte des Verf. wäre das zweite.

Vgl. „ Ich kenne von ihr den Hals und die zwei Augen,

und zweiNasenlöcher, dieGazellen gleichen.“ (̒ ainânâ , zabjânâ).

Man sagt selbst dieser Vers sei fingirt, sodaſs man sich

nicht darauf berufen könne.

„ Die Worte , welche mit Alif und Tâ (auf âtun) den

Plural bilden , stehn im Genitiv und Accusativ zugleich mit

Kasr.“

Erkl. Nachdem Verf. die Fälle, in welchen Consonanten

Vocale vertreten behandelt hat, geht er auf die Fälle über,

in welchen Vocale Vocale vertreten . Das sind zwei Ab

schnitte.

1) Pluralis feminini sanus wie muslimâtun. Der Zusatz

„ sanus“ schlieſst den Pluralis fractus aus, nämlich den , in

dem die Bildung des Singular nicht beibehalten wird. Verf.

*) Nach dem Commentar muſs s'u' arâ'u gelesen werden .
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meint mit seinem Tâ und Alif die Zusatz -Consonanten , wo

durch Fälle wie ķuļâtun ausgeschlossen sind, da Alif hier

nicht ein Zusatz , sondern aus Jâ übertragen ist vgl. ursprüng

lich ķuļajatun ; ebenso sind Worte wie abjâtun ausge

schlossen, da hier Tâ radical ist. Gemeint sind die Worte, in

deren Plural die Endung âtun ein Mittel ist, den Plural zu

bezeichnen , vgl. hindâtun. Dies schlieſst Worte wie ķu

Đâtun und a bjâtun aus, denn beide sind Plurale, die atun

in sich haben , doch bezeichnen sie nicht wie unsere Fälle

durch âtun den Plural, sondern die Bezeichnung des Plural

beruht in der Form . Durch diese Erörterung wird der Ein

wurf abgewiesen , den man mit ķuļâtun und abjâtun dem

Verf. machen könnte . Man versteht wohl, daſs es für Verf.

nicht nothwendig war, „ als Vermehrungsbuchstaben“ hinzuzu

fügen . Die Regel dieses Plurals ist, daſs er mit Damm im

Nominativ und mit Kasr im Genitiv, wie auch im Accusativ,

wo Kasr Fath vertritt, steht. Einige meinen , daſs er im Ac

cus itiv undeclinirbar sei, doch ist dies nichtssagend , da nichts

sich vorfindet, was die Unflectirbarkeit bewirken könnte.

„ So verhält es sich auch mit 'âlâtu und demjenigen,

welches als Nomen proprium gebrauchtwird, wie adriſâtun,

in ihm wird dies auch angenommen .“

Erkl. 'ûlâtu geht wie Pluralis fem . sanus und steht mit

Damm im Nominativ , mit Kasr im Genitiv und Accusativ.

Doch ist's nicht ein Pluralis fem . sanus, sondern ihm ange

schlossen , da es keinen wörtlichen Singular hat. Ferner be.

handelt Verf. den Pluralis fem . sanus oder seinen Anschluſs,

die man als Nomina propria setzet. Vgl. adrifâtun , das mit

Kasr im Accusativ steht, wie es war, bevor es als Nomen

proprium gebraucht ward . Das Tanvîn wird ihm nicht genom

men , so ist wenigstens die richtige Lehrweise, doch giebt es

deren noch zwei: 1) Daſs es im Nominativ mit Damm steht,

und im Genitiv und Accusativ mit Kasr, doch das Tanvîn von

ihm weicht. 2 ) Daſs es im Nominativ mit Damm , im Genitiv

und Accusativ aber mit Fatḥ steht, ohne Tanvîn .

Vgl. „ Ich strebte sie zu erschauen von Adri'ât, da ihr

Stamm in Jatrib weilte , eine hohe Aussicht brachte ihre

Wohnung nah.“

2 *
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y . 45 .

Adri'at mit verschiedenen Lesarten.

„ Im Genitiv steht mit Fath die schwache Declination ,

wenn sie nicht in Annexion tritt, oder nach al folgt.“

Erkl. Der zweite Abschnitt, in dem ein Vocal einen

anderen vertritt, ist die schwache Declination . Die Regel ist,

daſs sie im Nominativ . mit Damm , im Accusativ und Genitiv

mit Fath steht. Im Genitiv vertritt das Fath Kasr, wenn das

Wort nicht in Annexion tritt , oder nach al steht, denn dann

wandelt es sich nach der starken Declination mit den drei

Vocalen ab .

„ Setze für Fälle wie jaffalâni, tad' ina und tas’alûna,

das Nûn als Nominativ . Seine Wegnahme ist das Merkmal

für die G ’asmirte und die Accusativform . (Naşb). Vgl. Du

bist nicht eine solche, daſs du Ungerechtigkeit erstreben

möchtest.“ (takûnî, tarûmî).

Erkl. Nach der durch Stellvertretung gebildeten Decli

nation der Nomina, handelt Verf. über die beim Verbum

durch Stellvertretung stattfindende Declination. Jaffalâni

ist das Paradigma für den auf âni gebildeten Dual,

gleichviel, ob zu Anfang Jâ oder Tâ steht. Tad'ina ist

das für die mit Jâ gebildete zweite Person fem ., tas’alûna,

das für den durch Wâw pluralis gebildeten Plural, gleichviel ob

er mit Jâ oder Tâ anfängt. Diese fünf Fälle stehn im No

minativ mit Nûn , in der g ’asmirten und der Accusativform

ohne dasselbe. Das Nûn ist somit Merkmal des Nominativ,

der Wegfall desselben, aber Zeichen des G ’asm und des Nasb ,

vgl. Kur. 2 , 22. Und wenn ihr es nicht thut, ihr werdet es

aber nicht thun, so wahrt Euch vor der Feuer. (taf'allla) .

„Nenne schwach Nomina wie muştafâ und murtaķî,

(der zu Edelthaten sich erhebt). Beim ersten wird die ganze

Declination im Sinne behalten . Dies nennt man auch die

beschränkte Declinationsweise. (Maķsûr). Von der zweiten ,

der defectiven (Manşûs) , ist der Accusativ klar, doch der

Nominativ und Genitiv wird nur intendirt.“

Erkl. Verf. geht auf die Declination der geschwächten

Nomina ein , als Beispiele dazu dienen mustafâ und mur

takî. Mustafâ , ist Paradigma fiir die Worte, deren letzter

Radical ein feststehendes Alif mit vorhergehendem Fath ist.
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Murtaķî ist ein Beispiel von den Worten , deren letzter

Radical ein Jâ mit vorhergehendem Kasr ist. Beim ersten ,

dem Alif mit voraufgehendem Fath werden alle Declinations

vocale supponirt , denn es ist auf Alif beschränkt. Das

Beschränkte (al-maksûr ) ist nämlich das declinirbare Nomen,

dessen letzter Buchstabe ein feststehendes Alif ist. Diese

Definition schlieſst zunächst Verbalformen wie jard â und in

declinables wie dâ aus. Mit dem Alif vermeidet man das

Defective, wie al-ķâòî und der Zusatz : „ das Feststehende“

schlieſst den Nominativ Dualis aus; denn das Dual- Alif steht

nicht fest, sondern verwandelt sich im Genitiv und Accusativ in

Jâ . – Das Defective (al-manķûs) ist das declinirbare Nomen ,

dessen letzter Stammbuchstabe ein feststehendes Kasr ist,

wie murtaki. „ Nomen “ schlieſst Verbalformen wie jarmi,

„ Declinirbares“ , Indeclinables, wie alladî, und „mit vorauf

gehendem Kasr“ das, welchem G ’asm voraufgeht, wie z . B .

zabjun, ramjun, aus; denn diese sind nach der starken Decli

nation sich abwandelnde geschwächte Worte . – Die Regel

des Defectiven ist, daſs der Accusativ hervortritt, vgl. (dâʻija)

Kur. 46 , 30 : oh mein Volk antwortet dem Rufer Gottes.

Der Nominativ und Genitiv aber tritt nicht hervor, weil sie

auf dem Jâ zu schwer auszusprechen sind. Das Zeichen des

Nominativ in al-ḥadî, ist ein auf dem Jâ supponirtes Damm ,

wie im Genitiv ein auf J à supponirtes Kasr. Aus dem Er

wähnten heraus kann man verstehen, daſs das Nomen nie ein

Wâw mit voraufgehendem Damm zum Endconsonanten hat,

freilich beim Indeclinablen kommt das vor, vgl. huwa, doch

nicht beim Declinablen , die 6 Worte ausgenommen, vgl. im

Nominativ abûhu. Die Kûfeuser erlauben dies noch an zwei

Stellen : 1 ) Bei der Verbalform , die als Nominalform gesetzt

wird , vgl. jadʻu : 2) Bei fremden Wörtern , vgl. samandâ,

kamandů.

„ Diejenigen Verbalformen , deren letzter Radical Alif,

Wâw oder Jâ ist, sind als geschwächte bekannt.“

Erkl. Verbalformen , die auf Wâw mit voraufgehendem

Damm , auf Jâ mit voraufgehendem Kasr, auf Alif mit vor

aufgehendem Fath ausgehn, vgl. jaġzû , jarmî, ja h s’â nennt

man geschwächt. (mu'tallun ).
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v. 50 . „ Auf dem Alif intendire alle nicht g 'asmirten Formen,

mache den Accusativ bei Formen wie ja dʻu und jarm î klar.

Intendire bei ihnen den Nominativ , und wenn du das G ’asm

setzest, nimm alle drei weg , so wirst du eine feststehende

Regel erfüllen .“

Erkl. Verf. behandelt hier die Beschaffenheit der De

clination auf dem geschwächten Verbum . Auf dem Alif wird

Nominativ und Accusativ supponirt. Bei zaidun jab s'â ist

Merkmal des Nominativ- Zustandes ein auf dem Alif ( Jâ ver

tritt hier nur Alif ) supponirtes Damm . Bei lan jab s'â ist

ein auf dem Alif supponirtes Fath Merkmal des Accusativ .

Dagegen ist die g ’asmirte Form klar, denn der letzte Con

sonant wird dann weggenommen , vgl. jah s’a . „Mache deut

lich den Accusativ von Fällen wie jad'û , jarmi, vgl. jadʻuwa,

jarmija , wo auf dem letzten Stammbuchstaben Fath klar

hervortritt, doch intendire den Nominativ in ihnen, vgl. jad'û ,

jarm î. Zoichen des Nominativs ist ein auf Wâw und Jâ sup

ponirtes Damm . „.Nimm weg alle drei beim G 'asm , d . h .

Alif, Wâw und Jâ , vgl. jaġzu, jahs'a , jarmi. Zeichen

des G ’asm ist die Wegnahme der drei Consonanten Alif,

Wâw , Jâ. – Das Resumé ist: Der Nominativ wird suppo

nirt auf Alif, Wâw, Jâ. — Das G ’asm tritt klar hervor bei

allen dreien durch ihre Wegnahme, der Accusativ ist klar

beim Jâ und Wâw , wird aber im Sinne behalten beim Alif.

III. Das Unbestimmte und das Bestimmte.

(an -nâkira al-ma'rifa ).

„ Unbestimmt ist dasjenige Wort, welches al als ein auf

die Bedeutung Einfluſs übendes in sich aufnimmt, oder ein

die Stelle vom eben Erwähnten vertretendes.“

Erk). Das Unbestimmte ist das, welches al annimmt,

das in ihm die Bestimmtheit bewirkt, oder das, welches an

die Stelle des al annehmenden Wortes tritt. Diese Erklärung

schlieſst dieWorte aus,welche das, die Bestimmtheit nichtbewir
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kende al, annehmen. Wenn z . B . ein Eigenname wie ‘abbâsun

das al annimmt, bewirkt dies nicht bei ihm die Bestimmtheit,

denn ‘abbâsun ist bestimmt, bevor al davortritt. Als Bei

spiel von dem , das die Stelle eines al annehmenden Wortes

vertritt, diene dû in der Bedeutung Inhaber . Dû Inhaber,

ist ein Unbestimmtes , zwar nimmt es al nicht an , aber es

vertritt ein al annehmendes şâhibun.

„ Das anders als dies beschaffen ist, ist Bestimmtes, vgl.

hum Sie, dû dieser, Hind, ibnî mein Sohn , al-ġulâmu

der Diener und alladî welcher.“

Erkl. Das Nicht- Unbestimmte ist das Bestimmte, dies

zerfällt in 6 Abschnitte : 1) Pronomen personale . 2 ) Das

Nomen Demonstrativum . 3) Das Nomen proprium . 4 ) Das

mit al Versehene. 5) Das Conjunctivnomen. 6 ) Das, was

einem von diesen annectirt wird. Vgl. ib nî mein Sohn .

„ Das sich auf ein Abwesendes oder Gegenwärtiges be

ziehende wie anta du, huwa er , benenne als Pronomen .“

Erkl. Das auf einen Abwesenden sich beziehende ist

Pronomen ; vgl. .huwa, ebenso das sich auf einen Gegen

wärtigen beziehende. Das letztere zerfällt in zwei Theile :

1) Die angeredete zweite Person, wie anta, oder : 2 ) Die re

dende Person, wie anâ ich, nahnu wir.

„Das verbundne Pronomen (Suffix ) ist dasjenige, womit v. 55.

man nie anfängt und was mit illâ in ungebundner Rede sich

nicht verbindet. So wie das Jà und Kâf im Satz ( ibnî

akramaka) „ Mein Sohn hat dich geehrt“ und das Jâ und

Hâ in „ fordre von ihm was er besitzet.“ (salîhi mâ malaka).

Erkl. Das hervortretende Pronomen zerfällt in das Ge

trennte und Verbundene. Das Verbundene ist dasjenige, mit

dem man nie anfängt, vgl. akramaka. Auch kommt es

nicht nach illâ in der freien ungebundenen Rede (Prosa )

vor, sondern nur abnormer Weise in der Poesie .

Vgl. „ Ich nehme meine Zuflucht zum Herrn des Thro

nes vor einer Schaar, die an mir gefrevelt. Ich habe Nie

mand zum Helfer als ihn .“ (illâhu ).

Vgl. „ Ich machemir nichts daraus,wenn Du meineHaus

genossin wirst, daſs keine andere auſser Dir,mir nahe kommt.“

(illâki).
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„ Allen Pronominibus ist die Unflectirbarkeit nothwendig ,

und die Form des im Genitiv stehenden ist wie die des im

Accusativ stehenden.“

Erkl. Alle Pronoinina sind indeclinable, da sie der Par

tikel in der Festigkeit gleichen . Deshalb stehn sie weder im

Diminutiv, noch im Dual, noch im Plural. Steht einmal fest,

daſs sie indeclinable sind, so giebt es solche, die gleich sind

im Genitiv und Accusativ wie jedes Pronomen Accusativi

und Genitivi, das verbunden wird. Vgl. ka in akramtuka

als Accusativ , in bika als Genitiv, wie auch solche , in de

nen Nominativ , Genitiv und Accusativ gleich sind , wie z . B .

nâ. Hierüber handelt der folgende Vers.

„ Zum Nominativ, Accusativ und Genitiv eignet sich nâ ,

vgl. in erkennen uns an , (binâ), denn fürwahr (innanâ,) wir

haben erlangt (nilnâ ) die Gaben .“

Erkl. Das Wort nâ steht im Nominativ in nilnâ, im

Accusativ in innanâ, im Genitiv in binâ. So steht auch

Jâ in idrib î im Nominativ , in akramanî im Accusativ ,

in bî im Genitiv . Ebenso auch hum , vgl. hum kâ'im ûna ,

akramtuhum , lahum . Doch erwähnt Verf. diese beiden

letzteren nicht mit nâ , weil nâ in allen 3 Fällen in derselben

Bedeutung und als verbundenes Pronomen (Suffix ) auftritt.

Jâ hingegen zwar in allen drei Fällen Suffix ist doch nicht

in derselben Bedeutung, vgl. in idribî ist es die zweite Person ,

in akramani die erste. Endlich hum in allen drei Fäl

len zwar dieselbe Bedeutung hat, doch steht es im Nominativ

als ein getrenntes Pronomen und in den andern Fällen als

Suffix .

„ Alif, Wâw und Nûn werden zur Bezeichnung der drit

ten und anderer Personen gebraucht, vgl. kâmâ und i'lamâ.“

Erkl. Alif, Wâw und Nûn gehören zu den Suffixen

des Nominativs, für die dritte und die zweite Person. - Der

Verf. hat sich nicht gut ausgedrückt, denn „ das andere“ um

faſst die zweite und erste , doch dienen die drei Buchstaben

durchaus nicht zur Bezeichnung der ersten Person , sondern

nur für die der zweiten und dritten .

v. 60. „ Zu den Pronominibus Nominativi gehört das Verbor

gene, vgl. if'al, uwâfiß , nagtabit, tas’kuru.“



an-nâkira al-ma'rifa. - 25

Erkl. Das Pronomen zerfällt in Verborgenes und Her

vortretendes, das Verborgene wieder in das nothwendiger und

erlaubterweise Verborgene. Das letztere ist dasjenige, an

dessen Stelle das Hervortretende stehen kann. Das erstere

hingegen ist dasjenige, an dessen Stelle das Hervortretende

nicht stehen kann. Vier Stellen erwähnt. V'erf. , an denen

die Verbergung nothwendig ist. 1) Der Imperatif 2 . Pers .

Sing ., vgl. if'al scil. anta. Dies Pronomen ist nothwendig

verborgen , da das Hervortretende seine Stelle nicht einneh

men kann ; man sagt nicht, if'al zaidun. Sagt man if al

anta , ist das Pronomen anta die Bestätigung des in if'al

verborgenen Pronomen , aber nicht Subject; da if'al seiner

richtigerweise entbehren kann. Steht aber der Imperativ

im Singularis Feminini, oder im Dual, oder im Plural, tritt

das Pronomen hervor. 2) Das Imperfectum , dessen Anfangs

buchstabe Hamz ist, vgl. uwâfiķ scl. anâ. Sagt man uwâ

fiķ anâ, ist an â nur Bestätigung des verborgenen Pronomen .

3 ) Das Imperfectum , dessen Anfangsbuchstabe Nûn ist. –

Vgl. nagtabit scl. nahnu. 4 ) Das Imperfectum , dessen An

fangsbuchstabe das Tâ der zweiten pers. sing . masc . ist, vgl.

tas’kuru. In allen andereren Fällen Imperfecti tritt das

Pronomen hervor. – Dies sind die Fälle, in denen nothwen

dig das Pronomen verborgen wird .

Ein Beispiel, in dem die Verbergung möglicher Weise

stattfindet, ist zaidun jaķûmu scl. huwa. Hier kann das

sichtbare Pronomen seine Stelle einnehmen, vgl. zaidun ja

ķûmu a bûh u . Dies findet statt bei jedem Verbum , das an

cine dritte Person masc . oder fem . angelehnt wird, vgl. Hin

dun taķûmu, oder an das ihm in der Bedeutung entspre

chende, wie zaidun kâ’imun scl. huwa.

„anâ , huwa, anta , kann im Nominativ und in der

Trennung stehn. Die Abzweigungen sind nicht ungewiſs.“

Erkl. Das hervortretende Pronomen , welches Verf. jetzt

behandelt , ist Suffix oder getrennt. Das Suffix steht, wie

oben gezeigt ist , im Nominativ , Accusativ und Genitiv , das

Getrennte steht im Nominativ und Accusativ , doch nie im

Genitiv . Vom Getrennten , im Nominativ stehenden giebt es

12 Formen : anâ , 1. prs. sing. naḥnu, 1. prs. plur., oder

plur. majestaticus; anta 2 . prs. sing . msc., anti 2. prs . sing .
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fem ., antum â 2. prs. dual. com ., a utum 2 . prs. plur. msc.,

autunna 2. prs . plur. fem ., huwa 3. prs. msc . sing., hîja

3 . prs. fem . sing., humâ 2. prs. dual. com . hum 3. prs. plur.

msc., hunna 3. prs. plur. fem .

„ Das accusative in der Trennung stehende Pronomen

ist ijjaja. Seine Abzweigungen lassen keinen Zweifel.“

Erkl. Die accusativen getrennten Pronomina sind der

Zahl nach 12:

ijjâja 1. prs. sing., ijjânâ 1. prs. plur., oder Plur.majestaticus;

ijjâka 2 . prs. sing. msc., ijjâki 2 . prs. sing . fem .;

ijjàkum â 2 . prs. dual. com .;

ijjâkum 2 . prs. plur. msc., ijjâkunna 2. prs. plur. fem ;

ijjahu 3 . prs. sing. msc., ijjâ h â 3 . prs. sing. fem . ;

ijjahum â 3 . prs. dual. com .;

ijjâhum 3 . prs. plur. msc., ijjâhunna 2 . prs. plur . fem .

„ Bei freier Wahl kommt das Getrennte nicht vor , wenn

möglicherweise das Suffix stehn kann.“

Erkl. In keiner Stelle , in der man das Suffix setzen

kann , darf man davon zum getrennten Pronomen abweichen .

Die Fälle ausgenommen , welche Verf. erwähnen wird. Für

akramtuka kann man nicht sagen akramtu ijjaka, da

man hier das Suffix setzen und akramtuka sagen kann .

Vgl. das Wort des Propheten zu Ibnu -s - Sajjad, wenn er es

ist (jakunhu ) wird dir nicht Macht über ihn verliehen wer

den , wenn er es aber nicht ist , so ist es für dich nicht gut,

ihn zu tödten . – Ferner das Wort des Propheten zur A’’ is ’a .

Nimm dich in Acht du kleine rothe , daſs du es seist (takû

nîhâ). Ist es nicht möglich , das Suffix zu setzen , ist aus

schlieſslich nur das Getrennte möglich . Vgl. O du , dich

habe ich geehrt. (ijjáka akramtu ). Das Pronomen kommt in

der Poesie auch getrennt vor, trotz der Möglichkeit, es als

Suffix zu setzen.

Vgl. „Beim Auferwecker, dem Erben der Todten, da hat

die Erde sie aufgenommen für ewigeZeiten.“ (daminatijjâhum ).

„ Setze als Suffix , oder getrennt hâ in salnîhi und bei

dem , was ihm ähnlich ist. Bei kuntuhu ist die Streitfrage

V. 65 . überliefert , so auch bei hiltanîhi. (Du hast mich für ihn
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gehalten ). Ich ziehe vor, es als Suffix , ein anderer aber, es

in Trennung zu setzen .“

Erkl. Diese beiden Verse behandeln die Fälle , in de

nen man das Pronomen getrennt setzen kann , wiewohl es als

ein Suffix stehen könnte. Salnîhi ist ein Beispiel von den

Verben , die zwei Objecte regieren , von denen das zweite

nicht ursprünglich ein Aussage -Wort (Habar) ist , [wie die

Verba cordis ursprünglich ein Anfangs-Wort (Mubtada’) und

ein Habar regieren ] und beide Pronomina sind , vgl. ad

dirhama salnîhi, hier kann hi als Suffix aber auch getrennt

stehen , vgl. salnî ijjâhu. Der natürliche Sinn des Verf. ist,

daſs sowohl die Verbindung als die Trennung hier auf ganz

gleiche Weise stattfinden kann , so ist auch die Ansicht der

meisten Grammatiker. Doch der natürliche Sinn beim Sîba

waihî ist, daſs das Suffix nothwendig sei ; die Trennung dagegen

nur in der Poesie vorkommt. — Wenn das Habar von kâna

und seiner Verwandten ein Pronomen ist, ist die Verbindung

und Trennung möglich , doch streitet man , was in beiden

Fällen vorzuziehn . Verf. zieht die Verbindung vor, vgl.

kuntuhu , Sîbaw aihî hingegen die Trennung kuntu

ijjâ hu. Verf. zieht so auch die Verbindung bei Fällen wie

biltanîhi vor , d . h . bei jedem Verbum , das zwei Objecte

regiert, von denen das zweite ein Habar ist, und dessen beido

Objecte Pronomina sind . Sîbawaihîs Lehrweise ist, daſs das

Gewählte ebenfalls die Trennung sei , vgl. biltanî ijjâhu.

Sîbawaihîs Lehrweise ist gewichtiger, denn so kommen diese

Fälle häufig in der arabischen Sprache vor, wie Sîbawaihî

berichtet, und er hat unmittelbar mit ihnen verkehrt.

Vgl. Wenn Hadâm redet, so haltet sie für wahrhaft, denn

die rechte Rede ist das, was Hadâm geredet. (saddiķûhâ).

„ Stelle das Speciellere beim Suffix vorauf, doch bei der

Trennung stelle voran , was du willst.“

Erkl. Das Pronomen der ersten Person ist specieller ,

als das der zweiten , und das der zweiten ist specieller , als

das der dritten . Kommen zwei Pronomina zusammen , die

im Accusativ stehn und von denen das eine specieller als

das andere ist, so ist , wenn sie beide Suffixa sind, die Vor

anstellung des Specielleren nothwendig . Vgl. a'țaitukahu ,
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ataitanîhi, aber man sagt nicht mit der Voraufstellung des

Suffix 3. prs, a 'taituhûka und aʻtaitahûnî. Zwar erlauben

dies einige. Hierher gehören die fremdartigen Ausdrücke,

die Ibnu - l - Atîr, vom Utmân überliefert; „ die Lüge lieſs

sie mich (arâhumni) für einen Satan ansehn“ . Ist aber eins

der Pronomina getrennt, so kann man wählen , ob man das

speciellere voraufsetzen will oder nicht: vgl. ad -dirhama

a'țaituka ijjahu und a'țaituhu ijjâka. – Die Worte des

Verf. sind aber nicht unbeschränkt zu fassen , denn das we

niger specielle kann dann nur in der Trennung voraufstehn,

wenn keine Unklarheit zu befürchten ist. Wo man eine sol

che fürchtet, ist die Voranstellung nicht gestattet, vgl. zai

dun a țaituka ijjahu. Hier ist die Voranstellung nicht

möglich , man sagt nicht a țaituhu ijjâka, da man dann

nicht weiſs, ob Zaid der Genommene oder der Nehmende ist.

„ Bei der Einheit der Rangordnung setze die Trennung

nothwendig . Bisweilen erlaubt die dritte Person die Ver

bindung.“

Erkl. Kommen zwei Pronomina zusammen , die beide

im Accusativ und in derselben Rangordnung stehn, d . h .

sind sie beide der ersten , zweiten oder dritten Person, ist es

nothwendig , eins von ihnen getrennt zu setzen, vgl. a'țaitanî

ijjaja u . s. f. Sind aber beides Pronomina der dritten Per

son und ihre Wortform verschieden , werden sie beide auch

verbunden , vgl. a'țaituhumâhu. Das bezeichnet Verf. mit

dem Vers in der Kâfija.

Vgl. „ Bei irgend einer Verschiedenheit und bei Fällen ,

wie die Erde hat sie aufgenommen, hat der Verszwang Noth

wendigkeit erfordert.“ (daminat ijjahumu-l-ardu ).

Dieser Vers wird oft in manchen Handschriften hier in

die Alfijja gestellt , doch gehört er nicht dazu. verf. meint

mit dem Beispiel: „ die Erde hat sie aufgenommen “ , daſs

Fälle , in denen das Pronomen getrennt steht, während die

Verbindung desselben nothwendig wäre, durch den Verszwang

hervorgerufen seien .“

„ Vor dem Jâ 1. prs . setze das Nûn der Abwehr noth

wendig , lais î kommt bisweilen im Verse vor.“
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Erkl. Wird das Jâ 1 . prs. mit dem Verbum verbunden,

hängt sich ihm nothwendig das Nûn an , welches das Nân

der Abwehr heiſst, da es das Verbum vor dem Kasr schützt,

vgl. akramanî. Bisweilen fälltesabnormerWeise bei laisa weg.

Vgl. „ Ich habe mein Volk geschätzt als unendliche

Menge, da die Edlen auſser mir geschwunden sind.“ (laisî).

Beim Verbum der Verwunderung nach der Form affala

giebts Meinungsverschiedenheit ob das Nûn der Abwehr noth

wendig ist. Vgl. Wie bedürftig bin ich der Gnade Gottes (mâ

afķaran î und afşarî), doch das richtige ist , daſs es noth

wendig sei.

„Laitan î ist gewöhnlich, laitî dagegen selten , bei laʻalla

verhält es sich umgekehrt, frei steht die Wahl bei den übri- v. 70.

gen . Beim V'erszwang haben manche von den Früheren

min nî und fannî ohne Tas'dîd gesetzt.“

Erkl. Verf, behandelt die Regel des Nûn der Abwehr

bei den Partikeln . Bei laita wird es nur selten weggelassen.

Vgl. Wie der Wunsch des G ’âbir, da er sprach : möchte ich ihn

doch treffen und den gröſsten Theil meinesVermögensvergeuden .

Gewöhnlich ist im Arabischen das Nûn bei laita zu

setzen , vgl. Ķur. 4 , 75. O wäre ich doch unter ihnen (lai

tanî). Umgekehrt von laita verhält es sich mit laʻalla . Das

Richtige ist die Wegnahme des Nûn , vgl. Kur. 40, 38 die

Worte des Pharao : „ Vielleicht (laʻallî werde ich die Mittel

stufen ersteigen .“ Selten ist die Setzung des Nûn.

Vgl. Ich sprach , leiht mir ein Beil (eine Feile ) vielleicht,

daſs ich damit aushöhle ein Grab (eine Schneide) für ein

glänzendes, berühmtes (Schwerdt).

Bei den Verwandten von laita und laʻalla hat man

freie Wahl. So sagt man innî und innanî, annî und an

nanî, ka'annî und ka’annanî, lâkinn î und lâkinnanî.

Bei min und ‘an ist das Nûn der Abwehr nothwendig , nur

abnormer Weise kommen sie ohne dasselbe vor.

Vgl. „ O du , der du fragst, nach ihnen und nach mir,

('anî) ich gehöre nicht zu Kais, und Kais nicht zu mir (minî).“

„ Für ladunnî ist selten ladunî, und bei ķadnî und

ķațnî genügt bisweilen die Form ohne Nûn.“

Erkl. Fein ist ladunni mit dem Nân, vgl. Kur. 18 , 75.

Schon hast du von mir Entschuldigung erreicht. Selten ist
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die Wegnahme des Nûn, wie es in einer anderen Lesart vor

kommt. Häufig steht bei ķad und ķaţ das Nûn, vgl. ķadnî

und katnî. Selten ist die Wegnahme desselben, vgl. kadî und

katî mein Genüge. Beides findet sich im Vers.

Vgl. Es genügt mir die Hülfe der beiden Hubaib , genug

der Imâm ist nicht karg und kein Ketzer . (kadnija min naşri.

l -bubaibaini ķadî).

IV . Der Eigenname.

„ Ein Name, welcher das schlechthin Genannte als Indi

viduum setzt, ist sein Eigenname wie Gaʼfar, Hirnik , Ka

ran, Adan, Lâhik , S'adkam , Haila, Wâs’iķ .“

Erkl. Der Eigenname ist der Name, welcher das schlecht

hin , ( d . i. das ohne beschränkende Beziehung auf die erste ,

zweite und dritte Person ) Genannte individualisirt. Der Gat

tungsname umfaſst das Unbestimmte und das Bestimmte .

Der Ausdruck „ der das Genannte individualisirt“ , ist ein spe

cifischer Unterschied , der das Unbestimmte ausschlieſst. –

Der zweite Zusatz „ ohne beschränkende Beziehungs: schliefst

die übrigen Bestimmworte (Determinativa), wie die Prono

mina aus, da diese als Individuum zwar setzen , jedoch mit

der beschränkenden Beziehung auf die erste zweite und

dritte Person . Verf. führt dann Eigennamen von menschlichen

und anderen Wesen an , um aufmerksam zu machen , daſs

mit Eigennamen vernünftige und unvernünftige bekannte We

sen benannt werden. G 'a 'far ist Eigenname eines Mannes,

Hirnik , der einer arabischen Dichterin , der Schwester des ſa

rafa Ibnu -l- Abd der Mutter nach . Karan, Name eines Stam

mes, Adan, der eines Orts, Lâhiķ (die Erreicherin ), der einer

Stute , S'adşam (weitschenklich ), der eines Kameelhengstes,

Haila , der eines Schafes. Wâs'iķ (der schnell gehorchende),

der eines Hundes.

„Der Eigenname kommt vor als Name, Zuname und

Beiname, setze den letzteren nach , wenn er mit einem anderen

in Verbindung steht.“

Erkl, Der Eigenname zerfällt in drei Klassen : 1) den

Namen , 2 ) den Zunamen , 3 ) den Beinamen . - Name ist
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hier derjenige , welcher weder Zuname noch Beiname ist,

vgl. zaid . Zunamc ist derjenige, dessen Anfang abun oder .

ummun bildet. Beiname ist derjenige, der auf Lob oder

Tadel hindeutet, vgl. Schmuck der Gläubigen , oder Kamcel

Nase (zainu - l - Câbidîn , anfu - n - nâķati). Der Beiname muſs

nachstehn , wenn er mit einem Namen zusammensteht, wie

Zaid , die Kameel-Nase. Die Voranstellung desselben ist nicht

möglich auſser selten .

Vgl. „ Die Nachricht, daſs der Inhaber des Hundes

Amru, der beste von ihnen an persönlicher Würde, in Batn

S'irjân (liegt), um ihn herum heult der Wolf.“

Nach dem natürlichen Sinn des Verf, wäre die Nach

stellung des Beinamen nöthig , wenn er mit einem andern, d . i.

dem Namen und Zunamen , zusammensteht, doch muſs er nur

nothwendig dem Namen nachgestellt werden . Steht der Bei

name mit dem Zunamen zusammen , so hat man die Wahl,

welches von beiden man voranstellen will. – In einigen Ma

nuscripten tritt daher für den zweiten Halbvers „ und setze

den Beinamen nach , wenn er den Namen begleitet.“ Dies

ist besser , weil es von dem Einwurf frei ist, den man hier,

gegen machen kann. Denn es ist eine bestimmte Erklärung,

daſs die Nachstellung des Beinamens nur beim Zusammen

stoſs mit dem Namen nöthig ist, woraus man schlieſsen kann,

daſs es beim Zusammentreffen mit dem Zunamen nicht nö

thig sei. Hätte Verf. anstatt siwâhu gesagt siwâhâ , würde

man nichts dagegen sagen können , da die restitutio gewesen

wäre , „ auſser dem Zunamen “ und das auſser dem Zunamen

ist der Name.

,,Sind beides Einzelbegriffe , stelle sie bestimmt in v. 75,

Annexion , wo nicht, lasse als Apposition das Nachstehende

folgen.“

Erkl. Kommt der Name und der Beiname zusammen ,

sind sie entweder beide Einzelbegriffe, oder beide zusammen

gesetzte , oder der Name ist zusammengesetzt und der Bei

name ein Einzelbegriff, oder umgekehrt. Sind beide Einzel

begriffe , lehrt die Schule von Başra die Annexion als noth

wendig, vgl. sa îdu , di, da kurzin. Die Kûfenser erlauben

die Apposition, vgl. sa îdun kurzun , sa îdin kurzin , sa'î
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dân kurzân , Sa'îd , ein Schnappsack . Ihnen stimmt Verf.

in andern Büchern bei. Sind sie nicht beide Einzelbegriffe,

sondern beide zusammengesetzte, oder ein zusammengesetzter

und ein Einzelbegriff, oder ein Einzelbegriff und ein zusammen

gesetzter, ist die Stellung als Apposition nothwendig , man setzt

das zweite als Apposition des Ersten . — Auch ist der Abbruch

zum Nominativ und zum Accusativ möglich , zum Nom . mit Ver

schweigung des Anfangswortes d . i. huwa, zum Acc. mit

Verschweigung eines Verbum d . i. aʻnî. Man bricht vom Ac

cusativ zum Nominativ und vom Nominativ zum Accusativ,

vom Genitiv zum Nominativ und zum Accusativ ab, vgl. hada

zaidun anfa - n - nâșati scil. aʻnî, ra’aitu zaidân anfu

n -nâkati, scil. huwa, endlich marartu bizaidin anfu ,

fa - n - nâkati.

„ Die Namen sind übertragen wie Fadi, Asad oder im

provisirt wie Suſâd und Udad ; ferner auch Sätze, oder durch

Mischung Zusammengesetztes. Letzteres wird declinirt, wenn

es nicht auf waihi endet. Verbreitet ist unter den Eigen

namen das Annectirte, wie Abdu-s’amsin und Abû-ķuhâfa.“

Die Eigennamen zerfallen in improvisirte , das sind die,

welche bevor sie als Eigenname auftreten , nicht von etwas

anderem gebraucht wurden, vgl. Sufâd, Udad und übertragene,

nämlich die , welche , bevor sie als Eigennamen auftraten , in

Gebrauch kamen. Sie können übertragen sein entweder von

einem Eigenschaftswort, vgl. hârit, oder einem Maşdar, vgl.

Fadl, oder einem Gattungsnamen , vgl. asad. Diese sind

declinirbar. - Der Eigenname kann ferner Uebertragung

von einem Satze sein , dann gilt die Regel, daſs er unverän

dert gesetzt wird, vgl. kâma zaidun und zaidun kâ'imun

als Eigenname. Dieser Fall gehört zu den zusammengesetz

ten Eigennamen . Hierher gehört auch das durch Mischung

Zusammengesetzte , vgl. bala bakku und madîkariba,

endlich sîbawaihî. Endet das aus Mischung Zusammenge

setzte nicht auf waihi, ist es declinirbar. Daraus geht her

vor, daſs, wenn es mit waihi schlieſst, es nicht declinirt wird ,

sondern indeclinable ist. Die declinirbaren Eigennamen die

ser Art gehn nach der schwachen Declination , auch kann

man sie indeclinable auf Fatḥ setzen , vgl. ba'lab akka in

allen drei Fällen. Auch kann man sie als zwei in Annexion
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stehendeWorte decliniren, ḥadru, ri, ra mautin. Sîbaw aihî

steht indeclinable auf Kasr . Einige erlauben bei ihm die schwa

che Declination . – Hierher gehören auch die durch An

nexion zusammengesetzten Eigennamen wie 'abdu s’amsin

und a bû kuḥâfata mit vollständiger Declination auf dem an

nectirten ersten Wort. Die vom Verf. angeführten Beispiele

ergeben im ersten Theil eine Declination mit Vocalen , vgl.

Cabdun und mit Consonanten , vgl. abû , im zweiten Theil

eine starke Declination , vgl. s’amsin und eine schwache

vgl. ķuḥâfatu.

. „ Man setzt für manche Gattungen , Eigennamen gleich

den Eigennamen von Personen der Form nach, das ist allge

mein . Hierher gehört auch ummu 'irjațin für den Scorpion ,

und ebenso tuâlatun für den Fuchs. Ihm ähnlich ist bar

ratu für al-mabarratu und fag'âri für al- fag'ratu.“

Erkl. Der Eigenname zerfällt in zwei Theile , den Ei

gennamen der Person , und den Eigennamen der Gattung.

Der Eigenname der Person hat zwei Regeln , eine ideelle ,

nämlich die , daſs damit Jemand in seiner Individualität be

zeichnet wird , vgl. zaidun und eine formelle , nämlich die,

daſs das Hâl (das Zustandswort) nach ihm eintreten kann,

ferner die Unmöglichkeit, es nach der starken Declination zu

flectiren , wenn ein anderer Umstand zu dem , daſs es Eigen

name ist, noch hinzu kommt, vgl. hadâ aḥmadu (hadâ tritt

hier herzu ) endlich die Unmöglichkeit al davorzusetzen .

Der Eigenname einer Gattung ist wie der Eigenname

einer Person in seiner formellen Regel, hadâ usâmatu

muķbilân. Man giebt ihm nicht die erste Declination, kann

einen Zustand nach ihm setzen und al tritt nie davor. Die

ideelle Regel des Eigennamen der Gattung ist gleich der

Regel des Indeterminirten in der Hinsicht, daſs es nicht spe

ciell Einen in seiner Individualität bezeichnet, denn von je

dem Löwen gilt der Name Usâma Tapferer etc. Der Eigen

name derGattungen wird von körperlichen Dingen gebraucht,

wie obige Beispiele zeigen, aber auch von Begriffen .

3
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V . Das Demonstrativum .

(Ism u - 1- Is'â ra).

„ Mit dâ weise hin auf einen Singularis Masculini. Auf

dî, dih , tî, tâ , beschränke dich zur Bezeichnung des Fe

mininum .“

Erkl. Auf einen Sing. Masc. wird mit dâ hingewiesen,

Die Schule von Başra hält das Alif für zum Wort gehörig.

die von Kûfa aber für einen Servilbuchstaben . Auf das Femi

ninum weist man hin durch dî und dih , mit tî, tâ und

dihi mit Kasr furtivum unter dem Hâ und dem voll auszu

sprechenden , dann durch tihi mit ruhendem Hâ wie auch mit

dem Kasr unter demselben , das sowohl als furtiv , als auch

voll auszusprechen ist, ferner mit dáti.

„dâni, tâni wird gebraucht für den Dual im Nomina

tiv , in anderen Fällen gebrauche daini, taini, dann erfüllst

du die Regel.“

Erkl. Dual. Masc. ist im Nominativ dâni, im Gen . und

Acc. daini. Dual. Feminini im Nom . tâni, im Gen. taini.

,,'âlâ ist das Hinweisungsnomen auf den Plural in allen

Fällen . Es mit Madda zu setzen , ist vorzüglicher ( âlâ'i).

v. 85. Bei der Entfernung sprich es mit Kâf, als Buchstaben ohne

das Lâm , oder mit demselben . Das Lâm ist nicht erlaubt

wenn du Hâ voraufsetzest."

: Erk). Das Demonstrativ für den Pluralis Masc. und

Fem , ist Pâlâ . Das Erforderniſs dieses Wortes ist, daſs man

es als Demonstrativ für das Vernünftige sowohl, als das Un

vernünftige gebraucht. Gewöhnlicher aber gebraucht man

es beim Vernünftigen . Ein Beispiel vom Gegentheil ist :

Vgl. „ Tadle die Lagerstätten nach dem Lager in Liwa

und das Leben nach jenen Tagen.“ (ba'da 'ûlâ ’ika -l-ajjâmi).

Pâlâ hat zwei Wortformen : 1) Die Form mitMadda 'âlâ'i,

das ist die Form der Hig'âziten , sie kommt im Kurân vor.

2 ) Die kurze, sie ist die Form der Tamîmiten . – Das, wor

auf man hinweist, hat zwei Stufen , die Nähe und die Ferne.

Die bisher behandelten Formen gebraucht man bei der Hin
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weisung auf etwas nahes, will man dagegen das Ferne mit

dem Demonstrativ bezeichnen , setzt man Kâf dazu, vgl. dâka,

oder Kâf und Lâm , vgl. dâlika. Kâf ist die Partikel der

Anrede und hat hier keine Stelle in der syntaktischen An

ordnung , darüber ist kein Streit. Geht aber die Partikel der

Erregung , nämlich hâ, dem Demonstrativ vorauf, steht

Kâf allein .

Vgl. „ Ich sah, daſs Arme sowohl mich kennen als auch

die Leute jenes weitgespannten Zeltes.“ (hâdâka ).

Hier darf man nicht hà dâlika sagen. Der natürliche

Sinn der Worte des Verf. ist, daſs man für das, worauf man

hinweist, nur zwei Stufen , die Nähe und die Ferne habe,

wie wir auch erörtert haben. Doch nach der Ansicht der

Mehrzahl giebt es drei Stufen .

1) Die Nähe, darauf weist man hin mit dâ und dî, ohne

Lâm und ohne Kâf.

2 ) Das in der Mitte Stehende, hierauf weist man mit der

Form hin , in welcher Kâf allein steht, dâka.

3) Der in der Ferne , hierauf weist man hin durch die

Form mit Lâm und Kâf, vgl. dâlika.

„ hunâ und hâhunâ ist das Demonstrativ für das dem

Orte nach Nahe, verbinde damit Kâf bei der Hinweisung in

die Ferne. Dann sind auch tam ma oder hannâ , oder hu

nâlika , oder hinnâ hierfür Demonstrativa.“

Erkl. Mit hunâ weist man auf den nahen Ort hin , man

setzt noch hâ der Aufmerksammachung davor, vgl. hâhunâ.

Auf den Fernen deutetman nach der Ansicht des Verf. durch

hunâka, hunâlika und hinnâ hin , sowie mit tamma und

tammata. Nach anderer Ansicht ist hunàlika das Demon

strativ für das in der Mitte Stehende und hinnâ für das Ferne

VI. Das Conjunctiv -Nomen .

(al-Mausûl).

„ Das Mauşûl der Nomina ist alladî, Femininum allatî.

Das Já setze im Dual nicht, sondern dem ihm vorhergehenden

3 *
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Buchstaben schlieſse das Zeichen des Dual an (d . i. dem

v. 90. Dal). Das Nûn zu tas'diren, ist kein Fehler . Auch das Nûn

von daini und taini wird tas'dirt, womit eine Stellvertre

tung beabsichtigt wird .“ .

Erkl. Das Mausûl zerfällt in das Nominale und das

Partikelartige. Der Partikelartigen , welche Verf.' nicht er

wähnt, giebt es Fünf.

1 ) an , dies wird mit einem Verbum verbunden , das sich

flectiren läſst, im Perfectum , Imperfectum und Imperativ . –

Steht nach ihm ein nicht (vollständig ) flectirbares Verbum ,

wie Ķur. 53, 40, daſs nichts dem Menschen gehört, auſser

was er erstrebt (an laisa ) , ferner Kur. 7 , 184 und daſs es

möglich ist , daſs ihr Lebensende nahe ist (an 'asâ ) , so ist

es ein aus dem schweren anna erleichtertes.

2 ) anna wird verbunden mit seinem Nomen und seinem

(Attribut) Habar. Vgl. Ķur. 29, 50 . Genügt euch nicht,

daſs wir fürwahr herabsandten (anna anzalnâ). -- Das aus

dem schweren anna erleichterte an wird mit seinem Nomen

und Prädicat zwar verbunden , doch ist sein Nomen wegge

nommen und das des Schweren wird gesetzt.

3 ) kai steht mit dem Verbum Imperfecti. Ich kam zu

dir, damit du ehrest den Zaid (kai tukrima ).

4 ) mâ, das Masdar und Zarfartige (eine Zeit oder Ort

ausdrückende), vgl. mâdumta -- muddata daw âmika. Das

nicht Zarfartige ist wie ag'ibtu mimma darabta zaidân. -

Dies wird mit dem Perfectum und Imperfectum verbunden .

Vgl. darum , daſs sie den Tag des Gerichts vergaſsen (bimâ

nasûa). Auch steht mâmit einem Nominal-Satz , doch ist das

selten . – Das Masdar - und Zarfartige mâ wird gewöhnlich

mit dem Perfectum , oder dem durch Lâm negirten Imperfec

tum verbunden , selten steht es mit einem Imperfectum , das

nicht durch Lâm negirt ist.

Vgl. „ Ich schweife herum , so lange ich will, dann kehre

ich zu meinem Hause zurück , dessen Besitzerin eine läs

sige ist.“ (utawwifu mâ utawwifu ).

5 ) lau wird mit Perfectum und Imperfectum verbunden .

Verf. spricht von dem Nominal-Mausûl, und hütet sich vor

dem Partikel-Mausûl, die die erwähnten Fünf sind, und
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die man daran erkennt, daſs man das Masdar an ihre Stelle

setzen kann .

Die Nominal-Conjunction ist alladî Masc. Sing., allatî

Fem . Sing ., setzt man sie in Dual, läſst man das Jâ wegfal

len und es tritt an seine Stelle Alif im Nominativ , vgl. al

ladâ ni, allatâni und Jâ im Gen . und Acc., vgl. alladaini,

allataini. Wenn man will, setzt man das Nûn wegen des

ausgefallenen Jâ mit Tas’dîd , vgl. alladânni, allatânni.

Vgl. Kur. 4 , 20 . Diejenigen von Euch , die es begehen . Auch •

ist das Tas’dîd bei der Form mit Jâ möglich nach der Schule

von Kûfa , vgl. alladainni, allatainni, vgl. Kur. 41, 29,

oh Herr, laſs uns die sehn , welche (alladainni). Dieses

Tas'dîd kann auch bei dem Demonstrativ dâ und tâ stehn ,

vgl. dânni, tânni, wie auch bei der Form mit Jâ, dainni,

tainni nach der Schule von Kûfa . Mit dem Tas'dîd will

man eine Stellvertretung vom weggenommenen Alif bezwecken ,

wie bei alladî und allatî gesagt worden ist.

„ Der Plural von alladi ist alulâ und alladîna für alle

drei Casus, manche sprechen den Nominativ mit Wâw. -

Auf allâti und allâ'i wird allatî in Plural gesetzt und

allâ 'i kommt im seltenen Fällen wie alla dina vor.“

Erkl. Plur. Masc. ist alulâ ganz allgemein , gleichviel

ob es vernünftige Wesen bezeichnet oder nicht. Vgl. Es

kamen zu mir die, welche tbaten (alulâ ). – Bisweilen wird

alulâ auch für Pluralis Feminini gebraucht, vgl. den Vers,

in dem beide Fälle vorkommen . – (Der Tod) wird aufrei

ben die , welche sich panzern auf solchen (Rossen) , welche

du siehst am Tage des Schreckens, wie die vorausziehende

Weihe. – Für den Pluralis Masculini des Vernünftigen sagt

man alladîna im Nominativ , Genitiv und Accusativ . Einige

Araber , nämlich die Hudailiten sagen alladûna mit dem

Wâw im Nominativ.

Vgl. „ Wir sind die, welche (allad ûna) am Morgen, am

Tage von Nuhail kamen zu einem gewaltigen Angriff.“

Plur. Fem . ist allâti und allâ 'i mit Wegnahme des Jâ .

Auch ist die Setzung des Jâ erlaubt, so allâtî und allârî,

bisweilen kommt allâ'i in der Bedeutung von alladîna vor.
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Vgl. „ Und nicht sind unsere Väter , die ihren Schools

zur Wiege uns gebettet, wohlthätiger als er .“ (allâ 'i).

„man, mâ und al kommen dem Erwähnten gleich , so

ist auch dû beim Stamme der Ța'iten bekannt. Wie allati

ist bei ihnen auch dâtu , und an die Stelle von allâtî tritt

dawâtu .“

Erkl. man , mâ und al sind dem Erwähnten darin gleich ,

• daſs sie eine Form haben für Masc. Fem . Dual und Plur.

Meistens wird mâ von Unvernünftigen gebraucht, aber auch

bisweilen von Vernünftigen , vgl. Ķur. 4 , 3 . Heirathet was

(mà) von den Frauen Euch gefällt. Ferner , wie man sagt,

Preis dem (mâ) , der Euch uns dienstbar gemacht hat, und

Preis dem (mâ), dessen Lob der Donner verkündet. Umge

kehrt wird man meist von Vernünftigen gebraucht, bisweilen

auch von anderen . Kur. 24, 44, dazu gehört was (man ) auf

allen Vieren geht.

Vgl. „ Ich weinte zu einem Kața - Schwarm , als er beimir

vorüberzog , und Leute wie ich , haben wohl Ursach zum

weinen. O Kața - Schwarm ist nicht einer , der (man ) mir

seine Schwingen leiht, vielleicht daſs ich fliege zu dem , den

ich liebe.“

Das al steht bei Vernünftigen und anderen. Man ist

über dies Wort uneins. Einige sagen , es sei ein Nominal

Mausûl und dies ist das Richtige ; andere, es sei ein Partikel

Mausul; andere , es sei eine Determinativ - Partikel und habe

gar nichts Conjunctionartiges an sich .

man und mâ sind, wenn sie nicht masdarartig sind, an

erkannter Weise zwei Nomina. Das maşdarartige mâ gilt

richtiger Weise für eine Partikel , al - Ahfas' hält es für ein

Nomen .

Die Gebrauchsweise der Ta'iten bei dû ist, daſs sie dû

als eine Conjunction für Vernünftiges und Unvernünftiges

halten . Am gewöhnlichsten gebraucht man es in einer Form

für Masc . Fem . Sing. Dual. und Plur. Manche sagen . im

Fem . Sing. dâtu im Plur. Fem . dawâtu, auch setzen es ei

nige in Dualund Plur., vgl. dawâ, daw û a im Nominativ, da

wai und dawî, im Gen . und Acc. ferner dawâtâ, im Nom .

dawâtai, Gen . und Acc. Dual. Fem ., ferner dawâtu Plur.
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indeclinable. Der S’aih Bahâ’u - d -Dîn Ibn Nahhâs sagt, seine

Declination sei wie die Declination des Plur. Fem . sanus.

Gewöhnlich aber gilt von der Conjunction dû , daſs sie in

declinable sei. Einige flectiren sie mit Wâw im Nom . , mit

Alif im Acc. und mit Jâ im Gen., so daſs die Form dieses

dû dem dû , das die Bedeutung von şâhib hat, gleich kommt.

- - So wird der pag. 11 angeführte Vers auf beide Arten

überliefert (min dû und min dî). datu ist nach dem clas

sischen Gebrauch indeclinable auf dem Damm , im Nom .

Acc. und Gen . wie dawâtu . Einige decliniren es wie mus

imâtun , im Nom . mit Damm , im Gen . und Acc . mit Kasr .

„ Wie mâ ist dâ nach dem mâ der Frage, oder dem v. 95

man , wenn es nicht des grammatischen Einflusses beraubt

wird.“

Erkl. dâ wird von den übrigen Demonstrativen als

Conjunction gebraucht, es hat wie mâ nur eine Form für

Masc . Fem . Sing. Dual. und Plur. Um dâ als Conjunction

zu brauchen wird bedingt, daſs ihm mâ oder man der Frage

voraufgeht, vgl. man då g’â’aka; man , ein Fragewort, ist

in diesem Satze ein Anfangswort (Mubtada'). dâ ist Con

junction im Sinne von alladî, dies ist Habar (Aussagewort )

von man und gâ' aka die Șila ( Verbindungssatz ) zur Con

junction . Die restitutio man alla dî gâ'a ka, ebenso vgl. mâ

dâ faʻalta ; mâ ist Mubtada', da Conjunction und dies ist Ha

bar von mâ, fa'alta ist die Șila . Das zurückkehrende Pro

nomen (der â 'id ) ist weggenommen , restituirt wäre es mâ

dâ fa'altahu. man und mâ kann mit dâ aber auch als ein

Wort zur Frage gesetzt werden . Bei mâdâ 'indaka ist

mâdâ Mubtada? gleich ajju s’ai'in und 'indaka sein Ha

bar, dâ ist hier seines grammatischen Einflusses beraubt, denn

es ist ein Theil eines Wortes. Das ganze mâdâ ist ein

Fragewort.

„ Alle Mauşûl, nach denen eine Șila nothwendig steht,

umfassen in sich ein entsprechendes Pronomen.“

Erkl. Alle Mauşûl, seien sie partikel - oder nominalar

tig , müssen eine Sila nach sich haben, die ihre Bedeutung

specialisirt. Die Șila cines Nominal- Mausûl muſs ein dem

Mauşúl entsprechendes Pronomen umfassen , sowohl in Hin
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sicht des Numerus als des Genus, vgl. g ’â ’ani- lladi da

rabtuhu etc. Bisweilen kann das Mausûl der Form nach

ein Sing. Masc. sein , seinem Sinne aber nach ein Dual oder

Plur. Dann kann man es entweder der Form nach oder

dem Sinne nach betrachten , so sagt man aſgabani man

ķâma und man ķâmûa nach Maſsgabe dessen, was man be

zeichnen will.

„ Ein Satz , oder ein dem Satz ähnliches wird als Şila

dem Mausûl beigegeben . Vgl. Wer bei mir ist, ist der, des

sen Sohn verpflegt wird.“ (man 'indî-lladî-bnuhu kufila ).

Erkl. Die Şila eines Mausûl darf nur ein Satz oder ein

Satzähnliches, d . i. ein Ort und Zeitbezeichnung (Zarf) oder

eine Praeposition mit ihrem Anhang (Gâr wa Mag'rûr) sein .

Dies gilt von der Sila , die nicht die von al ist, deren Regel

später folgt. Für einen Mausûl-Satz werden drei Bedingun

gen gestellt. 1) Es muſs ein Aussage-Satz , 2) er muſs frei

vom Verbum admirandi, und 3 ) keiner Rede vor ihm be

dürftig sein . – Aussage-Satz schlieſst die anderen , wie den

Forderungs- und den Wunsch -Satz aus, so ist nicht ein Satz

wie g’â ’anî-lladî- dribhu erlaubt , wiewohl al-Kisâ’i dies

meint, noch ein Satz wie g’å’an î- lladi laitahu ķâ'imun .

Gegen die Ansicht des His'âm . – Nach der zweiten Bedin

gung ist der Admirativ - Satz ausgeschlossen , so ist nicht ein

Satz möglich wie g 'â ’ani- lladîmâ aḥsa nahu , wenn wir ihn

auch als Aussage - Satz annehmen . Die dritte Bedingung

schlieſst Sätze aus wie g’â 'anî- lladî lakinnahu kâ'imun.

Denn dieser Satz verlangt noch einen anderen vor sich, vgl.

mâ kaʻada zaidun lakinnahu kâ'imun . Bei dem Zarf und

dem G ’âr wa Mag'rûr wird bedingt, daſs sie beide vollstän

dig sind, d . i. daſs in der Verbindung ein Sinn liegt, vgl.

g’â’anî- lladî 'indaka und g ’a’anî- lladî fi - 1 - baiti. Das

Agens in beiden ist ein nothwendig weggenommenes Verbum ,

seine restitutio g ’â’a - lladî-staḥarra 'indaka. Sind sie

nicht vollständig , ist die Verbindung derselben mit dem Mau

şul nicht möglich, weder g’â ’a - lladî bika* ), noch g 'â 'a

lladi- 1 -jauma. Es kam der heute .

5) Sätze wie g’â 'a - lla dî bika haben für den Araber keinen Sinn,

da sie keinen Agens in sich haben . bika steht virtuell im Accusativ ;

wenn nun der G ’âr wa Mag'rûr ein Accusativ ist, haben wir kein Agens.
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„ Eine reine Șila ist die Șila von al, selten ist die Şila

von al ein flectirtes Verbum .“

Erkl. al steht nur mit einer reinen Şila in anderen

Büchern sagt Verf., daſs er unter einer reinen Şila ein Fâʻil

( Participium activi), oder ein Maffûl (Participium Passivi)

oder ein gewöhnliches Adjectiv verstehe. Das unfaſst nicht

Fälle wie al-kura s'î und al- afdalu. Darüber , daſs al vor

ein gewöhnliches Adjectiv als vor ein Verbundenes (mausûla )

tritt, giebt's verschiedene Ansichten. Ungewiſs ist die Wahl

des S ’aih Abu - 1 -Hasan Ibn (Uşfûr in dieser Streitfrage,

einmal hält er es für ein Verbundenes (mausûla ) und ein an

dermal verneint er es. Abnorm ist die Verbindung des al

mit einem Verbum Imperfecti.

Vgl. Du bist kein Schiedsrichter, mit dessen Urtheil man

zufrieden wäre (altur â ), weder der vom edlen Stamm nach

der Mann des klugen Raths und der Streitkunde.

Die meisten Basrenser erlauben dies nur in der Poesie ,

Verf. läſst dies aber nach einem anderen Buche auch in der

freien Rede zu . Bisweilen kommt es abnormer Weise beim

Nominal-Satz und dem (Zarf) vor.

Vgl. „ Zu den Leuten gehören sie , von denen der Ge

sandte Gottes ist, ihm haben sich die Nacken der Söhne

Maʻaddi's unterworfen.“ (minal-ḥaumi ar-rasûlu -llahiminhum ).

Vgl. „ Wer nicht aufhört zu danken für das, was er hat,

der ist würdig eines wohlhäbigen Lebens.“ (̒ alâ -l-maʻahu ).

„ ajjun ist wie mâ, es wird declinirt, so lange es nicht

annectirt wird und der Anfang seiner Șila ein Pronomen ist,

das weggenommen worden .“

ajjun ist wie mâ darin , daſs es nur eine Form für Masc.

Fem . Sing. Dualund Plur. hat. Es giebt bei ajjun vier Fälle .

1) Daſs es annectirt und der Anfang der Şila erwähnt

wird ju ’g ’ib uni ajjuhum huwa ķâ’imun.

2 ) Daſs es nicht annectirt, doch der Anfang seiner Şila

nicht erwähnt wird ju’g ’ibuni ajjun ķâ’imun .

3 ) Daſs es nicht annectirt und doch der Anfang seiner

Șila erwähnt werde ju ’ g’ibuni ajjun huwa ķâ'imun .

In diesen drei Fällen ist es mit den drei Vocalen declinirt.

4 ) Daſs es annectirt, aber der Anfang seiner Șila weg

genommen wird ju’ g’ibuni ajjuhum ķâ’imun. In diesem
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Fall steht es indeclinable auf Damm , vgl. Ķur. 19 , 70 . Dann

wollen wir herausholen von jeder Seite den , der von ihnen

am meisten gegen Gott gefrevelt. (ajjuhum as'addu).

Vgl. „Wenn du triffst die Söhne Mâliks grüſse den , der

von ihnen sehr trefflich ist.“ (alâ ajjuhum afờalu ).

Die Versworte umfassen die drei ersten Fälle , schlieſsen

aber den vierten Fall aus.

v. 100. „ Einige flectiren ajjun allgemein , und in dieser Weg

nahme richten sich auch andere Worte nach ajjun im Fall,

daſs man einen Verbindungssatz zu lang findet, doch ist er

nicht zu lang, so ist die Wegnahme selten. Man verweigert

selbst, daſs (das Pronomen ) weggenommen werde, wenn sich

das Uebrige zu einem vollständigen Verbindungssatz eignet.

Die Wegnahme zeigt sich bei ihnen häufig , wenn ein ver

bundenes sich zurückbeziehendes Pronomen ('â 'id ) durch ein

Verbum oder Eigenschaftswort (vgl. man narg ’û jahab ) im

Accusativ steht.“

Erkl. Einige Araber decliniren ajjun allgemein mit

drei Casus, d . h. auch wenn es annectirt wird und der An

fang seiner Şila wegfällt, vgl. ju‘gibuni ajjuhum ķâ'imun,

raſaitu ajjahum ķâ’imun , marartu bi’ ajjihim ķâ’imun. Danach

werden auch die beiden oben erwähnten Citate verschieden

gelesen . In den Fällen , wo das auf das Mausul sich zu

rückbeziehende Pronomen d. i. der â 'id wegfällt, kann derselbe

im Nominativ , oder in einem anderen Casus stehn. Steht

der a' id im Nominativ , fällt er nicht weg , auſser wenn er

als Mubtada? auftritt und sein Habar ein Singular ist. Man

sagt nicht g ’â 'a - lladâ ni ķâma, sondern ķâmâ, so auch

g 'â ' a - lladâni quribâ, (kâm â und duribâ haben im

Alif einen Câid, während ķâma und duriba indecli

nable sind , - ) weil in ķâm â der aid als activ - subject,

und in duribâ als passiv - subject im Nominativ steht. — Das

Mubtada? (der Șila ) fällt bei ajjun weg, auch wenn die Şila

nicht lang ist , vgl. ju ' g 'ibunî ajjuhum ķâ'imun. Doch

wird der Anfang der Șila nicht bei anderen als ajjun ge

nommen , auſser wenn die Șila lang ist, vgl. g’â’a -lladi

húwa ņâribun zaidân. Hier kann huwa wegfallen . —

So sagt man auch, ich gehöre nicht zu den , der dir sagt übles,
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(vgl. mâ anâ billadi kâ’ilun laka sûân). Ist aber die Şila

nicht lang, ist die Wegnahme des â'id selten , wiewohl

dies die Kûfenser als regelrecht erlauben , vgl. g'â'a - lladî

kâ’imun, ursprünglich g 'â’a - lladî huwa ķâ’imun, so Kur. 6 ,

155 . „ Zur Vervollständigung dessen , welches das Beste .“ So

erklären sie auch in là sijjama zaidun das må als Mau

sûl und zaid als Habar eines weggenommenen Mubtada' gleich

la sijja - lladî huwa zaidun , es giebt keine Gleichheit mit

dem , was Zaid ist. Der a id , der hier Mubtada' wäre, ist

nothwendigerweise weggefallen . Dies wäre somit eine Stelle,

wo nothwendig bei einem anderen als ajjun der Anfang der

Șila weggenommen wird , während die Șila nicht lang ist

und das sei regelrecht und nicht abnorm .

Die Bedingung für die Wegnahme des Anfangs der Şila

ist, daſs das ihm Folgende nicht geeignet ist, eine Șila zu

bilden , wie wenn nach ihm ein Satz oder ein vollständiger

Zarf, oder ein Gâr wa Mag'rûr folgt, vgl, 1) g ’â 'a -lladi

huwa abûhu muntaliķun , 2 ) g’â’a - lladî huwa 'indaka

3 ) g 'â 'a - lladîhuwa fî- d -dâri. — Hier darfman huwa nicht

weglassen , denn die Rede danach giebt einen vollständigen

Sinn und man weiſs nicht, ob etwas von ihm weggenommen

ist oder nicht, so sind auch die übrigen Beispiele , ohne Unter

schied zwischen ajjun und den übrigen . – Diese Regel be

schränkt sich nicht auf das Pronomen allein , wenn es Mubtada'

ist , sondern das Feststehende ist , daſs , wenn das Folgende

die Wegnahme oder Nichtwegnahme ertrüge, die Wegnahme

des â 'id nicht erlaubt ist. Dies findet z . B . statt , wenn in

der Şila ein anderes Pronomen , als das weggenommene sich

befindet, was auf das Mauşul zurückbezogen werden könnte,

vgl. g'aa-lladî darabtuhu fî dârihi. Hier kann man das

hâ von darabtuḥu nicht wegfallen lassen.

Hierdurch wird die Unbestimmtheit , die in den Worten

des Verf. liegt, klar, denn er sagt nicht deutlich , daſs, wenn

das auf das Pronomen Folgende eine Șila zu bilden geeignet

ist, es nicht weggenommen wird , gleichviel, ob das Pronomen

im Nominativ , Genitiv oder Accusativ steht, gleichviel, ob

das Mauşul ajjun oder ein anderes ist. Vielleicht zeigt der

natürliche Sinn des Verf., daſs die Regel auf das Pronomen

Nominativi und auf die anderen Mauşul als ajjun, beschränkt

sei, denn er spricht eben davon. Doch verhält sich die Sache
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nicht so , sondern das Pronomen wird weder bei ajjun noch

bei einem andern weggenommen , wenn das Folgende eine

Șila für sich bilden kann, gleichviel, ob es im Nominativ ,

Genitiv oder Accusativ steht.

Die Bedingung , daſs das Pronomen Accusativi wegge

nommen werden kann , ist, daſs es verbunden und durch ein

vollständiges Verbum , oder ein Eigenschaftswort (Participium )

im Accusativ stehe, vgl. g'â ’a -lladî darab tuhu. Vgl.

Ķur. 74 , 11. Laſs mich und den ich als Einzigen ge

schaffen .* ) Ist er es, den Gott als einen Gesandten ge

schickt hat?

Vgl. Was Gott dir giebt, ist Güte, lobe ihn deshalb ,

nicht ist bei einem anderen als ihn Nutzen oder Schaden .

Die Worte des Verf. erforderten den Sinn , daſs dies häufig

sei, doch ist’s nicht so . Häufig ist zwar die Wegnahme des

Pronomen von einem vollständigen Verbum , aber bei dem

Eigenschaftswort ist die Wegnahme des Pronomen selten . Ist

das Pronomen getrennt, kann es gar nicht weggenommen

werden , vgl. g ’â’ a nî- lladî ijjâ hu darabtu . So kann auch

das Pronomen nicht wegfallen , wenn es zwar verbunden , aber

es durch etwas anders als das Verbum oder Eigenschaftswort

im Accusativ steht, nämlich durch die Partikel , vgl. g ’â ’a

lladî innahu muntaliķun. – Ebenso ist die Wegnahme

nicht gestattet, wenn das Pronomen zwar im Accusativ doch mit

einem defectiven Verbum verbunden steht, vgl. g 'â 'a -lladi

kânahu zaidun.

v . 105 .

„ So verhält sich auch die Wegnahme des Pronoinen ,

das durch ein Eigenschaftswort im Genitiv steht, wie du bist

Richter (anta kâļin ) nach der Aufforderung des, der da rich

ten kann.“

„ So verhält sich auch dasjenige , was im Genitiv steht,

durch das, was das Mauşul in Genitiv stellt, wie man ging

vorüber bei dem ich vorübergegangen (murra - lladî marartu )

und er war wohlthätig.“

Erkl. Nachdem Verf. über das Pronomen Nominativi und

das Pronomen Accusativi gehandelt, spricht er über das Pro

. * ) Es ist halaktu zu lesen .
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nomen Genitivi. Das kann im Genitiv stehn durch die An

nexion oder die Partikel. Steht dasselbe im Genitiv durch

die Annexion , fällt es nicht weg , auſser wenn es im Genitiv

steht durch die Annexion des (Participium activî) Fâ'il , das

in der Bedeutung des Präsens oder des Futurum steht, vgl.

g'â ’ a - lladî anâ dâribun alâna au gadân. Hier wird das Hâ

von dâ ribun weggenommen . Ist aber das Pronomen durch

etwas anderes in den Genitiv gestellt, wird es nicht weggenom

men , vgl. g’â ’a - lladî anâ gulâmuhu , oder anâ madrûbuhu ,

oder anâ dâribuhu amsi. Die im Verse angedeutete ķu

rânstelle ist, urtheile, worüber du Richter , vgl. iķờimâ anta

kâdin für mâ anta kâạîhi. – Durchs Beispiel überhebt

sich Verf., das Eigenschaftswort zu beschreiben. Ist aber

das Pronomen durch eine Partikel in den Genitiv gestellt, wird

es nicht weggenommen , auſser wenn vor das Mauşûl dieselbe

Präposition der Form und Bedeutung nach tritt , und das

Agens in beiden materiell gemeinschaftlich ist, vgl. marartu

billadi mararta bihi. - Hier kann bihi wegfallen .

Vgl. Du verbargst die Liebe zu Şamra’ lange Zeit, offen

bare jetzt, was du von ihr offenbaren kannst.

Sind die beiden Partikeln verschieden, ist die Wegnahme

nicht möglich, vgl. marartu billa dîgadibtu 'alaihi. Hier

kann 'alaihi nicht wegfallen , vgl. ferner marartu billadî

marartu bihi alâ zaidin. Hier kann bihi nicht wegfallen

wegen der Bedeutungsverschiedenheit der beiden Partikeln .

Das erste bi vor dem Mausûl ist das des Anhungs, das vor

dem Pronomen aber das Ursächliche. Ebenso ist, wenn die bei

den Agens verschieden sind, die Wegnahme nicht erlaubt. vgl.

marartu billadî farihta bihi. Verf. überhebt sich durch

das Beispiel die voraufgehenden Bedingungen zu erwähnen .

VII. Das durch die Partikel der Bestimmung Bestimmte .

(al-mu'arrafa bi'adâti -t -ta'rîfi).

,,al ist die Partikel der Bestimmung oder Lâm allein .

Für Namatun das du bestimmt kennst, setze an -namatu.“
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Erkl. Die Grammatiker sind in Hinsicht der Bestim

mungspartikel al uneins. al-Halîl sagt, al ist das Bestimmende,

Sîbawaihî hingegen meint, es sei Lâm allein . Bei Halîl ist

das Hamz ein wesenhaftes Hamz, bei Sîbawaihî aber das

Hamz der Verbindung, das herbeigezogen ist um den ru

henden Buchstaben auszusprechen . Das bestimmende al ist

1 ) zur Erinnerung, vgl. Kur. 73, 15 , 16 . Wie wir zu Farao

einen Gesandten (rasûlân) geschickt und Farao war wider

spenstig gegen den Gesandten (arrasûla). 2 ) Steht al die

Gattung zu erschöpfen . Vgl. Fürwahr, die Menschen (al

ansâna) sind im Verlust. Ein Kennzeichen für dieses al ist,

daſs man kullun an dessen Stelle setzen kann.

3 ) Zur Bezeichnung des Wesens, vgl. der Mann ar-ra

g ’ulu ist besser, als die Frau, d. h . dieses Wesen ist besser,

als jenes. namatun ist eine Art von Teppichen pl. anmâ

tun. Auch bedeutet es eine Menge von Menschen , deren

Sache dieselbe ist.

„ Auch ist al pleonastisch , feststehend wie bei allâti,

alâna, alladîna endlich allâtî. Auch steht es wegen eines

Verszwangs wie banâtu - l -a ubari, so auch, du bist gutwil

ligen Herzens (an-nafsa ) edler Kais.“ (kaisu - s-sarî).

Erkl. Das pleonastische al zerfällt in a . das Nothwen

dige und b . das Nichtnothwendige. Das Nothwendige ist

z . B . in allâti einem Götzennamen und in alâna einem Zeit

umstand , auf Fatḥ indeclinable. Man ist uneins über das

vortretende al. Einige sagen, es ist die Bestimmungspartikel

der Gegenwart, da alâna gleich had â - l -wakta sei, somit

wäre es nicht pleonastisch ; andere dagegen , worunter der

Verf., meinen es sei pleonastisch. Die Form sei indeclinable,

weil sie die Bedeutung einer Partikel umschlieſst, nämlich

die des Lâm der Gegenwart. Dann führt Verf. als Beispiel

alladina und allâtî an , um die Conjunction , vor die al

tritt zu bezeichnen . Sie sind indeclinable , deshalb , weil die

Bestimmung der Conjunctionen erst durch die Șila erfolgt,

und somit ist das al pleonastisch . Dieser Ansicht tritt Verf.

bei. Andere behaupten, die Bestimmung der Conjunctionen

erfolge durch al, wenn al dabei ist; wenn al aber nicht da

bei ist, erfolge sie durch die intendirte Bedeutung des al,

vgl.man und mâ. Hiervon ausgenommen sei ajjun , denn

Gegen . int.

pleonasjeonastisc

partikel
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dieses würde durch die Annexion bestimmt. Nach dieser

Lehrweise ist al nicht pleonastisch . – Die Ķurânstelle 1, 5 .

den Weg derer , (şirâța - ladîna) die du begnadigst, beweise

nicht, daſs al pleonastisch sei, da es ja möglich sei, daſs es

abnormer Weise weggefallen , auch wenn es wirklich bestim

mend wäre, wie man salâmu 'alaikum ohne Tanvîn spreche

für as-salâmu. – Das nicht nothwendig pleonastische tritt

aus Verszwang vor Eigennamen , vgl. in folgendem Verse

banâtu - l -aubari eine Art von Trüffeln .

Vgl. „ BeiGott, ich habe dir gesammelt die (gewöhnlichen )

Trüffeln und die groſsen weiſsen und habe dir verboten, die

Töchter der Zottigen ( eine Art kleiner schlechter Trüffeln ).“

al steht hier pleonastisch . – al-Mubarrad sagt banâtu

l - au bari istkein Nomen proprium und al ist nicht pleonastisch .

Hierher gehört auch das aus Verszwang vor den näher

bestimmenden Zusatz (Tamjîz ) tretende al.

Vgl. Ich sah dich , wie du dich abwandtest als du erkann

test unsere Häupter; du kannst entbehren o Kais des Amru .

(tibta - n -nafsa ).

al ist hier pleonastisch nach der Annahme, daſs der näher

bestimmende Zusatz (Tamjîz ) nur indeterminirt steht, so die

Schule von Başra. Die von Kûfa erlaubt , daſs er determi

nirt sei. – al ist bei ihnen nicht pleonastisch . - Auf die

beiden Verse spielt Verf. oben an .

„ Vor einige Eigennamen tritt al, um einem Wink zu

geben auf das, wovon sie übertragen worden , vgl. al - fadı,

al- hârit und an - nu´mân. Die Setzung des al und seine v. 110 .

Wegnahme sind gleich .“

Verf. behandelt das al, wenn es einen Wink auf das

Eigenschaftswort, die Şifa, wirft, d . h . wenn es vor dem Ei

gennamen steht, der als Nomen proprium gesetzt ist, nach

Uebertragung von Wörtern, die das alannehmen, vgl. ḥasa

nun, al-ḥasanu. Gewöhnlich tritt hier das al vor die aus

dem Eigenschaftswort übertragenen Nomina propria wie bei

al-hârit, auch tritt es vor die aus dem Masdar übertragenen

Nomina propria , vgl. al-fadl, auch vor die aus einem Ap

pellativum , ohneMasdar zu sein , übertragenen wie an -nu'mân,

ursprünglich ein Bezeichnungswort des Bluts.' Vor diesen

drei Klassen kann al stehn in Hinblick auf die ursprüng.
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liche Bedeutung und auch wegfallen in Hinsicht auf den jetzi

gen Zustand. Der Sinn , das al vorzusetzen , ist , daſs man

auf das Eigenschaftswort hinleiten will, von dem das Nomen

proprium übertragen ist. — Das Resumé: will man bei dem

aus dem Eigenschaftswort übertragenen Nomen proprium an

deuten , daſs es als Eigenname gesetzt sei, nur um eine gute

Vorbedeutung abzuleiten , setzt man den Artikel ; so steht al

hârit, um anzudeuten , daſs die Person als Ackerbauer lebe.

Will man aber darauf nicht hinleiten , läſst man al weg. So

giebt die Setzung des Artikels einen Sinn, der bei der Nicht

setzung des Artikels nicht würde herausgezogen werden kön

nenn , und al sind also nicht bloſse Vermehrungsbuchstaben ,

wie einige erwähnen. Auch ist die Setzung und Weglassung

derselben nicht gleichgültig , wie Verf. offenbar meint, sondern

beide sind nach den zwei erwähnten Fällen zu beurtheilen .

Wird ein Wink auf die ursprüngliche Bedeutung gegeben,

setzt man al, wo nicht, läſst man es fort.

„ Bisweilen wird ein Annectirtes (Muqâf) oder ein von

al Begleitetes , wie al- 'aķabatu zum überwiegenden Theil

Eigenname. Setze nothwendig die Wegnahme des al, wenn

es im Vocativ oder in der Anlehnung steht, bei anderen Fäl

len fällt es nur bisweilen fort.“

al steht bei dem zum überwiegenden Theil als Eigen

name Gesetzten, vgl. al-madinatu eigentlich jede Stadt, doch

meist die Stadt des Propheten , so auch al-kitâ bu das Buch

des Sîbawaihî, sodaſs, wenn sie allgemein hingestellt sind, das

Verständniſs nicht zu etwas anderem hineilt. Dies al wird

nur beim Vocativ und der Annexion weggenommen , so vgl.

jâ şa 'iķu , nicht ja - ş -şa 'iķu, und madinatu - r -rasûli.

Bisweilen fällt es auch in anderen Fällen abnormer Weise

aus, vgl. hadâ ‘ajjûķun ţâliân für al-ajjûķu , den Stern

namen . Auch sind die überwiegend als Eigennamen ge

brauchten Wörter annectirt. So werden die Ausdrücke Ibn

Umar, Ibn - Abbâs,Ibn -Mas'ûdmeistals die Abdallah gebraucht,

abernichtvon anderen Kindern so genannter Väter, wiewohl sie

auch diesen richtigerweise zukämen. Sie sind überwiegend

nur für diese gültig , so daſs, wenn Ibn - 'Umar allgemein

steht, kein anderer Abdallah als er verstanden wird . Diese

Annexion trennt sich nie , weder im Vocativ noch in einem

anderen Casus, vgl. ja -bnu “umara.
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VIII. Das Wesen des Anfangsworts.

(al-ibtida').

„ Im Satz : zaidun 'âdirun man i'tadara (Zaid ent

schuldigend den , der sich entschuldigt) ist zaidun Mubtada?

(Anfangswort) und kâdirun ein Habar (Aussagewort). – In :

asârin dâni (sind diese beiden gehend), ist das erste ein

Mubtada’, und das zweite ein Faſil (Activ -Subject), das genügt.

Nach dieser Weise richte dich. Wie das Fragewort ist auch

die Verneinungspartikel. Jedoch sind auch wohl Fälle erlaubt v. 115 .

wie ; fâ’izun ûlû -r -ras'adi (seelig sind die Rechtwandelnden ).“

Erkl. Verf. erwähnt, daſs das Mubtada' in zwei Theile

zerfällt : 1 ) ein Mubtada mit einem Habar, 2 ) ein Mubtada?

mit einem Fâ'il, das die Stelle des Habar vertritt. Ein Bei

spiel vom ersten ist zaidun âdirun man i'tadara . Hiermit

sind die Fälle gemeint, in denen das Mubtada' nicht ein

Eigenschaftswort ist, das die Eigenschaften enthält, welche

im zweiten Fall erwähnt werden ; also zaidun Mubtada?

Câdirun Habar und man i'ta dara , ein Mafal (Passiv -Ob

ject) von â dirun. In : asârin dâni ist a Fragewort, sârin

Mubtada’, dâ ni ein Fâ'il, das die Stelle des Habar vertritt.

Alle ähnlichen Fälle sind in dieser Weise zu behandeln d . i.

jedes Eigenschaftswort, das sich auf ein Frage- oder Vernei

nungswort stützt, vgl. aķâ'imun az - zaidâni und mâ şâ'i

mun az - zaidâ ni. Stützt sich das Eigenschaftswort nicht auf

eins solcher Wörter, dann ist dasselbe nichtMubtada' ; so ist die

Lehrweise der Schule von Başra , al-Ahfas' ausgenommen . Das

Mubtada setzt ein substantives Fâ'il oder ein getrenntes Pro

nomen in den Nominativ , vgl. aķâ’imun antumâ, so daſs die

Rede danach vollständig ist. Istaber die Rede nicht vollständig,

so ist das erste Wort nicht Mubtada’, vgl. aķâ’imụn abawahu

zaidun; zaidun ist hier nachgestelltes Mubtada', ķâ’imun

vorgestelltes Habar und abawâhu Fâ'il von ķâ’imun. Un

möglich kann man ķâ’imun als Mubtada’ setzen , denn es kann

sich dann nicht mit seinem Fâ il begnügen,da aķâ’imun aba

wâhu keinen vollständigen Sinn giebt. Ebenso kann ein Ei

genschaftswort nichtMubtada sein , wenn es nur ein verborge

nes Pronomen in den Nominativ stellt. So kann im Satze mâ

zaidun ķâ'imun walâ kâ'idun , ķâ'idun nicht als Mub
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tada' angesehn werden , noch das in ihm verborgene Prono

men als ein Fâ'il, das des Habar entbehrt, denn es ist nicht

ein von ihm Getrenntes . Doch findet über diese Frage eine

Meinungsverschiedenheit statt.

Es ist kein Unterschied, ob die Frage in einer Partikel,

wie im obigen Beispiel, oder in einem Nomen beruht, vgl.

kaifa gâlisun al-famrâni; so ist auch kein Unterschied,

ob die Negation durch die Partikel oder durch das Verbum

ausgedrückt ist , vgl. laisa ķâ’imun az -zaidâni; laisa

ist ein transitives Verbum , ķâ’imun sein Nomen, az-zaidâni

das Fasil , das die Stelle vom Habar von laisa vertritt. In :

ġairu ķâ’imin az - zaidâ ni ist gairu Mubtada', ķâ'imin

im Genitiv durch die Annexion und az -zaid âni ein Fâ il,

das die Stelle des Habar von ġairu vertritt, denn die Be

deutung ist : nicht stehend sind die beiden Zaid . gairu

ķâ’imin wird behandelt wie mâ şâ’imun.

Vol. „ Kein Nachläſsiger ist dein Feind, so wirf von

dir die Tändelei und laſs dich nicht täuschen durch die auf

tauchende Scheinwolke von Frieden (gairu lâhin (idâka).“

Vgl. „ Nicht bedauert ist eine Zeit, die verstreicht mit

Sorge und Trauer (gairu maʼsûfin ‘alâ zamanin ).“

gairu ist Mubtada', ma'sûfin im Genitiv durch die An

nexion , ‘alâ zamanin ein G ’ârr und Mag'rûr an der Stelle

des Nominativ durch ma'sûfin , weil es anstatt des Fâ'il

steht. 'alâ zamanin vertritt die Stelle des Habar von gairu .

Den Abû- l-Fath Ibn G ’inni fragte einst sein Sohn nach der

Analyse dieses Verses und er war zweifelhaft.

Die Başrenser auſser al-Abfas’ lehren , ein solches Eigen

schaftswort sei nichtMubtada', auſser, wenn es sich auf eine

Negation oder Frage stütze . al-Abfas' und die Kûfenser neh

men dagegen an, daſs diese Bedingung nicht nöthig sei. In

ķâ'imun az -zaidâni analysiren sie ķâ’imun als Mubtada',

a z - zaidâni als Fail, das die Stelle des Habar vertritt. Dies

deutet Verf. mit dem Beispiel fâ'izun ûlû - r - ra s'adi an.

Das Eigenschaftswort kann als Mubtada' betrachtet werden,

auch wenn weder Fragewort noch Negation vorhergeht. Verf.

meint, Sîbawaihi habe sich entschieden , daſs diese Bedingung

nicht nothwendig sei, wiewohl dies schwach begründet ist:

Hierher gehört der Vers:
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Vgl. „Und besser sind wir bei den Menschen als ihr,

wenn der wiederholend Rufende sagt: zur Hülfe !“

Vgl. „ Kundig sind die Lihbiten , drum schätze nicht

gering die Rede eines Lihbiten , wenn Vögel vorbeiziehn.“

„ Das zweite ist ein Mubtada? und dieses Eigenschafts

wort ein Habar, wenn es in einem andern Numerus als dem

Singular mit dem Mubtada übereinstimmend steht.“

Erkl. Das Eigenschaftswort und das Fâ'il können sich

einander entsprechen im Singularis, Dualis und Pluralis oder

sich nicht einander entsprechen . Hier giebt's zwei Fälle, ei

nen verbotenen und einen gestatteten . Entsprechen sich beide

im Singularis , vgl. aķâ’imun zaidun , können zwei Fälle

stattfinden : 1) das Eigenschaftswort ist Mubtada', und das ihm

Folgende ein Få il, das die Stelle des Habar vertritt ; 2 ) das

Nachstehende ist nachgestelltes Mubtada? und das Eigen

schaftswort vorangestelltes Habar. Vgl. Kur. 19, 47. „ Bist

du abgeneigt von meinen Götzen, o Abraham (arâgibun anta

'an âlihatî) ”“ Von den beiden Auslegungsweisen ist die erste

d. i. râġibun als Mubtada' zu fassen , die beste , weil ‘an

âlihatî ein Maʻmûl (Regime) von râġibun ist. – Nach die

ser ersten Auffassung ist es somit nicht nöthig , das Regens

von dem Regime durch ein Fremdartiges zu trennen, (da anta

Fâ'il von râġibun ist), was bei der zweiten Auffassungsweise

nothwendig wird, denn dann ist anta dem râġibun fremdar

tig , da anta Mubtada' wird und râġibun als Habar keinen

Einfluſs auf das Mubtada? nach richtiger Auffassung hat.

Folgen sich Mubtada’ und Habar im Dual oder Plural,

so ist das nach dem Eigenschaftswort Stehende ein Mubtada?

und das Eigenschaftswort vorgestelltes Habar , so der Verf.,

wie es auch das Anerkannte in der arabischen Sprechweise

ist. Nach der Wortform akalûnî al-baraġîtu (es fraſsen

mich die Flöhe), kann das Eigenschaftswort (akalûnî) ein

Mubtada' sein und das Folgende ein Fâ'il , das des Habars

entbehrt. Folgen sich beide nicht in entsprechender Forin ,

so giebt es verbotene und erlaubte Fälle. Verboten sind Fälle

wie aķâ’imâni zaidun und aķâ'im ûna zaidun , dagegen

erlaubt sind Fälle wie aķâ'imun az - zaidâ ni und aķâ’imun

az -zaidûna, denn dann ist nur möglich , daſs das Eigen
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schaftswort ein Mubtada? und das nach ihm Stehende ein

Fâ 'il ist, welches das Habar vertritt.

į „ Man setzt ein Mubtada' in den Nominativ als ein solches ;

ebenso steht das Habar im Nominativ durch das Mubtada'.“

Erk ). Die Lehrweise des Sîbawaihi und der meisten

Basrenser ist ; das Mubtada' steht im Nominativ als solches

und das Habar steht im Nominatiy durch das Mubtada’. Das

Regens des Mubtada’, (das auf das Mubtada’ einwirkende

d . i. (âmil) , ist ein geistiges, nämlich , daſs das Nomen ent

blöſst ist von jedem wörtlichen Regens, das nicht nur pleona

stisch oder dem ähnlich ist. In : bihasbika dirhamun wird

bihasbika als Mubtada' betrachtet, wiewohl es Einfluſs er

leidet von einem pleonastischen bi. Das Regens des Habar

ist dagegen wirklich wörtlich da , dies ist nämlich das Mub

tada'. Das „ ihm ähnliche“ schlieſst Fälle wie rubba ra

g’ulin ķâ’imun aus; hier ist zwar ein wörtliches Regens,

doch ist rag'ulin als Mubtada' betrachtet , und sein Habar

steht im Nominativ . Ein durch Wây mit diesem Genitiv

verbundenes und im Nominativ stehendes Wort beweist dies,

vgl. rubba rag’ulin şâ’imun wam ra’atun . So ist die

Lehrweise des Sîbawaihi. Einige meinen , daſs das Regens

auf das Mubtada' und das Habar eben das Wesen des Mub

tada ' ( Ibtidâ ”) sei, so daſs das Regens in beiden ein ideelles

sei. Auch sagt man , das Mubtada' stehe im Nominativ als

solches und das Habar im Nominativ durch das Wesen des

Mubtada’ und das Mubtada' selbst. Auch sagt man , sie

setzen sich gegenseitig in den Nominativ , das Habar das

Mubtada' und wieder das Mubtada' das Habar. Die rich

tigste Auffassung ist die des Sîbawaihi und diese Streitfrage

ist eine von den nutzlosen .

„ Das Habar ist der den Sinn vervollständigende Theil,

vgl. „ Gott ist gütig und die Wohlthaten sind Zeuge (al

lahu barrun wal-ajâdî s'âhidatun).“

Erkl. Verf . definirt das Habar damit, daſs es der Theil

sei, der den Sinn vervollständigt. Dagegen kann man das

Fâ'il anführen , vgl. ķâma zaidun, denn von ihm gilt, daſs

es den Sinn vervollständigt. Man definirt, ferner das Habar,

es sei der Theil , aus dem mit dem Mubtada' ein Satz ge
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bildet werde. Hiergegen kann man das Fâ il nicht anführen,

denn es bildet nicht mit dem Mubtada', sondern mit dem

Verbum einen Satz . Verf. hat also das Habar mit etwas

definirt, was auch von anderen gilt; doch verlangt die Defi

nition , daſs sie allein auf das , was durch sie bestimmt wer

den soll, passe.

„Das Habar kommt vor als Einzelwort und auch als

ein Satz , der die Bedeutung von dem umfaſst , als dessen

Prädicat der Satz gesetzt ist ; aber wenn nun der Satz dies v 120 .

selbst der Bedeutung nach ist , so genügt der Satz allein .

Vgl. „Meine Rede ist, Gott ist mein Genüge und nichts wei

ter (nutkî al-lahu ħasbî wakafâ).“

Erkl. Das Habar zerfällt in Einzelwort und Satz . Ist

es ein Satz , kann dieser das Mubtada' der Bedeutung nach

selbst darstellen oder nicht. Stellt er das Mubtada' nicht

ausschlieſslich dar , muſs er ein Band haben , daſs ihn mit

dem Mubtada' verbindet. Das Band kann ein Pronomen

bilden , welches auf das Mubtada? zurückführt, vgl. zaidun

ķâma abûhu ; auch kann das Pronomen nur supponirt sein ,

vgl. as -samnu manawâni bidirhamin = manawâni

minhu ; oder ein Demonstrativ mit Bezug auf das Mubtada',

vgl. Kur. 7 , 25. „ Die Kleidung der Gottesfurcht dies ist besser

(walibâsu-t-taḥwâ dâlika bairun ) “ ; oder die wörtliche Wieder

holung des Mubtada’, diese ist meist beim emphatischen Aus

druck , vgl. Ķur. 69, 1. „ al- ḥ âļķatu mâ - l- ḥâķķatu ,

das Unvermeidliche , was ist das Unvermeidliche,“ und

Ķur. 101, 1. „ der Gerichtstag, was ist der Gerichtstag ?“

Auch kommt es an anderen Stellen vor, vgl. zaidun mâ

zaidun. Endlich kann es ein allgemeiner Ausdruck sein ,

der das Mubtada'mit umfaſst, vgl. zaidun ni'ma- r- rag’ulu .

Ist aber der Satz , der als Habar vorkommt das Mubtada?

der Bedeutung nach, ist ein Band nicht nothwendig , so im an

geführten Beispiel, wo al-lahu ḥasbî der Sinn von nuţķî ist.

„ Das (nicht abgeleitete ) feststehende Einzelwort ist leer,

das abgeleitete hingegen hegt ein verborgenes Pronomen

in sich.“

Erkl. Das Einzelwort , welches als Habar auftritt, ist

entweder unabgeleitet oder abgeleitet. Ist es unabgeleitet,
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sagt der Verf., ist es leer von dem Pronomen , vgl. zaidun

abûka. al- Kisâ’î, ar -Rummânî und eine Menge ineinen , es

führe ein Pronomen mit sich, so zaidun ahûka scl. huwa.

Die Başrenser unterscheiden ; entweder , sagen sie, enthält das

Unabgeleitete die Bedeutung des Abgeleiteten oder nicht.

Hat es die Bedeutung des Abgeleiteten, vgl. Zaid ein Löwe,

zaidun asadun, d. h . ein rüstiger, so führt es das Pronomen

mit sich ; wo nicht, hat es kein Pronomen wie im obigen Bei

spiel. Ist das Habar abgeleitet, so sagt Verf., daſs es ein Pro

nomen mit sich führe, vgl. zaidun ķâ'imun sel. huwa. So

verhält es sich , wenn es nicht ein Substantiv in den Nomi

nativ setzt. Diese Regel gilt nur für das Abgeleitete , welches

den Weg des Verbum geht, wie das Participium activi oder

passivi, das verbalartige Adjectiv (aş- şifa al-mus’abbaha) und

die Comparativ - Form .

Das Abgeleitete hingegen , was nicht den Weg des Verbum

geht, trägt kein Pronomen in sich , wie die Nomina instru

menti, vgl. miftâ h . Dies wird von fataḥa zwar abgeleitet,

doch hat es kein Pronomen. So verhält es sich auch mit

dem Nomen des Orts und der Zeit, vgl. marmân. Das Ab

geleitete, welches den Weg des Verbum geht, führt nur dann das

Pronomen mit sich , wenn es nicht ein Substantiv in den

Nominativ setzt, thut es dies, so hat es kein Pronomen mit sich,

vgl. zaidun ķâ'imun ġulâm âhu, ġulâmâhu steht im

Nominativ von ķâ’imun und dies birgt kein Pronomen in

sich. Das Resumé: Das Unabgeleitete führt gar kein Prono

men mit sich nach den Kûfensern , auch hat es kein Prono

men nach den Başrensern , auſser , wenn es als Abgeleitetes

gedeutet wird . Das Abgeleitete hat nur dann ein Pronomen

mit sich , wenn es kein Substantiv in den Nominativ setzt

und den Weg des Verbum geht, vgl. zaidunmuntaliķun scl.

huwa; geht es nicht diesen Weg , so hat es kein Pronomen

mit sich .

„ Stelle das Pronomen überall heraus, wo etwas folgt,

durch dessen Bedeutung dasselbe nicht dargestellt wird .“

Erkl. Wird das abgeleitete Habar so gesetzt, daſs das

Pronomen darin sich auf das Subject zurückbezieht, wie zai

dun ķâ’imun scl. huwa und setzt man nach dem abgeleite

ten Habar huwa oder dergleichen , indem man dasselbe deut
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lich herausstellt, vgl. zaidun ķâ’imun huwa, so erlaubt Sî

bawaihi zwei Auffassungsweisen :

1 ) daſs das Pronomen eine Bestätigung des in ķâ'imun

Verborgenen sei ; 2 ) daſs es das Fâ'il von ķâ'imun sei.

So verhält es sich , wenn das Pronomen sich auf sein

Subject bezieht; bezieht es sich aber auf etwas anderes, muſs

man das Pronomen deutlich hervortreten lassen , gleichviel,

ob eine Zweideutigkeit zu befürchten ist oder nicht: so lehrt

die Schule von Başra. Die Schule von Kûfa hingegen meint,

wenn eine Zweideutigkeit nicht zu befürchten ist , stehe bei

des frei , vgl. zaidun hindun dârib uh â ; hier kann man

huwa setzen oder auch nicht. Bei einer Zweideutigkeit hin

gegen wie bei zaidun 'amrûn dâribuhu muſs man huwa

hinzufügen , da dies darstellt, daſs Zaid das Fâ'il ist, vgl.

zaidun Samrùn àâribuhu huwa. Verf. wählt in diesem

Buche die Weise der Başrenser , in einem andern die der

Kûfenser. Man hört Fälle nach beiden Weisen .

Vgl. „Meine Leute, die Spitzen des Ruhmes, Gründer

davon sind sie (bânâhâ für bânâhâ hum ) ; wohl weiſs die

Wahrheit davon Adnân und Kahtân.“

„ Man setzt als Habar ein Zarf (Orts - und Zeitbestim

mung ) oder eine Präposition, indem man die Bedeutung von

„ seiend“ oder „ er ist beständig “ , erzielt.“

Erkl. Ist das Habar ein Zarf (zaidun 'indaka) oder

steht es im Genitiv (zaidun fî- d -dâri), so sind diese abhängig

von einem nothwendiger Weise Weggefallenen . Einige, wo

runter Verf. erlauben , daſs das Weggefallene ein Nomen oder

Verbum sei. Supponirt man ein Nomen wie kâ'inun, gehört

das Habar zu dem der Einzelbegriffe , supponirt man aber

ein Verbum wie istakarra , so ist es ein Habar, das durch

einen Satz gebildet wird. Die Grammatiker sind hierüber

uneins. al-Abfas' behauptet, ein Habar sei immer ein Einzel

begriff, denn es hänge sich immer an ein supponirtes Nomen wie

kâ’inun oder mustaķirrun . Dies wird auf Sîbawaihi zu

rückgeführt. Dagegen sagt man, in beiden Fällen finde sich

ein aus einem Satz bestehendes Habar vor, da es an ein

ausgefallenes Verbum sich wie istakarra hänge, dies wird

auf die Mehrzahl der Başrenser zurückgeführt und auch auf

Sîbawaihi. Auch sagt man, es sei entweder ein Habar, das
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durch einen Einzelbegriff , wenn man mustaķirrun , oder

ein Habar, das durch einen Satz gebildet wird , wenn man

istakarra supponirt, das meint auch Verf. Abû Bakr Ibnu

s- Sarrâg' setzt sowohl das Zarf als auch das in den Genitiv

Gestellte als einen Theil für sich : sie gehören bei ihm we

derzu dem Habar, das durch einen Einzelbegriff, noch zu dem ,

das durch einen Satz gebildet wird . Sein Schüler Abû Alî

al-Fârisî überliefert dies in seinen S ’îrâzijját. Dies ist falsch,

denn sie hängen sich an ein nothwendig Weggefallenes, wel

ches abnormer Weise bisweilen hervortritt.

Vgl. „ Du hast Macht, wenn dein Herr mächtig ist;

ist er schwach , so bist auch du seiend in der Mitte der

Ohnmacht.“

Wie nothwendigerweise das Regens des Zarf und des

G ’ârr waMag'rûr wegfällt, wenn sie als Habar stehn, so fällt

auch nothwendig das Regens fort, wenn beide (Zarf und G ’ârr

wa Mag 'rúr) als Şifa stehn , vgl. marartu birag’ulin 'in

daka oder fî - d - dâri, oder als Hâl, vgl.marartu bizaidin

'indaka und fî- d -dâri, oder als Şila , vgl. g’â ’a -lladi

indaka und fî - d - dâri. Doch muſs bei der Şila das Weg

gefallene nothwendig ein Verbum sein , wogegen die Regel

der Şifa und des Hal wie die voraufgehende des Habar ist.

„ Das Nomen der Zeit ist nicht das Habar von einem

Concretum ; giebt dies aber einen vollständigen Sinn , so setze

es als Habar.“

Erkl. Die Ortsbestimmung tritt als Habar auf, sowohl

von einem Concretum als auch von einem Abstractum . Die

Zeitbestimmung tritt als Habar vom Abstractum auf im Ac

cusativ , oder im Genitiv durch fî stehend ; dagegen kommt

sie , sagt der Verf., nicht als Habar eines Concretum vor,

auſser wenn sie einen vollständigen Sinn giebt, vgl. al-hi

lâlu - l- lailata „ der Neumond diese Nacht.“ Giebt sie kei

nen vollständigen Sinn , so steht sie nicht als Habar eines

Concretum . Dies ist die Ansicht der einen Partei, worunter

Verf. Die andere Partei verbietet dies aber allgemein , und

kommtdergleichen vor, wird es künstlich gedeutet. So ist die

Lehrweise der meisten Basrenser. Andere hingegen , wozu

Verf. gehört, erlauben dies als gar nicht abnorm , nur müsse
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es einen vollständigen Sinn geben; giebt es hingegen einen

solchen nicht, só sei es verboten .

„ Es ist nicht erlaubt, das Mubtada? als indeterminirtes v. 125.

Wort, wenn es nicht einen vollständigen Sinn giebt, zu setzen ;

vgl. bei Zaid (ist) ein Tiger ("inda zaidin namiratun ); ist nicht

ein Mann unter Euch (hal fatân fûkum ) ; nicht ist uns ein

Freund (mâ billun lana) ; ein Mann von den Edlen ist bei

uns ( rag’ulun min al-kirâmi 'indanâ ) ; eine Lust zum Guten

ist gut (ragbatun fî-l-hairi hairun ); eine fromme Handlung

schmückt ( amalu birrin jazînu ). Hiernach werde behandelt

das, was nicht aufgeführt ist.“

Erkl. Die ursprüngliche Gebrauchsweise beim Mubtada'

ist, daſs es ein Determinirtes sei. Bisweilen ist es ein Inde

terminirtes, doch nur unter der Bedingung, daſs dasselbe ei

nen vollständigen Sinn giebt. Ein vollständiger Sinn geht aus

jedem der Fälle, die Verf. erwähnt, hervor, es sind deren sechs:

1) Daſs das Habar als ein Zarf oder ein G ’arr wa Ma

g'rûr ihm voraufgehe; ist das Voraufgehende nicht derartig ,

so ist es verboten .

2 ) Daſs vor dem Indeterminirten ein Fragewortvoraufgehe.

3 ) Daſs vor dem Indeterminirten eineNegation voraufgehe ,

4 ) Daſs es ein Eigenschaftswort bei sich habe.

5 ) Daſs es einen grammatischen Einfluſs ausübe.

6 ) Daſs es annectirt sei.

Dies sind die vom Verf. hier erwähnten Fälle , ein An

derer vermehrte sie nach den sechs erwähnten, nämlich :

7 ) Daſs es eine Bedingung sei (man jaķum akum ).

8 ) Daſs es eine Antwort sei (vgl. rag’ulun als Antwort

auf die Frage man 'indaka).

9 ) Daſs es ein allgemein Umfassendes sei (kullun jamûtu ).

10) Daſs es eine Theilung in Gattungen ausdrücke.

Vgl. „ Ich kam heran kriechend auf beiden Knieen ; ein

Gewand hatte ich angezogen , ein anderes zog ich nach (fa

taubun labistu wataubun ag’ur).“

11) Daſs es ein Anruf an Gott sei (vgl. Kur. 36 , 1.

salâmun falâ âli jâsîna ).

12) Daſs es den Sinn der Verwunderung enthalte (vgl.

mâ ahsana zaidân ).

13 ) Daſs es ein Stellvertreter von einem beschriebenen

Hauptwort sei (vgl. mu'minun bairun min kâfirin ).
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14 ) Daſs es ein Diminutiv sei , da ein Diminutiv ein

Eigenschaftswort in sich schlieſst (vgl. rug’ailun 'indanâ ).

15 ) Daſs es in der Bedeutung des Beschränkten stehe ;

vgl. s'arrun a harra då nâbin nur etwas Uebles hat das

wilde Thier mit Hauer knurren lassen , vgl. Meidâni I. 675.

Die rest. ist hier mâ aharra illâ „ nicht läſst knurren

als“ , oder s'ai’un 'azimun, „ etwas Gewaltiges macht knurren.“

In diesem Falle gehört es in die unter Nr. 13 erwähnte Klasse ,

da es ein Eigenschaftswort hat. Das Eigenschaftswort kann

hervortreten oder supponirt sein , und hier ist es supponirt.

16 ) Daſs vor ihm das Wâw des Zustands stehe.

Vgl. „ Wir reisten bei Nacht, da schon ein Stern leuch

tete (wanag’mun şad adâ’a ) , seitdem aber dein Gesicht er

schien , hat sein Glanz alle Strahlenden verdunkelt.“

17) Daſs es verbunden sei mit einem Determinirten

(zaidun warag ’ulun ķâ’imâni).

18 ) Daſs es verbunden sei mit einem Eigenschaftswort

(tamîmijjun warag’ulun fî- d -dâri).

19) Daſs mit ihm ein Beschriebenes verbunden werde

(rag ’ulun wamra'atun țawîlatun fî-d -dâri).

20) Daſs es ein Unbekanntes sei, vgl.Amrulķais ed. Slane 38.

Vgl. „ Ein Riemen (Amulet) ist zwischen seinen Knö

cheln (murassa´atun baina arsâģihi): verdorrte Knöchel hat

er, der einen Hasen sucht.“

21) Daſs es nach laulâ stehe.

Vgl. „Gäbe es nicht Geduld (laulâ -stibârun ), so würde

jeder Liebende untergehn , wenn ihre Reitthiere sich zum

Fortgehn erhoben haben.“

22) Daſs es nach dem fa des Nachsatzes stehe , vgl.

Meid . 1, 34 . „Wenn ein Waldesel entkommt, so ist ein an

derer im Stamm , in dahaba ‘airun faʻairun fî - r - rahti.“

23) Daſs vor das Indeterminirte das Lâm des Anfangs

trete (larag’ulun ķâ’imun ).

24 ) Daſs es nach dem aussagenden kam stehe.

Vgl. „ Wie viel Tanten von väterlicher und mütterlicher

Seite hattest du nicht G 'arîr ! Krummbeinige, die für mich

meine Kameele melkten (kam ‘ammatin laka).“

Einer der späteren hat diese Zahl auf 30 und mehr Stellen

gesteigert. Die, welche ich nicht erwähnt, habe ich ausfallen

Seite hattes
t

i Viel Tante
n

passa
gende

n
kam



al-mubtada'. 59

lassen , weil sie sich auf die erwähnten Fälle zurückführen

lassen, oder weil sie nicht richtig sind.

„ Die ursprüngliche Stellung des Habar ist, daſs es nach

stehe; man erlaubt auch die Voranstellung , wenn dieselbe

nichts schadet.“

Erkl. Ursprünglich ist das Mubtada’ voran und das Ha

bar nachzustellen ; denn das Habar ist hinsichtlich der Be

deutung ein Eigenschaftswort des Mubtada? und verlangt rich

tigerweise nachzustehen , so wie das Eigenschaftswort. Es

kann vorangestellt werden , wenn keine Undeutlichkeit dadurch

entsteht. Einige behaupten, daſs die Lehrweise der Kûfenser

die Voranstellung des Habar verwehre, das nach der Schule

der Basrenser nachgestellt werden könne. Das muſs noch

untersucht werden . Einige behaupten , daſs die Başrenser und

Kûfenser darin übereinstimmen , Sätze wie ,,fî dârihizaidun“

zu erlauben, also sei nicht wahr, daſs die Kûfenser die Vor

anstellung ganz allgemein verbieten . So sagen einige, und

darüber schwebt noch die Entscheidung. Freilich verbieten

die Kûfenser bei Fällen wie zaidun ķâ’imun , zaidun

ķâma ab ûhu, und zaidun abûhu muntaliķun die Voran

stellung des Habar; richtiger wär's , sie zu erlauben, da nichts

hindert. Vgl. „ gehaſst ist der, der dich haſst (mas'nû'un man

jas’na ’uka);“ mas’nû'un ist hier voraufgestelltes Habar .

Vgl. „ Dessen Mutter ist kinderlos, mit dem du allein zu

sammentrafst; er verweilt klebend an der Klaue des Löwen

(kad takilat ummuhu man kunta wâhidahu ).“

Hier ist ķad takilat ummuhu voraufgestelltes Habar.

Vgl. „ Ich treibe mein Reitthier zu einem Könige (al

Walîd Ibn Abd al-Malik Ibn Marwân ), dessen Vaters Mutter

nicht zu Muhârib gehörte; nicht war sie mit Kulaib ver

schwägert (ilâ malikin mâ ummuhu min muhâribin abûhu ).“

mâ ummuhu min muhâribin ist vorgestelltes Habar.

Abû- s-Saâdât Hibatu -l- lahi Ibnu -s’- S 'ag'arî der S'arîf

überliefert, daſs die Basrenser und Kûfenser übereinstimmend

das Habar vorauszustellen erlauben, im Fall es einen Satz bil

det ; doch ist das nicht richtig , wie wir schon oben das Ge

gentheil hiervon von den Kûfensern berichtet haben .

„ Verwehre dies , wenn die beiden Theile als determinirt

oder indeterminirt gleich sind , ermangelnd der Erklärung,
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v. 130. ebenso wenn das Verbum Habar ist, oder das Habar im be

schränkten Sinn gebraucht wird ; ferner wenn dasselbe an

etwas, das mit dem Lâm des Anfangs versehn ist, oder an

etwas, was die erste Stelle verlangt, angelehnt ist , vgl. „wer

ist mir Hülfe bringend (man lî mung'idân ).“

Erkl. Das Habar zerfällt in Hinblick auf seine Voran

stellung vor das Mubtada' und seine Nachstellung in drei

Fälle : 1 ) der , in dem die Voranstellung und die Nachstel

lung möglich ist, davon haben wir schon gehandelt ; 2 ) der,

in dem die Nachstellung des Habar nöthig ist; 3 ) der, in

dem die Vorausstellung des Habar nöthig ist. Hier handelt

Verf. über den Fall, der die Nachstellung des Habar noth

wendig verlangt, und er erwähnt 5 Puncte :

1 ) Daſs beide, Mubtada’ und Habar, determinirt oder

indeterminirt seien, geeignet als Mubtada’ gesetzt zu werden ,

ohne daſs es etwas gäbe, was das Mubtada' vom Habar un

terschiede, vgl. zaidun ahûka; sagte man hier abûka zai

dun, so würde das Voraufgestellte Mubtada' werden, da man

es doch als Habar setzen will, ohne daſs es ein Anzeichen

davon gäbe. Ist aber ein Anzeichen da, daſs das Voraufge

stellte ein Habar sei, so ist die Voranstellung gestattet, vgl.

abû jûsufa abû hanîfata . Das Habar ab û hanifata kann

hier voraufstehn , da bekannt ist , daſs man den Abû Jûsuf

mit dem Abû Hanîfa vergleicht und nicht umgekehrt.

Vgl. „ Die Söhne unsrer Söhne sind wie unsere Söhne;

doch unsere Töchter, ihre Kinder sind Nachkommen von fer

nen Verwandten (banûnâ, banû abnâ’inâ).""

Bei diesem Verse ist bekannt, daſs die Aussage auf die

Enkel geht. banûn ê ist vorgestelltes Habar und banû

abna’inâ nachgestelltes Mubtada'.

2 ) Daſs das Habar ein Verbum sei, das das Pronomen

des Mubtada als ein verborgenes in den Nominativ setzt, vgl.

zaidun ķâma, wo ķâma mit seinem supponirten Fâ'il ein

Habar von zaidun ist. Hier kann man nicht ķâma zaidun

sagen in der Weise, daſs zaidun ein nachgestelltes Mubtada?

und das Verbum ein vorgestelltes Habar sei; sondern dann

ist zaidun Fa il von ķâma und der Satz besteht dann nicht

mehr aus dem Mubtada' und Habar, sondern aus Verbum
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und Fâ 'il. Setzt aber das Verbum ein Substantiv in den

Nominativ , vgl. zaidun ķâma abûhu , so ist die Voranstel

lung möglich, vgl. ķâma abûhu zaidun. Wir haben oben

die Streitfrage hierüber erwähnt. — So ist auch die Voran

stellung möglich , wenn das Verbum ein sichtbares Pronomen

in den Nominativ stellt, vgl. az -zaid â ni ķâm â . Man kann

hier sagen ķâm â az - zaidâni. Dann ist az -zaidâni nach

gestelltes Mubtada’ und ķâmâ vorgestelltes Habar. Einige

verwehren dies. Hiernach wäre des Verf. Rede so zu fassen :

„Wenn das Verbum Habar ist, so verlangt Verf. die nothwen

dige Nachstellung des Verbal-Habar in allen Fällen .“ Jedoch

isťs nicht so , sondern nur dann ist dies nothwendig , wenn

das Habar ein Pronomen des Mubtada' als ein Verborgenes

in den Nominativ stellt.

3 ) Daſs das Habar durch innam â oder durch illâ be

schränkt sei, vgl. innam â zaidun ķâ’imun und mâ zai

dun illâ ķâ’imun . Hier kann ķâ’imun nicht vor zaidun

gestellt werden, nur abnormer Weise kommt dies bei illâ vor.

Vgl. „ Fürwahr o Herr, nicht ist auſser bei dir die Hülfe

zu hoffen gegen sie (hal illâ bika an - naşru ), und nicht ist

auſser auf dich Verlaſs (hal illâ Calaiką-l-mu'awwalu ).“

4 ) Daſs es ein Habar von dem Mubtada' sei, vor dem

das Anfangs -Lâm steht, vgl. lazaidun ķâ’imun, nie ķâ'i

mun lazaidun , denn dem Anfangs-Lâm gebührt der erste

Platz, abnorm ist dann die Voranstellung des Habar.

Vgl. „Mein Ohm bist du Châlî la’anta ), und wenn G 'arîr

JemandesOhm ist, erlangt erHoheit und ist geehrtan Oheimen .“

5 ) Daſs dem Mubtada’ die erste Stelle in der Rede ge

bühre, vgl. die Fragewörter, wie man lî mung'idân , nicht

lê man mungidân.

„ Bei Fällen wie 'indî dirhamun und lî watarun ist

die Vorausstellung des Habar nothwendig ; dasselbe gilt, wenn

darauf ein Pronomen zurückgeht, welches einen Theil dessen

bildet , wovon durch das Habar erklärend ausgesagt wird ;

ferner wenn es nothwendig die erste Stelle verlangt. Vgl.

„Wo ist der, den du kennst als einen Helfer (aina mạn Calim

tahu nasîrân ).“ Das Habar von dem Beschränkten setze v. 135 .

stets voraus, vgl. „Nichts haben wir auſser die Nachfolge

des Ahmad (må lanâ illâ -ttibâ'u ahmada).“
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Erk). Diese Verse behandeln den dritten Abschnitt, näm

lich die nothwendige Voraufstellung des Habar an vier Stellen :

1) Wenn das Mubtada' ein Indeterminirtes ist, das durch

nichts anderes möglich gemacht wird ; als durch die Voraus

stellung des Habar und das Habar ein Zarf oder G 'arr wa

Mag'rûr ist, vgl. ‘indaka ra g’ulun und fî - d -dâri-mra'a

tun. Es stimmen die Syntaktiker und der Sprachgebrauch

überein , die Nachstellung des Habar dann zu verbieten . Hat

aber das Indeterminirte einen die Vorausstellung ermöglichen

den Grund, so sind beide Fälle möglich ; vgl. rag’ulun za

rîfun 'indî und findî rag’ulun zarîfun.

2 ) Wenn das Mubtada' ein Pronomen umfaſst, das auf

etwas im Habar zurückgeht, vgl. fî - d -dâ ri şâhibuhâ. Das

Pronomen geht auf ad - dâru , einen Theil des Habar zurück .

Man kann daher nicht sagen şâhibuhâ fî- d -dâri, damit das

Pronomen nicht auf etwas dem Worte und der Stufe nach

Nachstehendes sich zurückbeziehe. Verf. sagt eigentlich : es

ist die Vorausstellung des Habar nothwendig , wenn auf das

selbe ein Pronomen vom Mubtada' zurückführt. So ist der

wörtliche Ausdruck des Ibn 'Uşfûr in einigen seiner Bücher.

Doch ist dies nicht richtig , denn im erwähnten Beispiel geht

das Pronomen nur auf einen Theil des Habar, nicht auf das

Habar selbst zurück . Nothwendig muſs man hier das weg

genommene Annectirte in den Worten Verf. Câda 'alaihi er

gänzen ; restituirt: kadâ idâ fâda 'alâ mulâbisihi, dann

wurde das Annectirte nämlich mulâ bisu weggenommen , und

es trat das Hâ, woran es annectirt war, an seine Stelle .

Vgl. „ Ich ehre dich mit Ehrfurcht , und nicht hast du

Gewalt über mich, aber die Füllung eines Auges ist der Ge

liebte desselben .“ (milu ‘ainin habîbuhâ).

Es ist eine Streitfrage darüber , ob man Fälle wie da

raba gulâmuhu zaidân erlauben darf, wiewohl das Pro

nomen darin auf etwas dem Worte und der Stufe nach Nach

gestelltes geht; doch giebt es , so viel ich weiſs , keine

Streitfrage, Fälle wie sâhibuhâ fî - d -dâri zu verbieten . Der

Unterschied ist der, daſs bei Fällen wie daraba ġulâmuhu

zaidân , das, worauf das Pronomen zurückgeht, und das, wo

mit das Pronomen verbunden ist, ein gemeinschaftliches Re

gens bat; wohingegen in şâhibuh â fî - d -dâri das Regens
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dessen, womit das Pronomen verbunden wird, und das, worauf

das Pronomen zurückgeht, verschieden ist.

3) Wenn dem Habar die erste Stelle gebührt, wie aina

zaidun ; man sagt nie zaidun aina , weil das Fragewort

die erste Stelle haben muſs.

4 ) Wenn das Mubtada' beschränkt ist, vgl. mâ fî-d

dâri illâ zaidun.

„ Die Wegnahme dessen , was bekannt ist , ist erlaubt,

wie man sagt „ Zaid “ nach der Frage : wer ist bei Euch ?

Auch in der Antwort von „wie ist Zaid ? “ sprich „krank“ , denn

von Zaid kann man absehn , da er bekannt ist.“

Erkl. Mubtada' und Habar werden vollständig weggenom

men, möglicher oder gewisser Weise, wenn darauf etwas hin

weist. Hier erwähnt Verf. das möglicher Weise Weggenom

mene. Das Habar fällt weg, wenn man nach der Frage „wer ist

bei Euch (man 'indakuma) ?“ antwortet : Zaid scl. ist bei uns

('indanâ ). Aehnlich ist nach einer Ansicht der Fall: ich ging

heraus und siehe den Löwen , d . i. und siehe der Löwe

gegenwärtig , idâ - s -sabʻu hâạirun.

Vgl. „ Wir sind mit dem , was wir, und du mit dem ,

was du hast, zufrieden ; doch die Ansicht ist verschieden.“

Das Mubtada' fällt weg, wenn du z . B . fragst kaifa

zaidun , und man antwortetşahîhun, d . h . huwa şahîhun .

Wenn du willst, stellst du beides klar hin ; vgl. Kur. 41,

46. „ Wer wohl handelt , so ist's für seine Seele (falinafsihi)

und wer übel thut, das Uebel fällt auf sie (fa 'alaihâ ).“ Hier kann

man sagen , so ist sein Guthandeln für seine Seele (fa amaluhu

linafsihi) und das Bösehandeln gegen sie (fa ' isâ 'atuhu alaihâ).

Bisweilen fällt sowohl Habar als Mubtada? weg , wenn etwas

auf sie hinweist; vgl. Ķur. 65 , 4 . „ Und diejenigen von

euren Frauen , welche an ihrer Reinigung verzweifeln , so ist

wenn ihr zweifelt , ihre Zeit drei Monde und diejenigen ,

welche nicht menstruiren , scl. ihre Zeit ist drei Monde.“

Mubtada? und Habar fielen weg , da das Voraufgehende

darauf hinweist , doch wurden sie nur weggenommen , weil

sie an die Stelle eines Einzelbegriffes treten . Das Natür

lichste ist, daſs das Weggenommene ein Einzelbegriff sei,

rest.; al- lâ'i lam jaḥidna kadâlika. Am besten ist dieser
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Fall zu vergleichen mit der Antwort „ ja“ auf die Frage: ist

Zaid stehend ? ja scl. Zaid ist stehend .

„ Nach laulâ ist die Wegnahme des Habar überwiegend

nothwendig , und bei einem ausdrücklichen Schwur steht dies

fest ; dasselbe gilt bei dem Wâw , das den Sinn von maʻa

ausdrückt, vgl. „ jeder Handwerker mit dem , was er betreibt

(kullu sâni' in wamâ sanaʻa ) ; “ endlich vor einem Hâl, der

nicht Habar von demjenigen ist, dessen Habar schon im

Sinne behalten ist , vgl. „ Mein Schlagen den Diener , wenn

er übel thut (darbija -l- abda musîân )“ und : „ Am vollkom

mensten ist mein Erklären die Wahrheit, wenn sie geknüpft

ist (manâțân ) an Weisheitssprüche.“

v . 140 .

Das Habar wird nothwendig an vier Stellen weggelassen :

1) Wenn es Habar von einem Mubtada' ist nach laula ;

nur abnormer Weise steht es .

Vgl. „Wäre nicht dein Vater und vor ihm “Umar ge

wesen, würde der Stamm Maʻadd dir die Schlüssel überge

ben haben (laulâ abûka walaulâ ķablahu 'umaru ).“

Verf. erwähnt hier, daſs die Wegnahme nach laulâ

nothwendig sei, auſser in seltenen Fällen . Dies ist eine Lehr

weise; eine andere ist, daſs die Wegnahme durchaus nothwen

dig , und daſs das dieser Regel widersprechend Vorkommende

zu erklären sei. Eine dritte Lehrweise ist, daſs das Habar

entweder ein allgemeines oder ein beschränktes Sein aus

drücke; ist es ein allgemeines , so ist die Wegnahme noth

wendig ; ist's ein beschränktes , kann etwas darauf hinleiten

oder nicht; vgl. laulâ zaidun lakâna kadâ = laulâ

zaidun maug'ûdun. Leitet nichts darauf hin , muſs es er

wähnt werden , vgl. laulâ zaidun muhsinun ilajja mâ

ataitu ; führt aber etwas darauf hin , kann man es setzen

oder wegnehmen , wie wenn man nach der Frage : „ Ist

Zaid wohlthätig gegen dich ?" antwortet: „ wenn nicht Zaid ,

wäre ich untergegangen (laulâ zaidun scl. muhsinun ilajja ).“

Vgl. den Vers des Abû-1--Ala'i-l-Ma'arrî: „ Der Schrecken

vor ihm schmilzt jedes Schwerdt; hielten nicht die Scheiden

dieselben, würden sie zerflieſsen .“

Diese Lehrweise wählt Verf. in einem anderen Buche.
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2) Wenn das Mubtada ein ausdrücklicher Schwur ist,

vgl. laʻam ruka la'af'alanna rest. laſamruka ķasamî. Hier

darf man das Habar nicht ausdrücken . Vgl. ferner jam înu

l- lahi la’affalanna rest. jamînu - l -lahi şasam î. Hier

ist nicht ausschlieſslich nothwendig , daſs das Weggenommene

ein Habar sei, da es.Mubtada’ sein kann , vgl. ķasamî ja

mînu - l -lahi; wogegen bei laſamruka es nothwendig ein

Habar ist , da das Lâm nur vor das Mubtada? tritt. Ist das

Mubtada' kein ausdrücklicher Schwur, so ist die Wegnahmedes

Habar nicht nothwendig , vgl. fahdu - l-lahi la'a f'alanna

= fahdu - l-lahi 'alajja. 'alajja kann wegfallen und ge

setzt werden .

3 ) Wenn nach dem Mubtada' ein W âw als Ausdruck des

Mitseins folgt. Vgl. „ Jeder Mann mit seinem Landgut“,

kullu rag'ulin wa dai'atahu rest.kullu rag’ulin wa dai'a

tuhu muķtarinâni. Das Habarnach dem Wâw des Mitseins

ist supponirt. – Man sagt, eine restitutio des Habar sei nicht

nöthig , denn die Bedeutung sei: jeder Mann ist mit (maʼa )

seinem Gute (d . i. Lebenserwerb ). Das sei eine vollständige

Rede, die nicht der restitutio eines Habar bedarf. Diese

Weise wählte Ibn 'Uşfûr in der Erklärung des Idâh. Ist

aber das Wâw nicht Ausdruck des Mitseins, wird das Ha

bar nicht nothwendiger Weise weggenommen , vgl. zaidun

wa Camrûn ķâ'imâni.

4 ) Wenn das Mubtada' ein Masdar ist und nach ihm

ein Hâl (Zustandswort) folgt, das die Stelle des Habar ver

tritt, ohne geeignet zu sein , als Habar betrachtet zu werden .

Das Habar fällt nothwendiger Weise fort, da das Zustands

wort seine Stelle vertritt, vgl. darbija -l-'abda musîân,

darbija ist Mubtada', al-'abda sein Regime und mu

si’ân ein Hâl, das die Stelle des Habar vertritt. Das Habar

ist nothwendiger Weise weggnommen ; rest.: darbija - l 'abda

idâ kâna musîân , wenn man das Futurum bezeichnen will,

und id kâna, wenn man das Perfectum darstellt. musîân

ist Hâl eines verborgenen Pronomen in kâna, das in 'abd

erklärt ist, idâ kâna und id kâna sind Zeitbestimmungen

(zarfu -zaniânin ), die die Stelle des Hâbar vertreten. Verf.

macht aufmerksam , daſs das weggenommene Habar ein sup

ponirtes sei , vor dem Hâl, das die Stelle des Habar vertritt,

wie die Erörterung davon voraufging . Verf. wahrt sich vor
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dem Hâl, das geeignet wäre , Habar vom erwähnten Mubtada'

zu sein , wie man nach al-Abfas' zaidun ķâ'imân sagt, zai

dun als Mubtada', dessen Habar weggenommen sei, rest.: ta

bata ķâ'imân. Dieses Hâl kann als Habar auftreten , vgl. zai

dun ķâ’imun , so daſs nicht das Habar nothwendig weg

genommen werden muſs, entgegengesetzt dem anderen Beispiel

darbija - 1 - abda musiân. Hier ist das Hâl nicht geeignet

Habar des voranstehenden Mubtada' zu sein , man sagt nicht

darbija - 1 -'abda musî'un, denn dem Schlage wird nicht die

Eigenschaft beigelegt, daſs er übelthuend sei. Das an dieses

Maşdar Annectirte geht nach der Regel des Masdar. Vgl.

atam mu tabjînija - 1 -haļķa manûțân bilhikami. -

atam mu istMubtada’, tabjînija daran annectirt, al-ḥaļķa

pass. obj. zu tabjînija , manûțân Hâl, das die Stelle des

Habar vertritt; rest. : atammu tabjînija - l -ḥaļķa idâ kâna

manûțân , oder id kâna manûțân bilhikami.

Verf. erwähnt nicht die Stellen , in denen das Mubtada?

nothwendig wegfallen muſs , doch in einem anderen Buche

giebt er vier an . 1) Das Adjectiv , welches zum Nominativ

abgewandt ist, zu einem Lobe, Tadel oder Mitleid , vgl. ma

rartu biz aidin al-karîmu. Das Mubtada' ist hier noth

wendig ausgelassen, rest. huwa- 1-karîmu.

2 ) Daſs das Habar ein solches sei, daſs ihm ein ni'ma

oder bi's a speciell zukommt, vgl. niʻma-r - rag’ulu zaidun

rest. huwa zaidun.

3) Redensarten wie al-Fârisî sie angiebt. Vgl. „ Aufmein

Gewissen , fürwahr ich will es thun" (fî dimm atî la'af'alánna).

fî dim matî ist Habar eines nothwendig weggefallenen Mub

tada', vgl. fî dimmat î jam înun, so die ähnlichen Stellen ,

in denen nämlich das Habar den Schwur offen ausdrückt.

4 ) Daſs das Habar ein Maşdar sei, das die Stelle des Verbum

vertritt, vgl. şabrun g 'amîlun = sabrî şabrun g’a mîlun .

„Man setzt zwei oder mehrWorte als Habar von einem

(Mubtada”) wie : Sie (sind ) Fürsten , Dichter.“ (hum sarâtun

s'u'arâ ’ u ).

Erkl. Die Syntaktiker sind uneins, die Mehrheit des

Habar von einem Mubtada' zu erlauben ohne die Verbin

dungspartikel (zaidun ķâ'imun dâhikun ). Ein Theil, worun

ter Verf., erlaubt dies, gleichviel ob zwei Habar in der Be
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deutung von einem sind, vgl. „ dies ist süſssauer“ (hadâ ḥul

wun hâmidun ) oder nicht. Einige behaupten, als Habar stehen

nie mehrere Worte, auſser wenn die beiden Habar in der Be

deutung des eines einzigen stehen ; ist dies nicht der Fall, so

tritt die Verbindungspartikel ein . Kommt etwas ohne Verbin

dungspartikel im Arabischen vor, wird ihm ein anderes Mub

tada supponirt. Vgl. Ķur. 85, 14 . 15. „ Er ist der Vergebende,

der Liebreiche, der Besitzer des Thrones, der Gepriesene.“

Vgl. „Wenn Jemand einen Mantel besitzt, so bin ich wie

er; mein Mantel ist für den Herbst, Sommer und Winter.“

Vgl. „ Er schläft mit einem Augapfel und wahrt sich mit

dem andern vor dem Tod ; er ist wachend, schlafend.“ (huwa

jaķzânu nâ’imu).

Manche meinen, der Habar dürfe es nie mehrere geben,

auſser wenn sie von einer Gattung sind, so wenn beide Ha

bar Einzelbegriffe sind , vgl. zaidun ķâ’imun dâhikun,

oder zwei Sätze, vgl. zaidun ķâma dahika. Ist aber das

eine ein Einzelbegriff, das andere ein Satz, erlauben sie dies

nicht. Doch kommen häufig bei den Kurân - Erklärern und

sonst Fälle vor, wo sie dies erlauben ; vgl. Ķur. 20 , 21. „ und

siehe, da war er (der Stab) eine Schlange, er lief.“ ( fa 'ida

hija hajjatun tas'â ). Sie analysiren ta sfâ als zweites Habar,

doch ist das nicht ausschlieſslich nöthig , da es ein Hal sein kann .

IX . kâna mit seinen Verwandten .

(kâna wa'a h awâtuhâ ).

„ kâna setzt in den Nominativ das Mubtada als sein

Nomen, und das Habar in den Accusativ, vgl. “Umar war ein

Herr. (kâna sajjidân 'umaru ). Wie kâna ist zalla , bâta,

adhâ , aşbaha , amsâ , (er war am Tage, bei der Nacht, am

Vormittag , am Morgen , Abend) auch sâra er war, laisa v. 145 .

er war nicht, zâla er schwand , bariņa er wich , fati'a er

hörte auf und infakka löste sich . Diese vier läſst man fol

gen auf etwas, was einer Verneinung gleicht, oder einer

Verneinung selbst. Aehnlich wie kâna ist d â ma, wenn mâ

ihm voraufgeht, vgl. „ gieb so lange du findest einen Dir

ham .“ - - (mâ dumta musîbân dirhamân ).
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Erkl. Verf. behandelt nach dem Mubtada’ und Habar

die Worte , welche die Setzung eines Mubtada' aufheben .

Das sind zwei Klassen : a . Verba und b . Partikeln . Die Verba

sind : 1 ) kâna mit seinen Verwandten. 2 ) Die Verba des

Beinaheseins (afâlu - l-muķârabati) und 3 ) zanna mit seinen

Verwandten . Die Partikeln sind: 1) mâ mit seinen Verwand

ten , 2 ) lâ zur Verneinung der Gattung und 3 ) inna mit

seinen Verwandten . Verf. beginnt mit der Erwähnung von

kâną und seinen Verwandten . Dies sind alles Verba aner

kannter Weise auſser laisa. Die Mehrzahl behauptet, lais a sei

ein Verbum ; al-Fârisî in einer seiner beiden Meinungen , und

Abu Bakr Ibn S’uķair behaupten , es sei eine Partikel. Es

setzt dasMubtada’ in den Nominativ , das Habar in den Accusativ .

Das in den Nominativ Gestellte heiſst sein Nomen, das in den

Accusativ Gestellte sein Habar. Diese Verba zerfallen in zwei

Klassen : 1) in die, welche diese Rection ohne alle Bedingung

haben , und 2 ) in die, welche sie nur bedingungsweise haben.

Bei diesen letzteren giebt es wieder zwei Unterabtheilungen .

1 ) Die bei deren Rection zur Bedingung gesetzt ist, daſs

ihnen eine wirkliche Negation oder eine supponirte, oder we

nigstens etwas einer Negation ähnliches voraufgeht, das sind

vier: zâla , bariņa, fati'a , infakka, vgl. mâ zâla zaidun

ķâ’imân. Hier geht eine wirkliche Negation vorauf. Vgl. Eine

supponirte Partikel geht vorauf in Kur. 12 , 85. „ Bei Gott,

du hörst auf Josef zu erwähnen , d . i. du hörst nicht auf“

(tafta’u für là tafta ’u ). Die Negation wird nur bei dem

Schwur regelrecht weggenommen , wie im erwähnten Kurân

vers; abnormer Weise aber auch ohne Schwur.

Vgl. „ Ich höre auf . Ich höre nicht auf, so lange Gott

mein Volk bestehn läſst , Gott zu danken, mich umgürtend ,

ein edles Roſs reitend .“ (abraḥu für lâ abrahu ).

Er will hiermit sagen, daſs er (Hadâs' Ibn Zuhair ) nicht

aufhört, andere entbehren zu können , so lange ihm sein Volk

bleibt. Dies ist die beste Auslegungsweise.

Ein Beispiel, wo ein der Negation ähnliches d . i. die

Verweigerung, (vgl. lâ tazal) voraufgeht, ist:

Vgl. „ O Genoſs, schürze dich , nicht höre auf, des To

des zu gedenken ; ihn zu vergessen , ist ein offenbarer Irrthum .“
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Ferner der Anruf wie ; lâ jazâlu -l-lahu muhsinän ilaika .

Vgl. „ Merk auf, o magst du wohl behalten bleiben

Haus von Majja trotz des Verfalls, nicht höre auf der Re

genguſs sich zu ergieſsen auf deine Sandwälle.“

2) Das Verbum , welches als Bedingung seiner Rection

verlangt, daſs ihm mâ, das Maşdar- und Zarfartige voraufgeht

- d . i. dâma, vgl. mâ dumta = muddata dawâmika,

vgl. Ķur. 19, 32. „ Er hat mir aufgetragen zu beten und

Almosen zu geben , so lange ich lebe“ (mâ dumtu hajjân ).

Die Bedeutung von z alla ist das Qualificirtsein des Sub

jects mit der Aussage am Tage, bâta hingegen bei Nacht,

adh â am Vormittag , așbaha am Morgen , am sâ am Abend.

şâra ist das Uebergehn von einer Eigenschaft zu einer an

deren . · Die Bedeutung von laisa ist die Verneinung ; ohne

nähere Bestimmung dient es zur Verneinung des Gegenwärti

gen , (laisa zaidun ķâ'imân d . i. alâna) bei der näheren Be

stimmung der Zeit aber nach Maſsgabe. Die Bedeutung von

mâ zâla ist , daſs die Aussage unauflöslich mit dem Subject

nach der Maſsgäbe, die der Zustand verlangt, verbunden sei

---. ausharren , bleiben, feststehn .

„ Das nicht im Perfect Stehende regiert bisweilen gleich

ihm , wenn das Nicht-Perfectum davon im Gebrauch ist.“

Diese Verba zerfallen in zwei Klassen : 1) Die, welche

die vollständige Flexion haben , dies sind alle auſser laisa

und dâma. -- 2) Die , welche die vollständige Flexion nicht

haben, laisa und dâma. Bei den Verben , die die voll

ständige Flexion haben , macht der Verf. darauf aufmerk

sam , daſs das Nicht- Perfectum von ihm , nämlich das Imper

fectum , die Rection Perfecti hat, Kur. 2 , 17., „ es ist ( jakûnu)

der Gesandte fürEuch Zeuge“ ; ebenso der Imperativ u .Part. act.

Vgl. „ Nicht ist jeder , der Freundlichkeit zeigt, seiend

dein Bruder , wenn du ihn nicht triffst , dir Hülfe bringend.“

(kâ'inân ahâka).

So verhält sich auch das Masdar. Man streitet über

das defective kâna, ob es ein Maşdar habe: doch richtig ist,

daſs es ein solches hat.

Vgl. „ Durch Geschenke und Milde herrscht der Mann

in seinem Stamm , und es zu sein , ist dir leicht.“ (kaunuka ijjâhu ).
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Nur die unvollständige Flexion hat dâma und laisa

und von denen , für deren Anwendung die Negation und

seines gleichen Bedingung ist, d . h . von zâla und seinen

Verwandten , gebraucht man weder den Imperativ noch das

Maşdar.

„ Bei allen diesen Verben erlaube, das Habar in die

Mitte zu stellen , doch verwehrt ein jeder, dasselbe bei dâma

voraus zu stellen .“

Erkl. Es ist bei diesen Verben nicht nothwendig , die

Habar dem Nomen vor oder nachzustellen , man kann sie in

die Mitte , d . h . zwischen Verbum und Nomen setzen , vgl.

folgende Beispiele : kâna fî - d - dâri şâhibuhâ. Hier darf das

Nomen nicht vorgestellt werden wegen des Pronomen, das

sich dann auf etwas der Rangordnung und dem Worte nach

Nachgestelltes beziehen würde. Vgl. kâna ahî rafîìî, wo

rafîşî nicht vorgestellt werden darf , da sonst die syntakti

sche Anordnung dunkel wäre. Vgl. kâna ķâ imân zai

dun. Hier tritt das Habar in die Mitte. Vgl. Kur. 30 , 46.

„ Es ist eine PAicht für uns die Hülfe der Gläubigen .“ So

erlauben auch die übrigen Verba , sowohl die vollständig

flectirbaren als die nicht vollständig flectirbaren , das Habar

unter den erwähnten Bedingungen in die Mitte zu stellen. Der

Verf. des Irs’âd berichtet eine Meinungsverschiedenheit über

die erlaubte Vorstellung des Habar von laisa vor das No

men ; richtig ist, es zu erlauben .

Vgl. „ Frage, wenn du unkundig bist, die Menschen nach

uns und nach ihnen , denn nicht ist gleich ein Wissender und

ein Unkundiger.“ (falaisa sawâ’ân Câlimun wag’ahûlu ).

Ibn Mu'ti behauptet , daſs das Habar von dâma dem

Nomen nicht voraufgeht, doch richtig ist, dies zu erlauben .

Vgl. „ Keine Lust hat das Leben, so lange seine Freu

den verkümmert sind durch das Gedenken an Tod und Alter.“

Verf. deutet an , daſs alle Araber oder alle Syntaktiker das

Habar von dâma demselben voraufzustellen verwehren . Meint

Verf. damit, daſs man das Habar von dâma nicht vor mâ,

das mit dâma stets verbunden ist, stellen kann , so ist dies

zuzugeben. Will er aber sagen, dafs sie verbieten, es vor

dâma allein voraufzustellen , und so faſst es sein Sohn, so

ist es ein Gegenstand des Zweifels. Die natürliche Auffas



kâna wa'ahawâtuhâ. 71

sung ist , daſs die Voraufstellung des Habar von dâma vor

dâma allein nicht verboten ist, vgl. lâ aşhabuka mâ ķâ'i

mân dâma zaidun.

„ So verhält es sich auch mit der Vorausstellung eines

Habar vor mâ der Verneinung; setze es so , daſs ihm etwas

folgt, nicht, daſs es folgt.“

Erkl. Es ist nicht möglich , daſs das Habar dem mâ

der Verneinung voraufgeht. Hier sind zwei Fälle zu un

terscheiden .

1 ) Der , in dem die Verneinung Bedingung der Rection

ist, vgl. mâ zâla. Hier kann man das Habar nicht vorstel

len, wiewohl dies Ibn Kaisân und an -Nahḥâs erlauben .

2 ) Der, in dem die Verneinung nicht Bedingung zur

Rection ist; auch hier ist die Voranstellung nur von einigen

gestattet. Der mittelbare Sinn Verf's . ist: wenn die Verneinung

durch etwas anderes als m â bewirkt wird , ist die Voranstel

lung möglich , wiewohl auch dies manche verbieten . Ferner

ergiebt der mittelbare Sinn , daſs man das Habar vor das

Verbum allein setzen kann , wenn die Verneinung durch mà

stattfindet, vgl. m â şâ'imân zâla zaidun .

„ Es ist gewählt, zu verwehren , daſs ein Habar von laisa v. 150 .

voraufgehe. Das vollständige Verbum ist dasjenige, welches

sich mit einer Nominativsetzung begnügt. Die anderen sind

defectiv und die defective Behandlung in fati'a , laisa, zâla

wird immer befolgt.“

Erkl. Die Syntaktiker sind uneins, die Vorausstellung

des Habar von lais a vor dasselbe zu erlauben . Die Kûfenser,

al-Mubarrad, az-Zag'g 'âg' und Ibnu -s -Sarrâg' wie auch viele

späteren , worunter Verf., verweigern es ; Abû Alî al- Fârisî

und Ibn Burhân erlauben es, vgl. ķâ'imân laisa zaidun.

Man streitet über die Ueberlieferung von Sîbawaihi. Einige

führen auf ihn die Erlaubniſs , andere die Verwehrung zu

rück . Doch kommt im Arabischen kein Fall vor, wo das

Habar von laisa offenbar voraufgestellt wird , sondern nur

Fälle , in denen die Vorausstellung des Regime des Ha

bar stattfindet , vgl. Kur. 11, 11. „ Merkt auf am Tage,

wenn (die Strafe ) sie erreicht, wird nicht sein (die Strafe)

von ihnen abgewendet“ (alâ jauina ja’tîhim laisa maşrûfân
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Canhum ). Dieses Beispiel führt der für sich an , welcher die

Vorausstellung des Habar vor laisa erlaubt, doch darauf

muſs man erwiedern , daſs jauma ja ’tîhim das Regime des

Habar (maşrûfân) ist und somit geht es dem laisa vorauf.

Nun behauptet er , das Regime geht nicht vorauf, auſser wo

das Regens voraufgehn kann. – Diese Verba zerfallen in

zwei Klassen : 1) die , welche vollständig und defectiv sind,

und 2) die , welche nur defectiv sind. Vollständig sind die,

welche sich mit dem in den Nominativ Gesetzten begnügen, de

fectiv die, welche sich nicht mit dem in den Nominativ Ge

setzten begnügen, sondern ein in den Accusativ Gesetztes ver

langen. Alle erwähnten Verba können als vollständig behan

delt werden, auſser fati'a , zâla imperf. jazâlu , d . h . nicht

zâla imperf. jazûlu , welches vollständig ist. Vgl. zâlat

as'- s’amsu (es schwand die Sonne) ; endlich laisa , denn es

wird nur defectiv gebraucht.

Vgl. Beispiele von dem vollständigen Verbum Ķur. 2,

280 . „ Wenn es giebt einen in schwierigen Umständen (in kâna

đû ‘usratin ), so ist Frist bis zum Wohlstand,“ d . i. wenn ge

funden wird. Ferner : 11, 109. „Ewig darin zu bleiben , so

lange Himmel und Erde währt“ (mâ dâmati-s -samâwâtu wa-l

ardu ). 30, 16 . „ Preist Gott am Abend und am Morgen" (hîna

tumsûna wahîna tuşbihûna).

„ Das Regime des Habar geht dem Habar nicht vor

auf, auſser wenn dasselbe als Zarf, (Zeitbestimmung) oder

als G ’ârr wa Magrûr (Praeposition mit ihrem Anhang) vor

kommt.“

Erkl. Es kann dem kâna und seinen Verwandten das

Regime des Habar nicht voraufgehn, wenn es nicht ein

Zarf oder ein G ’ârr wa Mag'rûr ist; dies umfaſst zwei

Fälle : 1 ) Daſs das Regime allein dem Nomen voraufgeht

und das Habar dem Nomen nachgestellt sei, kâna ta âmaka

zaidun âkilân. - Dies ist bei den Basrensern verboten ,

bei den Kûfensern aber erlaubt.

2) Daſs das Regime und das Habar dem Nomen vor

aufgehe und das Regime dem Habar vorausgehe, kâna

ta'âmaka akilân zaidun . Das ist nach Sibawaihi verbo

ten , doch erlauben es einige Başrenser. – Aus den Worten

Verf 's . geht heryor, daſs wenn das Habar mit seinem Re
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gime dem Nomen voraufgeht und das Habar vor dem

Regime steht, der fragliche Punct möglich ist , denn nicht

schlieſst sich dann dem kâna das Regimeseines Habar an, so

daſs man sagt kâna âkilân taâmaka zaidun ; nicht ver

webren dies die Başrenser. - Ist das Regime ein

Zarf oder G ’ârr wa Mag'rûr , kann es unmittelbar nach kâ na

gesetzt werden bei den Başrensern und den Kûfensern (k âna

'indaka zaidun muķîm ân ).

„ Das Pronomen des Sachverhältnisses (Damîru -8'-s'â ’n )

intendire als Nomen, wenn das offen hervortretende Pronomen

den Gedanken erzeugt, daſs es nicht möglich sei.“

Erkl. Wenn im Arabischen etwas vorkommt, was zu

nächst so zu betrachten wäre, daſs dem kâna und seinen

Verwandten das Regime seines Habar sich anschlieſse, deute

es danach, daſs in kâna ein Pronomen verborgen liege, und

daſs dies das Pronomen des Sachverhältnisses sei.

Vgl. „ ( Sie sind wie ) Igel, welche um ihre Häuser lau

fen , darum , daſs Atijja (Bruder des G ’arûr) sie daran

gewöhnt hatte.“ ( bimâ kâna ijjâhum ‘atijjatu 'awwadâ).

Dies läſst sich erklären , daſs in kâna ein verborgenes

Pronomen sei, nämlich das Pronomen des Sachverhältnisses

(Damîru -s'- s'â ’n ) und dies sei das Nomen von kâna; also rest.

bimâ kâna huwa ai as'- s'ânu. atijjatu ist dann Mubtada?

und 'awwada sein Habar, ijjâhum Regime von 'awwada.

Der aus Mubtada' und Habar bestehende Satz ist Habar

von kâna. Somit steht hier nicht zwischen kâna und seinem

Nomen das Regime des Habar , denn das Nomen von kâna

ist ein Pronomen vor dem Regime.

Vgl. „ Sie waren am Morgen so , daſs die Dattelkerne

den Lagerplatz bedeckten, nicht aber alle Kerne werfen die

Armen weg.“ (wa laisa kulla -n -nawâ tulķî-l-masâkînu , rest.

laisa huwa ai as’-s’ânu ). Das Damîru-s'-s'â’n ist Nomen von

laisa, kulla - n - nawâ im Acc. durch tulkî und tulķî- l -ma

sâkînu ein Verbum mit Subject als Habar von laisa.

„ Bisweilen wird kâna pleonastisch zu einer Füllung ge

setzt, vgl. wie richtig ist die Wissenschaft der Früheren.“

(mâ kâna aşahḥa 'ilma man taķaddama).
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Verf. behandelt hier den dritten Abschnitt, nämlich das

pleonastische kâna. Ibn “Uşfûr bemerkt, daſskâna pleonastisch

stehe zwischen zwei eng zusammenhängenden Dingen wie

Mubtada' und Habar (zaidun kâna ķâ’imun ) ; zwischen Verbum

und dem von ihm in den Nominativ Gesetzten (lam jûg’ad kâna

mitluka); zwischen Șila (Verbindungswort) und Mausûl (dem

Verbundenen ) (g’â’a -lladî kâna akramtuhu ); zwischen Şifa

(Beschreibungswort) und Mausûf (dem Beschriebenen ) (ma

rartu birag’ulin kâna ķâ'imin ). Dies kann man aus der allge

meinen Ausdrucksweise des Verf. abnehmen . – Jedoch steht

es regelmäſsig pleonastisch nur zwischen má und dem Ver

bum der Verwunderung. Von seiner pleonastischen Stellung

zwischen anderen hört man nur, pleonastisch stehe es zwi

schen Verbum und dem von ihm in den Nominativ Gestellten.

Vgl. „ Es gebar Fâtima, Tochter des Hurs'ub , den Kalama;

unter den Söhnen des Abs wird keiner gefunden , der treff

licher war.“ (lam jûg ’ad kâna afdalu minhuin ).

Auch hört man es pleonastisch zwischen der Şifa und

dem Mauşûf.

Vgl. „ Wie aber dann , wenn ich vorübergehe an der

Wohnung eines Stammes und Nachbarn von uns, die edel

sind ? “ (wag’îrânin lanâ kânû kirâmi).

Abnorm ist die pleonastische Stellung von kâna zwi

schen der Präposition und ihrem Anhang .

Vgl. „ Die Fürsten von den Söhnen Abu Bakr's stritten

an hohem Sitz auf ausgezeichneten edlen arabischen Rossen .“

(tasâmâ ‘alâ kâna-l -musawwamati-1-firâbi).

Meistens steht kâna pleonastisch im Perfectum , abnorm

im Imperfectum .

Vgl. „ Du bist ein preislicher Edler , wenn ein feuch

ter Nordwind weht.“ (anta takûnu mâg'idun ).

„ Man nimmt kâna weg , läſst aber das Habar stehn,

nach in und lau ist dies häufig bekannt.“

r . 155 .

Erkl. Oft nimmt man kâna weg und läſst sein Ha

bar stehn.

Vgl. „Was gesagt ist, ist gesagt, mag es Wahrheit sein
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oder Lüge : wozu dient deine Entschuldigung von etwas Hin

gesagtem ?" (in şidķân wa’in kadibân ).

So auch nach lau, vgl. „ komm zu mir mit einem Reit

thier , wenn es auch ein Esel ist“ (walau himârân). – Ab

norm ist ferner die Wegnahme desselben nach ladun , vgl.

„ Von der Zeit , wo die Kameelstute den Schwanz aufhob

(min ladu s’aulân ), bis daſs sie Junge hatte.“

„ Nach an wird immer mâ für kâna stellvertretend ge

setzt ; vgl. „ darum , daſs du fromm bist, rühme dich.“ (ammâ

anta barrân ).

Erkl. kâna wird weggenommen nach dem Masdararti

gen an und an seine Stelle tritt mâ, doch bleibt sein Nomen

und sein Habar, vgl. das angefiihrte Beispiel, in dem kunta

wegfällt, doch das von ihm getrennte Pronomen (anta ) bleibt.

Vgl. „ O Abu Hurâs’a, was anbetrifft, daſs dir ein zahl

reicher Stamm (ammâ anta dâ nafarin ): fürwahr auch mei

nen Stamm fraſsen die Hyänen nicht.“

Man darf kâna und mâ nicht zusammenbringen , da das

letztere das erstere vertritt , und man das Vertretende und

das Vertretene nicht zusammenbringen kann, wiewohl al-Mu

barrad dies erlaubt. Man hört im Arabischen keinen Fall,

daſs kâna weggenommen und mâ an seine Stelle getreten,

doch sein Nomen und Habar geblieben wäre , auſser wenn

das Nomen von kâna ein Pronomen der zweiten Person ist.

Man hört es weder mit dem Pronomen der ersten Person ,

noch mit einem Substantiv ; doch wäre regelrecht, es ebenso

wie beim Pronomen der zweiten Person zu erlauben. Sîba

waihi giebt in seinem Buche das Beispiel ammâ zaidun

dâhibân.

„ Von dem g 'azmirten Imperfectum von kâna wird Nûn

weggenommen ; doch ist das eine Wegnahme, die grade nicht

nothwendig ist.“

Erkl. Setztman kâna in ’s Imperfectum , jakûnu, so nimmt

man bei der g 'azmirten Form das Damm . Dann stoſsen zwei ru

hende Buchstaben zusammen : daher wird Wâ w wegen des Zu

sammenstoſses weggenommen , die Form wird also jakun. Die

Regelverlangte,daſsnun weiternichtsweggenommenwürde,doch
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nehmen einige das Nûn zur Erleichterung weg , wegen des

häufigen Gebrauchs, vgl. lam jaku . Diese Wegnahme ist

erlaubt, nicht nothwendig . Sîbawaihi's Lehrweise und die

seiner Anhänger ist, daſs dieses Nûn nicht beim Zusammen

treffen mit einem ruhenden Buchstaben weggenommen werde,

man sage nichtlam jaku -r -rag’ulu â 'imân,wiewohl Jûnus

dies erlaubt. So wird abnormer Weise gelesen lam jaku

lladîna kafarû. Trifft es aber mit einem vocalisirten Con

sopanten zusammen , dann sind nur die beiden Fälle möglich ,

daſs dieser vocalisirte Buchstabe ein Suffix sei oder nicht. Ist's

ein Suffix, wird allgemein das Nûn nicht weggenommen, vgl.

die Worte des Propheten zu “Umar wegen des Ibn Şajjad :

„wenn er es ist (in jakunhu ), wird dir keine Macht über ihn

verliehn ; ist er es nicht, frommt es dir nicht, ihn zu tödten.“

Hier ist die Wegnahme des Nûn nicht erlaubt. Ist es aber

nicht ein Suffix , kann man es wegnehmen oder stehen lassen.

Der natürliche Sinn des Verf's. wäre, daſs kein Unterschied

hierbei stattfinde, ob kâna das Defective oder das Vollständige

sei, vgl. Ķur. 4 , 44. „ Wenn eine gute Handlung stattfindet, in

taku hasa natun, vervielfacht er sie (d . i. ihren Lohn ).“

X . Abschnitt über mâ, lâ , lâta und inna, welche

dem laisa ähnlich sind,

(mâ, lâ, lậta, inna ).

„Wie laisa läſst man auch mâ regieren ohne in bei

dem Bleiben der Negation und der Anordnung, wie be

kannt ist. Das Voraufgehn der Praeposition oder des Zarf

erlauben die Gelehrten . Vgl. „ Nicht beschäftigst du dich mit

mir.“ (mâ bî anta ma‘nijjân ).

Erkl. In diesem Abschnitt erwähnt Verf. den Theil der

das Mubtada? vernichtenden Partikeln , welche die Rection

von kâna haben , d . i.mâ, lâ , lâta, inna. – mâ regiert nach

der Regel der Tamîmiten nichts , wie man sagt mâ zaidun

ķâ'imun. Es ist ohne Rection , weil es eine Partikel ist, die

sich nicht speciell zutheilen läſst , indem es vor das Nomen

und vor das Verbum tritt. Was aber nicht speciell zu einem
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Theil gehört, dessen Regel ist, daſs es nicht regiere. Die

Hig 'âziten hingegen geben ihm eine Rection , ähnlich der von

laisa, weil es ihm darin gleicht, daſs es zur Verneinung des

Gegenwärtigen , ohne nähere Bestimmung dient. Man setzt

das Nomen in den Nominativ und das Habar in den Accusativ.

Vgl. „ Ihre (der Schaar) Jünglinge umgeben ihre Väter

mit grollender Brust, und nicht sind sie wahrhaft ihre Kin

der“ (mâ humû aulâdahâ).

Doch hat nach ihnen mâ nur unter Bedingungen diese

Rection, von denen Verf. vier erwähnt:

1 ) Daſs nach ihm nicht in pleonastisch steht, in diesem

Fall ist die Rection nichtig ; vgl. mâ in zaidun ķâ’imun, ķâ’i

mun im Nominativ , der Accusativ ist nicht erlaubt, wiewohl

einige es gestatten .

2 ) Daſs die Negation nicht durch illâ aufgehoben wird,

vgl. mâ zaidun illâ kâ'imun , im Gegensatz zu einigen , die

es erlauben .

3) Daſs sein Habar nicht seinem Nomen vorausgeht, ohne

ein Zarf oder G 'arr wa Mag 'rûr zu sein . Geht es vorauf, so ist der

Nominativ nothwendig , m â ķâ’imun zaidun ; darüber streitet

man . Ist aber das Habar ein Zarf oder G 'arr wa Mag'rûr,

geht es vorauf. Vgl. mâ fî - d -dâri zaidun , mâ 'indaka

'amrûn. Man streitet dann über mâ, ob es regiere oder nicht.

Derjenige, welcher es als regierend setzt, sagt, daſs das Zarf

oder G ’ârr wa Mag'rûr von mâ im Accusativ stehe. Doch

wer es nicht regieren läſst, sagt, daſs beide an der Stelle des

Nominativ stehn , weil jedes von beiden Habar des nachfolgenden

Mubtada sei. Das zweite ist auch der natürliche Sinn

des Verf., denn er bedingt für die Rection des mâ, daſs

Mubtada’ und Habar nach mâ in der Ordnung , welche be

kannt ist , folgt; nämlich , daſs das Mubtada' voran und das

Habar nachgestellt sei. Die Folgerung davon ist also , daſs

wenn das Habar voraufgeht, mâ nichts regiert, gleichviel, ob

das Habar ein Zarf oder G 'arr wa Mag'rûr ist oder nicht.

Dies hat er in einem anderen Buche dargestellt.

4 ) Daſs das Regime des Habar nicht dem Nomen

voraufgehe, es müſste denn ein Zarf oder G ’ârr wa Mag'rûr

sein . Geht es vorauf, verfällt die Rection , vgl.mâ taâmaka

zaidun âkilun. âkilun kann hier nicht im Accusativ stehn,
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und wer die Rection doch gestattet, wiewohl das Habar vor

aufgeht, erlaubt das Bleiben der Rection bei dem Voraufgehn

des Regime nach dem Schlusse a potiori wegen der Nach

stellung des Habar . Auch sagt man , dies sei nicht nöthig

(anzunehmen ) wegen der in dem Regieren - lassen bei dem

· Voraufgehen des Regime liegenden Trennung zwischen der

Partikel mâ und ihrem Regime. Dies findet nicht bei dem

Voraufgang des Habar statt. Ist das Regime ein Zarf oder

G 'ârr wa Mag'rûr, so ist die Rection von mâ nicht kraftlos,

vgl.må 'indaka zaidun muķîmân , denn mit dem Zarf und

dem G ’ârr wa Mag'rûr nimmtman sich Freiheiten , die man

sich sonst nicht erlaubt. Diese Bedingung läſst sich abneh

men aus den Worten des Verf., weil er die Erlaubniſs , das

Regime des Habar voraufzustellen , auf den Fall beschränkt,

daſs das Regime ein Zarf oder G 'arr wa Mag'rûr sei.

5 ) Daſs mâ nicht wiederholt werde ; wird es wiederholt,

ist die Rection kraftlos, vgl. mâ mà zaidun ķâ’imun. Das

erste ist verneinend, und das zweite verneint die verneinende

Kraft der Negation , so bleibt es Position , also kann ķâ'imun

nicht im Accusativ stehn .

6 ) Daſs nicht ein affirmirtes Wort an die Stelle des Ha

bar von mâ gesetzt wird ; steht es , ist die Rection kraftlos,

vgl. mâ zaidun bis’ai'in illâ s'ai'un lâ juba’u bihi =

„ Nicht ist Zaid etwas auſser etwas , um das man sich nicht

kümmert.“ bis’ai'in steht an der Stelle des Nominativs als

Habar vom Mubtada’, das zaidun ist. Nicht kann es an der Stelle

des Accusativ als Habar von mâ stehn . Einige erlauben dies.

Sîbawaihi's Meinung in diesem fraglichen Punct erträgt

beide Auffassungsweisen , erstlich die Bedingung zu stellen ,

daſs kein affirmirtes Wort an die Stelle des Habar trete, und

zweitens, daſs diese Bedingung nicht nöthig sei. Denn nach obi

gem Beispiel sagt er: „ beide Ausdrucksweisen (nach mâ scil.,

die der Hig'âziten und die der Tamimiten ) sind gleich.“ Nun

streiten die Ausleger , worauf sich dieser Ausspruch beziehe.

Die Einen sagen, es gehe auf das Nomen, das vor illâ steht;

er meine damit, das mâ habe darauf keine Rectionskraft und

beide Ausdrucksweisen stimmen überein , daſs es im Nomina

tiv stehe. Das sind diejenigen , welche für die Rection von

mâ bedingen, daſs nicht etwas Affirmirtes an die Stelle sei

nes (erst negativen) Habar gesetzt werde. Andere behaupten,
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dies beziehe sich auf das Nomen , welches nach illâ steht.

Die Meinung sei, daſs es im Nominativ stehe , gleichviel,

ob mâ als das Hig'âzitische oder Tamîniitische gesetzt wird .

Dies behaupten die , welche zur Rection von mâ nicht bedin

gen , daſs kein affirmirtes Wort an die Stelle seines Habar

trete. Die Rechtfertigung jeder dieser Lehrweisen und das

Ueberwiegen - lassen des von beiden Gewählten , nämlich des

zweiten, paſst nicht in dieses kurze Compendium .

„ Halte dich an den Nominativ eines durch lâkin und v. 160.

bal Verbundenen (mna tûf), nach dem durch mâ in den Accu

sativ gesetzten Wort, überall wo es eintritt.“

Erkl. Wenn nach dem Habar von mâ ein Verbundenes

vorkommt, muſs es entweder die Affirmation fordern oder nicht.

Fordert es die Affirmation , ist der Nominativ des nach ihm

stehenden Nomen allein nothwendig , d . i. nach bal und lâ

kin, vgl.mâ zaidun ķâ’imân lâkin ķâ idun, da das Wort

Habar eines weggefallenen Anfangsworts ist; rest.lâkin huwa

ķâʻidun. Hier ist der Accusativ von ķâʻidun als Verbin

dung zum Habar nichtmöglich, denn mâ agirt nicht auf das

Affirmirte. — Verlangt die verbindende Partikel nicht die Affir

mation wie wa, so ist Nominativ und Accusativ möglich,

doch gewählt ist der Accusativ , wiewohl auch möglich der

Nominativ , mâ zaidun ķâ’imân walâ ķâ idân. Da Verf.

die Nothwendigkeit des Nominativ speciell auf den Fall be

schränkt, wenn das Nomen nach bal oder lâkin steht, so

ist abzunehmen, daſs der Nominativ nach anderen nichtnoth

wendig ist.

„Nach mâ und laisa regiert bi den Genitiv des Habar

und nach lâ und der Verneinung von kâna steht das Habar

bisweilen im Genitiv.“

Häufig wird das bi in dem durch laisa und mâ negir

ten Habar hinzugefügt, vgl. Kur. 39, 37. „ Ist nichtGott ge

nügend (mâ rabbuka bikâfin ) seinem Knecht; 39, 38. „ Ist nicht

Gott mächtig , Besitzer der Rache; 11, 123 . oder 27, 95 . * )

„ Nicht ist dein Herr unbekümmert um das, was sie thun “ ;

3 , 178. „ Nicht ist Gott ungerecht gegen seinen Diener“ . Es

*) In dieser Stelle steht im Kurân ed. Fluegel ta’lamûna.
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ist zur pleonastischen Stellung des bi nicht speciell nothwen

dig , daſs das mâ das higʻâzitische sei, wiewohl dies Einige

ineinen , sondern es steht nach diesem sowohlals nach dem tamî

mitischen . Sîbawaihi und al-Farrâ ? berichten das pleonastische

bi nach mâ von den Tamîmiten. Man braucht diejenigen gar

nicht zu beachten , die das verwehren : es findet sich bei den

Dichtern . Schwankend ist die Ansicht von al- Fârisî; einmal

sagt er , es stehe nur pleonastisch nach dem hig'âzitischen

mâ und ein andermal sagt er, es stehe pleonastisch im ver

neinten Habar, auch kommt das pleonastische bi im Habar

yon lâ vor.

Vgl. „ Sei mein Fürsprecher am Tage, wo kein Für

sprecher das geringste hilft (bimugnin ),dem Sawad Ibn Ķârib .“

Ferner steht es im Habar desdurch lam verneinten kâna.

Vgl. „ Wenn die Hände ausgestreckt werden nach der

Reisekost, gehöre ich nicht zu den Eiligsten (bia’ g’alihim ) von

ihnen, da der Gierigste der Eiligste ist.“

„ Auf indeterminirte Worte bekommt lâ dieselbe Rection

wie laisa . Auch haben lâta und in diese Rection . Nicht

hat lâta irgend eine Rection , auſser auf eine Zeit. Die Weg

nahme des in den Nominativ Gesetzten ist häufig , das Ge

gentheil selten .“

Verf. behandelt jetzt lâ , lâta und in . Der Hig'âziten

Lehrweise bei lâ ist, daſs es wie lais a regiere, der Tamîmi

ten aber , daſs es nicht regiere ; doch regiert es auch bei den

Hig 'âziten nur unter drei Bedingungen :

1 ) Müssen Nomen und Habar zwei indeterminirte

Worte sein .

Vgl. „ Tröste dich ! nicht ist etwas auf der Erde blei

bend und keine Zuflucht sichernd vor dem , was Gott be

stimmt.“ (lâ s’ai’ un ‘alâ -l-arời bâķijân).

Vgl. „ Ich half dir , da du keinen Genossen hattest als

einen treulosen , so daſs du aufgenommen wurdest in eine

Burg, die durch Bewaffnete fest bewahrt ist.“ (id lâ şâhibun

gaira bâdilin ). .

Manche meinen, lâ habe auch auf determinirte Worte

Rection , vgl. Nâbiġa: „ Sie erschien in der Weise einer

Liebenden ; als ich ihr folgte, entfloh sie, und lieſs den Wunsch
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in meinem Herzen Sie setzte sich fest mitten im Herzen ,

ich begehrte nichts auſser ihr und lieſs nicht ab von ihrer

Liebe.“ (lâ anâ bâgijân siwâhâ ).

Verf. widerspricht sich in Betreff dieses Verses , einmal

sagt er, er sei durch Deutung zu erklären , ein andermal sagt

er, daſs die analoge Behandlungsweise erlaubt sei.

2 ) Darf sein Habar nicht seinem Nomen voraufgehn ,

lâ kâ'imân rag’ulun ist nicht erlaubt.

3 ) Darf die Verneinung nicht durch illâ unterbrochen

werden , man sagt nicht lâ rag’ulun illâ afdala min

zaidin . In diesem Falle ist der Nominativ nothwendig .

Verf. wendet diesen beiden Bedingungen seine Aufmerksam

keit nicht zu .

Das verneinende in regiert nach den Basrensern und al

Farra' gar nichts. Doch behaupten die Kûfenser, al - Farrâ ’

ausgenommen, es regiere wie laisa .

Dieses lehren von den Başrensern Abû- l- Abbâs al-Mu

harrad und Abû -Bakr Ibnu - s - Sarrâg', Abû Alî al- Fârisî

und Abû- l-Fath Ibn G ’innî. Dies wählt Verf. und denkt,

daſs in der Rede Sîbawaihi's ein Hinblick hierauf ruhe, auch

hört man es bisweilen .

Vgl. „ Nicht ist er herrschend über irgend einen , auſser

über den Schwächsten der Besessenen.“ ( in huwa mustaulijân ).

„ Nicht ist ein Mann todt durch das Ende seines Lebens,

sondern dadurch , daſs man ungerecht ihn behandelt und er

hülflos ist.“ (ini-l-mar’u maitân ).

Ibn G ’innî erwähnt im Muhtasab, daſs Sa îd Ibn G ’ubair

die Stelle im Kur. 7 , 193. „ Nicht sind die, welche ihr auſser

Gott anruft , Knechte eures gleichen“ (ini-lladîna tad'ûna min

dûni-l-lahi ibâdân ) mit dem Accusativ von ibâd lese. -

Es wird beim Nomen und Habar von in nicht zur Bedin

gung gestellt , daſs sie indeterminirt seien , sondern in agirt

auf Indeterminirte und Determinirte .

lâta ist das verneinende lâ , dem das Tâ Fem . mit Fath

zugesetzt wurde. Die Lehrweise der Mehrzahl ist, daſs es

wie laisa regiert, d . i. das Nomen in den Nominativ und

das Habar in den Accusativ setzt, doch ist es sein specielles

Recht, daſs mit ihm nicht das Nomen und Habar zugleich

erwähnt werde, sondern nur das Eine von ihnen Das Häu
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figere ist im Arabischen das Nomen wegfallen und das Habar

stehen zu lassen . Vgl. Ķur. 38 , 2 . „ Nicht ist vorhanden Zeit

zum Entkommen “ (lâta hîna manâşin , rest. lâta - 1-hînu hîna

manâşin ), bisweilen liest man abnorm lâta hînu manâşin ,

so daſs das Nomen wegfiel und das Habar blieb . Sîbawaihi

berichtet , daſs lâta nur auf al-ḥînu agirt. Darüber streitet

man, die Einen sagen , es regiere nur das Wort al-hinu, doch

nicht das demselben Synonyme wie as-sâʻatu , Andere da

gegen meinen, es heiſse so viel, daſs es nur die Nomina der

Zeit regiere, al-ḥînu und die Synonyma.

Vgl. „ Es bereut der Frevler, doch nicht zur rechten

Zeit der Reue, die Ungerechtigkeit ist ein Weideplatz , der

dem ihn aufsuchenden schlecht bekömmt.“

Die Worte Verf. ertragen beide Ansichten . Doch lehrt

er das zweite im Tashîl. Die Lehrweise des al-Ahfas' ist,

daſs es nichts regiere , und daſs , wenn nach ihm etwas im

Accusativ stehe, dasselbe durch ein verschwiegenes Verbum

in den Accusativ gestellt sei, vgl. im Ķur. 38, 2. sei arâ zu

suppliren : lâta arâ hîna man âşin, „ nicht sehe ich eine Zeit

des Entkommens.“ Steht das Wort im Nominativ, ist es ein

Mubtada’, dessen Habar ausgefallen ist; Gott weiſswas rich

tig ist.

XI. Die Verba des Beinaheseins.

(affâlu- l-mukârabati).

„Wie kâna ist kâda und fasâ. Selten haben sie ein

anderes Habar als ein Imperfectum .

Erkl. Den zweiten Theil der das Mubtada’ abolirenden

Verba bildet kâda und seine Verwandten . — Verf. erwähnt

als solche 11 Verba. Unbestritten werden alle als Verba be

trachtet, ausgenommen 'asâ . az -Zahid berichtet vom Ta‘lab ,

daſs 'as â eine Partikel sei, dies wird auch auf Ibnu - s - Sar

râg' zurückgeführt. Richtig ist, ‘asâ als Verbum aufzufassen ,

worauf die Verbindung des Tà Subjecti und deren Analogen

hinführt, vgl. ‘asaita. Diese Verba heiſsen die Verba des

Beinaheseins, wiewohl sie es nicht alle sind .
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Sie zerfallen in drei Klassen : 1) Die das Beinahesein

bedeuten , nämlich kâda, karaba, aus'aka. – 2 ) Die ein

Hoffen bezeichnen, nämlich faså, harâ , ihlaulaķa. 3 ) Die

den Sinn von „ Anfangen “ haben , nämlich g’aſala , tafiķa ,

ah ada , Caliķa , ans'a' a . — Von einem Theil ist das Ganze

benannt. Alle treten vor ein Mubtada’ und dessen Habar.

Sie setzen das Mubtada' als ihr Nomen in den Nominativ

und das Habar desselben setzen sie als das Ihrige an die

Stelle des Accusativ. Das Habar dieser Verba ist nur ein Im

perfectum und selten steht es in der Gestalt eines Nomen

nach 'asâ und kâda.

Vgl. „ Oft hast du mich beschuldigt, immer auf mich

eindringend ; thu das nicht, denn fürwahr vielleicht werde ich

wohl künftig fasten .“ (innî ſasaitu şâ 'imân).

Vgl. „ Ich kehrte zum Stamm Fahm zurück, beinah that ich

es nicht; wie viel ihres gleichen habe ich verlassen , da sie

arm waren.“ (wa mâ kidtu â'ibân ).

In den Worten des Verf. „ auſser Imperfectum “ liegt

eine Mehrdeutigkeit, denn das umfaſst ja das Nomen , das

Zarf, den G ’ârr wa Mag'rûr, den Nominalsatz und den Ver

balsatz , der kein Imperfectum hat. Diese alle sind nicht sel

ten als Habar von Casâ und kâda. Selten aber kommt das

Habar als Nomen vor. Der Verbalsatz mit Perfectum aber

kommt nie als Habar von kâda und ‘asâ vor.

„ Selten ist , daſs das Imperfectum ohne an nach 'asâ v. 165

steht, doch bei kâda verhält es sich umgekehrt.“

Erkl. Die Verbindung des Habar von fasâ mit an ist

häufig , selten steht es entblöfst davon, dies ist die Lehrweise

des Sîbawaihi. Die Mehrzahl der Başrenser behauptet, daſs

das Habar von asâ nur in der Poesie von an entblöſst ste

hen könne. Im Kur. steht es nur mit a n verbunden, vgl. Ķur. 5 ,

57 : „ Vielleicht kommtGott mit der Befreiung “ 17, 8 : „Es

kann sein , daſs sich Gott eurer erbarme.“ (“asâ rabbukum

an jarhamakum ).

Als Beispiel des 'asâ ohne an:

Vgl. „ Vielleicht, daſs der Trauer, in der du dich befindest,

eine nahe Freude nachfolge.“ ( asâ -l-karbu jakûnu warâ’ahu ).

6 *
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Vgl. „ VielleichtbringtGotteineFreude,denn er bekümmert

sich täglich um seineGeschöpfe.“ (“asâ farag’un ja’tî bihi-l-lahu).

Von kâda erwähnt Verf., daſs es im Gegentheil von

'asâ , das Habar von an entblöſst habe, selten ist's damit ver

bunden . Das Gegentheil hiervon lehren die Spanier aus

drücklich , nämlich daſs die Verbindung desselben mit an

nur allein in der Dichtung vorkomme. – Ohne an kommt

es im Kur. 2 , 66 vor. „ Da schlachteten sie sie, doch beinah hät

ten sie es nicht gethan . * ) (wa mâ kâdû jaf alûna). 9, 118.

„ Nachdem beinahe abgewichen waren die Herzen einer Schaar

von ihnen .“ (kâda tazîgu ).

Mit an kommtkâna vor in der Ueberlieferung : „ Bei

nahe hätte ich nicht das Aşr-Gebet gehalten , bis die Sonne

beinah niedersank“ (mâ kidtu an uşallija ).

Vgl. „ Es geschah beinah , daſs meine Seele entfloh, als

er eingehüllt war in (Leichen -) Linnen und Gewändern.“

(kâdati- n -nafsu an tafida 'alaihi).

„ Wie fasâ ist harâ , doch wird sein Habar nothwendig

mit an verbunden gesetzt. Bei iblaulaķa setzt man an

wie bei harâ. Nach aus'aka ist die Nichtsetzung des an

selten .“

Erkl. harâ hat wie 'asâ die Bedeutung der Hoffnung,

doch muſs man nothwendig das Habar mit an verbinden .

Weder in der Poesie noch sonst wird das Habar desselben

von an entblöſst ; so ist auch illaulaķa stets mit an verse

hen . Vgl. „ Vielleicht regnet der Himmel.“ (iblaulakat as- sa

mâ’u an tamțura). Das gehört zu den Paradigmen des Sî

bawaihi. aus’aka verbindet meist sein Habar mit an , selten

nur steht es ohne dasselbe.

Vgl. „ Wenn die Menschen um Staub gebeten werden, bei

nah würden sie , wenn gesagt wird , gieb her , unwillig und

verweigern.“ (la ’aus’akû an jamallû ).

Ohne an steht es im Verse :

Vgl. „ Der, welcher vor seinem Tode flieht, ist nahe daran ,

daſs er in einer seiner Unbedachtheiten darauf stöſst.“ (jûs'iku

juwâfiķu ).

* ) Im Kur. ed. Flügel taf'alûna.
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„ Wie kâda ist in der richtigen Sprache karaba. an

wegzulassen ist bei Worten , die den Beginn ausdrücken ,

nothwendig , wie : Es begann der Treiber zu singen (ans'a'a

as-sâ’iķu jahdû ). So ist ţafiķa, g 'aʻala , ahada und faliķa.“

Erkl. Von karaba erwähnt Sîbawaihi nur die Ent

blöſsung seines Habar von an. Verf. giebt grade das Ge

gentheil bei der richtigen Sprache an , nämlich es sei gleich

kâda , d . i. häufig sei die Entblöſsung des Habar von an,

selten die Verbindung damit.

Vgl. „ Beinah schmolz das Herz von seiner Gluth , wenn

die Berichter sagten, Hind ist böse.“ (karaba-l-ḥalbu jadûbu ).

Verbunden ist an mit dem Habar von karaba im Verse:

„Es tränkten (die Stute ) die Besitzer der Milde mit ei

nem vollen Eimer auf den Durst, beinahe schon war ihr

Hals in Stücke gegangen .“ (karabat aʻnâķuhâ an takattaʼa ).

Gewöhnlich ist die Form karaba, selten aber kariba .

Alle Verba, die den Beginn einer Handlung ausdrücken,

können ihr Habar nicht mit an verbinden , da zwischen ihnen

und an ein Widerspruch stattfindet, denn sie bezeichnen das

Gegenwärtige, an aber das Zukünftige, wie die Beispiele be

weisen . (tafiķa zaidun jad' û , g'a' ala jatakallamu , abada jan

zimu, ‘aliķa jaf' alu kadâ ).

„Man gebraucht das Imperfectum von aus’aka und v. 170 .

kâda, nicht andere Formen . Auch gebraucht man noch die

Form mûs’ik un.“

Erkl. Von den Verben dieses Capitels wird nur kâda

und aus’aka vollständig flectirt, da von beiden das Imperfec

tum gebraucht wird . Vgl. Ķur. 22, 71. „ Beinah überfielen sie “

(jakâdûna). al-Asma'î giebt vor, daſs nur das Imperfectum

jů s’iku gebraucht werde, nicht das Perfectum au s’aka, doch

ist das nicht richtig ; denn al-Halîl berichtet den Gebrauch des

Perfectum , vgl. den obigen Vers pg. 84. – Freilich ist der

Gebrauch des Imperfectum häufig , selten der des Perfectum .

Auch kommt das Participium activi vor .

Vgl. „ Beinah wird unser Land wieder Heimath wilder

Thiere , eine Wüste , als Gegensatz des (jetzigen ) trauten

Umgangs.“ (mûs’ikatun ardunâ ).
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Da Verf. aus’aka speciell hervorhebt, zeigt er an , daſs

das Participium von kâda nicht vorkomme, doch ist es nicht

80, sondern es kommt in der Dichtung vor.

Vgl. „ Ich sterbe aus Traurigkeit am Tage von Rig’âm , denn

ich spreche wahrhaft: Fürwahr ich bin Pfand desjenigen , das

mir beinahe zustöſst.“ (billadî anâ kâ'idu ).

Dies hat auch Verf. in anderen Büchern erwähnt.

Die Worte des Verf. lassen abnehmen, daſs auſser kâda

und a us'aka von den Verben dieses Capitels Imperfectum

und Participium nicht vorkommen. Andere behaupten das

Gegentheil; so berichtet der Verf. des Insâf den Gebrauch

des Imperfectum und Participium von faså , jaʻsî, âsin ; al

G ’auharî den des Imperfectum von ţa fiķa , und al-Kisâ’i

berichtet den Gebrauch des Imperfectum von g'a'ala .

„ Nach ‘asâ , ihlaulaķa und au s'aka kommt bisweilen

an mit dem Imperfectum Subjunctivi vor, um ein zweites,

welches nicht steht, entbehrlich zu machen.“

Erkl. 'asâ, iblaulaķa und aus’aka werden als Defec

tive und als Vollständige gebraucht. Von den Defectiven haben

wir schon gehandelt. Vollständig sind sie , wenn sie an an

mit dem Verbum angelehnt sind, vgl. 'asâ an jaķûma. an mit

dem Verbum steht an der Stelle eines Nominativ als das

Activ - Subject von 'asâ, ihlaulaķa und aus'aka. Sie ent

behren dadurch das in den Accusativ Gesetzte , welches ihr

Habar ist. Dies geschieht, wenn dem Verbum kein Substantiv

folgt, welches durch das Verbum in den Nominativ gesetzt

sein könnte. Folgt aber ein Substantiv, vgl. fasâ an ja

ķûma zaidun , so lehrt der Lehrer Abû Alî as’- S ’alaubîn,

daſs das Substantiv durch das l'erbum nach an im No

minativ stehe. an und das ihm Folgende ist ein Fâ'il

für ‘asâ und das ist vollständig ohne Habar. al-Mubarrad ,

as -Sairâfî und al-Fârisî erlauben sowohl die Auffassung von

as’- S ’alaubîn als auch die andere, daſs das dem Verbum nach

an Folgende im Nominativ durch fasâ steht als Nomen des

selben , an mit dem Verbum dagegen stehe an der Stelle

eines Accusativ durch 'asâ . Vor dem Nomen und Verbum nach

an geht sein Fâ'il, d . i. ein Pronomen , vorauf , das

auf das Nomen von fasâ zurückgeht. Dies kann darauf

zurückgehn, wiewohl jenes Nomen nachsteht, weil dasselbe der

Ordnung des Sinnes nach voraufgeht.
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Sichtbar ist die practische Folgerung dieser Streitfrage

im Dual, Plural und Femininum . Nach denen auſser as'

S 'alaubîn sagtman ‘asâ an jaķûmâ az - zaidâni etc. mit

dem Pronomen im Verbum . Denn das Substantiv ist nicht

in den Nominativ gestellt durch dasselbe, sondern es steht

im Nominativ durch a sâ. Nach as’ - S 'alaubîn hingegen ist

nothwendig 'asâ an jaķûma az -zaidâni etc., ohne Prono

men im Verbum , da dasselbe das Substantiv nach ihm in

den Nominativ stellt.

„ Entblöſse ‘asâ (von seiner Rection ) oder setze in den

Nominativ das Pronomen durch dasselbe, wenn das Nomen

vor ihm schon erwähnt war.“

Erkl. 'asâ wird von den übrigen Verben speciell her

vorgehoben , darum , daſs wenn ein Nomen vorhergeht, mög

licher Weise ein Pronomen in ihm verborgen sein kann, das

auf das vorausgehende Nomen zurückgeht, so lehren die

Tamîmiten ; oder daſs es vom Pronomen entblöſst sei, so leh

ren die Hig ’âziten . Die practische Folge dieser Auffassungen

zeigt sich beim Dual, Plural und Femininum ; vgl. nach den

Tamîmiten Hindun asat an takûm a etc ., nach den Hig 'â

ziten dagegen Hindun ‘asâ an takûma etc. – In den übri

gen Verben dieses Capitels muſs man nothwendig ein Pro

nomen denken, man kann dasselbe nicht weglassen. Man muſs

sagen az - zaidâ ni g 'aʻalâ janzimâni, nie g’aʻala .

„ Erlaube bei asâ das Fath und Kasr über dem Sîn ,

aber das Fath ist das Gewähltere.“

XII. inna und seine Verwandten .

(inna wa'a h a wâtuba).

„ inna, anna, laita , làkinna, laʻalla und ka’anna

haben grade die umgekehrte Rection von kâna. Vgl. Für. v. 175.

wahr Zaid ist wissend, daſs ich ebenbürtig bin, (inna zaidân

fâlimun bi'annî kuf'un ). Aber sein Sohn hat Groll.“ (lâ

kinna-bnahu du digni) .
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Erkl. Dies ist der zweite Theil von den Partikeln , welche

das Mubtada' aboliren , nämlich die erwähnten sechs. Sîba

waihi zählt deren nur fünf auf, er läſst anna ausfallen , da

es ursprünglich inna sei. inna und anna dienen zur Be

stätigung, k aʼanna zur Vergleichung , lâkinna zur Zurück

nahme, laita zum Wunsch , laʻalla zur Hoffnung und Be

sorgniſs. – Der Wunsch (laita ) bewegt sich im Möglichen

und Unmöglichen. Vgl. „ Stünde doch Zaid auf; kehrte doch

die Jugend heut zurück .“ Die Hoffnung bewegt sich aber nur

im Möglichen . Die Hoffnung und die Besorgniſs unterscheiden

sich ferner so, daſs die Hoffnung auf das Geliebte, die Be

sorgniſs aber auf das Verabscheute sich bezieht.

Diese Partikeln regieren das Gegentheil von kâna; sie

setzen dasNomen in den Acusativ und das Habar in den Nomi

nativ . Nach den Basrensern üben diese Partikeln aufbeide Theile

Einfluſs , nach den Kûfensern aber haben sie keinen Einfluſs

auf das Habar, sondern es bleibt nur im Nominativ stehn,

den es vor dem , daſs inna davortrat, batte. Es ist das Ha

bar des Mubtada'.

„ Beobachte diese Anordnung auſser in Fällen wie „ Wäre

doch in ihr oder hier ein anderer als der Uebelredende.“ (laita

fîhâ au hunâ gaira -l-badî).

Erkl. Bei den Wörtern dieses Capitels ist die Voraus

stellung des Nomen und die Nachstellung des Habar nöthig ,

auſser wenn das Habar ein Zarf oder G ’ârr wa Mag'rûr ist,

dann ist die Nachstellung nicht nöthig . — In dieser Bezie

hung kann es zwei verschiedene Fälle geben. Erstlich , daſs

die Vor- und die Nachstellung des Habar möglich sei, wie im

Beispiel im Verse : laita fîhâ gaira - 1 -badi; oder es ist die

Vorstellung nothwendig , vgl. laita fî- d -dâri sâ hibahâ, da

sich das Pronomen hâ nicht auf etwas dem Worte und der

Anordnung nach Nachgestelltes beziehen kann . Das Re

gime des Habar kann nicht dem Nomen vorausgestellt werden,

wenn es kein Zarf und kein G 'arr wa Mag'rûr ist. Vgl. in na

zaidân âkilun ta'âmaka, doch nie inna ta'âmaka zaidân

âkilun . Aber auch, wenn das Regime ein Zarf oder G ’ârr

wa Mag'rûr ist, ist die Voraufstellung des Regime vor das

Nomen nicht erlaubt, vgl. inna zaidâ n wâtiķun bika, oder

inna zaidân gâlisun 'indaka , aber nicht inna bika

und die Nann
es

Capit
els

:

an das
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zaidân wâtiķun , oder innac indaka zaidân gâlisun ,

wiewohl dies Einige erlauben und dafür den Vers anführen :

; Vgl. „ Nicht tadle mich ibretwegen, denn mit ihrer Liebe

ist dein Bruder im Herzen getroffen und zahlreich sind seine

schweren Bekümmernisse .“ (inna biḥubbihâ ahâka musâbu -l

ķalbi).

„ Das Hamz von anna setze mit Fath , wenn ein Masdar

es vertreten kann, in anderen Fällen setze es mit Kasr.“

Erkl. anna und inna haben drei Fälle : 1) die Noth

wendigkeit des Fath , 2) die Nothwendigkeit des Kasr,

3) die Möglichkeit beider.

Nothwendig ist Fath , wenn anna durch ein Maşdar er

setzt werden kann , wie wenn es an der Stelle eines durch

das Verbum in den Nominativ oder in den Accusativ Gesetz

ten steht, oder an der Stelle eines durch eine Partikel in den

Genitiv Gesetzten . Verf. sagt, wenn ein Masdar es ersetzen

kann , nicht wenn ein Einzelbegriff es vertreten kann . Denn

bisweilen vertritt ein Einzelbegriff dasselbe, wenn es auch ein

Kasr hat. çanantu zaidân innahu ķâ'imun . Hier steht

Kasr, wenn auch ein Einzelbegriff es vertreten kann , denn

es steht an der Stelle des zweiten Objects . Ein Maşdar kann

inna hier nicht vertreten , man kann nicht sagen zanantu

zaidân ķijâmahu.

Kann aber anna nicht durch ein Maşdar ersetzt werden ,

so steht es nothwendiger oder erlaubter Weise mit Kasr ,

d . h . es giebt zwei Fälle : 1) daſs Kasr nothwendig ist;

2) daſs Fath und Kasr erlaubt sind. Die Nothwendigkeit des

Kasr behandelt Verf. im folgenden Verse.

„ Setze inna mit Kasr als Mubtada' und beim Anfang

einer Şila , dann wo inna einen Schwur vervollständigt, oder

wo man durch ein Verbum des Sagens die eigenen Worte

anführt; endlich wo es an der Stelle eines Zustands- Satzes

steht, wie : „ Ich habe ihn besucht, und fürwahr ich hatte Hoff

nung.“ (zurtuhu wa’innî dû amalin ). Man setzt es auch mit v. 180.

Kasr nach einem Verbum , dessen Rectionskraft durch Lâm

suspendirt wird . Vgl. „ Wisse daſs er fürwahr Gottesfurcht

hat.“ (i'lam innahu ladû tuķâ).

Erkl. Das Kasr von inna ist an sechs Stellen nothwendig .
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1) Wenn inna als Mubtada' steht im Anfang der Rede.

Hier kann anna nicht stehn , denn anna verlangt die Nach

stellung. Einige erlauben anna als Mubtada' zu stellen .

2 ) Wenn inna als Anfang einer Şila steht. Vgl. g’â'a

lla dî innahu ķâ’imun, Kur. 28 , 76 . „ Wir verliehen ihm

solche Schätzc, deren Schlüssel mit Anstrengung trug eine

Schaar von kräftigen Leuten .“

3 ) Wenn es steht als ein Nachsatz des Schwures und in

seinem Hâbar Lâm ist, wa - l - lahi inna zaidân laķâ'imun.

4 ) Wenn es in einem direct erzählenden Satz steht.

Steht es nicht in ihmn , sondern geht die Rede nach der Weise

von zanna, so setzt man es als anna, vgl. ataşûlu anna

zaidan ķâ’imun = atazunnu.

5 ) Wenn es in einem Satze an der Stelle des Zustandes

steht, wie zurtuhu wa’in nîdû amalin . Vgl.Ķur. 8, 5. „ Wie

dich hervorgehn lieſs dein Herr aus deinem Hause nach

Recht, während (wa'inna) ein Theil der Gläubigen widerwil

lig ist.“

Vgl. „ Nicht gaben sie mir und nicht bat ich sie auſser

80 , daſs mich mein Edelmuth abhielt (in sie ferner zu

dringen ).“

6 ) Wenn inna nach den Verben des Herzens steht und der

durch inna eingeleitete Satz durch Lâm verhindert wird,

von den Verben des Herzensunmittelbar regiert zu werden . –

Steht aber Lâm nicht beim Habar, setzt man anna. Dies

sind die Fälle , die Verf. erwähnt. Es wird gegen ihn

geltend gemacht, daſs er Stellen ausgelassen habe , wo in na

mit Kasr stehen müſste.

1 ) Wenn es nach dem eröffnenden alâ steht, vgl. alá

inna zaidân ķâ’imun. Vgl.Ķur. 2, 12. „Merk auf, fürwahr

sie sind die Unvernünftigen .“

2 ) Wenn es nach ḥaitu steht, vgl. igʻlis haitu inna

zaidân gâlis un.

3 ) Wenn es in einem Satze steht, der das Habar eines

Concretum *) ist, vgl. zaidun innahu ķâ’imun, so weit.

* ) Das Habar eines Abstractum dagegen ist mit anna einzuführen ,

vgl al-hikmatu annahu.
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Doch trifft den Verf. dieser Vorwurf nicht, denn alle

drei Fälle sind mit inbegriffen in den Worten des Verf.

„ setze mit Kasr das inna im Anfange“, denn in allen diesen

Fällen steht inna wegen des Anfangs. -

„ Nach idâ der Ueberraschung oder einem Schwure, nach

dem kein Lâm steht, wird inna, anna auf zwei Weisen be

richtet. Ebenso verhält es sich mit dem , welches auf fa des

Nachsatzes folgt. Dies ist durchgängig in Fällen wie „ die

beste Rede ist, daſs ich preise.“ (bairu - l -ķauli anni innî

ahmadu ).

Erkl. Es ist möglich , inna und anna zu sagen , wenn

es nach id â der Ueberraschung steht. Setzt man inna, vgl.

bara g 'tu fa'idâ inna zaidân ķâ’imun, so steht es als Satz ;

die restitutio : harag'tu fa 'id â zaidun ķâ’imun. Setzt man

anna, steht es mit seiner Şila als Maşdar. Dies Mas

dar ist dann Mubtada' und das idâ der Ueberraschung sein

Habar, vgl. harag’tu fa'idâ anna zaidân ķâ’imun ; rest.

fâidâ ķijâmu zaidin. Auch kann das Habar weggenom

men sein , also rest. harag'tu fa'idâ ķijâmu zaidin mau

g 'ûdun . Nach beiden Weisen kann der Vers erklärt werden .

Vgl. „Mir schien Zaid , wie man sagte, ein Herr zu sein ,

siehe aber, da war er der Knecht in Beziehung auf Nacken

und Backen .“

Ebenso kann man inna und anna setzen , wenn es in

dem Nachsatz eines Schwures steht , doch in seinem Habar

Lâm nicht vorkommt, vgl. den Vers:

Vgl. „ Setze dich (Frau ) von mir an die Stelle des Fern

gehaltenen , des Schmutzigen , des Gehaſsten, oder du müſstest

schwören bei deinem Herrn , dem Erhabenen , daſs ich der

Vater dieses Knäbleins sei.“ (annî, innî abû dajjålika-s - şabijji).

Verf's . Rede ergiebt den Sinn , daſs inna und anna

nach dem Schwure möglich sei, wenn nicht in seinem Habar

ein Lâm steht; gleichviel, ob der Satz , womit man schwört,

ein Verbalsatz sei, in dem das Verbum ausgesprochen, vgl.

halaftu in na, anna zaidân ķâ’imun, oder nicht, vgl.wal

lahi inna, anna zaidân ķâ’imun, oder ob er ein Nominalsatz

ist, vgl. la'amruka inna, anna zaidân ķâ'imun. So ist auch
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inna u . anna möglich , wennes nach dem fa des Nachsatzessteht,

vgl.manja'tinî fa 'innahumukramun, inna und sein Regime

ist dann ein Satz , in dem die Bedingung erwiedert wird .

anna mit seiner Șila steht gleich einem Maşdar als ein Mub

tada', dessen Habar weggefallen ist, vgl. man ja’tinî fa'ikrâ

muhu maug’ûdun ; auch kann es Habar eines weggenommenen

Mubtada’ sein , vgl. fa g’azâ’uhu-l-ikrâmu. Vgl. Kur. 6 , 54.

in beiden Weisen : „ Es schrieb euer Herr sich selbst Mitleid

vor, daſs wenn Jemand von Euch (man minkum ) etwas Uebles

thut in Unkenntniſs, darauf nachher bereut und recht handelt,

so ist er viel vergebend und mitleidig .“ (fa 'innahu oder fa’an

nahu o afûrun ). Mitinn ahu als Satz , ein Nachsatz von man ; mit

annahu als Mubtada’, dessen Habar weggenommen == fal

ġufrânu g ’a zâ’uhu oder als Habar eines weggefallenen

Mubtada' fag’a zâ’uhu - l -ġufrânu.

So ist auch inna und anna möglich , wenn es steht

nach einem Mubtada', das dem Sinne nach eine Aussage

ist, und ebenso das Habar von inna und anna selbst eine

Aussage und der Aussagende ein und derselbe ist ; vgl.

das Beispiel im Verse hairu - l -ķauli innî oder annî

aḥmadu. Bei anna setzt man anna und seine Şila gleich

einem Maşdar als Habar von bairu , innî aḥmadu hin

gegen ist ein Satz als Habar von bairu ; wie man sagt:

„ Das Erste meines Lesens, preise den Namen deines

Herrn, des Höchsten .“ (awwalu ķirâʼati sabbihi-sma rabbika

l-a'lâ ). Dieser Satz braucht kein verbindendes Glied, denn

der Satz ist das Mubtada’ dem Wesen nach selbst, wie : meine

RedeGott ist mein Genüge. (nutķî-l-lahu hasbî). Sîbawaihi

giebtdas Beispiel awwalu mâ aķûlu innî, annî, aḥmadu -l

laha : = . „ Das Erste, was ich sage, ist, daſs ich Gott preise.“

Er erklärt inna nach vorher erwähnter Weise , nämlich, daſs

dieses gehört zu der Kategorie des Aussagens durch ganze

Sätze. Hiernach richtet sich eine groſse Anzahl Früherer

und Späterer wie al-Mubarrad, az -Zag’g’âg', as-Sairâfî , Abû

Bakr Ibn Tâhir und dazu die meisten Syntaktiker.

„ Nach inna steht in Begleitung des Habar Lâm des

Anfangs, wie „ ich bin fürwahr ein Zufluchtsort.“ (innî la

wazarun ).

Erkl. Lâm des Anfangs kann vor das Habar von inna



inna wa’ahawâtaha. 93

treten. Dies Lâm tritt nach seiner Regel vor das erste Wort,

da ihm die erste Stelle gebührt. Eigentlich müſste es dem

nach vor inna treten ; da aber Lâm Partikel der Versiche

rung ist und ebenso inna, verschmäht man die Vereinigung

zweier Partikeln , die denselben Sinn haben . Dies Lâm tritt

nicht vor das Habar der übrigen Verwandten von inna. Die

Kûfenser erlauben es vor dem Habar von lâkinna. Sie

citiren den Vers.

Vgl. „ Es tadeln mich wegen meiner Liebe zur Lailâ

meine Schmäher, aber ich bin sehr getroffen von ihrer Liebe.“

Man exegesirt, daſs in laʻamîdu das Lâm pleonastisch

sei wie im Habar von amsâ.

Vgl. „ Sie zogen eilig vorüber und sprachen : wie ist

euer Herr? es erwiederten die , welche gefragt wurden : er ist

fürwahr erschöpft.“ (amsâ la mag’hûdân ).

Wie Lâm auch abnormer Weise pleonastisch im Habar

eines Mubtada' steht; vgl. „ Die Mutter des Hulais ist eine

sehr alte Frau , die sich begnügt vom Fleische mit dem

Halsknochen .

al-Mubarrad erlaubt Lâm vor dem Habar von anna.

Abnormer Weise liest man es Ķur. 25, 22. „auſser daſs sie

essen die Speise.“ ( illâ annahum la ja’kulûna -t-ta'âma).

„ Dem Lâm folgt nicht das Verneinte, auch nicht Verba ,

die wie radija sind. Bisweilen folgen dergleichen dem Lâm

mit ķad , wie : Fürwahr dieser hat sich erhoben über die

Feinde als Sieger .“ (laķad samâ ‘alâ -1--idâ mustahwidân ).

Erkl. Ist das Habar von inna negativ, tritt Lâm nicht

vor dasselbe, bisweilen jedoch geschieht es in der Poesie.

Vgl. „ Ich weiſs , daſs das Uebergeben und Belassen

sich nicht ähneln und nicht gleich sind.“ ( lalâ mutas'âbihâni).

Wenn das Habar ein vollständig declinirbares Perfectum

ist, ohne mit kad verbunden zu sein , so tritt Lâm nicht davor,

wiewohl al-Kisâ ’î und His’âm dies gestatten . Steht aber das

Verbum im Imperfectum , so tritt das Lâm davor, ohne Unter
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schied , ob es vollständig flectirbar sei oder nicht. Steht aber

saufa oder sa vor dem Imperfectum , so streitet man , ob

das Lâm davortreten kann. Nach der richtigen Meinung ist

Lâm möglich , wenn saufa steht; steht aber nur sa , ist es

selten . Ist das Perfectum ein nicht vollständig flectirtes , so

ist der natürliche Sinn des Verf., daſs er das Davortreten

des Lâm gestattet, so vor ni'ma und bi'sa. So ist die Lehr

weise des al- Abfas' und al-Farrâ ’. Man überliefert, daſs Si

bawaihi dies nicht erlaubt hat. -- Wenn das vollständig flec

tirbare Perfectum mit şad verbunden ist, kann Lâm davor

treten . (Vgl. inna zaidân lakad ķâma ).

„ Das Lâm verbindet sich mit dem in die Mitte treten

den Regime des Habar, ferner mit dem Unterscheidungs

Pronomen und dem Nomen , vor dem das Habar seine

Stelle hat.“

Erkl. Steht das Regime des Habar in der Mitte zwi

schen dem Nomen und dem Habar, so tritt das Lâm des

Anfangs davor. Dabei ist aber nöthig , daſs das Habar dann

ein solches sei, welches das Lâm richtiger Weise vor sich

stehen läſst. Vgl. inna zaidân la ța â maka âkilun . – Ist

dies aber nicht der Fall, kann es auch nicht richtiger Weise

vor dem Regime des Habar stehn , wie z . B . wenn das Ha

bar ein vollständig flectirbares Verbum Perfecti und mit ķad

nicht verbunden ist. Man sagt nicht, wiewohl Einige dies er

lauben , inna zaidân latałâmaka akala.

Da Verf. nur das Davortreten des Lâm vor das in die

Mitte gestellte Regime des Habar erwähnt, läſst er entnehmen,

daſs das Lâm nicht vor das Habar tritt, man sagtnicht inna

zaidân lata âmaka la ’âkilun. Bisweilen hörtman dergleichen,

80 wird berichtet, innî labihamdi- l -lahi laşâliņun. -

Das Lâm des Anfangs tritt ferner vor das Unterscheidungs

Pronomen , vgl. inna zaidân lahuwa - l -ķâ’imu und im

Kur. 3 , 55 . „ Denn dies fürwahr, es ist die wahre Geschichte.“

(inna hâdâ lahuwa-l-ḥaşaşu -l-ḥaķķu ). Dies Unterscheidungs

Pronomen damîru - l -faşli unterscheidet das Habar und die

Şifa , vgl. zaidun huwa-1 -ķâ’imu, sagt man nur zaidun

al- ķâ’imu, so kann man al-ķâ’imu als Habar und als Şifa

von zaidun betrachten ; steht aber huwa, kann al-ķâ’imu

nur als Habar von zaidun genommen werden . Die Bedin
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gung des Unterscheidungs-Pronomen ist, daſs es in der Mitte

stehe zwischen Mubtada’ und Habar, oder zwischen dem was

ursprünglich Mubtada' und Habar ist, vgl. inna zaidân la

huwa-1 -ķâ'imu. Das Lâm des Anfangs tritt vor das No

men , wenn dasselbe nach dem Habar steht, vgl. inna fî-d

dâri la zaidân. Vgl. Kur. 68, 3 . „ Fürwahr du hast einen

Lohn , der dir nicht vorenthalten ist.“ (inna laka la’ag'rân ).

Auch liegt im Verse, daſs wenn Lâm vor das Unterschei

dungs-Pronomen oder das nachgestellte Nomen tritt, es nicht

vor dem Habar steht; man sagtweder inna zaidân lahuwa

laķâ'imun, noch inna lafî - d -dâri la zaidân .

Das in dem allgemeinen Ausdruck des Verf. Liegende

ist, daſs jedes Regime, wenn es in die Mitte tritt, das Lâm

vor sich stellen kann , wie das reine Regime, der G ’ârr wa

Mag'rûr, das Zarf, das Hâl (Zustand) ; doch haben die Gram

matiker verboten, das Lâm vor das Ķâl treten zu lassen.

„ Die Verbindung von mâ mit diesen Partikeln hebt die

Rectionskraft derselben auf, nur bisweilen läſst man die

Rection .“

Erkl. Das mâ, wenn es nicht das Conjunctions-mâ ist,

verhindert die Rection von inna und seinen Verwandten , im

Fall es mit ihnen verbunden wird , auſser bei laita , wo die

Rection bleiben kann oder auch wegfallen . Der Verf. meint

offenbar, daſs mâ, wenn es sich mit diesen Partikeln verbin

det, sie von der Rection zurückhält. Nur selten regieren sie

dann noch. Dies ist die Lehrweise mehrerer Grammatiker

wie az- Zag’g’âg 'î und Ibnu - s-Sarrâg'; al-Ahfas' und al-Kisâ ’î

überliefern innamâ mit dem Accusativ des Nomen : innamâ

zaidân kâ’imun. Richtig ist die erste Lehrweise, daſs diese

Partikeln mit mâ nicht regieren , laita ausgenommen. Was

al-Al fas' und al- Kisâ ’î berichten ist abnorm . Das Con

junctions-mâ, in der Bedeutung gleich alladî, verhindert die

Rection dieser Partikeln nicht, wie auch nicht dasjenige mâ,

welchem die Bedeutung des Masdar beigelegt wird (mâ al

masdarijja ). Vgl. „ Fürwahr, der Umstand, daſs du gehan

delt hast, ist schön.“ (inna mâ faʻalta hasanun == inna faʻlaka

hasanun ).

„ Man darf in den Nominativ setzen das mit dem von inna
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in den Accusativ Gestellten Verbundene, nach dem die Con

struction vollendet.“

Erkl. Folgt nach dem Nomen und Habar von inna

eine Verbindungspartikel, sind bei dem Nomen , welches der

selben folgt, zwei Fälle möglich: 1) Der Accusativ als Ver

bindung zum Nomen von inna, vgl. in na zaidân ķâ'imun

waʻamrân. 2 ) Nominativ (inna zaidân ķâ’imun waſamrûn )

gewöhnlich aufgefaſst als der mit der eigentlichen Stellung

des Nomen von inna verbundene, denn dies ist ursprünglich

im Nominativ , da es Mubtada' ist. Dahin geht auch der na

türliche Sinn der Rede des Verf. Andere sagen , daſs es

Mubtada' ist und sein Habar weggenommen , vgl. waſamrûn

kadalika. Dies ist das Richtige. Steht aber die Verbindung,

bevor die Construction von inna vollendet ist, d . h . bevor

inna das Habar angenommen , so ist bei der Mehrzahl der

Grammatiker nur der Accusativ gestattet , vgl. in na zaidân

waʻamrân ķa'i m âni. Einige erlauben den Nominativ.

„ Dem inna schlieſst sich an lâkinna und anna, doch

nicht laita , laʻalla und ka’anna.“

Erkl. In Hinsicht der Verbindung mit seinem Nomen

ist die Regel von anna und lâkin na wie die von inna. Es

ist der Nominativ und der Accusativ gestattet, wenn die Con

struction vollständig ist.

Hingegen bei laita , laʻalla und ka’anna ist nur der

Accusativ bei dem Verbundenen erlaubt, gleichviel, ob es

voraufgeht oder folgt. al-Farrâ erlaubt den Nominativ bei

den drei Partikeln , sei es , daſs sie dem Habar voraufgehn

oder ihm nachgestellt sind.

„ Dem inna wird das Tas’dîd genommen , dann hat es

selten Rectionskraft. Nöthig ist Lâm , wenn es nicht regiert.

Manchmal kann man es entbehren , wenn offenbar ist, was

ein Redender hat bezeichnen wollen.“

Erkl. Steht in , hat es gewöhnlich keine Rectionskraft.

Dann muſs man auch Lâm hinzufügen , um es vom negati

ven in zu unterscheiden; selten nur hat es Rectionskraft.

Sîbawaihi und al- Alfas' berichten Fälle , daſs es dennoch

Rection ausübe. Lâm ist dann unnöthig, da, wenn die Sache

so ist, keineVerwechslung mit dem negativen in stattfinden kann .

v . 190 .
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Eine Verwechslung mit dem negativen in findet nur statt,

wenn es rectionslos und der Sinn nicht klar ist. Ist der Sinn

klar, kann auch in diesem Fall Lâm wegfallen .

Vgl. „ Wir verschmähen Unterdrückung, wir gehören zum

StammeMâliks; fürwahr der Stamm Mâliks ist edler Abstam

mung“ (wa'in mâlikun kânat kirâma-l-ma'âdini).

Hier ist keine Verwechslung mit dem negativen in mög

lich , da der Sinn aufs Positive hindrängt.

Die Grammatiker streiten über dieses Lâm , ob es das

Lâm des Anfangs sei, welches davortritt zur Unterscheidung

des negativen und des erleichterten in , oder ob es ein ande

res sei, welches zur Unterscheidung herbeigezogen ist. Sîba

waihi hält es für das Anfangs- Lâm , das zum Unterschied

vortritt. Der practische Nutzen dieser Streitfrage zeigt sich

bei dem Streit des Ibn Abû -l-'âfija und des Ibnu-l-Abdar

über die Stelle der Ueberlieferung . „ Wir wissen fürwahr,

daſs du ein Gläubiger bist.“ ķad alim nâ in kunta la

mu'minân.

Das Anfangs-Lâm verlangt bei in nothwendig das Kasr ;

doch wer es für ein anderes hält das zum Unterschied herbeige

zogen wurde, setzt an. Vorher schon stritten sich darüber Abû

l-Hasan Ali Ibn Sulaimân aus Bagdad d. i. al-Abfas' der Kleine,

und Abû Alî al-Fârisî. al- Fârisî behauptet, daſs es ein anderes

als das Anfangs-Lâm sei, das zum Unterschiede herbeigezo

gen. Das meint auch Ibn Abû -l-Sâfija ; dagegen meintal-Abfas’

der Kleine, es sei nur das Anfangs- Lâm , welches zum Un

terschiede eintritt ; so auch Ibnu - l-Abdar.

„ Wenn das Verbum nicht ein das Mubtada’ abolirendes

ist, findest du es meist nicht mit diesem in verbunden .“

Erkl. Wird die leichte Form in gesetzt , treten zu

ihm nur die Verba der Mubtada - Abolition wie kâna und

seine Verwandten und zanna mit den seinigen . Vgl. Ķur. 2,

138. „ Fürwahr sie (die Kibla ) ist beschwerlich auſser für

die , welche Gott recht leitete .“ (wa'in kânat lakabîratan ).

68 , 51. „ Fürwahr die Ungläubigen möchten beinah dich

wanken machen mit ihren Blicken .“ 7 , 100. „ Fürwahr

wir haben gefunden die ineisten derselben als Ungerechte.“ mm

Selten tritt ein nicht abolirendes Verbum nach in ; so sagen
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Einige „ Fürwahr es schmückt dich deine Seele, in jazînuka

lan afsu ka, und fürwahr es entehrt dich sie.“ – So sagtman

auch : „ fürwahr ich putzte aus deinen Schreiber mit der Peit

sche.“ al-Ahfas' erlaubt, „ fürwahr es steht ich.“ (in ķâma la ’anâ).

Vgl. „ Es möge verstümmelt werden deine Hand , für

wahr du tödtetest einen Muslim ( in katalta lamuslimân ), über

dich ist die Strafe des absichtlichen Todtschlägers verhängt.“

„ Verliert anna das Tas’dîd , zieht sich sein Nomen zu

rück . Das Habar setze als Satz nach an.“

Erkl. Wird das Tas’dîd von anna genommen, so bleibt es

in seiner Rection, aber sein Nomen ist nur ein weggenomme

nes Pronomen der Sachlage und sein Habar nur ein Satz.

Vgl. falimtu an zaidun ķâ’imun = 'alimtu anhu wa

zaidun ķã’imun. — Bisweilen tritt das Nomen von an

hervor, ohne ein Pronomen der Sachlage zu sein .

Vgl. „ Hättest du mich zur Zeit des Wohlstandes um

deine Scheidung gebeten , hätte ich sie nicht verweigert, wo

bei du eine Freundin geblieben wärest.“ (falau anki).

„ Ist das Habar von in ein Verbum , aber weder ein Wunsch,

noch eine unvollständig flectirbare Form ; so ist das beste

V. 195. die Trennung durch ḥad oder eine Negation, oder eine Auf

schubspartikel, oder durch lau , doch selten ist die Setzung

von lau.“

Erkl. Ist das Habar des leichten an ein Nominalsatz,

braucht man keine Trennungspartikel, wie 'alimtu an zaidun

ķâ’imun . Hier ist keine Trennungspartikel zwischen an

und seinem Habar, auſser wenn die Negation beabsichtigt wird ,

wo dann die verneinende Partikel dazwischen tritt. Vgl.

Kur. 11 , 17 . „ Und daſs es keinen Gott giebt als ihn , und

seid ihr nicht Gottergeben.“ Ist das Habar von an ein Ver

balsatz, so kann das Verbum entweder flectirbar sein oder nicht.

Ist es unvollständig flectirbar, steht keine Trennungspartikel. Vgl.

Ķur. 53, 40 . „ Und daſs dem Menschen nichts gehört, als was

er erarbeitet.“ 7 , 184. „ Und daſs vielleicht ihr Lebens

ende naht“ (wa’an 'asâ an jakûna ķad iķtaraba ag'aluhum ).

Ist das Verbum flectirbar, kann es ein Wunsch sein oder

nicht. Ist es ein Wunsch , tritt die Trennungspartikel nicht

dazwischen. Vgl. Ķur .24, 7. „ Und das fünfte Zeugniſs ist (daſs
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sie sagt), daſs Gott über sie zürner nach der Lesart gadiba

im Perfectum (an gadiba - l -lahu 'alaihâ). Ist das Verbum

kein Wunsch , meinen Einige, muſs die Trennungspartikel ein

treten , auſser in seltenen Fällen . Doch eine Partei,

wozu auch Verf. gehört, meint, sie könne stehn und auch

wegfallen ; doch besser ist, man setzt sie .

Es ist viererlei, das als Trennungspartikel auftritt.

1) ķad, vgl. Ķur. 5 , 113 . „ Daſs wir wissen , daſs du uns

wahr berichtet.“ (an kad sadaḥtanâ ).

2 ) Die Partikel des Aufschubs sa und sa ufa.

Vgl. „ Er weiſs, daſs es Kranke unter euch geben wird .“

('alima an sajakûnu minkun marqâ).

Vgl. „ Wisse, denn die Kenntniſs des Mannes nützt ihm ,

daſs fürwahr alles eintreten wird , was bestimmt ist.“ (an

saufa ja’ tî kullu mâ ķuddirâ ).

3) Die Negation, vgl. Ķur. 20, 91. „ Sehn sie denn nicht,

daſs er (der Götze) nicht zu ihnen eine Rede zurückbringt ?“

(an lâ jarg'i'u ilaihim ķaulân). Ferner 75 , 3 . „Meinen die

Menschen , daſs wir fürwahr nicht sammeln ihre Knochen ?“.

(an lan nag'ma'a ). 90 , 7 . „Meint er, daſs ihn keiner ge

sehn ?“ (an lam jarahu ahadun ).

4 ) Lau. Doch selten erwähnen es die Grammatiker

als Trennungspartikel , vgl. Ķur. 76 , 16 . „ Und daſs , wenn

sie ständen auf dem Pfade“ (wa’an lawi- staķâmû). 7 , 98.

„ Ist nicht Rechtleitung gewesen für die , welche erben das

Land nach ihren Bewohnern , daſs, wenn wir gewollt hätten,

wir sie betroffen hätten für ihre Sünden .“ (an lau nas’â'u

aşabnâhum ).

Ein Beispiel, wo die Trennungspartikel wegfällt, ist:

Vgl. „ Sie wissen, daſs man auf sie hofft, und spenden ,

bevor sie sehr gebeten werden.“ ('alimû an ju’ammalûna).

Vgl. Kur. 2 , 233. „ Für den , der will die Säugung voll

ständig machen “ nach der Lesart des Nominativ man arâda

an jutimmu. Nach einer anderen Auffassung ist hier an

nicht aus anna erleichtert, sondern es ist das an , welches

das Imperfectum in den Accusativ setzt und der Nominativ

nach ihm in jutimmu wäre abnorm .

7 *



100 inna und seine Verwandten .

„ Auch ka’annakommtohne Tas'dîd vor; dann wird das von

ihm in den Accusativ Gestellte im Sinn behalten , bisweilen

aber steht es auch wirklich .“ .

Erkl. Bei ka’an behält man das Nomen im Sinn und

sagt von demselben durch einen Nominal- oder Verbalsatz ,

der mit Lâm beginnt, aus. Vgl. Kur. 10, 25 . „ Als ob sie ge

stern nicht dagestanden hätten “ scl. die Saaten (ka'an lam

tagna bilamsi).

Auch wird derselbe durch ķad eingeleitet.

Vgl. „Es nahte der Abmarsch, auſser daſs unsere Reit

thiere noch nicht fortgegangen waren mit ihren Lasten, doch

beinahe schon .“

Das Nomen von ka'an ist in diesen Beispielen wegge

nommen , es ist nämlich ein Pronomen der Sachlage ==

ka'anhu. Der folgende Satz ist dann dessen Habar. Bis

weilen aber steht das in den Accusativ Gestellte, wiewohl selten .

Vgl. „ Mancher Busen von glänzendem Halse, als ob

seine beiden Brüste zwei Büchschen wären.“ (ka’an tadjaihi).

tadjaihi, Nomen von ka'an . Eine andere Auffassung

liest ta djâ hu, dann ist das Nomen von ka'an ein Pronomen

der Sachlage, das weggefallen ist = ka’anhu; ta djâ hu huķ

ķâni ist dann ein Mubtada und Habar in der Stelle des Nomi

nativ als Habar von ka'an. Es geht auch ta djâhu als No

men von ka’an zu setzen, nach Art derjenigen , die alle Ca

sus des Dual auf Alif bilden .

15 in den
Accuse

clänzendem Fon
tadjaihi).

XIII. Das lâ zur Verneinung der Gattung.

(1å allatî linafji-1- g’insi).

„Die Rection von inna gieb dem lâ bei einem Indeter

minirten, sei es, daſs es einzeln steht oder mehrere Mal.“

Erkl. Die dritte Klasse der das Mubtada' abolirenden

Partikeln ist lâ, mit dem man die bestimmte Aussage über die

totale Verneinung der ganzen Gattung bezeichnen will. Bei

Fällen wie „ nicht ein Mann stehend“ lâ rag'ulun ķâ'imân

soll das „ nicht“ nicht die ganze Gattung verneinen, da man

die Verneinung eines Einzelnen und die einer Gattung ver

stehn kann. Will man die ganze Gattung verneinen , kann
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man nicht sagen là rag’ulun ķâ'imân bal rag'ulâni.

„ Nicht ein Mann ist stehend , sondern zwei.“ Dagegen , will

man die Verneinung nur auf einen Einzelnen erstrecken, kann

man sagen . „ Nicht ein Mann ist stehend, aber zwei.“

Dieses lâ setzt das Mubtada' in den Accusativ und

das Habar in den Nominativ. Es ist gleich bei dieser

Rection , ob ein einzelnes oder wiederholtes lâ steht. Vgl.

„ Keine Hülfe und keine Stärke als bei Gott.“ ( lâ þaula

walâ ķuwwata illâ bil-lahi). Das Nomen und Habar dieses

lâ ist nur indeterminirt, nie determinirt. Kommt ein Deter

minirtes vor, muſs es als indeterminirt ausgelegt werden .

Vgl. „Ein Streit, aber kein Abû Hasan dazu,“ (kadijjatun walâ

abâ hasanin lahâ) d. i. nicht ein sogenannter. Als Beweis,

daſs es als indeterminirt behandelt wird , dient, daſs es ein

indeterminirtes Eigenschaftswort zu sich nimmt. Vgl. „ Kein

erbarmungsvoller Abû Hasan für sie .“ (lâ abâ ḥasanin þan

nânân lahâ ). — Man trennt gewöhnlich lâ nicht. von seinem

Nomen ; geschieht es aber, verliert es die Rectionskraft. Vgl.

Ķur. 37, 46 . „ Nicht ist in ihm (dem Wein ) tückische Kraft.“

(lâ fîhâ ġaulun).

„ Setze in den Accusativ durch dasselbe ein annectirtesWort,

oder das diesem ähnelnde, und hiernach erwähne das Habar

im Nominativ . Setze das alleinstehende mit Fath wie „ keine

Macht und keine Stärke“ und setze das zweite als ein in

den Nominativ oder Accusativ Gestelltes, oder als ein (damit ) v. 200.

Zusammengesetztes, so daſs,wenn du das erste in den Nominativ

gestellt hast, du daszweite nicht in den Accusativ stellen darfst.“

Erkl. Nothwendiger Weise finden beim Nomen von lâ

drei Fälle statt :

1) Kann das Nomen von lâ ein annectirtes sein . Vgl.

„ Kein Diener eines Mannes (ist) gegenwärtig .“ (lâ gulâma

rag'ulin hâdirun ).

2) Kann es dem Annectirten ähnlich sein , d. i. jedes

Nomen , welches mit dem folgenden zusammenhängt, sei es

durch eine Rection , wie lâ tâliſân g ’a balân zâhirun (Keiner,

der den Berg ersteigt, ist sichtbar), und lâ hairân min zai

din râkibun (kein Besserer als Zaid ist reitend), oder durch

eine Verbindungs - Partikel, vgl. lå talâtatan wa talâtîna

'indanâ (Nicht sind drei und dreiſsig bei uns). – Das, was
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dem Annectirten gleicht heiſst muța w walun oder mam

tâlun, d . i. das Gedehnte. Der Regel nach steht das An

nectirte mit dem ihm Aehnlichen im Accusativ der äuſse

ren Wortform nach.

3 ) Kann es ein Einzelnstehendes sein , d . i. weder an

nectirt noch dem Annectirten ähnlich . Dies umfaſst also

auch den Dual und Plural. Der Regel nach bleibt es in

der Form , auf die es in den Accusativ gesetzt wurde, da es

mit lâ zusammengesetzt ist und mit ihm verbunden wie ein

Wort dasteht, ähnlich wie das Wort hamsata 'a s'ara fünfzehn .

– Doch ist seine ursprüngliche grammatische Stellung der

Accusativ durch lâ , da es dessen Nomen ist. Das Einzeln

stehende, welches weder im Dual noch im Plural auftritt,

steht unflectirt auf Fath im Accusativ (vgl. lâ haula wa lâ

ķuwwata ) , ebenso der Dual und Plural in den regelrechten

Accusativen aina und în a , da sie mit lá zusammengesetzt sind.

Die Kûfensor und az-Zag’g ’âg' behaupten , daſs in lâ rag'ula,

rag’ula flectirt sei und nicht als ein unflectirtes stehe. al

Mubarrad meint muslimaini und muslim îna seien in lâ

muslimîna,muslimainilaka flectirt. Vom Pluralis fem . san.

behauptet ein Theil , daſs er unflectirbar stehe in seiner Ac

cusativform , d . i. auf Kasr .

Vgl. „ Fürwahr an der Jugend , deren Folge der Ruhm

ist, ergötzen wir uns, doch giebts kein Vergnügen am Alter.“

(wa lâ laddâti lis'-s'aibi).

Einige erlauben Fath , vgl. lâ muslim âta laka.

Das Habar steht im Nominativ nach dem Nomen von

lâ als durch lâ in den Nominativ gestellt. Nach dem Verf.,

mehreren anderen und nach Sîbawaihi, steht dasselbe, wenn

das Nomen annectirt oder dem ähnlich ist, auch durch lâ im

Nominativ ; ist aber das Nomen ein Einzelnstehendes, ist man

uneins über den Grund des Nominativ im Habar. Nach Sî

bawaihi steht es nicht im Nominativ durch lâ , sondern als

Habar eines Mubtada', da nach seiner Lehrweise lân mit sei

nem einzelnstehenden Nomen an der Stelle des Nominativ

steht als Mubtada', und das nach ihm in den Nomi

nativ gestellte Nomen ist demnach ein Habar von diesem

Mubtada'. Danach hat bei Sîbawaihi lâ keine Rections

kraft in diesem Fall, auſser auf das Nomen. al-Ahfas' da

gegen meint, daſs das Habar im Nominativ stehe durch lâ ,

aber das Ñ dem ähnli
ch

erlen
t
dasse

lbe
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und daſs lâ Rectionskraft auf beide Theile übe, wie bei dem

annectirten Nomen und dem ihm ähnlichen .

Steht nach lâ mit dem ihm folgenden Nomen eine Ver

bindungspartikel und ein indeterminirter Einzelbegriff und

wird là wiederholt, können fünf Fälle stattfinden . – Das

Ma tûf 'alaihi kann unflectirbar auf Fath stehn mit lâ ,

oder im Accusativ, oder im Nominativ. Steht es unflectirbar

auf Fath mit lâ , können beim zweiten Nomen von lâ drei

Fälle stattfinden : 1 ) Kann es unflectirbar auf Fath stehn , da

es mit dem zweiten lâ zusammengesetzt ist, welches wie inna

regiert. ( lâ haula wa lê ķuwwata illâ bil-lahi). 2 ) Kann es

im Accusativ stehn als verbunden mit der grammatischen

Stelle des Nomen von lâ , dann ist das zweite lâ überflüssig

zwischen der Verbindungspartikel und dem Verbundenen .

Vgl. „ Keine Verwandtschaft giebts zur Zeit und keine

Freundschaft ; der Rifs wird zu weit für den Stopfenden .“

(lâ nasaba- l-jauma wa lê hullatan).

3) Kann der Nominativ des Verbundenen stehn. Es giebt

hier drei Auffassungen :

1 ) Daſs es verbunden sei mit der eigentlichen gramma

tischen Stelle von lâ und seinem Nomen , denn sie stehn ei

gentlich im Nominativ als Mubtada' nach Sîbawaihi. Dann

ist lâ überflüssig .

2 ) Daſs das zweite lâ die Rection von laisa habe.

3 ) Daſs es im Nominativ stehe als Mubtada' und lâ

keine Rection auf dasselbe ausübe.

Vgl. „ Dies ist bei Eurem Leben die Niedrigkeit recht

eigentlich . Keine Mutter habe ich , wenn dies so ist , und

keinen Vater.“ ( lâ ’umma lî in kâna dâka walâ abu ).

So können , wenn das mit là Verbundene im Accusativ

steht, die drei erwähnten Auffassungen gelten , nämlich die

Indeclinabilität, der Nominativ und Accusativ. Steht das mit

lâ Verbundene im Nominativ ; gelten für's zweite nur zwei

Ausdrucksweisen :

1) Die Indeclinabilität auf Fath ; vgl. „ Kein Geschwätz

und keine Beschuldigung ist bei ihnen , und was sie reden

ist ewig bestehend.“ (lâ lagwun wa là ta 'tîma fîhâ).

2 ) Der Nominativ , vgl. lâ ra g ’ulun wa lâ -mra’atun.
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Der Accusativ ist beim zweiten nicht möglich , denn er

ist beim vorausgehenden Fall nur möglich wegen der Ver

bindung von lâ mit dem Nomen und lâ regiert hier nicht

den Accusativ ; somit fällt der Accusativ weg.

„ Ein Einzelwort, das als Eigenschaftswort einem In

declinablen folgt, setze richtig mit Fath , oder in den Ac

cusativ oder in den Nominativ.

Erkl. Ist das Nomen von lâ indeclinable und wird es

näher beschrieben durch ein Einzelwort, das sich ihm

anschlieſst, d . h . das nicht durch eine Trennungspartikel von

ihm getrennt wird, können beim Eigenschaftswort drei Fälle

stattfinden .

1) Es steht indeclinable auf Fath , da es mit dem No

men von lâ verbunden ist, vgl. lâ rag’ula zarîfa. (Kein

geistreicher Mann ist da ).

2 ) Es steht im Accusativ mit Hinblick auf die eigent

liche grammatische Stellung des Nomen von lâ . – Vgl. lâ

rag’ula zarîfâ n .

3 ) Es steht im Nominativ in Hinblick auf die eigentliche

grammatische Stellung von lâ mit seinem Nomen , denn sie

sind bei Sîbawaihi an der Stelle des Nominativ. – Vgl. lâ

rag’ula zarîfun.

„ Das, was sich weder anschlieſst noch ein Einzelwort ist,

setzt man nicht indeclinable, sondern in den Accusativ oder

Nominativ .“

Erkl. Nach dem Voraufgehenden können , wenn das Ei

genschaftswort ein Einzelwort ist und ebenso das Wort, dem es

beigelegt worden, und wenn ferner das Eigenschaftswort sich

anschlieſst, bei demselben die drei Fälle stattfinden ; ist aber

das einzelnstehende Adjectiv dem einzelnstehenden Substantiv

nicht unmittelbar angeschlossen , sondern tritt zwischen beide

eine Trennungspartikel, kann man unmöglich das Eigenschafts

wort indeclinable setzen , sondern der Nominativ oder Accu

sativ ist allein möglich. lâ rag’ula fîhâ zarîfun und lâ

rag'ula fîh û zarîfân. Die Unflectirbarkeit auf Fath fällt .

aus , da dieselbe allein beim Eigenschaftswort erlaubt ist,

wenn keine Trennungspartikel da ist, weil das Eigenschafts
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wort mit dem Nomen gleichsam ein zusammengesetztes Wort

bildet. Beim Eintritt einer Trennungspartikel ist aber keine

Zusammensetzung möglich , wie auch nicht, wenn das Be

schriebene kein Einzelnstehendes ist; vgl. lâ tâliân g ’aba

lân zarîfân. Daran ist kein Zweifel, daſs die Unflectirbar

keit auf Fath im Eigenschaftswort bei einer Trennungspartikel

unmöglich sei, gleichviel, ob das Beschriebene ein Einzelwort

ist oder nicht. Ist das Eigenschaftswort kein Einzelbegriff,

sondern ein annectirtes Wort oder dem ähnlich , ist nur No

minativ und Accusativ möglich , nicht die Indeclinabilität auf

Fath ; gleichviel, ob das Beschriebene ein Einzelwort ist oder

nicht, oder ob zwischen ihm und dem Eigenschaftswort eine

Trennung eintritt oder nicht. Vgl. lâ rag’ula sâhibu, oder

ộ â hiba birrin fîh â und lâ ġulâma rag’ulin fîh â şâ

hibu , oder şâhiba birrin .

Das Resumé der beiden Verse: Ist das Eigenschaftswort

ein Einzelwort und ebenso das Substantiv , und tritt keine

Trennung ein , sind die drei Ausdrucksweisen beim Eigen

schaftswort möglich . Sind aber beide nicht so , ist nur der

Nominativ und Accusativ , aber nicht die Indeclinabilität

möglich .

„ Wird lê nicht wiederholt, sprich dem Verbundenen zu

das, was dem Eigenschaftswort mit der Trennung zugetheilt ist.“

Erkl. Wie oben gezeigt, sind , wenn mit dem Nomen

von lâ ein indeterminirter Einzelbegriff verbunden und lâ

wiederholt wird , die drei Fälle, Noininativ, Accusativ und In

declinabilität auf Fath möglich . Wird aber lâ nicht wieder

holt, ist beim Verbundenen das erlaubt, was auch beim ge

trennten Eigenschaftswort erlaubt ist, nämlich Nominativ und

Accusativ, doch nicht die Indeclinabilität auf Fath . Man sagt

also lâ rag’ula wa-mra’atun und wa-mra'atan, doch nicht

lâ rag’ula wa-mra'ata , wiewohl al- Ahfas' diesen Fall be

richtet mit der restitutio der Wiederholung des lâ . So ist

auch , wenn das Verbundene kein Einzelbegriff ist, nur No

minativ und Accusativ möglich , gleichviel, ob lâ wiederholt

wird oder nicht. Dies gilt alles nur, wenn das Verbundene

indeterminirt ist ; ist es aber determinirt, kann es nur im No

minativ stehn.
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„ Theile dem lâ mit dem Hamz der Frage das zu , was

ihm ohne das Hamz zustand.“

Erkl. Tritt vor das lâ zur Verneinung der Gattung das

Hamz, bleibt es in der Rection und den Regeln , die eben

erwähnt sind . Auch das Verbundene und das Beschreibungs

wort behalten dieselben Regeln , wie wenn Hamz nicht da

vorgetreten . So stellt dies der Verf. ganz allgemein hin .

Doch sind hier Unterabtheilungen zu beobachten . Meint

man nämlich mit der Frage einen Vorwurf oder eine wirk

liche Frage nach der Negation , so gilt von diesen beiden

das oben Angegebene, nämlich daſs seine Rection bleibt, und

alles bisher Erwähnte von den Regeln des Verbundenen oder

des Beschreibungsworts , oder der Erlaubniſs es nicht regie

ren zu lassen . Ein Beispiel des Vorwurfs: alâ rugû'a wa

ķad s’ibta = „ Giebt's etwa noch keine Bekehrung, da du

schon alt bist? “ .

Vgl. „Giebt's denn noch kein Zurücktreten vom Uebel

thun für den , dessen Jugend schon wich und ein Ergrauen

des Haares ankündigte, dem die Alterschwäche folgt? “

Ein Beispiel der Frage nach der Negation ist:

Vgl. „ Sollte Salmâ keine Geduld haben oder hat sie

Festigkeit , wenn mich getroffen , was meines gleichen wi

derfahren ?“ (alâ - stibâra lisalmâ).

Wird aber mit dem alâ ein Wunsch bezeichnet , so ist

die Lehrweise von al-Mâzinî, daſs es bei denselben Regeln

bleibt. Darauf läſst sich auch die allgemeine Ausdrucksweise

des Verf. deuten. Sîbawaihi's Lehrweise aber ist, daſs ihm

seine Rectionskraft auf das Nomen zwar bleibt, doch sei we

der erlaubt, es rectionslos, noch das Eigenschaftswort und das

Verbundene in den Nominativ zu setzen mit Hinblick darauf,

daſs es Mubtada sei. Ein Beispiel, wo es zum Wunsch ge

braucht ist alâ mâ'a mâ'an bâridân.

Vgl. „ Möchte doch ein Leben hingeschwunden sein ,

dessen Rückkehr möglich ist, so daſs es wiederherstellt, was

die Hand der Nachläſsigkeiten zerrissen hat.“

„ Häufig ist in diesem Capitel der Wegfall des Habar,

· wenn bei dessen Wegfall klar ist, was man sagen will.“
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Erkl. Weist etwas auf das Habar des die Gattung ver

neinenden lâ hin , ist nach den Tamîmiten und Tâ'iten die

Wegnahme desselben nothwendig , bei den Hig ’âziten erlaubt.

Dabei ist kein Unterschied , ob das Habar ein Zarf oder ein

G ’ârr wa Mag'rûr ist oder nicht.

Findet sich aber keine Hinweisung auf das Habar, ist

nach Allen die Wegnahme desselben nicht gestattet, so die

Tradition : „ Es giebt keinen gröſseren Eiferer als Gott.“

(lâ ahada ağjaru mina- l-lahi).

Vgl. „Keinen Edlen von den Knappen giebt's, dem der Mor

gentrunk gebracht wird.“ (lâ karîma mina -l-wildâni maşbûhu ).

XIV . zanna und seine Verwandten .

(zanna wa'ah awâtuhâ ).

„ Setze in den Accusativ durch das Verbum desHerzens beide

Theile eines neu begonnenen Satzes, ich meine durch raâ,

hâla , falima, wag'ada, zanna , hasiba, zaʻama, so wie

'adda. Ferner hag’â , darâ, g'aʻala , welches den Sinn von

glauben hat , ferner hab und ta'allam und die dem sajjara

ähnlichen . Durch sie setze das Mubtada' und Habar in den

Accusativ .“

Erkl. Dies ist der dritte Abschnitt der Verba , die das

Mubtada' vernichten , nämlich zanna und seine Verwandten .

Sie werden in zwei Theile getheilt: 1 ) in Verba des Herzens,

2 ) in Verba der Verwandlung. Die Verba des Herzens zer

fallen wieder in zwei Theile : 1 ) In die, welche das Sichere

bezeichnen ; deren erwähnt Verf. fünf: ra’ à sehen , 'alima

kennen , wag'a da finden , darâ wissen und taʻallam er

kenne. 2 ) Die, welche auf das überwiegend Wahrscheinliche

hinleiten ; deren erwähnt Verf. acht: hâla meinen , zanna

glauben , ḥasiba rechnen, zaſama vermuthen, 'adda zählen ,

ha g'â denken, g'a'ala setzen, hab gieb .
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Vgl. „ Ich habe Gott erkannt als den gröſsten von Allen

an Thatkraft und reicher als sie an Heeren .“ (ra'aitu - l-laha

akbara ).

Hier ist ra’â für das Sichere gebraucht. In der Bedeu

tung von meinen steht es im Ķur. 70, 6 . „Fürwahr, sie halten

(die göttliche Strafe ) für fern“ (innahum jaraunahu ba 'îdân).

Vgl. Für 'alima: „ Ich kenne dich als den Spender

der Wohlthat, zu dir sind mit mir aufgebrochen die trappen

den Reitthiere der Sehnsucht und Hoffnung.“ ('alimtuka

l-bâţila ).

Vgl. Für wag'ada. „ Und wenn wir finden die meisten

von ihnen gottlos.“ – (wa'in wag’adnâ aktarahum lafâsiķîna).

Vgl. Für darâ ; „ Du bist bekannt als der rechtschaf

fene Erfüller des Bündnisses , o Urwa, sei also glücklich,

denn die Glückseeligkeit an der Rechtschaffenheit ist lobens

werth .“ (durîta -l-wafijja ).

Vgl. Für taſallam in der Bedeutung von i'lam : „ Er

kenne als die Heilung der Seele die Bändigung ihres Fein

des, wende äuſserste Milde an bei Schlauheit und List.“

(ta allam s’afa a -n -nafsi kahra ‘aduwwihâ ).

Dies sind die Verba, die auf das Gewisse gehn. Zu de

nen , welche auf das überwiegend Wahrscheinliche sich be

ziehn, gehört z . B . hâla , das aber auch bisweilen das Ge

wisse bezeichnet.

Vgl. „Es nannten mich die Keuschen ihren Ohm , und

ich kannte mich als einen, der einst einen Namen hatte ; da

wurde ich nicht mehr damit benannt, da er mir doch früher

gehörte.“

Auch wird zanna bisweilen für das Gewisse gebraucht,

vgl. Ķur. 9 , 119. „ Sie wissen , daſs es keine Zuflucht vor

Gott giebt auſser zu ihm .“

Vgl. zu ha siba: „ Ich rechnete , daſs die Gottesfurcht

und die Güte die am besten zutragende Waare ist, wenn der

Mann schwer wird , d . i. stirbt.“ (hasibtu -t-tuķâ wal- g'ûda

jaira tig 'âratin ).

Vgl. zu zaʻama: „ Und wenn du von mir vermuthest,

daſs ich übereilt gegen dich handelte, wisse , ich habe, nach
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dem du von mir fern warest, flirwahr getrunken die Beson

nenheit statt Unbesonnenheit.“ (fa’ in taz’umînî kuntu ag’halu

fûkum ).

Vgl. zu 'adda: „ Zähle nicht den Freund als deinen

Genossen im Wohlstand, denn der Freund ist nur Genoſs im

Mangel.“

Vgl. zu hag'â : „ Ich hatte in Abû Amr einen Bruder

des Vertrauens vermuthet, bis uns einst Unglücksfälle betra

fen .“ (ķad kuntu ahg’û abâ ‘amrin ahâ tiķatin ).

Vgl. zu g'a'ala, Kur. 43, 18 . „ Und sie glauben, daſs die

Engel, die Diener sind des Erbarmens, weiblicheWesen seien .“

(wag'aſalù - 1 -malâ’ikata inâtân ). g'aſala in der Bedeutung

glauben unterscheidet Verf. von dem gleich sajjara == ma

chen, denn das gehört zu den Verben des Verwandelns, nicht

zu den Verben des Herzens.

Vgl. zu hab : „ Ich sprach, beschütze mich , o Abû Mâ

lik , wo nicht, halte mich für einen untergehenden Mann.“

(fahabni- mra”ân halikan).

Verf. macht im ersten der Verse aufmerksam , daſs die

Verba des Herzens in solche zerfallen, welche beide Objecte

in den Accusativ setzen , und in solche, die nicht dazu ge.

hören. Diese zweite Klasse hat wieder zwei Unterabtheilun

gen : a . die intransitiven , b . die nur auf ein Object transitiv

sind. Das sind die , welche den Anhang zu der ersten Ab

theilung der Verba des Herzens bilden . Die Verba der Verwand

lung, nämlich die , welche dem sajjara gleichen , sind auch

auf zwei Objecte transitiv , die ursprünglich Mubtada' und

Habar waren . Einige zählen deren sieben .

1) sajjara, vgl.: „ Ich lieſs werden den Lehm zum Krug.“

(sajjartu -t-tîna ibrîķân ).

2 ) g ’aſala , vgl. Ķur. 25, 24 .: „ Wir kamen zu dem , was

sie gethan , und machten es zu zerstreuten Atomen.“ (fag'a'al

nâhu habâ ’an ).

3 ) wahaba, vgl.: „ Es setze mich Gott als dein Löse

geld .“ (wahabanî-l-lahu fidâka).

4 ) tabada , vgl. : Ķur. 18 , 76. „ So würdest du genom

men haben einen Lohn.“ (latahadta 'alaihi ag'rân ).
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5 ) itt ahada , vgl.: „ Es nahm Gott den Abraham zu

seinen Vertrauten an .“ (ittabada- l-lahu ibrâhîma balîlân ) .

6 ) taraka, vgl.: „ Und wir lieſsen Einige von ihnen da

mals gegen andere anwogen .“ (taraknâ ba' dahum jamûg’u

fî ba'din ).

Vgl. „ Und ich zog ihn groſs, bis ich ihn zu ' einen

Bruder des Volkes gemacht hatte und sein Bart nicht mehr

brauchte abgewischt zu werden.“ (idâ mâ taraktuhu ahâ -l

ķaumi).

radda, vgl.: „ Die Schicksals- Stürme warfen den Frauen

vom Volke Harb ein so volles Maaſs zu , daſs sie dabei er

staunt standen ; es machte ihr schwarzes Haar weiſs und ihr

weiſses Antlitz schwarz.“ (radda s'u 'ûrahunna -s -sauda baida).

„ Von den vor hab erwähnten Verbis gilt speciell, daſs

sie sich als der Suspension fähig und rectionslos setzen las

sen . hab steht nothwendig im Imperativ wie auch taʻallam .

Für das Nicht-Perfectum der Verba, auſser diesen beiden ,

setze alles das fest, was von ihm gewuſst wird .“

v . 210 .

Diese Verba zerfallen, wie oben erwähnt ist, in zwei

Theile : 1) Verba des Herzens, 2 ) Verba der Verwandlung.

Die Verba des Herzens zerfallen wieder in flectirbare und

unflectirbare. Die Flectirbaren sind die auſser hab und

taʻallam . Von ihnen wird gebraucht das Perfectum , Im -.

perfectum , der Imperativ , Part. Act. und Pass . und der

Infinitiv . Alle diese Formen haben Rection , und sind auch

rectionslos wie das Perfectum . Unflectirbar dagegen sind die

Imperativa hab und taʻallam = ilam .

Vgl. die beiden Verse pag. 108 , 110.

Die flectirbaren Verba des Herzens haben allein die

Suspension und die Flexionslosigkeit. Unter Suspension ver

steht man das Weglassen der Rection der äuſseren Erschei

nung , nicht der Bedeutung nach . Die Rection fällt we

gen eines Hindernisses weg , vgl. zanantu lazaidun

ķâ'imun. Hier verhindert Lâm den Accusativ , doch steht

zaidun virtuell im Accusativ , denn verbindet man etwas

damit, so setzt man es in den Accusativ, vgl. za nantu la

zaidun ķâ’imun wa'amrân. Die Rectionslosigkeit dagegen

ist das Weglassen der Rection der wörtlichen Erscheinung
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und dem Sinne nach , nicht wegen eines Hindernisses. Für

das Imperfectum und andere Tempora gilt dasselbe in Hin

sicht der Suspension und Flexionslosigkeit wie für das Per

fectum . Bei den unflectirbaren Verwandten von zanna

findet weder die Suspension noch die Flexionslosigkeit statt,

so verhalten sich auch die Verba der Verwandlung.

„ Erlaube die Rectionslosigkeitdieser Verba,wenn sie nicht

im Anfang stehn , und supponire ein Pronomen der Sachlage

oder das Lâm des Anfangs bei Fällen , die die Rectionslo

sigkeit des Voraufgehenden vermuthen lassen. Setze noth

wendig die Suspension vor der Verneinung durch mâ, in

und lâ. Das Lâm des Anfangs und des Schwures verhält

sich auch so und dem Fragewort ist dies auch nothwendig .“

Erkl. Es ist die Rectionslosigkeit dieser flectirbaren

Verba erlaubt, wenn sie nicht im Anfang stehen, sondern etwa

in der Mitte oder zu Ende. Stehen sie in der Mitte , sagt

man , daſs die Rectionsfähigkeit und ihre Rectionslosigkeit

gleich erlaubt seien ; auch sagt man , es sei besser, sie als

rectionsfähig zu behandeln ; stehen sie aber am Ende, ist es

besser, sie als rectionslos zu behandeln . Stehn diese Verba

voran, ist ihre Rectionslosigkeit bei den Başrensern verwehrt,

und sie regieren nothwendig . Kommen Fälle vor , wo man

trotz ihres Voranstehens ihre Rectionslosigkeit vermuthen

könnte , so werden sie so interpretirt, daſs das Pronomen der

Sachlage verschwiegen sei.

Vgl. „ Ich hoffe und sehne mich, daſs ihre Liebe nah

ist , aber nicht bilde ich mir es ein , daſs von dir bei uns

eine Schenkung sei.“ (mâ ibâlu ladainâ minki tanwîlu ).

rest.: ihâluhu. Das Hâ ist das erste Object und ladaina

minki tanwîlu ein Satz an der Stelle des zweiten Objects,

dann findet keine Rectionslosigkeit statt.

Ein Fall, in dem man Lâm des Anfangs supponiren muſs ,

ist : Vgl. „ So bin ich gewöhnt, daſs es zu meiner Natur ge

hörte , daſs ich nämlich fand , der Haltpunct des Betragens

sei die Bildung. (annî wag'adtu milâku- s'-s'aimati-l-adabu =

anni wag’adtu lamilâku-s'-s'aimati-l-adabu).

. Somit gehört dieser Fall zur Suspension , nicht zur

Flexionslosigkeit. Die Kûfenser behaupten und ihnen folgt
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Abû Bakr az -Zubaidî, wie auch Andere , daſs die Flexionslo

sigkeit des Vorangestellten erlaubt sei und halten nicht für

nöthig , die beiden Verse so zu interpretiren. Verf. sagt, „ er

laube die Rectionslosigkeit“ um hinzudeuten , daſs die Rections

losigkeit nicht nothwendig sei, sondern freistehe, wie auch die

Rection . Dagegen ist die Suspension nothwendig , wenn nach

dem Verbum das verneinende mâ oder in steht. Nach eini

gen wird Ķur. 71, 54 . so interpretirt : tazunnûna in labit

tum illâ ķ alîlân , „ ihr meint, nicht weiltet ihr als kurze

Zeit.“ Doch Andere sagen, dies gehöre in keiner Beziehung

zur Suspension. Denn die Bedingung der Suspension sei,

daſs , wenn das in Suspension Setzende weggenommen wird ,

das Agens auf das Folgende regiert und die zwei Objecte in

den Accusativ setzt. Doch kann man dies bei dieser Stelle nicht

anwenden, da, wenn man das in Suspension setzende in weg

nimmt, das tazunnûna doch nicht auf labittum einen

regierenden Einfluſs übt , da man nicht sagen kann tazun

nûna labittum . So ist die Meinung dessen , der so redet.

Doch stimmt er vielleicht nicht überein mit dem , was man

allgemein annimmt, daſs nämlich die Bedingung , welche er

erwähnt, nicht bei der Suspension gestellt wird und dadurch ,

daſs die Grammatiker den Kurânvers als Beispiel der Suspen

sion anführen, bezeugen sie dies . So wird auch das Verbum

mit der Suspension construirt, wenn nach ihm das negative

lâ steht (vgl. zanantu lâ zaidun ķã’imun walâ ‘amrún) oder

Lâm des Anfangs (vgl. zanantu lazaidun ķâ’imun ) oder

Lâm des Schwures (vgl. falimtu lajakûmanna zaidun ).

Kein Grammatiker rechnet sie zu den die Suspension bewir

kenden . Ebenso verhält es sich mit dem Fragewort. Hier giebt

es drei Arten : 1) Daſs eins der beiden Objecte das Frage

wort sei alimtu ajjuhum abûka). 2) Daſs es an das Fra

gewort annectirt sei (̒ alimtu gulâmu ajjihim abûka ). 3 ) Daſs

vor dasselbe die Frage-Partikel trete (alimțu azaidun 'indaka

am ‘amrûn ).

„ alima in der Bedeutung : wissen und zanna in der

Bedeutung : Verdachthaben, regieren nothwendig nur ein Ob

ject im Accusativ .“

Erkl. ‘alima, synonym dem ſarafa, regiert nur ein Ob

ject, vgl. Ķur. 16 , 80 : „ Gott lieſs euch hervorgehn aus dem
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Schooſse eurer Mütter , ohne daſs ihr etwas wuſstet.“ (lâ

taʼlamûna s’ai’ân ). So ist es auch mit zanna dem ittahama

gleichbedeutend, das auch nur einen Accusativ des Objects hat.

Vgl. Ķur. 81, 24. „ Er ist nicht Gegenstand des Meinens hiu

sichtlich des Verborgenen .“ (mâ huwa alâ -l-gaibi bizanînin ).

„ Dem ra'â mit dem Maşdar ru'jâ träumen , theile die v. 215.

Construction von 'alima zu , das, wie vorher angeführt ist,

zwei Objecte erzielt.“.

Erkl. Bedeutet ra’â träumen oder eine Erscheinung

im Schlaf, so regiert es zwei Objecte wie das vorher erwähnte

'alima. Verf. bezeichnet dies ra'â durch die Zusetzung des

Maşdar ru’jâ, d . h . behandle ra’â mit dem Maşdâr ru'jâ

wie 'alima behandelt wird , das auf zwei Objecte transitiv

ist. Er bezeichnet hiermit deutlich das den Traum Bedeu

tende, denn wenn auch ru'j â bisweilen für andere Bedeutun

gen von ra’â als Maşdar steht, so ist doch gewöhnlich , daſs

es sein Maşdar in dieser Bedeutung ist. Vgl. Kur. 12, 36 .

„ Fürwahr, ich sah mich, indem ich Wein ausdrückte.“ (innî

arânî aʼsiru hamrân ).

Vgl. „ Es machte mich wach Abû Hanas', ļalß und

Ammâr, bisweilen auch Utâlâ. Sie erschienen mir im Schlaf,

als meine Genossen (arâhum rufkatî), bis daſs vorüber war die

Nacht und dahin schwand. Da war ich wie der, welcher

zur Tränke läuft nach einer Luftspiegelung, doch keine Trän

kung erreicht.“

„Man darf hierbei nicht, wenn eine Hinweisung fehlt,

das Ausfallen beider oder eines der Objecte erlauben .“

Erkl. Nur wenn sich eine Hinweisung auf das Object

vorfindet , darf man das eine oder beide ausfallen lassen .

(bal zananta zaidân ķâ’imân, Antwort: zanantu ).

Vgl. „ Nach welchem Buche oder welcher Sunna siehst

du ihre Liebe als einen Vorwurf gegen mich an und rech

nest sie dazu ? “ (watahsibu ).

Ein Beispiel vom Wegfallen des einen Objects wegen

der Hinweisung darauf wäre: bal zanant a aủadân ķâ’i

mân, Antwort: zanantu zaidân .
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Vgl. „ Du hast in meinem Herzen, glaube nichts ande

res (lâ tazunnî gairahu), die Stelle eines Geliebten , Geehrten

eingenommen .“

Dies ist die richtige Auffassung der Grammatiker. Führt

aber nichts darauf hin , daſs etwas weggenommen sei, so ist

die Wegnahme weder beider noch eines von beiden erlaubt.

„ Wie tazunnu behandle taḥûlu , wenn es sich einem

Fragewort anschlieſst und keine Trennung durch etwas an

deres eintritt , als durch ein Zarf , oder durch etwas einem

Zarf ähnliches, oder durch ein Regime von taķûlu. Tritt

aber durch eins von diesen eine Trennung ein , kann es ge

schehn .“

Erkl. ķâla ist der Art , daſs , wenn ein Satz nach ihm

steht, dieser in der directen Rede auftritt. Der Satz nach

ķâla tritt eigentlich an die Stelle des Acc. als Object, und

man kann ķâla nach der Weise von zanna gehn lassen , so

daſs es Mubtada' und Habar als zwei Objecte in den Accu

sativ stellt wie zanna. Bekanntlich haben die Araber hierin

zwei Lehrweisen , die erste und gewöhnliche Auffassung ist,

daſs ķâla nicht wie zanna geht, auſser unter Bedingungen,

von denen Verf. so wie die meisten Grammatiker vier erwähnt:

1 ) muſs das Verbum im Imperfectum stehn; 2) in der zwei

ten Person, was Verf. durch takûlu andeutet; 3 ) muſs ihm

ein Fragewort voraufgehn ; 4 ) darf zwischen ihnen d . i.

zwischen der Frage und dem Verbum keine Trennung ein

treten , durch etwas, das weder Zarf, noch Mag'rûr, noch ein

Regimedes Verbum wäre. Wird es durch dergleichen getrennt,

thut diese Trennung dem ta ķûlu keinen Schaden . Ein Bei

spiel, in dem sich alle Bedingungen finden , wäre ataķûlu

'amrân munţaliķân .

Vgl. „Wann sagst du , daſs die eilenden Kameele tra

gen die Mutter des Kâsim und den Kâsim ?“

Steht das Verbum nicht im Imperfectum , regiert ķâla

nicht zwei Objecte nach diesen Lehrmeistern . Dasselbe gilt,

wenn es zwar im Imperfectum steht, doch ohne Tâ der zwei

ten Person , oder wenn ihm keine Frage voraufgeht, oder

ihm eine Frage zwar voraufgeht, aber sie getrennt wird

durch etwas, das weder ein Zarf noch ein Mag'rûr, noch ein
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Regime von taşûlu wäre, vgl. a’anta taşûlu zaidun

muntaliķun. Dagegen vgl. a 'indaka taķûlu zaidânmun

taliķân oder afî - d - dâri taķûlu zaidân munţalikân

oder aſâmrân taşûlu munţaliķân .

Vgl. „ Nennst du unkundige die Söhne des Lu'ajjun,

beim Leben deines Vaters beschwöre ich dich , oder sich un

kundig stellende.“

Finden sich alle erwähnten Bedingungen vor, kann inan

Mubtada' und Habar in den Accusativ als Objecte von ta

ķûlu setzen , oder auch in den Nominativ nach der Weise

der Wortanführung.

„Man behandelt ķâla auch ganz allgemein wie zanna

nach der Auctorität von Sulaim , vgl. nenne diesen gütig.“

(kul dâ mus'fiķân ).

Erkl. Die zweite Lehrweise der Araber ist die des

Sulaim , wonach ķâla ganz allgemein wie ?anna geht mit

dem Accusativ beider Objecte , gleichviel , ob es im Inper

fectum steht oder nicht, und ob die erwähnten Bedingungen

in ihm stattfinden oder nicht.

Vgl. „ Sie sprach , und ich bin ein verständiger Mann ,

dieses beim Leben Gottes ist ein Israelit.“ (kâlat hadân

isrâ ’ înân ).

XV. a'lama und arâ .

„ ra'à und 'alima regieren transitiv drei Objecte in der v. 220 .

Form von arâ und a' lam a .“

Erkl. Drei Objecte regieren sieben Verba, dazu gehört

a 'lama und arâ . Verf. erwähnt, daſs ihre ursprüngliche

Form 'alima und ra’â sei und daſs sie nur mit dem Hamz

drei Objecte regieren , denn bevor Hamz davortrat, regierten

sie nur zwei. Das Davortreten des Hamz fügt ihnen noch

das dritte Object hinzu , nämlich das, was Fâ'il war, bevor

Hamz davortrat. Das Fâ'il wird in diesem Fall Maffûl.

8 *
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Denn es ist das Wesen des Hamz, daſs es das Fa'il zum

Maffûl macht. War das Verbum , bevor Hamz davortrat,

intransitiv , wurde es nachher transitiv auf ein Object ; war

es vorher transitiv auf ein Object,, wurde es nach seinem

Davortreten transitiv auf zwei Objecte; war es transitiv auf

zwei Objecte , wird es durch das Davortreten von Hamz tran

sitiv auf drei.

„ Was allgemein galt für die zwei Maf'îl von 'alima,

gilt auch richtig für das zweite und dritte.“

Erkl. Es gilt für das zweite und dritte Maf'ûl von

'alima und arâ , das , was für die zwei Objecte von 'alima

und ra'â feststand, nämlich daſs sie ursprünglich Mubtada?

und Habar sind , ebenso die Möglichkeit sie rectionslos zu

setzen und zu suspendiren in Bezug auf jene beiden sc .

Mubtada’ und Habar. Ferner, daſs man beide Objecte oder

eins von ihnen wegnehmen kann , wenn etwas darauf hinleitet,

vgl. alamtu zaidân ‘amrân ķâ'imân . – Das zweite

und dritte dieser Objecte sind ursprünglich Mubtada' und

Habar. Es ist möglich , das Agens in Bezug auf sie kraft

los zu setzen . Vgl. fam rûn alamtu zaidân ķâ’imun, und

die Ueberlieferung : „ Der Segen, thut uns Gott kund , steht

bei den Groſsen .“ So ist auch möglich die Rectionskraft des

des Verbum in Bezug auf sie zu suspendiren , vgl. a 'lamtu

zaidân laʻamrun ķâ'imun. Auch kann man eins von ih

nen oder beide, wenn etwas darauf hinführt, weglassen.

„ Wenn die beiden Verba ohne Hamz ein Maffûl regie

ren , erreichen sie mit dem Hamz zwei derselben . Das zweite

von ihnen ist wie das zweite der beiden Maf'îl von kasâ

und dies ist ihnen in jeder Regel nachahmend .“

Erkl. Wie voraufgeht regieren ra’â und ‘alima, wenn

das Hamz der Uebertragung vor sie tritt, drei Maf' al ; doch

in diesen beiden Versen zeigt Verf. an , daſs dies nur dann

von ihnen gilt, wenn sie, bevor Hamz davortrat, zwei Objecte

regierten ; regierten sie aber vorher nur eins, wie, wenn ra â

in der Bedeutung von abşara er sah , stand und ‘alima in

der Bedeutung von 'arafa erkannte : so regieren sie mit Hamz

nur zwei Objecte . Das zweite dieser zwei Objecte ist wie

das zweite Object von kasâ und a țâ darin , daſs es nicht
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möglich ist, es als Habar vom Ersten zu gebrauchen ; ferner

darin , daſs es gestattet ist, es mit dem Ersten wegzunehmen;

dann auch das Zweite wegzunehmen und das Erste zu lassen ;

endlich das Erste wegzunehmen und das Zweite zu lassen,

selbst wenn hierauf keine Hinweisung stattfindet. Ein Bei

spiel , wo beide weggelassen sind , wäre alam tu wa'a 'ta itu

80 wie wa'ammâman a 'țâ wattaķâ. „ Und was anlangt den ,

der giebt und fürchtet Gott.“ Ein Beispiel, wo das Zweite

weggenommen und das Erste gelassen ist, wäre a 'lamtu

zaidân , vgl. Ķur. 93 , 5 . „ Und fürwahr Gott wird dir ge

ben und du wirst zufrieden sein (walasaufa ju țîka rabbuka).“

Ein Beispiel, wo das Erste genommen und das Zweite ge

lassen ist, vgl. waa'țaitu dirhamân , vgl, Ķur. 9 , 29. „ So

daſs sie geben den Tribut von einer Hand, d . i. glatt von

der Hand weg , während sie sich demiithig unterwerfen .“

(hatta ju tû -l- g'azjata ).

„ Wie das behandelte arâ ist n abb a’a , abbara, ḥad

data , anb a 'a , auch bab bara.“

Erkl. Verf. giebt sieben Verba als drei Objecte regie

rend an. Ueber arâ und a'lama hat er schon gesprochen ,

jetzt folgen die anderen fünf. Zu nabb a’ a :

Vgl. „ Ich wurde berichtet (nubbi’ tu zurʻata juhdî il

lajja ) , daſs Zur'a , wie denn die Thorheit ihrem Namen ent

spricht, zu mir bringe die seltensten Dichtungen.“

Vgl. zu 'abbara : „ Was hindert dich , wenn du mir

als krank gemeldet bist (idâ ubbirtinî danifân ), und dein

Mann eines Tages verschwunden ist, zu mir zurückzukehren ?“,

Vgl. zu haddata: „Oder ihr verweigertet, was von Euch

gefordert wurde; von wem aber seid ihr berichtet (man hud

dittumûhu ), daſs er über uns Herrschaft übe? “

Vgl. zu anba’a : „ Mir wurde berichtet von Kais , (un

bi'tu ķaisân ) und nicht erforsche ich ihn als einen solchen, für

welchen man ihn ausgiebt, als den Besten der Bewohner

von Jaman.“

Vgl. zu babbara: „ Ich wurde benachrichtigt (bubbirtu

Baudâ’a -1 -ġam îmi marîdatan ), daſs Sauda' von al-Ga

mỉm krank sei , und ich ging um sie zu besuchen von mei

ner Familie in Egypten.“
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Verf. erwähnt, daſs arâ bisweilen drei, bisweilen zwei

Objecte regiert; diese Verba sind ähnlich arâ , sie regieren

drei und zwei Objecte.

v . 225 .

XVI. Das regierende Subject.

(al- Fåʻil).

„ Fâ ‘il sind die zwei in den Nominativ gesetzten Wörter

in den zwei Sätzen atâ zaidun munîrân „ es kam Zaid ,

indem leuchtete sein Antlitz" und ni'ma- l -fatâ „ wie schön

ist der Mann.“

Erkl. Verf. behandelt den Nominativ , welchen das voll

ständige Verbum verlangt, d . i. das Få'il oder dessen Stell

vertreter. In diesem Capitel behandelt er das Fâ'il, und dies

ist das Nomen , an welches ein Verbum nach der Weise von

fa'ala oder seinesgleichen angelehnt ist. Sein regelrechter

Casus ist der Nominativ. „ Nomen“ umfaſst hier das reine No

men , vgl. ķâma zaidun 'und das, was als solches erklärt

werden muſs , vgl. ju’g ’ibunî an taşûma = ķijâmuka.

Die nähere Bestimmung , „ das woran ein Verbum angelehnt

ist“ schlieſst dasjenige aus, woran etwas anderes angelehnt

wird, wie sonst ein Wort, vgl. zaidun abûka, oder ein Satz ,

vgl. zaidun ķâma, oder etwas, das virtuell ein Satz ist, wie

zaidun ķâ’imun gulâmuhu. Der zweite Zusatz „ ein Ver

bum nach der Weise von fa'ala “ schlieſst das Wort aus,

woran ein Verbum nach der Weise von fuſila angelehnt

wird, denn dies ist der Stellvertreter vom Fâʻil. – „ Seines

gleichen“ in obiger Erklärung ist das dem erwähnten Verbum

Gleiche, d. i. das Part. act. oder das ähnliche Eigenschafts

wort und das Masdar, ferner das Nomén verbi wie haihâta ,

das Zarf, G ’ârr wa Mag'rûr, die Form des Vorzugs af'alu .

Auf die erwähnten Fälle weist Verf. hin durch die beiden

in den Nominativ Gestellten “ , d . h . durch das Verbum , oder

das dem Verbum ähnliche in den Nominativ Gestellte. Er

giebt zwei Beispiele von dem durch das Verbum in den No

minativ Gestellten , das Eine steht im Nominativ durch ein

flectirtes Verbum , das Zweite steht durch ein unflectirbares
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Verbum im Nominativ, durch ein dem Verbo ähnliches steht

wag ’h u hu in „munîrân wag’h uhu“ im Nominativ .

„ Nach einem Verbum steht ein Fail; steht ein sichtbares

Wort d. i. ein Nomen substantivum da , so ist es dies , wo

nicht, so ist ein Pronomen verborgen .“

Erkl. Das Fâʻl steht der Regel nach , nach dem es in

den Nominativ Stellenden sc . nach dem Verbum oder seines

gleichen . Es darf nicht voranstehn vor dem , was es in den

Nominativ stellt; kommen solche Fälle vor, wie az -zaidâni

ķâma, so ist az-zaidâni Mubtada’, nicht vorgestelltes Fâ'il

und das Verbum nach ihm setzt ein verschwiegenes Prono

men in den Nominativ. So ist die Lehrweise der Başrenser.

Die Kûfenser aber erlauben in allen diesen Fällen die Vor

anstellung des Fá'il. Der Nutzen dieser Streitfrage zeigt

sich nicht in der Form des Singular wie zaidun ķâm a ;

aber nach den Kûfensern kann man sagen az - zaid âni

ķâma und az -zaid ûna ķâma, wogegen nach den Başren

sern man a z - zaidâpi ķâm â und az- zaidûna ķâm û , mit

dem Alif und dem Wâw im Verbum setzen muſs , die die

beiden regierenden Subjecte sind . Darauf zielen im Verse

die Worte „ nach einem Verbum steht ein Faſil.“ Das Ver

bum und das ihm Aehnliche muſs ein in den Nominativ Ge

stelltes haben ; entweder ein offenbar Hervortretendes, da wo

keine Verschweigung stattfindet, oder ein Verborgenes, wenn

dasselbe nicht hervortritt.

„ Stelle bloſs das Verbum , wenn es an einen Dual oder

Plural angelehnt wird , vgl. fâza - s’- s’u hadâ’ u , „ es starben

die Zeugen “ Bisweilen sagt man sa'idâ und sa 'idû , und

das Verbum ist angelehnt an das nach ihm offenbar Her

vortretende.“

Erkl. Der groſse Theil der Araber lehrt , daſs wenn

das Verbum an ein Nomen substantivum im Dual oder Plu

ral angelehnt ist, es von einem Merkmal entblöſst sein muſs,

das den Dual oder Plural anzeigt. Es ist dann, wie wenn

es an einen Singular angelehnt wird. Setzt man aber das Ver

bum mit dem Dual- und Plural -Buchstaben (kamâ az-zai

dâni), geschieht dies nicht, um ein Merkmal an das Verbum

zu bringen , daſs das nach dem Verbum stehende sichtbare
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Nomen von demselben in den Nominativ gestellt wäre, und daſs

die mit dem Verbum verbundenen Buchstaben Alif, Wâw ,

Nûn solche Buchstaben wären , die den Dual oder Plural

des regierenden Subjects anzeigten ; sondern man betrachtet

das sichtbare Nomen als ein nachgestelltes Mubtada', und

das vorgestellte Verbum und was mit demselben verbunden ist,

als ein Nomen, das durch dasMubtada' in dem Nominativ steht.

Der Satz steht dann an der Stelle des Nominativ als Habar

vom nachstehenden Nomen . Auch kann es nach einer an

dern Weise gefaſst werden , nämlich das, was mit dem Verbum

verbunden ist, sei das von demselben in den Nominativ Ge

stellte wie voraufgeht, und das nach ihm sei eine Apposition

zu dem Pronomen (d . i. Alif, Wâf, Nûn) , das mit dem

Verbum verbunden ist. – Die Lehrweise eines Theils der

Araber, nämlich der Kinder des Hârit Ibn Ka'b ist wie as

Şaffâr im Commentar des Buches sagt, daſs man , wenn das

Verbum an ein sichtbares Wort im Dual und Plural ange

lehnt wird , man ein Merkmal ihm beigiebt, das den Dual

und Plural anzeigt, so wie das Tâ in ķâmat das Femininum

bei allen Arabern anzeigt. Das Nomen nach dem erwähnten

Verbum sei durch dasselbe in den Nominativ gestellt wie hin

dun im Nominativ steht von ķâmat.

Vgl. „ Er übernahm selbst die Bekämpfung der Ketzer,

nachdem ihn schon im Stich gelassen der Nahe und der

Ferne“ waķad aslamâhu mubʻadun wahamimun.

Vgl. „ Es tadelt mich meine Familie wegen des Kaufs

der Palme, und sie alle beschuldigen mich“ (jalûmûnanî ahlî).

Vgl. „ Es sahen die Züchtigen das graue Haar schim

mern in meinem Backenbart und wandten von mir die glän

zenden Wangen .“ (ra’aina -l-gawânî).

Die Worte Verf. sa'id â und sa'id û bedeuten , daſs

bisweilen beim Verbum , das an ein sichtbares Wort ange

lehnt ist, ein Merkmal den Dual oder Plural zu bezeichnen

steht; doch zeigt Verf. durch „ bisweilen sagt man “ an , daſs

es selten sei, so verhält sich auch die Sache. Es ist selten ,

wenn man das Verbum als ein an ein folgendes of

fenbares Wort Angelehntes setzt. Hingegen , wenn man

das Verbum betrachtet als angelehnt an das Alif, Wâw ,
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Nân, und das nach ihm stehende offenbare Wort als Mub

tada' oder Badal (Apposition ) vom Pronomen in dem Verbum ,

so ist diese Construction nicht selten . - Diese seltene Aus

drucksweise zeigen die Grammatiker an mit dem Beispiel

ak alûn î al-barâgîtu „ es fraſsen mich die Flöhe“ . Verf.

führt als Beispiel in seinen Büchern die Stelle nach der

Lesart an : „ es wechseln sich bei Euch Engel in der Nacht

und Engel am Tage ab “ (jata 'âķabûna fîkum malâ 'ikatun ).

al-baragîta und malâ’ikatun stehe als Fá'il von akalûnî

und jataſâķabûna.

„ Ein Verbum das verschwiegen wird , setzt in den No

minativ das Fáil, vgl. Zaid in der Antwort auf die Frage

wer liest ?“

Erkl. Findet eine Hinweisung auf das Verbum statt,

kann es wegfallen und sein Fa‘il bleibt stehn , vgl. das Bei

spiel im Textvers. Auch wird das Verbum nothwendiger

Weise weggenommen Ķur. 9, 6 . „Wenn einer der Vielgöttrer

dich um Schutz anfleht“ . So verhält sich jedes Nomen im

Nominativ , das nach in oder idâ steht; es ist nothwendig

durch ein weggefallenes Verbum in den Nominativ gestellt,

vgl. Ķur. 84 , 1. Wenn der Himmel sich zerspaltet“ . So

ist die Auffassung der groſsen Masse der Grammatiker.

Doch handeln wir darüber weiter unten beim Capitel von der

Abwendung ( Is’tigâl).

„ Das Tâ Fem ., welches dem Perfectum sich anschlieſst, v. 230.

wenn es für ein Fem . steht, ist wie: Hind erträgt nicht Un

bilde.“ (abat hindu -l-adâ).

Erkl. Dem Verbum Perfecti, das an ein Fem . angelehnt

wird, hängt sich ein ruhendes Tâ an, welches anzeigt, daſs das

Fâ'il ein Femininum ist, gleichviel, ob es im wirklichen oder

metaphorischen Sinne steht. Es sind hier zwei Fälle : 1) wo

es nothwendig , und 2 ) wo es möglich ist.

„ Dies Tâ Fem . ist nur nothwendig bei dem Verbum ei

nes Pronomen, das mit demselben verbunden ist, oder an ein

weibliches Wesen denken läſst.“

Erkl. Tâ Fem . hängt sich an das Perfectum an zwei

Stellen : 1) wenn das Verbum an ein Pronomen Fem ., das

verbunden ist, angelehnt wird , gleichviel ob es in Wahrheit,
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oder nur übertragener Weise Fem . ist, vgl. hindun ķâmat,

as'- s’amsu talaʻat; ist aber das Pronomen getrennt, steht

das Tâ Fem . nicht: hindun mâ şâma illâ hija. 2 ) Wenn

das Fâ'il offenbar ein wirkliches weibliches Wesen ist , vgl.

ķâmat hindun. Es versteht sich nach den Worten des

Verf., daſs es nur an diesen beiden Stellen nothwendig steht.

Tâ Fem . ist nicht nothwendig bei einem sichtbaren Femini

num , das aber nur übertragener Weise ein solches ist , vgl.

talaſat und talaʻa , as'-s 'am su , und auch nicht im Plural wie

weiter unten behandelt wird.

„ Bisweilen erlaubt die Trennung (des Fâ'il vom Ver

bum ) die Weglassung des Tâ in Fällen wie : „ es kam zum

Richter die Tochter des Stehenden .“ (atâ - 1 -ķâdija bintu -1

wâķifi).

Wird das Verbum und sein wirklich weibliches Fâ'il

durch etwas anderes als illâ von einander getrennt, ist die

Setzung und die Wegnahme des Tâ erlaubt, besser aber

ist die Setzung.

„ Die Wegnahme des Tâ Fem . bei der Trennungspartikel

illâ wird vorgezogen . Vgl. „ Niemand ist rechtschaffen als die

Mägde von Ibnu-H- Alâ .“ (mâ zakâ illâ fatâtu -bni-l-'alâ ).

Erkl. Steht zwischen dem Verbum und dem Fâ'il Fem .

illâ , ist die Setzung des Tâ bei der Mehrzahl nicht erlaubt;

man sagt nicht mâ 'ķâmat illâ Hindun. Bisweileu

kommt es bei den Dichtern vor; vgl. „ nichts blieb als die

hüglichen Bergreihen .“ Die Worte des Verf. , „ daſs die

Wegnahme der Setzung vorgezogen werde “ , zeigen eigent

lich an , daſs die Setzung des Tâ erlaubt sei, doch ist's nicht

80. Meint Verf. damit , daſs die Weglassung des Tâ der

Setzung vorzuziehen sei, mit Rücksicht darauf, daſs die

Weglassung in Prosa und Poesie , die Setzung aber nur

in der Dichtung vorkomme, so ist's richtig . Will er sa

gen, die Wegnahme sei häufiger als die Setzung , so ist es

nicht richtig , denn die Setzung ist sehr selten.

die Setzu
ng

vorge
zocor

te
des

„ Die Wegnahme des Tâ Fem . kommt bisweilen vor auch

ohne eine Trennung ; bei dem Pronomen des metaphorischen

Femininum kommt sie in der Dichtung vor.“
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Erkl. Das Tâ wird bisweilen von einem Verbum genom

men , das an ein wirkliches Femininum angelehnt ist, ohne

eine Trennung ; doch ist das sehr selten. Sîbawaihi berichtet

ķâla fulânatu. - Bisweilen wird das Tâ Fem . von einem

Verbum , das an ein Pronomen eines metaphorischen Prono

men Fem . angelehnt ist, weggenommen, doch kommt das al

lein in der Dichtung vor.

Vgl. „ Keine Wolke tröpfelt Regen wie sie, und keine

Erde grünt in der Weise wie sie.“ (walâ ardun abķala ).

„ Das Tâ mit einem Plural, der nicht sanus masculini v. 235 .

ist, ist wie das Tâ mit dem Singular von al-labinu; die

Wegnahme desselben in ni'ma- l -fatâtu (wie schön das

Mädchen ) hält man für gut, denn das Ziel nach der Gat

tung ist darin klar.“

Erkl. Lehnt sich das Verbum an einen Plural, kann dies

ein Pluralis sanus sein oder nicht; ist es ein Pluralis sanus,

darf man das Verbum mit Tâ Fem . nicht verbinden , vgl.

ķâma az -zaidûna. Ist es kein Pluralis san. masc., kann

es ein Pluralis fractus für ein Masc. oder Fem . sein oder

ein Pluralis sanus Fem . Bei diesen drei Fällen kann man

Tâ setzen oder weglassen . Die Setzung des Tâ geschieht,

weil es sich bezieht auf eine Schaar, die Weglassung , weil

es auf den Plural geht. - Verf. zeigt mit dem Beispiel

darauf hin , daſs Tâ mit Pluralis fractus und dem Plura

lis sanus fem . wie das Tâ mit dem sichtbaren Nomen , das

eine metaphorische Femininal - Bedeutung hat, sich verhält;

vgl. labinatun, man sagt kusira und kusirat al-labinatu.

Bei ni'ma und seinen Verwandten ist, wenn das Fâ'il ein

Femininum ist, die Setzung und Weglassung des Tâ erlaubt.

Selbst wenn das Fâ 'il ein wirkliches Femininum ist, gelten

beide Fälle . Dies ist nur darum möglich , weil im Fâ'il eine

Umfassung der Gattung erstrebt ist und es wird behandelt

wie der Pluralis fractus, indem man Tâ setzt und wegläſst.

Es gleicht demselben darin , daſs das damit Erzielte eine

Mehrzahl umfaſst. Die Worte des Verf. sagen aus, daſs die

Wegnahme für gut gehalten wird , doch die Setzung dessel

ben ist besser.

„ Das Ursprüngliche beim Fâ'il ist, daſs es verbunden
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stehe, dagegen beim Mâffâl ist ursprünglich , daſs es getrennt

sei. Bisweilen kommt aber das Gegentheil des Ursprüngli

chen vor, und bisweilen steht das Maffûl vor dem Verbum .“

Erkl. Ursprünglich schlieſst sich das Fâ'il dein Ver

bum an , ohne daſs etwas beide trennt, denn es ist wie der

Theil von ihm . Deshalb wird auch das Ende des Verbum

mit ruhenden Buchstaben gesetzt, wenn es ein Pronomen der

ersten oder zweiten Person ist. Man setzt es mit ruhenden

Buchstaben nur aus Widerwillen gegen das Aufeinander

folgen von vier bewegten Buchstaben. Dies ist aber nur

in einem und demselben Worte unbeliebt und daher führt

dieser Umstand darauf hin , daſs das Fâ'il mit seinem Verbum

wie ein Wort ist. — Beim Maffûl ist dagegen ursprünglich ,

daſs es vom Verbum getrennt wird, dadurch, daſs es nach dem

Fâ'il steht. Es kann vor dem Fâ'il nur dann stehn , wenn

es von dem frei ist, was wir weiter unten erwähnen , so sagt

man daraba zaidâ n 'amrûn. Bisweilen steht das Maf'al

vor dem Verbum . Es finden hierin zwei Fälle statt: 1) daſs

die Voranstellung nothwendig ist, wie z . B . wenn das Maffûl

ein Bedingungs-Nomen , vgl. ajjân taạrib adrib ; ein Frage

Nomen, vgl. ajja rag ’ulin darabta ; wenn kam der Aussage,

vgl. kam ġulâmin malaktu , oder ein getrenntes Pronomen

steht, das wenn es folgt, verbunden werden muſs , vgl.

ijjaka na'budu. Würde dies Maf'ûl nachgestellt , müste es

nothwendig verbunden werden, vgl. na'buduka. Daher muſs

das Maffûl hier vorstehn ; ein entgegengesetzter Fall wäre:

addirhamu ijjâhu a' țaituka, denn hier ist's nicht nöthig

ijjâhu voranzustellen , da wenn man es nachstellt, man das

selbe verbinden und trennen kann. 2 ) Daſs die Vor - und

Nachstellung möglich ist, vgl. daraba zaidun ‘amrân und

Camrân daraba zaidun.

„ Stelle das Maffûl nach , wenn eine Verwechslung zu

befürchten ist , oder das Fâ'il ein Pronomen ist , das nicht

beschränkt wird.“

Erkl. Das Fâ'il muſs stets dem Maf'îl vorangehn, wenn

eine Verwechslung des einen von ihnen mit dem anderen zu

befürchten ist ; so ist's, wenn die Analyse dunkel ist und nicht ein

Umstand sich vorfindet, welcher das Fâ'il vom Maf'al unter
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scheidet , vgl. daraba mâsâ ' îs â. mûsâ muſs hier Fâ'il

sein und 'îs â Maf'ûl. So lehrt die Mehrzahl. Einige erlau

ben die Voranstellung des Maf“ûl in diesen und ähnlichen

Fällen und führen als Grund an , daſs die Araber einen

Zweck haben in der Undeutlichkeit, ebenso wie in der deut

lichen Darstellung . Wenn aber ein Umstand das Fâ'il vom

Maffôl unterscheidet, ist die Voranstellung und die Nachstel

lung des Maffûl möglich , vgl. akala m ûsâ - l -kumatrâ

und akala - 1 -kumatrâ mûsâ. Auch ist die Voranstellung .

des Fâ il und die Nachstellung des Maf'ûl nothwendig , wenn

das Fâ'il ein Pronomen ist , das nicht beschränkt wird , vgl.

darabtu zaidân ; ist es aber beschränkt, muſs es nachstehn ,

vgl. mâ daraba zaidâ n illâ anâ.

„Das durch illâ oder in nam â Beschränkte stelle nach; v. 240 .

bisweilen steht es voran , wenn ein Zweck dafür deutlich ist.“

Erkl. Wird Fâ'il oder Maffûl durch illâ oder innam â

beschränkt, steht es nothwendig nach . Bisweilen läſst sich

das beschränkte Fâ 'il oder Maffûl vor das Unbeschränkte

voraufstellen , wenn das Beschränkte von dem andern deutlich

unterschieden ist. Dies kann geschehn , wenn die Beschrän

kung durch illâ stattfindet. — Findet aber die Beschränkung

durch innamâ statt, ist die Voraufstellung des Beschränkten

nicht möglich , da es nur durch seine Nachstellung als ein

Beschränktes deutlich ist , grade in entgegengesetzter Weise

als das durch illâ Beschränkte; denn dies wird erkannt da

durch , daſs es nach illâ steht, gleichviel ob das Fâ'il oder

Maffûl vorausgeht oder nach dem Verbum steht. Vgl. das

beschränkte Fâ'il in : innamâ daraba amrân zaidun

und das beschränkte Maf'al in : innam â daraba zaidun

amrân. Vgl. dagegen mâ daraba amrân illâ zaidun

und mâ òâraba zaidun illâ ‘amrân.

Ein Beispiel des durch illâ beschränkten Fâʻil, das vor

aufgeht, wäre mâ daraba illâ zaidun ‘amrân.

Vgl. „ Nur Gott weiſs was in uns erregt hat ihre Tä

towirung am Abend als sich entfernten die Bewohner desWohn

platzes.( * ) (falam jadri illâ -l-lahu mâ hajjag'at lanâ wis'âmuhâ ).

* ) Der Commentar liest in â 'i für å na'i.
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Ein Beispiel des durch illâ beschränkten Mafal wäre

mâ daraba illâ ‘amrân zaidun.

Vgl. „ Ich versah mich zur Reise von Lailâ durch die

Unterredung einer Stunde, und es vermehrte ihr Wort nur

um das Doppelte das, was in mir war.“

Das durch innamâ Beschränkte läſst eingestandener

Maſsen die Voranstellung nicht zu . Das durch illâ Be

schränkte bietet drei Lehrweisen : 1) Die Lehrweise der

meisten Başrenser, von al-Farrâ ' und Ibnu-l-Anbârî, ist, daſs

das durch illâ Beschränkte Fâ 'il oderMafal sein müsse; ist es

Fâ'il ,so seiseine Voranstellung verboten,man könne nicht sagen

mâ daraba illâ zaidun ‘amrân. So erklärt man auch

den obigen Vers auf andere Weise , nämlich mâ hajja g 'at

lanâ , als Maffûl eines weggenommenen Verbum sc. darâ,

dann geht das beschränkte Fâ'il nicht vor dem Mafûl vor

auf, denn dies ist nicht Maf'al eines erwähnten Verbum .

Ist aber das Beschränkte ein Maffûl, so ist seine Voranstellung

möglich , vgl. mâ Qaraba illâ ‘amrân zaidun. — 2) Die

Lehrweise von al-Kisâ’ î; daſs die Voranstellung des durch

illâ Beschränkten sei es Fâʻil oder Maffûl erlaubt sei.

3) Die Lehrweise einiger Başrenser, welche al- G 'uzûlî und

as’- S ’alaubîn für gewählt hält, daſs die Voranstelluug des

durchilla Beschränkten nicht möglich sei, sei es Fâ il

oder Maffal.

„ Häufig sind Fälle wie : es fürchtet seinen Herrn Umar

(bâfa rabbahu 'umaru ); abnorm aber sind Fälle wie: es schmückt

seine Blüthe den Baum .“ (zâna nauruhu as'-s'ag'ara ).

Erkl. Häufig ist im Arabischen die Voraufstellung des

Maffal, das ein Pronomen umfaſst, welches auf das nachge- .

stellte Fâ il sich bezieht, vgl. das erste Beispiel. Dieses ist

gestattet, wiewohl darin eine Beziehung auf ein der äuſseren

Erscheinung nach Nachgestelltes ist, weil das Fâ'il dem Sinne

nach dem Mafîl voraufgeht; denn ursprünglich wird das

Fâ il mit dem Verbum verbunden, folglich steht es in eigent

licher Stellung voran, wenn es auch in der äuſseren Erschei

nung nachtritt. Wenn nun aber das Maffûl ein Pronomen

umfaſst, das sich auf das bezieht, was mit dem Fâ'il verbun

den ist, so ist die Frage, ob dann die Voranstellung des Maf'ûl
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vor das Fâ'il möglich sei. Hierüber ist Meinungsverschieden

heit; vgl. daraba gulâmah â g 'âru hindin. Der, welcher es

erlaubt, und das ist das Richtige, begründet die Erlaubniſs

so, daſs, da das Pronomen sich auf das bezieht was mit dem ,

verbunden wird , dessen eigentliche Stellung das Voran

stehn ist, es gleich sei als ob es sich auf dasjenige selbst

bezieht , dessen eigentliche Stellung das Voranstehn gebietet,

indem das mit dem Voranstehenden Verbundene wie das Vor

anstehende selbst sei. Dagegen ist abnorm , daſs das Prono

men vom voranstehenden Fâ'il auf das nachgestellte Maf'ûl

sich bezieht , vgl. zâna nauruhu a s’- s'ag’ara ; das ist des

halb abnorm , da eine Beziehung des Pronomen auf das der

eigentlichen Stellung und Form nach Nachgestellte sich darin

befindet. a s’- s'a g 'ara ist Maffûl, nachgestellt in der wirklichen

Erscheinung. Ursprünglich muſs es vom Verbum getrennt sein ,

es ist also auch der eigentlichen Stellung nach dem Fâ'il

nachgestellt. Diese Behandlungsweise ist bei der Mehrzahl

der Basrenser verboten und wenn etwas dergleichen vorkommt,

erklären sie es anders. Dagegen erlaubt sie Abû Abdi-|

lahi at- Tuwâl, der zu den Kûfensern gehört und Abû -l

Fatḥ Ibn G ’innî; ihnen folgt der Verf.

Vgl. „ Als die, welche ihn verfolgten , den Mus'ab sahen ,

wurden sie erschreckt und beinahe hätte er gesiegt, wenn ihn

das Schicksal unterstützt hätte .“ (lammâ ra ’â țâlibûhumuş'abân ),

Vgl. „ SeineGüte bekleidete den Gütigen mit den Gewändern

einer Herrschaft. Es erhob den Freigebigen seine Freige

bigkeit zu den Gipfeln des Ruhmes .“

Vgl. „Gesetzt, daſs ein Ruhm Jemanden der Menschen den

ganzen Zeitlauf leben lieſse, so würde den Mut'im sein Ruhm

ewig leben lassen .“

Vgl. „ Es vergelte statt meiner dem Adî Sohn des Hâtim

sein Herr, wie man vergilt den heulenden Hunden , und schon

hat ers gethan .“

„ Es vergelte den Abû Gailân sein Sohn für seine Gröſse

und Wohlthaten wie man vergilt dem Sinnimâr. * )

*) Ein griechischer Künstler , der dem Nu'mân Sohn des Amrul

kais einen Pallast baute , worauf dieser ihn von oben herunterstürzte,

damit er keinem andern einen solchen erbaue. Com . 56, vgl. Maidâni h 8 .
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Wenn das mit dem voraufgehenden Fâ'il verbundene

Pronomen sich auf dasjenige Pronomen bezieht, welches mit

dem nachstehenden Maffûl verbunden ist, ist diese Behand .

lungsweise verboten , vgl. daraba baʼluh â şâhiba hin

din „ es schlug ihr Esel den Genossen der Hind“ . Einige

zwar berichten das Gegentheil.

XVII. Der Vertreter des Fâ il.

(an-na'ibu 'an al-fa'ili).

„ Es tritt ein Maffûl bihi an die Stelle des Fâ'il in

allem , was diesem gebührte , vgl. „ es wurde geschenkt das

beste Geschenk .“

Erkl. Das Fâ il wird weggenommen und das Maffûl

bihi an seine Stelle gesetzt, dann wird das dem Fá'ilGebüh

rende, wie die Nothwendigkeit des Nominativs, die nothwen

dige Nachstellung nach dem es in den Nominativ Setzenden

und die Unmöglichkeit der Wegnahme, demselben zugetheilt.

Vgl. nîla hairu nâ'ilin , hairu nâ’ilin ist ein Maf'ûl bihi,

das an die Stelle des Fâ'il tritt ursprünglich nâla zaidun

haira nâ’ilin. – Das Fâ'il fiel weg, d . i. zaidun, und das

Maffûl bihi wurde an seine Stelle gesetzt. Man kann nicht

sagen hairu nâ'ilin nîla in der Weise, daſs hairu nâ ilin

ein voraufgestelltes Maffûl sei , sondern nur so , daſs es ein

Mubtada' und der ihm nachfolgende Satz (d . i. nîla ) sein

Habar sei. Das Maffûl, welches an die Stelle des Fâ il tritt,

ist hier ein verborgenes Pronomen, vgl. nila huwa. Ebenso

kann hairu nâ’ilin nichtwegfallen , so daſsman nur sagte nila.

„ Den ersten Radikal des Verbum setze im Perfectum

mit Damm und das nach ihm Verbundene (d . i. den zweiten

Radikal) mit Kasr, vgl. wuşila. Setze denselben (den zwei

ten Radikal) im Imperfectum mit Fath . Man bildet von

jantahî, als die erwähnte Form juntahâ.“

Erkl. Der Anfang des Verbum , dessen Fâ il nicht ge

nannt wird , steht stets mit Damm , d . i. gleichviel ob es
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Perfectum oder Imperfectum ist. Mit Kasr steht die vorletzte

Sylbe Perfecti und mit Fatḥ die vorletzte Imperfecti.

„ Die zweite Silbe der Formen, die auf das Medial- Tâ folgen v. 245.

(d . i. die fünfte und sechste Form ) , setze wie die erste un

bestrittener Weise, und den dritten Buchstaben der Formen, die

mit dem Hamz der Verbindung beginnen , setze wie den

ersten .“

Erkl. Ist das wegen des Maf'al passiv gebildete Ver

bum mit dem Medial- Tâ gebildet, wird die erste und zweite

Sylbe mit Damm versehn ; vgl. tadahrag'a pass. tuduḥrig 'a .

Wird die Form eröffnet durch das Hamz der Verbindung,

so steht der erste und dritte Buchstabe mit Damm , vgl.

istaḥlâ pass. ustuḥlija.

„ Setze mit Kasr oder einem undeutlichen Vocal den er

sten Buchstaben eines dreiradicaligen Verbum , welches im

zweiten Radikal schwach ist. Kommt das Damm vor wie

in bûʻa , so ertrage es.“

Erkl. Wird ein dreiradikaliges Verbum mit schwachem

Mittelbuchstaben als Passiv gebildet , steht sein erster

Radikal auf drei Arten ; 1) mit einem deutlichen J , vgl.

kîla .

Vgl. „Es ward gewebt (hîkat), da es gewebt wurde, so

auf zwei Leisten , daſs es die Dornen herabriſs und nicht

zerstochen wurde.“

2 ) Das reine deutliche U .

Vgl. „ Wenn doch , doch nicht nutzt zu etwas: das wenn

doch , wenn doch Tugend verkauft würde (bûʻa ), so würde

ich sie kaufen.“

Dies ist die Sprachweise der Banî Dubair und Banî

Fakſas. Beide gehören zu den Gebildeten der Banî Asad .

3 ) Die undeutliche Aussprache, d . h . einen Vocal , der

zwischen dem Damm und Kasr schwankt, auf den ersten Ra

dical setzen . Dies zeigt sich nur in der Aussprache, nicht

in der Schrift. Danach wird bei den Sieben Ķur. 11, 46.

gelesen : „ Es wurde gesagt: 0 Erde, verschlinge dein Wasser

und o Himmel, halt an , und es zog ein (waģüda) das Wasser.“
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„ Wenn durch eine Vocalisation Verwechslung zu be

fürchten ist, vermeidet man dies, und was bisweilen bei bâa

gesehn wird, geschieht bei Verben wie ḥabba.“

Erkl. Wird ein dreiradikaliges Verbum mit schwachem

mittleren Stammbuchstaben , nachdem es in ’s Passiv gestellt

ist, an das Pronomen der ersten , zweiten oder dritten Person

annectirt, kann es ein Wâw oder Jâ zum mittleren Radikal

haben . Hat es Waw, ist nach Verf. Kasr oder der Mittel

laut auf dem ersten Radical nöthig . Damm darf da nicht

stehn , damit es nicht mit dem Activ verwechselt werden

kann . Ist Jâ der mittlere Radikal, ist nach Verf. Damm

oder der Mittellaut aus demselben Grunde nöthig . So sind

die Worte des Verf. aufzufassen , nämlich : Ist eine Verwechs

lung bei den voraufgehenden Formen d. i.bei Damm ,Kasr oder

dem Zwischenlaut zu befürchten , geht man davon zu einer

Form ab , wo keine Verwechslung stattfinden kann. – Er

wähnt ein anderer, daſs das Kasr beim Verbum mit Waw

und das Damm bei dem mit Jâ stehe, und der Mittellaut

das Gewählte sei, so ist dies nicht als nothwendig zu erach

ten , denn das Damm kann bei dem Verbum mit Wâw und

das Kasr bei dem mit Jâ stehn. Das , was für den ersten

Radikal von bâʻa gilt , daſs nämlich Damm , Kasr und der

Mittellaut erlaubt sei, gilt auch für Verba mit Doppel

buchstaben .

„ Was dem ersten Radikal von bâʻa widerfährt, tritt

auch klar hervor bei dem Buchstaben , welchem der Mittel

radikal sich anschlieſst wie bei ihtâra , inkâda und dergl.“

Erkl. Beim Passiv gilt für den Buchstaben, dem der mitt

lere Stammbuchstabe sich anschlieſst, nämlich in allen Formen

nach ifta'ala und infa'ala, die einen schwachen Buchstaben

zum zweiten Radikal haben , dasselbe,was für den ersten Radikal

von bâʻa feststeht, nämlich daſs Damm , Kasr und der Mittel

laut stehn kann. Man kann das Tâ und ķâf in ubtûra

und unķûda auf die drei Weisen aussprechen. Danach

richtet sich auch der Vocal des Hamz.

„ Ein dazu Befähigtes, nämlich ein Zarf oder Maşdar, oder

eine Präposition paſst zu einer Stellvertretung des Fâʻil.“

Erkl. Wenn kein Maf'al bihi(Passiv -Object) sich vorfindet,

V. 250.
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stelltman ein Zarf oder G 'arr wa Mag'rûr, oder ein Maşdar an

seine Stelle,doch müssen diesedazu passend sein . Hierdurch hütet

er sich vor dem dazu Unpassenden z . B . wie das Zarf, das nicht

flectirt wird , d . i. das, in dem der Accusativ nothwendig ist,

vgl. sahara , oder das Maşdar, das nicht flectirt werden kann,

vgl. ma’âda- l - lahi. So auch das Zarf, Masdar oder G ’arr

wa Mag'rûr, die keinen neuen Sinn hinzufügen ; man kann

nicht sagen sîra waħtun oder duriba darbun, auch nicht

g ’ulisa fî dârin, dagegen sagtman sîra jaumu -l - g ’umʼati ,

duriba darbun s'adîd un, murra bizaidin.

„ Nicht vertritt etwas von diesen , wenn in der Rede ein

Maffûl bihi sich vorfindet, doch bisweilen kommt es vor.“

Erkl. Die Lehrweise der Başrenser, al- Abfas' ausge

nommen , ist: daſs, wenn nach dem Verbum , welches im Pas

siv steht, weil sein Fâ'il nicht genannt wird, ein Maffûl bihi,

ein Masdar , ein Zarf, und G ’ârr wa Mag'rûr tritt, nur das

Maffûl bihi an die Stelle des Fâʻil gestellt werden könne,

vgl. duriba zaidun darbân s'adîdân jauma- l- g'um 'ati

amâma-l -amîri fî dârihi. Wenn das Mafal bihi sich

vorfindet, kann nichts anderes an der Stelle des Fâ il stehn und

was von der Art vorkommt, ist abnorm oder zu interpretiren .

Die Kûfenser erlauben die Setzung eines anderen an die

Stelle des Fâʻil, wenn auch das Maffûl bihi sich vorfindet,

sei es , daſs es voranstehe oder nachfolge. Sie zeigen als

Beweis auf mit der Lesart des Abû G 'affar, Kur. 45 , 13 :

„ Damit zugetheilt werde dem Volk das, was sie gewonnen “

(lijugʻzâ kaumân bimâ kânû jaksibûna ).

Vgl. „ Nicht wird um Erhabenes ermüdet auſser ein

Edler, noch heilt einer den Irrenden auſser der, welcher den

rechten Weg hat.“

Die Lehrweise von al- Abfas' ist, daſs, wenn etwas ande

res als das Maffûl bihi diesem voraufgeht, man beide

an die Stelle des Fâ'il setzen könne; man sage duriba fi -d

dâri zaidân und duriba fî - d - dâri zaidun. - Geht

aber keine von den drei erwähnten Wortklassen vorauf, muſs

das Maffûl bihi an die Stelle des Fâ 'il treten.

„Uebereingekommener Maſsen vertrittbisweilen das zweite

Maffûl (als das passive) von der Verbalgattung kaså , das

9 *



132 Der Vertreter des Fâ' il.

Fâ 'il in den Fällen , wo man vor einer Verwechslung si

cher ist.“

Erkl. Steht ein Verbum , das zweiMaf'al regiert, im Passiv,

so ist zu unterscheiden , ob es der Gattung von a'tâ oder

der von zanna angehört. Gehört es zur Gattung von a'țâ ,

kann man nach Verf. das erste und zweite als Stellvertreter

des Fâ'il setzen , worin man vollkommen übereinstimmt, d . h .

wenn keine Verwirrung durch die Setzung des zweiten er

folgt. Ist dies aber der Fall, muſs man das Erste als Stell

vertreter setzen , vgl. bei ataitu zaidân 'amrân. Hier

kann beim Passiv nur das Erste das Fâ'il vertreten , weil

beide nehmend sein können und dadurch eine Verwechslung

zu befürchten ist. Die im Vers erwähnte Uebereinstimmung

gilt dafür, daſs man das Zweite als Nominativ setzen kann,

wenn keine Verwechslung zu befürchten ist. Will Verf. be

zeichnen, daſs eine Uebereinstimmung von Seiten aller Gram

matiker stattfinde, so ist es nicht richtig , denn die Lehr

weise der Kûfenser ist , daſs , wenn das Erste determinirt ist

und das Zweite indeterminirt, die Setzung des Ersten an der

Stelle des Fâ il möglich sei, vgl. u țija zaidun dirham ân.

„ Bei den Verben der Gattung zanna und arâ ist die

Verweigerung gewöhnlich angenommen , doch sehe ich kein

Hinderniſs, wenn das Ziel klar ist.“

Erkl. Ist ein Verbum auf zwei Maf'ûl transitiv, von

denen das zweite ursprünglich ein Habar ist, wie zanna und

seine Verwandten , oder ist es auf drei Maffûl transitiv , 80

ist das Bekannte bei den Grammatikern , daſs die Setzung

des Ersten (als Stellvertreter) nothwendig sei. Die Setzung

des zweiten ist bei der Kategorie von zanna verwehrt, ebenso

ist die Setzung des zweiten und dritten bei der Kategorie von

alama verboten .

Ibn Abû -r-Rabi und der Sohn Verf's. berichten die

Uebereinstimmung der Grammatiker darin , daſs die Setzung

des dritten Objects (als Stellvertreter ) bei a 'lama verboten

sei. Andere meinen, wie auch Verf., daſs die Setzung des

Ersten nicht allein möglich sei, weder bei Verben wie zanna

noch bei der Kategorie von a 'lama, doch darf keine Verwechs

lung stattfinden . Vgl. zunna zaidân ķâ?imun, ulima
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zaidân fara suka musrag'ân . In Betreff der Setzung des

dritten Objects als Stellvertreter bei ulima berichten Ibn

Abû -r - Rabî und der Sohn Verf's. die Uebereinstimmung in

Hinsicht der Verwehrung , doch ist's nicht so; Andere be

richten das Gegentheil. Wenn aber eine Verwechslung statt

findet, darf man allein das Erste bei den Verben wie zanna

und a 'lama als stellvertretend setzen .

„ Was auſser dem Stellvertreter noch an das in den No

minativ Setzende angehängt wird , muſs im Accusativ stehn.“

Erkl. Die Regel des Maf'ûl, welches an die Stelle des

Fâ il tritt, ist dieselbe wie die für's Fâ'il selbst. Wie also

das Verbum nur ein Subject in den Nominativ setzet , so

setzt es auch nur ein Maffûl in den Nominativ . Hat also

das Verbum zwei Maffûl oder mehr, setzt man das Eine von

ihnen an die Stelle des Subjects und setzet die übrigen in

den Accusativ : u 'țî zaidun dirhamân.

BVXVIII. Die Zurückhaltung des Regens vom Regime.*)

(is'tigâlu - l'âmili 'an al- m aʼmûli) .

„ Wenn das Pronomen eines voraufgehenden Nomen , v. 255.

das seiner Form und Stellung nach im Accusativ steht , ein

Verbum von demselben zurückhält; so setze das voraufge

hende Nomen in den Accusativ durch ein Verbum , das ver

schwiegen wird und nothwendig mit dem schon klar ausge

sprochenen übereinstimmt.“

Erkl. Die Zurückhaltung ( Is’tiġâl) besteht darin , daſs

ein Nomen voraufgeht und nach ihm ein Verbum steht, wel

ches regiert a . entweder das Pronomen des voraufgehenden

Nomen selbst, oder b . doch ein mit ihm in Verbindung Ste

hendes, d . h . ein an das Pronomen des voraufgehenden No

men Annectirtes , vgl. zu a. zaidân darabtuhu und zai

dân marartu bihi, zu b . zaidân darabtu ġulâmahu. —

* ) Is’tigâl ist die Vorwegnahme der Rectionskraft eines Regens.
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Die Verse Verf’s. heiſsen restituirt: Wenn das Pronomen

eines voraufgehenden Nomen ein Verbum von diesem Nomen

durch den Accusativ des Pronomens der Form oder der Stellung

nach zurückhält,so istdas Verbum durch dasPronomen desNomen

zurückgehalten, das vorhergehendeNomen zu regieren . In beiden

Beispielen zu a . hält man durch das Pronomen das Verbum

von zaidân zurück ; darabtu aber faſst das Pronomen un

mittelbar, marartu hingegen durch eine Praeposition , so

daſs es der Form nach im Genitiv , dem Sinne nach im Ac

cusativ steht. Fände die Zurückhaltung nicht durch das

Pronomen statt, so würde das Verbum zaidâ n regieren, wie

es jetzt das Pronomen regiert.*) – Der Sinn des zweiten

Text-Verses: Befindet sich Nomen und Verbum in erwähn

ter Gestalt, ist der Accusativ des voraufgehenden Nomen er

laubt. Die Grammatiker sind uneins über das, was das

Nomen in den Accusativ setzt. Die meisten sagen , es stehe

im Accusativ durch ein nothwendig verschwiegenes Verbum ,

denn das repraesentirende (Pronomen ) und das repraesentirte

(Nomen ) verbindetman nicht in eins. Das verschwiegene Verbum

sei dem Sinne nach mit dem sichtbaren übereinstimmend und

dieses letztere schlieſse das mit ein , womit es dem Worte und

dem Sinne nach übereinstimmt: zaidân darabtuhu = da

rabtu zaidân darabtuhu. Die zweite Lehrweise ist, daſs das

Nomen durch das nach ihm folgende Verbum im Accusativ stehe;

so ist die Ansichtder Kûfenser. Doch sind sie wieder unter sich

uneins; Einige sagen , das Verbum regiere das Pronomen und

das Nomen zu gleicherZeit. Doch erwiedertman dagegen, daſs

nicht ein Regens das Pronomen eines Nomen und auch das sicht

bare Wort regieren könne. Andere sagen , es regiere das

sichtbare Wort und das Pronomen sei nicht regiert. Dage

gen wird behauptet, daſs die Nomina nicht mehr ohne Rection

stehen , nachdem sie mit ihrem Regens verbunden wor

den sind .

„ Der Accusativ ist nothwendig , wenn das voraufgehende

*) Nach der arabischen Grammatik regiert jedes Verbum ursprüng

lich einen Accusativ ; den Genitiv regiert es nur mittelbar und auch

dann sind Praeposition mit Anhang eigentlich ein Accusativ. – Daher

ist zaidun marartu bihi ein Nominalsatz dessen Habar ein Satz ist,

hingegen zaidân marar tu bihi sind zwei versteckte Verbal-Sätze.
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Nomen sich solchen Wörtern anschlieſst , die speciell dem

Verbum angehören wie in und haituma.“

Erkl. Die Grammatiker erwähnen, daſs die Fragepuncte

dieses Capitels in fünf Fälle zerfallen : 1) der, in dem der

Accusativ nothwendig ist; 2 ) der , in dem der Nominativ

nothwendig steht; 3) die Fälle , in denen beides zwar statt

finden kann , doch der Accusativ vorwiegt; 4 ) die Fälle , in

denen beides zwar stattfinden kann, doch der Nominativ vor

wiegt; 5 ) wo beide Casus gleicher Weise stehn können .

Den ersten Fall behandelt Verf. im Verse . Der Accusativ

des voraufgehenden Nomen ist nothwendig , wenn er nach

den Conjunctionen steht, die sich nur dem Verbum an

schlieſsen , wie nach den Conjunctionen der Bedingung in ,

haitumâ; vgl. in zaidan akramtahu akrimka und hai

tumâ zaidân talķahu fa'akrimhu. – Hier muſs der Ac

cusativ stehn und man darf nicht den Nominativ setzen , so

daſs er Mubtada? wäre, da dies nicht hinter diesen Partikeln

statt hat. Einige erlauben, daſs das Nomen nach ihnen stehe

und der Nominativ sei bei ihnen nicht als Mubtada' verboten.

Vgl. „ Nicht sei traurig , wenn ich das Vermögen durch

gebracht; wenn ich aber untergegangen , dann sei traurig .“

„ Wenn das voraufgehende Nomen einem Worte folgt,

das allein mit dem Mubtada steht, so setze nothwendig im

mer den Nominativ. So auch , wenn das Verbum einem

Worte folgt, das nicht so steht, daſs es voraufgehend von

von dem nachfolgenden regiert wird.“

Erkl. In diesen beiden Versen behandelt Verf. den

zweiten Abschnitt, nämlich den , in welchem der Nominativ

nothwendig ist. Der Nominativ des Nomen , von dem das

Verbum zurückgehalten wird, ist nothwendig , wenn dasselbe

nach solchen Worten steht, die speciell das Mubtada ver

langen , wie z. B . nach idâ der Ueberraschung, da nach die

sem idâ das Verbum weder sichtbar noch supponirt vor

kommt. So ist auch der Nominativ des vorgestellten Nomen

nothwendig , wenn das Verbum , das durch das Pronomen zu

rückgehalten wird, einer Partikel folgt, bei der das Nachfol

gende nicht das ihr Voraufgehende regiert , wie bei den

Bedingungs - und Fragepartikeln und dem verneinenden
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mâ, vgl. zaidun in laķîtahu fa'akrimhu, zaidun hal

darabtahu , zaidun mâ laķîtuhu.

Der Accusativ ist hier nicht möglich, denn das, was das

ihm Voraufgehende nicht regieren kann, kann auch nicht ein

Wort repräsentiren , welches das vor ihm Stehende regiert.

Wer die Rection des diesen Partikeln Folgenden auf das

Voraufgehende erlaubt, und somit sagt zaidân mâ laķîtu,

erlaubt den Accusativ zu setzen durch ein supponirtes Regens

und sagt demnach mit dem Pronomen zaidân mâ lakîtuhu.

v . 260 . „Gewählt ist ein Accusativ vor einem Verbum , das ein

Streben ausdrückt und nach solchen Worten , die meistens vor

dem Verbum stehn . So auch nach einem Verbindungswort,

welches ohne eine Trennung, mit dem Regiine eines vorher

gehenden Verbum sich verbindet.“

Erkl. Dies ist der dritte Abschnitt, d . i. der , in wel

chem der Accusativ gewählt ist. Dies findet statt, wenn

nach dem Nomen ein Verbum steht, welches ein Streben an

zeigt, wie der Imperativ , Prohibitiv und der Wunsch , vgl.

zaiệân idribhu, zaidân là tadribhu, zai dân rahi

mahu -l -lahu . Ebenso ist auch der Accusativ gewählt, wenn

das Nomen nach einer Partikel steht, die meistens mit dem

Verbum verbunden vorkommt, wie z . B . das Hamz der Frage,

vgl. azaidân darabtahu. – So ist auch der Accusativ

gewählt , wenn das Nomen , von dem die Rection zurückge

halten wird, nach einer Verbindungspartikel steht, der ein

Verbalsatz voraufgeht, sodaſs keine Trennung zwischen dem

Verbindungswort und dem Nomen eintritt, vgl. ķâmazaidun

waʻamrân akramtuhu. Ist aber eine Trennung zwischen

dem Verbindungswort und dem Nomen , verhält sich das No

men , wie wenn nichts voraufginge, vgl. ķâma zaidun

wa’ammâ ‘amrun fa'akramtuhu. Bei ‘amrûn ist Accus.

und Nom . möglich , doch der Nom . gewählt, während in

ķâma zaidun wa'ammâ famrân fa'akrimhu der Ac--

cusativ wegen des im Verbum liegenden Strebens gewählt ist.

„ Folgt das Verbundene einem Verbum , durch welches

von einem Nomen ausgesagt wird , verbinde es nach Wahl.“

Erkl. Der Fall, in dem beide Casus gleicher Weise

inöglich sind, ist vorher als der fünfte erwähnt. Es bestimm
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ten die Grammatiker , daſs dadurch , daſs das Nomen , von

welchem das Verbum abgehalten wird , nach einem Verbin

dungswort steht, dem ein Satz mit zwei Auffasungen vorauf

geht, der Nominativ und Accusativ gleicherweise stehn kann .

Ein Satz mit zwei Auffassungen ist ein Satz, dessen Anfang

ein Nomen und dessen Ende ein Verbum ist , vgl. zaidun

ķâma und famrûn akramtuhu . Der Nominativ steht in

Hinblick auf den Anfang und der Accusativ in Hinblick auf

das Ende.

„ Der Nominativ ist in anderen als den vorübergeführten

Fällen überwiegend. Thue das, was freigestellt ist und laſs,

was nicht freisteht.“

Erkl. Dies ist der vierte Theil, daſs beide Casus ste

hen können , der Nominativ aber gewählter ist. Dies hat

Statt bei jedem Nomen , bei dem nicht etwas sich vorfindet,

was den Accusativ oder Nominativ nothwendig macht, noch

was den Accusativ vorwiegen läſst , noch was beide Fälle

gleicherweise erlaubt.

In Fällen wie zaidun darabtuhu , ist der Nominativ

gewählter, denn nicht zu subintelligiren ist dem Subintelligi

ren vorzuziehn . Einige meinen , daſs der Accusativ nicht

erlaubt sei wegen der Beschwerlichkeit des Subintelligirens,

doch ist das ohne Gehalt. Sîbawaihi und andere von den

Häuptern der arabischen Grammatiker überliefern diese Fälle

häufig , Abû - s-Saâdât Ibnu -s’- S 'ag'arî in seinen Dictaten vom

Accusativ führt folgenden Vers an :

Vgl. „ Einen Reiter haben sie hinterlassen , einen hart

näckigen , keinen furchtsamen oder schwachen unvermögenden .“

• Hierher gehört Kur. 13 , 32 . „ In die Gärten von Adn

werden sie eingehn, g’annâti 'adnin jadbulûna hâ.“

„ Die Trennung eines durch eine Praeposition oder An

nexion Zurückgehaltenen wandelt sich ab wie die Verbindung.“

Erkl. Es giebt keinen Unterschied bei den voraufge

henden fünf Fällen , ob das Pronomen verbunden wird mit

dem Verbum , das durch dasselbe zurückgehalten wird , vgl.

zaidun darabtuhu , oder getrennt , ist von ihm durch

eine Praeposition , wie zaidun marartu bihi, oder durch
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K . 265 .

eine Annexion, vgl. zaidun darabtu gulâmahu. – Vgl.

die angeführten Beispiele .

„ Behandle in diesem Capitel ein Beschreibungswort mit

der Rection gleich mit dem Verbum , wenn nicht ein Hin

derniſs eintritt.“

Erkl. Das Eigenschaftswort, welches regiert, wird in die

sem Capitel wie das Verbum behandelt, d . i. Part. Act. und

Part. Pass. Ausgeschlossen ist das Nomen verbi, da es kein

Eigenschaftswort ist, so auch das Eigenschaftswort, das nicht

regiert, wie das Part. act., welches im Sinne des Perfectum steht,

vgl. zaidun anâ ạ â ribuhu amsi, denn was nicht regiert,

repräsentirtauch kein Regens; vgl. dagegen zaidun, zaidân

anâ qâribuhu - l -âna au gadân. – Verf. erwähnt im

Vers, daſs vor das Beschreibungswort ein Hinderniſs treten

kann , das ihm verwehrt auf das Voraufgehende Rectionskraft

zu üben, z . B . wenn der Artikel vortritt zaidun anâ - d - Đâ

ribuhu , denn das nach dem Artikel Stehende kann das dem

selben Vorhergehende nicht regieren .

„ Das an ein Appositiv (at-tâbi') angehängte Wort ist

wie das an das wirklich selbst vorkommende Nomen ange

hängte.“

Erkl. Es ist erwähnt, daſs es bei diesen Wortklassen

gleichgültig ist, ob das Pronomen an das Verbum angehängt

wird , oder von demselben durch eine Praeposition oder Anne

xion getrennt ist. Jetzt erwähntVerf., daſs dasmit dem Appositiv

Vermischte wie das ursächliche Eigenschaftswort (as -sababî* )

sich verhält. Dann nämlich , wenn das Verbum etwas Fremd

artiges regiert und ihm das folgt, welches das Pronomen des

vorhergehenden Nomen umfaſst wie ein Eigenschaftswort,

(vgl. zaidân darabtu rag'ulân juhibbuhu ), oder eine erklärende

Apposition (zaidân qarabtu Camrân abâhu ), oder ein speciell

durch wa Verbundenes (zaidân darabtu ‘amrân wa'ahâhu),

80 findet die Verbindung damit ebenso statt, wie die mit

dem ursächlichen Eigenschaftswort, so steht zaidân đa

rabtu rag'ulân juhibbuhu an der Stelle von zaidân

darabtu ġulâmahu . Das Resumé ist, daſs das Fremdar

*) Vgl. de Sacy Gram . II, 198.
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tige, dem man etwas folgen läſst, worin sich das Pro

nomen des vorhergehenden Wortes befindet , ebenso ange

sehn wird , wie etwas Verwandtes.

XIX . Das transitive und intransitive Verbum .

(ta'addî- l- fi'li waluz ûmuhu ). .

„ Das Merkmal des als transitiv gesetzten Verbum ist,

daſs man das Hâ, welches nicht das des Maşdar ist , damit

verbindet.“

Erkl. Das Verbum zerfällt in das transitive und intran

sitive. Das Transitive ist dasjenige, welches sich mit seinem

Object ohne Präposition verbindet ; das Intransitive hingegen

ist dasjenige, welches nur durch eine Praeposition sich mit

seinem Object verbindet oder das kein Object hat. — Das

Verbum , welches sich mit seinem Object direct verbindet,

nennt man transitiv und Eindruck machend (wâķi") und

übergehend (mug’âwiz ). Das was sich nicht so verhält, ist

das feststehende (lâzim ) , ohnmächtige (ķâşir ) , intransitive

oder das durch eine Partikel transitive. Merkmal des tran

sitiven Verbum ist, daſs ein Hâ damit verbunden wird , wel

ches auf etwas anderes als das Masdar zurückgeht, das ist

das Hâ des passiven Objects (maffûl bihi). Das Hâ des

Maşdar hingegen verbindet sich mit dem transitiven und in

transitiven Verbum , zeigt also nicht die Transitivität oder

Intransitivität desselben an.

„ Setze durch das transitive Verbum das Object in den

Accusativ , wenn es nicht die Stelle eines Fâ'il vertritt , vgl.

ich studierte die Bücher .“

Erkl. Das transitive Verbum muſs sein Object in den

Accusativ setzen , wenn dies nicht das Fâʻil desselben ver

tritt. Ist dies aber der Fall , ist der Nominativ nothwendig .

Auch steht das passive Object (maffûl bihi) im Nominativ

und das Fâ'il im Accusativ, wenn keine Undeutlichkeit zu

befürchten ist, vgl. „ es zerriſs das Kleid den Nagel“ (ba

raķa at-taubu -l-mismâra ). Doch ist das nicht regelrecht,
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sondern beschränkt sich auf die gehörten Fälle. Die Verba

transitiva zerfallen in drei Klassen : 1) die , welche zwei

Objecte regieren , und diese haben wiederum zwei Unterab

theilungen , a . die Verba, bei denen beide Objecte ursprüng

lich Mubtada’ und Habar sind, vgl. zanna, und b. die, deren

zwei Objecte diese eigenthümliche Beschaffenheit nicht ha

ben ; 2) die , welche drei Objecte regieren , und 3) die nur

ein Object haben .

„ Das Intransitive (lâzim ) ist das Nicht- transitive. Es

wird die Intransitivität der Verba festgehalten , die eine na

v. 270. türliche Eigenschaft bezeichnen, vgl. nahima er war gierig ;

80 auch die vierte Verbalform der vierradicaligen Verba,

vgl. if'alalla , das der Form iķ 'ansasa ähnelnde (die dritte

Form der vierradicaligen Verba ), das was eine Reinheit oder

Schmutz , oder einen Zufall bezeichnet, oder das, was über

einstimmt mit dem ein Object Regierenden , wie madda

und imtadda.“

Erkl. Das Intransitivé ist das , was nicht transitiv ist,

d. i. das, mit dem nicht das Hâ des Pronomen , welches sich

nicht auf ein Maşdar bezieht, verbunden wird . Die In

transitivität ist für alle Verba bestimmt, die eine natürliche

Anlage bezeichnen , so auch für alle vierradicaligen Verba in

der dritten und vierten Form , ferner für die Verba, welche eine

Reinheit oder Schmutz , oder einen zufälligen Zustand be

zeichnen ; oder die , welche sich richten nach den nur ein

Object Regierenden , vgl. madadtu - l -hadîd'a famtadda.

Die Verba hingegen, die sich nach den zwei Objecte

Regierenden richten , sind nicht intransitiv , sondern transitiv

auf ein Object. Vgl. fallamtuhu an -naħwa fata'al

lamahu.

„Mach transitiv das Intransitive.durch die Praeposition ;

wenn dieselbe weggenommen wird, so gebührt der Accusativ

dem Abhängigen aus Uebertragung. Bei anna und an wird

allgemein die Weglassung der Praeposition gestattet, wenn

kein Doppelsinn sich ergiebt, vgl. Fälle wie : „ ich bewun

dere, daſs sie sühnten“ ('ag’ibtu an jadû).“

Erkl. Das intransitive Verbum verbindet sich mit sei

nem Object durch die Praeposition ; bisweilen fällt die Prac
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position weg und es verbindet sich dann selbst direct mit

seinem Object.

Vgl. „ Ihr gingt beim Wohnsitz vorüber, ohne ange

halten zu haben ; eure Rede ist mir dann verwehrt.“

Bei der Mehrzahl ist die Wegnahme der Praeposition

nicht regelrecht , auſser bei an und anna , sondern

kommt nur in gehörten Fällen vor. Abû - 1- Hasan Ali Ibn

Sulaimân aus Bagdad, d . i. al-Ahfas' der Kleine lehrt, daſs die

Praeposition regelrecht weggenommen werden könne auch bei

anderen als jenen beiden unter der Bedingung, daſs nur eine

Praeposition und eine Stelle der Wegnahme möglich ist. Ist

nicht eine Praeposition allein möglich , so kann sie nicht

weggenommen werden , vgl. ragiba , das mit ‘an und fî con

struirt wird ; so ist auch , wenn die Stelle der Wegnahme

nicht klar hervortritt, dieselbe nicht gestattet, vgl. ahtartu

1 -ķauma min banî tam îmin. Man kann min nicht weg

nehmen , da man dann nicht weiſs, ob min vor al-kaumi

oder vor banî tam îmin stehen sollte. Was an und anna

anbetrifft, so ist bei ihnen die Wegnahme der Praeposition

regelrecht erlaubt , vgl. fag'ibtu an jadû für 'ag'ibtu

min an jadû. Entsteht aber eine Undeutlichkeit dadurch , ist

die Wegnahme nicht möglich ; ragibtu fî an takûma.

Man ist uneins über die grammatische Stelle von an

und anna bei der Wegnahme der Praeposition . al-Abfas'be

hauptet, sie ständen an der Stelle des Genitiv ; al-Kisâ’î lehrt,

ihre eigentliche Stelle sei der Accusativ ; Sîbawaihi gestattet

beides. Das Resumé: daſs das intransitive Verbum

Object vermittelst einer Praeposition regiert. Wenn das von

der Praeposition Regierte nicht an oder anna ist , steht die

Wegnahme der Praeposition nicht frei, auſser manchmal in

gehörten Fällen . Ist es an oder anna , so ist die Wegnahme

regelrecht gestattet, wenn kein Doppelsinn zu befürchten ist.

„ Ursprünglich ist das Voraufgehn eines Fâ'il dein Sinne

nach wie man im Satze: „ ich will bekleiden den , der euch

besucht mit einem Gewebe aus Jaman.“ (albisun man zâ

rakum nasg'a -l-jamani).

Erkl. Regiert das Verbum zwei Objecte , von denen

das zweite nicht ursprünglich ein Habar ist, steht ursprünglich
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das voran, was dem Sinne nach Fâ'il ist. Im obigen Bei

spiel ist man erstes Object und nasg'a - 1 -jamani zweites.

Ursprünglich muſs man voraufgehn. Möglich ist die Vor

aufstellung dessen, was nicht dem Sinne nach Fâ'il ist. Dies

ist aber dem Ursprünglichen zuwieder.

„ Nothwendig ist die ursprüngliche Stellung wegen einer

zufällig eintretenden Ursache, das Aufgeben dieser ursprüng

lichen Stellung wird bisweilen als nothwendig angesehn.“

v . 275 .

Erkl. Die ursprüngliche Stellung , d . i. die Voraufstel

lung des, was der Bedeutung nach Fâ'il ist, ist nothwendig ,

wenn etwas dies Verursachendes, nämlich die Furcht vor Un

deutlichkeit, eintritt, vgl. a 'taitu zaidân 'amrân. Bisweilen

ist nothwendig die Voraufstellung dessen , was dem Sinne

nach nicht Fâ il, und die Nachstellung dessen , was der

Bedeutung nach Få'il ist, vgl. a'țaitu ad -dirhama şâ

hibahu.

„ Die Wegnahme einer Zuthat gestatte , wenn dieselbe

dem Sinne keinen Eintrag thut, wie dies die Wegnahme des

sen , was als Antwort eingereiht ist oder was beschränkt

wird , thun würde.“

Erkl. Die Zuthat ist das Gegentheil des Wesenhaften .

Das Wesenhafte ist das, was man nicht entbehren kann , wie

das Fâ'il; Zuthat hingegen ist das, was man entbehren kann ,

wie das passive Object (al-maf'ûl bihi). Die Wegnahme der

Zuthat ist erlaubt, wenn sie dem Sinne nicht schadet, vgl.

Ķur. 92 , 5 . „Was anlangt den, der giebt und sich wahrt“ ;

ferner 93, 5 . „ Fürwahr dein Herr wird dir geben und du

wirst zufrieden sein “ ; ferner 9 , 29. „ Bis sie geben den Tribut.“

Schadetaber dieWegnahmederZuthat, ist dieselbe nicht erlaubt,

wie , wenn das passive Object in Erwiederung einer Frage

steht, vgl. man darabta , Antwort darabtu zaidân , oder

esbeschränkt ist durch illâ vgl.mâ darabtu illâ zaidân. In

beiden Fällen darf zaidân nicht wegfallen , da beim ersten

eine Antwort ohne zaidân nicht statt hat, und beim zwei

ten ohne zaidân die Negation ganz allgemein bliebe, wäh

rend sie doch nur für die anderen als zaid gelten soll.

„ Weggenommen wird das die Zuthat in den Accusativ
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Setzende , wenn es bekannt ist ; bisweilen ist seine Weg

nahme nothwendig.“

Erkl. Man kann das die Zuthat in den Accusativ

Setzende wegnehmen, wenn etwas darauf hinleitet, vgl. man

darabta , Antwort zaidân. Bisweilen ist die Wegnahme

desselben nothwendig , wie voraufgeht im Capitel von der Zu

rückhaltung ( Is’tiġâl).

XX. Der Conflict in Bezug auf die Rection .

(at-tanâ zu’ u fî-l- am ali).

„ Verlangen zwei Regens die Rection auf ein Nomen,

dem sie voraufgehn , so hat eins von ihnen die Rection . -

Das zweite hat bei den Başrensern näheren Anspruch, doch

andere wählen das Gegentheil als näher stehend.“

Erkl. Das technische Wort „Conflict“ , ist ein übertrage

ner Ausdruck davon , daſs zwei Regens auf ein Regime sich

wenden . Die Regens müssen vor dem Regime stehn , denn

wenn die Regens nachstehn, ist keine Frage mehr in Betreff

des Conflicts. Eins von den Regens regiert, das andere da

gegen steht müſsig und regiert nur das Pronomen des re

gierten Nomen . Es ist kein Streit zwischen den Başrensern

und Kûfensern darüber , daſs jedes einzelne der Regens das

sichtbare Wort regieren könne, aber man ist uneins über

das, was das Bessere sei. Die Başrenser sagen , das zweite

sei dazu fähiger, weil es dem Regime näher stehe; die Kû

fenser dagegen meinen , daſs das Erste besser sei , weil es

voraufgehe.

„Laſs das Rectionslose das Pronomen des Nomen , das v. 280.

beide sich streitig machen, regieren ; setze nothwendig , was

als solches behandelt wird. Vgl. „ Sie thun beide wohl und

es thun übel deine beiden Söhne,“ und „ es schweiften aus

und waren ungerecht deine beiden Knechte.“
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Erkl. Setzt man das eine der beiden Fä'il als Regens

für das sichtbare Wort und das andere rectionslos, so laſs

das Rectionslose das Pronomen des sichtbaren Worts regieren .

Nothwendig muſs man das Verbum mit dem Pronomen setzen,

wenn das vom Fâ 'il Erstrebte der Art ist, daſs seine Erwäh

nung nöthig ist, und man es nicht wegnehmen darf wie

auch nicht das Fâ'il. So sagt man juḥsinâni wa jusî'u

bnâka oder juhsinu wa jusi'âni- b nâka, nicht juḥsinu

wa jusi'u -bnâka , da die Wegnahme des Pronomen die

Wegnahme des Fâ' il betreibt, das Fâ'il aber erwähnt wer

den muſs . al-Kisâ ’î zwar erlaubt dies, sich stützend auf

seine Lehrweise, daſs es erlaubt sei, das Fâ'il wegzunehmen ;

auch erlaubt es al-Farrâ , darauf sich stützend, daſs beide

Få'il zugleich das sichtbare Nomen regieren. Dieses ist von

beiden darauf gegründet, daſs die Setzung eines Pronomen

beim Ersten verwehrt ist, wenn das Zweite regiert, und dies

ist grade das, was wir als das gewöhnlichste der beiden

Lehrweisen in diesem Punct erwähnt haben.

„Bringezum ersten (Regens), das rectionslos steht, nur ein

Pronomen, welches lediglich den Nominativ vertritt; hingegen

setze seine Wegnahme nothwendig , wenn dasselbe nicht das

Habar ist, und stelle dasselbe nach , wenn es das Habar

selbst ist.“

Erkl. Wie erwähnt ist , muſs , wenn eins der beiden

Regens das Substantiv regiert und das andere rectionslos

steht, dies letztere das Pronomen des Substantiv regieren.

Man muſs das Pronomen setzen , wenn das vom Verbum

Verlangte nothwendig erwähnt werden muſs, wie z. B . das

Fâ'il oder sein Stellvertreter. Kein Unterschied ist hinsicht

lich der Nothwendigkeit das Pronomen zu setzen , gleichviel,

ob das Erste oder Zweite rectionslos steht, vgl. juhsinâni

wajusi'u - bnâka und juḥsinu wajusîâni -bnâka. -

Steht aber das vom rectionslosen Verbum Verlangte nicht im

Nominativ, so muſs es ursprünglich entweder ein Wesenhaftes

sein , nämlich ein Object von zanna und dessen Verwandten ,

denn dies ist ursprünglich ein Mubtada' und ein Habar, oder

nicht. Ist es kein Wesenhaftes, kann es vom Ersten oder

Zweiten verlangt werden . Ist es vom Ersten verlangt, ist

die Setzung des Pronomen nichtmöglich, man sagt darabtu
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wa darab anî zaidun oder marartu wamarra bî zai

dun und nicht setzt man das Pronomen und sagt darab

tuhu wadarabanî zaidun etc .

Nur bisweilen kommt es in der Dichtung vor.

Vgl. „ Wenn du ihm gefällst und ein Genoſs dir öf

fentlich gefällt, so sei im Geheimen bewährend das Bünd

niſs. — Weise dann ab die Berichte der Verleumder , denn

selten sucht ein Verleumder etwas anderes als die Trennung

eines Freundes.“

Verlangt das zweite Regens das Object, ist die Setzung

des Pronomen nothwendig , so sagt man darabanî wada

rabtuhu zaidun , aber nicht darabanî wa darabtu zai

dun. Man kann das Pronomen nicht weglassen , nur selten

kommt es in der Dichtung vor.

Vgl. „ Zu “Ukâz verblendeten seine (des Panzers ) Strah

len die Schauenden , wenn sie auf dieselben blinzten .“

Hier ist abnormer Weise im Verszwang das Pronomen

weggenommen (für lamahûhu ), ebenso wie die Rection des

ersten rectionslosen Verbum auf das Pronominal-Object ab

norm ist, das doch ursprünglich nichts Wesenhaftes ist.

Dies alles findet statt , wenn das nicht im Nominativ

Stehende ursprünglich nichts Wesenhaftes ist. Ist es aber

ein solches , kann das es verlangende (Verbum ) das Erste

oder das Zweite sein . Ist es das erste (Verbum ), ist noth

wendig das (Object) als Pronomen nachzustellen , vgl. zan

nanî wa zanantu zaidâ n ķâ’imân ijjâhu. Ist es aber

das zweite (Verbum ), setzt man das Object als Pronomen

verbunden oder getrennt, vgl. zanantu wazannanîhi zai

dân ķâ’imân und zanantu wa z annanî ijjâhu zaidân

ķâ’im ân. Der Sinn beider Verse ist: .

Setzt man das erste Verbum rectionslos, so bringt man

damit kein Pronomen , das nicht im Nominativ , sondern im

Accusativ oder Genitiv steht, zusammen , vgl. darabtu wa.

darabanî zaidun ; es müſste denn das Object ursprünglich

Habar sein , denn dann ist seine Wegnahme unmöglich und

es muſs nothwendig nachgestellt werden , vgl. ? annan î wa

zanantu zaid ân ķâ’imân ijjâ hu. Es versteht sich daraus,

daſs das zweite Verbum allgemein init dem Pronomen steht,

10
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gleichviel, ob dasselbe im Nominativ , Genitiv oder Accusativ

ist, und ob es ursprünglich ein wesenhaftes ist oder nicht. -

„Setze es (das Object) als Substantiv, wenn ein Pronomen

Habar ist , von einem andern als dem , was mit dem erklä

v. 285. renden (Substantiv ) übereinstimmt. Vgl. „ Ich halte den Zaid

und Amr für zwei Brüder im Wohlleben , und sie beide

halten mich für einen Bruder.“

Erkl. Nothwendig muſs man das Object des rections

losen Verbum als ein Substantiv hinstellen , wenn bei seiner

Setzung als Pronomen es nicht übereinstimmte mit dem , wo

durch es erklärt wird , da es ursprünglich Habar ist von

dem , was mit dem Erklärenden nicht zusammenstimmt. Dies

ist der Fall, wenn es ursprünglich Habar eines Singularis ist

und das es Erklärende im Dual steht.

Vgl. das Beispiel azunnu wajazunnânî zaidân

waʻa mrân a bawaini; zaidân ist erstes Maffûl von azunnu ,

ſamrân damit verbunden , ahawaini zweites Maffûl von

azunnu. Das Jâ ist erstes Mafôl zu jazunn âni, es fehlt

also sein zweites Maffûl. Bringt man ihm ein Pronomen

und sagt azunnu wajazunnânî ijjâhu zaidân wa ‘am

rân ahawaini, wäre ijja hu übereinstimmend mit dem Jâ,

da beide im Singular stehn , doch stimmte nicht dazu das

sich darauf Beziehende, nämlich ahawaini, da ijjâhu ein

Singular und a hawaini ein Dual ist; es verschwände also

die Uebereinstimmung des Erklärenden und Erklärten , was

nicht erlaubt ist. Es müſste somit ijjahuma stehn , dann

aber stimmte nicht das zweite Object ijjâhuma, das ursprüng

lich Habar ist, mit dem ersten Object , welches ursprünglich

ein Mubtada ist (dem Jâ ), da das erste Object im Singular

und das zweite im Dual steht, das Habar aber und das

Mubtada? übereinstimmen muſs. Da nun die Uebereinstim

mung nicht bei der Setzung des Pronomen möglich ist, so

ist es nöthig , das Substantiv hinzustellen, vgl. azunnu waja

zunnânî abân zaidân waʻamrân ahawaini. Bei diesem

Beispiel ist dann nichtmehr von einem Conflict die Rede, son

dern jedes Regens regiert ein sichtbares Wort, so ist die

Lehrweise der Basrenser. Die Kûfenser erlauben, das Ob

ject als Pronomen zu setzen in Rücksicht auf das, wovon

die Aussage gilt. Sie erlauben auch die Weglassung desselben .
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XXI. Das allgemeine Object.

(almaf'ûlu -l -mutlaku ).

„ Das Maşdar ist das Nomen von demjenigen, das auſser

dem Zeitbegriff zu den beiden vom Verbum bezeichneten

Dingen gehört, vgl. amina am nân.“

Erkl. Das Verbum bezeichnet zwei Dinge: 1) das Fac

tum , und 2 ) die Zeit. Z . B . ķâma bezeichnet ein Stehn in

einer vergangnen , jaķûmu das in einer gegenwärtigen oder

zukünftigen Zeit; ķum ein Stehn in der Zukunft ; ķijâmun

dagegen ist das Factum des Stehens. Das Factum ist eins

von den beiden vom Verbum bezeichneten Dingen , und das

ist eben das Maşdar. Das allgemeine Object ist das in den

Accusativ gesetzte Maşdar entweder zur Bestätigung des

Regens, oder zur Erklärung seiner Gattung oder Zahl, vgl.

darabtu darbân, sirtu saira zaidin , darabtu darba

taini. - Man nennt es allgemeines Object, weil richtiger

Weise ihm der Begriff des Objects zukommt, ohne an die

Setzung einer Praeposition und ähnlicher Dinge gebunden

zu sein ; entgegengesetzt den anderen Objecten , denn die an

deren Objecte tragen diesen Namen nur beschränkt auf die

Setzung einer bestimmten Praeposition , vgl. maffûl bihi,

maffûl fîhi,maf'ûl maʻahu, maffûl lahu.

„ Das Maşdar wird durch seines gleichen, oder durch ein

Verbum , oder ein Adjectivum in den Accusativ gesetzt. Daſs

das Masdar der Ursprung dieser beiden letzteren sei, ist die

bevorzugte Meinung.“

Erkl. Das Masdar steht im Accusativ durch das Mas

dar oder Verbum , oder Adjectivum . Die Basrenser lehren,

das Maşdar sei die Wurzel, wovon das Verbum und das Ei

genschaftswort abgeleitet sei; die Kûfenser dagegen behaup

ten , das Verbum sei die Wurzel und das Masdar davon ab

geleitet. Einige lehren selbst, das Masdar 'sei die Wurzel,

davon werde das Verbum und von diesem wiederum das

Eigenschaftswort abgeleitet. Ibn Talha behauptet, daſs jedes

von beiden das Masdar wie das Verbum eine selbstständige

10 *
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Wurzel sei und nicht sei das Eine von dem Anderen

abgeleitet.

Die erste Lehrweise ist das Richtige, denn in jedem

Zweige ist die Wurzel enthalten und ein Mehr. Das Ver

bum und das Eigenschaftswort stehen in einer solchen Be

ziehung zum Maşdar, denn beide bezeichnen das Maşdar und

ein Mehr. Das Verbum nämlich bezieht sich auf das Mas

dar und die Zeit , und das Eigenschaftswort auf das Masdar

und ein Fâ'il.

„ Das allgemeine Object thut eine Bestätigung oder eine

Art, oder eine Zahl dar, vgl. „ ich ging zweimal nach der

Weise eines Gradgehenden .“

Erkl. Das allgemeine Object zerfällt in drei Arten :

1) es ist bestätigend , vgl. darabtu darbân ; 2 ) es ist eine

Gattung darthuend, sirtu saira dî ras'a din ; 3 ) es ist eine

Zahl anzeigend , darabtu darbatan wa darbataini wa

darabâtin.

„ Bisweilen wird das Maşdar vertreten von einem seine

Bedeutung habenden Wort , vgl. „ beeifere dich jedes Stre

bens und freue dich des Frohseins.“

Erkl. Bisweilen wird dasMasdar von einem seine Bedeutung

habenden Worte vertreten , wie z . B . von kullun oder ba'dun,

die an das Maşdar annectirt werden , vgl. Kur. 4 , 128. „ Nei

get nicht mit jeder Zuneigung (lâ tamîlû kulla -l-maili)“ , oder

wie von einem Maşdar, das dem Masdar des wirklich gesetz

ten Verbum gleichbedeutend ist, vgl. kaʻa dtu g ’ulûsân. So

wird es auch von dem Nomen demonstrativum vertreten da

rabtu dâlika - d -darba.* ) Einige meinen , daſs wenn ein

Demonstrativum das Maşdar vertritt, nothwendig das Maşdar

als Eigenschaftswort muſs hinzukommen . Das ist eine Sache

näherer Betrachtung. Sîbawaihi führt das Beispiel an za

nantu dâka = zanantu dâka - ? - ?anna. Hier steht daka

ohne Eigenschaftswort. Auch wird das Maşdar von seinem

Pronomen vertreten, vgl. darabtuhu zaidân scil. ad -darba,

vgl. Ķur. 5 , 115. „ Nicht will ich Strafe zufügen einem der

* ) dålika ist hier als das Substantivum und ad -darbà als das

hinzugefügte Eigenschaftswort betrachtet.



al maf'alu -l-mutlaku . 149

Geschöpfe“ ; oder auch von seiner Zahl, vgl. Kur. 24 , 4 .

„ schlaget sie achtmal" ; oder auch von dem Instrument da

rabtuhu sautân. Hier ist das Muqâf weggefallen und das

Mudáf ilaihi an seine Stelle gesetzt, vgl. darabtuhu

darba - s -sauţi.

. „ Das Masdar zur Bestätigung stell immer in den Sin - v. 290.

gular, das andere aber stelle in Dual, Plural und Singular.“

Erkl. Das Masdar, welches sein Regens bestätigt, darf

nicht im Dual oder Plural stehn , sondern nur im Singular,

denn es steht in der Kategorie der Wiederholung des Ver

bum , und das Verbum steht weder im Dual noch Plural.

Steht das Masdar nicht bestätigend , so erklärt es die Zahl

oder die Art. Verf. erwähnt, daſs sein Dual und Plural mög

lich sei. In Betreff des die Zahl darthuenden ist kein Streit,

daſs der Dual und Plural erlaubt sei. Bei dem die Art dar

thuenden ist anerkannt, daſs Dual und Plural erlaubt sei,

wenn seine Arten verschieden sind , vgl. „ ich wandelte die

beiden Wandel des Zaid (sairai zaidin ), den guten und den

schlechten .“ Offenbar meint Sîbawaihi, daſs regelrechter Weise

weder Dual noch Plural erlaubt sei, sondern daſs man sich

hierbei auf die gehörten Fälle beschränke. Dies ist auch

das Gewählte bei as’- S 'alaubîn .

„Die Wegnahme des Regens beim bestätigenden Maşdar

ist verwehrt , jedoch giebt es in anderen Fällen Freiheiten

wegen einer Hinweisung .“

Erkl. Das Regens des bestätigenden Maşdar kann nicht

wegfallen , denn das Maşdar ist ausgesprochen zur Bestäti

gung und Bestärkung seines Regens und die Wegnahme des

selben träte damit in Widerspruch . Ist das Maşdar nicht

bestätigend , wird sein Regens weggenommen wegen einer

Hinweisung darauf erlaubter oder nothwendiger Weise.

Der Sohn Verf. sagt , daſs die Worte „ die Wegnahme des

Regens vom bestätigenden Masdar ist verwehrt “ , ungenau

seien, da darbân zaidân ein bestätigendes Maşdar sei und

sein Regens nothwendig weggenommen werden müsse. Dies

ist, wie folgen wird , nicht richtig und was er beweisen will

in Betreff der Behauptung , daſs das bestätigende Regens weg

fallen müſste , gehört nicht hierher , denn das erwähnte
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Beispiel ist nicht Bestätigung , sondern Imperativ , frei von

der Bestärkung , an der Stelle von iờrib , da es in dessen

Sinne gesetzt wird . So verhält es sich auch mit allen Bei

spielen , die er erwähnt; denn das Masdar vertritt hier die

Stelle des Regens, dasselbe bedeutend und vertretend. Das

wird auch dadurch bewiesen , daſs man sie beide nicht zu

sammensetzen kann, wogegen die Zusammenstellung eines

Bestätigenden und Bestätigten nie verwehrt ist. Ferner wird ,

daſs dieser Fall nicht zu dem sein Regens bestätigenden Mas

dar gehöre, dadurch bewiesen , daſs das bestätigende Masdar

zweifellos nicht regiert , wogegen man beim Maşdar, das an

die Stelle des Verbum tritt, streitet, ob es regiert oder nicht.

Richtig ist , daſs es regiere. In darbân zaidân steht zai

dân durch darbân im Accusativ ; auch sagt man , es stehe

im Accusativ durch ein weggenommenes Verbum , d . i. idrib.

Nach den Ersten steht darbân an der Stelle von idrib ,

insofern es die Bedeutung und die Rection desselben hat;

nach dem zweiten steht es an dessen Stelle , zwar hinweisend

auf die Bedeutung desselben , aber ohne Rection .

„ Das Regens des Masdar muſs nothwendig weggenommen

werden , wenn das Masdar als Vertreter seines Verbum auf

tritt, vgl. nadlân , das die Bedeutung von undul hat.“

Erkl. Das Regens des Masdar wird nothwendig wegge

nommen , wenn das Maşdar als Vertreter des Verbum steht.

Dies ist regelrecht beim Imperativ , Prohibitiv und dem

Wunsch. ķijâmân lâ ķu'ûdân = ķum ķijâmân walâ

taş'ud ķuûdân; und zum Wunsch sakjân = saķâka-l.

lahu. So wird auch das Regens des Masdar nothwendig wegge

lassen , wenn das Maşdar nach einem Fragewort steht, mit

dem der Vorwurf gemeint ist.

Vgl. „ Wie Lässigkeit (atawânin ) nachdem schon das

graue Haar dich überzogen .“

Selten ist die Wegnahme des Regens des Maşdar und

die Setzung des Masdar an seine Stelle bei einem Verbum ,

mit dem kategorisch das Habar gemeint ist, vgl. if'al waka

râmatan , d . i. ukrimaka. Das Masdar steht in diesen und

in ähnlichen Beispielen im Accusativ durch ein nothwendig

weggenommenes Verbum , und das Maşdar vertritt dessen

Stelle , indem es dasselbe bedeutet.

Vgl. was Sîbawaihi anführt: „ Sie ziehn an Dahnâ vorüber,
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indem ihre Bündel leicht sind, und kehren wieder von Dârîn

mit vollen Kisten . Zu der Zeit, wo der gröſste Theil ihrer

Geschäfte die Menschen beschäftigt, raube , o Zuraiķ , das

Gut wie der Fuchs.“ ( fanadlân zuraiķu - l -mâla nadla -t

taʼâlibi).

Verf. erlaubt hier zuraiķu durch nadlân in den No

minativ zu setzen , doch ist das noch zweifelhaft; denn wenn

nadlân als Stellvertreter der zweiten Person Imperativi steht,

so daſs die restitutio undul ist , kann zuraiķu nicht im

Nominativ stehn , denn die zweite Person Imperativi setzt das

sichtbare Nomen nicht in den Nominativ , also auch seine

Stellvertretung nicht. Ist nadlân hingegen Stellvertreter der

dritten Person Imperativi, so daſs die restitutio lijandul wäre,

kann zuraiķu im Nominativ stehn , doch ist berichtet, daſs

das Masdar nicht die Stelle eines Imperativs dritter Person

vertritt, sondern nur die zweite Person Imperativi.

„ Das Regens des Masdar, das zu einer Unterscheidung

dient, wie in der Kurânstelle im mâ mannâ, wird weggenom

men , wo es immer vorkommt.“

Erkl. Das Regens des Maşdar wird nothwendig wegge

nommen , wenn dasselbe vorkommt zur Disjunctiv -Darlegung

des Endresultats vom Vorhergegangenen , vgl. Ķur. 47 , 4 .

„ Endlich wenn ihr sie niedergeschlagen haben werdet, so

bindet fest die Fessel, dann nur entweder freiwillige Losge

bung oder Loskaufung (sollt ihr gewähren )“ fâimmaman

nân ba'duwa'immâ fidâ’an ;mannâ n und fidâ’an sind zwei

durch ein nothwendig weggelassenes Verbum im Accusativ

stehende Maşdar. Die restitutio , Gott weiſs es am besten , ist

immâ tamunnûna mannan w a 'im mâ tafdûna fidâ’an .

„ So verhält es sich auch mit einem wiederholten oder

beschränkten Maşdar, wenn es als Vertreter eines Verbum

auftritt, das sich auf ein Concretum stützt.“

Erkl. Das Regens eines Maşdar wird nothwendig weg

genommen , wenn das Maşdar ein Verbum vertritt, welches

sich an ein Concretum anlehnt, d . h . welches denselben als

Habar dient und das Maşdar wiederholt oder beschränkt ist,

vgl. zaidun sairân sairân rest. zaidun jasîru sairân;

jasîru wurde nothwendig weggenommen , da die Verdoppe

n
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lung an seine Stelle tritt ; vgl. zum beschränkten Maşdar : mâ

zaidun illâ sairân ; rest. illâ jasîru sairân ; jasîru fiel

nothwendig weg wegen der in der Beschränkung liegenden

Sinnes -Verstärkung , welche an die Stelle der Wiederholung

tritt. Wird das Maşdar nicht wiederholt und nicht beschränkt,

ist die Wegnahme nicht nothwendig , vgl. zaidun sairân

rest. zaidun jasîru sairân .

V. 290 . „Dazu gehört auch das Sogenannte, das sich selbst, oder

das ein anderes Bestätigende. Das Erste ist z . B . ich schulde

ihm 1000 eingestandenermaſsen , und das Zweite ist z . B .

mein Sohn bist du in der That als reine Wahrheit.“

Erkl. Zu den Masdar, deren Regens nothwendig weg

genommen wird , gehört das Maşdar, welches genannt wird

das sich selbst Bestätigende, und das etwas anderes Bestäti

gende. Das sich selbst Bestätigende ist dasjenige , welches

-nach einem Satz steht, der keine Idee zuläſst, als die im

Maşdar liegende, vgl. lahu 'alajja alfun ſurfân = i'tirâ

fân rest. a'tarifu i'tirâ fân. Es wird so genannt, weil es

den Satz vor ihm bestätigt und dieser ist das Masdar selbst,

in dem Sinne, daſs dieser Satz die Idee keines anderen Mas

dar zuläſst. – Das etwas anderes bestätigende Maşdar ist

dasjenige, welches nach einem Satze steht, der sowohl die

Idee des Masdar als auch eine andere Idee erträgt, so daſs

der Satz durch die Setzung des Infinitiv zu einer ausdriek

lichen Erklärung darüber wird , vgl. anta- bnî þaķķân .

Dies heiſst, das ein anderes bestätigende Maşdar , denn der

Satz vor demselben paſst auf dasselbe und auf etwas ande

res, vgl. anta - b nî, kann im wirklichen und metaphorischen

Sinn gebraucht werden , vgl. wie: „ du bist bei mir in der

Liebe an Stelle eines Sohnes“ , doch das haķķân „ in der

That“ deutet hin , daſs die Sohnschaft wirklich ist. So erhält

der Satz durch das Maşdar einen Eindruck. Das Maşdar

ist hier etwas anderes bestätigend , weil ja nothwendig das

Einprägende und das dem eingeprägt wird von einander ver

schieden ist.

„ Ebenso verhält es sich mit dem die Vergleichung ent

haltenden Masdar nach einem Satze wie : „ ich habe ein Wei

nen wie das Weinen der Unglücklichen.“
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Erkl. Das Regens desMasdar muſs weggenommen werden ,

wenn man damit eine Vergleichung beabsichtigt nach einem

Satz , der das Fâ il des Maşdar dem Sinne nach umfaſst,

lizaidin şautun sauta himârin. Geht vor diesem Maşdar

kein Satz vorauf, so muſs nothwendig der Nominativ stehn,

vgl. şau tuhu şautu himârin . So ist es auch , wenn ein

Satz voraufgeht, der nicht das Fâ'il dem Sinne nach umfaſst,

hadâ sautun şautu himârin . Verf. befaſst sich zwar nicht

mit dieser Bedingung , doch versteht sie sich aus seinem

Beispiel

XXII. Das Object des Motivs.

(al-mafûl lahu).

„ Das Maşdar steht im Accusativ als Object des Motivs, . .

wenn es eine Verursachung darthut. Vgl. „ Sei freigebig

aus Dank und diene.“ Es ist vereint mit seinem Regens der

Zeit und dem Fâ ' il nach. Wenn aber eine der Bedingungen

vermiſst wird , so setze es durch die Praeposition in den Geni- v. 300.

tiv. Dies wird auch nicht verwehrt, wenn die Bedingungen

sich vorfinden , vgl. „ wegen einer Enthaltung ist dieser ge

nügsam .“

Erkl. Das Object des Motivs ist dasjenige Maşdar, wel

ches eine Ursache darthut und das mit seinem Regens

Zeit und Fâ il gemeinschaftlich hat. Vgl. das erste

Beispiel g ’ud s’uk rân ; hier ist die Zeit des Dankens auch

die Zeit der Wohlthat, auch ist das Subject, die zweite Per

son , dasselbe. Vgl. darabtu -bnî ta’dîbân: „ ich schlug

meinen Sohn zur Erziehung “ . ta’dîbân ist ein Masdar,

welches die Ursache bezeichnet, da es richtig zur Antwort

stehn kann , warum der Schlag geschah; und dies hat mit

darabtu die Zeit und das Fâ'il gemeinschaftlich. Die Regel

dieses Masdar ist , daſs es im Accusativ stehen kann, wenn

diese drei Bedingungen darin erfüllt sind, nämlich : 1) daſs

es ein Maşdar ist, 2 ) es eine Ursache kund giebt, 3) daſs es
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njit seinem Regens in der Zeit und dem Fâ'il übereinstimmt.

Fehlt aber eine dieser Bedingungen , ist allein der Genitiv

mit der Ursach - Partikel möglich , nämlich mit li, min , fî

und bi. Die Bedingung, daſs es Maşdar sei, fehlt in ġi'tuka

lissamni ( ich kam zu dir wegen der Butter ). Als Beispiel,

in dem es mit seinem Regens nicht der Zeit nach übereinstimmt,

vgl. „ Du kamst heute zu mir , um morgen geehrt zu wer

den (gi’tanî-l-jauma lilikrâmi gadân ).“ 3 ) Als Beispiel, in dem

es mit seinem Regens nicht ein Fâ'il hat, vgl. „ Es kam Zaid ,

damit Amr ihn ehre ( g’â’a zaidun li'ikrâmi ‘amrin lahu )“ . –

Auch wird der Genitiv mit der Praeposition nicht verwehrt,

wenn auch alle Bedingungen erfüllt sind, vgl. hadâ ķani'un

lizuhdin. Einige glauben , daſs zur Setzung des Accusativ

gentige , daſs es Masdar sei. Es sei nicht nöthig , daſs es

mit seinem Regens in der Zeit und dem Fâ'il übereinstimme

und erlauben den Accusativ von ikrâmun in beiden vorauf

gehenden Beispielen .

„ Selten ist, daſs bei der Praeposition das von al Ent

blöſste stehe , doch im Gegentheil verhält es sich mit dem

von al Begleiteten , man citirt: „ Nicht will ich still sitzen

aus Furcht vor der Feldschlacht, wenn auf einander sich

thürmen die Schaaren der Feinde.“

Erkl. Das Object des Motivs, welches den vorerwähn

ten Bedingungen genügt , kann drei verschiedene Fälle ha

ben : 1) kann es von al und der Annexion entblöſst sein ;

2 ) kann es durch al bestimmt sein ; 3) kann es in der An

nexion stehn. Bei allen drei Fällen ist erlaubt, es mit

den Praepositionen der Ursache zu verbinden, doch meistens

steht der Accusativ da, wo es frei ist von al und der An

nexion , vgl. darabtu -bnî ta’dîbân. Al-G 'uzûlî glaubt, der

Genitiv sei nicht erlaubt entgegengesetzt dem , was die Gram

matiker klar dargethan haben . Das mit al Versehene ver

hält sich grade umgekehrt, gewöhnlich ist der Genitiv, vgl.

darabtu .bnî lit -ta’dîbi. Doch kann der Accusativ stehn ,

so steht es im Text-Verse.

Vgl. „ Hätte ich doch an ihnen Leute , die , wenn sie

aufsitzen , zur Beute sich zerstreuen zu Roſs (fursânân ) und

zu Kameel. “
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Das in Annexion Stehende kann gleicherweise im Accu

sativ und im Genitiv stehn. Das läſst sich aus den Worten

Verf's. entnehmen ; da er erwähnt, daſs der Genitiv des von

al Entblöſsten und der Accusativ des mit al Stehenden sel

ten sei, so läſst sich abnehmen , daſs in dem Annectirten nicht

selten einer von beiden Fällen , sondern häufig beide Fälle

vorkommen .

Vgl. den Accusativ im Kur. 2 , 18. : „ sie stecken ihre Fin

ger in ihre Ohren vor dem Blitzen aus Furcht vor dem Tod“

(ḥadara -l-mauti).

Vgl. „ Ich vergebe das schnöde Wort dem Edlen , ihn

mir zu bewahren und wende mich von der Schmähung des

Niedrigen aus Edelsinn (takarrumân ) ab .“

XXIII. Das Object des Inhalts,welches Zarf genanntwird .

(az- Zarf).

„ Das Zarf ist eine Zeit - oder Ortsbestimmung, welche

durchgängig den Sinn von fî ergiebt. Vgl. „ Hier weile

ich einige Zeitpunkte .“

Erkl. Verf. definirt das Zarf, daſs es eine Zeit oder

Ortsbestimmung sei, welche durchgängig den Sinn von fî

umschlieſst. So ist im Beispiel (hunâ –mkut azmunân) hunâ

Zarf des Orts und azmunân Zarf der Zeit. Jedes von ihnen

umfaſst die Bedeutung von fî. — Verf. nimmt hierdurch die

Zeit- und Ortsbezeichnungen aus, die nicht den Sinn von fî

umschlieſsen , wie wenn die Zeit - und Ortsnomina als Mub

tada' oder Habár stehn. Vgl. „Der Tag von Arafat ist ein

heiliger Tag (jaumun mubârakun ) “ , ferner ad -dâru lizai

din. Sie heiſsen nicht Zarf , wenn es sich so verhält. So

verhält es sich auch mit dem , was von ihnen als Genitiv

vorkommt, vgl. sirtu fîjaumi- l- g'um 'ati. Doch ist bei

diesen eine Meinungsverschiedenheit, ob es grammatisch Zarf

zu nennen sei. So verhält es sich auch mit den Zeit - und

Ortsbezeichnungen , welche als Passiv-Object (Maffûl bihi) im
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Accusativ stehn , vgl. banaitu - d -dâra und „ ich schaute den

Tag des Kameels. Bei Fällen wie dabaltu - l -baita wird

zwar die Bedeutung von fî umschlossen , aber nicht univer

sell. Denn bei den speciellen Nomen des Orts darf fî nicht

weggenommen werden und ad -dâra im Beispiel dahaltu

d -dâra steht nicht als Zarf im Accusativ , sondern weil es

dem passiven Object ähnelt. Das Zarf verlangt die Bedeutung

von fî universell, diese aber haben dieselbe nicht universell.

Dies wäre die Erörterung der Worte Verf's. Dagegen läſst sich

einwenden , daſs , wenn ad -dâra im Accusativ steht, da es

dem Passiv-Object (almafûl bihi) gleicht, es nicht den Sinn

von fî verlangt, da das passive Object diesen Sinn nicht hat

und so auch das ihm ähnelnde nicht. Folglich bedarf es

nicht des Wortes bittirâdi universell, um diese Fälle aus

zuschlieſsen , denn schon der Zusatz „ was den Sinn von fî

umfaſst“ , schlieſst diese Fälle aus. Gott weiſs es.

„ Setze das Zarf in den Accusativ durch ein deutlich

darin vorkommendes kâna, wo dies nicht steht, intendire es

als supponirt.“

Erkl. Die Zeit- und Ortsnomina, welche den Sinn von

fi umfassen , stehn der Regel nach im Accusativ . Sie stehn

im Accusativ durch das darin liegende Maşdar oder Ver

bum , oder Eigenschaftswort. Offenbar meint Verf., daſs nur

das darin Liegende es in den Accusativ setzt, das wäre nur

das Maşdar; doch verhält es sich nicht so, sondern sowohl

dies als anderes wie das Verbum und das verbale Eigen

schaftswort übt diesen Einfluſs aus. Das den Accusativ des

Zarf Bewirkende ist entweder erwähnt, wie die Beispiele zei

gen, oder erlaubter Weise fortgenommen. Auch ist es noth

wendiger Weise weggenommen , wenn das Zarf als Beschrei

bungswort steht (marartu birag’ulin ‘indaka ), oder als Ver

bindungssatz (g ’â ’a - lladi 'indaka) und als Zustandssatz (marartu

bizaidin 'indaka ). – Dasselbe geschieht , wenn das Zarf ein

Habar im Zustande ist, oder ursprünglich ein solches war,

vgl. zaidun 'indaka und zanantu zaidâ n 'indaka. Die

restitutio geschieht bei anderen Fällen als der Şila (Verbin

dungssatz) durch istaḥarra oder mustaķirrun, hingegen bei

der Verbindung eines Pronomen relativum nur durch istaķarra,

denn die Şila kann nur ein Satz sein und das Verbum mit
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seinem Subject ist ein Satz , das Participium aber mit der in

ihm liegenden Person ist kein Satz.

„ Eine jede Zeitbestimmung ist für den Accusativ empfäng- V. 305 .

lich, doch nicht so die Ortsbestimmung, sie müſste denn un

bestimmt sein wie die sechs Richtungen , die Maaſse, und die

Ortsbestimmungen , welche von Verben geformt werden wie

marmâ n von ram â .“

Erkl. Das Nomen der Zeit nimmt den Accusativ an, so

daſs es als Zeitbestimmung steht, sei es vag, vgl. sirtu lahza

tan, oder genau bestimmtnämlich durch Annexion, vgl. sirtu

jauma- l - g ’umʻati, oder durch ein Eigenschaftswort,vgl. sirtu

jaumân țawîlân, oder durch eine Zahl, sirtu jaumaini.

Doch das Nomen des Orts nimmt den Accusativ nur in zwei

Gattungen an, erstlich als vages, zweitens wenn es vom Maş

dar unter zu erwähnenden Bedingungen gebildet wird. Vage

Ortsbestimmungen sind die sechs Richtungen , oben , unten ,

rechts , links, vorn , hinter und dgl., ebenso die Maaſse wie

ein Pfeilwurf , eine Meile, eine Parasange, Raum von zwei

Parasangen ; zweitens die vom Maşdar gebildete Ortsbestim

mung, vgl. mag’lis. Sein Accusativ ist regelrecht unter der

Bedingung, daſs sein Regens aus seiner Wortform genommen

sei, vgl. ķa adtu maķada zaidin . Ist dies nicht der Fall,

so ist allein sein Genitiv mit fî möglich , vgl. g 'alastu fî

marmâ zaidin ; g 'alastu marmâ zaidin ist dagegen ab .

norm . Beispiele von dieser Abnormität sind die gewöhnli

chen Ausdrücke, er ist von mir entfernt um den Sitz der

Hebeanime (maş'ada - 1 -ķâbilati), oder um den Hundestall

(mazg'ara-l-kalbi), oder in dem Abstande wie der Ort der

Plejaden (manâța -t-turajja ), d . h . seiend am Sitz der Hebe

amme etc. Das regelrechte wäre fî maķ-adi etc. zu sagen ,

der Accusativ ist in diesen Fällen abnorm , nicht regelrecht

entgegengesetzt der Ansicht von al-Kisâ ’î.

„ Die Bedingung , daſs dieses regelrecht sei, ist, daſs es

als Zarf für das steht , was ursprünglich mit ihm inbegrif

fen ist.“

Erkl. Die Bedingung, daſs das vom Maşdar Abgeleitete

regelrecht im Accusativ steht, ist , daſs es als Zarf für das

steht, was ursprünglich darin enthalten ist , d . h . daſs es in
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den Accusativ gesetzt sei durch das, was mit ihm in der

Ableitung von einer Wurzel übereinstimmend ist. Der na

türliche Sinn der Worte Verf's. ist, daſs die Maaſse sowohl

als die vom Maşdar gebildete Ortsbestimmungen , vage Be

stimmungen seien . In Betreff der Maaſse meint die Mehrzahl,

daſs sie zu dem vagen Zarf gehören , denn wenn sie auch

bekannt sind dem Maaſse nach , sind sie doch unbekannt

der Eigenschaft nach . Der Lehrer Abû Ali as’- S ’alaubîn

meint, daſs sie nicht zu dem vagen Zarf gehören , da sie ja

dem Maaſse nach bekannt sind. Die vom Maşdar geformten

Ortsbestimmungen sind theils vag , vgl. g’alastu magʻlisân,

theils genau bezeichnet, vgl. g 'alastu mag’lisa zaidin . Die

natürliche Ansicht des Verf. wäre, daſs auch marmâ von

rámâ abgeleitet sei, doch ist es dies nicht nach der Lehrweise

der Basrenser. Denn sie lehren , daſs es vom Maşdar nicht

vom Verbum abgeleitet sei. Wenn nun feststeht , daſs der

speciell bezeichnete Ort, d . h . der, welcher solche Seiten , die

ihn abgrenzen , hat, nicht im Accusativ als Zarf stehe, so

wisse , daſs man gebrauchen hört den Accusativ aller speciell

bestimmten Orte mit dabala, sakana und dah aba, vgl.

dahaltu - l -baita etc. Die Leute streiten hierüber, man sagt,

es stehe abnorm im Accusativ als Zarf; Andere, es stehe

im Accusativ , da eine Praeposition ausgefallen sei; auch

sagt man , es stehe im Accusativ , da es dem passiven Ob

ject ähnlich sei.

„ Das sowohl als Zarf als auch nicht als ein solches vor

kommende Wort ist dem Sprachgebrauche nach durchaus

flexionsfähig . Flexionsunfähig sind die Worte, welche immer

als Zeitbestimmung oder dergleichen stehn.“

Erkl. Das Nomen der Zeit und das Nomen des Orts

'zerfallen in das Flexionsfähige und das Flexionsunfähige. Das

Flexionsfähige ist von den Zeit- und Ortsbestimmungen das,

was als Zarf und nicht als solches vorkommt, vgl. jaumun

und makânun , denn diese kommen sowohl als Zarf vor,

als auch als Mubtada’ und als Fâ'il. Das Flexionslose hin

gegen ist das, was nur als Zarf oder seinesgleichen gebraucht

wird, vgl. sahara, wenn man die Morgenröthe eines be

stimmten Tages meint. Meint man dagegen nicht einen be

stimmten Tag , ist das Wort flectirbar, vgl. Kur. 54, 34. „ Die
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Familie des Lot ausgenommen , welche wir haben entfliehen

lassen an einem Morgen . *)" saḥara und fauķa sind nur

Zarf. Nothwendig tritt als Zarf oder seinesgleichen 'inda

auf. Mit dem dem Zarf Aehnlichen bezeichnet Verf. ein

Wort, das die Grenze des Zarf nicht überschreitet , auſser

darin , daſs es als Genitiv durch min steht, vgl. min 'indi

zaidin. Doch steht ein solches Wort mit keiner anderen

Praeposition , man sagt nicht barag'tu ilâ indihi. Wenn

das Volk so redet, ist es ein Fehler . Man unterscheidet hier

drei Fälle : 1) die Ortsbestimmung steht im Nominativ , Ge

nitiv und Accusativ ; 2 ) das dem Zarf Aehnliche steht nur

im Accusativ , als Zarf aber auch im Genitiv durch min ;

3 ) das Zarf vollständig unflectirbar wie amsi.

„ Bisweilen vertritt ein Masdar eine Ortsbestimmung, dies v. 310 .

ist häufig bei der Zeitbestimmung.“

Erkl. Selten vertritt das Maşdar die Ortsbestimmung,

vgl. g 'alastu kurba zaidin = makâna ķurbi zaidin .

Das Mudâf makâna wird weggenommen , und sein Muđâf

ilaihi tritt an seine Stelle und wird wie dasselbe behandelt;

es steht nämlich im Accusativ wegen des Zarf. Dies ist nicht

als Regel durchführbar. Man sagt z . B . nicht âtîka g 'u

lûsa zaidin = makâna g’ulûsi zaidin. Dagegen steht

das Maşdar oft an der Stelle der Zeitbestimmung wie âtîka

tulû'a -s'-s'amsi, ķudûma- 1- ḥâg’g’i, „ ich kam zu dir beim

Aufgang der Sonne, oder bei der Ankunft der Pilger.“ Hier

wird das Muđâf weggenommen und das Muđâf ilaihi wird

wie dasselbe behandelt, dies ist regelrecht bei jedem Maşdar.

XXIV . Das Object des Mitseins.

(al- m affûlu maʻahu ).

„ Das dem Wâw folgende Wort wird in den Accusativ

gesetzt als ein Object des Mitseins in Fällen wie sîrî wa

t -tarîķa musri'atan, „ schreite aus auf dem Weg eilend.“

* ) Stehen diese Worte auf die Frage zu welcher Zeit und an wel

chem Orte, sind sie Zarf.
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Nach der richtigsten Meinung ist dieser Accusativ durch

das voraufgehende Verbum oder das ihm Aehnliche hervor

gerufen, nicht durch das Wâw .“

Erkl. Das Object des Mitseins ist das Nomen , welches

nach einem Wâw der Bedeutung „ mit“ im Accusativ steht.

Das Wort steht im Accusativ durch das Verbum oder das

demselben Aehnliche,welches ihm voraufgeht. So steht im obi

gen Beispiel attarîka durch sîrî im Accusativ . Als Beispiel

eines dem Verbum Aehnlichen , das den Accusativ bewirkt,

vgl. zaidun sâ'irun wa- t -țarîķa und aʻg 'abanî sairuka

wa -t -tarîķa. Eine Parthei glaubt, daſs das Wâw das Ob

ject des Mitseins in den Accusativ setze, doch ist das nicht

richtig , denn jede dem Nomen speciell angehörende Partikel,

die nicht wie ein Theil von ihm ist, regiert nur den Genitiv

wie die Praepositionen . Die Partikel, welche wie ein Theil

vom Nomen ist , ist al. Diese gehört speciell dem Nomen

an, doch regiert sie nichts , da sie wie ein Theil des Nomen

auftritt. Dies wird dadurch bewiesen , daſs das Regens über

das al hinausgeht, vgl. marartu bi-l - ġulâmi. Aus dem

angeführten Beispiel Verf's. geht hervor, daſs man Fälle wie

die oben erwähnten richtig als Object des Mitseins betrach

ten darf; nämlich jedes Nomen, welches nach einem den Sinn

von maʻa habenden Wâw steht, während ein Verbum oder

dergleichen voraufgeht. Das ist von dem , was die Gramma

tiker lehren, das Richtige. — Ebenso geht aus dem zweiten

Textvers hervor, daſs ihm ein Regens voraufgehn muſs ; man

sagt nicht wa-n -nîla sirtu , „ mit dem Nil bin ich gegan

gen.“ Alle stimmen darin überein . Was aber das Vorauf

gehn des Objects des Mitseins vor dem mit dem Regens

Verbundenen betrifft, vgl. sâra wa -n -nîla zaidun , so ist

darüber Streit. Richtig aber ist, dies zu verbieten.

„ Einige Araber setzen nach dem mâ der Frage , oder

nach kaifa den Accusativ durch ein verschwiegenes Ver

bum kâna.“

Erkl. Dem Object des Mitseins muſs ein Verbum oder

dergleichen voraufgehn, wie die Beispiele gezeigt haben . Doch

kommt im Sprachgebrauch der Araber der Accusativ dessel

ben auch nach dem mâ und dem kaifa der Frage vor, ohne

daſs ein Verbum ausgesprochen würde, vgl.mâanta wazaidâ n,
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„ was bist du mit Zaid “ , oder kaifa anta waķasatan min

tarîdin , „ wie (kamst du ) mit einer Schüssel gebrochenen

Brotes.“ Die Grammatiker legen es so aus, daſs das Object des

Mitseins hier im Accusativ stehe durch ein verschwiegenes

Verbum , das von kâna abgeleitet sei. = mâ takûnu wa

zaidân etc.

„ Die Verbindung (durch „ und“ alʼatf ) ist, wenn sie ohne

eine Schwäche der Redemöglich ist, richtiger. Der Accusativ

ist gewählt, wenn durch die Verbindung die Rede beeinträch

tigt ist. Der Accusativ ist aber nothwendig , wenn die Ver- v. 315.

bindung nicht möglich ist, oder glaube an die Verschweigung

eines Regens, so wirst du das Richtige treffen .“

Erkl. Das Nomen , welches nach dem Wâw steht, kann

entweder mit dem Voraufgehenden verbunden sein oder nicht.

Ist seine Verbindung mit demselben möglich , kann dies mit

einer Schwäche stattfinden , oder ohne eine solche. Ist die

Verbindung möglich ohne eine Schwäche, so ist dieselbe rich

tiger als der Accusativ , vgl. kuntu anâ wazaidun ka - l

ahawaini. zaidun in den Nominativ als Verbindung zu

dem verbundenen Pronomen zu setzen ist besser , als es in

den Accusativ als Object des Mitseins zu stellen . Denn die

Verbindung ist möglich wegen der eingetretenen Trennung

[zwischen dem verborgenen Pronomen und dem Substantiv ]

und die Gemeinschaft (Setzung zweier Worte in denselben

locus grammaticus) ist besser , als die Nicht-Gemeinschaft.

Ebenso ist bei sâra zaidun waʻam rûn der Nominativ von

'amrûn besser als der Accusativ . – Ist die Verbindung nur

mit einer Schwäche möglich , so ist der Accusativ wegen des

Mitseins besser als die Gemeinschaft, weil man dann die

Schwäche vermeidet, vgl. sirtu wazaidân. Hier ist der

Accusativ von zaidun besser als der Nominativ , wegen der

Schwäche der Verbindung mit dem im Nominativ stehenden, und

mit dem Verbum ohne eine eintretende Trennung verbundenen

Pronomen. Ist aber die Verbindung nicht möglich , so ist

allein der Accusativ wegen des Mitseins oder wegen der Ver

schweigung eines Verbum richtig . Vgl. „ Ich speiste sie mit

Stroh und frischem Wasser, falaftuh â tibnân wamâ'an

bâridân“ ;mâ'an steht im Accusativ wegen desMitseins, oder

wegen der Verschweigung eines Verbum , das für dasselbe

11
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paſst ; die restitutio : wasaķaituhâ „ und tränkte sie“ . Vgl.

Ķur. 10 , 72. „ Vereinigt euch in euren Sachen und euren

Genossen (ag'mi'll amrakum was’urakâ akum ).“ Hier kann man

s’urakâ’akum nicht mit am rakum verbinden, denn die Ver

bindung geschieht stets in der Absicht, das Regens zu wie

derholen , aber man sagt nicht ag'ma'tu s’urakâî, sondern

nur ag'ma'tu amrî. Somit steht hier der Accusativ wegen

des Mitseins durch die Wiederherstellung des maʻa , oder es

steht der Accusativ durch ein passendes Verbum , vgl. ag’mi'll

amrakum wag’m a 'û s'u rakâ’akum ,

XXV. Die Ausnahme.

(al- istitnâ').

„ Alles , was man durch illâ nach einem feststehenden

vollständigen Abschluſs ausnimmt, steht im Accusativ . Nach

einer Verneinung , oder dem ihr Aehnlichen ist gewählt das

Verbundene als Consequens zu stellen , stelle dagegen in den

Accusativ, das, was sich abschneiden läſst. Nach den Tamî

miten kommt hierbei eine Appositionsstellung vor.“

Erkl. Der regelrechte Casus für die durch illâ bewirkte

Ausnahme ist der Accusativ , wenn sie nach Vollendung der

bejahten Rede steht, gleichviel, ob sie verbunden oder

getrennt steht, vgl. ķâma- 1 -ķaumu illâ z aidân. Die rich

tige von den Auffassungen der Grammatiker ist die , daſs

das der Ausnahme Voraufgehende dieselbe durch die Ver

mittelung von illâ in den Accusativ stelle . Verf. wählt in

einem anderen Buche die Lehrweise, daſs illâ das in Accu

sativ Setzende sei und meint, daſs dies die Lehrweise des Sîba

waihi wäre. So ist auch der erste Vers zu verstehn , d . h .

im Accusativ steht dasjenige, was von illâ bei dem Ab

schluſs einer bejahenden Rede als Ausnahme gesetzt wird ;

steht diese aber nach dem Abschluſs der Rede, welche nicht

bejahend ist, Lämlich derjenigen , welche die Negation oder

dergleichen , das heiſst das Prohibitiv und die Frage umfaſst,

so kann die Ausnahme verbunden oder getrennt sein . Ver

bunden heiſst soviel als, daſs sie ein Theil von dem Vorauf
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gehenden sei, getrennt dagegen , daſs sie nicht .ein Theil da

von sei. Ist sie verbunden , kann der Accusativ wegen der

Ausnahme stehn , auch kann man die Ausnahme als Conse

quens (at-tâbi-) von dem in der Analyse Voraufgehenden setzen ,

und dies ist das Gewählte.

Das gewöhnlich Angenommene ist, daſs die Ausnahme eine

Apposition (Badal) von ihrem Antecedens (al-matbû ) sei, vgl. m â

kama aḥadun illâ zaidun, und illâ zaidân etc . Es kann

zaidân im Accusativ wegen der Ausnahme, oder als Ba

dal von aḥadun im Nominativ stehn , und dies letztere ist

die gewählte Auffassung ; so sagtman mâ mara rtu bi'aha

din illâ zaidin und illâ zaid ân . Daher sagt der Text

vers : „ es ist gewählt die verbundene Ausnahme als Conse

quens zu setzen , wenn sie nach einer Negation oder dergleichen

steht.“ Ist aber die Ausnahme abgeschnitten , ist nach der

Mehrzahl der Araber der Accusativ allein möglich , vgl. mâ

ķâma al-ķaumu illâ himârân. Die Tamîmiten erlauben

auch dann die Ausnahme als Apposition zu setzen . Die Be

deutung der beiden Verse ist ; daſs die Ausnahme, welche

durch illâ gesetzt wird im Accusativ steht , wenn die Rede

bejahend ist und die Ausnahme nach Vollendung derselben

eintritt.

Verf. deutet auf diese Beschränkung hin , da er die Regel

derNegation hieranf erwähnt, so daſs die unbeschränkte Fassung

seiner Rede darauf hinführt, daſs die Ausnahme im Accusativ

steht, gleichviel, ob sie verbunden oder getrennt ist. Ist aber

die Rede nicht bejahend d . h . kommt eine Negation oder

etwas ihr Aehnliches in derselben vor, so ist gewählt die ver

bundene Ausnahme als Consequens zu setzen . Nothwendig

ist der Accusativ der getrennten Ausnahme nach den ande

ren als den Tamîmiten ; die Tamîmiten erlauben aber auch

die getrennte Ausnahme als Consequens zu stellen .

„ In der Negation kommt bisweilen ein anderer Casus

als der Accusativ eines Voraufgehenden vor; wähle aber den

Accusativ , wenn dies eintritt.“

Erkl. Geht die Ausnahme dem vorauf, von dem sie

ausgenommen wird, kann die Rede bejahend sein oder nicht.

Ist sie bejahend, steht nothwendig der Accusativ der Aus

nahme, vgl. ķâma illâ zaidân al-ķaumu. Ist die Rede

11 *
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nicht bejahend, ist der Accusativ derselben gewählt, vgl. ma

ķâma illâ zaidân al-ķaumu.

Vgl. „ Ich habe keinen Helfer als den Stamm Ahmads

und keine Lehrweise als die Lehre des Wahren .“

Jedoch wird auch der Nominativ in diesem letzteren

Fall überliefert. Sîbawaihi sagt: „ Jûnus zeigte mir an , daſs

Leute, auf deren Kenntniſs im Arabischen man vertraut, sa

gen mâ lî illâ ahûka nâşirun, indem sie das zweite durch

Umstellung als Badal des ersten setzen.“

Vgl. „ Fürwahr sie hoffen von ihm Fürbitte zur Zeit,

wenn kein Fürbitter vorhanden ist als die Propheten.“

Der Sinn des Textverses ist : bei der voraufgehenden Aus

nahme kommt bisweilen der Nominativ vor , und zwar wenn

die Rede nicht bejahend ist , vgl. mâ şâma illâ zaidun

al-ḥaumu, doch gewählt ist der Accusativ . Daraus, daſs

Verf. das Vorkommen eines anderen Casus als des Accusativ

speciell nur der Negation beilegt, geht hervor, daſs bei der

bejahenden Rede der Accusativ allein vorkommt, vgl. ķâma

illâ zaidân al-ḥaumu.

„ Wenn ein dem illâ Voraufgehendes noch freie Kraft

hat für das Nachfolgende, so ist's, als ob illâ nicht dastände.“

Erkl. „Wenn das dem illâ Voraufgehende für das Fol

gende Rectionskraft übrig hat, das heiſst, wenn es nicht oc

cupirt ist durch das, was es verlangt, so ist das nach illâ

stehende Nomen mit der Declination flectirt , welche das vor

illâ stehende erforderte , bevor illâ eintrat, vgl. mâ şâma

illâ zaidun etc . Dies ist die bloſse Ausschlieſsung * ) (al

istitnâ’u -l-mufarragu ). Sie kommt nicht in bejahender

Rede vor.

„ Setze rectionslos das illâ , welches nur zur Bestätigung

steht. Vgl. „ Keiner geht an ihnen vorüber, als der Mann ,

als der Erhabene.“ (lâ tamrur bihim illâ -l- fatâ illâ - l-'alâ 'i).

v . 320 .

* ) Anm . at-tafrigu, al-mufarragu Ausleerung, das leer Hinge

stellte gilt als terminus technicus für die Ausnahme, bei der das, wovon

sie ausgenommen wird , nicht erwähnt ist , vgl. de Sacy Gr. II, 566 .

Wir wählen die Ausdrücke: „ die bloſse Ausschlieſsung“ für al-mufar

ragu und „ die vollständige Ausnahme“ für gairu - l-mufarragi.
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Erkl. Wird illâ um eine Bestätigung zu erzielen wie

derholt, hat es keinen Einfluſs auf das, wovor es steht, und

es giebt keinen anderen Sinn als die Bestätigung des ersten .

So ist seine Rectionslosigkeit zu verstehn. Dies hat Statt

bei der Apposition (Badal) und der Verbindung (‘Atf), vgl.

mâ marartu biaḥadin illâ zaidin illâ a hîka. Das

zweite illâ bezeichnet hier nicht eine selbstständige Ausnahme.

So ist in dem Beispiele des Textverses al- 'alâ'i Apposition

von al-fatâ. Ein Beispiel für die Verbindung ist der Vers:

Vgl. „ Nichts ist die Zeit als eine Nacht und ihr Tag,

nichts (wa'illa ) als der Sonne Aufgang und ihr Untergang."

Zur Apposition und Verbindung ist es wiederholt in der

Stelle:

Vgl. „ Nichts hast du von deinem alten Kameel als seine

Arbeit, als seinen Trab und raschen Gang.“

„ Wird illâ zwar wiederholt doch nicht zu einer Bestä

tigung , so laſs bei einer bloſsen Ausschlieſsung den Ein

fluſs des Regens auf eins von den Worten übrig , die durch

illâ als Ausnahme auftreten , den Accusativ der anderen kann

man nicht entbehren.“

Erkl. Wird illâ wiederholt, doch nicht zur Bestätigung ,

d . h . ist es ein solches , durch welches die im Vorhergehen

den erzielte Ausnahme von neuem erzielt wird, so daſs , wenn

es wegfiele , dieser Sinn nicht verstanden würde : so muſs

die Ausnahme entweder eine bloſse Ausschlieſsung sein ,

oder eine vollständige Ausnahme. Ist sie eine bloſse Aus

schlieſsung , läſst man das Regens mit einem beschäftigt

und setzt das Uebrige in den Accusativ, vgl. mâ ķâma illâ

zaidun illâ ‘amrân illâ bakrân. Hier ist nicht eins spe

ciell dem Regens zugewendet, sondern mit welchem du willst,

läſst du das Regens beschäftigt und setzest das andere in

den Accusativ . Ueber die Fälle bei der wirklichen Ausnahme

handeln folgende Verse:

„ Bei einer vollständigen Ausnahme setze beim Vorauf

gehn des Ausgenommenen den Accusativ des Ganzen regel

recht und nothwendig . Setze den Accusativ wegen einer
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Nachstellung und bringe das eine in der Form , wie wenn es

v. 325. ohne einen Zusatz wäre . Vgl. „Nicht erfüllen Versprechun

gen auſser ein Mann , auſser ein Erhabener.“ Handelt es

sich um das Richtige, wende die vorhergehende Regel an.“

Erkl. Die Ausnahme muſs dem , wovon sie ausgenom

men wird, entweder voraufgehn oder nachstehn . Steht die

Ausnahme voran , ist der Accusativ des Ganzen nothwendig ,

vgl. ķâma illâ zaidâ n illâ ‘amrân illâ bakrân al-ḥaumu,

gleichviel, ob die Rede bejahend ist oder nicht.

StehtdieAusnahmenach ,muſs die Rede entweder bejahend

sein oder nicht. Ist sie bejahend, ist der Accusativ des Ganzen

nothwendig , vgl. ķâma- 1 -ķaumu illâ zaidân illâ ſamrân

illâ bakrân. Ist sie nicht bejahend,wird eins von den Worten

behandelt, so wie es behandelt werden würde, wenn die Aus

nahme nicht wiederholt würde und wird als stellvertretend

von dem Voraufgehenden gesetzt, dies ist das Gewählte ; oder

es steht im Accusativ , und dies ist selten , wie voraufgeht.

Was das Uebrige betrifft, ist der Accusativ nothwendig , vgl.

mâ ķâma ahadun illâ zaidun illâ ‘amrân illâ bakrân.

Wenn du willst, setzest du ein anderes von den Uebrigen

als Stellvertretung, vgl. das Beispiel im Text lam jafâ illâ

mru’un illâ ‘alijjun ; 'imru’un ist hier Badal vom Waw

in jafû . So ist die Regel im Verse, d . i. setze in den Ac

cusativ alle Ausnahmen, wenn sie dem wovon sie ausgenom

men werden nachstehn , im Fall die Rede bejahend ist. Ist

sie nicht bejahend , setze das Eine von ihnen so flectirt, wie

es flectirt worden wäre, wenn die Ausnahmen nicht wären

wiederholt worden , und setze das Uebrige in den Accusativ.

Die Bedeutung der wiederholten Ausnahmen ist dieselbe wie

die der Ersten , so daſs die Zugehörigkeit und Nicht-Zuge

hörigkeit aller dieselbe ist. – In : ķâma-l -ḥaumu illâ zai

dân illâ ‘amrân illâ bakrân sind alle ausgenommen. In :

mâ ķâma illâ zaidun illâ ‘amrân illâ bakrân sind alle

eingeschlossen ; und ebenso bei mâ şâma ahadun illâ zai

dun illâ ‘amrân illâ bakrân.

„ Setze als Ausnahme das durch ġairun im Genitiv Ste

hende, dies selbst aber flectirt durch das, was durch illâ ei

ner Ausnahme beigelegt wird .“

Erkl. Es werden im Sinne von illâ , um eine Ausnahme

zu bezeichnen, Worte gebraucht, von denen einige Nomina
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sind wie gairun, siwân , suwân und sawâ'un; einige da

gegen Verba wie laisa und lâ jak ûnu; einige endlich, Verba

und Partikeln zugleich , wie balâ , adâ , ḥâ s'â . Verf. hat

alle wirklich erwähnt. Was nun ġairun, siw ân, suwân und

saw â 'un anlangt, so steht die Ausnahme durch sie regelrecht

im Genitiv wegen ihrer Annexion daran. ġairun wird flec

tirt durch dasselbe, wodurch die Ausnahme mit illâ flec

tirt war, vgl. ķâma- 1-ķaumu gaira zaidin . gaira steht

im Accusativ analog dem ķâma- 1-ķaumu illâ zaidân

mit dem Accusativ zaidân . So sagt man auch mâ

ķâma ahadun ġairu zaidin und ġaira zaidin , indem

man gairu als Consequens oder in den Açcusativ setzt. Ge

wählt ist, es als Consequens zu setzen. Man sagt mâ ķâma

ġairu zaidin , gairu nothwendig im Nominativ , analog dem

mâ ķâm a illâ zaidun. Ferner sagt man mâ şâma aha

dun ġairu , gaira ķimârin , mit dem Accusativ gaira bei

anderen als den Tamîmiten und als Consequens gairu bei

den Tamîmiten, wie man sagt mâ kâma ķaumun illâ și

mârun und himârâ n. siwâ steht gewöhnlich mit dem

Kasr des Sîn , Einige setzen es mit Fath und Madda ; Einige

setzen Sîn mit Damm und verkürzen die Form ( suwâ); Ei

nige setzen es auch mit Kasr und Madda (siwâ’un .) Diese

Form erwähnt Verf, nicht. Selten nur erwähnt man sie

wie al - Fâsî in seiner Erklärung der S’âţibijja. Die Lehr

weise des Sîbawaihi, al-Farra' und Anderer ist, daſs siwâ nur

als Zarf stehe : es stehe im Accusativ als ein solches und

dieses bezeichne die Ausnahme. Nach ihnen tritt es aus

dieser Eigenschaft nur beim Verszwang. Verf. hält für ge

wählt, daſs siwân wie gairun sei, und ebenso behandelt

werde im Nominativ, Genitiv und Accusativ .

„ Bestimme für siwân , suwân und sawâ'un am rich

tigsten das, was für ġairun bestimmt war.“

Erkl. Ein Beispiel, in dem siwân im Genitiv steht, ist die

Ueberlieferung : „ Ich habe angerufen meinen Herrn, daſs er

über mein Volk Keinem den Sieg verleihe , der Anderen

als ihm selbst angehöre , (min siwâ anfusihâ )“ , oder ferner:

„ Ihr seid nichts unter den Völkern auſser euch , als wie ein

weiſses Haar im schwarzen Stier, oder wie ein schwarzes

Haar im weiſsen Stier.“
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Vgl. „ Nicht sprechen schimpfliches, die zu ihnen gehö

ren , weder wenn sie unter uns, noch wenn sie bei Anderen

sitzen , wa lê min sawâ’in â .“

Im Nominativ steht siwân in folgendem Vers :

Vgl. „ Wenn eine edle Handlung verkauft oder gekauft

wird , so ist ein Anderer als du (fasiwâka) der Verkäufer und

du der Käufer.“

Vgl. „ Nichts bleibt übrig als die Ungerechtigkeit, die

wir ihnen vergelten, wie sie gethan haben.“

Im Accusativ ohne Zarf zu sein , steht siwân im Vers:

Vgl. „ Bei Dir ist ein Bürge der Wünsche für einen

Hoffenden ; fürwahr, wer einen Andern als Dir (wa’inna siwâka)

vertraut, ist unglücklich .“

Siwâka steht hier im Accusativ als Nomen von inna

zum Beleg der Rede des Verf’s. Die Lehrweise des

Sibawaihi und der Mehrzahl ist , daſs siwân immer im Zu

stande des Zarf verbleibe, auſser im Verszwang , und die Stel

len , auf die man sich für's Gegentheil berufen könnte , lieſsen

sich anders interpretiren .

„ Bilde die Ausnahme durch laisa , halâ, adâ und ja

kûnu nach lâ , indem du sie den Accusativ regieren läſst.“

Erkl. Vgl.ķâma-1 -ķaumu laisa , halâ, adâ zaidân,

oder lâu ja kûnu zaidân. Die Ausnahme steht im Accusativ

als Habar von laisa und lâ jakûnu , deren Nomen ein ver

borgenes Pronomen ist. Die gewöhnliche Auffassung ist ,

daſs es sich auf einen Theil beziehe, den man aus der Ge

sammtheit herausnehme, so daſs die restitutio von laisa zai

dân wäre laisa ba'duhum zaidân . huwa ist nothwendig

verborgen . In halâ zaidân und 'adâ zaidân steht zaidân

im Accusativ als Object. halâ und fadâ sind zwei Verba,

deren Regens nach gewöhnlicher Annahme ein Pronomen ist,

das, wie voraufgeht, auf einen Bekannten aus dem Volke sich

zurückbezieht, und dies ist nothwendig verborgen . Verf.

hebt hervor durch ja kûnu nach lâ , daſs bei der Ausnahme

durch kâna nur jakûnu gebraucht werde , und daſs es nur

nach lâ , nicht nach einer andern von den Partikeln der Ne

gation stehe wie lam , lammâ, lan , in , mâ.
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„ Setze durch die zwei dem jakûnu Voraufgehenden, d . i.

durch halâ und ‘adâ den Genitiv , wenn du willst; nach mâ

setze sie mit dem Accusativ , auch kommt der Genitiv bis

weilen vor.“

Erkl. Geht mâ vor balâ und 'adâ nicht vorauf , kann

man sie als Praepositionen mit dem Genitiv verbinden , vgl.

ķâma- 1 -ķaumu halâ zaidin. Von Sibawaihi wird der

Genitiv nach ihnen nicht überliefert. al-Abfas' berichtet

nur den Genitiv durch halâ .

Vgl. „ Auſser auf Gott, hoffe ich auf keinen als auf

Dich, ich rechnemeine Familie nur als Theil von der Deinen .“

Vgl. „Wir lieſsen die Spröſslinge von Aug’ (Pferde)

auf der Ebene verweilend indem wir sie niederwarfen für die

Adler. Wir überlieferten ihren Stamm dem Tod und der Ge

fangenschaft mit Ausnahme der Greise und kleinen Kinder.“

Gehtmâ diesen Partikeln vorauf, ist der Accusativ bei

ihnen nothwendig , vgl. ķâma-1 -ķaumu mâ balâ zaidân.

Das mâ ist hier das Masdarartige, halâ und ‘adâ sind seine

Șila. Ihr Fâ 'il ist ein verborgenes Pronomen , das auf ir

gend einen sich bezieht wie dies oben bestätigt ist,

und zaidân ist Object. So ist die gewöhnliche Auf

fassung. al-Kisâî erlaubt bei ihnen den Genitiv nach

mâ, da dies pleonastisch stehe und halâ und fad â zwei

Praepositionen seien . al-G 'armî berichtet im S 'arı den Ge

nitiv nach mâ von einigen Arabern .

„Wo halâ und ‘adâ mit dem Genitiv stehn , sind es v. 330.

zwei Partikeln , wie sie zwei Verba sind , wenn sie mit dem

Accusativ stehn.“

Erkl. Es ist kein Streit darüber, daſs sie als Praepo

sitionen zu betrachten sind , wenn sie mit dem Genitiv , und

als Verba, wenn sie mit dem Accusativ stehn .

„ Wie halâ ist hâs’â , doch hat es mâ nicht bei sich ,

man sagt auch hâs'a und has'â , merke beide Formen.“

. Erkl. Die bekannte Auffassung ist, daſs ḥ â s'â nur

Praeposition sei. al-Ahfas', al-G 'armî, al-Mâzinî und al-Mu

barrad, wie eine Menge, wozu Verf. gehört, behaupten , daſs

es wie halâ als ein Verbum gebraucht werde und das ihm

Ahfas', al-G 'arte
cehört,

behaupt das ihm
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Nachfolgende in den Accusativ setze, oder es als Praeposition

mit dem Genitiv stehe.

Eine andere Parthei, worunter al-Farrâ , Abû Zaid al-An

sârî und as - S ’aibânî berichten den Accusativ durch hâs'â .

Vgl. „ O Gott, vergieb mir und dem , der dein Wort hört,

auſser dem Satan und Abû-l-Aşbag.

Vgl. „ Nimm Kurais' aus (hâs’â ķurais’ân ), denn Gott

zeichnete sie aus vor den Geschöpfen durch den Islam und

die Religion .“

Verf. sagt, daſs hâsâ wie halâ insofern sei, daſs es das

Folgende in den Accusativ oder Genitiv setze; doch geht

ihm mâ nicht vorauf, wie dem halâ. Dies ist meist so , doch

bisweilen steht es in seltenen Fällen mit mâ. Im Musnad

des Abû Umajja at- Țarsûsî heiſst es vom Ibn 'Umar, daſs

der Gesandte sprach : „ Usâma ist mir der geliebteste der

Menschen, ausgenommen (mâ hâs’a ) Fâtima .

Vgl. „ Ich sah die Menschen Kurais' ausgenommen, für

wahr wir sind die besten derselben im Handeln .“

Man gebraucht die Formen ḥâ s’â , h â s’a und ḥa s'â .

XXVI. Der Zustand.

(al- Hál).

- „ Der Hâl ist eine in den Accusativ gestellte hinzutre

tende Eigenschaft, welche ausdrückt „ in einem Zustand“ , vgl.

als ein Einzelner gehe ich .“

Erkl. Verf. definirt den Hâl dadurch , daſs er eine hin

zutretende Eigenschaft sei, die in den Accusativ tritt um auf

eine Lage hinzuweisen ; so ist in fardân adhabu, fardân

ein Hâl, weil die erwähnten beschränkenden Bestimmungen

sich darin vorfinden . Das „ hinzutretend“ schlieſst die Eigen

schaft aus, welche als wirkliche Satzstütze vorkommt, vgl.

zaidun ķâ'imun. Die zweite nähere Bestimmung „ um eine

Lage auszudrücken “ , schlieſst die abgeleitete Specificirung
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aus, vgl. lil-lahi darruhu fârisân. = „Gott gehört seine

Leistung, seine als Reiter = welch trefflicher Reiter ist er .“ * )

Dies ist richtigerweise eine Specification , Tamjîz, kein Zu

stand, Hâl, da damit nicht die Bezeichnung einer Lage er

zielt wird, sondern die Bewunderung seiner Ritterlichkeit,

und dies ist gesagt , um das an ihm Bewunderte darzuthun,

nicht seine Lage darzustellen ; ra’aitu rag’ulân râkibân

verhält sich auch so, denn râkibân steht nicht da, um eine

Lage (habitus) zu bezeichnen, sondern zur Specialisirung des

Begriffs „ Mann“ . Die Worte Verf. mufhimu fî hâlin sind

gleich lid - dalâlati 'alá - l- hai'ati.

„ Vorwiegend ist der Hâl ein Uebertragenes, im Wesen

Abgeleitetes, doch ist dies nicht als nothwendig erachtet.“

Erkl. Meistens ist der Hâl ein Uebertragenes, im We

sen Abgeleitetes. Die Bedeutung der Uebertragung ist, daſs der

Begriff nicht nothwendig dem damit Beschriebenen anhafte,vgl.

g'aa zaidun râkibân , râkibân ist eine (übertragene) Ei

genschaft, da sie von Zaid getrennt werden kann , wenn er

als ein Gehender kömmt. Bisweilen kommt der Hâl als eine

untrennbare , d . h . als eine inhaftende Eigenschaft, vor, vgl.

„ ich rief an Gott als Erhörer (daʻautu - l-laha samî ân ).“ Vgl.

„ Es schuf Gott die Giraffe, länger an ihren Vorderfüſsen als

an ihren Hinterfüſsen " (jadaihâ atwala min rig’laihâ ).

Vgl. „ Sie brachten ihn langgestreckt an Knochen (sabta

l--izâmi) , wie wenn sein Turban die Standarte wäre unter

den Männern.“

Hier sind die drei Worte samîân , ațwala, sabța ,

zwar Hâl, doch inhaftende Eigenschaften . Bisweilen kommt

der Zustand als ein (unabgeleitetes) Primitivum (g ’âmid) vor,

was Verf. im folgenden Vers behandelt.

„ Häufig kommen die Primitiva als Zustand vor, ohne

Schwierigkeit bei einer Preisangabe, oder bei dem , das eine

Erklärung darthut. Vgl. „ Verkaufe es das Maaſs (muddân ) v. 335 .

für so viel, oder Hand um Hand , d . i. die Hand des Kau

* ) darru Milchstrahl (wie zubda Sahne) wird auf alle Vorzüg

lichkeiten (fudûl) übertragen .
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ond auc
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fenden an der Hand des Verkäufers , und es ' kehrte wieder

Zaid zur Schlacht ein Löwe, d . i. wie ein Löwe.“

Erkl. Häufig kommt der Hâl als ein Primitiv vor, wenn

er ein Maaſs bezeichnet, so ist im ersten Beispiel „ bihu

muddân bikadâ “ muddân , ein Primitiv als Hâl; doch

steht er im Sinne eines Abgeleiteten , da die Bedeutung ist,

„ verkaufe es so, daſs jedes Maaſs eine Drachme etc. im Werth

steht.“ Auch steht der Hâl häufig als Primitiv, wenn er eine

wechselseitige Thätigkeit bezeichnet , vgl. verkaufe es bihu

jadân bijadin , Hand um Hand , d . i. für baare Leistung ;

oder zur Vergleichung, vgl. karra zaidun asadân, d . i.

gleichend dem Löwen . jadân und asadân sind Primitive,

doch können sie als Hâl stehn, da sie offenbar abgeleitete

Begriffe erklärend darthun . – Hieraus und aus dem Vorher

gehenden ist klar, daſs die Grammatiker lehren , daſs der

Hâl ein Uebertragenes, Abgeleitetes, d . h . daſs es überwie

gend auch wirklich dieses sei, doch daſs es dies nicht durch

aus sein müsse.

„ Wird der Hål der Erscheinung nach determinirt, so

bedenke, daſs er indetermirt dem Sinne nach stehe, wie z. B .

Du allein strebe.“

Erkl. Die Lehrweise der groſsen Masse der Grammati

ker ist , daſs der Hâl nur indeterminirt stehe, und daſs der

Hâl, welcher der äuſseren Erscheinung nach determinirt steht,

dem Sinne nach indeterminirt sei, vgl. „ sie kamen alle sammt,

g 'â 'û -1 - g'ammâ’a ; er schickte sie zur Tränke arsalahâ

1 - 'irâka, ig’tahid wahdaka strebe allein , kallamtuhu

fâhu ilâ fijja , ich sprach ihn , seinen Mund an meinen

Mund.“ Alle diese Accusative sind der Erscheinung nach

determinirt , aber durch Indeterminirte zu erklären . Die

Bagdâdenser und Jûnus meinen , daſs allgemein die Determi

nation des Hâl ohne weitere Interpretation gestattet sei, sie

erlauben g'â’a zaidun ar -râkiba. Die Kûfenser machen

einen Unterschied und sagen : schlieſst der Hal die Bedeu

tung der Bedingung in sich, kann man ihn richtig als determi

nirt setzen; wo nicht, ist's nicht richtig . Ein Beispiel, in dem

der Hâl den Sinn der Bedingung umschlieſst , wäre zaidun

ar -râkiba ahsanu minhu -l -mâs'ija . Hier könnten die

beiden Hâl determinirt stehn , da sie durch die Bedingung
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sich erklären lassen = Zaid , wenn er reitet etc. Schlieſst

aber der Hâl keine Bedingung ein , kann er nicht determinirt

stehn, g’â a zaidun ar -råkiba ist falsch, da es nicht gleich

g 'â’a zaidun in rakiba ist.

„ Ein indeterminirtes Masdar kommt als Hål häufig vor,

wie „ plötzlich (bagtatan) stand Zaid auf.“

Erkl. Es kommt dem Hâl zu , ein Eigenschaftswort zu

sein , d . i. er leitet auf eine innere Bestimmung und ihren

Träger hin , wie ķâ’imun ein stehender. Daſs der Hâl als

Maşdar vorkommt, ist gegen die ursprüngliche Regel, da ein

Maşdar nicht den Träger mit bezeichnet. Doch oft kommt

ein Hâl als indeterminirtes Masdar vor, wiewohl dies eigent

lich nicht normal ist, sondern dem ursprünglichen zuwider läuft.

Im obigen Beispiel ist bagtatan gleichbedeutend mit bâġi

tân. So ist die Lehrweise des Sîbawaihi und der groſsen Masse.

al-Abfas’und al-Mubarrad dagegen behaupten , daſs bagtatan

im Accusativ als Masdar stehe, und daſs das Regens darin

ein Weggenommenes sei, vgl. talaſa zaidun jabġatu baġ

tatan. Bei ihnen ist jabgatu der Zustand, nicht bagtatan.

Die Kûfenser lehren, wie auch jene beiden , bagtatan stehe

im Accusativ als Maşdar, aberbei ihnen ist das in den Accusativ

Setzende das erwähnte Verbum , hier talaʻa , da dies durch

ein Verbum von dem Stamm des Maşdar erklärt werden

könne, talaʻa bagtatan ist gleich baġata baģtatan . Sie

erklären talaʻa durch baġata und setzen dadurch bagta

tan in den Accusativ .

„ Das mit dem Hâl Versehene steht gewöhnlich nicht

indeterminirt, auſser wenn es nachsteht oder speciell hervorge

hoben wird , oder es nach einer Negation und dergleichen

hervortritt, vgl. nicht soll sich überheben ein Mann gegen

einen Mann leichtsinnig .“

Erkl. Das mit dem Hâl Versehene steht regelrecht de

terminirt , meistens steht es nicht indeterminirt , auſser wenn

ein Umstand sich vorfindet , der dies gestattet. Das ist 1 )

daſs der Hal dem Indeterminirten voraufgehe, vgl. fîhâ

ķâ'imân rag’ulun. Hierher gehört der Vers, welchen Sî

bawaihi anführt :
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Vgl. „ Am Körper ist bei mir, als ein deutliches, wenn

du es erkennen wolltest, ein Dahinschwinden , und wenn du zum

Zeugen riefst das Auge, so würde es zeugen .

Vgl. „ Nicht tadelt ein mich Schmähender meine Seele

als rine solche wie sie ist, und nie hat ein Tadler meiner Ar

muth so abgeholfen wie das, was meine Hand erworben hatte.“

2 ) Daſs die Indetermination durch ein Eigenschaftswort,

oder eine Annexion speciell hervorgehoben wird. Eine spe

cielle Hervorhebung durch ein Eigenschaftswort , vgl. Ķur.

44, 3. „Und in ihr wird getrennt eine jede weise Angelegen

heit als eine von uns ausgehende.“

Vgl. „ Oh Herr , Du rettetest den Noah und warst ihm

gnädig, da er herumgetrieben wurde in einer das Meer durch

schneidenden Arche als einer gefüllten . Und er lebte, indem

er seinem Volke deutliche Offenbarungsverse predigte , tau

send Jahre auſser fünfzig .“

Ein Beispiel, in dem die Indeterinination durch die An

nexion speciell hervorgehoben wird , ist Ķur. 41, 9 . „ In vier

Tagen als gleichen ( fî arba atin ajjâmin sawâ'an ), dies für die

Fragenden .“

3) Daſs die Indetermination nach einer Negation oder

dergleichen , d . h . der Frage und der Prohibition , steht. Ein

Beispiel nach einer Negation ist der Vers :

Vgl. „ Nicht ist bestimmt vor dem Tod ein Zufluchtsort als

schützend und du siehst ihn nicht von einem zurückbleibend.“

Hierher gehört auch Kur. 15, 4 . „Nicht haben wir eine

Stadt vernichtet, auſser so , daſs sie ihre bestimmte Schrift

hatte (mâ ahlaknâ min karjatin illâ walahâ kitâbun ma lâ

mun ).“ lahâ kitâbun, ein Satz, steht an der Stelle des Hal

von ķarjatin , da der Hâl der Indetermination stehn kann,

weil die Negation voraufgeht. Es kann dieser Satz nicht

eine Şifa von karjatin sein gegen Zamahs’arî, denn Waw

trennt nicht die Şifa von dem Mauşûf, auch hindert illa

daran , da man illâ nicht zwischen die Şifa und das Mausüf

setzen kann. Abû-l-Hasan al - Abfas' hat in seinen Masâʻil

deutlich dargethan, daſs dies nicht angeht, so wie auch Abû

Ali al-Fârisî in der Tadkira .
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Ein Beispiel des Hâl mit einem Indeterminirten , das der

Frage folgt:

Vgl. „ O mein Freund, ist etwa ein Leben bestimmt als

ein bleibendes, so daſs du für dich Entschuldigung fändest

dafür in die Ferne zu hoffen ? “

Ein Beispiel des Hâl von einer Indetermination nach

der Prohibition hat Verf. schon erwähnt, vgl. den Vers des

Katarî Ibn al- Fug'â'a .

Vgl. „ Nicht stütze sich einer auf die Flucht am Tage

des Treffens, wenn er fürchtet (mutabawwifân) den Tod.“

Der Hâl kommt auch bei dem Indeterminirten vor, ohne

die erwähnten Gestattungsgründe. Vgl. „ Ich ging an einem

Wasser vorüber so breit wie ein sitzender Mann“ ; ferner :

„ Er schuldet mir 100 an blanken Waffen (alaihi mi’atun

bîqân ).“ Sîbawaihi gestattet fîh â rag’ulun ķâ'imân. In der

Ueberlieferung heiſst es vom Gesandten „ er betete sitzend

(kâʻidân ), und es beteten hinter ihm die Männer stehend

(kijâmân ).“

„Man verwehrt bisweilen einen Hål, dem von einer

Praeposition abhängenden , voraufzustellen; doch verbiete ich

es nicht und bisweilen kommt es vor.“

Erkl. Die Lehrweise der groſsen Masse der Gramma

tiker ist, daſs es nicht erlaubt sei den Hâl, dem Wort, zu

dem es gehört , und das von einer Praeposition abhängt,

voranzustellen , man sagt nicht marartu g’âlisatan bihin

din . al - Fârisî, Ibn Kaisân und Ibn Burhân erlauben dies.

Diesen folgt Verf., weil man es bisweilen so hört.

Vgl. „Wenn fürwahr die Frische des Wassers mir, wenn

ich durste und schmachte, lieb ist, so ist sicherlich sie geliebt.“

Vgl. „ Wenn Kaineelschaaren erbeutet werden und Wei

ber, so werdet ihr fürwahr euch nicht entfernen ohne die

Tödtung Hibâls zu rächen .“

Die Voraufstellung des Hâl vor dem , dem es angehört,

ist erlaubt, wenn dasselbe im Nominativ oder Accusativ steht,

vgl. g'â 'a qâ șikân zaidun , darabtu mug’arradatan

hind ân.

v . 340 .
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„Erlaube nicht einen Hal von dem Muďâf ilaihi, auſser

wenn das Muđâf eine Rection auf den Hâl verlangt, oder

dasselbe entweder ein Theil seines Muđâf ilaihi ist, oder wie

ein Theil desselben , und nicht geh fehl.“

Erkl. Es ist nicht erlaubt, daſs ein Hâl von dem Mu

đâf ilaihi vorkommt auſser , wenn das Muđâf zu den Wort

klassen gehört, die eine Rection auf das Hâl richtigerweise

haben , wie z . B . das Participium act., oder das Maşdar und

ähnlicheWortgattungen , die den Sinn des Verbum einschlieſsen ,

vgl. hadâ òâribu hindin mug’arradatan , a'g 'abanî ķi

jâmu zaidin musriân , vgl. Ķur. 10, 4 . „ Zu ihm geht eure

Rückkehr insgesammt (ilaihi marg'i'ukum g 'amîân ).“

Vgl. „Es spricht meine Tochter, fürwahr daſs du weg

gehst allein heut zum Kampf, läſst mich als eine Vaterlose

zurück .“

So ist auch der Hâl von dem Muậâf ilaihi erlaubt, wenn

das Muđâf ein Theil von dem Muqaf ilaihi ist, oder wie ein

Theil desselben darin , daſs man durch das Muqaf ilaihi das

Muqâf richtigerweise entbehren kann. Ein Beispiel, in dem

das Muďâf ein Theil des Muđâf ilaihi ist, vgl. Kur. 15 , 47.

„ Wir rissen aus, was in ihren Herzen von Haſs war, da sie

Brüder sind , naza‘n â mâ fî şudûribim min jillin ih

wânân". ibwânân ist Hâl von hum , dem Muqaf ilaihi in

sudûrihim , da das Mudâf sudûrun ein Theil von hum ist .

Ein Beispiel, in dem das Muđâf wie ein Theil vom Muđâf

ilaihi darin ist, daſs das Mudáf durch das Mudâf ilaihi, ent

behrt werden kann , vgl. Kur. 16 , 124 . „Darauf offenbarten

wir dir : folge der Religion des Abraham als eines wahrhaft

Frommen (ittabi' millata ibrahîma hanîfân )" . hanîfên ist

Hâl von ibrahîma und millata ist wie ein Theil von ibra

hîma, da man es durch dasselbe entbehren kann . Ist aber

das Muđâf nicht der Art, daſs es richtigerweise auf den Hâl

Rection ausübt, ist es ferner weder ein Theil, noch gleich

sam ein Theil von seinem Muđâf ilaihi, darf man nicht den

Hâl davon setzen. Man sagt nicht g 'â 'a gulâmu hindin

dâhikatan entgegen der Ansicht von al-Fârisî. Verf. sagt,

daſs diese Form einstimmig verboten sei , doch ist das nicht

richtig , da die Lehrweise von al-Fârisî es erlaubt; so überliefert
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von ihm der S’arîf Abû-s-Sa'âdât Ibnu -s’- S 'ag 'arî in seinen

Dictaten .

„Wird ein Hâl durch ein flectirbares Verbum oder ein

demselben ähnelndes Eigenschaftswort in den Accusativ ge

setzt, so kann man ihn voranstellen ; vgl. „ als ein eilender

ist dieser Reisende“ , und „ als ein aufrichtig dienender rief

Zaid Gott an “ .

Erkl. Der Hâl kann vor das ihn in den Accusativ

Setzende treten , wenn dies ein flectirbares Verbum ist oder

ein Eigenschaftswort, welches dem flectirbaren Verbum gleicht,

d . i. welches den Sinn des Verbum und die Buchstaben

desselben vollständig hat, und ferner das Femininum , den

Dual und den Plural annimmt, wie das Participium act. und

pass. und das ähnelnde Eigenschaftswort; vgl. zur Voranstellung

des Hâl vor ein flectirbares Verbum mublisân zaidun

da'à , und zur Voranstellung des Hâl vor ein ähnelndes Ad

jectivum musriân dâ râhilun. Setzt aber ein unflectirba

res Verbum den Hâl in den Accusativ , darf man denselben

nicht voranstellen, vgl.mâ aḥsana zaidân dâhikâ n . Ueber

das Verbum admirandi kann man nicht disponiren , folglich

auch nicht über das Regime desselben ; dasselbe gilt, wenn

ein dem flectirbaren Verbum nicht gleichendes Eigenschaftswort

den Hâl in den Accusativ setzt wie die Comparativform

affalu , vgl. zaidun ahsanu min famrin qâhikân. Hier

darf der Hâl nicht vortreten , denn af'alu tritt weder als

Dual, noch als Plural, noch als Femininum auf. Man kann

über seine Formen nicht frei verfügen , also auch nicht über

sein Regime.

„ Ein Regens, das zwar vollständig den Sinn des Ver- v. 345.

bum , aber nicht seine äuſsere Form hat, regiert nicht, wenn

es nachgestellt ist, wie tilka, laita und ka’anna ; selten

kommen Fälle vor, wie Saîd als ein verweilender in Hag’ar.“

Erkl. Man darf den ħal nicht setzen vor sein Sin

nes - Regens, d . i. dasjenige, was zwar vollständig den Sinn

des Verbum , doch nicht seine äuſsere Form hat, wie die

Nomina demonstrativa, die Partikeln des Wunsches, der Ver

gleichung , das Zarf oder G ’ârr wa Mag'rûr. - Vgl. tilka

hindun mug’arradatan etc., zaidun fî- d - dâri, oder 'in

12



178 Der Zustand.

daka ķâ'imân. - Der Hâl kann hier nicht vor sein Sin

nes-Regens treten . Nur bisweilen geht der Hâl seinem Re

gens voran, wenn dieses ein Zarf oder G 'arr wa Mag'rûr ist,

vgl. zaidun ķâ’imân 'indaka, sa'îdun mustaķirrân fî

hag'arin , und Ķur. 39, 67. „ Und die Himmel als zusam

mengerollte sind in seiner Rechten (nach der Lesart mat

wijjâtin ).“ al-Ahfas’ erlaubt dies als regelrecht.

„ Fälle wie : „ Zaid allein ist brauchbarer als Amr mit

Hülfe“ , sind gebilligt als etwas, das nicht schwach begrün

det ist.“

Erkl. Wie voraufgeht, hat die Comparativ -Form affalu

keine Rectionskraft auf einen voraufgestellten Hâl. Hiervon

wird dieser Fall ausgenommen , d . i. wenn etwas vor sich

selbst in einem Zustand ausgezeichnet wird , oder vor etwas

anderem in einem anderen Zustand, denn dann regiert es

zwei Zustände, den einen , der ihm voraufgestellt ist und

den anderen , der ihm nachgestellt wird , vgl. zaidun ķâ’i

mân ahsanu min hu ķâ'idân und zaidun mufradân

anfa'u min 'amrin mufânân . – So ist die Lehrweise der

Gesammtheit. as-Sairâfî meint, es seien beides Habar, durch

ein weggenommenes kâna in den Accusativ gestellt, und es sei

weder die Voraufstellung dieser beiden Hâl vor die Com

paratiyform noch ihre Nachstellung erlaubt.

„ Bisweilen kommt der Hâl als eine Mehrzahl vor so

wohl für einen Einzelbegriff als für das, was kein Einzelbegriff

ist; merke das.“

Erkl. Es ist die Mehrzahl des Hâl erlaubt, sei es, daſs

das, zu dem er tritt, ein Einzelbegriff ist oder in der Mehr

zahl steht, vgl. a . g’â’a zaidun râkibân dâhikân. Beide

Accusative sind Hâl zu zaidun , ihr Regens ist g’å'a.

b . lakîtu hindân muş'idân munḥadiratan. mus'idân

ist Hâl von Tâ in laķîtu und munha diratan Hâl von

hindun , das Regens für beide ist laķîtu.

Vgl. „ Es fand mein Sohn als ein fürchtender seine

beiden Brüder als zwei ihm helfende, so daſs sie Beute er

reichten .“

Wenn der Sinn klar ist , wird jeder Hâl auf das, wozu

er paſst, bezogen ; ist aber der Sinn nicht klar, wird der erste
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der beiden Hâl zum zweiten Nomen und der zweite von ihnen

zum ersten Nomen gesetzt. In laķîtu zaidân muş'idân

mu nḥadirần, ich fand herabsteigend den Zaid aufsteigend,

ist muş'idâ n Wâl von zaidân und munhadiran Hâl zum

Tâ in lakîtu .

„ Das Regens des Hâl wird bisweilen durch denselben

bestätigt, vgl. „ nicht sollst du schaden auf der Erde als Ver

derbender (lâ ta’ta fî-l-arời mufsidân ).“

Erkl. Der Hâl zerfällt in den bestätigenden und nicht

bestätigenden . Der bestätigende zerfällt wieder in zwei Theile,

wovon den ersten Theil, d . i. den Hâl, der sein Regens be

stätigt, der Verf. in diesem Vers behandelt. Ein solcher ist

jedes Eigenschaftswort, welches auf den Sinn seines Regens

hinfiihrt und von ihm entweder dem Worte nach verschieden

ist , das ist das häufigere; oder mit ihm dem Worte nach

zusammenstimmt, und dies ist das seltenere. Als ein Beispiel,

vom ersten Fall diene das im Textvers gegebene Beispiel

wie auch Kur. 9 , 25 . „ darauf wendetet ihr euch zurückgehend .“

Als Beispiel vom zweiten vgl. wa’arsalnâka lin -nâsi ra

sûlân , „ wir haben dich gesandt zu den Menschen als Ge

sandten.“ Vgl. Ķur. 16 , 12. „Und er unterwarf euch zu Dienst

die Nacht und den Tag und die Sonne, Mond und Sterne als

zum Dienst bestimmte (musahbarâtin ) durch seinen Befehl.“

„ Bestätigt der Hâl einen Satz, so ist ein verschwiegenes

Pronomen , dessen äuſsere Form nachgestellt wird , sein Regens.“

Erkl. Dies ist der zweite Theil des bestätigenden Hal,

nämlich der den Inhalt eines ganzen Satzes bestätigende.

Der Satz muſs ein Nominal-Satz sein , dessen beide Bestand

theile primitive determinirte Worte sind , vgl. zaidun ahûka

atâfâ n wa'anâ zaidun ma'rûfân. „ Zaid dein Bruder als

wohlgeneigter und ich bin Zaid als ein bekannter.“

Vgl. „ Ich bin ein Sohn der Dâra als ein bekannter

(ma'rûfân = uhaļķu maʻrûfân ), in ihr ist mein Geschlecht,

und bezeugts Menschen ! ist in Dâra etwas von Schmach ? “

Dieser Hâl kann nicht vor jenen Satz treten, auch nicht

in die Mitte zwischen Mubtada’ und Habar .

. 350,

12 * .
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„ An die Stelle des Hâl kann ein Satz treten , vgl. „ es

kam Zaid und ( er war) beabsichtigend eine Reise.“

Erkl. Ursprünglich ist beim Hâl, dem Habar, und der Şifa

der Einzelbegriff, doch tritt ein Satz an die Stelle des Hal

wie auch an die des Habar und der Şifa. Nothwendig ist

dabei ein Verbindendes, welches beim Hâl-Satz entweder ein

Pronomen ist, vgl. g ’â’a zaidun jaduhu 'alâ ra'sihi, oder

ein Wâw, welches ein Wâw des âl, oder Wâw des Anfangs

(Ibtidâ') genannt wird . Ein Kennzeichen dieses Wâw ist, daſs

id an seine Stelle richtigerweise treten kann, vgl. g ’â ’a zai

dun waʻamrun ķâ'imun, oder das Pronomen und Waw

zusammen g’å’a zaidun wahuwa nâwin rihlatan .

„Der Hâl-Satz , welcher einen Neusatz bildet und durch

ein bejahendes Imperfectum ausgedrückt ist, umfaſst ein Pro

nomen , ist aber frei vom Wâw . Bei dem Hâl- Satz mit ei

nem Wâw supponire nach demselben ein Mubtada' und setze

das Imperfectum als ein an dasselbe Annectirtes.“

. „Erkl. Der Satz, welcher als Hâl vorkommt, läſst sich,

wenn er durch ein bejahendes Imperfectum eingeleitet wird,

nicht durch das W âw verbinden , sondern er wird nur durch

das Pronomen verbunden , vgl. g'â ’a zaidun jadhaku; und

„ es kam Amr, es wurden vor ihm die Handpferde geführt.“

Wâw darf hier nicht vor den Hâl-Satz treten. Kommt im

Arabischen etwas vor, das scheinbar sich so verhält, wird es

so interpretirt, daſs das Mubtada nach dem Wâw verschwie

gen und das Imperfectum ein Habar von diesem Mubtada?

sei, vgl. ķumtu wa’aşukku ainahu = wa’anà a sukku.

Vgl. „ Als ich fürchtete ihre Klauen , entfloh ich, während

ich den Mâlik ihnen zum Pfande liefs.“

„ Der Hâl-Satz steht, den vorhergehenden ausgenommen,

mit Wâw oder einem Pronomen , oder mit beiden .“

Erkl. Der Hâl-Satz ist entweder ein Nominal- oder Ver

balsatz und das Verbum steht entweder im Imperfectum oder

Perfectum . Jeder von ihnen, der Nominal- und der Verbal

satz , ist ein positiver, oder negativer. Wie voraufgeht, be

gleitet Wâw nicht den Satz , der durch ein positives Imper

fectum eingeleitet wird , sondern er wird nur durch ein
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Prononmen angeheftet. In diesem Vers erwähnt Verf., daſs,

jenen Fall ausgenommen , der Hâl-Satz durch Wâw allein ,

oder durch das Pronomen allein , oder durch beide kann an

geheftet werden . Diese Regel umfaſst a . den Nominal-Satz

und b . den Verbal- Satz , sei er bejahend oder verneinend.

Das Imperfectum kann nur verneinend , das Perfectum hin

gegen bejahend und verneinend sein . Vgl. die Beispiele

g'â ’a zaidun waʻamrun ķâ'imun etc . Auch umfaſst diese

Regel das durch lâ negirte Imperfectum , vgl. g ’âa zaidun

walâ jadribu amrân mit dem Wâw . Verf. erwähnt in

einem anderen Buch , daſs man dies Imperfectum nicht durch

das Wâw verbinden dürfe, wie das bejahende Imperfectum

und daſs das, was scheinbar so vorkomme, durch die Ver

schweigung eines Mubtada' erklärt werden müsse , wie nach

der Lesart des Ibn Dakwân die Stelle : Stehet beide auf

und nicht werdet ihr folgen fastaķîmâ walâ tattabiâni.

„ Bisweilen wird das weggenommen , was auf den Hâl v. 355.

einwirkt, einen Theil von dem Weggelassenen zu erwähnen , ist

verwehrt.“

Erkl. Das Regens des Hâl wird erlaubter- und noth

wendigerweise weggenommen . Erlaubterweise wird es z . B .

weggelassen bei der Frage kaifa g 'i't a ? Antwort : râkibân

sc. g 'i'tu . So, wenn einer sagt, du bist nicht gereist (lam tasîr )

und der andere antwortet, balâ musriân ja eilend sc. sirtu ;

vgl. Ķur. 75, 4 . „ Rechnen die Menschen, daſs wir fürwahr

nicht sammeln werden ihre Knochen , ja mächtig sind wir,

daſs wir gleich machen ihre Finger rest., ja wir wer

den sie sammeln als mächtige.“ Ein Beispiel, wo das Regens

des Hâl nothwendig weggenommen werden muſs , ist,

zaidun ahûka ‘atûfân , Zaid ist dein Bruder als ein wohl

geneigter, und dergleichen Fälle , in denen der Hâl den In

halt eines Satzes bestätigt, wie dies schon vorher behandelt

ist. So ist es auch beim Hâl, der die Stelle des Habar ver

tritt, vgl. darabtu zaidân ķâ’imân rest. idâ kâna ķâ’i

mân. Beim Capitel über das Mubtada', vgl. pag. 65, ging die

Erörterung hiervon schon vorauf. Ein Fall, wo das Kegens des

Hâl nothwendig wegfällt, ist : as'taraitu bidirhamin wa

sâ'idân, oder „ ich habe als Almosen gespendet einen Dinar
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und weniger “ rest. dahaba-t -tamanu şâ'idân, oder „das

Gespendete war niedriger.“

XXVII. Die Specificirung.

(at- Tamjiz).

„ Ein Nomen in der Bedeutung von „ min von“ , das cin

indeterminirtes Wort erklärt , wird in den Accusativ gesezt

als Tamjîz , regiert von dem Wort, welches es eben erklärt

hat, vgl. eine Spanne (von ) Land , ein Maaſs (von) Weizen ,

zwei Pfund (von ) Honig , oder (von ) Datteln .“

Erkl. Tamjîz wird genannt „ erklärend “ , und „ Erklä

rung “ , oder „ darthuend “ und „ Darthuung “ , oder „ specifici

rend “ und „ Specificirung “ . Ein Tamjîz ist jedes indetermi

nirte Wort, das die Bedeutung von min umschlieſst und zur

Erklärung der ihm voraufgegangenen Gesammtbestimmung

dient, vgl. țâba zaidun nafsân. Diese Definition schlieſst

durch die Bestimmung „ das die Bedeutung von min um

schlieſst “ den Hâl aus, der den Sinn von fî einschlieſst, und

die zweite Bestimmung „ zur Erklärung der ihm voraufge

henden Gesammtbestimmung “ schlieſst das aus, was die Be

deutung von min zwar hat, in dem aber keine Erklärung zu

dem Voraufgehenden enthalten ist, wie z . B . das Nomen des

lâ, das zur Verneinung der Gattung dient.

Der Ausdruck : „ Zur Erklärung der ihm voraufgehenden

Gesammtbestimmung “ umfaſst zwei Gattungen des Tamjîz.

1) Das die Gesammtbestimmung des Wesens einer Substanz

Erklärende, dies ist das, welches nach den Maaſsen steht,

d . h . nach dem Abgemessenen (lahu s'ibrun arqân ), oder dem

Gemessenen (lahu ķafîzun burrân ), oder dem Gewogenen (lahu

manawâni ‘asalân ), oder dem Gezählten ('indî is’rûna dirha

mân). Dieses Tamjîz steht im Accusativ durch das, was

es erklärt.

2 ) Das Tamjíz , welches den Gesammtbegriff der Bezie

hung erklärt, ist dasjenige, welches ausgesprochen wird zur

Erklärung des Fâ'il oder des Mafûl, woran das Regens

sich hängt, vgl. țâba zaidun nafsân; is'taʻala - r - ra’s u
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s'a ibân, „ es schimmerte das Haupt an grauem Haar; ich

bepflanzte die Erde mit Bäumen (s'agarân ); wir lieſsen die

Erde flieſsen an Quellen ('ujûnân ).“ Im ersten Beispiel ist

nafsân ein vom Fâ'il entlehntes Tamjîz, im dritten ist s’ag'a

rân ein vom Maffûl entlehntes Tamjîz . Es erklärt nafsân

das Få il , woran das Verbum sich hängt und s'ag'arân er

klärt das Maffûl, woran das Verbum sich hängt. Das in

dieser Gattung das Tamjîz in den Accusativ Setzende ist

das voraufgehende Regens.

„Nach diesen und den ihnen ähnlichen Fällen setze das

Tamjîz in den Genitiv, wenn man es in Annexion stellt, vgl. ein

Maaſs Weizen als Nahrung. Der Accusativ ist nach dem

Annectirten nothwendig , wenn der Fall ist, wie z . B . die

Fülle der Erde an Gold.“

Verf. deutet hier auf das hin , was er vorher von dem

Gemessenen erwähnt hat. Das sind die Bestimmungen einer

Ausdehnung, eines Raummaaſses, oder eines Gewichtes. Der

Genitiv des Tamjîz ist nach diesen durch die Annexion mög

lich , wenn nicht die Maaſsbestimmungen an etwas anderes

annectirt werden , vgl. 'indî s'ibru ardin. Wird aber die

Maaſsbestimmung an etwas anderes als das Tamjîz annectirt,

ist der Accusativ des Tamjîz nothwendig. Vgl. „ Nicht ist

am Himmel das Maaſs einer flachen Hand von Wolke, ķa

dru râḥatin sahâbân.“ Ferner Kur. 3, 85 . „ Fürwahr nicht

wird angenommen von Einem von ihnen die Fülle der Erde

an Gold .“

Das Tamjîz der Zahl wird im Capitel von den Zahlen

behandelt werden .

„ Durch die Comparativform af'alu steht meist das dem v. 360.

Sinne nach Fâ il Seiende im Accusativ , vgl. du bist höher

an Wohnsitz.“

Erkl. Das Tamjîz , welches nach der Comparativform

af'alu steht, muſs in den Accusativ gestellt werden , wenn

es dem Sinne nach Fâ'il ist ; ist's aber nicht so , so steht das

Tamjîz im Genitiv durch die Annexion. Das Kennzeichen,

daſs etwas dem Sinne nach Fâ'il ist , ist daſs man es richti

gerweise als Fâ'il setzen kann, nachdem man die Compara

tivform als Verbum gesetzt hat. Im obigen Beispiel anta
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a 'lâ manzilân kann man sagen anta 'ala manziluka. Ein

Beispiel, in dem das Tamjîz nicht dem Sinne nach Fâ'il ist ,

wäre zaidun af'alu rag’ulin. Hier ist der Genitiv des

Tamjîz durch die Annexion nothwendig, wenn nicht die Form

af'alu an etwas anderes als das Tamjîz annectirt wird, denn

dann wird es in den Accusativ gesetzt , vgl. anta afựalu

n - nâsi rag'ulâ n .

„ Nach allem , die Bewunderung ausdrückenden , setze das

Tamjîz , vgl. wie edel ist Abû Bakr als Vater (akrim bi’abî

bakrin abân).“

Erkl. Das Tamjîz steht nach jedem , das die Verwunde

rung bezeichnet , vgl. „ Göttlich ist deine Leistung als Ge

lehrter; Zaid genüge dir als Mann ; in ihm ist Genüge als

Wisser ; o meine Gattin ! was bist du für eine Gattin .“

,,Setze in den Genitiv durch min , wenn du willst, jedes

Tamjîz , auſser das mit einer Zahl stehende und das dem

Sinne nach Fâ'il seiende, vgl. „ sei gefällig an Seele ţib

nafsân, so wird dir Nutzen gewährt.“

Erkl. Das Tamjîz kann durch min in den Genitiv tre

ten , wenn es nicht Fâ'il dem Sinne nach, und nicht Tamjîz

einer Zahl ist; man sagt weder țâba zaidun min nafsin,

noch indî 'is'rûna min dirhamin .

„ Das Regens des Tamjîz steht ganz allgemein voran ,

doch das Verbum mit der Flexion geht ihm selten voraus.“

Erkl. Die Lehrweise des Sîbawaihi ist , daſs die Vor.

· aufstellung des Tamjîz vor sein Regens nicht möglich sei,

gleichviel, ob dasselbe ein flectirbares ist oder nicht. al-Kisâ'î,

al-Mâzinî und al-Mubarrad erlauben die Voranstellung des

Tamjîz vor sein flectirbares Regens, man sagt nafsân tâba

zaidun.

Vgl. „Wie , es trennt sich Salmâ durch den Weggang

von ihrem Geliebten , während sie doch an Seele der Tren

nung nicht hold war.“

Vgl. „ Ich habe aufgegeben meine Geistesruhe wegen

der Ferne der Hoffnung , und nicht bin ich abgeschreckt von

den Lüsten , da doch mein Haupt schon schimmert vor

Alter."

der FamederHofin g, and nicht bin ich abgeschreckt som
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Verf. stimmt den Genannten in anderen Büchern bei,

setzt dies aber hier als einen seltenen Fall. Ist das Regens

unflectirbar, verwehrtman die Voraufstellung des Tamjîz, gleich

viel, ob jenes ein Verbum oder etwas anderes ist. Bisweilen ist

auch das Regens flectirbar, aber die Voranstellung wird nach

Allen verwehrt, vgl. kafâ bizaidin rag'ulân , hier kann

man ra g’ulân nicht vor kafâ stellen, wiewohl es ein flectir

bares Verbum ist; denn es steht im Sinne eines unflectirbaren ,

nämlich im Sinne des Verbum admirandi.

XXVIII. Die Partikeln des Genitiv. — Praepositionen .

(hurûfu - l- g'arri).

„Dies sind die Partikeln des Genitiv, nämlich min, ilâ , v. 365.

ḥattâ , balâ , ḥâ s'â , fadâ, fî, 'an , ‘alâ , mud , mundu,

rubba, li, kai, wa, ta , ka, bi, laʻalla , matâ .“

Erkl. Alle diese 20 Partikeln sind speciell dem Nomen

zugetheilt und regieren den Genitiv. Ueber balâ , hâs'â und

‘ad â haben wir schon bei dem Abschnitt über die Ausnahme,

pag. 169, gehandelt. Selten erwähnt man kai, laʻalla und

matâ unter den Praepositionen .

kai ist Praeposition an zwei Stellen : 1) wenn es vor

das mâ der Frage tritt, vgl. kaimah gleich. Das m â der

Frage steht durch kai im Genitiv . Das Alif fällt wegen des

Vortritts der Praeposition weg, und man setzt das Hâ der

Pause . — 2) Im Beispiel g 'itu kai ukrima zaidân

ist ukrima ein Verbum Imperfectum , es steht im Accusativ

durch an , das nach kai verschwiegen ist. an und das Ver

bum sind durch ein Maşdar restituirt, das von kai abhängt,

die restitutio wäre, g'itu kai ikrâmi zaidin gleich li'i

krâmi.

Der Genitiv durch laʻalla ist eine Sprachform der ‘Uķailiten .

Vgl. „ Vielleicht ist Abû-l-Migwâr ein dir nah Verwand

ter (laʻalla abî-l-miġwâri).“

Vgl. „ Vielleicht hatGott euch ausgezeichnet vor uns in et

was, fürwahr eure Mutterhatte einen zerrissenen Geschlechtstheil.“
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laʻalla ist eine pleonastische Praeposition , die vor das

Mubtada? tritt, wie bi in bihasbika. Nach dem Sprachge

brauch der Uķailiten setzt man auf das letzte Lâm Fath

und Kasr, auch wird der Wegfall des ersten Lâm berichtet,

man sagt ‘alla und falli.

matâ wird von den Hudailiten als Praeposition gebraucht.

Vgl. „Er liefs sie hervorgehn aus seinem .Aermel matâ

kummihi.“

Vgl. „ Die Wolken ) tränkten sich mit Meerwasser, dar

auf breiteten sie sich aus von den grünen Meerwogen als

zischende, brausende.“

Verf. behandelt später die übrigen von den zwanzig Par

tikeln .

laulâ zählt Verf. in diesem Buch nicht zu den Prae

positionen , doch erwähnt er es in anderen . Sîbawaihi

läſst laulâ zu den Praepositionen gehören , doch regiert es

nur Pronomina, vgl. laulâja etc. Das Jâ , Kâf, Hà ist nach

Sîbawaihi durch lau in den Genitiv gestellt. al-Abfas' meint,

daſs es an der Stelle des Nominativ als Mubtada' stehe und.

das Pronomen des Genitiv stehe an der Stelle des Nominativ

Pronomen ; lau habe keine Rection auf dasselbe, wie es auch

nicht auf ein sichtbares Nomen Rection hat, vgl. laulâ zai

dun la'ataituka. al-Mubarrad meint, daſs die Zusammen

setzung laulâka etc . nicht im Arabischen vorkomme, doch

ist er dadurch widerlegt, daſs es wirklich vorkommt.

Vgl. „Machst du gierig auf uns die, welche unser Blut

vergieſsen , auſser dir (laulâka) zeigt sich für unsere Achtung

kein Hasan.“

Vgl. „ Auf wie viele Wahlstätten wärst du gestürzt,

wär ich nicht gewesen (laulâja ) , so wie durch seine Masse

herabstürzt, das von der Spitze des Berges herabsinkende.“

„ Theile bestimmtdem sichtbaren Nomen zu :mud,mundu,

hattâ , ka, wa, rubba und ta. Gieb die specielle Be

deutung der Zeit dem mud und mundu und dem rubba

mit indeterminirten Begriffen , das ta gebrauche nur bei al

lahu und rabbu. Was man überliefert von Fällen wie

rubbahu fatâ (wie mancher Mann ) ist selten , so kommt

auch kahâ und dergleichen vor.“
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Erkl. Zu den Praepositionen, welche nur sichtbare No

mina regieren , gehören die sieben , welche im ersten Verse

erwähnt sind, man sagt weder mudhu noch munduhu, das

gilt auch von den übrigen . mud und mundu setzen von

dem sichtbaren Nomen nur das Nomen der Zeit in den Ge

nitiv . Ist die Zeit eine gegenwärtige, so ist mud gleich fî,

vgl. „ ich habe ihn gesehn an unserem Tage, heute (mud

jauminâ).“ Ist die Zeit eine vergangene, hat mud die Be

deutung von min. Vgl. „ Nicht habe ich ihn gesehn seit dem

Freitag“ , das wird Verf. am Ende des Capitels weiter erwäh

nen. Ueber das von ḥattâ Abhängige werden wir handeln ,

wenn Verf. es erwähnt, abnormer Weise nur regiert hattâ

ein Pronomen .

Vgl. „ Und nicht bei Gott finden die Menschen einen

Mann bis auf Dich (hattâka ) o Sohn des Abû Zijâd .“

Doch ist dies nicht als Norm hinzustellen, wenn es auch

Einige meinen . Der Sprachgebrauch der Hudailiten setzt an

die Stelle des Hâ ein Ain. Ibn Mas'ûd liest Kur. 23, 25. :

„ sie erwarteten es bis zu einer bestimmten Zeit ('attâ hînin ).“

Das Wâw wird nur gebraucht beim Schwure , so auch

Tâ; doch darf man das Verbum des Schwures nicht mit er

wähnen . Das Tâ regiert nur das Wort allahu, auch hört

man den Gebrauch desselben mit rabbu , wenn dies an al

kabatu annectirt ist, vgl. tarabbi- l.ka'bati. Oft hört

man auch tar- raḥmâni. al-Haffâf erwähnt auch bei der Er

klärung des Buches , daſs man sage taḥajâtika, doch dies

ist befremdend.

rubba regiert nur Indeterminirtes, bisweilen kommt es

abnormer Weise mit dem Pronomen der dritten Person vor.

Vgl. „ Einem Schwachen habe ich rasch den Bruch sei

ner Knochen geheilt und oft habe (rubbahu ) ich ihn , den

zum Verderben bestimmten , von seinem Untergang gerettet.“

ka steht ebenfalls selten mit dem Pronomen.

Vgl. „ (Der wilde Esel) lieſs hinter sich Dinâbât zur

Linken in der Nähe, und den weithingebreiteten Berg eberi

so nah (kabâ ) oder näher.“
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v. 370.

Vgl. „ Du siehst keinen Gatten wie ihn (den wilden

Esel) und keine Gattin wie sie (die Eselstuten ) kahunna;

auſser einen sie streng beherrschenden.“

So ist der Sinn des Verses , daſs rubba und ka selten

mit einem Pronomen gebraucht werden .

„Durch min hebe als einzeln hervor, thue klar die nä

here Bestimmung dar, ferner bezeichne damit bei räumlichen

Verhältnissen den Ausgangspunct; bisweilen kommt es auch

vor, um den Ausgangspunct von zeitlichen Verhältnissen zu

bezeichnen. Pleonastisch steht es bei einer Negation und

dem ähnlichen , es setzt in den Genitiv ein indeterminirtes

Wort. Vgl. „ Nicht giebt's für einen Ungerechten eine

Ausflucht.“

Erkl. Min zur Hervorhebung eines einzelnen (lit-tab

'îļi) , vgl. „ ich nahm von den Dirhem “ , so wie Ķur. 2 , 7.

„ Von den Menschen giebts welche, die sagen wir glauben

an Gott.“ Die Gattung bezeichnet min näher (libajâni-1

g’insi) Ķur. 22 , 31. „ Verabscheut den Schmutz “ , d . h .

Götzen . – Den örtlichen Anfangspunct (li'ibtidâ’i- l- ġâjati)

bezeichnet es in Kur. 17, 1. „ Preis dem , der seinen Diener

reisen läſst bei Nacht von der Moschee al- Harâm zur Mo

schee al- Aķsâ.“ Ein Beispiel, in dem es den zeitlichen An

fangspunct bezeichnet, vgl. Ķur. 9, 109. „ Fürwahr eine Mo

schee, die gegründet wurde auf Gottesfurcht vom ersten

Tage an, ist würdiger, daſs du darin stehst.“

Vgl. „ Sie wurden auserwählt von der Zeit des Schlacht

tages bei Halîma bis heute, wo sie gemacht alle Erfahrungen.“

Ein Beispiel des pleonastischen (az -zâ'idatu ) wäre mâ

g’â'anî min aḥadin. Bei der groſsen Masse der Başrenser

steht min nur unter zwei Bedingungen pleonastisch : 1) daſs

durch dasselbe ein indeterminirtes Wort im Genitiv stehe;

2 ) daſs ihm eine Negation oder etwas dem ähnliches , d . i.

eine Prohibition, oder eine Frage voraufgehe. Es steht nicht

pleonastisch bei einer Affirmation , auch setzt es nicht ein

determinirtes Wort in den Genitiv. Man sagt nicht g’â ’a nî

min ahadin entgegengesetzt der Meinung des al-Abfas', der

die Kurânstelle 46 , 30 .: „ er wird euch vergeben eure Sün

den “ hierher rechnet. Die Kûfenser erlauben auch in affir
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mativen Sätzen min pleonastisch zu setzen , doch unter der

Bedingung, daſs der abhängige Genitiv indeterminirt sei, man

kann nach ihnen sagen kad kâ na min mața rin .

- „ Das Ende zu bezeichnen dient hattâ, li, und ilâ . Eine

Stellvertretung zeigen min und bi an.“

Erkl. Das Ende des Ziels (intihâ’ u -l- gâjati ) wird durch

ilâ , battâ und li bezeichnet. Das Ursprüngliche von die

sen dreien ist ilâ, deshalb setzt es sowohl das äuſserste Ziel,

als auch ein anderes in den Genitiv . Vgl. „ Ich ging gestern bis

zum Ende der Nacht, oder bis zur Hälfte (ilâ nişfihi). ḥattâ

hingegen setzt nur das äuſserste Ziel , oder das damit Ver

bundene in den Genitiv , vgl. Kur. 97 , 5. „ Heil ihr bis zum

Anfang der Morgenröthe.“ Man könnte nicht (hattâ nişfi) sa

gen. Der Gebrauch von li zur Bezeichnung des Endes ist

selten , vgl. Kur. 35 , 14 . „ Jedes von beiden läuft bis zur

bestimmten Schicksalstunde.“

min und bi haben den Sinn von „ an der Stelle von “ :

vgl. Ķur. 9 , 38. „ Seit ihr etwa zufrieden mit der gegen

wärtigen Welt anstatt der zukünftigen“ , ferner 43, 60. „Wenn

wir gewollt, hätten wir anstatt eurer Engel gesetzt auf die

Erde, welche auf einander folgen .“

Vgl. „ Ein Mädchen , welches nicht gegessen weich be

reitetes und nicht anstatt des Gemüses die Melone geko

stet hat.“

bi im Sinne von „ anstatt badala“ kommt in der Ueber

lieferung vor: „ Nicht erfreuen mich statt ihrer die rothen

Kameele.“

Vgl. „ Hätte ich doch statt ihrer ein Volk , das, wenn

es aufsitzt, zerstreut angreift zu Roſs und zu Kameel.“

„ li wird gebraucht den Besitz oder dem ähnliches zu

bezeichnen , ebenso wird es, um transitiv zu machen und die

Ursache zu bezeichnen , nach classischem Gebrauch angewandt.

Ferner steht es pleonastisch . Die Zeit- und Ortsbestimmungen

suche durch bi und fî auszudrücken , nur bisweilen be

zeichnen die zwei letzteren die Ursache.“

Erkl. Oben ist erwähnt, daſs li das Ende bezeichnet,

hier wird angeführt, daſs es auch den Besitz bedeute , vgl.
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„Gott gehört , was im Himmel und was auf der Erde ist.“

Auch das dem Besitze Aehnliche bezeichnet li , so : die Decke

der Stute lil- farasi. Dann macht li transitiv , vgl. Kur. 19,

16 . „ Gieb mir von dir einen Sohn , der mich beerbe, und

erbe vom Stamme Jacob .“ Dann drückt li eine Ursache aus.

Vgl. „ Fürwahr mich erregt wegen meines Denkens an

Dich eine Freude , wie die Sperlinge sich schütteln , die der

Regen benäſst.“

Regelrecht steht li pleonastisch , vgl. Kur. 12, 43. „ Wenn

ihr Träume auslegt.“ bi und fî dienen beide die Zeit - oder

Ortsbestimmung und die Ursache zu bezeichnen, vgl. Ķur. 37,

137. „ Fürwahr ihr geht an ihnen vorüber am Morgen und

bei der Nacht.“ Den Grund bezeichnet es Kur. 4 , 158. „ So

haben wir wegen einer Ungerechtigkeit von denen , welche

das Judenthum bekennen , ihnen liebliche Dinge verwehrt,

welche ihnen erlaubt waren , und wegen ihrer häufigen Ab

wendung vom Pfade Gottes.“

fî wird häufig zur Orts- oder Zeitbestimmung gebraucht,

vgl. fî - l -masg'idi und auch zur Ursache, vgl. das Wort des

Propheten : „ Ein Weib ist in die Hölle gekommen wegen ei

ner Katze, welche sie fing , doch weder fütterte sie dieselbe,

noch lieſs sie sie von den Thieren der Erde fressen .“

„ Durch bibezeichne die Hülfe, mache transitiv , bezeichne

den Austausch und das Anhängen , gebrauche es ferner wie

maſa , min , 'an.“

Erkl. Nach dem Vorausgehenden bezeichnet bi die Zeit

und den Ort, so wie die Ursache. Hier erwähnt Verf., daſs

es die Hülfe, d . h . das Instrumentausdrücke, vgl. „ ich schrieb

mit dem Rohr, bi- l -ķalami; ferner, daſs es transitiv mache,

vgl. Kur. 2 , 16. „ Es entfernte Gott ihr Licht.“ Ferner be

zeichnet es den Austausch wie Kur. 2, 80 . „ Das sind die,

welche erkaufen das Leben der Welt für das Zukünftige.“

Es drückt dann das Anhängen an etwas aus, vgl. „ ich ging

vorüber an Zaid (bizaidin )“ . Dann steht es im Sinne von

maſa , „ ich verkaufte das Kleid mit seinem Mustersaum (bi

țirâzihi)“ ; dann von min , „ wir tranken vom Meerwasser (bi

mâ'i-l-bahri)“ ; dann im Sinne von ‘an , „ es fragte ein Frager

nach einer eintretenden Strafe (bi'idábin wâķiʻin ).“ Auch
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steht bi, die Begleitung auszudrücken : „ Preise mit Lob dei .

nen Herrn (sabbiḥ bihamdi rabbika)“ .

„ alâ dient die Höhe zu bezeichnen , so wie es den Sinn v. 375.

von fî und fan hat , durch fan bezeichnet der Verständige

den Hinausgang über etwas. Auch kommt 'an an Stelle von

ba'da und ‘alâ vor, wie auch ‘alâ statt ‘an bisweilen ge

setzt ist. “

Erkl. ‘alâ wird häufig gebraucht, die Höhe zu bezeich

nen, vgl. „ Zaid auf dem Dache“ ; ferner im Sinne von fî, vgl.

Kur. 28 , 14 . „ Er drang ein in die Stadt zur Zeit der alâ

hîni gaflatin ) Sorglosigkeit ihrer Bewohner.“ an zeigt häufig

den Hinausgang über etwas an , vgl. „ ich warf vom Bogen

fan al- ḥausi.“ Auch steht es im Sinne von ba'da , vgl.

Kur. 84 , 19. Fürwahr ihr werdet aufsteigen von einem

Zustand in den anderen .“ 'an steht ferner im Sinne von 'alâ .

Vgl. „ Bei dem Gott des Sohnes deines Onkels nicht

bist du bevorzugt in irgend einer Achtung vor mir ( annî),

nicht bist du mein Richter, daſs du mich bewältigst.“

Vgl. „ Wenn mit mir zufrieden sind die Söhne Ķus’airs,

so gefällt mir beim Leben Gottes ihr Wohlwollen .“

„ Man bezeichnet die Vergleichung durch ka, bisweilen

auch die Ursache, pleonastisch kommt es zur Bestätigung vor.“

Erkl. ka kommt häufig zur Vergleichung vor, auch be

zeichnet es die Ursache, vgl. Kur. 2 , 194. „ Erinnert Euch

seiner , weil er (kamâ) euch recht leitete.“ Pleonastisch kommt

es zur Bestätigung vor, vgl. Ķur. 42, 2 . „Nichts ist so wie

es.“ Pleonastisch steht es im Ausspruch Ru'ba's. „ Sie (die

wilde Eselstute ) ist von dichten Weichen und Länge ist in

ihr.“ Es berichtet al-Farrâ den Fall, daſs zu einem Araber

gesagt wurde; Wie macht ihr Milchkäse? und er erwiederte,

„ wie leicht kahajjinin “ .

„ka wird auch als Nomen gebraucht, wie auch an und

falâ , deswegen tritt min vor diese beiden letzteren .“

Vgl. „Wollt ihr aufhören (mit Spenden ), aber nimmer

wehrt den Frevlern etwas wie Lanzenstöſse, bei denen ver

geblich ist Salböhl und Zupfleinewand.“



192 Die Partikeln des Genitiv .

alâ und 'an werden wie zwei Nomina behandelt, wenn

min vor sie tritt, falà ist dann gleich fauķun oben und

‘an gleich g’ânibun Seite.

Vgl. „ (Der Kața ) fog in der Frühe auf von seinen

Jungen , die schrieen, nachdem die Zeit ihres Durstes vollen

det, und von den Eiern in merkmallosen Wüsten .“

Vgl. „ Wohl sehe ich mich als Stichblatt für die Lanzen

bald zur Rechten (min fan jamînî) und bald von vorn.“

"mud und mundu sind zwei Nomina, wenn sie den No

minativ'setzen oder einem Verbum voraufgehn, vgl. „ ich kam ,

v. 380. seit er rief.“ . Wenn sie eine Vergangenheit in den Genitiv

setzen, sind beide wie min ; bei dem Gegenwärtigen halte die

Bedeutung von fî fest.“

Erkl. mud und mundu werden als zwei Nomina be

trachtet, 1) wenn nach ihnen das Nomen im Nominativ steht,

vgl. „ nicht sah ich ihn seit dem Freitag (mud jaumu-l- g'u

mʻati)" , indem mud ein Mubtada’ und das Folgende ein Ha

bar ist ; — 2 ) wenn nach ihnen ein Verbum folgt. Vgl. g'i'tu

mud daſâ , mud steht an der Stelle des Accusativ als Zarf,

sein Regens ist g'i'tu. Einige gestatten sie als zwei Habar

von dem , was nach ihnen steht, zu betrachten . Steht nach

ihnen ein Genitiv , sind beides Präpositionen , und zwar im

Sinne von min , wenn der Genitiv etwas Vergangenes ; und

im Sinne von fî , wenn der Genitiv etwas Gegenwärtiges be

zeichnet, vgl. „ ich habe ihn gesehn seit heute (mud jauminâ),

gleich heute.“

„ Nach min , 'an , bi wird mâ pleonastisch hinzugesetzt

und hindert sie nicht an der Rection, die bekannt ist.“

Erkl. mâ tritt pleonatisch an diese Partikeln und hin

dert ihre Rection nicht, vgl. Kur. 29, 11. „ Durch ihre Sün

den wurden sie ertränkt“. Vgl. „ Ueber ein kleines werden

sie am Morgen reuig aufwachen“ , vgl. 3, 153. „Durch Gottes

Gnade warst du mild gegen sie.“

„ Es steht mâ ferner pleonastisch nach rubba und ka

und hält sie von der Rection zurück. Bisweilen schlieſst mâ

sich ihnen an, ohne daſs der Genitiv gehindert werde.“

Erkl. Vgl. zum ersten Fall: „ Fürwahr die Esel sind
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die schlechtesten Reitthiere so wie die Habatât die schlech

testen unter den Söhnen Tamîms.“

Vgl. „ Häufig sind unter ihnen Kameel-Heerden und

vortreffliche Renner, zwischen denen Füllen sind.“

Bisweilen stehtmâ pleonastisch , ohne die Rection zu hin

dern , doch selten . .

Vgl. „ O Mâwijja , gar mancher Einfall zerstreuter Reiter

ist wie das mit dem Stempel eingebrannte Zeichen .“

Vgl. „ Wir wollen unserem Genossen helfen , indem wir

wissen, daſs er ist wie alle Menschen, er leidet Unrecht und

thut Unrecht.“

„ rubb a fällt weg und behält dennoch die Rection nach

bal und fa. Nach wa ist dieser Gebrauch häufig .“

Erkl. Nur bei rubba gilt, daſs man die Praeposition

wegnehmen darf und die Rection lassen , wenn es nach wa

folgt, was wir später erwähnen . Selten fällt rubba nach fa

und bal weg , vgl. seinen Wegfall nach wa: „Gar manche

Wüsten giebts mit ödem Durchgang."

Vgl. seinen Wegfall nach fa : „Manche Schwangere so

wie du habe ich bei Nacht besucht und Säugende, ich zog

sie ab von dem jährigen Knaben mit den Amuleten .“

Vgl. seinen Wegfall nach bal: „Gar manche Stadt giebts,

deren Staub die weiten Wege anfüllt, doch werden ihr Linnen

und ihre G ’ahramtische Stoffe nicht gekauft.“

Gebräuchlicher ist noch die Wegnahme des rubba nach

wa, `auch kommt abnormer Weise vor, daſs der Genitiv durch

ein weggenommenes rubba steht, ohne daſs etwas voraufgehe.

Vgl. „Manche Spur einer Wohnung (giebts ), auf deren

Trümmern ich stand , beinah endete ich mein Leben ihret

wegen.“

„ Bisweilen wird auch bei anderen als rubba der Geni

tiv bei einer Wegnahine gesetzt, manches davon erscheint

durchgängig.“

Erkl. Der Genitiv steht durch eine weggenommene

Praeposition auſser bei rubba in zwei Weisen : 1) durch

13
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gängig ; 2 ) nicht durchgängig . Nicht durchgängig ist er z. B .

beim Ausspruch des Ru’ba auf die Frage desjenigen , der

sagt, „wie befindest du dich heut morgen “ , Antwort: wohl

(hairin für ‘alâ bairin ).

Vgl. „ Wenn gesagt wird , welche Menschen sind die

übelsten als Stamm , so weisen auf Kulaib die Finger an den

Händen .“

Vgl. „Mit manchem Edlen vom Stamme Kais ging ich

um , bis er stolz ward und aufstieg zu den Höhen .“

Durchgängig ist diese Ausdrucksweise, wenn man z . B .

sagt, für wieviel Dirham hast du das gekauft (bikam dirha

min ). dirhamin steht im Genitiv durch ein weggenomme

nes min nach Sîbawaihi und al-Halil; durch eine Annexion

nach az -Zag’g ’âg'. Nach der Lehrweise der beiden Ersteren

ist das in den Genitiv Setzende weggenommen und seine

Rection übriggelassen . Dies ist nach ihnen durchgängig bei

dem kam der Frage, das zur Specificirung dient, wenn eine

Praeposition davortritt.

v , 385 ,

XXIX. Die Annexion .

(al- idâ fa ).

„ Ein Nûn, welches sich der Declination anschlieſst, oder

ein Tanwîn , nimm weg von dem , was du in Annexion setzest,

vgl. der Berg Sinâ , das zweite Wort setze in den Genitiv

und supponire min , oder fî, wenn nur diese passen . Wähle

li für die anderen Fälle ; specialisire das erste Wort, oder

gieb ihm die volle Determination durch das sich Anschlieſsende.“

Erkl. Will man ein Nomen an ein anderes annectiren ,

wird beim Annectirten (Muqâf) das Nûn, welches der Decli

nation sich anschlieſst, d . h . das Nûn des Dual und des Plu

ral weggenommen , so wie das Tanwîn . So verhält es sich

auch mit dem , was an die beiden (den Dual und Plural) an

geschlossen wird. Das woran annectirt wird , (Muqâf ilaihi)

tritt ins Genitiv - Verhältniſs. Man ist uneins über das, was

das Mudâf ilaihi ins Genitiv - Verhältniſs setzet. Man sagt,
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es stehe im Genitiv - Verhältniſs durch eine im Sinne behal

tene Partikel, nämlich li, min oder fî; auch sagt man , es

stehe durch das Mudaf im Genitiv. In diesem Fall geschieht

die Annexion im Sinne von li nach allen Grammatikern .

Einige aber meinen , die Annexion geschehe auch im Sinne

von min und fî. Diesen Weg wählt Verf. Die genauere

Bestimmung ist, daſs, wenn nur die Wiederherstellung durch

min und fî paſst, so muſs die Annexion in der Bedeutung

stehn , welche seine Wiederherstellung speciell verlangt, wo

nicht, so geschieht die Wiederherstellung im Sinne von li.

Die Wiederherstellung durch min ist nur möglich , wenn das

Muđâf ilaihi von derGattung des Muđâf ist, vgl. hatamu hadî

din . Die Wiederherstellung durch fî ist nur möglich , wenn

das Muqaf ilaihi ein Zarf ist, in das das Mudâf fällt, vgl.

a 'g 'abanî darbu - ) -jaumizaidân , d . i. darbu zaidin fî-l

jaumi. Vgl. Kur. 2 , 226 . „ Für die, welche sich losschwören

von ihren Weibern , giebt es eine Wartezeit in vier Monaten.“

Ķur. 34 , 32. „ Fürwahr Betrug bei der Nacht und dem Ta

ge.“ Ist die Wiederherstellung nicht allein durch min oder

fî möglich , so ist die Annexion im Sinne von li.

Zuletzt weist Verf. darauf hin , daſs die Annexion in zwei

Theile zerfällt, nämlich in eine reine und eine nicht-reine. Die

letztere ist die Annexion eines Eigenschaftsworts, welches dem

Verbum Imperfecti gleicht, an sein Regime, wie wir später er

wähnen werden . Diese verleiht dem ersten Nomen weder

eine Besonderung noch eine Determination . Die reine An

nexion hingegen ist die , welche sich nicht so verhält, und

welche dem Mudâf eine Besonderung verleiht, im Fall das

Mudâf ilaihi ein indeterminirtes Wort ist, vgl. hađâ gulâmu

mraʼatin , oder sie verleiht eine Determination , wenn das

Mudâf ilaihi ein Determinirtes ist, vgl. hadâ gulâmu

zaidin .

„ Aehnelt das Mudâf dem Verbum Imperfecti als ein Ei

genschaftswort, so wendet es nicht von der Indetermination

ab . Vgl. „Mancher (ist) hoffend auf unş; groſs an Hoff

nung ; einer dessen Herz erschreckt ist ; der gering an Hülfs

mitteln ist.“ – Diese Annexion wird genannt „ die dem Worte

nach “ , und jene die Reine „ die der Bedeutung nach .“

Erkl. Hier behandelt Verf. den zweiten Theil der An

v. 390 .

13 *
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nexion , nämlich die Nicht-reine. Verf. bestimmt sie als die ei

nes Eigenschaftsworts, welches dem Verbum Imperfecti ähnelt.

Dies ist jedes Participium Act. oder Pass. im Sinne des ge

genwärtigen oder zukünftigen Zustands, oder ein dem Parti

cipium ähnliches Eigenschaftswort, wie ḥasanu- l-wag’hi,

kalîlu - l -hijali. Ist dasMudâf entwederkein Eigenschaftswort,

oder ein Eigenschaftswort ohne Regens, ist die Annexion

eine reine, wie z . B . beim Masdar, vgl. darbu zaidin, oder

Participium activi im Sinne der Vergangenheit, vgl. Đâribu

zaidin amsi. Die nichtreine Annexion drückt weder eine

Besonderung noch eine Determination aus, deshalb tritt auch

rubba davor, wenn sie auch an ein determinirtes Wort an

nectirt ist, vgl. rubba râg’în â und wenn durch dasselbe das In

determinirte beschrieben wird , vgl. Ķur. 5, 96 . „ Als Opfer

thiere, die gelangen bis zur Ka'ba“ . Nur zur Erleichterung

dient diese Annexion und ihr Nutzen beschränkt sich auf die

Wortform , weshalb man sie die wörtliche nennt. Die reine

Annexion hingegen bezeichnet eine Besonderung und Deter

mination , weshalb sie die Annexion deṁ Sinne nach heiſst,

auch wird sie die Reine genannt, weil sie frei ist von der

Intension der Lostrennung , grade im Gegensatz von der

Nicht-reinen , die durch Lostrennung restituirt werden kann ,

vgl. hadâ qâribu zaidin al-âna ist gleich hadà dâri

bun zaidân. Der Sinn beider Worte steht einzeln für sich ,

und es wird nur in der Absicht zu erleichtern annectirt .

„ Die Verbindung des al mit diesem Mudâf wird verge

ben , wenn al auch mit dem zweiten Worte verbunden ist,

vgl. „ der Dichte (des) am Haar“ , oder doch mit dem Worte,

woran das zweite annectirt wird , vgl. „Zaid der schlagende

das Haupt des Sünders.“

Erkl. al kann nicht vor das Muđâf treten , dessen Annexion

eine reine ist ; man sagt nicht hadâ - l -ġulâmu rag’ulin ,

denn die Annexion tritt an die Stelle von al, somit ist die

Zusammenstellung beider unmöglich. – Auch bei der nicht

reinen Annexion verlangt die Regel , daſs al nicht vor das

Muđâf trete , weil beide, al und die Annexion sich wechsel

weise vertreten . Da aber diese Annexion die Intention der

Trennung hat, so wird al verziehen , vorausgesetzt, daſs al

vor das Muqaf ilaihi tritt, oder vor das Wort, woran das
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Muđâf ilaihi wiederum annectirt ist, vgl. zaidun ad -dâribu

ra’si- 1 - g’ânî. Tritt al weder vor das Muqaf ilaihi noch vor

das Wort, woran das Mudâf ilaihi wiederum annectirt wurde,

so ist das Fragliche (das al vor dem Muđâf) verwehrt.

So verhält es sich , wenn das Muđâf weder im Dual steht

noch auf einen Pluralis sanus msc. in den Plural gesetzt ist.

Es paſst für diese Regel, wie aus dem Beispiel hervorgeht,

nur der Singularis und der Pluralis fractus für Femininum

und Masculinum , endlich Pluralis sanus fem . Steht aber das

Mudáf im Dual oder Pluralis sanusmsc., so genügt, daſs al sich

beiMuđâf vorfinde, und es wird nicht bedingt, daſs es auch

beim Mudâf ilaihi stehe. – Dies behandelt der nun fol

gende Vers.

„ Es genügt al beim Eigenschaftswort; wenn dasselbe

im Dual oder Plural vorkommt, so geht es nach deren Weise.“

Erkl. al beim annectirten Eigenschaftswort, wenn dies

Dual oder Plural ist, folgt der Weise des Dual, d . i. der für

den Dual bestimmten Regel. So kann auch der Pluralis msc .

sanus es entbehren , daſs al sich beim Muďâf ilaihi vorfinde,

vgl. hadâni- d - dâribâ zaidin , hâ’ulâ'i - -dârib û zai

din . Das Nûn fällt wegen der Annexion fort.

„ Bisweilen erwirbt ein zweites dem ersten , daſs es Fe

mininum wird , wenn dasselbe einer Wegnahme würdig er

achtet wird .“

Erkl. Bisweilen erwirbt ein Muđâf masc. von dem Mu

dâf ilaihi fem ., daſs es auch ein Femininum wird. Dies ge

schieht unter der Bedingung, daſs das Mudâf zur Wegnahme

sich eignet, so wie auch dazu, daſs das Muņâf ilaihi an seine

Stelle treten kann, und doch darunter derselbe Sinn verstan

den werde. Vgl. „Es wurde abgeschnitten einer seiner Fin

ger“ , ba'du a şâ bi'ihi; ba'du kann Femininum sein , da es an

a şâ biʻu annectirt, und dieses ein Femininum ist, und weil man

ferner durch aşabiſu seiner entbehren kann .

Vgl. „ Sie (die Frauen ) schritten , so wie bewegt wer

den die Lanzen , deren Spitzen das Vorüberziehen sanfter

Winde hin und her biegt.“

Häufig ist das Mudâf Feminin und erwirbt das Mascu
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linum von dem Masculinum seines Mudâf ilaihi unter den

vorhergehenden Bedingungen , vgl. Kur 7 , 54 . „ Fürwahr

dasMitleiden Gottes (rahmata -l-lahi şarîbun ) ist nahe den Wohl

thuenden .“ raḥmatu erwirbt das Masculinum , da es an al

lahu annectirt ist. Paſst das Muđâf weder zur Wegnahme,

noch dazu , daſs man es durch das Mudaf ilaihi entbehren

kann, kann man es nicht als Femininum setzen ; man sagt nicht

„ barag’at gulâmu hindin “ .

„ Ein Nomen wird nicht an ein solches annéctirt, das mit

demselben sich als eins dem Sinne nach darstellt. Interpre

tire anders Stellen, die diese Construction vermuthen lieſsen .“

Erkl. Das Mudaf ist entweder speciell nur für das

Muqaf ilaihi bestimmt, oder es läſst sich durch dasselbe be

stimmter bezeichnen. Natürlich muſs dasselbe etwas anderes

sein , da kein Ding sich durch sich selbst specieller bestim

men oder determiniren läſst, und nicht wird daher ein No

men an das annectirt, was mit ihm sich als eins dem Sinne

nach darstellt, wie z . B . zwei Synonyma, oder wie das be

schriebene Substantiv (al-mausûf) und sein Eigenschaftswort

( Şifa ). Ausdrücke , die dies vermuthen lieſsen , müssen an

ders interpretirt werden , vgl. sa îdu kurzin. Dem äuſseren

Schein nach wäre dies die Annexion von etwas an sich selbst,

denn mit sa'îdun und kurzun will man ganz dasselbe be

zeichnen ; doch wird das erste richtig als der Bekannte , und

das zweite als der Name aufgefaſst, als ob man sagte : Es

kam zu mir der sogenannte Kurz , d. i. der mit diesem Na

men bezeichnete . – So wird auch die ähnliche Annexion

zweier Synonyma erklärt, vgl. jaumu- l - hamîsi Donnerstag.

Bei dem Fall, wo scheinbar das Mauşûf an die Şifa annec

tirt wird, muſs die Interpretation stattfinden , daſs das Muđâf

ilaihi weggenommen ist , indem es mit der Şifa beschrieben

wurde, vgl. habbatu - l -ḥamķa'i = habbatu - l-başlati -

1 -ḥamka'i, „ die Beere des thörichten Krautes“ , al-ḥamķa’u

ist sonach Șifa zu al-baħlatu, nicht zu al-ḥabbatu . Dann

wurde das Mudâf ilaihi al-başlatu weggenommen und die

Şifa desselben an seine Stelle gesetzt.

„ Einige Nomina werden stets annectirt, doch kommen

einige von diesen auch vor als einzelnstehende der äuſseren

Erscheinung nach .“
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Erkl. Die Nomina, welche die Annexion nothwendig

verlangen, zerfallen in zweiKlassen : 1) in solche, welche die

Annexion dem Worte und dem Sinne nach nothwendig ver

langen , die also als einzeln stehende , d . h . ohne Annexion

nicht gebraucht werden . Hierher gehören Worte wie 'inda,

ladâ, siwâ; ferner ķuşârâ - s’- s’ai'i die Enden des Dinges

und ebenso humâdâ Grenzen im Sinne des äuſsersten Ziels .

( 2 ) In solche, die die Annexion dem Sinne nach verlangen ,

ohne die wörtliche, wie kullun , ba'dun , ajjun. Es ist mög

lich, daſs sie einzeln ohne Annexion stehn, denn manche von

den die Annexion dem Sinne nach verlangenden Worten

werden der Erscheinung nach als einzelnstehend gebraucht.

„ Von manchen nothwendig annectirten Worten wird ver

wehrt , daſs sie , wo sie vorkommen , vor einem sichtbaren

Nomen stehen, vgl. waḥda allein , labbai hier ist , dawâlai

wechselweise, sa'dai heil; abnorm ist, daſs ja dai vor lab

bai tritt.“

Erkl. Zu den Worten , die die Annexion wörtlich ver

langen , gehören die, welche nur an Pronomina annectirt wer

den , vgl. waħdaka, labbaika eigentlich verweilen , d . h .

zwei Verweilungen für dich sc . mache ich , wenn du es ver

langst; dawâlaika d . h .eine Sache von einem zum andern über

gehen lassen , wechselweise; sa'daika eine Glückspendung

nach einer anderen . Selten ist die Annexion von labbai

an das Pronomen der dritten Person .

Vgl. „ Fürwahr, hättest du mich gerufen, während um

mich eine weite Strecke mit gefüllten weiten Strömen war,

gewils ich hätte geantwortet Erfüllung ihm , der mich ruft.“

Abnorm steht labbai an ein sichtbares Nomen annectirt.

Sîbawaihi führt an : „ Ich rief bei dem , was mich

traf, den Miswar herbei, und da waren die beiden Hände

Miswars (zur Hülfe ).“

So erwähnt dies Verf. Aus Sîbawaihis Rede geht aber

hervor, daſs dies weder bei labbai noch bei sa'dai abnorm

ist. – Sîbawaihi’s Lehrweise ist nämlich , daſs diese beiden

Duale seien und nach Art des Maşdars durch ein weggenom

menes Verbum im Accusativ ständen. Doch werde mit die
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linum von dem Masculinum seines Muđâf ilaihi unter den

vorhergehenden Bedingungen , vgl. Kur 7 , 54 . „ Fürwahr

dasMitleiden Gottes (rahmata -l-lahi karîbun) istnahe den Wohl

thuenden .“ raḥmatu erwirbt das Masculinum , da es an al

lahu annectirt ist. Paſst das Muqâf weder zur Wegnahme,

noch dazu , daſs man es durch das Mudâf ilaihi entbehren

kann, kann man es nicht als Femininum setzen ; man sagt nicht

„ harag'at gulâmu hindin “ .

„ Ein Nomen wird nicht an ein solches annéctirt, das mit

demselben sich als eins dem Sinne nach darstellt. Interpre

tire anders Stellen , die diese Construction vermuthen lieſsen.“

Erkl. Das Mudaf ist entweder speciell nur für das

Mudaf ilaihi bestimmt, oder es läſst sich durch dasselbe be

stimmter bezeichnen . Natürlich muſs dasselbe etwas anderes

sein , da kein Ding sich durch sich selbst specieller bestim

men oder determiniren läſst, und nicht wird daher ein No

men an das annectirt, was mit ihm sich als eins dem Sinne

nach darstellt, wie z . B . zwei Synonyma, oder wie das be.

schriebene Substantiv (al-mauşûf) und sein Eigenschaftswort

( Şifa ). Ausdrücke, die dies vermuthen lieſsen , müssen an

ders interpretirt werden , vgl. sa'îdu kurzin . Dem äuſseren

Schein nach wäre dies die Annexion von etwas an sich selbst,

denn mit sa îdun und kurzun will man ganz dasselbe be

zeichnen ; doch wird das erste richtig als der Bekannte , und

das zweite als der Name aufgefaſst, als ob man sagte : Es

kam zu mir der sogenannte Kurz , d. i. der mit diesem Na

men bezeichnete. – So wird auch die ähnliche Annexion

zweier Synonyma erklärt, vgl. jaumu- l -hamîsi Donnerstag.

Bei dem Fall, wo scheinbar das Mauşûf an die Şifa annec

tirt wird, muſs die Interpretation stattfinden , daſs das Muđâf

ilaihi weggenommen ist, indem es mit der Şifa beschrieben

wurde, vgl. ḥabbatu -l -ḥamķa'i = habbatu -l -baħlati

1 -ḥamka'i, „ die Beere des thörichten Krautes“ , al- ḥamķa’

ist sonach Șifa zu al -baļlatu, nicht zu al-ḥabbatu. Dann

wurde das Mudaf ilaihi al-başlatu weggenommen und die

Şifa desselben an seine Stelle gesetzt.

„ Einige Nomina werden stets annectirt, doch kommen

einige von diesen auch vor als einzelnstehende der äuſseren

Erscheinung nach.“
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Erkl. Die Nomina , welche die Annexion nothwendig

verlangen, zerfallen in zwei Klassen : 1) in solche, welche die

Annexion dem Worte und dem Sinne nach nothwendig ver

langen , die also als einzeln stehende, d . h . ohne Annexion

nicht gebraucht werden . Hierher gehören Worte wie 'inda,

ladâ , siwâ; ferner ķuşârâ - s'- s'ai'i die Enden des Dinges

und ebenso ḥum â dâ Grenzen im Sinne des äuſsersten Ziels.

. 2 ) In solche, die die Annexion dem Sinne nach verlangen ,

ohne die wörtliche, wie kullun , ba'dun , ajjun. Es ist mög

lich , daſs sie einzeln ohne Annexion stehn , denn manche von

den die Annexion dem Sinne nach verlangenden Worten

werden der Erscheinung nach als einzelnstehend gebraucht.

„ Von manchen nothwendig annectirten Worten wird ver

wehrt, daſs sie , wo sie vorkommen , vor einem sichtbaren

Nomen stehen , vgl. waḥda allein , labbai hier ist , dawâlai

wechselweise , sa'dai heil; abnorm ist, daſs jadai vor lab

bai tritt.“

Erkl. Zu den Worten , die die Annexion wörtlich ver

langen , gehören die , welche nur an Pronomina annectirt wer

den , vgl. waḥdaka, labbaika eigentlich verweilen , d . h .

zwei Verweilungen für dich sc. mache ich , wenn du es ver

langst ; dawâlaika d . h .eine Sache von einem zum andern über

gehen lassen , wechselweise ; sa'daika eine Glückspendung

nach einer anderen . Selten ist die Annexion von labbai

an das Pronomen der dritten Person.

Vgl. „ Fürwahr, hättest du mich gerufen , während um

mich eine weite Strecke mit gefüllten weiten Strömen war,

gewiſs ich hätte geantwortet Erfüllung ihm , der mich ruft.“

Abnorm steht labbai an ein sichtbares Nomen annectirt.

Sîbawaihi führt an : „ Ich rief bei dem , was mich

traf, den Miswar herbei, und da waren die beiden Hände

Miswars (zur Hülfe).“

So erwähnt dies Verf. Aus Sîbawaihis Rede geht aber

hervor, daſs dies weder bei labbai noch bei sa'dai abnorm

ist. – Sîbawaihi's Lehrweise ist nämlich , daſs diese beiden

Duale seien und nach Art des Maşdars durch ein weggenom

menes Verbum im Accusativ ständen . Doch werde mit die
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sen Dualen die Vielheit erzielt, wonach diese beiden Worte

zum Dual nur einen Anhang bildeten. Vgl. Ķur. 67, 4 .

„ Dann blicke noch zurück zweimal“ , d . h . öfter, weil darauf

folgt: „ 80 wird der Blick zurückkehren stumpf“ , und nicht

kehrt der Blick stumpf zurück von zweimal. Somit ist nur

möglich , daſs mit dem zweimal vielmal gemeint sei, wie

auch labbaika nicht das Zweimalige bezeichnet. Ebenso

verhält es sich auch mit den übrigen Verwandten in Betreff

obiger Erklärung. Des Jânus Lehrweise ist, daſs diese For

men ursprünglich nicht Duale, sondern Formen mit verkürz

barem a seien , deren Alif in Jâ verwandelt worden , weil es

mit dem Pronomen steht; ebenso wie das Alif von la dâ

und ‘alâ verwandelt wird ,wenn esmit dem Pronomen zusammen

kommt, vgl. ladaihi. Dagegen erwiedert Sibawaihi, daſs, wenn

die Sache so wäre, doch das Alif derselben mit dem sicht

baren Nomen sich nicht in Jâ verwandeln dürfe , wie auch

nicht bei ladâ und ‘alâ . Es werde also erfordert labbâ

zaidin zu sagen . Dagegen verwandeln diese Worte , wenn

sie in Annexion mit einem Substantiv stehn, Alif in Jâ, vgl.

labbai jadai, und dies führt darauf hin , daſs sie Duale sind

und nicht Formen mit verkürzbaren a .

„ Þaitu und id verlangen nothwendig eine Annexion an

ganze Sätze ; steht aber id mit der Nûnation , kann man es

allein stellen . Das dem id dem Sinne nach gleichende, an

nectire erlaubterweise wie id, vgl. „da (ḥîna) er kam , wurde

er verworfen.“

v . 400 .

Erkl. Nothwendig verlangt ḥaitu und id die Annexion ,

doch können sie nur an Sätze annectirt werden. – ḥaitu

wird an Nominal- und Verbal- Sätze annectirt ; abnorm ist

seine Annexion an einen Einzelbegriff.

Vgl. „ Siehst du nicht an dem Ort des Hundssternes ein

aufgehendes Gestirn schimmern ? Es strahlt wie die leuchtende

Sonne.“

id wird an Nominal- und Verbal- Sätze annectirt, man

kann den Satz , woran es annectirt ist , wegnehmen und

dafür das Tanwîn bringen , vgl. Ķur. 56, 83. „ und ihr wer

det dann sehen “ . Es kann hier die Annexion der äuſseren

Erscheinung nach fehlen , da das Tanwîn die Stelle des Satzes,
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woran es annectirt ist, vertritt. id â hingegen wird nur an

Verbal - und nicht an Nominal - Sätze annectirt , wiewohl das

Manche behaupten . Das dem id ähnliche , d . h . die ihm

darin gleichenden Worte , daſs sie auch Zarf einer nicht be

grenzten Vergangenheit sind , können wie id au . Nominal

und Verbal- Sätze annectirt werden , vgl. ìînun, waậtun ,

zamânun , jaumun. Sie werden wie id an Sätze annectirt,

möglicher- doch nicht nothwendigerweise. Gehört aber ein

Zarf nicht der Vergangenheit an, oder ist es begrenzt, kann

es nicht wie id behandelt werden , sondern es hat den Sinn

des Imperfectum , und läſst sich wie idâ behandeln , wird

daher nicht an Nominal- sondern nur an Verbal-Sätze annectirt.

Das Begrenzte wird nicht an einen Satz annectirt, vgl.

s'a hrun, ḥaulun, sondern nur an einzelne Worte , wie s’a hra

kadâ den und den Monat.

„ Setze Indeclinable oder declinire das dem id analog

gehende ; betrachte die Indeclinabilität eines Nomen, dem ein

Verbum im Perfectum folgt, für gewählt. Vor einem Ver

bum Imperfectum aber, oder einem Mubtada’, setze die Flexion

des Nomen , doch wird der , welcher das Nomen unflectirt

setzt, nicht als irrend betrachtet.“

Erkl. Die an Sätze annectirten Nomina zerfallen , wie

voraufgeht, in zweiKlassen : 1 ) die , welche nothwendig an Sätze

annectirt werden ; 2) die , bei denen die Annexion an einen

Satz frei steht. Verf. sagt hier , daſs bei den Worten , bei

welchen die Annexion frei steht, die Flexion und Unflectir

barkeit des Nomen möglich sei , gleichviel, ob sie an einen

Verbalsatz , der mit einem Perfectum oder Imperfectum be

ginnt, oder an einen Nominalsatz annectirt wird , vgl. hadâ

jaumu, ma, g'â’a zaidun. Dies ist die Lehrweise der Kll

fenser, welcher al-Fârisî und Verf. folgt; doch ist bei dem

an einen mit einem Perfectum beginnenden Verbalsatz annec

tirten Nomen die Indeclinabilität gewählt, bisweilen steht die

Flexion und die Indeclinabilität. Vgl. „ Zur Zeit (“alâ hîni, na ),

da ich tadelte das Alter wegen der jugendlichen Liebe.“ Bei

dem Wort aber , das vor einem Imperfectum oder einem

Mubtada' steht, ist die Flexion des Nomen gewählt; doch die

Indeclinabilität auch gestattet. So liest man nach den Sieben

Ķur. 5 , 119 . „ Dies ist der Tag (hagâ jaumu, ma, janfa' u
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etc.) an dem die Aufrichtigkeit den Aufrichtigen nutzt. So

betrachtet Verf. dies als gewählt. Die Lehrweise der Basren

ser ist , daſs in allen Worten , die an einen mit dem Imper

fectum beginnenden Verbalsatz oder an einen Nominalsatz

annectirt sind, nur die Flexion gestattet sei; die Indeclinabi

lität aber nur bei denen , die an einen Verbalsatz , der mit

einem Perfectum beginnt, annectirt sind . Dies ist die Regel

von den sich erlaubter Weise an einen Satz annectirenden

Worten . Das sich nothwendiger Weise an einen Satz annec

tirende aber muſs indeclinable stehn , weil es der Partikel

gleicht, indem es des Satzes bedarf, vgl. ḥaitu , id , idâ.

„ idâ verlangt nothwendig die Annexion an Verbal- Sätze.

Vgl. „ Sie wenn er hochfahrend ist.“

Erkl. id â muſs sich stets an einen Verbalsatz, und darf

sich nie an einen Nominalsatz annectiren , wiewohl al-Ahfas'

und die Kûfenser dies behaupten . Sätze wie ag'i'uka ida

zaidun ķâ'imun sind unerlaubt. Bei Sätzen wie ag'i' uka

iờ â zaidun ķâma steht zaidun durch ein weggelassenes

Verbum , aber nicht als Mubtada', im Nominativ , so ist die

Lehrweise des Sîbawaihi, dem al-Ahfas' widerstreitet , indem

er dasselbe als ein Mubtada' betrachten läſst , dessen Habar

das nach ihm stehende Verbum sei. as -Sairâfî meint, es gäbe

keine Meinungsverschiedenheit zwischen Sîbawaihi und al

Ahfas', darüber, daſs das Mubtada' nach idâ stehen kann ,

nur finde eine solche zwischen ihnen in Betreff des Habar

statt. Sîbawaihi setzt dasselbe nothwendig als Verbum , al

Ahfas' aber erlaubt, daſs es ein Nomen sein kann. Im obi

gen Beispiel kann nach Sîbawaihi und al- Abfas' zaidun

Mubtada' sein , nach al-Ahfas' aber kann man sagen ag'i'uka

idâ zaidun ķâ’imun.

„ kilâ und kiltâ wird an das annectirt, was zwei innig

Verbundene vermuthen läſst , und determinirt gesetzt ist.“

Erkl. kilâ und kiltâ gehören zu den Nomen , welche

eine Annexion dem Sinne und der Wortform nach verlangen.

Sie werden nur an ein der Wortform nach im Dual stehen

des Determinirtes annectirt, oder doch an ein dem Sinne,

wenn auch nicht der Wortform nach in dem Dual stehendes

Wort.
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Vgl. „ Fürwahr für das Gute und das Uebele giebts

eine Grenze, diese beiden sind klar und deutlich hervortretend

(Commentar liest ķabal).“

Bei zwei von einander getrennten gebraucht man kila

nicht, man sagt nicht kilâ zaidin wa'amrin , doch kommt

es abnormer Weise vor.

Vgl. „ Beide mein Bruder und mein Freund fühlten

mich als Arm im Schicksalswechsel, und wenn schweres Uebel

sie heimsuchte.“

„An einen determinirten Singularis annectire ajjun nicht; v. 405.

wird ajjun aber wiederholt und will man die Theile bezeich

nen, annectire es. Dem Determinirten theile die Conjunction

(mauşûla ) ajjun zu, doch umgekehrt verhält es sich mit dem

Beschreibungswort ajjun. Ist ajjun Bedingungs- oder Frage

nomen , so vervollständige allgemein damit die Rede.“

Erkl. Zu den Nomen, welche die Annexion nothwendig

dem Sinne nach verlangen, gehört ajjun. Es wird nicht an

ein determinirtes Einzelwort annectirt auſser, wenn es wie

derholt wird.

Vgl. „Fragt ihr nicht die Leute , ob ich, ob ihr besser

und edler waret an jenem Morgen als wir uns trafen .“

Ebenso verhält es sich , wenn man die Theile bezeichnen

will, vgl. ajju zaidin ahsanu. „ Was von Zaid ist das

schönste, d . i. welcher Theil? die Antwort: sein Auge. Dieser

Fall tritt nur ein , wenn man eine Frage damit erzielt. ajjun

dient zur Frage , zum Bedingungs- und Beschreibungswort

und zur Conjunction.

Von der Conjunction erwähnt Verf., daſs sie nur an ein

Determinirtes annectirt werde ju’g ’ib uni ajjuhum ķâ’imun.

Andere erwähnen , daſs es auch an Indeterminirte annectirt

werde, doch ist dies selten , vgl. ju’g’ibunî ajju rag’ulaini

ķâmâ. Beschreibungswort (Şifa ) ist das ajjun , welches Şifa

von einem Indeterminirten , oder Hâl von einem Deter

minirten ist. Dies wird nur an ein Indeterminirtes annectirt,

vgl. marartu birag’ulin ajji rag'ulin.

Vgl. „ Ich nickte dem Habtar heimlich zu . Bei Gott

a
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(wie herrlich ) die Augen des Habtar als was für eines Jun

kers (ajjamâ als Hâl).“

Das ajjun der Bedingung und der Frage wird an das

Determinirte und Indeterminirte annectirt , ganz allgemein,

gleichviel, ob sie im Dual, Plural oder Singular sind, jedoch

mit Ausnahme des determinirten Singular, denn an einen sol

chen wird nur das ajjun der Frage annectirt und zwar in

den Fällen , die vorher erwähnt sind . Wisse daſs ajjun,

wenn es Şifa oder Hâl ist, die Annexion dem Worte und

dem Sinne nach nothwendig verlangt. Ist ajjun das der

Frage, der Bedingung oder der Conjunction , verlangt es die

Annexion dem Sinne, nicht dem Worte nach.

„Man bestimmt als nothwendig die Annexion von ladun,

der Genitiv und Accusativ von judwatun ist bei den Ara

bern durch ladun selten . Von maʻa gebraucht man selten

ma'. Es wird Fath und Kasr für einen ruhenden Buch

staben, der verbunden wird, überliefert.“

Erkl. Zu den Nomen, welche die Annexion nothwendig

verlangen , gehört ladun und maʻa . ladun dient, den

äuſsersten Anfangspunct zu bezeichnen in Ort und Zeit. Es

ist bei den Arabern indeclinable , weil es der Partikel darin

gleicht, daſs es nothwendig nur einen Gebrauch hat, nämlich

als Zeit - und Ortsbestimmung den äuſsersten Anfangspunct

zu bezeichnen ; ferner , weil es nicht erlaubt ist, damit etwas

auszusagen. ladun tritt nicht aus seinem Gebrauch als Zarf,

auſser , wenn es im Genitiv durch min steht, und das ist

das häufigste . Es kommt im Kurân nur mit min vor, vgl.

18, 64. „ Wir lehrten ihn von uns eine Kenntniſs“ , vgl. 18, 2.

„ damit der Prophet warnend verkündige gewaltigen Zorn von

Seiten Gottes."

Der Stamm Kais declinirt es, daher die Lesart des Abû

Bakr vom Aşim min ladnihi in der letzten Stelle . Er setzt

Dâl ruhend und giebt ihm den leichten Vocal U . Verf. sagt,

dazu kann auch der Vers gerechnet werden.

Vgl. „ Es entstand das Zittern in meinem Rücken von

Mittag an bis zum Nachmittag (min laduni- z -zuhri).“

: Das sich an ladun in der Annexion Anschlieſsende steht

im Genitiv, ġudwatun ausgenommen , welches man nach la

dun in den Accusativ setzt .
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Vgl. „ Mein Füllen hörte nicht auf vom Morgen an

(ladun gudwatan ) bis die Sonne dem Untergang nahte,

von ihnen so fern zu sein wie der fortgejagte Hund.“

gudwatan steht im Accusativ als Tamjîz , so hält es

Verf. für gewählt. Auch sagt man , es sei Habar von ei

nem weggenommenen kâna rest.: ladun kânat as- sâ atu

judwatan . ġudwatun kann auch im Genitiv stehn und

das ist das Regelrechte . Der Accusativ ist eine Selten

heit im Verhältniſs zur Regel. Verbindet man mit ġud

watan nach ladun etwas, so ist der Accusativ ' dessel

ben möglich als Verbindung dem Worte nach und der

Genitiv in Hinblick auf den Ursprung, vgl. ladun ġudwa

tan waʻa s'ijjatan oder waʻa s’ijjatin . Dies erwähnt al-Ab

fas'. Die Kûfenser berichten den Nominativ von gudwatan

nach ladun. Der Nominativ steht durch ein weggenomme

nes kâna = ladun kânat gudwatun.

maʻa ist ein Nomen des Orts , der Genossenschaft oder

der Zeit derselben. Bekannt ist von ihm Fath auf Ain . Es

ist declinirt mit dem Fatḥ der Declination. Einige Araber

setzen es mit ruhenden Buchstaben .

Vgl. „ Meine Gattin ist von Euch und meine Liebe

mit Euch (maʼkum ), wenn auch mein Besuch beiEuch selten ist.“

Sîbawaihi meint, daſs das Ruhen des Ain nothwendig

sei, doch ists nicht so, es steht auch mit Fath und zwar ge

wöhnlich. Es steht in der Ruhe nach der Wortform des

Stammes Rabiſa . Bei diesen ist es auf dem ruhenden Buch

staben indeclinable .

Einige meinen , daſs ma' mit ruhendem 'Ain eine Par

tikel sei. an -Nahhâs behauptet die allgemeine Uebereinstim

mung darüber, doch ist das irrig . Sîbawaiḥi meint die Form

mit ruhendem Ain sei ein Nomen , und das ist das Regel

rechte , wenn ein vocalisirter Buchstabe sich ihm anschlieſst.

Ich meine, daſs es mit Fath nach der gewöhnlichen Annahme

stehe; die Form mit ruhendem Buchstaben ist dagegen beim

Stamm Rabî'a gebräuchlich. Schlieſst sich aber ein ruhender

Buchstabe an , so läſst der , welcher maʻa als Zarf in den

Accusativ setzt, das Fath , und sagt maſa -bnika. Der aber,

welcher es auf einen ruhenden Buchstaben indeclinable setzet,
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v , 410 .

setzt ma' mit Kasr wegen des Zusammenstoſses zweier ru

henden Buchstaben , vgl. ma'i-bnika.

„ Setze mit Damm als indeclinable das Wort gairu ,

wenn du vermiſst das, woran es annectirt war , supponirend

was vermiſst wird ; kablu ist wie gairu , ba'du , hasbu, aw

walu , dûnu, ebenso die Seiten und 'alu. Man setzt ķabla

und die nach ihm folgenden als Accusativ, wenn sie indeter

minirt stehn .“

Erkl. Die erwähnten Nomina ġairu , şablu , ba'du,

hasbu, awwalu , dûnu, ferner die sechs Seiten sc . halfu ,

amâmu, fauķu, taḥtu , jamînu, s'imâlu , ferner ‘alu kom

men in vier Fällen vor. Sie stehn indeclinable in einem

und werden declinirt in den übrigen Fällen . Sie werden de

clinirt, 1) wenn sie der äuſseren Form nach annectirt werden ,

oder 2 ) ihr Muqaf ilaihi zwar weggenommen , aber doch in

tendirt wird .

Vgl. „ Auch vorher (min kabli) riefen stets Verwandte

ihre Verwandtschaft an , aber die Zuneinung macht ihm kei

nen Verwandten geneigt.“

In diesem Fall bleiben sie wie das dem Worte nach An

nectirte und stehn nicht mit dem Tanwîn ; auſser wenn

3 ) ihr Muďâf ilaihi weggenommen und weder dem Worte noch

dem Sinne nach supponirt wird, so daſs sie Indeterminirte

sind , vgl. in Ķur. 30 , 3. „ Gott ist der Befehl vorher und

nachher,“ nach der Lesart min şablin wa min ba'din .

Vgl. „ Da glitt mir herab der Trank , während vorher

(kablân ) ich mich beinah beim frischen Wasser beängstigt

fand.“

Dies sind die drei Fälle, in welchen diese Worte flectirt

werden ; der vierte Fall, bei dem sie nämlich indeclinable

auftreten , tritt ein , wenn ihr Mudaf ilaihi weggenommen und

dessen Sinn , nicht dessen Wortform supponirt wird , denn

dann stehn sie indeclinable auf Damm , vgl. „ schmächtig un

ten (min tahtu ), breit oben (min ‘alu ).“ Abû ‘Alî al- Fârisî

führt den Fall an , „ fang an mit diesem zuerst “ , a wwalu

mit Damm als indeclinable, weil man das Mudâf ilaihi dem

Sinne nach supponirt; mit Fath declinirt, da weder der
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Wortform noch dem Sinne nach das Mudâf supponirt

wird , und mit der schwachen Declination, weil es Be

schreibungswort ist und die Form eines Verbum hat; mit

Kasr endlich , weil man das Mudâf ilaihi der Wortform

nach supponirt. Verf. weist im ersten Vers auf die vier

Fälle hin , „ supponirend das Vermiſste “ bezeichnet, daſs diese

Worte indeclinable auf Damm stehn , wenn man das Muqâf

ilaihi wegnimmt und es dem Sinne, nicht der Wortform nach

supponirt. Der dritte Textvers weist mit „ Sie flectiren als

Accus.“ auf den dritten Fall hin , daſs das Muđâf ilaihi weg

genommen und weder die Wortform noch der Sinn desselben

supponirt wird ,dann sind dieseWorte indeterminirt und declinirt;

„ als Accusativ “ bezeichnet, daſs diese Worte im Accusativ

stehn , wenn keine Praeposition davortritt, tritt aber eine da

vor, stehn sie im Genitiv . Mit den zwei übrigen Fällen,

d . i. dem ersten und dem zweiten befaſst sich Verf. nicht,

denn ihre Regel ist deutlich erkannt vom Anfang des Capi

tels her, d . h . die Declination dieser Worte und das Aus

fallen des Tanwîn .

„ Das dem Mudâf sich anschlieſsende Wort (d . i. das

Muļâf ilaihi) steht, wenn jenes fortfällt, als Stellvertreter des

selben in der Declination.“

Erkl. Das Muđâf fällt weg , wenn ein Zusatz dasteht,

der darauf hinleitet. Das Mudâf ilaihi tritt an seine Stelle

und wird wie das weggefallene behandelt, vgl. Kur, 2 , 87.

„ Sie wurden getränkt in ihren Herzen mit dem Kalbe durch

ihren Unglauben = = mit der Liebe zum Kalbe“ , vgl. Ķur. 89,

23. „ Es kam dein Herr (d . i. der Befehl deines Herrn )“ ,

hier wurde das Mudaf weggelassen und das Muďâf ilaihi wie

dasselbe behandelt.“

„ Manchmal setzt man das Uebriggelassene in den Genitiv ,

wie es vor der Wegnahme des Vorangehenden war, doch un

ter der Bedingung, daſs das Weggenommene ähnlich dem , .

womit es verbunden wurde, war.“

Erkl. Oft nimmt man das Mudâf und läſst das Muđâf

ilaihi im Genitiv so , wie es war, als das Muqâf erwähnt

wurde , doch geschieht das nur unter der Bedingung , daſs

das Weggenommene dem , womit ės verbunden wurde, ähnelte .

415 .
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Vgl. „ Hältst du etwa jeden Mann für einen rechten und

jedes in der Nacht angezündete Feuer für ein Feuer (der

Gastfreundschaft) ? “

Die Bedingung ist hier wirklich erfüllt, die Verbindung

geschieht mit einem dem Weggenommenen identischen Wort

(d . i. kulla ). – Auch fällt das Muđâf weg und das Mudáf

ilaihi bleibt im Genitiv, wenn auch das Weggenommene nicht

identisch dem Ausgesprochenen , sondern ihm entgegengesetzt

ist, vgl. Ķur. 8 , 68. „ Ihr wollt das Vergängliche der jetzigen

Welt, Gott aber will (das Bleibende) der zukünftigen.“ =

bâķija - 1 -âhirati. Einige erklären diese Stelle auch mit

'arada - 1 -âbirati, so daſs das Weggelassene dem Ausge

sprochenen ganz ähnlich sei. Doch ist das Erste richtiger,

wie auch Ibn Abî-r -Rabî in seinen Commentar zum ’ Idâh sagt.

„ Das Zweite fällt weg und das Erste bleibt in demsel

ben Zustand, in dem es war, als es mit jenem verbunden war

unter der Bedingung, daſs es an etwas mit dem , woran das

Erste annectirt war, Identisches verbunden oder an dasselbe

annectirt ist.“

Erkl. Das Muđâf ilaihi fällt weg und das Muđâf bleibt

in dem Zustand , als ob es wirklich ein solches bleibe, so

daſs ihm das Tanwîn genommen wird . Am häufigsten ge

schieht dies , wenn mit dem Muďâf ein Nomen verbunden

wird , das an ein Wort annectirt ist, das dem vom ersten No

men weggenommenen Wort identisch ist, wie man sagt: „Gott

schneide ab Hand und Fuſs dessen , der es sagt ( jada warigʻla

man kalahâ urspr.: jadã man ķâlahâ warig 'la man ķâlahâ).“

Vgl. „ Der Regen hat die Länder getränkt, das Ebene

und das Unebene; angehängt sind die Halfter der Hoffnun

gen an die Saat und die Milchheerden.“

Bisweilen geschieht dies auch , wenn ein Mudáf nịcht

mit etwas dem vom ersten Weggenommenen Identischem ver

bunden wird ,vgl. den obigen Vers pg.206 . min ķabli ohne sein

Muđâf ilaihi ist in dem Zustand, als ob es ein Muđâf wäre,

während doch nicht mit ihm ein Wort verbunden ist, das

an ein dem genommenen Identisches annectirt, wäre; so liest

man abnormer Weise la haufu 'alaihim = lâ haufu s'ai’in

'alaihim . Dies ist die Auffassung, die Verf. erwähnt, so ist
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die Lehrweise von al- Mubarrad . Sîbawaihi’s Lehrweise ist,

daſs ursprünglich kata-a - l-lahu jada man kalah â wa

rig'la man ķâlah â gesagt wurde, dann wurde das Mudâf

ilaihi von rig’la weggenommen , und darauf rig’la zwischen

dem Mudâf, d . i. jada und dem Muđâf ilaihi, d . i.man ķâ

la h â eingereiht; hiernach tritt die Wegnahme beim zweiten ,

nicht beim ersten ein , entgegengesetzt der Ansicht von al

Mubarrad . Einige Erklärer des Buchs sagen , wie auch al

Farrâ 'meint, beide Nomina seien an man ķâlah â annectirt, so

daſs eine Wegnahme weder beim ersten noch beim zweiten

stattfinde.

„ Die Trennung eines Muđâf, das einem Verbum , welches

ein Object oder Zarf in den Accusativ stellt, ähnlich ist, ge

statte , (wenn sie durch das von jenem Verbum als Regime

oder Zarf im Accusativ stehende bewirkt ist); auch ist die

Trennung eines Schwures nicht getadelt. Gezwungen aber

findet man eine solche, wenn sie durch einen fremdartigen

Begriff, ein Eigenschaftswort oder einen Anruf bewirkt ist.“

Erkl. Nach dem Verf. kann bei der ungezwungenen

Rede (Prosa) eine Trennung eintreten zwischen dem Muđâf,

wenn dies ein dem Verbum ähnliches, d . h . Masdar oder

Fâ‘il ist , und dem Mudâf ilaihi, durch das, was das Mudâf

als Object, Zarf oder dergleichen in den Accusativ setzt. Ein

Beispiel, in dem die Trennung durch ein Maf'ûl stattfindet,

ist im Kur. 6 , 138. „ So wurde aufgeputzt vielen der Viel

götterer, daſs ihre (Priester) Genossen ihre Kinder tödteten,“

nach der Lesart des Ibn Amir : katlu a ulâdahum s’u ra

kâ'ihim . Ein Beispiel, in dem zwischen das Muđâf und

das Mudáf ilaihi ein Zarf tritt, welches von dem Mudâf im

Accusativ steht, ist der Fall, welcher von Einigen, auf deren

Arabisch man sich verläſst, angeführt wird : „ daſs du einen

Tag deine Seele mit ihrem Gelüst zusammenläſst , ist für

sie ein Streben zu ihrem Untergange (tarku jaumân

nafsika).“ Zwischen dem Muđâf , welches ein Partici

pium act. , und dem Muqaf ilaihi, das ein Maffûl dieses

Mudaf ist, tritt nach der Lesart einiger Ahnen eine Tren

nung in der Stelle ein : „ halte nicht Gott für brechend seine

Verheiſsung gegen seinen Gesandten (muhlifa wa dahu ru

sulihi).“ Ein Beispiel der Trennung durch etwas dem Zarf

14
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ähnliches findet sich in der Ueberlieferung des Abû- d -Darda'.

„Habt ihr nicht meinen Genossen mir gelassen târikû lî

sâhibi“ . Die Trennung kommt ferner in der ungezwun

genen Rede (Prosa ) durch den Schwur vor. al - Kisâ ’î be

richtet den Fall hadâ gulâmu wal-lahi zaidin . Bisweilen

tritt in der gezwungenen Rede (Poesie ) eine Trennung zwi

schen dem Muqâf und dem Muqaf ilaihi ein , a . durch etwas

dem Mudâf ganz fremdartiges, b. durch ein Eigenschaftswort

desselben oder c. durch einen Anruf.

Vgl. a . „ Wie eines Tages, geschrieben ward das Buch

durch die Hand, eines Juden , indem er die Linien einan

der näherte, oder auseinander hielt.“

Vgl. zu b . „ Ich entfloh, da Murâdî schon sein Schwerdt

genäſst vom Sohn des Abû Talib dem S ’aih der Abâtiḥ .“

Vgl. „ Fürwahr, wenn ich schwöre vor dir, schwöre ich

mit dem Schwure eines Schwörenden, der wahrer ist als dein

Schwur.“

Vgl. c. „Die Uebereinstimmung mit Bug’air, o Ka'b be

freit dich davon, daſs dich ereile der Tod und du ewig weilst

in der Hölle .“

Vgl. „ O Abû “Işâm , es ist als ob der Klepper des Zaid

ein Esel wäre, der mit dem Zügel zerrieben ist.“

v . 420 .

XXX . Das Mudâf an das Jâ der ersten Person .

(al-mudâfu ilâ já’i- l-mutakallimi).

„ Das Ende des an Jâ Annectirten, setze mit Kasr, wenn

es nicht mit einem schwachen Buchstaben steht, vgl. râmin

und ķa dâ , oder dasselbe wie ib nâni und zaidâni ist.

Was diese alle anbetrifft, so wird das Jâ, nachher das Fath

als Regel befolgt. Das Jâ und Wâw wird darin verschlungen .

Steht der Buchstabe vor Wâw mit Damm setze denselben

mit Kasr, so wird er leicht. Ein Alif erhalte bei den For

men , die auf ein verkürzbares Alif ausgehn. Nach den Hudai

liten ist seine Verwandlung in Jâ gut.“

Erkl. Das Ende des an das Jâ 1 . pers. annectirten Worts
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steht mit Kasr; auſser , wenn es mit einem verkürzbaren

Alif (Maķşûr), oder auf Jâ mit voraufgehenden Kasr endet

(Manķûs) , und ferner weder im Dual noch im Plural sanus

masculini steht, also es ein auf festen Consonanten endender

Singularis, ein solcher Pluralis fractus und Pluralis sanus

fem . , oder ein Wort mit schwachen Endbuchstaben ist, das

nach der Weise der auf festen Consonanten endenden sich

abwandelt, vgl. ġulâmî, ģilmânî, fatajâtî, dalwî, za bjî.

Ein Wort mit schwachen Endbuchstaben kann ein Maksûr,

oder Manşûş sein . Ist's ein Manşûş, wird sein Jâ mit dem

Jâ 1 pers . verschlungen und das letztere mit Fath versehn ,

vgl. ķâdijja (mein Richter) in allen drei Casus. – Dasselbe

geschieht auch im Genitiv des Dualis und Pluralis sanus, vgl.

gulâmajja und zaidijja für ġulâ maini lî und zaidîna

lî. Hier fällt Nûn und Lâm weg wegen der Annexion. Das

Jâ wird im Jâ verschlungen , und das Jâ der ersten Person

mit Fatḥ versehn. Im Pluralis sanus sagt man in allen Ca

sus zaidijja urspr. zaidûja. Wâw und Jâ treten zusam

men , während das ruhende Wâw voraufgeht. Wâw wird in

Jâ verwandelt und ebenso Damm in Kasr, damit das Jâ

richtig stehn könne. So entsteht die Form zaidijja . Beim

Nominativ Dualis hingegen wird das Alif erhalten und das

Jâ 1 pers. mit Fatḥ gesetzt, vgl. zaidâja . Das Makşûr wird

gewöhnlich wie der Nominativ des Dual behandelt, vgl. 'asâja

mein Stock . Doch die Hudailiten verwandeln das Alif dieser

Form und verschlingen es im Jâ der 1 . pers., Jâ 1. pers. steht

dann mit Fath , vgl. ‘aşajja .

Vgl. „ Sie (meine Söhne) eilten zuvor nach meiner Liebe

(hawajja d . i. dem Tode), gestreckten Laufs eilten sie ihrer

Liebe zu ihrem Tode) und wurden ausgerottet, und für jede

Weiche ist ein Ort der Niederstreckung.“

Das Resumé: Jâ 1. pers. wird beieinem Manşûs, d . i. ei

nem auf Jâ mit vorhergehendem Kasr endigenden Worte und

einem Maķşûr, d . i. einem auf verkürzbaren Alif endigenden

Worte mit Fath versehn, vgl. râmijja und ‘a sâja. Dasselbe

geschieht im Dual, vgl. ġulamâja im Nom . und ġulamajja

im Accus. und Gen ., ferner bei dem Plur. Masc. sanus, vgl.

zaidijja im Nom . Gen . und Acc. Das Wâw im Plur. Masc.

sanus und das Jâ beim Manşûs, so wie beim Plur. msc. san .

14 *
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und beim Dual wird mit Jâ 1 pers . verschlungen . War der

vor dem Wâw plur. stehende Buchstabe mit Damm versehn,

als Wâw noch dastand, muſs dieses Damm bei der Verwand

lung des Wâw in Jâ in Kasr übergehn , damit Jâ richtig

stehe. War aber der Buchstabe nicht mit Damm , sondern

mit Fath versehn , vgl. mustafauna, blieb Fath erhalten ,

vgl. mustafajja. Ist der Endbuchstabe eines Worts Alif,

wie im Dual und dem Makşür, so wird er nicht in Jâ ver

wandelt, sondern bleibt erhalten , ĝulâmâja und 'aşâja . Die

Hudailiten allein verwandeln das Alif des Maķsûr und sagen

‘aşajja . Bei anderen als diesen vier Fällen ist beim Jâ so

wohl Fatḥ als G ’azm möglich , man sagt gulâmija und

gulâmî.

v . 425 .

XXXI. Die Rectionskraft des Masdar.

( i'mâlu -l-masdari).

„ Schlieſse das Maşdar hinsichtlich der Rection seinem

Verbum an, gleichviel, ob es annectirt ist und mit oder ohne

al stehe, im Fall daſs ein Verbum mit an, oder dessen Stell

vertreter dafür stehn kann. Selbst das Nomen eines Masdar

hat Rectionskraft.“

Erkl. Das Maşdar hat die Rectionskraft seines Verbum

an zwei Stellen . 1 ) Wenn es die Stelle des Verbum

vertritt , vgl. darbân zaidân. zaidâ n steht im Accus., da

darbân iờrib vertritt , auch ist ein Pronoinen darin wie in

idrib verborgen ; 2 ) wenn statt des Maşdar an mit dem

Verbum , oder mâ mit dem Verbum supponirt werden kann.

Diesen Fall will Verf. in diesem Abschnitt behandeln . Für

das Maşdar kann man an supponiren, wenn man ein Perfec

tum (muļî), oder ein Futurum (istiķbâl) erzielt, vgl. 'a g’ibtu

min darbika zaidân amsi, oder ġadân = min an da

rabta zaidân etc. mâ läſst sich für das masdar sup

poniren , wenn man das Präsens (Hál) damit bezeichnen will,

vgl. ‘ag’ibtu min darbika zaidân alâ na rest. mimmâ

taạribu etc . Dieses Masdar, wofür man supponiren kann ,

regiert in drei Fällen :
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1) Als Annectirtes, vgl. fag'ibtu min darbika zaidân.

2) Als ein von der Annexion und von al entblöſstes,

d. i. wenn es mit dem Tanwîn steht, vgl. ‘ag'ibtu min

darbin zaidân.

3) Als ein mit al versehenes, vgl. ‘ag’ibtu min ad

darbi zaidân.

Die Rection des annectirten ist häufiger als die des mit

Tanwîn versehenen und die Rection des mit Tanwîn verse

henen Maşdar wiederum häufiger als die des mit al ausge

rüsteten Masdar. Deshalb erwähnt Verf. zunächst das An

nectirte , dann das von al und der Annexion entblöſste,

endlich das mit al versehene Maşdar. – Ein Beispiel der

Rection des mit Tanwîn versehenen Maşdar, vgl. Ķur.

90 , 14 ., „ oder eine Waisenspeisung an einem Hunger

tage.“

Vgl. „ Durchs Schlagen mit den Schwerdtern auf die

Häupter von Leuten entfernten wir ihre Schädel bei dem

Mittagsschlaf.“

Zur Rection des mit al versehenen Maşdar :

Vgl. „ Ein Schwächling, zu schaden seinem Feinde, denkt,

daſs die Flucht die Lebensfrist verlängere.“

Vgl. „ Fürwahr du mit dem Beklagen des “Urwa, nach

dem er dich ernährt und unsere Hände sich nach ihn ge

streckt (ihn getödtet), bist wie der Mann , der die Kameele

antreibt, während schon die Sonne erglänzt und die Vögel

des Todes auf ihnen sitzen .“ * )

Vgl. „ Die Reiter schnell anstürmender Rosse wuſsten ,

daſs ich angriffe und nicht abstehe vom Schlagen den

Misma”.“ *)

Das Nomen des Maşdar hat bisweilen die Rection des

selben . Das Nomen des Maşdar ist das Wort, welches dem

Maşdar in der Bedeutung gleicht, doch von ihm dadurch

verschieden ist , daſs es der Form oder dem Sinne nach frei

5) Der zweite Vers: lakar-raguli-1-hâdî wakad tala'a -d

duhâ wa tairu - l -manâjâ faů k ahunna awâki' u.

* *) Nach dem Commentar ist misma' ein Nomen proprium .
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ist von einem Theil dessen , was in seinem Verbum liegt,

ohne etwas dafir zu setzen . So ist ‘atâ’un gleich dem

itâ’un dem Sinne nach , doch verschieden von ihm , da es

vom Hamz frei ist, das sich beim Verbum findet, vgl. a'tâ .

‘atâ’un ist frei vom Hamz der Form und dem Sinne nach

und nichts tritt dafür ein . Durch diese Bestimmung hütet

sich Verf. vor dem , was von etwas im Verbum Liegenden

zwar" der Form nach frei ist, aber nicht dem Sinne nach ;

denn dies ist nicht ein Nomen des Masdar, sondern ein Masdar

selbst, vgl. ķitâlun, ein Masdar von ķâtala ist zwar frei

vom Alif im Verbum , doch nur der Form , nicht dem We

sen nach , weshalb man auch bisweilen ķâtala , ķîtâ

lân sagt, indem man das erste Alif in Jâ wegen des vorauf

gehenden Kasr verwandelt. – Der zweite Zusatz „ ohne etwas

dafür zu geben “ , schlieſst die Worte aus, die zwar frei sind

von manchem , das im Verbum sich vorfindet, die aber etwas

an die Stelle des Fehlenden setzen , denn diese sind nicht No

men des Masdar, sondern Masdar selbst, vgl. 'idatun Masdar

von waʻada, ist zwar frei vom Wâw · des Verbum der Er

scheinung und dem Wesen nach , doch tritt dafür tâ fem .

ein . Der Sohn Verf's. meint atâ’un sei ein Maşdar, und

das Hamz desselben sei weggenommen zur Erleichterung,

doch ist das im Gegensatz zur Erklärung anderer Gram

matiker.

Ein Beispiel von der Rection vom Nomen des Masdar:

Vgl. „Wie eine Undankbarkeit (wirfst du mir vor) nach

dem du den Tod von mir zurückgestoſsen , und nachdem du

mir gegeben ein hundert frei weidender.“

Vgl. Die Ueberlieferung des Muwatta '. „ In Folge des

Küssens eines Mannes seine Frau ist die Abwaschung.“

Vgl. „ Wenn sicher ist die Hülfe Gottes dem Manne,

so findet er nicht eine Hoffnung schwierig , auſser sie wäre

leicht gemacht.“

Vgl. „ Durch deinen Umgang mit den Edlen wirst du

zu ihnen gerechnet , nimmer findest du bei anderen die Er

füllung von Versprechen.“

Die Rection vom Nomen des Masdar ist selten, und wer

denkt, daſs alle die Rection desselben erlauben , irrt, denn das



i'mâlu - l- masdari. 215

Gegentheil hiervon ist bekannt. aş -Şaimarî sagt die Rection

desselben sei abnorm , indem er den ersten der Beispielsverse

anführt. Dija -ud-Dîn Ibnu-l-'Ilg ' sagt im Basîț: „Nicht liegt

fern , daſs das die Stelle des Maşdar Vertretende auch seine

Rection habe und berichtet von Einigen , die dies wirklich als

Regel aufstellen.“

„ Nachdem das Masdar sein Muđâf ilaihi in den Geni

tiv stellte , vollende im Accusativ und Nominativ seine

Rection .“

Erkl. Das Maşdar wird annectirt an das Fá'il und setzt

dasselbe in den Genitiv , darauf setzt es das Maffûl in den

Accusativ , vgl. fag'ibtu min s'urbi zaidin al- 'asala , oder

das Masdar wird annectirt an das Mafal und setzt dann das

Fâ il in den Nominativ, vgl. fag'ibtu min s'urbi- l - 'a sala

zaidun.

Vgl. „ Es zerstreuen den Kies ihre Vorderfüſse in jeder

Mittagshitze wie die Wechsler die Dirhem wegwerfen beim

Prüfen .“

Dieser zweite Fall kommt nicht etwa nur in der Poesie

vor , wiewohl Einige das meinen. Man betrachtet in dieser

Weise Kur. 3 , 91. „Gott kann von den Menschen verlangen

das Pilgern nach der Ka'ba , von dem , welcher die Reise

mittel im Vermögen hat (walil-lahi alâ -n -nâsi hag’ g’u -l-baiti

man istatâ´a ).“ – Hier wird man als Fâʻil zu hag’g ’u er

klärt, doch wird dies dadurch widerlegt, daſs der Sinn dann

wäre , daſs Gott von jedweden verlangen könne, daſs der

Vermögende nach der Ka'ba pilgere ; doch ist es nicht so ,man

ist Apposition von an - nâsi, die rest. walil -lâhi alâ - n -nâsi

mustaţiihim ḥag’g’u - l -baiti. Auch sagt man , man ist

Mubtada’, dessen Habar weggenommen , rest. man istata a

minhum fa'alaihi dâlika.

Das Masdar wird auch an das Zarf annectirt, dann setzt

es das Fâ'il in den Nominativ und das Maf'ûl in den Accu

sativ , vgl. ‘ag'ibtu min darbi- 1 -jaumi zaidun ‘amrân .

„ Im Genitiv steht das dem in den Gen. Gesetzten sich

Anschlieſsende, doch wer bei der Folge die ursprüngliche

Stelle beobachtet, thut auch wohl.“
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Erkl. Wird das Maşdar an das Fâ'il annectirt und die

ses Fá'il steht im Gen. der Form nach, der eigentlichen Stel

lung aber nach im Nom ., kann man beim folgenden Be

schreibungs - und Verbindungsworte und anderen , sowohl auf

die Form hinblicken und dasselbe in den Gen . setzen , als

auf die eigentliche Stellung und es in den Nom . stellen .

Vgl. „ Bis er (der wilde Esel ) seinen Abendmarsch zum

Mittagsmarsch machte und sie (die Stute) zur Eile trieb , so

wie eifrig strebt der sein Recht Verfolgende, wenn ihm Un

recht geschehen ist.“

Wird das Masdar an das Maffûl annectirt und steht dies

der Erscheinung nach zwar im Genitiv , doch der eigentlichen

Stellung nach im Acc., kann man auch bei dem ihm folgen

den auf die äuſsere Erscheinung, oder auf die eigentliche

Stellung Rücksicht nehmen . Die eigentliche Stellung ist im

folgenden Verse berücksichtigt:

Vgl. „ Ich nahm sie als Schulden an vom Hassan aus

Furcht vor dem Mangel und Zahlungsverzögerung.“

XXXII. Die Rection des Participium activi.

(i'mâlu -smi-1-fa'ili).

„ Wie sein Verbum verhält sich das Part. act. in der

Rection , wenn es nicht den Sinn Perfecti hat.“

Erkl. Das Part. act. ist entweder mit al verbunden ,

oder davon entblöſst; ist es entblöſst , regiert es wie sein

Verbum den Nom . und Acc. im Fall, daſs es im Sinne des

Futurum oder des Praesens steht, vgl. hadâ Đâribun zaidân

al-âna au ġ adân.

Es regiert, weil es die Form des Verbum hat, in dessen

Bedeutung es steht. Dieses Verbum ist Imperfectum und

das Partic . act. hat die Form desselben , da es mit ihm in

den vocalisirten und ruhenden Buchstaben übereinstimmt.

Wie die Form dâribun zusammenstimmt mit jaạribu, so äh

nelt Part. act. dem Verbum , in dessen Bedeutung es dem Wort
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laut und dem Sinne nach auftritt. Steht aber das Part. act.

in der Bedeutung des Perfectum , regiert es nicht, da es nicht

wie das Verbum geht, in dessen Bedeutung es steht. Es

ähnelt ihm dem Sinne, nicht der Form nach. Daher sagt

man nicht hadâ Đâribun zaidân amsi, sondern das Part.

act. muſs in der Annexion stehn, vgl. hadâ đâribu zaidin

amsi. al-Kisâ’î erlaubt dies Part. act. als regierend zu setzen .

Hiernach betrachtet er Kur. 18 , 17 . „Und ihr Hund ist dre

hend seine beiden Vorderfüſse in der Vorhalle.“ – Andere

nehmen diesen Fall aus danach , daſs es die Erzählung eines

vergangenen Zustandes sei (als Imperf. historicum ).

„ Dasselbe findet statt, wenn das Part. act. sich an eine

Frage- oder Anruf-Partikel, oder an eine Negation anschlieſst,

ferner , wenn es als eine Şifa oder als Praedicat vorkommt.“

am
rá
n

!

. Vgl.

. 5 )

Erkl. Das Part. act. regiert nicht, auſser, wenn es sich

auf etwas Vorhergehendes stützt, wie wenn es steht, 1) nach

der Frage, vgl. adâ ribun zaidun amrân; 2 ) nach der

Anruf- Partikel , vgl. jâ tâliân g ’abalân; 3 ) nach einer

Negation , vgl. mâ dâribun zaidun ‘amrân ; 4 ) wenn es

als Eigenschaftswort vorkommt, vgl. marartu birag’ulin

à â ribin zaidân; oder 5 ) wenn es als Hâl steht, vgl.

g ’â 'a zaidun râkibân fara sân. Verf. faſst diese beiden

Fälle zusammen in „ und es als Şifa oder als Prädicat vor

kommt“, d . h . wenn es als Habar steht. Habar umfaſst dann

wieder das Habar des Mubtada”, vgl. zaidun dâribun

ſamrân und das Habar oder Maffûl eines das Mubtada' abo

lirenden Verbum , vgl. kâna zaidun ņâribân ſamrân und

inna zaidân daribun amrân , zanantu zaidân dâri

bán amrân, alamtu zaidan amrân dâribân bakrần.

„ Auch ist das Part. act. Beschreibungswort eines Weg . V. 430.

genommenen, das bekannt ist, und dann vindicirt es sich die

beschriebene Rection.“

Erkl. Es stützt sich auch das Part. act. auf ein im Sinne

behaltenes beschriebenes Wort und regiert die Rection sei

nes Verbum wie wenn es sich auf ein erwähntes stützte.

Vgl. „Wie viele giebts , die da ihre Augen füllen mit
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dem Eigenthum eines Andern , wenn die wie Elfenbeinbild

chen glänzenden Frauen zu den Steinchen gehn .“ * )

Vgl. „ Wie (ein Bock ), der mit dem Horn einst den

Felsen stieſs, um ihn zu schwächen , aber nicht schadet er

ihm , sondern es zerspaltet sein Horn der Gemsbock.“

„ Ist das Part. act. eine Șila zu al, so beliebt man , es re

gierend zu setzen , sowohl im Sinne das Perf. als im Sinne

anderer Tempora.“

Erkl. Steht das Part. act. als Şila zu al, regiert es als

Perf. Futur und als Praesens, da es dann an die Stelle des

Verbum tritt, denn die Șila muſs ein Satz sein , vgl. hada- d

Đâribu zaidân al-âna, ġadân , amsi. Dies ist die gewöhn

liche Angabe derGrammatiker. Eine Anzahl der Grammatiker,

wie al-Rummânî, meint, daſs, wenn Part. act. als Şila von al

steht, es nur als Perfectum regiert, nicht als Futurum , noch als

Praesens.

Einige meinen , daſs es überhaupt nicht regiere , und daſs

das nach ihm in den Accus. gestellte Wort durch die Verschwei

gung eines Verbum im Accus. stehe. Zu verwundern ist,

daſs diese beiden Lehrweisen Verf. im Tashîl erwähnt und

sein Sohn Badru - d -dîn in seinem Commentar meint, daſs

das Part. act., wenn es als Şila von al steht, als Perf.,

als Futurum und als Praesens eingestandener Weise regiert,

Auch sagt er hernach : „ Alle Grammatiker sehen gern , das

Part. act. regierend zu setzen “ , nämlich, wenn es Şila von

al ist.

„ Die Formen fa Câlun , miffâlun oder fa’ûlun, stehn

bei einer Vielheit an der Stelle von fa ilun. Sie sind der

selben Rection werth als dasselbe hat, doch ist dies selten

bei den Formen fa'îlun und fa'ilun.“

Erkl. Die Menge zu bezeichnen, werden diese Formen

gebildet. Diese Formen regieren die Rection des Verbum

in derselben Weise wie das Part. act. Die ersten drei

rectionskräftig zu setzen , ist häufiger , als die beiden letzten

so zu behandeln . Von diesen beiden ist wieder fa’îlun

Der Sinn des Verses*) Das Steinwerfen in Mîna . bei Makka.

„mancher strebt vergebens“ .
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bäufiger rectionskräftig als fa 'ilun . Ueber die Form faâlun

vergleiche bei Sîbawaihi, wie Einige reden : „ Was den Honig

betrifft, so bin ich Trinker , (ammâ - 1 - ‘asala fa ’anâ s’ar

râbun)“ .

Vgl. „ Als ein Bruder des Kampfs vielfach bekleidet mit

den Kriegskleidern , nicht ist er einer, der zu Weibern viel

als ein krummbeiniger kriecht.“

Die Form miffâlun, vgl. wie Einige sagen, „ fürwahr ein

Erwürgen der Fetten von ihnen la min hârun bawâ'ikahâ “

- Die Form faʻûlun :

Vgl. „ Am Abend, wo Su'dâ ( 80 schön war, daſs), wenn

sie erschienen wäre einem Mönch in Dûma, um den Kauf

leute und Pilger sind , derselbe seine Religion gehaſst hätte

und entzündet wäre zur Begierde, denn sie erregt zur Be

gierde die Geduldigen .“

Die Form fa'îlun regiert nach einigen Arabern in : „ Für

wahr Gott ist ein Hörender den Ruf dessen , der ihn ruft.“

Ueber die Rection der Form fa'ilun citirt Sîbawaihi:

Vgl. „ Er ist einer, der Dinge fürchtet, die nicht scha

den , und vertraut auf das, was ihn nicht rettet von den

Geschicken .“

Vgl. „ Es kam mir zu , daſs sie meinem Ruf schmähen ,

die Eselfüllen der beiden Karmel (Com .: karmilaini) haben

starkes Gebrüll.“

„ Die anderen Numeri werden dem Singular gleich ge

stellt in Regel und Bedingungen überall, wo sie regieren.“

Erkl. Der Dual und der Plural hat die Regel des Sin

gular hinsichtlich der Rection und der übrigen Bedingungen ,

die vorher erwähnt sind .

Vgl. „ Die im heiligen Hause ohne Trennung wohnenden

aschgrauen Tauben, als sich an Makka gewöhnt habende.“ * )

Vgl. „ Darauf fügten sie hinzu, daſs sie in ihrem Stamme,

vergebend wären ihre Sünden , ohne ruhmredig zu sein .“

* ) Der erste Halbvers : al kâtinâtu - l-baita gaira - r -raimi.
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v . 435 . „ Setze durch das die Rection Ausübende eine Folge in

den Accus. oder Gen. , dies verlangt den Accus. der ande

ren Worte.“

Erkl. Beim Part. act. ist die Annexion an das sich ihm

anschlieſsende Regimemöglich , so wie auch der Accus. Hat

das Part. act. zwei Regime, und hat man es an eins dersel

ben annectirt, ist der Accus. des anderen nöthig , vgl. hadà

mu'țî zaidân dirhamân.

„ Setze in den Gen. oder Accus. das dem Genitiv fol

gende Wort, vgl. der erstrebende Hohheit und Vermögen

(mubtagî gâhin wa mâlân) ist der, der sich erhoben.“

Erkl. Das Wort, welches dem vom Part. act. durch die

Annexion in den Gen. gestellten Wort folgt, kann im Gen .

und Accus. stehn : im Gen. in Hinblick auf die äuſsere Er

scheinung, im Accus. durch die Verschweigung eines Ver

bum . So ist die richtige Ansicht. – Nach der bekannten

Auffassung aber steht der Accus. in Hinblick auf die eigent

liche Stellung des in den Genitiv Gesetzten . Beide Lesarten

finden sich im Verse:

Vgl. „Dessen , der hundert edle weiſse Kameele giebt,

und ihren Knecht ( abdihâ und ‘abdahâ) , während zwischen

ihnen ihre Füllen umhertreiben .“

Vgl. „ Bist du nicht sendend den Dînâr zu unserem

Bedürfniſs , oder den Abdu - Rabbin , den Bruder des Aun

des Sohnes Mil râș’s ?“

„ Alles, was dem Part. act. zugeschrieben wird, bekommt

auch das Part. pass. ohne Bevorzugung, so daſs dieses wie ein

Verbum passivi hinsichtlich der Bedeutung ist, vgl. der , dem

Genüge gegeben ist (al-mu'tâ kafâfân ), hat genug.“

Erkl. Alle über Part, act. voraufgehenden Bestimmun

gen , wie daſs es, wenn es von al entblöſst ist, Rection ausübt,

im Fall es im Sinne des Praesens oder Futur steht, unter

der Bedingung nämlich, daſs es sich stützt, (d . i. annectirt

steht); ferner, daſs es mit al versehn ganz allgemein regiert;

gelten auch für das Part. pass. Ebenso wie die Regel des Part.

pass . ist dem Sinne und der Rection nach die Regel des Verb .

pass., denn es setzt sein Object in den Nominativ so wie
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das Verbum . Hat es zwei Objecte, steht das eine im Nom .

und das andere im Accus., vgl. al-mu'țâ kafâfân jaktafî.

Das erste Regime ist ein verborgenes Pronomen , das auf al

zurückgeht; dies steht im Nom . , da es an der Stelle des

Fâ il steht, und kafâfân ist das zweite Object.

„ Auch wird es annectirt an ein Nomen , das dem Sinne

nach im Nom . steht; vgl. „ der Gelobte in Betreff des Zie

les ist der Gottesfürchtige, mahmûdu - l -maķâşidi al

wari'u .“

Erkl. Beim Part. pass. ist's möglich , daſs es an das

durch dasselbe in 'den Nom . Gestellte annectirt werde, man

sagt für zaidun madrûbun 'abduhu , zaidun madrûbu

l - abdi. Man annectirt das Part. pass. an das, was durch

dasselbe in den Nom . gestellt ist, vgl. al-wari'u maḥm ûdu

l-maħâşidi, urspr. al- wari'u mahmûdun maķâşiduhu.

Dies ist beim Part. act. unmöglich , man sagt nicht marartu

birag'ulin àâribi- l -abi zaidân für marartu birag’ulin

dâribin abûhu zaidâ n .

XXXIII. Die Bildung des Masdar.

(abnijatu-l -masâdiri).

„ Falun ist die regelrechte Form des Maşdar der Tran - v. 440.

sitiva mit 3 Radicalen, vgl. radda , raddun.“

Erkl. Das dreiradicalige transitive Verbum bildet sein

Maşdar nach der Form falun regelrecht und durchgängig .

Dies erklärt bestimmt Sîbawaihi an mehreren Stellen, vgl.

daraba darbân. Einige meinen , daſs diese Regel nicht

allgemein sei, doch das ist nicht richtig aufgefaſst.

„Die Klasse der intransitiven Verba auf fa'ila bildet

fa'alun , vgl. farahun , g'a w ân und s’alalun.“

Erkl. Das Masdar der intransitiven Verba der Form

fa'ila kommt regelrecht auf fa'alun vor, vgl. fariha fara

hân etc.
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„ Die intransitiven Verba der Form fa 'ala wie ķaſada ,

haben die Form fuûlun durchgängig für das Masdar, vgl.

gadâ , wenn nicht das Verbum die Form fiâlun oder faſa

lânun, oder fuâlun fordert. fifâlun ist bei den eine

Weigerung bezeichnenden Verben gebräuchlich , faʻalânun

bei den Verben , die eine Orts -Veränderung bezeichnen . fuſâ

v. 445. lun ist bei den eine Krankheit oder einen Ton bezeichnen

den Verben gewöhnlich , während nach fa’îlun das Masdar

der einen Wandel oder Schall bezeichnenden Verba sich

bildet.“

Erkl. Das Maşdar eines intransitiven Verbum der Form

fa'ala bildet sich regelrecht auf fu 'ûlun , wenn nicht das

Masdar die anderen erwähnten Formen verlangt. – Die eine

Weigerung bezeichnenden Verba verlangen die Form fiâlun,

vgl. abâ ibâân . Es verlangt die Form fa'alânun jedes

Verbum , das eine Orts - Veränderung bezeichnet , vgl. tâfa

tawafânân. Die Form fufâlun verlangt jedes Verbum ,

das eine Krankheit oder einen Schall bezeichnet, vgl. saʻala

suâlân und naſaba nuſâbân . Die Form failun dient zum

Maşdar den einen Gang oder Schall bezeichnenden Verben

damala damîlân galloppiren , naſaba naſîbân krächzen .

„ fuâlatun und faâlatun gebührt der Form faʻula ,

vgl. sahula - l - amru es ist leicht die Sache und zaidun

g 'azula , Zaid ist klug.“

Erkl. Bildet sich ein Verbum nach der Form faſula

und ist es nur intransitiv , so bildet sich das Masdar nach

der Form fuûlatun , oder faâlatun , vgl. sahula suhû

latan und faşuḥa fa şâhatan.

; „ Was als dieser Weise widersprechend vorkommt, das

gehört der Ueberlieferung an , vgl. suhtun Unwille , riờân

Wohlgefallen .“

Erkl. Das in diesem Capitel Voraufgegangene ist die

feststehende Regel beim Masdar des dreiradikaligen Verbum ;

was dem zuwiderläuft ist nicht als Regel aufzustellen , sondern

man beschränkt sich dabei auf die gehörten Fälle .

„ Bei den nicht aus drei Buchstaben bestehenden Ver

balformen vgl. als regelrechte Maşdar : von ķaddasa
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taḥdîsun, von zakkâ tazkijatun, von ag’m ala ig’m âlun,

von tag’ammala tag’ammulun, von istaâda istifadatun ,

dann von aḥâma iķâmatun ; hier ist das Tâ meist nöthig .

Bei den Formen , die ein Hamz der Verbindung zu Anfang

haben , steht vor dem Endbuchstaben ein Madda und Fath ,

während Kasr dem zweiten Buchstaben folgt, vgl. istifa'an .

- Mit Damm steht der vierte Buchstabe in Fällen wie ta

lamlama.“

Erkl. Verf. erwähnt die Maşdar der Verbalformen ,

welche nicht aus drei Buchstaben bestehn. Diese sind alle regel

recht. Die Form fa' ala kann von Verben mit starken oder

schwachen Consonanten gebildet werden . Bei den aus star

ken Consonanten gebildeten Verben bildet sich das Masdar

nach tafîlun . Vgl. „Es redete Gott zu Mose ein Reden

(taklîmân ).“ Bisweilen wird das Masdar dieser Formen nach

ficâlun gebildet, vgl. Ķur. 78, 28. „ Sie nannten lügnerisch

unsere Verse (kiddâbân )“ , oder auch nach fiâlun. Wird

die Form von Verben mit schwachen Radicalen gebildet, ist

das Masdar in derselben Weise, doch wird das Jâ der Form

taf'îlun weggenommen und Tà an dessen Stelle gesetzt, so

mit wird das Paradigma tafſilatun , vgl. von zakkâ tazki

jatun. Selten wird von diesen Verben die Form tafalun

gebildet.

Vgl. „ Die ganze Nacht lieſs sie auf- und niedergehn

ihren Eimer (tunazzî tanzijjân), wie hüpfen läſst ein altes

Weib einen Knaben .“

Hat das Verbum ein Hamz zum Radical, diesen Fall er

wähnt Verf. nicht, so bildet es das Masdar nach tafîlun

und tafſilatun , vgl. hatta’a tahtiân und tahti'atan. -

Die Form af'ala bildet bei einem Verbum mit drei starken

Consonanten das Maşdar nach ifâlun. Bei einem Verbum

aber mit schwachem mittleren Radical wird der Vocal des

zweiten Radical auf den ersten übertragen und der zweite

Radical fällt weg. Man setzt an die Stelle desselben meist

Tâ fem ., vgl. iķâmatun für iķwâmun. Die Stellvertretung

durch dies Tâ ist gewöhnlich, doch fällt dasselbe auch bis

weilen fort, vgl. Kur. 21, 73. iķâma- $- salâta . Die Form

tafa ''ala bildet das Masdar tafa' 'ulun. Die Verbalformen ,

deren Anfang durch Hamz der Verbindung gebildet wird,



224 Die Bildung des Masdar.

setzen den dritten Buchstaben bei der Bildung des Masdar

mit Kasr und fügen ein Alif vor dem Endbuchstaben ein .

Dies gilt von den drei Formen infa 'ala, ifta'ala und istaf

'ala . Wird die Form istaf'ala von Verben mit einem

schwachen mittleren Radical gebildet, wird der Vocal des

zweiten Radical auf den ersten übertragen und jener wegge

nommen , dafür fügt man nuthwendig das Tâ fem . an , vgl.

istifâdatun für isti'w â dun. Formen wie talamlama bil

den das Maşdar mit Damm auf dem vierten Buchstaben .

„ Die Form fa 'lala bildet als Masdar filâlun oder

falalatun , betrachte als regelrecht die zweite , nicht die

erste Form .“

Erkl. Das Masdar von falala kommt in der Form

filâlun vor, vgl. dahraga dihrâg’ân und in der Form

faʻlalatun. Die letztere ist die regelrechte , vgl. dahrag'a

dahrag’atan .

„ Bei der Form fâʻala ist das Masdar fifâlun und mu

f'âʻalatun . Andere Formen, die vorkommen, halten sich im

Gleichgewicht mit dem Gebrauch .“

Erkl. Alle Verba wie fâ ala bilden das Masdar nach

fiâlun und mufâʻalatun, vgl. Đâraba dirâbân muda

rabatan. Die Formen des Maşdar der nicht aus drei Buch

staben bestehenden Verba , welche im Gegensatz zu den er

wähnten Formen vorkommen , sind doch nicht als regelrecht

aufgestellt. Der Sprachgebrauch bildet hier das Gegenge

wicht, so daſs man die Formen nur mit Vorsicht wagen darf.

Wie man beim Verbum mit schwachem Radical für tanzij

jân, tanzijjatan bildete , so gebraucht man auch von hau

ķala das Maşdar hîķâlun, während hauķalatun die rich

tige Form wäre.

Vgl. „ O mein Volk , schon bin ich sehr alt, oder dieser

Zeit genaht. Das schlimmste Alter (hîşâlun ) der Männer

ist der Tod.“

So kommt auch als Masdar von tafa ''ala titâlun vor,

vgl. tamallaķa timlâķun, während die regelrechte Form

tamalluķun wäre.

„ Faʻlatun ist die Form , welche das Einmalige bezeichnet,v . 455.
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vgl. g 'alsatun . filatun dient die äuſsere Form zu bezeich

nen, vgl. g'ilsatun.“

Erkl. Will man das einmalige Geschehn des Masdar

eines dreiradicaligen Verbum bezeichnen , bildet man die Form

faélatun . Dies geschieht, wenn das Masdar nicht mit dem

Femininal- Tâ gebildet wird . Ist dies der Fall, fügt man

zum Masdar ein Wort hinzu , um die Einheit zu bezeichnen,

wie z . B . wâhidatun . Will man die äuſsere Form aus

drücken , gebraucht man das Paradigma filatun , vgl. g'a

lasa g 'ilsatan hasanatan .

„ Durch das Tā bilde das Nomen unitatis vom Maşdar

eines Verbum mit mehr als drei Buchstaben . Abnorm ist

eine Form wie bimratun bei solchem Masdar.“

Erkl. Will man die Einheit bezeichnen von dem Mas

dar eines Verbum mit mehr als drei Radicalen , fügt man

zum Masdar das Tâ fem . hinzu , vgl. ikrâmatun. Selten

kommt die Bildung der Form fiflatun bei anderen als drei

radicaligen Verben vor, vgl. die Bildung der Form al-him

ratu von ahtamara, vgl. al-'immatu von ta 'ammama.

XXXIV . Die Bildung der Participia act. und pass.

und der ihnen ähnlichen Eigenschaftsworte .

(ab nijatu asmâ'i- 1 -faʻilîna wal-maffûlîn a was-sifati al

mus'a b b a hati bihå ).

„ Nach dem Paradigma fâ'ilun bilde Part. act. von ei

nem dreiradicaligen Verbum , vgl. g adâ.“

Erkl. Will man Part. act. von einem dreiradicaligen

Verbum bilden , geschieht dies nach dem Paradigma fa'ilun.

Dies ist als Regel zu betrachten bei jedem Verbum nach

der Form faʻala mit Fath auf dem mittleren Stammbuchsta

ben , gleichviel , ob das Verbum transitiv oder intransitiv ist,

vgl. daraba đâribun, dahaba dâhibun und ġadâ ģâ

din. Geht das Verbum nach der Form fa'ila mit Kasr des

mittleren Radical, ist es transitiv oder intransitiv. Ist es tran

15
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sitiv , so ist die regelrechte Form des Part. act. ebenfalls

fâ ilun, vgl. rakiba râkibun . Ist es aber intransitiv , oder

ist das dreiradicalige Verbum nach der Form faʻula , ge

braucht man nicht beim Part. act. die Form fâ ilun auſser

in gehörten Fällen . – Das behandelt Verf. im folgenden

Verse.

„ Diese Form ist selten beim Verbum faʻula und

fa'ila, wenn letzteres nicht transitiv ist ; die regelrechten

Formen sind dann faſilun , affalun und faʻlânu , vgl.

a s'irun, sadjâ nu und ag’haru.“

Erkl. Die Form Part. act. nach fa'ilun ist selten beim

Verbum der Form faʻula, vgl. hamuda hâmidun, ebenso

beim Verbum der Form fa 'ila , wenn es transitiv ist , vgl.

amina âminun. Die regelrechte Form des Part. act. bei

intransitiven Verben der Form fa'ila ist fa 'ilun, vgl. na

dira und nadirun oder fa'lânu, vgl. fatis'a ‘ats'â nu, end

lich affalu , vgl. g’ahira ag’haru .

„ Die Formen falun und fa'îlun sind vorzuziehen bei

faʻula, vgl. dahuma dahmun , g'amula g'amîlun. Die

Formen af' alun und faʻalun sind als Part. act. hierbei selten ;

ähnlich wie fâ 'ilun kommt auch bisweilen faʻalun vor.“

V . 460 .

Erkl. Die Formen faflun und failun als Part. act. sind

bei einem Verbum wie faʻula vorzuziehen , vgl. dahuma

dabmun , g 'amula g’amîlun. Die Formen af'alu und

faʻalun kommen selten als Part. act. von Verben wie faʻula

vor, vgl. hatuba ab tabu und batula batalun. Wie vor

aufgeht, ist die regelrechte Form für das Part. act. von ei

nem Verbum nach fa'ala fâ ilun , doch bisweilen kommt

eine andere Form hierbei vor, vgl. țâba tajjibun und s'âba

s’aihun , s’âba a s’jabu.

„ Die Form des Imperfectnm ist bei den nicht nur aus

drei Buchstaben bestehenden Verben gleich der des Part. act.,

vgl. muwâşilun mit dem Kasr des vorletzten Buchstaben

(des vom letzten befolgten ) und dem Damm des Mîm , das

zugesetzt ist und voraufgeht, Setzt man Fath an die Stelle des

Kasr entsteht die Form des Part. pass., vgl. al-muntaziru.“

Erkl. Die Form für das Part. act. von Verben mit
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mehr als drei Buchstaben ist auch die Form des Imperfectum

nach der Zusetzung des Mîm mit Damm im Anfang. Das

dem letzten Buchstaben Voraufgehende steht mit Kasr ganz

allgemein , d . h . gleichviel , ob es mit Kasr stand im Imper

fectum oder mit Fath , vgl. ķâtala , juķâtilu muķâtilun

und tadaḥra g 'a , jata daḥrag'u mutadaḥrig’un. Will man

Part. pass. . von einem Verbum mit mehr als drei Buchstaben

bilden , so ist die Form gleich der des Part. art., doch steht

mit Fatḥ das vorher mit Kasr Versehene, nämlich der vor

letzte Buchstabe, vgl. muķâtalun und muntazarun.

„ Beim Part. pass. eines Verbum aus drei Radicalen v. 465.

ist allgemein die Form maffûlun angenommen , wie dasselbe

z . B . von ķaşada vorkommt.“

Erkl. Will man das Part. pass. eines dreiradicaligen

Verbum bilden , bildet man durchgängig die Form maffûlun

als regelrecht, vgl. şaşada maķşûdun.

„ Es vertritt in überliefernten Fälle fa'îlun dieses maf

'ûlun, vgl. fatâtun oder fatân kaḥîlun."

Erkl. Failun vertritt die Stelle von maf'ûlun, indem

es den Sinn desselben bezeichnet, so vertritt g 'arîhun

mag'rûhun und kaḥîlun makhûlun. Doch ist dies nicht

als Regel hinzustellen , man beschränkt sich dabei auf die

gehörten Fälle . Der Sohn des Verf. meint, die Form fa'î

lun vertrete häufig mafûlun , doch ist es nicht als regel

recht nach allgemeiner Uebereinstimmung betrachtet. Hin

sichtlich der Behauptung, daſs darüber allgemeine Ueberein

stimmung herrsche, kann man noch seine Betrachtung anstellen .

Der Sohn des Verf. sagt im Tashîl im Capitel über das

Part. act., da wo er die Stellvertretung des failun für maf

ûlun erwähnt, es sei nicht regelrecht gegen die Ansicht ei

niger. Ferner sagt er in seinem Commentar, einige meinen

diese Form sei regelrecht bei allen den Verben , die nicht

die Form fa'îlun im Sinne von fâ ilun gebrauchen. Hat

aber das Verbum die Form fa 'îlun im Sinne von fa ilun,

so vertrete diese Form nicht regelrechter Weise das Part.

pass. Auch sagt er im Capitel vom Masculinum und Femi

ninum , die Bildung der Form fa'îlun in der Bedeutung von

mafûlun sei bei ihrer Häufigkeit nicht als regelrecht be
15 *
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trachtet. So bezeichnet er dort als die Richtigste der beiden

Meinungen dieselbe wie hier.

Dies verlangt nicht nothwendig die Verneinung des Ge

gentheils. Man kann den Sohn des Verf. damit entschuldigen,

daſs er nicht die allgemeine Uebereinstimmung darüber , daſs

failun nicht maffûlun ganz allgemein , d . h . in jedem Ver

bum vertrete , behaupte . Dies verhält sich auch so , indem

es gestützt ist auf das, was sein Vater im Commentar des

Tashîl erwähnt, daſs der, welcher dies für regelrecht hält, es

speciell nur bei dem Verbum gestattet , das nicht die Form

fa 'îlun im Sinne von fa ilun hat. – Verf. macht durch

das Beispiel im Vers darauf aufmerksam , daſs bei der Form

failun , welche gleichbedeutend ist dem mafûlun, masc .

und fem . gleich sind. Dies behandeln wir noch weiter un

ten beim Femininum . Verf. meint im Tashîl, daſs fa'îlun

mafûlun nur in Hinsicht der Bedeutung vertrete , nicht in

der Rection. Man sagt nicht marartu birag’ulin g'ari

hin 'abduhu, so daſs 'abduhu im Nominativ durch g’ari

hun stünde . Andere behaupten aber gradezu , daſs dies

erlaubt sei.

XXXV. Das dem Part. pass. ähnelnde Eigenschafts

wort ( Sifa).

(as- sifatu al-mus'abbahatu bismi-1-fa'ili).

- „ Eine Şifa, durch die man richtigerweise das regierende

Subject in den Genitiv setzen kann, ist die dem Part. act.

ähnelnde.“

Erkl. Nach dem Voraufgehenden bezeichnet man als

Şifa dasjenige Wort, das ein Abstractum und ein Wesen

ausdrückt. Diese Definition umfaſst Part. act., Part. pass.,

die .Comparativ - Form und die ähnelnde Şifa . Als Merkmal

der ähnelnden Şifa bezeichnet Verf. dies, daſs man die Geni

tivirung ihres reg . Subjects durch dieselbe gutheiſsen kann ,

vgl. hasanu - l -wag’hi, ursp. hasanun wag'huhu. wag'

huhu steht hier im Nominativ durch hasanun. Dies geht

nicht an bei den Eigenschaftswörtern anderer Klassen . Man
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sagt nicht zaidun đâribu - l-abi amrân für dâribun

abûhu ſamrân. Doch kann wie voraufgeht, das Part. pass .

an das von ihm in den Nominativ Gesetzte annectirt sein .

Man sagt zaidun madrûbu - l -abi. Dies wäre dann dem

ähnelnden Eigenschaftswort analog.

„ Die Bildung dieser Şifa von einem Intransitivum gilt

nur für das Praesens, vgl. tâhiru - l-kalbi reines Herzens,

g 'am îlu - ? -zâhiri schön an Erscheinung.“

Erkl. Die ähnelnde Şifa wird nicht von einem Transi

tivum gebildet , man sagt nicht zaidun ķâtilu - l -abi ba

krân für ķâtilun abû hu bakrân , denn diese Şifa wird

nur von einem Intransitivum gebildet. Auch geschieht dies

nur für die gegenwärtige Zeit, man sagt also nicht zaidun

hasa nu - l -wag'hi ġadân oder amsi. Durch die gegebenen

Beispiele deutet Verf, an , daſs die ähnelnde Şifa , wenn sie

von einem dreiradicaligen Verbum gebildet wird nach zwei

Formen sich bildet : 1 ) Die dem Imperfectum ähnliche Form ,

vgl. țâhiru -l-ķalbi, diese ist selten . 2) Die dem Imperf.

nicht gleichende Form und diese ist häufig , vgl. g 'amîlu - ?

zâhiri. Wird aber diese Şifa von einem nicht aus drei

Buchstaben bestehenden Verbum gebildet, muſs sie nothwen

dig dem Imperfectum analog sich bilden , vgl. munţaliķu

l - lisâni.

„ Die Rection des Part. act. von einem transitiven Ver

bum gebührt auch dieser Şifa nach der beschränkenden Be

stimmung, die schon festgestellt ist.“

Erkl. Für die ähnelnde Şifa steht die Rection des Part.

act. eines transitiven Verbum fest, nämlich der Nominativ

und Accusativ , vgl. zaidun hasanun al-wag’ha. In ḥa

sanun steckt ein im Nominativ stehendes Pronomen und

dies ist das Fasil; al-wag'ha steht im Accus., weil es dem

regierten Object (al-maffûlu bihi) gleicht, denn hasanun

gleicht dem ďâribun und regiert wie dieses. Die ähnelnde

Şifa regiert nach der beim Part. act. bestimmten Weise, sie

muſs nämlich wie jenes einen Stützpunct haben .

„ Die Voraufstellung seines Regime ist verwehrt ; auch v. 470 .

ist nöthig , daſs das Regime mit ihm in Beziehung stehe.“
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Erkl. Da die ähnelnde Şifa in Hinsicht der Rection

eine Abtheilung vom Part. act. bildet, hat es weniger Rections

kraft und man kann ihm nicht sein Regime voranstellen , wie

dies beim Part. act, möglich ist. Man sagt also nicht zai

dun al-wag'ha ḥasanun, wie man sagen kann zaidun

Camrân daribun. Auch regiert die ähnelnde Şifa nur et

was mit ihr in Verbindung Stehendes, vgl. zaidun hasa nun

wag’huhu , doch nicht etwas Fremdartiges. Man sagt nicht

zaidun ḥasanun amrân, wogegen das Part. act. das in

Beziehung Stehende und das Fremdartige regiert, vgl. zai

dun đâribun ġulâmahu und đâribun 'amrân .

„ Setze durch die ähnelnde Şifa, sei es, daſs sie mit oder

ohne al steht in den Nom . Accus. und Gen ., das mit al Ver

sehene und das mit denselben als an al Annectirtes, oder da

von Entblöfstes, sich Verbindende. – Doch mache von dieser

Şifa , wenn sie mit al steht, den Gen. eines Nomen, das von

al und der Annexion an das ihm Folgende frei ist , nicht

abhängig . Das was hiervon nicht frei ist wird bezeichnet

als etwas das im Genitiv stehen kann oder auch nicht.“

Erkl. Die ähnelnde Şifa kann mit al oder ohne dasselbe

stehn , doch bei keiner dieser beiden Annahmen ist das Re

gime frei von sechs Umständen : .

1) Daſs das Regime mit al stehe, vgl. al-ḥasanu -l

wag’hu, hi, ha und hasanun , nu - l -wag'hu, hi, ha.

2 ) Daſs es ein Mudâf von etwas mit al Versehenem sei,

vgl. al-hasanu wag'hu, hi, ha-l -abi, und hasanun , nu

wag’hu , hi, ha- l -abi.

3) Daſs es Muďâf von dem Pronomen des beschriebenen

Worts (al-mauşûf) sei, vgl. marartu bi- r -rag’uli- l -ḥasani

wag’huhu, hihi, hahu und birag’ulin ḥasanin wag'

huhu, hihi, hahu.

4 ) Daſs es Mudâf von einem Mudâf des Pronomen des

beschriebenen Wortes sei , vgl. marartu bi- r -rag’uli- l

hasani wag'hu, hi, hla , gulâmihi; oder bira g’ulin ha

sanin, ni wag'hu, hi, ha ġulâmihi.

5 ) Daſs das Regime Muđâf sei von einem von al ent

blöſsten Worte ohne die Annexion, vgl. al- ḥasanu wag'hu,

hi, ha abin und hasanun , nu wag'hu, hi, ha abin.
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6 ) Daſs das Regime von al und der Annexion entblöſst

sei; vgl. al-ḥasanu wag'h ân und hasanun wag’h â n .

Dies sind 12 fragliche Fälle und das Regime kann in

jedem dieser Fälle entweder im Nom . oder Accus., oder Gen.

stehen , woraus sich 36 Formen ergeben.

Vgl. so die Grundverse : „ Setze durch sie (die ähnelnde

Şifa ) in den Nom . Accus. und Gen . mit al“, d . h . wenn

diese Şifa mit al steht, (vgl. al-ḥasanu ) „ und ohne al“, d . h .

wenn sie ohne al steht, vgl. hasanun , „ das mit al Verse

hene“ , nämlich das Regime, welches dem al sich zugesellt,

vgl. ḥasanun , nu - l -wag'hu, hi, ha, „ und das mit dersel

ben als an al Annectirtes, oder davon Entblöſstes sich Verbin

dende“ , d . i. und das Regime, welches mit der ähnelnden

Şifa verbunden ist, wenn das Regime annectirt an al, oder

frei von al und der Annexion ist. Das „ als Annectirteg“

umfaſst das Muậâf, des mit al Versehenen , vgl. wag’hu- l .

abi und das Muđâf des Pronomen des beschriebenen Wortes,

vgl. wag’huhu ; so wie das Mudâf, welches an das Prono

men des beschriebenen Wortes annectirt ist, vgl. wag’hu

ġulâmihi; ferner das Muđâf des ohne al und die Annexion

Stehenden , vgl. wag’hu abin . – Ferner liegt in den Wor

ten, „ und nicht setze durch sie in den Genitiv etc .“ daſs diese

Fälle nicht alle frei stehn, sondern von ihnen , wenn die Șifa

mit al steht, vier Fälle verwehrt sind . Es ist verwehrt in

den Genitiv zu stellen :

1) Das Regime, das ein Muđâf von dem Pronomen des

beschriebenen Wortes ist, vgl. al-ḥasanu wag’hihi.

2 ) Das Regime, das Muđâf von dem Mudâf des Prono

men des beschriebenen Wortes ist, vgl. al-ḥasanu wag'hi

gulâmihi.

3 ) Das Regime, das Muđâf eines von al entblöſsten

Wortes ist, und nicht in Annexion steht, vgl. al- ḥasanu

wag'hi abin.

4) Das Regime, welches von al und der Annexion ent

blöſst ist, vgl. al- ḥasanu wag’hin.

Der Sinn der Verse ist : setze nicht in den Gen. durch die

ähnelnde Şifa , die mit al versehn ist , ein Nomen , das von

al und der Annexion an etwas mit al Stehenden frei ist, wie

die vier Fälle . Was hiervon nicht frei ist , kann im Gen .

Nom . und Accus. stehn , vgl. al-ḥasanu -l -wag'hu , hi, ha
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und al-hasanu wag’hu , hi, ha- l-abi, so wie auch der Gen .

Nom , und Accus. eines Regime in allen Fällen erlaubt ist,

wenn diese Şifa ohne al steht.

XXXVI. Die Verwunderung.

(at- ta' a g’g’ubu).

„ Sprich in der Form afſala nach m â zur Verwunde

rung , oder setze af'il vor das durch bi in dem Genitiv

V. 475. stehende Wort. Das dem affala Folgende setze in den

Accusativ , vgl. „ wie treu sind unsere beiden Freunde , wie

aufrichtig sind sie mâ aufâ halîlainâ wa aşdiķ bihimâ.“

Erkl. Die Verwunderung wird in zwei Formen ausge

drückt: 1) ma afʻalahu , 2 ) affil bihi, vgl. zum ersten mâ

ahsana zaidân. mâ ist Mubtada' und zwar bei Sîbawaihi

ein vollständig indeterminirtes , und ahsana Verbum Perfec

tum , dessen Fâ'il ein verborgenes Pronomen ist, das auf mâ

zurückgeht, zaidân ist Object zu aḥsana. Der Satz ist ein

Habar von mâ dessen rest. : s'ai’un = „ etwas hat schön

gemacht den Zaid“ . Bei der zweiten Form ahsin bizaidin

ist ahsin Verbum Imperativi, dessen Sinn aber die Verwun

derung , nicht der Befehl ist. Sein Fâ'il steht durch bi im

Genitiv , und bi ist pleonastisch. Daſs die Form af'ala bei

der Verwunderung ein Verbum ist, ist dadurch klar, daſs

das Nûn der Abwehr ihm nöthig ist , wenn das Jâ 1 . pers.

damit verbunden ist , vgl. „ wie bedürftig bin ich der Ver

zeihung Gottes(mâ afķaranî).“ Daſs die Form afſil bei der

Verwunderung ein Verbum ist, wird dadurch klar, daſs das

Nûn der Bestätigung zu ihm tritt.

Vgl. „Wie mancher lieſs sich , nachdem er hundert Ka

meele besessen hatte , eine kleine Heerde gefallen ; wie sehr

ist zu erwarten , daſs er eine lange Armuth ertragen wird

(ahri bihi und ahrijan ).“

Das dem afſala Folgende steht im Accus., da es ein

Passiv -Object ist. asdik bihimâ ist ein Beispiel der zwei

ten Form . Wir haben oben gezeigt, daſs mâ ein vollständig
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Indeterminirtes ist * ), und das ist das Richtige. Der nach

folgende Satz ist ein Habar davon, rest.: s'ai’un ahsana

zaidâ n . — al-Ahfas' meint dagegen , daſs mâ eine Conjunc

tion (mausûla ) sei , und der Satz nach ihm sei die Șila da

von , das Habar davon sei weggefallen , rest.: alladi ahsana

zaidân s'ai’un ‘azimun. Andere meinen , es sei das mâ

der Frage und der Satz nach ihm , ein Habar davon , rest.:

ajju s’ai'in ahsana zaidân . Andere meinen , es sei ein

indeterminirtes Beschriebenes (nâkira mauşûfa) , und der fol

gende Satz sei die Şifa dazu , das Habar aber sei wegge

nommen, rest.: s'ai’un aḥsana zaidân ‘azîmun.

„ Die Wegnahme dessen , worüber man sich wundert,

halte für erlaubt, wenn trotz der Wegnahme sein Sinn doch

deutlich hervortritt.“

Erkl. Es ist erlaubt, das, worüber man erstaunt, näm

lich das im Acous. Stehende , und das durch bi im Genitiv

Stehende wegfallen zu lassen, wenn darauf etwas hinführt.

Vgl. „ Ich sehe, wie der Mutter des Amr Thränen her

abrollen , beim Weinen über Amr, wie ist sie doch gedul

dig (ma kâna aşbara für asbarahâ).“

Ein Beispiel der zweiten Form , vgl. Ķur. 19, 39. „Wie

hörend sind sie und schauend (asmi bihim wa abşir rest.;

bihim ).“

Vgl. „ Und dies, wenn er den Tod trifft, trifft er ihn

als ein Gepriesener, und wenn er einst reich war, wie wür

dig ist er dessen (fa’ag'dir scil. bihi).“

Das, worüber man erstaunt, fiel nach der Form af'il

weg , obgleich diese Form nichtmit einer ähnlichen verbunden

ist, und dieser Fall ist abnorm .

„ Bei beiden Formen ist von altersher die Verwehrung

der Flexion nach einer allgemein anerkannten Regel noth

wendig .“

*) Das mâ tâm ma ist gleich s’a i’un, d . i. etwas ; hierzu kommt

ein Prädicat.

Das må nåkis a bedeutet „wag“, worauf eine Sifa folgen muſs.
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Erkl. Das Verbum der Verwunderung läſst sich nicht

flectiren , sondern beide Formen müssen nach einer Weise

gehen , von affala wird nur das Perfectum , und von affil

nur der Imperativ gebraucht, und hierin giebt es keine ab

weichende Meinung .

„ Bilde diese beiden Formen von einem dreiradicaligen

Verbum , das. Aectirt wird , comparationsfähig und ohne Ne

gation ist, auch kein Beschreibungswort hat, das der Compa

rativform gleicht, und das nicht nach fu’ila (dem pass.) geht.“

Erkl. Für das Verbum , von dem man das Verbum der

Verwunderung bilden will, stellt man sieben Bedingungen :

1 ) Muſs es dreiradicalig sein , denn man bildet diese

Form nicht von Verben mit mehr Radicalen .

2 ) Muſs es flectirbar sein , denn unflectirbare wie ni'ma

bisa, ‘asâ , laisa bilden diese Formen nicht.

3 ) Muſs seine Bedeutung eine Comparation zulassen .

Man kann diese Form nicht von Verben wie mâta bilden ,

da darin nicht das Mehr eines Dings vor dem andern lie

gen kann.

4 ) Muſs es ein vollständiges Verbum sein , nicht defectiv,

wie kâna und seine Verwandten ; wiewohl die Kûfenser dies

gestatten .

5 ) Darf es nicht negativ sein . Hierdurch nimmt Verf.

die nothwendig negirten Verba wie mâ âg’a , oder die mög

licher Weise negirten aus, wie mâ darabtu.

6 ) Darf das Beschreibungswort des Verbum nicht nach

der Form af'alu gebildet werden , wie dies bei den Verben ,

die eine Farbe bezeichnen der Fall ist, vgl. sawida aswadu .

7) Darf es nicht im Passiv stehn ; von duriba zaidun

bildet man nicht mâ adraba zaidân, um die Bewunderung

eines Schlages auszudrücken , der auf ihn fiel , damit man es

nicht mit der Bewunderung des Schlages verwechsle , den er

ausgetheilt.

„ Die Form as'did , as'adda oder ähnliches vertritt eine

Admirativform da, wo eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist ;

das Masdar des Verbum , bei dem eine dieser Bedingungen nicht

erfüllt ist, steht darauf im Accusativ . Nach der Form af'il

muſs man dasselbe nothwendig durch bi in den Genitiv setzen .

v . 480 .
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Erkl. Die Verba , welche den Bedingungen nicht voll

kommen genügen, erreichen ihre Admirativform durch as'did

und dergleichen , oder durch as'adda und seines gleichen .

Das Maşdar dieses Verbum , das den Bedingungen nicht ent

spricht, steht im Accusativ nach der Form af'ala als Maffûl,

und im Genitiv nach afsil durch bi, vgl. mâ a s’adda dah

rag'atahu und as'did bi dahrag’atihi, vgl. mâ aķbaha

awarahu und aķbih biſawarihi.

„ Beurtheile als Seltenheit Ausnahmen von der erwähn

ten Regel, betrachte aber nicht als Regel das in dieser Weise

Ueberlieferte .“

aoa ,

Erkl. Kommt die Bildung des Verbum admirandi von

einem der Verben vor, von denen wir erwähnten , daſs sie

die Bildung der Admirativform nicht zulieſsen , so wird dies

als Seltenheit behandelt, aber nicht als Regel: so wenn man

von uhtușira gebraucht mâ absarahu „ wie kurz gefaſst

ist es“ indem man die Form af'ala von einem Verbum passi

vum , das mehr als drei Buchstaben hat, bildet. So sagt man

auch mâ aḥm aķahu (wie dumm ist er), von ḥamiķa einem

Verbum , dessen Eigenschaftswort sich nach der Form af'alu

bildet, vgl. aḥmaķu. Ebenso sagt man auch mâ a-sâhu

und aʼsi bihi, „ wie möglich ist es“ vom unflectirbaren Ver

bum ‘asâ.

„ Bei den Verben dieses Abschnitts wird das Regime

nicht voraufgestellt, dasselbe muſs nothwendig mit ihnen ver

bunden werden . Durch das Zarf oder G ’ârr wa Mag'rûr

wird das Object gebräuchlicher Weise getrennt, doch besteht

hierüber noch Streit.“

Erkl. Man kann das Regime eines Verbum admirandi

nicht vor dasselbe stellen , man sagt weder zaidân mâ aḥ

sana noch bizaidin aḥsin . Es muſs mit seinem Regens

verbunden sein , und es kann keine Trennung zwischen beide

durch etwas Fremdartiges stattfinden . Für mâ aḥsana

mutijaka - d -darâhima sagt man nicht ma ahsana- d - da

râhima mu țijaka. Hierbei ist kein Unterschied zwischen

dem im Genitiv Stehenden , und dem anderen . Man sagt auch

nicht für mâ ahsana mârrân bizaidin , ma ahsana bi

zaidin mârrân. Ist das Zarf oder Magʻrûr Regime eines
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entgegenge mit dies

cibawaibi

Verbum admirandi, so ist die Trennung zwischen dem Ver

bum admirandi und seinem Regime eine Streitfrage. Die

bekannte Auffassung ist, daſs die Freistellung unterstützt

werde, entgegengesetzt der Ansicht von al- Abfas', al-Mubar

rad und derer, die mit diesen zusammenstimmen . as-Saimari

leitet die Verwehrung von Sîbawaibi ab . Ein Beispiel, wo

die Trennung in der Prosa vorkommt, ist der Ausspruch des

Amrû -bn Ma'dî-kariba. „ Wie trefflich die Söhne Salîms,

wie schön ist in der Feldschlacht ihr Angriff und edelmüthig

bei der Noth ihre Geschenke und fest im Edelthun ihre Be

ständigkeit (mâ ahsana fi-l-haigâ’i liķâ ’ahâ etc.).“ Ebenso

der Ausspruch des Alî, seegne Gott sein Antlitz , als er bei

Ammâr vorüberging , und von seinem Antlitz den Staub

wischte : „ Wie schwer lastet es auf mir , daſs ich dich sehe,

o Abû -l - Jakzân niedergeworfen , zur Erde gestürzt (aʼziz

'alajja abâ-l-jakzâni an arâka etc .).“ – Ein Beispiel, wo die

ser Fall im Verse vorkommt, ist der Ausspruch einiger Ge

nossen des Propheten .

Vgl. „ Es sprach der Prophet der Gläubigen , rückt vor !

und wie lieb war es uns, daſs er vorrücken liefs (wa’aḥbib

ilainâ an jakûna mukaddimân).“

Vgl. „ Meine zwei Freunde, wie würdig ist der Ver

ständige, daſs er angesehn werde als ein geduldiger , aber

es giebt kein Mittel zur Geduld (mâ ahrâ bidî-l-lubbi an

jurâ şabûrân ).“

v . 485 .

XXXVII. ni'ma und bi'sa und das nach ihnen sich

Richtende.

(ni'ma wa bi's a wamâ g'arâ mag'râh um â ).

„Zwei unflectirbare Verba sind niʻma und bi'sa , die

entweder zwei mit al verbundene Worte , oder zwei Worte,

die Muđâf von Worten mit al sind, in den Nominativ setzen,

vgl. ni'm a ſuķbai- 1-kuramâ „wie schön die Vergeltung

der Edlen.“ Sie setzen ein Pronomen in den Nominativ ,

das von einem Tamjîz erklärt wird , vgl. ni'ma ķau

mân ma´s’aruhu (wie schön seine Schaar an Leuten ).“
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Erkl. Die Lehrweise der groſsen Mehrheit der Gram

matiker ist , daſs ni'ma und bi'sa zwei Verba sind. Das

zeigt sich deutlich , da das Tâ feminini daran tritt, vgl. ni'mat.

Eine Anzahl der Kûfenser, worunter al-Farrâ ' meint, es seien

zwei Nomina und man sucht dies dadurch zu beweisen , daſs

die Praeposition nach der Redeweise einiger davortritt , vgl.

ni'ma- s - sairu alâ bi's a - 1 - fairu , „ wie schön die Reise

auf einem wie schlechten Esel“ ; vgl. mâ hija bini'ma-1

wala du, in dem Beispiel: „ Sie ist nicht, daſs man sagen könnte,

wie hold ist das Kind ; ihre Hülfe ist Weinen , und ihre Fröm

migkeit Spitzbüberei.“ Man erklärt diese Fälle so , daſs niſma

und bisa als zwei Regime von einem weggenommenen Ver

bum des Sagens stehn , welches als Şifa von einem weggefalle

nen Substantiv steht, und dieses sei ein Mag'rûr, nicht ni'ma

und bisa. rest.: ni'ma as - sairu alâ fairin maķúlin fîhi

bi's a - l - airu und mâ hija biwala din maķûlin fîhi

ni'ma-l -waladu. Die Şifa und das Mauşûf (Beschriebene)

fiel weg und man setzte an ihre Stelle das Regime, indem

man ni'ma und bi' s a dabei in ihrer Eigenschaft als Verba,

liefs. Diese beiden Verba lassen sich nicht flectiren , und

nur das Perfectum wird von ihnen gebraucht. Sie müssen

ein durch sie in den Nominativ Gestelltes haben und dies ist

dreierlei: 1 ) ist es mit al versehen, wie im Kurân vorkommt

ni'ma-l -maulâ , ni'ma- n -naşîru . Man streitet über die

ses al. Einige sagen , es sei wirklich für die Gattung , so

daſs man die ganze Gattung lobe wegen des Zaid , dann er

wähne man den Zaid speciell, so daſs man ihn zweimal ge

priesen. Auch sagt man , al sei metaphorisch die Gattung

zu bezeichnen , als ob man den Zaid übertragungsweise zur

Bezeichnung der ganzen Gattung gebrauche. Auch sagt man,

es sei zur Erinnerung.

2 ) Daſs dasselbe an das mit al Stehende annectirt sei,

vgl. la niſma dâru - l -muttaķîna, „ fürwahr o wie schön

ist die Wohnung der sich Wahrenden .“

3 ) Daſs dasselbe ein Pronomen sei , welches durch ein

indeterminirtes Wort , das nach ihm als Tamjîz im Accu

sativ steht, erklärt ist , vgl. niʻma ķaumân ma's’aruhu .

In ni'ma ist ein verborgenes Pronomen, das durch ķaumân

erklärt ist, und maʻs’a ruhu ist ein Mubtada'. Andere mei

nen , maʻs’a ruhu stehe durch ni'ma im Nominativ , es sei
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das Fâʻil, und es gebe hier kein Pronomen . Einige meinen ,

ķaumân sei Hâl, andere es sei Tamjîz , vgl. Ķur. 18, 48.

„ Wie schlimm ist es, als Vertretung für die Ungerechten

(bi'sa liz- zâlimîna badalân ).“

Vgl. „ Wie schön an Zufluchtsort ist der Herr , wenn

zu fürchten ist das Ungestüm des Frevlers, und die Macht

des Grollenden (laniſma mau'ilân al-maulâ ).“

Vgl. „Es spricht meine Gattin während sie aufklagt,

wie häſslich ein Mann , und fürwahr, was mich betrifft, wie

häſslich die Frau.“

„ Ueber die Vereinigung eines Tamjîz (Unterscheidungs

worts) und eines hervortretenden Fâ'il herrscht wie bekannt

bei ihnen Streit.“

Erkl. Die Grammatiker streiten , ob die Vereinigung

des Tamjîz und des sichtbaren Fâ‘il bei ni'ma und dessen

Verwandten erlaubt sei. Einige behaupten , dies sei nicht

möglich wie man von Sîbawaihi her überliefert hat, man

sage nicht ni'ma - r -rag’ulu rag’ulân zaidun; andere ge

statten dies und führen als Beleg folgende zwei Verse an .

Vgl. „ Die Taglibiten , wie häſslich ist ihr Stammvater

als Vater , und wie häſslich ihre Mutter mit dürrem Hinter

theil, das sie sich vielfach umgürtet (bi’ sa -l- fahlu fahluhum

fahlân ).“

Vgl. „ Versieh dich mit Kost wie dein Vater uns mit

Kost versah, wie schön ist die Kost , Kost deines Vaters als

Kost (ni'ma-z - zâdu zâdu abîka zâdân ).“

Einige machen einen Unterschied und sagen , wenn das

Tamjîz einen überflieſsenden Sinn über das Fâ‘ il giebt, kann

man beide vereinigen , vgl. ni'ma-r - rag’ulu fârisân zai

dun ; wo nicht, so sei dies nicht gestattet. Fälle wie ni'ma.

r -rag’ulu rag’ulân zaidun seien verboten.

„ mâ in Fällen wie ni'ma mâ jakúlu -l - fâạilu ist ein

Tamjîzartiges, auch sagt man , es stehe als Fâ'il.“

· Erkl. mâ steht nach ni'ma und bisa, man sagt niſma

mâ oder ni'immâ und bi'samâ, vgl. Kur. 2 , 273. „ Wenn

ihr öffentlich fromme Spenden gebt, ,wie schön sind sie (fa
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ni immâ ).“ Vgl. Kur. 2 , 84. „Wie häſslich ist das, womit

sie ihre Seele erkaufen (bi'samâ).“ – Man ist uneins über

dies mâ. Einige sagen, es sei ein Indeterminirtes, und das

Fall von niʻma sei ein verschwiegenes Pronomen. Andere

meinen , es sei Fasil und sei ein determinirtes Wort, so ist

die Lebrweise des Ibn Harûf, die er von Sîbawaihi ableitet.

„ Es wird das speciell Bezeichnete nach einem Mubtada' v. 490 .

oder nach dem Habar eines Nomen erwähnt. Nie steht es

am Anfang.“

Erkl. Nach niʻma und seinem Fácil wird ein in den

Nominativ gestelltes Nomen erwähnt und dies ist das speciell

zum Lobe oder Tadel Hervorgehobene. Das Kennzeichen

desselben ist, daſs es paſst um als Mubtada’ gestellt zu wer

den , und das Verbum mit dem Fâ'il als Habar desselben,

vgl. ni'ma- r -rag’ulu zaidun .

Bei der Analyse dieses Satzes giebt es zwei anerkannte

Auffassungsweisen : 1) daſs zaidun Mubtada' sei und der

Satz vor ihm ein Habar desselben : 2) daſs zaidun Habar

eines nothwendigerweise fortgenommenen Mubtada' sei. rest.

huwa zaidun, d . h . der Gelobte ist Zaid . Manche ver

wehren die zweite Auffassung und halten die erste für noth

wendig . Auch sagt man , zaidun sei ein Mubtada', dessen

Habarein Weggenommeneswäre, rest.: zaidun al-mamdûhu .

„Geht eine Anzeige auf das speciell Bezeichnete vorauf,

genügt ein Satz wie al- Silmu ni'ma- l -muậtanâ walm uķtafâ

(die Kenntniſs wie schön sie zu erwerben und ihr zu folgen ).“

Erkl. Geht etwas vorauf, das auf das zum Lobe, oder

zum Tadel speciell Bezeichnete hinleitet, brauchtman dasselbe

nicht darauf zu erwähnen , vgl. die Rede Gottes über Hiob ,

Kur. 38 , 44 . „ Wir haben ihn befunden als ausharrenden ,

wie trefflich der Diener, denn er ist wahrhaft reuig sc . Hiob : “

Das speciell zum Lob Hervorgehobene fiel weg, da das Vor

anstehende darauf hinführt.

„ Wie bi's a setze sâ ’a ; die Form faʻula von einem drei

radicaligen Verbum gebrauche wie ni'm a ganz allgemein

freistehend.“

Erkl. Es wird sâ’a zum Tadel gebraucht, so wie bi'sa.

Sein Fâ 'il ist das, was Fâ 'il von bi's a war. Dies ist entwe
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der mit al ausgerüstet, vgl. s â ’a - r - ra g’ulu zaidun , oder

an das mit al Versehene annectirt, vgl. så'a gulâmu -l

ķaumi zaidun. Ferner ist sein Fâ il das Pronomen , wel

ches durch ein nach ihm stehendes Indeterminirtes erklärt

wird , vgl. sâ’a rag’ulâ n zaidun , vgl. Ķur. 7 , 176 . „ Wie

schlecht der Zustand der Leute , die zum Lügner machen

sâ'a matalân al-ḥaumu.“ Es wird nach sâ’a das speciell

zum Tadel Hervorgehobene erwähnt, wie auch nach bi's a

mit der voraufgehenden Analyse. Verf. sagt ferner, man

könne von jedem dreiradicaligen Verbum eine Form auf

faʻula bilden , um Lob oder Tadel zu bezeichnen. Diese

Verba würden wie ni'ma und bi'sa in allen voraufgehenden

Regeln behandelt, vgl. s’a rufa - r - rag’ulu zaidun und la’u

ma-r -rag’ulu bakrun „ wie gemein ist Bakr als Mann“ . Das

nothwendige Erforderniſs von dieser Regel wäre, daſs man z . B .

von 'alima sagen könnte caluma- r -rag’ulu zaidun . Verf.

und sein Sohn führen Beispiele davon an ; andere aber sa

gen klar aus, die Verwandlung von Salima, g'ahila , und

sam i'a zur Form faʻula sei nicht erlaubt. Denn wo die

Araber in dieser Weise diese Verba anwenden , lassen sie

die Form auf Kasr im mittleren Stammbuchstaben und ver

wandeln es nicht in Damm . So müssen auch wir diese Verba

in ihrem ursprünglichen Zustand lassen und sagen falima

r -rag’ulu zaidun „wie weise ist als Mann Zaid “ ; so auch

die anderen Formen .

„ Wie ni'ma ist ħabbadâ , vgl. ḥabbadâ -1 - fa ilu dâ

„ Wie lieblich der das thuende“ . Will man einen Tadel be

zeichnen , sprich lâ ḥabbadâ.“

Erkl. Man sagt zum Lobe ḥabbad â zaidun und zum

Tadel lâ ḥabbadâ zaidun .

Vgl. „Gebt acht; wie lieblich ist das Volk der Wüste,

auſser daſsman, wenn man von Majjun spricht, sagt,wehe ihr.“

Man streitet über die Analyse . Abû Alî-l-Fârisî in den

Bağdâdijját, Ibn Barhân und Ibn Hârûf meinen, die erwähnte

sei die Lehrweise des Sîbawaihi, und daſs, wer anders sage,

ihn falsch beurtheile . Verf. hält für gewählt habba als ein

Verbum Perfectum zu betrachten, und dâ als sein Fâ'il; das

speciell Hervorgehobene könne Mubtada' sein , und der Satz
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vor ihm Habar, auch kann es Habar eines weggenommenen

Mubtada' sein , rest.: huwa zaidun, d . h . der Gelobte, oder

der Getadelte ist Zaid . al-Mubarrad in dem Muktadab, Ibnu-s

Sarrâg' in den Usûl und Ibn His’âm al-Lahmîbehaupten , was

auch Ibn 'Uşfûr für gewählt hält, daſs ḥabbadâ ein Nomen

sei und zwar Mubtada', und das speciell Hervorgehobene

Habar desselben , oder ḥabbadâ sei ein vorgestelltes Ha

bar, und das speciell Hervorgehobene ein nachgestelltes

Mubtada'. ḥabba werde mit dâ zusammengesetzt und als

ein Nomen hingestellt. Andere, worunter Ibn Durustawaihi,

meinen , habbadâ sei ein Verbum Perfecti und zaidun sein

Fâ'il. ħabba wurde mit dâ zusammengesetzt und als Ver

bum hingestellt. Dies ist die schwächste Lehrweise.

„ Schlieſse dem dâ das speciell Erwähnte an, was es auch

sei, laſs dies nicht von seiner Form abweichen , und dies ist

einem Sprichwort ähnlich.“

Erkl. Steht das speciell zum Lobe oder Tadel Erwähnte

nach dâ, so wird , in welchem Zustande jenes auch sein mag,

dâ im Sing. Masc. Fem . Dual. Plur., nicht verändert. Es

wird nicht wegen der Verschiedenheit mit dem speciell Her

vorgehobenen geändert, sondern verlangt nothwendig im Sing .

und im Masc. zu stehn. Dies geschieht, weil es dem Sprich

wort gleicht, und das Sprichwort ändert sich nie . So sagt

man : „ im Sommer hast du (Frau ) die Milch verloren“ (d . i.

nach geschwundener Gelegenheit strebst du nach etwas) für

Masc. Fem . Sing . Dual. Plur. in derselben Form , ohne es

zu ändern. Ebenso sagt man auch ḥabbadâ in allen Casus

und Genus , und läſst dâ nie aus seiner Sing. Masc . Form

treten , sonst müſste man sagen habba dî hindun etc .

„ Ein anderes Wort als d â setze durch ḥabba in den v. 495.

Nominativ , oder durch bi in den Genitiv . Steht dâ nicht,

wird häufig das Ņâ mit Damm versehn.“

Erkl. Steht nach ḥabba ein anderes Nomen als

dâ, sind zwei Behandlungsweisen möglich : 1) der Nominativ

durch ḥabba, vgl. ḥabba zaidun, und 2 ) derGenitiv durch

ein pleonastisches bi, vgl. ḥabba bizaidin. Die ursprüng

liche Form ist habuba, dann werden die beiden Bâ ineinan

der verschlungen , und so entsteht habba. Steht nun dâ

16
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nach habba , muſs ħa Fath haben , vgl. habbadâ ; folgt

ihm aber etwas anderes, kann ļâ mit Damm oder Fath stehn,

vgl. ḥubba zaidun und habba zaidun .

Vgl. „ Ich sprach , tödtet ihn (den Wein ) weg von Euch

durch seine Mischung, wie köstlich ist er (habba und hubba

bihâ ) als getödteter, wenn er getödtet wird.“

XXXVIII. Die Form des Vorzugs.

(af'alu - t-tafdili ).

„ Bilde von den Worten , von welchen die Form der Be

wunderung gebildet wird , die Form affalu für den Vorzug,

verschmähe, was zu verschmähen .“

Erkl. Von den Verben , welche die Formen der Ver

wunderung bilden , kann man zur Bezeichnung des Vorzugs

ein Eigenschaftswort nach der Form af'alu bilden, so kann

man sagen zaidun afdalu min 'amrin , wie man auch sa

gen kann mâ afdala zaidân. Von den Verben , welche die

Form der Verwunderung nicht bilden können, kann man auch

nicht die Form des Vorzugs bilden . So wird diese Form

nicht von Verben mit mehr als drei Buchstaben gebildet,

weder von dahrag'a noch von istahrag’a ; auch nicht von

unflectirbaren Verben wie ni'ma und bi'sa ; ferner nicht von

den Verben , die zum Ausdruck der Vorzüglichkeit nicht pas

sen , wie mâta, fanija; auch von keinem Verbum defectivum

wie kâna und seinen Verwandten ; dann von keinem negir

ten Verbum wie man daraba; auch nicht von einem Verbum ,

von dem schon ein Beschreibungswort auf affalu vorkommt,

vgl. ḥamira , aḥmaru ; endlich nicht von einem ins Passiv

gesetzten Verbum . Abnorm ist die Redeweise huwa alisaru

min kadâ , da hier die Form des Vorzugs von uhtuşira

gebildet ist, das doch mehr als drei Buchstaben hat und im

Passiv steht. Ebenso ist abnorm zu sagen aswadu min

þalaki- l- ġurâbi (schwarzer als die Schwärze des Raben )

und abjadu min al -labani, weiſser als Milch . Man bildet

abnormer Weise die Form des Vorzugs auf af'alu von ei
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nem Verbum , dessen Eigenschaftswort sich schon nach die

sem Paradigma bildet.

„ Wodurch man die Verwunderungsform ausdrückt, drücke

auch die Form des Vorzugs aus, wenn ein Hinderniſs sich

vorfindet.“

Erkl. Wie voraufgeht, erreichte man bei den Verben ,

welche den gestellten Bedingungen nicht genügten, den Sinn

der Verwunderung durch Formen wie a s'addu. Ebenso er

langt man bei den die Bedingungen nicht erfüllenden Verben

durch diese Form den Sinn des Vorzugs, wie man må a s’a dda

humrata hu sagt, so sagt man auch huwa a s’addu þum

ratan. Doch stand das Maşdar beim Verbum der Verwun

derung im Accus. nach a s’adda als Mafcûl, und hier steht

es im Accus. als Tamjîz .

„ Der Form des Vorzugs af'alu wenn dieselbe von al

entblöſst ist, verbinde immer im Sinne, oder in der wirkli

chen Erscheinung min .“

Erkl. Die Form des Vorzugs af'alu befindet sich noth

wendig in einem der drei Fälle . Sie ist 1) von al entblöſst,

oder 2) annectirt, oder 3 ) mit al versehen . Steht diese Form

von al entblöſst , muſs entweder im Sinne oder in der wirk

lichen Erscheinung min stehn, welches das, vor dem man den

Vorzug giebt, in den Gen. stellt, vgl. zaidun afờalu Cam

rin . Auch fällt min mit seinem Gen. fort, wenn eine Hin

weisung darauf stattfindet, vgl. Ķur. 78, 32. „ Ich bin reicher

als du an Gold , und mächtiger an Leuten (wa aʻazzu nafa

rân).“ Aus den Worten Verf. läſst sich entnehmen , daſs die

Form des Vorzugs, afalu , wenn sie mit al oder annectirt

steht, nicht mit min versehen ist. – Man sagt weder zai

dun al-afdalu min 'amrin noch zaidun afdalu - n -nâsi

min amrin . Am häufigsten steht min, wenn die Form des

Vorzugs Habar ist, wie in der erwähnten Kurânstelle . Häufig

kommt dies im Kurân vor. Bisweilen fällt auch min fort,

wiewohl die Form des Vorzugs Habar ist.

Vgl. „ Du nahtest, schon stellten wir uns dich vor wie

der Mond , noch schöner (ag'mala ). Es blieb mein Herz in

der Liebe in die Irre geführt.“

16 *
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ag'malu die Form des Vorzugs steht im Accus. als Hal

von ta in danauta und min fiel weg, rest.: danauta ag'

mala min al-badri.

„ Ist diese Form affalu an ein Indeterminirtes annectirt,

oder von al entblöſst, verlangt sie nothwendig das Masc . und

den Sing.“

Erkl. Die Form des Vorzugs af'alu ist in diesen Fällen

stets Masc . Sing., sie tritt weder als Fem . noch als Dual,

noch als Plur. auf.

v. 500.
„ Folgt diese Form dem al, muſs man sie anpassen ; ist

sie an ein Determinirtes annectirt, hat man nach den Ein

sichtsvollen zwei Auffassungsweisen . So verhält es sich, wenn

man den Sinn von min intendirt; intendirt man denselben

nicht, ist es dem , womit es verbunden wird entsprechend.“

Erkl. Steht die Form des Vorzugs af'alu mit al, muſs

sie sich nothwendig dem Numerus und Genus des Voraufge

henden anpassen, vgl. al-afd alu, al-afờalâni, al- afdalûna,

al-fuậlâ , al- fuậlajâ ni, al-fuļalu , al -fuďlajâtu. Man

darf diese Anpassung an das voraufgehende Wort nicht auf

geben , vgl. az - zaidûna al -afą alûna, doch nie az -zaidûna

al-afdalu. Ebenso darf man nicht min damit verbinden .

Vgl. „ Und nicht bin ich stärker an Zahl als sie,

und die Würde ist nur dem an Zahl Starken (walastu bi-l

aktari minhum haşân ).“

Hier erklärt man , daſs al pleonastisch stehe, ursprüng

lich sei lastu bi'aktari minhum ; oder auch dadurch , daſs

minhum an etwas Weggenommenes, das von al entblöfst

ist, sich hänge, nicht an etwas mit al Stehendes rest.: lasta

bilaktari aktara minhum .

Wird die Form af'alu an ein Determinirtes annectirt

und damit der Vorzug bezeichnet , giebt es zwei Behand

lungsweisen :

1) Kann man sie wie eine von al entblöſste behandeln ,

so daſs sie sich dem voraufgehenden Wort nicht anpaſst, vgl.

az-zaidâni afdalu - l -ķaumi etc.

2) Kann man sie wie eine mit al verbundene behandeln ,
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dann muſs sie sich dem . voraufgehenden Wort anpassen, vgl.

az -zaidâni afdalâ - 1 -ķaumi etc .

Es ist nicht die erste Weise allein möglich , wie Ibnu

s -Sarrâg' meint, da beide Weisen im Kurân vorkommen .

Vgl. als Beispiel, wo sie sich nicht anpaſst Kur. 2 , 20 .

„ Fürwahr du wirst sie finden als die zum Leben gierigsten

Menschen (latag'idannahum ahraşa - n -nâsi).“ Diese Form

paſst sich dagegen an, vgl. Ķur. 6 , 123. „ So haben wir einge

setzt in einem jeden Flecken die gröſsten ihrer Verbrecher

( g ’a’alnâ akâbira mugʻrimîhâ ).“ Beide Weisen finden sich in

der Ueberlieferung : „ Soll ich Euch nicht berichten über die,

welche mir von Euch die liebsten sind , und am nächsten

stehn am Tage der Auferstehung (bi'ahabbikum ilajja wa'akra

bikum minni) ; es sind die schönsten von Euch (ahâsinukum )

an Sitten , die edel Spendenden , die , welche sich anschlieſsen ,

und an die andere sich anschlieſsen .“ – Die, welche beide

Weisen gestatten , sagen , das Richtigste sei die Anpassung ;

deshalb wirft man dem Verf. des Faşîh seinen Ausspruch

vor fa -htarnâ afşaḥahunna, er müſste von al-fuşḥâ bilden

fushầhunna (wir setzen als gewählt das Richtigste von ihnen).

Will man mit dieser Form nicht den Vorzug erzielen ,

ist allein die Anpassung gestattet, vgl. an -nâķişú wal

a s'ag’g’u aʼdalâ banî marwâna (der fehlerhafte und ge

brechlichste sind die beiden Gerechten bei den Kindern

Marwâns, a 'dalâ gleich âdila).

So sind auch die Worte des Textes zu verstehn , näm

lich beide Weisen , die Anpassung und Unterlassung dersel

ben sind bedingt bei dem , das mit der Annexion den Sinn

von min , d . h . den Vorzug , supponirt. Wird dieser Sinn

nicht bezweckt, muſs man diese Form dem , womit es ver

bunden ist anpassen. Man sagt, daſs Ķur. 30, 26 , eine Stelle

sei, wo die Form af'alu nicht den Vorzug bezeichnet. „ Und

es ist der, welcher die Schöpfung beginnt, darauf läſst er sie

wieder zurückgehn , und dies ist ihm leicht (wahuwa ahwanu

'alaihi),“ ferner : „ Euer Herr ist eurer kundig “ (rabbukum

Calama bikum ).

• Vgl. „ Wenn man die Hände ausstreckt zur Kost , bin

ich nicht der Schnelle von ihnen, da die Gierigsten die Schnell

sten sind (lam akun bi’a’g’alihim = lam akun biʻag'ilihim ).“
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Vgl. „ Fürwahr, der welcher den Himmel erhob, erbaute

uns ein Haus, dessen Säulen mächtig (aʻazzu ) und lang sind

(atwalu ).“

al-Mubarrad sagt, dieses sei als Regel aufzustellen , doch

Andere behaupten , daſs dies nicht der Fall sei, und das ist

das Richtige. Der Verf. des Wâờiḥ erwähnt, die Grammati

ker nähmen dies nicht an , denn Abû Ubaida sage über die

erste Kurânstelle , ahwanu sei gleich hajjinun und im Verse

des Farazdak sei aʻazzu und aţwalu gleich fazîzatun ,

tawîlatun ; aber die Grammatiker widerstreiten dies dem Abû

Ubaida und behaupten , er habe dafür keinen Beweis.

„ Will man mit dem auf min folgenden Worte eine Frage

ausdrücken , stelle min vor jene beiden Worte , vgl. mim

man anta hairun, von wem bist du besser. Bilden diese

Worte aber eine kategorische Aussage, stellt man min nur

selten voran .“

Erkl. Wie erwähnt ist, setzt man nach af'alu , der

Form des Vorzugs, wenn sie von al entblöſst ist , die Prae

position min , um das, wovor man auszeichnet, in den Gen.

zu setzen, vgl. zaidun afdalu min famrin . min und der

Gen . verhalten sich zu der Form af'alu wie das Mudâf

ilaihi zu dem Muļâf. Man kann es also nicht vorstellen ,

wie das Muqaf ilaihi nicht vor das Mudâf treten darf, auſser

wenn das in den Gen . Gesetzte ein Fragenomen, oder einem

Fragenomen annectirt ist. In diesem Fall muſs man min

mit seinen Gen. voranstellen , vgl.min ajjihim anta afdalu

und min ġulâmi ajjihim anta afờalu. – Bisweilen

kommt abnormer Weise auch bei anderen als Fragewörtern

die Voranstellung vor.

Vgl. „ Sie sprach zu uns: geseegnet deine Ankunft, und sie

gab zur Reisekost frischen Honig , nicht war, was sie ( sonst )

als Kost bot, süſser als er (bal mâ zawwadat minhu atjabu ).“

Vgl. den Vers des Dll-r-rumma: „ Kein Tadel war an

ihnen auſser, daſs die Schnellste von ihnen langsam schrei

tend war, und daſs nichts träger war ‘als sie (lâ s'ai' a min

hunna aksalu ).“

Vgl. „ Wenn Asmâ' einst im Gehen wetteifert mit einer
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Senftengenossin , so ist Asma' lieblicher als diese (asmâ’u

min tilka -t -ta -înati amlahu).“

„ Selten setzt die Form des Vorzugs das sichtbare No

men in den Nominativ, vertritt sie aber ein Verbum , geschieht

dies häufig . Vgl. „ Nimmer siehst du unter den Menschen v. 505.

einen Genossen , der würdiger wäre der Güte als der Freund

(aulâ bihi-l-fadlu min as- şadîķi).“

Erkl. Die Form des Vorzugs, af'alu , muſs dazu passen ,

daſs ein Verbum an ihre Stelle tritt oder nicht. Kann ein

Verbum nicht ihre Stelle vertreten , setzt sie das sichtbare

Nomen nicht in den Nominativ , sondern nur ein verborgenes

Pronomen , vgl. zaidun afậalu min amrin.

In afdalu ist ein verborgenes Pronomen, daſs auf zaidun

sich zurückbezieht. Man sagt nicht: marartu birag’ulin

afdalu minhu abûhu, so daſs a bâhu im Nominativ durch

afdalu stünde, auſser in einer schwach begründeten Rede

weise, die Sîbawaihi überliefert. Paſst aber die Form des

Vorzugs, af'alu , dazu , daſs man ein Verbum an ihre Stelle

setzen kann , kann sie , wie allgemein anerkannt wird , das

sichtbare Nomen regelrecht in den Nominativ setzen . Dies

findet überall da statt , wo die Form af'alu nach einer Ne

gation oder dergleichen steht, und das vor ihm im Nomina

tiv Stehende ein Fremdartiges ist , das vor sich selbst nach

zwei verschiedenen Gesichtspuncten bevorzugt wird . Vgl.

„ Ich sah nie einen Mann, in dessen Auge die Schminke bes

ser war, als sie war im Auge des Zaid (mâ ra’aitu rag’ulân

ahsana fifainihi-l-kuhlu minhu fî faini zaidin ) al-kuhlu steht

im Nominativ durch aḥsana, weil das Verbum an seine

Stelle treten kann, vgl. mâ ra’aitu rag’ulân jahsunu fiai

nihi- l -kuḥlu . Vgl. die Ueberlieferung : „Nicht giebt's Tage,

an welchen Gott die Fasten angenehmer wären , als an den

10 Tagen des Dû-l-hig’g’a (ahabba ilâ -l-lahi fîhâ -s- saumu

minhu ).“

Vgl. den Vers des Dichters, den Sîbawaihi anführt :

„ Ich ging vorüber, am Thal der wilden Thiere , und nicht

sahe ich ein Thal wie das Thal der wilden Thiere , in dem ,

wenn es dunkelt, weniger Caravanen wären , die absichtlich

dahin gelangten , und kein gefährlicheres, auſser in wieweit

Gott die Nachtwandler beschützt (aķalla bihi rakbun ).“
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Im Text deutet Verf. den ersten Fall in der ersten

Hälfte des ersten Verses und den zweiten Fall in der zwei

ten Hälfte an .

XXXIX. Das Eigenschaftswort.

(an -na'tu ).

„Es folgt in der Analyse dem vorhergehenden Nomen

das Eigenschaftswort, die Bestätigung, die Verbindung, die

Apposition.“

Erkl. Das Consequens (at-tâbiʻu ) heiſst das Nomen, wel

ches mit dem ihm Voraufgehenden die Analyse durchaus ge

mein hat. Diese Definition umfaſst alle Consequens wie auch

das Habar eines Mubtada' und den im Accus. stehenden

Hâl. Der Zusatz „ durchaus“ schlieſst das Habar und den

im Accus. stehenden Hâl aus, da diese zwei nicht durchaus

mit dem Voraufgehenden eine Analyse gemein haben, sondern

nur in einigen Fällen, während die Consequens in allen Fäl

len mit dem Voraufgehenden eine Analyse haben. Das Con

sequens zerfällt in fünf Klassen : 1) das Eigenschaftswort

an -na'tu ; 2 ) die Bestätigung at- taukîdu; 3 ) die erklärende

Verbindung Catfu - l -bajâni; 4 ) die Verbindung der ordnen- en

den Reihe atfu - n - nasaķ; 5) die Apposition al- badal.

„ Das Eigenschaftswort ist ein Consequens, welches das

Antecedens entweder durch seine eigene Beziehung, oder

durch Beziehung dessen , was sich ihm anhängt, vervoll

ständigt.“

*2
2

Erkl. Verf. definirt das Eigenschaftswort dadurch , daſs

es das Consequens sei , welches sein Antecedens vervollstän- tish

digt, dadurch daſs es eine seiner wirklichen Eigenschaften,

oder eine sich ihm grade anhängende Eigenthümlichkeit,

d . i. ein mit ihm in Verbindung Stehendes, vgl. marartu

birag’ulin karîmin abûhu, erklärt. Der Ausdruck „ das

Consequens“ umfaſst alle jene Fünf, doch dieser Zusatz schlieſst

alle , auſser das Eigenschaftswort aus. – Das Eigenschafts

wort dient zur speciellen Hervorhebung , vgl. marartu bi- D
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zaidin al-hajjâţi, oder zum Lobe , vgl. marartu bizai

din al-karîmi, wie auch : „ Im Namen Gottes, des sich

erbarmenden Erbarmers; “ oder zum Tadel, vgl. Ķur. 16 , 100 .

„ Flehe Hülfe bei Gott gegen den Satan, den mit Steinen ge

worfenen (min as’-s’aitâni ar-rag'îmi) ;“ oder um Mitleid zu

erregen (marartu bizaidin al-maskîni) ; oder zur Bestägung ,

vgl.Gestern , (das Vergangene) kehrt nicht zurück, vgl. Kur.69,

13., „ wenn geblasen wurde in die Posaune ein Blasen (naf

hatun wâhidatun ).

„ Dem Eigenschaftswort wird in Betreff der Determina

tion und Indetermination dasselbe verliehen als seinem Ante

cedens, vgl. geh vorüber bei Leuten, Edlen (biķaumin

kur’amâ’a ).

Erkl. Das Eigenschaftswort stimmt seinem Antecedens in

seiner Analyse, und der Determination oder Indetermination bei.

Bei einem determinirten Wort setzt man kein indeterminirtes

Eigenschaftswort , auch tritt zum indeterminirten kein deter

minirtes Eigenschaftswort.

„ Das Eigenschaftswort verhält sich in Hinsicht des Sing .

Masc. etc ., wie das Verbum ; befolge, was sie befolgen.“

Erkl. Die Anpassung des Eigenschaftsworts an sein

Antecedens geschieht in Hinsicht des Sing. Dual. Plur.Masc.

Fem . nach der Regel des Verbum . Setzt das Eigenschafts

wort ein verschwiegenes Pronomen in den Nom ., paſst es

sich seinem Antecedens ganz allgemein an , (vgl. zaidun ra

g ’ulun hasanun , und zaidâni rag'ulâni hasanâni) , wie sich

das Verbum anpassen würde, wenn man anstatt des Eigen

schaftswortes ein Verbum setzte, vgl. ra g ’ulun ḥasuna.

Setzt das Eigenschaftswort ein sichtbares Nomen in den

Nominativ , geht es in Beziehung auf Masc. und Fem . dem

sichtbaren Nomen analog ; doch in Hinsicht des Dual und

Plur. bleibt es Sing. und geht wie das Verbum , wenn dies

ein sichtbares Nomen in den Nominativ setzt , vgl. marartu

birag’ulin ḥasa natin ummuhu = hasunat ummuhu,

vgl. marartu bimra'ataini hasanin abawâhumâ und

birig 'âlin hasanin âbâ’uhum = ḥasuna abawâhumâ

und ḥasuna âbâ'uhum .

Das Resumé: Setzt das Eigenschaftswort ein Pronomen
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in den Nominativ paſst es sich dem Antecedens an in den

vier Klassen der zehn Analyse -Verhältnissen : 1) im Casus,

2 ) der Determination oder Indetermination , 3) dem Genus,

4 ) den Numerus. * )

Setzt aber das Eigenschaftswort ein sichtbares Nomen

in den Nominativ , paſst es sich ihm an in zwei Fällen von

Fünfen , in einem der Analyse -Bestimmungen , d i. dem Casus

und einem der Determination und Indetermination. Die fünf

übrigen Fälle sind Masc. Fem . Sing . Dual. Plur. — Das Eigen

schaftswort befolgt hier die Regel des Verbum ,wenn es ein sicht

baresNomen in den Nominativ setzet. Lehnt es sich an ein Fem .,

wird es Femininum , wenn es auch einem Masculinum beige

geben ist; lehnt es sich an ein Masc. wird es Masc., wenn es

auch einem Fem . beigegeben ist ; lehnt es sich an einen Sing.

Dual oder Plur ., steht es doch im Sing., wenn auch das von

ihm Beschriebene sich anders verhält.

„ Setze als Eigenschaftswort abgeleitete Begriffe wie

şa 'bun schwer, daribun scharf, und dergl. wie auch dâ,

dû und das relativ Bezogene.“

Erkl. Man kann nur Abgeleitetes als Eigenschaftswort

setzen, sei dasselbe ein solches der Form , oder nur der Aus

legung nach . Unter abgeleitet versteht man hier das, was

vom Masdar entlehnt wird, um ein Abstractum und den Trä

ger desselben zu bezeichnen : nämlich das Part. act. und pass.,

das dem Part. act. ähnelnde Eigenschaftswort, und die Form

des Vorzugs. Das als Abgeleitetes Ausgelegte ist das De

monstrativ, vgl. marartu bizaidin hâdâ , d . i. der auf den

hingewiesen wird. Ferner dû in der Bedeutung Herr, und

auch das relative , vgl. marartu birag’ulin dî mâlin oder

bizaidin dû ķâma. Endlich das Relativbezogene , vgl.

marartu birag’ulin şuras’ijjin = muntasibin ilâ ķu

rais'in .

„ Man setzt als Eigenschaftswort einen indeterminirten

Satz und verleiht ihm das, was man ihm als Habar verleiht.“

* ) Die zehn Fälle der Analyse : I. Casus: 1 ) Nom ., 2) Gen.,

3 ) Accus.; II. : 4 ) Determination, 5 ) Indetermination .; III. Genus: 6 )Masc.,

7) Fem .; IV . Numerus : 8) Sing., 9) Dual, 10 ) Plur .
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Erkl. Der Satz steht als Eigenschaftswort, wie er als

Habar oder Hâl vorkommt. Er ist als ein indeterminirtes

Eigenschaftswort zu deuten und deshalb steht er nur beim

Indeterminirten als Eigenschaftswort, vgl. marartu birag'u

lin ķâma abûhu = a bûhu ķâ'imun. Ein Satz steht nie

als Eigenschaftswort eines Determinirten , falsch wäre zu sa

gen marartu bizaidin abûhu ķâ’imun. – Einigemeinen,

daſs es erlaubt sei , einem mit dem Artikel al determinirten

Worte einen Satz als Eigenschaftswort beizufügen . So be

trachtet man Şur. 36 , 37. „Und ein Zeichen ist ihnen die

Nacht, aus der wir herausziehn den Tag (waâjatun lahumu

l-lailu naslahu minhu an-nahâra, naslabu als Eigenschaftswort

von al-lailu ).“

Vgl. „ Bisweilen ging ich vorüber bei dem Gemeinen ,

der mich schmähte, dann ging ich weiter und sagte, er meint

mich nicht ( alà -l-la’îmi jasubbunî).“

Der Satz, welcher als Eigenschaftswort auftritt muſs ein

Pronomen haben , das ihn mit dem Nomen verbindet, doch

fällt dies auch weg, wenn etwas darauf hinleitet.

Vgl. „ Ich weiſs nicht, ob die Entfernung sie geändert

hat, oder die Länge der Zeit oder Geld , das sie erlangten

(am mâlun aşâbû, vgl. für mâlun aşâbûhu ).“

Vgl. Ķur. 2 , 45 . „ Wahrt Euch vor den Tag , wo nicht

vertritt eine Seele eine andere in irgend einer Weise (lâ

tag ’zî nafsun an nafsin s’ai'an = là tag’zî fîhi).“ Ueber die

Art, wie an dieser Stelle das Pronomen wegfiel, giebts zwei

Auffassungen. Die Einen sagen , es wurde auf einen Stofs zu

sammen mit fî weggenommen ; die Anderen behaupten , daſs

es nur allmählig wegfiel, zuerst fî, worauf das Pronomen

dem Verbum angehängt wurde, vgl. tag’zîhi, dann fiel das

verbundene Pronomen weg, so daſs tag’zî blieb .

„ Verwehre, daſs hierbei ein Satz , der ein Streben ausdrückt,

vorkommt; findet sich ein solcher vor , setze eine Wort-An

führung, die darin liegt als verschwiegen ; dann wirst du das

Rechte treffen .“

Erkl. Ein Satz des Strebens steht nie als Eigenschafts

wort,man sagt nicht marartu birag’ulin iờribhu, sondern
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ein solcher steht nur als Habar, entgegen der Ansicht des

Ibnu-l-Anbârî, man sagtzaidun iờribhu . Der frühere Aus

druck des Verf. v . 511. „ Es wird ihm verliehn , was ihm

als Habar verliehen wird ,“ läſst vermuthen , daſs jeder Satz,

der als Habar auftritt, auch als Eigenschaftswort stehn könne;

deshalb macht Verf. in diesem Verse diese Beschränkung.

Dann sagt Verf., daſs, wenn etwas vorkommt, das dem äuſse

ren Anschein nach vermuthen lieſse, daſs ein Satz des Stre

bens als Eigenschaftswort stehe, dies durch die Verschwei

gung der Rede-Anführung erklärt werden könne, so daſs

das Verschwiegene Eigenschaftswort ist und der Satz des

Strebens von der verschwiegenen Rede- Anführung regiert

werde.

Vgl. „ Bis daſs, da die Nacht dunkelte und sich mit dem

Taglicht vermischte , sie mit Wasser gemischte Milch brach

ten , die der Art war, daſs man sagen konnte, hast du je ge

sehn den Wolf ( g’à û bimadķin hal ra ’aita -d -di’ba ķat) ? “

Scheinbar wäre halra’aita - d -diba ķat als Eigenschafts

wort zu setzen von madķin , und dies wäre ein Satz des

Strebens, doch ist's nicht so wie es den Anschein gewährt,

sondern es ist ein Regime von der verschwiegenen Rede

Anführung, und diese ist Şifa von madķin rest.: bimadķin

maķûlin fîhi. Fragt man , ob diese restitutio stets nöthig

sei bei einem Strebesatz, der als Habar steht, so daſs zai

dun iờribhu stets wäre == zaidun maķûlun fîhiidribhu,

so muſs man antworten , daſs hierüber Meinungsverschieden

heit herrscht. Ibnu-s-Sarrâg' und al-Fârisî setzen dies für

nothwendig , aber die meisten halten es grade nicht für

nothwendig.

„Man setzt häufig als Eigenschaftswort ein Maşdar, doch

bedingt inan nothwendig für dasselbe den Sing . und das

Masc. aus.“

Erkl. Häufig ist der Gebrauch eines Masdar als Eigen

schaftswort , vgl. marartu birag’ulin ‘adlin , birigâlin

fadlin, binisâ’in adlin etc. Das Maşdar steht seiner ur

sprünglichen Bedeutung zuwider als Eigenschaftswort, denn

es bedeutet ein Abstractum , aber nicht dessen Träger. Man

muſs dasselbe also interpretiren , entweder, daſs adlin an der
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Stelle von Câdilin stehe , oder man erkläre es durch die

Wegnahme eines Mudâf, vgl. bira g’ulin dî (adlin ; dann

fiel dî weg , und fadlun trat an seine Stelle. Endlich kann

man es hyperbolisch fassen , indem man die Person als We

sen des Abstractum betrachtet, selbst metaphorisch oder durch

eine gewagte Behauptung .

„Wenn ein aus mehreren Gliedern Zusammengesetztes Ei

genschaftsworte bekommt, die etwas Verschiedenes ausdrücken,

vertheile sie , sie durchgängig verbindend ; doch thutman das

nicht, wenn diese Eigenschaftsworte in einem Worte zusam

mengehn.

Erkl. Wenn ein nicht in einem bestehender Ausdruck

mit Eigenschaftsworten gesetzt wird , muſs das Eigenschafts

wort in sich Verschiedenes oder Zusammenstimmendes bezeich

nen; bezeichnet es in sich Verschiedenes, muſs man durch

die Verbindungspartikel die Eigenschaftsworte trennen , vgl.

marartu bi- z -zaidaini al-karîmiwal-bahîli. Bedeutet

der Ausdruck aber Verbundenes, setzt man den Dual oder

Plural, marartu birag’ulaini karîmaini.

„ Das Eigenschaftswort zweier Wörter , die Regime sind v. 515 .

von zwei der Bedeutung und Rection nach einigen Wörtern ,

laſs ohne Ausnahme in Folge treten .“

Erkl. Wenn zwei Regime von zwei Regens, die der

Bedeutung und der Rection nach einig sind , mit einem Ei

genschaftswort versehn werden , so laſs das Eigenschaftswort

in Folge treten zu dem beschriebenen Nomen, im Nom . Gen .

und Accus., vgl. haddattu zaidân wa kallamtu ‘amrân

al-karîmaini. Sind die beiden Regens und ihre Rection

verschieden, so ist nothwendig , die Construction abzubrechen,

und ist verwehrt sie in Folge zu setzen , vgl. g’â’a zaidun

wadah aba ‘amrûn al-'âķilaini mit dem Accus. wegen Ver

schweigung eines Verbum sc. aʻnî, und im Nom . nach Ver

schweigung eines Mubtada' sc. huwa.

„ Sind der Eigenschaftsworte viel, und schlieſsen sie sich

einem ihrer Erwähnung Bedürftigen an , läſst man sie in der

Folge auftreten.“

Erkl. Werden die Eigenschaftsworte wiederholt und ist

das beschriebene Nomen nur durch sie insgesammt klar, muſs
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man alle in der Folge auftreten lassen , vgl. marartu bi

zaidin al- faķihi as'- s'â 'iri al-kâtibi.

„ Brich die Construction ab , oder laſs die Folge eintre

ten , wenn das Nomen ohne sie alle bestimmt, oder durch

einige von ihnen klar hervortritt; brich ab als Darthuender.“

Erkl. Ist das beschriebene Nomen ohne sie alle klar,

kann man bei ihnen allen die Folge oder den Abbruch ein

treten lassen . Ist das Nomen deutlicher bestimmt durch eins

von ihnen ohne das andere , muſs man bei dem es deutlicher

bestimmenden die Folge eintreten lassen : bei dem aber, das

zur Bestimmung nichts beiträgt , kann Abbruch und Folge

eintreten .

„ Setze beim Abbruch in den Nom . oder Accus. ein Pro

nomen als Mubtada’ oder ein den Accus. Regierendes , das

nicht hervortritt.“

Erkl. Geschieht der Abbruch vom beschriebenen No

men, tritt das Eigenschaftswort in den Nom . wegen der Ver

schweigung eines Mubtada? oder in den Accus. wegen der

Verschweigung eines Verbum , vgl. marartu bizaidin al

karîmu scil. huwa oder al-karîma, d . h . a‘nî. Man muſs

das den Nom . oder Accus. Regierende verschweigen und

darf es nicht hervorheben . Dies ist richtig , wenn das Ei

genschaftswort zum Lobe steht, vgl.marartu bizaidin al

karîmu, ma, oder wenn es den Tadel ausdrückt, vgl. ma

rartu biſamrin al-habîtu , ta ; oder wenn es Mitleid erre

gen soll, vgl. marartu bihâlidin al-maskínu , na. Dient

aber das Eigenschaftswort zur speciellen Hervorhebung, ist

die Verschweigung nicht nothwendig , vgl. marartu bizai

din al-hajjâța .

„ Das beschriebene Nomen und das Eigenschaftswort,

welches man subintelligiren kann , kann man weglassen , doch

tritt dies selten beim Eigenschaftswort ein .“

Erkl. Das Nomen kann wegfallen , und das Eigenschafts

wort an seine Stelle treten, wenn etwas darauf hinführt, vgl.

Kur. 34 , 10. „ Mache lange sc .: Panzerhemden.“ Auch wird

das Eigenschaftswort weggenommen , wenn darauf etwas hin

führt, doch ist das selten , vgl. Ķur. 2 , 66. „ Sie sagten , jetzt
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hast du gebracht das Recht, d . i. das deutliche“ , vgl. Ķur. 11,

48. „ Fürwahr er ist nicht von deinen Leuten scl. den Ent

gehenden .“

XL . Die Bestätigung.

(at-taukidu).

„ Das Nomen wird bestätigt durch an -nafsu und al- v. 520 .

‘ainu mit einem Pronomen, das zum Bestätigten paſst. Setze

beide Wörter nach der Form af'ulun in den Plural, wenn

sie nicht einem Singularis folgen . Beachte das.“

Erkl. Die Bestätigung zerfällt in zwei Theile : 1) die

wörtliche, davon handelt Verf. später, und 2 ) die dem Sinne

nach stattfindende. Die Letztere zerfällt wieder in zwei Gat

tungen : Erstlich die, welche die Vermuthung aufhebt, daſs ein

dem Bestätigten annectirtes Wort zu subintelligiren sei. Ueber

diese handelt Verf. in diesen zwei Versen. Man bedient sich

dazu zweier Worte an-nafsu und al- 'ainu, vgl. g’â’ a zai

dun nafsuhu oder 'ainuhu. nafsuhu und ‘ainuhu sind

die Bestätigung von zaidun , und heben die Vermuthung

auf, daſs die restitutio sei: g 'â 'a babaru, oder rasûlu zai

din . — an -nafsu und al-'ainu, müssen an ein Pronomen

annectirt sein , das dem bestätigten Worte sich anpaſst , vgl.

g 'â ’ a zaidun nafsuhu, 'ainuhu. Steht das bestätigte Wort

im Dual oder Plural, setzt man die beiden Worte nach der

Form afulun in den Plural, vgl. g’â ’a az -zaidâni anfu

suhumâ oder a 'junuhumâ, oder g’â’a az -zaidûna anfu

suhum , aʻjunuhum .

„kullân erwähne bei einer Zusammenfassung , ebenso

kilâ , kiltâ und g’amí'un mit dem Pronomen verbunden .“

Erkl. Dies ist die zweite Gattung der Bestätigung,

die dem Sinne nach stattfindet, nämlich diejenige, welche die

Vermuthung aufhebt, daſs man nicht zusammenfassen wolle,

Hierzu wird gebraucht kullun , kilâ , kiltâ und g’amí'un .

So daſs man mit kullun und g ’amí'un einen Begriff bestä

tigt, der Theile so in sich schlieſst, daſs man einige von ihnen
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an die Stelle des Ganzen setzen kann , vgl. „ g 'â’a - r -rakbu

kulluhu oder g’amîʻuhu (es kamen die Reiter allesammt);“

dagegen sagt man nicht g’â’a zaidun kulluhu. Durch kila

bestätigt man einen Dualmasc. und durch kiltâ einen Dual.

fem ., vgl. g’â’a az - zaidâni kilâ humâ und g’â 'a al -hin

dâni kiltâ humà. Alle diese Worte müssen an ein Prono

men annectirt sein, das dem bestätigten Wort sich anpaſst.

„ Man gebraucht auch wie kullun das Part. act. fem .

von 'amma, wie eine Zuthat bei der Bestätigung .

Erkl. Die Araber gebrauchen , um die Zusammenfassung

zu bezeichnen,wie kullun 'âm matun, annectirt an das Pro

nomen des Bestätigten, vgl. g’a'a - 1-ķaumu âmmatuhum .

Selten rechnen die Grammatiker dies Wort zu den Ausdrücken

der Bestätigung, doch thut es Sîbawaihi; deshalb sagt Verf.

wie eine Zuthat, da die meisten Grammatiker es nicht erwähnen .

„ Nach kullun setztman als Bestätigung hinzu a g ’m a 'u ,

g 'a m 'â ’u ag'm a 'ûna und g’umaʻu .“

Erkl. Zur Bestärkung der Zusammenfassung setzt man

nach kullun noch ag’m aʻu und die anderen erwähnten For

men . ag'm aʻu folgt dem kulluhu, g'am â ' u dem kulluhâ,

ag'ma'ûna dem kulluh um und g’umaʻu dem kulluhunna.

„ Auch ohne kullun steht bisweilen ag’maʻu , g 'amfâ’u,

ag'ma'ûna und g ’uma’u .“

Erkl. a g’m aʻu wird bisweilen zur Bestätigung gebraucht,

wenn auch kulluhu ihm nicht voraufgeht, so auch die an

deren Formen ohne den Voraufgang der entsprechenden

Formen von kullun, doch meint Verf. dies sei selten .

Vgl. „ O wäre ich doch ein gesäugtes Knäblein und es

trügemich die Kleinnasige ein ganzes Jahr. Wenn ich weintc,

küſste sie mich viermal , dann bliebe ich die Ewigkeit beim

weinen (ad -dahra abkâ ag'maʻa ).“

„ Giebt die Bestätigung eines Indeterminirten einen be

friedigenden Sinn , wird sie gestattet. Die Başrenser jedoch

verwehren sie allgemein .“

Erkl. Die Lehrweise der Basrenser ist, daſs die Bestä

tigung des Indeterminirten nicht möglich sei, gleichviel, ob

v. 525.
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dasselbe ein begrenztes sei wie Tag, Nacht, Monat etc. oder

nicht, wie z. B . „ Zeit“ . Die Kûfenser hingegen, denen Verf.

beitritt, lehren , daſs man bei begrenzten Indeterminirten die Be

stätigung eintreten lassen kann , da dadurch ein neuer Sinn

hinzugefügt werde, vgl. şumtu s’ah rân kulla hu und : „ es

knarrte das Wasserrad den ganzen Tag.“

„ Begnüge dich beim Dual mit kilâ und kiltà ohne die

Formen der Paradigma faſlâ’u und af'alu .“

Erkl. Wie erwähnt ist, wird ein Dual durch die bei

den Worte an - nafsu und al - ainu, ferner durch kilâ und

kiltâ bestätigt. Die Başrenser lehren , man gebrauche keine

anderen Worte zur Bestätigung des Dual, man sage nicht

g ’â ’a - l - g ’ais'âni ag'm aſâni etc., da man durch kilâ und

kiltâ derselben entbehren könne. Die Kûfenser erlauben

dies jedoch.

„ Bestätigt man das Pronomen , welches mit an -nafsu

und al-'ainu sich verbindet, so geschieht das nach der

Setzung des getrennten Pronomen. Dies gilt bei dem im

Nominat. stehenden. Man bestätigt auch in anderen Casus

stehende Pronomina, doch ist dann diese Beschränkung nicht

nothwendig.“

Erkl. Die Bestätigung des im Nomin . stehenden und

mit an -nafsu oder al-'ainu verbundenen Pronomen ist

nur möglich , nachdem dasselbe durch ein getrenntes Prono

men bestärkt ist , vgl. kûm û antum anfusukum , doch nie

ķûm û anfusukum . Bestärkt man aber das Pronomen durch

etwas anderes als an -nafsu und al-ainu, so ist dies nicht

nothwendig , man sagt ķûm û kullukum und ķûm û antum

kullukum . So ist es auch , wenn das bestätigte Pronomen

nicht im Nomin ., sondern im Accus. und Gen . steht; man

sagt marartu bika nafsika wie marartu bikum kulli

kum , ra’aituka nafsaka und ra’aitukum kullakum .

„ Die wörtliche Bestätigung kommt als eine wiederholte v. 530

vor, vgl. geh geb.“

Erkl. Dies ist der zweite Theil der Bestätigung , näm

lich die wörtlich durch die Wiederholung des ersten Wortes

selbst ausgedrückte.

17
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Vgl. „Wo, wohin sind die Fliehenden (Commentar : an

nug’âtu ) mit meinem Maulthier? es kommen zu dir die Er

reichenden : halt an, halt an !“

Vgl. Kur. 89, 22. „ Gewiſs, wenn zertrümmert wird die

Erde in Trümmer.“

„ Nicht wiederhole den Ausdruck eines verbundenen Pro

nomen , auſser mit dem Worte zugleich , mit dem es verbun

den ist.“

Erkl. Will man die Wiederholung des verbundenen

Pronomen zur Bestätigung gebrauchen , muſs man das Wort

mit dem es verbunden ist , mit wiederholen , vgl. marartu

bika bika, nicht aber marartu bikaka.“

„ So verhalten sich auch die Partikeln , diejenigen aus

genommen, denen der Begriff der Antwort zukommt, wie

na'am , balâ.“

Erkl. So verhält es sich auch , wenn man die Bestäti

gung der Partikeln ausdrücken will , die keine Antwort be

zeichnen . Esmuſs mit der zu bestätigenden Partikel das damit

verbundene Wort wiederholt werden , vgl. inna zaidân inna

zaidân ķâ'imun , doch ist nicht inna inna zaidân ķâ'i

mun erlaubt. – Bezeichnet die Partikel eine Antwort wie

naſam , balâ ja , g’airi gewiſs, ag'al jawohl, ’i so ist's und la

nein , so kann man sie allein wiederholen (lies: wag'Ara).

Fragt man „ stand Zaid ? „ antwortet man : ja ja naʻam ña'am .

nein nein lâ lâ , oder doch doch balâ balâ.

„ Mit dem Pronomen Nomin ., welches wohl getrennt steht,

bestätige jedes Pronomen , welches verbunden ist.“

Erkl. Es kann mit dem Pronomen Nominat., das getrennt

ist, jedes verbundene Pronomen bestätigt werden , sei es in

den Nominativ gestellt , vgl. ķumta anta , oder in den Ac

cusativ akramtanî anâ, oder in den Genitiv , vgl. marartu

bihi huwa.
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v. 535 .

XLI. Die Verbindung.

(al-ʻatf).

„ Die Verbindung (al-‘atf ) bringt entweder eine Erklä

rung oder Anreihung. Zunächst handeln wir über die erstere .

Die Verbindung, welche eine Erklärung giebt, steht in der

Folge und ist der Şifa ähnlich . Die wahre Absicht der Worte

ist dadurch enthüllt.“

Erkl. Die Verbindung zerfällt in zwei Theile , in die

Verbindung der Anreihung (ʻatfu -n -nasaķi) und die Verbindung

der Erklärung ( atfu - l-bajâni) ; die letztere behandelt Verf.

zunächst. Die Verbindung der Erklärung ist das pri

mitive Consequens, welches der Şifa darin gleicht, daſs es das

Antecedens erklärt und nicht selbstständig ist. Vgl. „ Es schwur

beiGott Abû Hafs (Umar.“ (Umaru ist ‘atfu - l -bajân, denn

es bestimmt klar den Abû Hafs. In obiger Definition schlieſst

„ das primitive “ die Şifa aus, da diese entweder abgeleitet,

oder als solche zu deuten ist. Der Zusatz „ das Consequens“

schlieſst die Bestätigung und die Verbindung der Anreihung

aus, denn beide erklären nicht das voraufgehende Wort.

Ebenso ist die primitive Apposition al-badalu al- g'âmidu

ausgeschlossen , da dieselbe selbstständig ist.

„ Setze die Verbindung übereinstimmend mit dem Vor

aufgehenden , sowie das Eigenschaftswort mit demselben über

einstimmend ist.“

Erkl. Da die erklärende Verbindung dem Eigenschafts

wort gleicht, muſs sie sich dem Voraufgehenden anpassen, wie

auch das Eigenschaftswort in Hinsicht der Casus, Determi

nation und Indetermination, des Genus und des Numerus.

„ Beide können bisweilen indeterminirt sein , wie sie auch

determinirt sind.“

Erkl. Die meisten Grammatiker lehren , daſs es verbo

ten sei , die erklärende Verbindung und das voraufgehende

Wort indeterminirt zu setzen . Andere aber, wozu Verf. ge

hört , erlauben beide indeterminirt zu stellen , wie sie auch

als Determinirte erscheinen. Als Stelle, wo beide indetermi

nirt erscheinen , führen sie an Kur. 24 , 35. „ Sie wird ent

17 *
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zündet von einem geseegneten Baum , einem Qelbaum “ ; fer

ner 14 , 19. „ Er wird getränkt von einem Wasser, einem

Wundwasser .“

„ Als passend zur Apposition (badal) werden Fälle ange

sehen , die sich anders verhalten als „ 0 mein Diener Jaʻmar

(jâ gulâmî jaſmara),“ ferner andere als „ al-bakrijju bis'

run “ . Nicht ist probabel, solche als Apposition zu setzen.“

Erkl. Alles, was als erklärende Verbindung auftritt, kann

auch als Apposition gelten , vgl. „ ich schlug den Abû 'Ab

dallah , den Zaid. Hiervon nimmt Verf. zwei Fälle aus, in

denen das in der Folge stehende Wort allein als erklärende

Verbindung aufgefaſst werden kann : 1) Wenn die Folge ein

determinirter Singular ist, der declinirt wird, und das Vor

aufgehende im Vocativ steht, vgl. jâ gulâmi jaʻmara. Hier

kann man jaʻmara nur als erklärende Verbindung fassen,

doch nicht als Apposition ; denn die Apposition steht nur,

wenn man das Regens wiederholen will, nothwendig müſste also

jaʻmaru indeclinable auf Damm stehn ; da, würde jâ wieder

holt, es sich so verhalten würde. — 2 ) Daſs das Consequens

frei von al sei, das Voraufgehende aber mit al stehe und

auch die Șifa mit al daran annectirt sei, vgl. anà- d - đâ

ribu -r -rag’uli zaidin . zaidin kann hier nur als erklä

rende Verbindung gefaſst werden , nicht als Apposition von

ar -rag’uli; denn die Apposition steht mit der Absicht, das

Regens zu wiederholen ; nothwendig wäre also die restitutio

a nâ - à -dâribu zaidin. Dies ist aber nicht möglich, weil,

wie wir im Capitel der Annnexion gesehn haben , die Şifa

mit al nur an das mit al Versehene oder an dessen Muđâf

annectirt wird.

Vgl. „ Ich bin der Sohn dessen , der den Bakriten näm

lich den Bis’r so hinterliels , daſs die Raubvögel schwebend

ihn beobachteten (anâ -bnu-t- târiki-l-bakrijji bis’rin ).“

bis'rin muſs hier erklärende Verbindung sein , da man

nicht restituiren kann an â -bnu - t -târiki bis’rin . – Verf.

giebt an , daſs es nicht zu erlauben sei, bis'rin als Apposi

tion zu gebrauchen , um auf die Lehrweise von al- Farra' und

al-Fârisî hinzudeuten.
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XLII. Die Verbindung der Anreihung .

( atfu - n -nasaki).

„Ein Consequens, das durch eine vermittelnde Partikel v. 540.

stattfindet , ist die Verbindung der Anreihung (̒ atfu -n -na

saķi); vgl. „ spende besonders Liebe und Lob dem , der

treu ist.“ .

Erkl. Die Verbindung der Anreihung ist das Conse

quens, welches durch die Einschiebung einer von den zu er

wähnenden Partikeln mit ihrem Antecedens verbunden wird .

Die Bestimmung, daſs die Partikel zwischen beide trete,

schlieſst die anderen Consequens aus.

„ Diese Verbindung geschieht allgemein durch wa,

tumma, fa , hattâ , am , au. Vgl. „ In dir ist Aufrichtigkeit

und (wa) Treue.“

Erkl. Die Partikeln der Verbindung zerfallen in zwei

Klassen : A . die, welche das Verbundene mit seinem Antece

dens ganz allgemein , d . h . dem Worte und dem Sinne nach,

vereinigen . Diese sind 1) wa und ; 2 ) fa, dann : g’â’a zaidun

faʻamrûn; 3) tumma darauf; 4 ) hattâ bis auf, sogar; vgl.

„ es kamen die Pilger, sogar (hattâ ) die Fuſsgänger“ ; 5 ) am

etwa und 6 ) au oder. – B . Die Partikeln , welche nur der

wörtlichen Erscheinung nach vereinigen .

„ Nur der Worterscheinung nach setzt als Consequens

bal, lâ, und lâkin . Vgl. „ Nicht erschienen Männer , son

dern (lâkin ) ein kleiner Knabe.“

Erkl. Diese drei Partikeln vereinen das zweite mit dem

ersten zwar in der Casus- Bestimmung , doch nicht dem

Sinne nach .

„ Verbinde mit Wâw ein in Hinsicht des Sinnes sich

anschlieſsendes oder voraufgehendes Wort, oder ein in Ge

nossenschaft und Uebereinstimmung auftretendes.“

Erkl. Nachdem Verf. die neuen Verbindungspartikeln

angegeben , erwähnt er die Bedeutungen derselben. Wâw

dient allgemein zur Vereinigung, so lehren die Başrenser .

Sagt man g’â ’a zaidun waʻamrûn, so deutet dies auf die
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Vereinigung beider in Rücksicht auf das Kommen . Amr

kann vor oder nach, oder zusammen mit Zaid gekommen

sein . Dies wird nur klar durch das damit Verbundene, vgl.

g’â ’a zaidun waſamrûn ba'dahu. - So wird mit dem

Wâw das sich Anschlieſsende, Voraufgehende und Beglei

tende verbunden. Die Kûfenser lehren, wa zeige die Anord

nung (tartîb ) an ; doch werden sie widerlegt durch Ķur. 23, 39.

„ Nichts ist es als unser Leben in dieser Welt, wir sterben

und leben (namûtu wanahjâ ).“

„Wâw wird speciell zur Verbindung desjenigen gebraucht,

was das Antecedens nicht entbehren kann , vgl. „ es wurde

in Reihe gestellt dieser und mein Sohn.“

Erkl. Wâw wird speciell unter den Partikeln der Ver

bindung hervorgehoben darin , daſs es da als Verbindungs

Partikel gebraucht werde, wo man sich nicht mit dem ersten

Wort allein begnügen kann . Vgl. „ Es stritten sich Zaid und

Amr“ , oder „ es war in Genossenschaft Zaid und Amr.“ In

diesen Fällen kann Fa oder eine andere Verbindungspartikel

nicht stehn.“

v . 545 . „ fa dient zur Anordnung bei dem Anschluſs und tumma

zur Anordnung bei der Trennung.“

Erkl. fa bezeichnet die Nachstellung des Verbundenen

nach seinem Antecedens, wie wenn es ein daran Geschlosse

nes wäre; tumma hingegen die Nachstellung desselben, wenn

es als ein Getrenntes, d . h . als ein Fernstehendes von dem

Antecedens auftritt ; vgl. Ķur. 87 , 2. „ Der, welcher schuf

und darauf (fa ) ordnete“ ; ferner Ķur. 35, 12. „Gott hat euch

geschaffen aus Staub, dann (tumma) aus einem Wassertropfen .“

„ Speciell wird fa gebraucht zur Verbindung dessen, was

nicht Șila ist, mit dem , wovon feststeht, daſs es Şila sei.“

Erkl. fa allein verbindet das, was deshalb keine Șila

sein kann , weil es vom Pronomen des Mausûl frei ist , mit

dem , das Şila sein kann , da es jenes Pronomen in sich schlieſst,

vgl. „ das was fliegt, so daſs Zaid zornig wird, sind die Flie

gen (alladî jațîru fajağdabu zaidun ad-dubâbu ).“ Weder wa

noch tumma kann hier stehn , da fa immer den ursächlichen

Zusammenhang anzeigt, so daſs man mit demselben das Band
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(des Pronomen ) entbehren kann. Sagte man alladî jațîru

wa jag ” abu minhu zaidun ad- dubâbu, so wäre dies

möglich , da man dann das Band des Pronomen einfügt,

„ Einen Theil verbinde durch ḥattâ mit seinem Ganzen ;

hattâ bezeichnet das Auſserste Ziel von seinem Antecedens.“

Erkl. Bei dem durch ḥattâ Verbundenen wird zur

Bedingung gestellt, daſs es ein Theil von seinem Antecedens

sei , und die äuſserste Gränze für dasselbe in Hinsicht der

Vermehrung und Verminderung desselben bezeichne. Vgl.

„ Es starben die Menschen, sogar (hattâ ) die Propheten.“

„ Mit am verbinde das dem Hamz der Gleichstellung

oder das dem für ajjun genügenden Hamz Folgende.“

Erkl. am zerfällt in zwei Arten : 1) das abgeschnittene,

worüber wir später handeln ; 2 ) das verbundene. Dies ist

dasjenige, welches nach dem Hamz der Gleichstellung steht,

vgl. Kur. 11, 25. „ Es ist gleich für uns, ob wir ungeduldig

sind oder (am ) ausharren “ ; oder welches'nach dem Hamz, das

ajjun vertritt, sich findet, vgl. azaidun 'indaka am ‘am

rûn = ajjuh um â .

„Manchmal wird dasHamzweggeworfen,wennman beiseiner

Wegnahme vor einer Unverständlichkeit des Sinnes sicher ist.“

. Erkl. Das Hamz der Gleichstellung und das für ajjun

genügende Hamz fällt auch bei der Sicherheit vor einer

Zweideutigkeit weg . am bleibt dann verbunden, wie es war,

als Hamz noch dastand, vgl. nach der Lesart des Ibn -Mu

ḥais Kur. 2, 5 . „ Es ist gleich für sie , ob du sie ermahnst

(andartahum ) oder nicht.“

Vgl. „Bei meinem Leben, ich weiſs nicht, wenn ich auch

sonst kundig bin , ob sie geworfen mit 7 oder 8 Steinen.“

„am giebt den vollständigen Sinn eines Abschnitts, oder v. 550.

hat die Bedeutung von bal, wenn es frei ist von dem , wo

durch es vorher näher bestimmt ist.“

Erkl. Geht vor am weder das Hamz der Gleichstellung

* ) Nach dem Commentar ist tamânijà ein Fehler des Verf.; es

muſs tamânin heiſsen .
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noch dasajjun vertretendeHamz vorauf, so istes ein abgeschnit

tenes und ergiebt die Zurücknahme wie bal, vgl. Ķur. 10 ,

38, 39. „Es giebt darin keinen Zweifel vom Herrn der Ge

schöpfe , sondern nur sie sagen ; er hat ihn erdichtet !“ Vgl.

„ Fürwahr es ist ein Kameel oder besser Schafe (innahâ la'i

bilun am s’â’ un ).“

„ Mit au bezeichne eine Auswahl, eine Freistellung oder

Eintheilung. Ebenso gebraucht man au , um etwas dunkel

auszudrücken , oder einen Zweifel zu bezeichnen ; auch ge

währt es den Sinn der Zurücknahme von etwas.“

Erkl. au gebraucht man , die Wahl zu bezeichnen , vgl.

hud min mâlî dirhamân au dînâ rân. Ferner stellt au

etwas frei, vgl. g’âlisi-l - ḥasana au ibna sairîna. Es ist

der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen , daſs die Frei

stellung die Zusammenfassung nicht verwehrt, was bei der

Wahl hingegen geschieht. Dann bezeichnet au eine Einthei

lung, vgl. al-kalimatu au ismun au filun au ḥarfun .

Dann stellt au etwas dem Hörer unbestimmt dar, vgl. g ’â’a

zaidun au ‘amrûn. Man will den Hörer in Ungewiſsheit

lassen , wenn man auch den Kommenden kennt. Ferner drückt

au einen Zweifel aus, vgl. g’â’a zaidun au am rûn, indem

man selbst zweifelhaft über den Kommenden ist.

Vgl. „ Was meinst du von Hausgenossen , vor denen

ich bange, denn nicht kenne ich ihre Anzahl auſser nur im

Allgemeinen. Es waren achtzig oder mehr um acht. Wenn

nicht die Hoffnung auf dich gewesen, hätte ich schon meine

Kinder gemordet.“

„ Bisweilen vertritt au das wa, wenn der Redende für

eine Undeutlichkeit keine Möglichkeit findet.“

Erkl. Bei der Sicherheit vor Undeutlichkeit wird au in

der Bedeutung von wa gebraucht.

Vgl. „ Er kam zum Halifat, und (au ) es war ihm ent

sprechend , wie zu seinem Herrn Mûsâ kam als passender.“

„ Wie au , ist in der Beziehung das zweite immâ, vgl.

entweder diese oder die Entfernten (immâ immâ).“

Erkl. immâ, dem ein anderes immâ voraufgeht, hat

den Sinn von au. Es bezeichnet eine Auswahl, eine völlige



. 265'atfu -n -nasaki.

Freistellung , eine Eintheilung , eine Unbestimmtheit, oder ei

nen Zweifel , (vgl. die Beispiele analog wie auf pag. 264.) .

Dieses immâ ist nicht eine Verbindungspartikel, wiewohl Ei

nige dies meinen , da Wâw vor dasselbe tritt und eine Verbin

dungspartikel doch nicht vor eine andere treten kann .

„ Schlieſse lâkin an eine Negation oder Prohibition ; lâ

folgt einem Anruf oder Imperativ, oder einer Bejahung.

Erkl. lâkin gebraucht man nach der Negation zum

Verbindungswort, vgl. mâ darabtu zaidân lâkin amrân ;

ferner nach der Prohibition , vgl. lâ tadrib zaidân lâkin

Camrân lâ steht als Verbindungswort nach dem Anruf,

vgl. jâ zaidu lâ ſam rû ; ferner nach dem Imperativ, vgl.

idrib zaidân lâ ‘amrân ; und nach der Bejahung g 'â 'a

zaidun lâ ‘am rûn. Man bedient sich weder des lâ nach

der Negation als Verbindungspartikel, noch des lâkin in

der bejahenden Rede.

„bal ist wie, lâkin nach beiden Satzformen , die mit lâ - v. 555.

kin in Verbindung stehn , vgl. nicht war ich an einem Wei- .

deplatz , sondern (bal) in einer Wüste. Uebertrage durch

dasselbe auf das zweite die Aussage vom ersten in der affir

mativen Aussage und dem deutlichen Imperativ.“

Erkl. Bei der Negation und Prohibition wird bal als

Verbindungswort gebraucht und es ist wie lâkin darin , daſs

es die Aussage von dem Vorausgehenden bestätigt und das

Gegentheil davon für das Nachfolgende bejaht, vgl. m â şâma

zaidun bal ‘amrûn und lâ tadrib zaidân bal ſamrân.

bal bestätigt hier die Negation und Prohibition des Vorauf

gehenden, stellt aber dagegen positiv das Stehen des Amr

und den Befehl, ihn zu schlagen , hin . Es wird also als Ver

bindungswort für die affirmative Aussage und den Imperativ

gebraucht. Es bedeutet mithin , daſs man das Erste aufgiebt,

und überträgt die Aussage davon auf das Zweite, so daſs

das Erste sich so verhält, als ob man darüber schwiege.

„ Setzt man die Verbindungspartikel nach einem verbun

denen Pronomen nominativi , läſst man entweder durch das

getrennte Pronomen oder ein anderes Trennungswort

die Trennung eintreten. Ohne Trennungswort kommt es
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häufig in der Dichtung vor; sei überzeugt, daſs dies schwach

begründet ist.“

Erkl. Setzt man die Verbindungspartikel zum verbun

denen Pronomen nominativi, so muſs eine Trennung zwischen

demselben und dem , womit es verbunden ist, eintreten . Diese

Trennung geschieht häufig durch das getrennte Pronomen,

vgl. Kur. 21, 55. „ So waret nun ihr und eure Väter in ei

nem offenbaren Irrthum (laķad kuntum antum wa’âbâ’ukum

fî dalâlin mubînin ). â bâ’ukum ist verbunden mit dem Proro

men in kuntum , worauf die Trennung durch antum statt

findet. Auch geschieht die Trennung durch etwas anderes,

als das Pronomen , wie z. B . durch das Maffûl bihi, vgl.

Ķur. 13, 23 . „ In die Gärten von Adan gehn sic ein und

wer rechtschaffen ist ( g ’annâtu adnin jadhulûnahâ waman

salaha ).“ man verbunden mit wa geht an , da es durch

das maf'ûl bihi, hâ , in Trennung steht. So ist auch eine

Trennung durch lâ der Verneinung möglich , vgl. Kur . 6,

149. „ Nicht waren wir Vielgötterer, und nicht unsere Väter

(mâ as’raknâ wa lâ âbâ’unâ ).“ âbâ’unâ ist verbunden mit dem

nâ. Dies ist möglich , weil durch lâ zwischen beiden eine

Trennung stattfindet. Das verborgene Pronomen nominativi

ist in diesem Fall wie das verbundene, vgl. Kur. 2, 33. „ Be

wohne du und dein Weib das Paradies (uskun anta wazau

g ’uka-l-g ’annata ).“ zaug’uka ist hier verbunden mit einem

verborgenen Pronomen in uskun; dies ist gestattet, da eine

Trennung durch das getrennte Pronomen stattfindet. In der

Dichtung kommt häufig die Verbindung mit dem erwähnten

Pronomen ohne Trennung vor.

Vgl. „ Ich sprach, als sie herankam und blendende Mäd

chen , die hin und her wankten wie die wilden Kühe der

Wüste, die auf dem Sande hin und her irren .“

Dies kommt auch selten in der Prosa vor. Sibawaihi

berichtet „marartu birag’ulin sawâ'in wal- adamu (ich

ging vorüber bei einem Manne, von dem es gleich war, ob

er da war oder nicht).“

Aus der Rede des Verf. kann man entnehmen , daſs die

Verbindung mit einem getrennten Pronomen nominativi nicht

einer besonderen Trennung bedarf, vgl. zaidun mâ ķâma
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illa huwa waʻamrûn. Ebenso verhält sich das Pronomen

accusativi, sei es getrennt oder verbunden , vgl. zaidun ļa

rabtuhu wa'amrân und mâ akramtu illâ ijjâka waʻam

rân. Bei dem Pronomen genitivi hingegen wird die Verbin

dungspartikel nur mit Widerholung des dasselbe in den

Genitiv Setzenden eingeführt, vgl.marartu bika wa bizai

din . So ist die Lehrweise der Mehrzahl. Die Kûfenser er

lauben marartu bika wazaidin ; ihrer Auffassung tritt.

Verf, im folgenden Verse bei:

„ Die Wiederholung eines den Genitiv Regierenden bei

der Verbindung mit einem Pronomen genitivi wird auch als

nothwendig gesetzt; doch halte ich es nicht für nothwendig , v. 560 .

da der andere Fall sowohl in der Prosa als richtigen Dichtung

bestätigt wird .“

Erkl. Die Mehrzahl der Grammatiker setzen die Wie

derholung eines den Genitiv Regierenden nothwendig , wenn

es mit dem Pronomen genitivi verbunden wird ; doch be

haupte ich das nicht, da in der Prosa und Poesie Fälle der

Verbindung mit dem Pronomen genitivi ohne Wiederho

lung des den Genitiv bewirkenden Wortes vorkommen . So

vgl. Ķur. 4, 1. „ Wahret euch vor Gott, bei welchem und

den Mutterleibern ihr Euch untereinander bittet,“ nach der

Lesart des Hamza wal-arḥâmi.

Vgl. „Heute verweiltest du spottend auf uns und uns

schmähend ; geh fort, nicht ist an dir und dem Weltlauf et

was zu verwundern (bika wal-ajâmi).“

„ fa wird auch mit seinem Verbindungswort weggenom

men ; wenn keine Undeutlichkeit ist , steht wa allein mit der

Verbindung eines Regens, das zwar entfernt worden ist, des

sen Regimeaber, um eine irrige Meinung zu entfernen, blieb.“

Erkl. fa fällt mit seinem Verbundenen weg , wenn et

was darauf hinleitet, vgl. Kur. 2 , 182. „ Ist einer von Euch

krank, oder auf einer Reise, so tritt fiir ihn eine Anzahl an

derer Tage ein .“ Hier ist fa’aftara und fa'alaihi zu sup

pliren. So verhält sich auch wa, vgl. „ der Reiter und die

Kameele sind müde (râkibu- n - nâķati talîhâni = râkibu-n

nâķati wa-n -nâķatu talîhâni).“ wa steht unter den Partikeln
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der Verbindung darin ganz allein , daſs es ein weggelassenes

Regens verbindet, dessen Rection geblieben ist.

Vgl. „Wenn eines Tages die züchtigen Jungfrauen her

vorgehn und sie lang ziehen die Augenbrauen und schmücken

die Augen (zag’g ’ag'na -1 - ḥawâg'iba wal-'ujûna rest. waka

halna-l-fujûna).“

- „ Die Wegnahme eines Antecedens, das deutlich ist, er

laube hierbei; es ist richtig , das Verbum mit dem Verbum

zu verbinden .“

Erkl. Es fällt bisweilen das, womit man verbindet, weg

wegen einer Hinweisung darauf. Hierher rechnet man Kur. 45,

30. „ Wurden denn nicht meine Verse Euch vorgelesen (afa

lam takun âjâtî tutlâ ‘alaikum ).“ az -Zamal s’arî erklärt:

alam ta'tikum âjâtî falam etc., so daſs die Worte, mit

denen man verband , wegfielen . Die Verbindung hat nicht

allein beim Nomen , sondern auch beim Verbum statt , vgl.

jaķûmu zaidun wajaķʻudu.“

„ Verbinde mit einem Nomen, das einem Verbum ähnlich

ist, ein Verbum ; auch thue das Gegentheil, du wirst es leicht

finden .“

Erkl. Es kann das Verbum mit einem dem Verbum

ähnlichen Nomen wie mit dem Part. act. verbunden werden .

Auch umgekehrt kann mit dem Verbum , welches an der Stelle

des Nomen steht, ein Nomen verbunden werden. Vgl. zum

ersten Fall Ķur. 100, 3 . „ Bei den am Morgen einen Einfall

Machenden und die dadurch Staub aufwühlen “ ; ferner 57, 17 .

„ Fürwahr die spendenden Männer und Frauen , und die Gott

geliehen haben (inna-lmusaddişîna wa'aļradû-l-laha).“

Vgl. zum zweiten Fall den Vers : „ Ich fand ihn einst,

als er seinen Feind vernichtete und gebend ein Geschenk

haarreichen Kameelen gleich .“

Vgl. „ Die ganze Nacht bewirthete er sie mit einem

schneidenden Schwerdt, welches auf seinen Schenkeln bald

mäſsige, bald unmäſsige Strafe ausübte ( jakşidu wag'â 'iru ).“
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XLIII . Das Permutativ .

(al- b adal).

„ Das Consequens (at-tâbi ), auf das ein Ausspruch ohne v. 565.

eine Vermittelung hinzielt, ist das sogenannte Permutativ

(al-badal).“

Erkl. Das Permutativ ist das Consequens, auf welches

eine logische Aussage (an -nisba ist die Beziehung des Prae

dicat auf das Subject ) ohne eine Vermittelung bezogen wird.

In dieser Erklärung ist „ Consequens“ ein Gattungsbegriff;

doch der Zusatz, „worauf das logische Urtheil bezogen wird “ ,

ist ein specifischer Unterschied, der das Eigenschaftswort, die

Bestätigung und die erklärende Verbindung ausschlieſst, da

alle diese nur das, worauf die logische Aussage bezogen

wird , vervollständigen ; doch nicht das sind , worauf diese

Aussage selbst bezogen wird. Der zweite Zusatz „ ohne Ver

mittelung“ schlieſst das durch bal oder wa Verbundene aus,

denn hierauf ist zwar die Aussage bezogen , doch durch eine

Vermittelung.

„ Das Permutativ kommt entweder als ein quantitativ Ent

sprechendes vor, oder als ein Theil, oder als ein mit Inbe

griffenes , oder wie ein durch bal Verbundenes. Dieses be

ziehe auf die Zurücknahme, wenn sie mit Absichtlichkeit

verbunden ist; ohne Absichtlichkeit wird ein unabsichtlicher

Fehler dadurch verneint, vgl. „besuche ihn, den Hâlid ; küſs

ihn , ich will sagen die Hand; erkenne ihn an , d . h . sein

Recht; nimm Pfeile, ich will sagen Messer.“

Erkl. Das Permutativ zerfällt in vier Klassen : 1) das

Permutativ des Ganzen für's Ganze, das ist das mit dem

wozu es gesetzt ist , zusammenstimmende Permutativ , ihm

gleich in der Bedeutung, vgl. zurhu bâlidân ; 2 ) das Per

mutativ eines Tbeiles fürs Ganze, vgl. kabbilhu al-jada;

3 ) das Permutativ des Inbegriffs , d . i. das, welches einen

abstracten Begriff im Antecedens angiebt, vgl. iſrifhu haķ

ķahu ; 4) das Permutativ, welches von seinem Antecedens ver

schieden ist; dies vergleicht Verf.mit dem mit bal verbunde

nen . Dieses Permutativ zerfällt in zwei Abtheilungen : 1) das

Permutativ, dessen Antecedens absichtlich gesagt wurde, wie
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es selbst absichtlich gesagt ist. Dies heiſst das Permutativ

der Zurücknahme oder das der Meinungsänderung, vgl. „ ich

habe gegessen Brod , Fleisch.“ Zuerst will man anzeigen,

daſs man Brod aſs, dann ändert man die Meinung, anzuzei

gen , daſsman auch Fleisch aſs. Diesen Fall bezeichnet Verf.

im zweiten Textvers : „Das Permutativ gleich einem durch

bal Verbundenen bezeichne als eine Zurücknahme, wenn sein

Antecedens absichtlich gesagt ist, wie es selbst absichtlich

gesagt wird.“ – 2 ) Der Fall, daſs nicht das Antecedens, son

dern nur das Permutativ absichtlich gesagt ist. Der Redende

irrte sich , und die Folge davon war, daſs er das Antecedens

setzte ; deshalb heiſst dies Permutativ das Permutativ des

Fehlens und Vergessens; vgl. „ ich sah einen Mann , einen

Esel.“ Du wolltest zuerst sagen , daſs du einen Esel gesehn,

und irrtest in der Erwähnung. So sind die Textworte des

zweiten Halbverses zu erklären : ist das Antecedens nicht ab

sichtlich gesagt, so heiſst das Permutativ das Permutativ des

Fehlens, denn es entfernt den voraufgehenden Irrthum . Das

erwähnte Beispiel hud nablân mud â erträgt beide Ausle

gungsweisen .

„Für das Pronomen des Gegenwärtigen setzt man das

Substantiv nicht als Perinutativ , auſser wenn dasselbe eine

v. 570 . Umfassung von mehreren darthut, oder den Sinn von einem

Theil, oder den von einem Abstractum in sich begreift; vgl.

„ fürwahr du, o deine Freude hat geneigt gemacht.“

Erkl. Das Substantiv steht nicht als Permutativ für ein

Pronomen der ersten und zweiten Person, auſser wenn es 1) das

Permutativ eines Ganzen von einem Ganzen ist, und den

Sinn einer Zusammenfassung mehrerer hat, oder es 2) ein

Permutativ des Inbegriffs ist, oder endlich 3 ) es das Permutativ

eines Theils von einem Ganzen ist. Vgl. zum ersten Fall

Ķur. 5 , 114 . „ Es ist uns ein Fest, für den Ersten von uns

und den Letzten von uns (takûnu lanâ (îdân li'awwalinâ wa

âbirinâ , awwalinâ ist Permutativ für nâ ).“ Bezeichnet das

Permutativ nicht eine Zusammenfassung, so ist dies verboten,

wie ra’aituka zaidân verwehrt ist (denn hier habe ich nur

ein Individuum , keine Mehrheit).

Vgl. zum zweiten Fall: „ Laſs mich , denn dein Geheiſs
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wird nicht befolgt werden ; nicht hast du mich gefunden ,

meine Geduld ungenügend (mâ alfaitinî hilmîmudâ ân , hilmî

Permutativ des Inbegriffs für nî).“

Vgl. zum dritten Fall: „ Er bedrohte mich mit Kerker

und Fessel, meinen Fuſs, und mein Fuſs ist stark an Soh

len , d . h . die beiden Füſse (mein Fuſs ist Permutativ des

Theils für mich ).“

Aus dem Gesagten läſst sich entnehmen , daſs das Sub

stantiv unbedingt als Permutativ vom Substantivum steht,

wie auch voraufgeht, und daſs für das Pronomen 3. pers.

das Substantiv ganz allgemein auftritt, vgl. „,besuche ihn

den Hâlid .“

„ Das Permutativ eines das Hamz der Frage dem Be

griffe nach enthaltenden Wortes folgt dem Hamz; vgl. „wer

ist dieser, Saîd oder Alî (man dâ asa’îdun am alî)? “

Erkl. Setzt man das Permutativ eines Frageworts, muſs

man das Hamz der Frage dem Permutativ voraufgehn lassen .

„ Das Verbum steht als Permutativ eines Verbum ; vgl.

„ wer zu uns kommt, uns zu Hülfe ruft, dem wird geholfen.“

Erkl. Wie das Nomen als Permutativ eines Nomen vor

kommt, so steht auch das Verbum als Permutativ eines Ver

bum , vgl. man jaşil ilainâ jasta'in binâ juſan , jasta 'in

Permutativ von jaşil, vgl. Ķur. 25 , 68. „ Wer dies thut,

wird Sünde begehn , es wird verdoppelt ihm die Strafe.“

Vgl. „ Fürwahr über mir Gott, daſs du huldigst, du wirst

genöthigt wider Willen oder kommst freiwillig.“

XLIV . Der Anruf, Vocativ .

(an-nida').

„ Für den in der Ferne oder gleichsam in der Ferne

Angerufenen (al-munâdâ ) gebraucht man jâ , ai, â ; so auch

ajâ und hajâ. Hamz gebrauchtman für den Nahestehenden ,

wâ für den Beklagten , wie auch jâ : dies wird aber bei der

Undeutlichkeit vermieden .“
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v . 575 .

Erkl. Das Munâdâ muſs entweder ein Beklagter (man

dûb ) sein oder nicht. Steht es nicht in der Klage , kann es

entweder entfernt und gleichsam entfernt sein , wie der Schla

fende und der Nachläſsige; oder nah. Ist es fern oder

gleichsam fern , so hat man dafür die Partikeln des Anrufs

jâ , ai, â , ajâ und h ajâ ; ist es nah, steht dafür Hamz, vgl.

a zaidu aḥbil. Steht es in der Klage, so beklagt man sei

nen Verlust, oder man ist von ihm in Schmerz versetzt. Hier

für gebraucht man wâ oder auch jâ , wenn keine Verwechs

lung mit dem Nichtbeklagten stattfindet; ist aber eine solche

vorhanden, gebraucht man wâ allein und jâ ist verboten.

„ Das Nichtbeklagte , das nicht durch ein Pronomen Aus

gedrückte, und das nicht zur Hülfe Gerufene steht bisweilen

ohne die Anrufs-Partikel; wisse das. Dies ist bei einem Gat

tungsbegriff und dem durch ein Pronomen demonstrativum

Ausgedrückten selten. Wenn Jemand es verwehrt, stelle dich

auf die Seite der Tadelnden .“

Erkl. Die Wegnahme der Anrufs -Partikel ist weder bei

dem Beklagten möglich , vgl. wâ zaidâh , noch bei dem

Pronomen , vgl. jâ ijjâka, noch bei dem um Hülfe Angeru

fenen , vgl. jâ lizaidin. In den anderen Fällen ist die Weg

nahme dieser Partikel gestattet; doch ist die Wegnahme der

selben bei einem Pronomen demonstrativum und desgleichen

bei einem Gattungsbegriff so selten , daſs die meisten Gram

matiker es verbieten , jedoch eine Anzahl derselben es erlaubt.

Diesen folgt Verf. Eine Stelle , in der die Anrufspartikel

bei einem Demonstrativum wegfiel , ist Ķur. 2, 79. „ Dann

Ihr, o die ihr da seiet (hâ’ulâ’ i), ihr tödtet euch selbst.“

Vgl. „ O du , enthalte dich der Thorheit (dâ -r'iwâ’an),

denn wenn das Haupt von grauem Haar schimmert , giebt's

nicht mehr einen Weg zur Jugendliebe.“

Ein Gattungsbegriff steht ohne Anrufspartikel in asbih

lailu werde Morgen , Nacht, für jâ lailu und : komm zur

Nacht o Schlummer atriķ karâ.

„ Setze unveränderlich das determinirte Munâdâ, das ein

Einzelbegriff ist, in der Form , die in seinem Nominativ fest

gestellt ist.“
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Erkl. Das Munâdâ ist ein Einzelbegriff, oder annectirt

oder dem ähnlich . Ist es ein Einzelbegriff , ist derselbe ent

weder determinirt , oder absichtlich als indeterminirt gesetzt,

oder nichtabsichtlich indeterminirt. Ist es ein determinirter oder

absichtlich indeterminirter Einzelbegriff, wird derselbe in sei

ner Nominativform unveränderlich gesetzt, wiewohl er an der

Stelle des Accus. als Object steht; denn das Munâdâ ist dem

Sinne nach ein Maffûl bihi, das von einem verschwiegenen

Verbum , an dessen Stelle jâ tritt, im Accus. steht, vgl. jâ

zaidu , urspr. ad'û zaidân .

„ Supponire Damm bei einem Wort das unflectirbar stand ,

bevor es in den Vocativ trat, und man behandle dasselbe wie

ein Wort, dessen Indeclinabilität neu eintrat.“

Erkl. Ist das Munâdâ indeclinable , ehe es in dem

Vocativ steht, so wird , nachdem es in den Vocativ gestellt

ist, seine Indeclinabilität auf Damm supponirt, vgl. jâ had â .

Dies geht dann nach der Weise eines Wortes, dessen Indecli

nabilität durch den Vocativ neu hervortrat, so daſs sein Fol

gewort in Rücksicht auf das supponirte Damm im Nominativ

steht; in Rücksicht auf die eigentliche grammatische Stelle aber

im Accus., vgl. jâ hadâ - 1 - âķilu, la, analog dem jâ zaidu

? - ? a rîfu , fa.

„ Den indeterminirten Einzelbegriff, die Annexion , und

das derselben Aehnliche setze ohne Widerstreit in den Ac

cusativ.“

Erkl. Ist das Munâdâ ein determinirter Einzelbegriff,

oder absichtlich indeterminirt, steht dasselbe indeclinable in

seiner Nominativ -Form , wie erwähnt ist. Ist es aber ein in

determinirter Einzelbegriff d. h . unabsichtlich indeterminirt,

oder annectirt oder dem ähnlich ,wird derselbe in den Accusativ

gestellt; vgl. zum ersten Fall ķaulu - l -aʻm â Rede des Blin

den, jâ rag'ulân hud bija di.

Vgl. „ O Reiter (ajâ râkibân) , wenn du dahin kommst,

so melde meinen Genossen von Nag'rân , daſs kein Wieder

finden stattfindet."

Als Beispiel vom zweiten Fall vgl. jâ gulâma zaidin ;

vom dritten jâ tâliſân g’abalâ n v aufsteigender den Berg.
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v . 580.

Hieſse einer Dreiunddreiſsig , so stände der Vocativ ja talâ

tatan watalâtîna.

„ Worte wie zaidun stehn mit Damm ; setze Fath in

Fällen wie azaidu, da -bna sa îdin , so fehlst du nicht.“

Erkl. Ist das Munâdâ ein Einzelwort und Eigenname,

wird es ferner beschrieben durch ibn, das an einen Eigen

namen annectirt ist, und steht endlich keine Trennung zwischen

dem Munâdâ und ibn , so hat man zwei Weisen : 1) die In

declinabilität auf Damm , vgl. jâ zaidu -bna 'amrin , und

2) die Setzung des Fath , indem man die Form des vorher

gehenden Wortes auf das Folgende überträgt, vgl. jâ zaida

bna amrin. Es ist nothwendig , das Alif von ibn ortho

graphisch wegzunehmen , wenn es sich so verhält.

„Das Damm wird verlangt, wenn weder dem ibn ein

Eigenname, noch dem Eigennamen ibn sich anschlieſst.“

Erkl. Wenn ibn weder nach einem Eigennamen , noch

nach ihm ein Eigenname steht, so muſs das Munâdâ mit

Damm stehn , und Fath ist verwehrt, vgl. 1) jâ gulâmu-bna

'amrin ; 2 ) jâ zaidu -bna a hînâ . Der Eigenname muſs

mit Damm und ibn mit Alif stehn , wenn es sich so verhält.

„Mit Damm oder im Accus. steht ein Wort, das beim

Verszwang mit der Nûnation steht. Dies hat Statt bei den

Fällen , in denen die Richtigkeit des Damm klar ist.

Erkl. Ist ein Dichter gezwungen das Munâdâ mit Tan

wîn zu setzen , so bekommt dies Wort das Tanwîn und steht

mit Damm , auch kommt in gehörten Fällen der Accus. vor.

Vgl. „ Heil Gottes o Regen (matarun) über sie , doch

nicht über dich o Regen (jâ mataru ) Heil.“

Vgl. „ Sie schlug ihre Brust meinetwegen und sprach,

o Adî (jâ ‘adijjân), schon haben dich bewacht die Wächter.“

„ Beim Verszwang allein kann jâ und al vereinigt werden,

auſser bei al-lahu und den als Namen gebrauchten Sätzen;

am häufigsten ist al-lahumma mit der Stellvertretung; ab

norm ist jâ - 1 -lahumma in Gedichten .“

Erkl. Die Partikel des Anrufs und al kann nur beim

Namen Gottes zusammenstehn , so wie auch bei Sätzen, die

als Namen gebraucht werden , ausgenommen im Verszwang.
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Vgl. „ O ihr zwei Jünglinge, die ihr beide entfloht, hütet

euch uns ein Uebel zuzuziehen (fajâ -l-gulâmâni).“

Beim Namen Gottes und den als Namen gebrauchten Sätzen

ist dies möglich, man sagt jâ -1 -la hu mit der Trennung des

Hamz und der Verbindung desselben. Bei dem , dessen Na

men ar -rag’ulu munţaliķun ist , sagt man jâ - r - rag’ulu

munţaliķu akbil. Am häufigsten ist bei al-lahu die Form

al-lahumma mit dem tas'dirten Mîm , stellvertretend für

die Anrufspartikel. Abnorm ist die Vereinigung des Mîm

und der Anrufspartikel.

Vgl. „ Fürwahr ich , wenn mein Schicksal herannaht, rufe

aus jâ - l -lahumma.“

„ Das Consequens des mit Damın stehenden Munâdâ setze v. 585.

nothwendig , wenn es annectirt und ohne al ist, in den Accus. ;

Vgl. a zaidu dâ - 1 -hijali o Zaid der Schlauheit besitzende.“

Erkl. Ist das Consequens des mit Damm stehenden

Munâdâ annectirt und nichtmit al versehen , so ist der Accus.

nothwendig, vgl. jâ zaidu şâhiba 'amrin.

„ Andere als solche Consequens setze in den Nominativ

und Accus., und setze wie ein selbstständiges Wort ein an

gereihtes Permutativ.“

Erkl. Bei den Worten , welche nicht wie das erwähnte

Annectirte sind , kann Nom . und Accus. stehn : das heiſst bei

dem mit al versehenen Annectirten und dem Einzelbegriff, vgl.

jâ zaidu- l -karîmu, ma- 1-abi. Das, was von der erklären

den Verbindung und der Bestätigung gilt, gilt auch von der

Şifa , vgl. jâ rag’ulu zaidun , zaidân und jâ tamîmu

ag'm a'ûna und ag’m a îna. Aber das Verbindungswort der

Anreihung (̒ atfu -n -nasaķi) und das Permutativ (badal) ba

ben die Regel eines selbstständigen Munâdâ. Sie müssen im

Nominativ stehn, wenn sie Einzelbegriffe sind, vgl. jâ rag'ulu

zaidun und jâ rag’ulu wazaidun; so wie sie im Accusativ

stehn müssen , wenn sie annectirt sind , vgl. jâ zaidu ab â

abdi- l - lahi und jâ zaidu waabâ fabdi - l-lahi.

„ Wenn das Wort in der Anreihung (al-mansûķ ) mit

al steht, sind beide Ausdrucksweisen möglich ; doch wird der

Nominativ vorgezogen .“
18 *
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Erk ). Das in der Anreihung stehende Wort kann nur

mit Damm stehn , wenn es ein Einzelwort ist, welches

durch etwas anderes als al determinirt wird. Ist es aber

durch al determinirt, sind Nominativ und Accusativ möglich .

Das Gewähltere bei al-Halîl und Sîbawaihi, denen Verf. folgt,

ist der Nominativ , vgl. jâ zaidu wa-l - ġulâmu , ma, vgl.

Kur. 34 , 10. „ O Berge, macht wiederkehren mit ihm die

Stimme und die Vögel.“

„ Das mit al versehene ajjuh â hat eine Şifa nach sich,

welche nothwendig bei dem Determinirten im Nominativ steht.

Es kommt ajjuh â dâ und ajjuh â -1 -ladî vor; ajjun mit

etwas anderem als diesem zu beschreiben wird verworfen.“

Erkl. Man sagt jâ ajju hâ - r -rag’ulu und jâ ajjuhâ

dâ und jâ ajjuhâ - lladî faʻala kadâ. ajju ist als Munâdâ

ein auf Damm indeclinabler Einzelbegriff. hà stehtpleonastisch,

ar-rag’ulu ist dann Şifa zu ajju. Der Nominativ dieser

Şifa ist nach den meisten Grammatikern nothwendig, weil sie

eigentlich als Gegenstand des Rufs intendirt ist.' al-Mâzinî er

laubt als regelrecht den Accus., so wie man bei jâ zaidu az

zarîfu , fa den Accus. und Nom . setzen kann . ajju wird nur

durch einen mit al versehenen Gattungsbegriff beschrieben wie

mit ar -rag’ulu , oder mit einem Demonstrativum , vgl. jâ aj

juh â dâ aķbil, oder durch eine mit al versehene Con

junction jâ ajjuh â -lladî faʻala kadâ.

„ Das mit einem Demonstrativ Stehende ist wie ajjun

hinsichtlich der Şifa , wenn die Weglassung derselben die

Determination vernichtet.“

Erkl. Man sagt jâ hadâ - r - rag’ulu . Der Nominativ

von ar -rag’ulu ist nothwendig, wenn hadâ als Verbindung

zum Vocativ gesetzt wird, wie auch der Nominativ einer Şifa

von ajjun nothwendig ist. Wird aber das Demonstrativ

nicht als Uebergang zu dem Vocativ des ihm Nachfolgenden

gesetzt , so ist der Nominativ seiner Şifa nicht nothwendig ,

sondern Nomin . und Accus. sind möglich.

„ Bei Fällen wie sa'du sada-l -ausi wird das zweite

in den Accus. gesetzt; das erste setze mit Damm oder Fath ,

80 wirst du es recht machen .“

v. 590.
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Erkl. Man sagt jâ taimu taima 'a dijjin. Nothwendig

steht das zweite im Accus. ; beim ersten ist hingegen Damm

und Fath möglich . Steht das erste im Nomin. muſs das

zweite im Accus. stehn , entweder als Bestätigung , oder we

gen der Verschweigung von aʻnî, oder als Permutativ , oder

als erklärende Verbindung , oder als Vocativ . Wird das erste

in den Accus. gesetzt, so ist es nach Sîbawaihi's Lehrweise

an das nach dem zweiten Nomen Stehende annectirt, und

das zweite zwischen dem Muqâf und Mudâf ilaihi pleonastisch

eingeschoben . Die Lehrweise von al-Mubarrad hingegen ist,

daſs das Muďâf ilaihi des ersten , welches gleich dem Muđâf

ilaihi des zweiten ist, weggefallen sei, ursprünglich sei also :

jâ taima 'adijjin taima ‘adijjin . Das erste 'adijjin fiel

weg, da das zweite darauf hinleitet.

Worte, wie

XLV. Das Munâdâ annectirt an das Jâ 1 . pers.

(al-munâdâ al-mudafu ilâ jâ'i- l -mutakallimi).

„ Bilde das Munâdâ, dessen Ende wenn es an Jâ 1. pers .

annectirt wird , keinen schwachen Buchstaben hat, wie 'abdi,

'abdî, 'abda, 'abdâ , abdija.“

Erkl. Wird das Munâdâ an Jâ 1. pers. annectirt, kann

es einen starken oder schwachen Buchstaben am Ende ha

ben . Ist der Endbuchstabe schwach, so folgt das Wort der

Regel anderer Worte , wie bei der Annexion an Jâ 1. pers.

voraufgeht. Ist derselbe aber stark, finden fünf Fälle statt :

1 ) Wegnahme des Jâ , so daſs man sich mit Kasr begnügt,

vgl. jâ 'abdi, dies ist das häufigste ; 2 ) die Setzung des Jâ

als ein ruhendes, vgl. jâ ‘abdî; dieser Fall ist dem ersten

zunächst in Hinsicht der Häufigkeit; 3) die Verwandlung des

Jâ in Alif, dann Wegnahmedesselben , so daſsman sich mit Fath

statt dessen begnügt, vgl. jâ 'abda; 4 ) die Verwandlung des

Jâ in Alif , doch so , daſs man es stehn läſst und das Kasr

in Fath verwandelt, vgl. jâ abdâ ; 5 ) die Setzung des Jâ

mit Fatḥ versehen , vgl. jâ ‘abdija.

„ Fath , Kasr und die Wegnahme des Jå steht fest

stark, finden

Kasr
begnügt;
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in jâ -bna ummi, ma; jâ - b na ‘ammi, ma: „ 0 Sohn meiner

Mutter, meines Ohms, du kannst dem nicht entgehn .“

Erkl. Wird das Munâdâ an ein , an Jâ 1. pers. annec

tirtes Wort annectirt, so muſs man Jâ setzen , auſser in Fällen

wie ibnu um mî, oder ibnu am mî. Jâ wird hier wegge.

nommen wegen des häufigen Gebrauchs und das Mîm steht

mit Kasr oder Fath , vgl. „ Komm heran, o Sohn meines Ohms

( aķbil jâ -bna ‘amma, mi).“

„ Beim Vocativ kommtabata, ti; ummata , ti vor; setze

es mit Kasr oder Fath ; für Jâ ist Tâ stellvertretend.“

Erkl. Beim Vocativ sagt man jâ abata , ti; man darf

Jâ nicht setzen , denn Tâ vertritt Jâ und man kann das Ver

tretende und das Vertretene nicht zusammen bringen .

v . 595.

XLVI. Nomina, die nothwendig im Vocativ stehn .

(asmâu lâzamat an -nida').

„ fulu ist eins von den Wörtern , die speciell nur im

Vocativ vorkommen ebenso lu’mânu, naumânu. Durchgän

gig kommt zur Schmähung des Femininum die Form jâ ha

bâti vor, sowie beim Imperativ eines dreiradicaligen Ver

bum . Häufig wird zur Schmähung eines Masculinum die

Form fuſalu gesetzt, doch setze diese Form nicht regelrecht.

In der Poesie kommt fulu auch im Genitiv vor.“

Erkl. Nomina, die nur im Vocativ gebraucht werden,

sind z. B . jâ fulu = jâ rag’ulu , ferner jâ lu ’mânu in

der Anrede an einen sehr niedrig Gesinnten ; jâ naumânu

in der Anrede an einen sehr Verschlafenen . Dies kommt im

Sprachgebrauch bei einigen bestimmten Fällen vor. Zur

Schmähung und zum Tadel des Femininum ist beim Vocativ

durchgängig der Gebrauch der Form faâli indeclinable auf

Kasr , vgl. jâ lakâ i. So ist auch der Gebrauch der Form

faâli, indeclinable auf Kasr, regelrecht von allen dreiradi

caligen Verben zur Ausdrückung eines Imperativs, vgl. na

zâli gleich inzil. Häufig ist der Gebrauch der Form fu ’alun

im Vocativ , wenn man damit speciell den Tadel eines männ
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lichen bezeichnen will, vgl. jâ fusaķu; doch ist dies nicht

als regelrecht anerkannt. Manche Nomina , die nur speciell

im Vocativ gebraucht werden, kommen in der Dichtung vor,

auch wenn sie nicht im Vocativ stehn.

Vgl. „Es irrte ab mein Kameel in der Wüste bei ei

nem Geschrei (Coinmentar: fî lag’g ’atin ) : halt zurück diesen

von jenem !“

XLVII. Der Hülferuf.

(al- istigâta).

„ Wird ein im Vocativ stehendes Wort zum Hülferuf ge

setzt, so steht es im Gen . durch la , vgl. jâ la - l-murtad â

o zur Hülfe Gott geliebter.“

Erkl. Man sagt jâ lazaidin li'amrin o Zaid zu

Hülfe dem Ams. Der zu Hülfe Gerufene (al-mustagât) steht

im Gen . durch la ; und der, für den man um Hülfe ruft,

(al-mustagâtu lahu ) durch li. Das Lâm steht nur deshalb

mit Fath bei dem Mustagât , weil das Munâdâ an der Stelle

eines Pronomen steht, und Lâm bei einem Pronomen Fath

annimmt.

„ Setze Fath bei dem Verbundenen , wenn man jâ wie

derholt; in anderen Fällen setzet Kasr.“

Erkl. Verbindet man mit dem Mustagât noch einen

anderen, wiederholtman entweder jâ oder nicht. Wiederholtman

dasselbe, so ist Fath des Lâm nothwendig, vgl. jâ la zaidin

jâ la ‘amrin. Wiederholt man jâ nicht, so ist Kasr nothwen

dig , vgl. jâ lazaidin liſamrin , so wie auch li nothwendig

ist bei dem , um den man zur Hülfe ruft (mustagât lahu ). Im

Verse wird diese Regel mit den Worten , „ in anderen Fällen

bringet Kasr“ d . h . in anderen Fällen als bei dem Mustaġât

und dem damit verbundenen zweiten Wort, mit dem jâ wie

derholt wird, setze nothwendig Lâm mit Kasr . Es steht mit

Kasr bei dem verbundenen Worte, init dem jâ nicht wiederholt

wird und dem Mustaġât lahu (für den man um Hülfe ruft.)

„ Das Lâm des Mustaġât wird von Alif vertreten , und v. 600.
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ebenso wie das Mustaġât wird das eine Bewunderung enthal

tende Wort al-mutaſag’g ’ab behandelt.“

Erkl. Man nimmt das Lâm des Mustaġât fort und

stellt, statt dessen Alif an's Ende des Worts als Stellvertre

tung, vgl. jâ zaidâ liſamrin. Aehnlich dem Mustaġât,

behandelt man (al-mutaʻag'g 'ab ) das Bewunderte , vgl. jâ la

d -dâhijati o über das Unglück und jâ la - 1 - ag ’abi o über

das Wunder. Diese stehn im Genitiv durch la , wie das

Mustaġât. Es vertritt das Alif das Lâm in dem Mutaʻag'

g'ab (jâ ‘ag ’abâ lizaidin ).

XLVIII. Die Klage.

(an - nudbatu ).

„ Das für das Munâdâ Geltende laſs auch für das Mandûb

(den Beklagten ) gelten ; das Indeterminirte wird nicht bei der

Klage gebraucht, wie auch nicht das unbestimmt Ausgespro

chene. In der Klage steht das Conjunctionsnomen in Bezug

auf die Person , welche bekannt ist, vgl. wâ man ḥafara

„ Wehe über den Verlust dessen, der den Brunnen Zamzam

gegraben .“

Erkl. al-mandûb ist der, über dessen Verlust man

Schmerz empfindet, vgl. wâ zaidâh und der, über den man

sich beklagt wâ zahrâh. Nur das determinirte Wort kann

in der Klage stehn, nicht ein indeterminirtes, man sagt nicht

wâ rag’ulâh ; auch nicht das unbestimmtAusgesprochene (al

mubhamu), wie z . B . das Demonstrativ, man sagt nicht wâ hâ

dâh. Das Mausûl (Conjunctionsnomen ) kann nur dann in der

Klage vorkommen, wenn es von al frei ist und dasselbe durch

seine Șila deutlich gemacht wird , vgl. „wehe über den Ver

lust dessen , der den Brunnen Zamzam grub.“

„ Dem Ende des Mandûb füge Alif hinzu ; ist der vor

hergehende Buchstabe auch Alif, so fällt es weg. Das Tan

wîn des Wortes, wodurch der Sinn des Mandûb vervollstän

digt wird , ist dem Tanwîn einer Şila ähnlich ; hiermit hast

du den Wunsch erreicht.“
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Erkl. Es wird dem Ende des angerufenen Mandûb Alif

hinzugefügt; ein Alif, das diesem Alif voraufgehn sollte , wird

weggenommen , vgl. wâ mûsâh. Das Alif von Mûsâ fällt

weg , und man setzt das Alif , welches die Klage bezeichnet.

So fällt auch am Ende einer Şila oder eines anderen Wortes

ein Tanwîn in diesem Falle weg .

„ Setze nothwendig zu dem Endvocal einen correspondi- v. 605.

renden Consonanten hinzu, wenn das Fath Zweifel erregt.“

Erkl. Ist das Ende eines Wortes, woran Alif der Klage

sich hängt, ein Fath , so hängt man das Alif der Klage ohne.

Veränderung an , vgl. wâ ġulâma aḥmadah ; ist es aber

ein anderer Vocal, ist ebenfalls Fath nothwendig , auſser, wenn

dasselbe Ungewiſsheit bewirken würde. Ungewiſsheit bewirkt

es nicht in Fällen, wie wâ zaidâh , doch würde es dieselbe

bewirken , bei Fällen wie wâ ġulamahûh und wâ gulâ

makîh, urspr. wâ ġulâ maki und w â ġulâmahu.

Nothwendig ist die Verwandlung des Alif der Klage

nach Kasr in Jâ , und nach Damm in Wâw . Thäte man das

nicht, sondern nähme Damm und Kasr weg, und setzte Fath

mit dem Alif der Klage, so daſs man sagte wâ ġulâmakâh

und wâ gulâmah â h : so wäre die Form des Mandûb in der

2 . pers. fem ., gleich der in der 2 . pers. masc., ebenso diese

Form in der 3. pers. masc. zu verwechseln mit 3. pers. fem .

So sind die Worte Verf. zu verstehn. Ist das Ende des

Mandûb mit den Vocalen Fath Damm , oder Kasr versehn,

verbinde damit ein entsprechendes Wâw oder Jâ, wenn Fath

Zweideutigkeit hervorriefe . Ist dies aber nicht der Fall , so

setze das Ende des Worts mit Fath und lasse demselben Alif

der Klage folgen.

„ Das in der Pause stehende Wort vermehre um das Hâ

· der Ruhe, wenn du willst, doch kann auch das Madda stehn,

worauf dann das Hâ nicht hinzutritt.“

Erkl. Steht das Mandûb in der Pause , so steht nach

dem Alif das Hâ der Ruhe (wâ zaidâh), oder man stellt die

Pause auf Alif (wâ zaidâ), worauf man dann Hâ nicht mehr

verbindet, auſser im Verszwang .

Vgl. „ Wohlauf o Amr Amr und Amr, Sohn des

Zubairâh .“
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„Derjenige, welcher im Vocativ das Jâ als ruhend sich

denkt, sagt wâ ‘abdijâ und wâ 'abdâ.“

Erkl. Wird ein an Jâ 1. pers. annectirtes Wort nach

der Auffassung desjenigen , der das Jâ als ruhend betrachtet,

als Mandûb gesetzt, so sagtman wâ 'abdijâ mit Fath des Ja

und Anhängung des Alif der Klage oder jâ 'abdâ mit Weg

nahme des Jâ und Anhängung des Alif der Klage. Setzt

man aber die Klage nach der Auffassung dessen, der Jâ weg

nimmt und sich mit Kasr begnügt, oder nach der Auffassung

dessen, der Jâ in Alif und Kasr in Fatḥ verwandelt, worauf

er Alif wegnimmt und sich mit Fath begnügt; oder nach des

sen Ansicht das Jâ sich in Alif verwandelt und dies dann bleibt;

so sagt man wâ ‘abdâ, nicht anders. Setzt man in Klage nach

der Weise dessen , der das Jâ mit Fath versieht, so sagt man

w â 'abdijâ : nicht anders. Das Resumé: daſs es nur zwei

Ausdrucksweisen giebt, nämlich wâ ‘abdijâ und wâ 'abdâ

nach der Auffassung dessen, der Jâ in Ruhe versetzt.

XLIX . Die Wegwerfung eines Theils des Worts.

(at-tarhîm ).

„ Beim Tarbim nimm das Ende des im Vocativ ste

henden Wortes weg , vgl. jâ suâ bei dem der ruft ja

Suſâd.“

Erkl. at-tarbîm bedeutet nach dem allgemeinen Sprach

gebrauch die Sanftmachung des Tones.

Vgl. „ Sie hat eine Haut wie Seide, und eine Sprache,

eine sanfte (mit sanften Rändern ) nicht geschwätzig und nicht

zu karg .“

In der grammatischen Terminologie ist tarbîm die Fort

nahme der Endbuchstaben eines Worts beim Vocativ.

„Gestatte das Tarbîm ganz allgemein bei jedem Wort,

das durch Hâ im Fem . steht und das durch die Weg

· v. 610. nahme desselben im Tarhîm steht. Die Form laſs dann so

vollständig (nimm nichts weiter fort). Verwehre das Tarhîm bei
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den Worten , die von diesem Hâ frei sind , die Eigennamen

ausgenommen , welche aus vier und mehr Radicalen bestehn,

und ohne Annexion oder Satzbildung vollendet sind.“

Erkl. Das Munâdâ muſs entweder durch Hâ im Fem .

stehn oder nicht. Bildet es durch Hâ das Fem ., kann man

es in das Tarhîm setzen , d . h . gleichviel, ob es Eigenname

ist, vgl. fâțimatu oder nicht, vgl. g ’ârijatun ; gleichviel,

ob es mehr als drei Buchstaben hat wie in dem Beispiele,

oder nur drei Buchstaben , wie s’âtun, also jâ fâtima, ja

g'ârija , jâ s'â , vgl. „ 0 Schaafe steht still“ , mit Wegnahme

des tâ Fem . wegen des Tarhîm , hierauf wird nichts weiter

weggenommen . Der zweite Theil besteht aus solchen Wor

ten , die nicht durch Hâ das Femin . bilden . Diese Worte

stehn nur unter Bedingungen im Tarbîm ; 1 ) müssen sie vier

Buchstaben oder mehr haben ; 2) müssen sie Nomina propria

sein ; 3) dürfen sie nicht solche Composita sein , die durch

Annexion oder Satzbildung gebildet sind. Von ‘utmân und

g'afar bildet man ‘utma und g’afa. Ausgeschlossen sind

also Wörter, die nur dreiBuchstaben haben, ferner Wörter, die

keine Eigennamen sind und nach der Form fâʻilun gehn ; fer

ner Composita , die durch Annexion, wie 'abdu s’amsin, oder

durch einen vollständigen Satz, wie s’â ba karnâ hâ, gebildet

sind. - Keines von diesen steht im Tarhîm , wogegen das durch

Mischung Zusammengesetzte (tarkîbu mazg'in ) durch die Weg

nahme seines Endes im Tarhîm steht. Dies Letztere läſst sich

aus den Worten des Verf. entnehmen , da er es nicht als Aus

nahme setzt. Bei dem , dessen Name maʻdî kariba ist, sagt

man jâ ma'dî.

„ Mit dem Endbuchstaben nimm den voraufgehenden weg,

wenn dies ein weicher und ruhender Servilbuchstabe ist, der

zu vier oder mehreren voraufgehenden Buchstaben hinzutrat.

Eine Meinungsverschiedenheit ist nur bei Wâw und Jâ , de

nen Fatḥ voraufgeht.“

Erkl. Nothwendig muſs mit dem Endbuchstaben der

voraufgehende wegfallen , wenn derselbe ein Servilbuchstabe

ist , der schwach und ruhend steht, und als der vierte oder

ein noch späterer auftritt, vgl. 'utmân , manşûr; man sagt

jâ ‘utma und jâ manşu. Ist dieser Buchstabe weder ein

serviler , vgl. muhtârun, noch ein schwacher, vgl. fir'aunu,



284 Die Wegwerfung eines Theils des Worts.

noch ruhend , vgl. ķanaw warun , noch endlich der vierte,

vgl.mag’idun , so ist die Wegnahme desselben nicht ge

stattet , vgl. jâ muhta , jâ ķanawwa, jâ mag'î. Was fi

r 'aunu und seinesgleichen betrifft, d . h . diejenigen Worte,

vor dessen Wâw oder Jâ ein Fatḥ voraufgeht, vgl. ġurnaiſ ,

so ist dabei eine Meinungsverschiedenheit. al-Farrâ und al

G ’armî sagen , daſs beide wie maskînun und manşûrun

gehen , man sage jâ fir'a und jâ ġurna. Andere Gramma

tiker behaupten, dies sei nicht gestattet, man sagt nach ihnen

jâ firʻau und jâ ġurnai.

„ Das Ende eines zusammengesetzten Wortes nimm fort,

selten ist das Tarlîm eines Satzes, das hat Amr berichtet.“

Erkl. Voraufgeht, daſs das durch Mischung zusammen

gesetzte Wort im Tarljîm stehn könne, hier erwähnt nur Verf.,

daſs man das Wort durch die Wegnahme des Endes in das

Tarhîm stelle. Von ma'dî kariba sagt man jâ madî.

Wie erwähnt ist, steht das in einer Satzbildung Zusam

mengesetzte nicht im Tarhîm ; doch erwähnt Verf. hier , daſs

es selten im Tartîm stehe und daſs Amr, d . i. Sîbawaihi

( Amr ist sein Name, Abû-bas’r sein Zuname und Sibawaihi

sein Beiname) dies von den Arabern berichtete. Doch was

Sîbawaihi bestimmt im Capitel vom Tarhîm angiebt, ist, daſs

dies nicht geschehe. Verf. aber verstand aus einigen seiner

Worte in einigen Capiteln von der Relativ -Beziehung , daſs

er dies erlaube, man sage von ta’abbața s’arrân , ja

ta ’abbața.

„ Supponirt man, nach der Wegnahme des Wegfallenden,

so behandle das Uebrige, wie man gewohnt ist. Supponirt

man nicht das Weggenomme, behandle das Wort so , als ob

es ursprünglich durch den letzten übrigbleibenden Consonan

ten abgeschlossen wäre. Nach der ersten Auffassung sprich

bei tamûd jâ tamû, und nach der zweiten jâ tamî.“

Erkl. Bei dem im Tarl îm stehenden Worte sind zwei

Formen möglich : 1) daſs man das Weggenommene suppo

nirt ; 2 ) daſs man es nicht supponirt. Das Erste bezeichnet

man als die Wortform dessen , der die Buchstaben erwartet,

das Zweite als Wortform dessen , der die Buchstaben nicht

erwartet. – Setzt man das Tarhîm nach der Form des (das

v . 615 .
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Uebrige) Erwartenden , läſst man das Uebrige nach der Weg

nahme, so wie es war mit Vocal oder ruhend ; man sagt von

g 'a far, jâ g 'afa und von hârit jâ hâri. Setztman das Tar

bîm nach der Weise des (das Uebrige) nicht Erwartenden, so

setzt man das Ende des Worts , wie man damit verfahren

würde, wenn dies das Ende des Wortes wirklich wäre. Man

setzt es indeclinable auf Damm und behandelt es als voll

ständiges Nomen , man sagt jâ hâru , jâ g ’a fu . Bei tamûd

sagt man nach der Form dessen, der die Buchstaben erwartet,

jâ tam û mit ruhendem Wâw und nach der Form dessen ,

der die Buchstaben nicht erwartet jâ tamî, das Waw in Jâ

und das Damm in Kasr verwandelt, da man es als vollstän

diges Nomen behandelt und kein declinables Nomen sich fin

det, dessen Ende Wâw mit voraufgehendem Damm wäre,

ohne daſs Wâw nicht in Jâ und Damm nicht in Kasr ver

wandelt würde.

„ Setze die erste Weise nothwendig bei Worten wie

muslimatun; gestatte beide Weisen bei Worten wie mas

lainatu.“

. Erkl. Steht im Tarbîm ein Wort, in dem Tâ fem . den

Unterschied zwischen Masc . und Femin . bildet, wie in mus

limatun , muſs man dasselbe in das Tarhîm nach der Weise

des (das Ende) Erwartenden setzen. Man sagt also jâ mus

lima. Man darf es nicht nach der Weise des (das Ende )

nicht Erwartenden behandeln , man sagt nicht jâ muslimu,

damit dies Wort nicht mit dem Vocativ des Masc . verwechselt

werde. Aber ein Wort, das Tâ fem . nicht zum Unterschied

zwischen Masc . und Fem . hat, wird auf beide Weisen behan

delt, von maslamatu sagt man jâ maslamu, ma.

„Wegen des Verszwangs setzt man das Tarbîm , ohne

daſs das Wort im Vocativ steht, doch muſs dasselbe zum

Vocativ geeignet sein .“

Erkl. Nach dem Voraufgehenden ist das Tarhîm die

Wegnahme der letzten Buchstaben in einem Wort, das im

Vocativ steht. Bisweilen wird wegen des Verszwangs das

Ende des Wortes genommen , wenn es auch nicht im Voca

tiv steht, unter der Bedingung , daſs es überhaupt zum Vo

catiy passe.
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Vgl. „ Fürwahr wie trefflich ist der Mann, dessen Feuer

glanz Țarîf, Sohn des Mâlik (ibnu mâli), in der Nacht des

Hungers und der Kälte von ferne erblickt.“

v . 620 .

L . Die specielle Hervorhebung .

(al-ihtisas).

Das Ihtişâş ist wie ein Vocativ ohne jâ , wie der Aus

druck ajjuhâ - 1 -fatâ in der Folge nach urg'ûnî. Bisweilen

kommt dies ohne ajjun als Folge von al vor, vgl. wir , ich

meine Araber, die freigebigsten der Spendenden .“

Erkl. Das Ihtisas gleicht dem Vocativ der Wortform

nach , doch ist es in dreierlei Hinsicht von ihm verschieden :

1) Steht mit ihm keine Partikel des Vocativ ; 2) muſs ihm

etwas voraufgehn ; 3) steht al bei ihm . Vgl. „ Ich thue das

und das, ich der Mann (affalu kadâ ajjuhâ-r -rag’ulu ) ,“ und

den Ausspruch des Propheten : „ Wir Schaaren der Prophe

ten, nicht werden wir beerbt, was wir hinterlassen ist Gottes

schatz nahnu maâ s’ira rest. ahuşşu maâs'ira - l -anbija'i.“

LI. Die Warnung – die Anstachelung .

(at-tahdir – al-igrâ').

„ Ein Warnender setzt ijjâka und a s'- s'arra, so wie

ähnliche Ausdrücke durch ein nothwendig verschwiegenes

Wort in den Accusativ. Ohne ein Verbindungswort gilt dies

bei ijjâ ; bei anderen Fällen ist die Verbergung des Verbum

nicht nöthig , auſser bei einem Verbindungswort oder einer

Wiederholung, vgl. ad - daigama, ad-daiġ am a den Löwen ,

den Löwen, oder „ du Nachtwandler.“

Erkl. Die Warnung ist die Aufmerksammachung des

Angeredeten auf etwas, wovor er sich hüten muſs. Geschieht

diese durch ijjâka und verwandte Formen , muſs man das

in den Accusativ Setzende verschweigen , gleichviel ob ein
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Verbindungswort sich vorfindet oder nicht, vgl. ijjâka wa

s’-s’arra. ijjâka steht im Accus. durch ein nothwendig

weggenommenes Verbum , d . i. dich warne ich ; zum zweiten

vergleiche ijjâka an taf'ala kadâ , d . h . dich warne ich

davor, daſs du so thust. Geschieht die Warnung ohne ij

jâka und dessen Verwandten , so brauchtman nicht das in den

Accusativ Setzende zu verschweigen, auſser wenn eine Ver

bindungspartikel sich vorfindet, vgl. mâzi ra’saka wa-s

saifa: o Mâzin hüte dein Haupt und vermeide das Schwert;

oder wenn das Wort doppelt steht, vgl. den Löwen , den

Löwen , d . i. hüte dich vor. — Steht aber das Wort mit ei

ner Verbindungspartikel oder einer Wiederholung, so ist die

Verschweigung und Setzung des in den Accus. stellenden

Wortes möglich , doch kann man es auch hervortreten lassen ,

vgl. al-asada oder ihdar al-asada.

„ Abnorm ist ijjâja noch abnormer ijjâhu o ihn , wer 1. 625 .

dies als regelrecht betrachtet, schweift vom graden Wege ab .“

Erkl. Das Recht der Warnung ist, daſs sie sich auf

die zweite Person beziehe, abnorm ist sie bei der ersten

Person , vgl. „ hütet Euch vor mir, und daſs einer von Euch

den Hasen nehme.“ Noch abnormer ist die Warnung bei der

dritten Person. Vgl. „ Wenn der Mann die Sechzig erreicht,

nehme er sich in Acht, (fa'ijjâhu ) und hüte sich vor jungen

Mädchen.“ Dergleichen wird in keiner Weise als regelrecht

betrachtet.

„ Den Angestachelten (al-mugrâ) behandle wie den Ge

warnten, doch ohne ijjâ in jeder Hinsicht, die wir durchge

gangen sind.“

Erkl. Die Anstachelung al-igra ist das Geheiſs für

den Angeredeten sich an etwas Löbliches zu halten . Diese

gleicht der Warnung darin , daſs wenn eine Verbindungspar

tikel oder eine Wiederholung vorkommt, man nothwendig

das in den Accusativ setzende Wort verschweigen muſs , wo

nicht, ist das nicht nothwendig . ijjâ wird hierbei nicht ge

setzt. Ein Beispiel, in dem die Verschweigung des in den

Accusativ setzenden Worts nothwendig ist , wäre abâka

a hâka deinen Bruder, deinen Bruder, oder ahâka wal- ih

sâna ilaihi deinen Bruder und das Wohlthun gegen ihn .
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Ein Fall, in dem Verschweigung nicht nothwendig wäre,

wäre ahâka, d . h . halte dich an deinen Bruder.

3m â - 1 - 2

LII. Die Nomina des Verbum und des Rufes.

(asmå'u-1-afali wa-l-aswati).

„ Ein das Verbum vertretendes Wort wie s'attâna ein

groſser Unterschied , sah schweig , nennt man ein Nomen

des Verbum . Ebenso ist awwah und mah enthalte dich .

In der Bedeutung des Imperativ , vgl. âmîna, kommen diese

Nomina häufig vor; in , anderer Bedeutung wie z . B . wai

weh und haihâta weit entfernt, stehn sie selten .“

Erkl. Nomina des Verbum sind Worte, die an der Stelle

der Verba hinsichtlich des Sinnes und der Rection stehn .

Häufig haben sie den Sinn des Imperativ , vgl. mah = uk

fuf enthalte dich und âmîna in der Bedeutung istag'ib

erhöre. Auch stehn diese Nomina im Sinne des Perfectum ,

vgl. s'attâ na = iftaraķa es ist ein Unterschied , sattâna

zaidun waʻamrûn; haihâta = baʻuda wie haihâta - 1

‘aķîķu fern ist der Karneol (wenn man den Siegelring ver

loren hat) ; auch stehn diese Nomina im Sinne des Imper

fectum , vgl. a wwah == atawag’g’aʻu ich leide Schmerzen ;

wai = aʻg 'abu ich wundere mich. Beide Fälle sind nicht

als regelrecht bestimmt. Bei den Nomen , die den Vocativ

erfordern , ist gesagt, daſs der Gebrauch der Form faâli als

Nomen des Verbum indeclinable auf Kasr als regelrecht für

alle dreiradicaligen Verba gelte , vgl. darâbi. Dies erwähnt

Verf. hier nicht, da er sich mit jener Erklärung begnü

gen kann .

„Zu den Nomen des Verbum gehört falaika und dû

naka nebst ilaika, so sind auch ruwaida und balha No

mina des Verbum , wenn sie einen Accus. regieren ; bewirken

sie aber den Genitiv , so sind sie zwei Masdar.“

v . 630.

Erkl. Unter den Verbalnomen giebt es welche, die ur

sprünglich ein Zarf sind oder durch eine Partikel im Genitiv
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stehn, vgl. ‘alaika zaidân halte dich an Zaid , oder ilaika

zu dir, d . i. bleib wo du bist; ferner dûnaka zaidân, d . i.

faſs ihn. Andere Worte werden als Verbalnomen und als

Maşdar gebrauchtwie ruwaida und balha. Steht das Wort

nach diesen beiden im Genitiv, so sind sie beide Maşdar, vgl.

ruwaida zaidin = irwâda zaidin ; ruwaida steht durch

ein verschwiegenesVerbum im Accus. Folgtihnen aber ein Wort

im Accus., sind sie als zwei Nomina des Verbum zu betrachten .

„ Diesem Nomen gebührt die Rection des von ihm ver

tretenen Wortes; stelle ihnen das, was sie regieren , nach .“

Erkl. Dem Nomen des Verbum steht die Rection zu ,

welche dem Verbum gebührt, das sie vertreten ; hat das Ver

bum nur einen Nominativ , ist das Nomen verbi ebenso : so

enthalten sah und mah zwei verborgene Pronomina gleich

dem uskut und ukfuf. In haihâta zaidun steht zaidun

im Nominativ wie es durch baʻuda geschieht. Regiert das

Verbum den Nominativ und Accusativ, ist das Nomen des

Verbum ebenso , vgl. darâki zaidân = adrikhu und da

râbi 'amrân. In beiden Nomen des Verbum sind verbor

gene Pronomina und zaidân und famrân stehen durch diese

Nomina in dem Accusativ. Das Regime des Verbalnomen

muſs nothwendig nachstehn und darf nicht vorgestellt werden,

entgegengesetzt dem Verbum .

„ Bestimme die Indetermination den mit der Nûnation

stehenden Worten ; die Determination ist bei den anderen klar.“

Erkl. Das Zeichen , daſs die sogenannten Nomina des

Verbum wirklich Nomina sind , ist, daſs die als Nomina des

Verbum bezeichneten Worte das Tanwîn sich anhängen , vgl.

şah , şahin ; hajjahal, ḥajja halân , lun . Sie hängen sich

die Nûnation an, um die Indetermination zu bezeichnen . Die

mit dem Tanwîn stehenden Worte sind indeterminirt, die ohne

dasselbe stehenden aber determinirt.

„ Die dem Nomen des Verbum ähnelnden Worte , durch

die unyernünftige Wesen angeredet werden , setzt man als

Nomina des Lautes ( Interjection ); so auch die Worte, welche

nur einen Laut vollständig nachahmen , vgl. kab. Beide

Gattungen sind indeclinable , und dies wird als nothwendig

verlangt.“
19
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Erkl. Die Interjectionen sind Worte , die wie die No

mina des Verbum behandelt werden , insofern man sich mit

ihnen zum Ausdruck einer Anrede an das Unvernünftige,

oder zur Wiedergabe eines Schalles begnügt. – Vgl. zum

ersteren halâ zur Anhaltung der Pferde, 'adas für das

Maulthier; zum zweiten ħab für den Schlag des Schwertes

und gâķ für den Raben . Die Nomina des Verbum und des

Tons sind alle indeclinable . - Wie beim Capitel über das

Indeterminirte und Determinirte voraufgeht, sind die Nomina

des Verbum indeclinable , da sie der Partikel darin gleichen,

daſs sie Verba vertreten und keinen Einfluſs erleiden . Die

Interjectionen sind indeclinable wegen ihrer Aehnlichkeit mit

dem Nomen des Verbum .

V. 635.

LIII. Die beiden Nûn der Bestätigung .

(nûn â -t -taukîdi).

,,Das Verbum erhält eine Bestätigung durch zwei Nûn, die

wie die beiden Nûn in idhabanna und aķşidan humâ sind.“

Erkl. Dem Verbum hängen sich zur Bestätigung zwei

Nûn an ; das Eine ist das Schwere, vgl. idhabanna, und

das andere das Leichte, vgl. aķşidan humâ. Beide kommen

zusammen im Kur. 12, 32. vor. „ Fürwahr er wird eingeker

kert und wird zu den Gedemüthigten gehören .“

„Diese beiden Nûn verstärken den Imperativ und das

Futur, wenn sie um eine Forderung oder Bedingung zu

bezeichnen vorkommen, und dem im mâ folgen . Ferner stehn

sie als positives Futur im Schwur. Selten folgen sie nach

mâ, lam , lâ oder einer andern den Nachsatz bedingenden

Partikel auſser immâ. Das Ende der bestätigten Verbal

form setze mit Fath , vgl. ubruzan.“

Erkl. Man hängt die beiden Nûn der Bestätigung an

den Imperativ , vgl. iờriban zaidân und an das Futurum ,

welches eine Forderung anzeigt (litaạribanna ) oder das als Be

dingung vorkommt, nach dem durch mâ bestärkten in , vgl.

Kur. 8 , 59. „ Und welche du irgend (immâ) im Kampfe
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fängst, bewege durch sie die Hinterstehenden zur Flucht.“

Dasselbe findet statt bei einem Futur, das als Nachsatz zu

einem positiven Futur-Schwur steht, vgl. wa-l- lahi lata

dribanna zaidân ; ist derselbe nicht positiv , wird er nicht

durch Nûn bestätigt, vgl. wa- l-lahi lâ taf'al kadâ ; 80

verhält es sich auch wenn der Schwur im Praesens steht,

vgl. wa-l -lahi lajaķûmu zaidun. Selten tritt dieses Nûn

zu einem Imperfectum , das nach dem pleonastischen mâ steht,

ohne daſs dasselbe von in begleitet wäre. Vgl. „Gewiſs mit

irgend einem Auge werde ich dich hier sehn biſainin må

arajan naka hâhunâ“ ; ebenso ists bei einem Imperfectum ,

das nach lam steht.

Vgl. „ Es wird ihn der Unkundige so lange er ihn

nicht kennt, für einen S 'ail halten , der mit dem Turban auf

seinem Thron geschmückt ist.“

Ebenso verhält es sich mit dem Imperfectum , das nach

dem negativen lâ steht, vgl. Kur. 8 , 25 . „Hütet euch vor

einem Unheil, welches nicht diejenigen von Euch , welche

Unrecht gethan haben , ausschlieſslich treffen wird.“ – Eben

falls sind diese Nûn selten bei dem Imperativ , welcher

nach den Partikeln der Bedingung steht, immâ ausgenommen.

Vgl. „ Wenn du von ihnen einen fassest, so kommt er

nimmer wieder ; der Tod der Banî ķutaiba kühlt deinen

Zorn .“

Das durch Nûn bestätigte Verbum ist unflectirbar auf

Fath , wenn ihm nicht ein Alif, Jâ oder Wâw des Prono

men folgt.

„ Bezeichne ein solches Imperfectum vor einem aus schwa

chen Buchstaben gebildeten Pronomen mit den Vocalen , die

als homogen bekannt sind. Nimm diese Pronomina weg , v. 640.

Alif ausgenommen ; und ist der letzte Buchstabe des Verbum

ein Alif, so setze durch dasselbe eine nicht auf Wâw oder

Jâ im Nominativ stehende Form mit jâ , vgl. is‘ajanna,

saʻjân. Nimm Alif weg, wo diese beiden Buchstaben (Waw

oder Jâ) im Indicativ. stehn. Beim Wâw und Jâ wird ein

homogener Vocal erzielt, vgl. ib s'ajin jâ hindu mit Kasr

und jâ ķaumu ihs'awun mit Damm . Verfolge die Analogie

gleichmäſsig fortbildend.“

19 *
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Erkl. Das durch diese Nûn bestätigte Verbum steht,

wenn das Alif des Dual oder Wâw des Plural oder Jâ 2. pers .

fem . mit ihm verbunden wird , mit Fath vor dem Alif, mit

Damm vor dem Wâw, und mit Kasr vor dem Jâ . Das Pro

nomen fällt weg, wenn es Wâw oder Jâ ist, und bleibt, wenn

es Alif ist. Vgl. tadribânni, tadribunna und taqribinna

für tadrib â ninna, taqribûnanna und tadribînanna.

Das Nûn fällt weg , weil ähnliche Buchstaben sich hier ein

ander folgen , dann wird Wâw und Jâ weggenommen , weil

zwei ruhende Buchstaben zusammenstoſsen und so entstehn

diese Formen. Alif fällt nicht weg wegen seiner Leichtig

keit, so entsteht die Form tadribânni. Das Damm bleibt um

Wâw , und Kasr'um Jâ anzudeuten. Dieses gilt , wenn das

Verbum drei starke Radicale hat. Hat es aber einen schwa

chen , kann das Ende durch Alif, Wâw und Jâ gebildet wer

den. Ist Wâw oder Jâ der Endbuchstabe, fällt derselbe

wegen des Wâw und Jâ des Pronomen aus und der vor

dem Wâw des Pronomen stehende Buchstabe versieht sich

mit Damm , mit Kasr der vor dem Jâ des Pronomen , vgl.

taġzûna, tarm ûna, taġzîna, tarmîna. Hängt man an

diese Formen das Nûn der Bestätigung, behandelt man sie

wie die Verba mit starken Stammbuchstaben . Man nimmt

das Nûn des Indicativ und Wâw und Jâ der Pronomina weg,

vgl. taġzunna , tarmunna , tagzinna , tarminna. Dies

findet statt , wenn das Nûn der Bestätigung sich auf Wâw

oder Jâ (als Ausdruck des Subjects ) stützt : stützt es sich

aber auf Alif, so wird das Ende der Form nicht weggenom

men , sondern Alif bleibt und der ihm voraufgehende Buch

stabe wird mit einem homogenen Vocal, d . i. Fath versehn ,

vgl. tagzuwânni, tarmijânni. Ist der Endbuchstabe des

Verbum Alif und steht das Verbum im Indicativ mit anderen

Buchstaben als Wâw und Jâ , wie z . B . mit Alif und dem

verborgenen Prọnomen, so wird das Alif am Ende des Verbum

in Jâ verwandelt und mit Fath versehen , vgl. isſajânni,

tasſajânni, isʻajanna. Hat aber die Form im Indicativ

ein Wâw oder Jâ als die in ihm liegenden Subjecte, so wird

Alif weggenommen und es bleibt Fatḥ das davor stand, wäb

rend' Wâw mit Damm und Jâ mit Kasr steht, vgl. ibo'a

wunna und ih s’ajinna. So ist's, wenn das Nûn der Bestä

tigung sich diesen Formen anhängt; ist das aber nicht der Fall,
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so steht weder Wâw mit Damm noch Jâ mit Kasr, sondern

beide stehn in Ruhe, tah s’auna, tahs’aina, ibsau, ibs'ai.

: „Das leichte Nûn der Bestätigung steht nicht nach Alif,

sondern nur das Verstärkte, das Kasr des Nûn ist gewöhnlich .“

Erkl. Das leichte Nûn der Bestätigung steht nicht nach

Alif, man sagt nicht idribân , sondern es muſs das tas'dirte

mit Kasr sein idribânni, entgegengesetzt dem Jûnus , der

das leichte Nûn nach Kasr erlaubt; bei ihm muſs dasselbe

auch mit Kasr stehn.

„Man füge ein Alif vor dem Nûn der Bestätigung hinzu, v. 645.

wenn man ein Verbum , daſs sich an das Nûn femin . anlehnt

mit dem bestätigenden Nûn versieht.

Erkl. Wird das Verbum , welches sich an das Nûn

feminini lehnt, mit dem Nûn der Bestätigung versehn, so muſs

man das Nûn feminini und Nûn der Bestätigung durch ein

Alif trennen . Dies geschieht wegen des Widerwillens den

man hat, ähnliche Buchstaben auf einander folgen zu lassen ,

man sagt iờribnânni.

„Nimm ein leichtes Nûn der Bestätigung wegen eines

ruhenden folgenden Buchstaben weg ; dasselbe geschieht nach

einem anderen Vocal als Fath , wenn du abbrichst. Stelle,

wenn du das Nûn in der Pause weggenommen hast, die drei

Buchstaben wieder her, welche seinetwegen in der Verbindung

ausfielen . Setze an die Stelle des Nûn nach einem Fath ein

Alif in der Pause, vgl. für ķifan ķifâ .

Erkl. Folgt dem durch ein leichtes Nûn bestätigten

Verbum ein ruhender Buchstabe, so muſs das Nûn wegen des

Zusammenstoſses zweier ruhenden Consonanten wegfallen,

vgl. iờriba- r - rag’ula urspr. idriban ar -rag’ula. Das Nûn

der Bestätigung fiel weg, weil es mit einem ruhenden Buch

staben zusammentrifft, d. i. mit dem Lâm der Determination .

Vgl. „ Verachte nicht den Armen vielleicht, daſs du ei

nes Tages tief dich beugst, während das Schicksal ihn erhebt.“

So nimmtman auch das leichte Nûn der Bestätigung in

der Pause, wenn es nach einem anderen Vocal als Fath , d . h .

nach Damm und Kasr steht; dann stellt man das wieder her,
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was wegen des Nûn der Bestätigung wegfiel, vgl. iờribun

in der Pause iờribû; iờribin in der Pause idribî. Man

nimmt das leichte Nûn der Bestätigung wegen der Pause weg

und stellt das Wâw oder Jâ wieder her, welche man wegen

des Nûn der Bestätigung genommen . Steht das leichte Nûn

der Bestätigung nach einem Fath , setzt man statt des Nûn

in der Pause ein Alif, vgl. für idriban iờrib â .

LIV . Die zweite Declination .

(må lå jansa rifu ).

„ Die Flexion (aş- sarf ) ist ein Tanwîn , das auftritt, um

eine Qualitätsbestimmung darzuthun, in Folge deren das No

men vollständig flectirbar ist.“

Erkl. Gleicht das Nomen der Partikel, so heiſst es in

declinable (mabnî) oder unflectirbar (gairu mutamakkinin ) ;

gleicht es nicht der Partikel, heiſst es declinable (mu’rab )

und flectirbar (mutamakkin). Das flectirbare Nomen zerfällt

in zwei Klassen : 1) das dem Verbum gleichende, dann heiſst

es schwach declinirt (ġairu -l-munsarif ) oder „ flectirbar“ nicht

durchaus (mutamakkinun gaira amkana); 2 ) das dem Verbum

nicht gleichende, dies heiſst vollständig declinirbar (munsarif)

oder flectirbar durchaus . (mutamakkinun amkana). Zeichen

der vollständigen Declinabilität d . i. der ersten Declination

ist, daſs das Nomen im Genitiv Kasr hat, sei es, daſs es mit dem

al oder der Annexion, oder ohne beide steht; ferner daſs die

Flexion eintritt, d. h . das Tanwîn ,welchesweder das derGegen

überstellung (muķâbala ), noch das stellvertretende ist, und wel

ches eine Qualitätsbestimmung bezeichnet, die darin besteht, daſs

sie das Nomen berechtigt als vollständig declinable bezeichnet

zu werden , d . h . daſs das Nomen dem Verbum nicht gleiche * )

vgl. marartu biġulâmin , waġulâmi zaidin wa - 1-gu

lâmi. – Das Tanwîn der Gegenüberstellung wäre das in

*) Denn das Verbum hat zwar Nominativ-Indicativ ar-raffu und

den Accusativ -Subjunctiv an-nasbu, aber nicht den Genitiv al- g 'a rru .
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adriatin und das Tanwîn fem . plur. sanus. Das Tanwîn der

Stellvertretung ist das in g ’awârin , da es Jâ vertritt. Dies

steht auch bei der unvollständigen Declination. – Dem un

vollständig declinablen Worten hängt sich dieses Tanwîn

nicht an ; dasselbe steht im Gen. durch Fath , wenn es nicht

annectirt wird , oder al nicht davortritt, vgl. ahmadu. Wird

es aber annectirt oder tritt al davor, so steht es im Genitiv

durch Kasr, vgl.bi'aḥmadikum , bi - l -aḥmadi. Dem Nomen

wird die Flexion nur dann verwehrt, wenn dabei zwei Ursachen

von den neun Ursachen sich vorfinden oder eine von ihnen die

an der Stelle von zweien steht. Die neun Ursachen sind in

zwei Versen zusammengefaſst.

Vgl. 1) „ Abweichung (die Bildung durch Aende

rung der Form ) ; 2 ) Eigenschaft eines Adjectiv ; 3 ) Fe

mininum ; 4 ) Determination ; 5 ) Fremdnamigkeit ; 6 ) Plural;

7 ) Zusammensetzung ; 8 ) das servile Nûn mit vorhergehen

dem Alif; 9 ) die Verbalform . Diese Regel ist nur annähe

rungsweise Bestimmung .“

Das an der Stelle von zwei Ursachen Stehende ist

1) das verkürzbare Alif feminini, vgl. hublâ oder das ver

längerte , vgl. hamrâ’u ; 2 ) der. Plural, der die äuſserste

Länge erreicht hat, al - g 'amʻu - l -mutan â hî, vgl.masâg'idu.

Darüber handeln wir noch besonders.

„ Alif fem . verwehrt ganz allgemein dem Wort, welchem

es sich anschlieſst die Flexion , wie es auch immer steht.“

v. 650.

Erkl. Das Wort, in welchem Alif fem . sich findet, kann

nicht die vollständige Flexion haben , gleichviel, ob Alif das

Verkürzbare oder das Verlängerte ist ; gleichviel , ob das

Wort als Eigenname auftritt oder nicht.

„Das Alif fem . verhindert die Flexion der Vermehrungs

buchstaben in der Form faʻlânu bei einem Eigenschaftswort,

daſs frei davon ist mit Tâ fem . beschlossen zu werden .“

Erkl. Dem Nomen wird die Flexion verwehrt, wenn es

als Eigenschaftswort steht und die Sylbe ânu pleonastisch

hinzutritt , unter der Bedingung , daſs sein Femininum nicht

durch Tâ fem . gebildet werde, vgl. sakrâ nu. Dies hat die

vollständige Declination nicht, da es als Eigenschaftswort
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steht und anu als Vermehrung dazu tritt ; auch die gestellte

Bedingung erfüllt ist; denn man sagt beim Femininum nicht

sakrânatun , sondern sakrâ. Steht aber das Masculinum in

der Form faʻlânu und das Femininum als faflânatun , so hat

diese Form die vollständige Declination, vgl. rag’ulun sai

fanûn fem . saifânatun .

„ Ein ursprüngliches Eigenschaftswort und die Form afʻalu

bilden nicht das Femininum durch Tâ.“

Erkl. Das Eigenschaftswort wird gehindert (an der voll

ständigen Declination ) unter der Bedingung , daſs es ursprüing

lich , d . h . nicht zufällig sei; wenn noch hinzukommt, daſs

es nach der Form af'alu geht und Tâ fem . nicht annimmt,

vgl. ahmaru. Nimmt aber diese Form Tâ fem . an , so hat

sie die vollständige Flexion , vgl. armalun fem . armalatun,

während ahmaru die Flexion nicht hat, da man im Femin .

hamrâ'u sagt. Dieses Wort ist an der Flexion verhindert,

weil es ein Eigenschaftswort ist und eine Verbalform hat.

Ist aber das Eigenschaftswort zufällig wie z . B . arbaʻun ,

das nicht ursprünglich ein Eigenschaftswort , sondern Zahl

wort ist und dann als Eigenschaftswort gebraucht wurde, so

hat dies keinen Einfluſs die vollständige Flexion zu verwehren .

„ Setze ohne Einfluſs auf die Declination das zufällige Ei

genschaftswort , vgl. arb aſun und das zufällige Nomen ; so

verhält sich adhamu Fessel, weil es ursprünglich als ein Ei

genschaftswort gesetzt war , dessen vollständige Flexion ver

wehrt ist; ag'dalun , ahjalun, aflân haben vollständige

Flexion ; bisweilen aber setzt man sie als verwehrt davon . “

v . 655.

Erkl. Ist das Nomen nach der Form af'alu als Eigen

schaftswort gebraucht, so ist es nicht ein ursprüngliches, son

dern nur ein zufälliges , vgl. arbaʻun. Dann setze es un

wirksam , d. h . berücksichtige es nicht in Hinsicht der

Verwehrung der vollständigen Flexion , wie man auch das

zufällige Nominelle unberücksichtigt läſst in Worten , welche

ursprünglich Eigenschaftsworte waren ; vgl. adhamu für

ķaidun. Denn dies ist ursprünglich ein Eigenschaftswort

für etwas, worin eine Schwärze ist , dann wird es wie die

Nomina von jedweder Fessel gebraucht, aber trotzdem ver

wehrt man es von der vollständigen Flexion in Hinblick auf
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den Ursprung. Worte wie ag'dalun für den Habicht, a h

jalun für den Vogel und af ân für die Viper sind keine

Eigenschaftsworte . Ihr Recht wäre die vollständige Flexion

zu haben , doch verwehren einige ihnen dieses, weil sie den

Schein des Eigenschaftsworts in ihnen berücksichtigen , vgl.

ag'dalu der Starke, abjalu mit der Bedeutung der Verstel

lung, affâ mit der Bedeutung des Verwerflichen. Man findet

sie ohne die vollständige Declination , weil sie eine Verbalform

haben , und zweitens Eigenschaftsworte zu sein scheinen . Ge

wöhnlich giebt man ihnen aber die vollständige Declination ,

da sie nicht wirkliche Adjectiva sind.

„ Die Verwehrung eines abgeleiteten Wortes, das zugleich

Eigenschaftswort ist, findet bei den Worten matnâ, tulâtu

und uharu statt. Die beiden Paradigmata matn â und tu

lâtu werden so von den Zahlen eins bis vier gekannt.“

Erkl. Zu den die vollständige Flexion verweigernden

Worten gehört die geänderte Form des Nomen und das Ei

genschaftswort. Dies hat statt bei den Zahlwörtern , die in

declinable auf fuâlu und maffalu stehn. tulâtu ist abge

leitet von talâtatun talâtatun und matnâ von itnâni

itnâni. - Diese beiden Paradigmata finden sich bei den

Zahlen von eins bis vier , auch hört man sie für die von

fünf und zehn . Einige meinen , sie kämen auch von 6 , 7 ,

8 und 9 vor. Ferner gehört zu den Formen , welche die

vollständige Flexion deshalb nicht haben,weil sie abgeleitet und

Eigenschaftsworte sind , so uharu von âharu. Als reines

Ergebniſs stellt sich aus den Worten Verf's. dar, daſs das

Eigenschaftswort, wenn es ânu als Vermehrungsbuchstaben

hat, wenn es dem Verbum gleicht, und abgeleitete Formen

bietet, an der vollständigen Flexion verhindert ist.

„ Verbürge Pluralen , die den Paradigmen mafâ ilu und

mafa' îlu ähnlich sind, die Verwehrung von der vollständi

gen Flexion .“

Erkl. Die zweite Ursache, welche selbstständig für sich

die Verwehrung der Flexion bewirkt, ist der möglichst

lange Plural. Dieser umfaſst alle Plurale , nach deren Alif

noch zwei Buchstaben , oder drei, von denen der mittelste

ruhend ist, folgen , vgl. masâg’idu , maşâbîḥu. Ist der
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Plural den Formen mafâ ilu und mafailu ähnlich , so ist

derselbe von der Flexion verwehrt, wenn auch der Anfangs

buchstabe nicht Mîm ist, vgl. dawâribu und ķanâdîlu.

Ist jedoch der dritte Radical mit einen Vocal versehen steht

die Flexion, vgl. sajâķilatun .

„ Ein mit einem schwachen Buchstaben versehenes Wort

wie al- g’awârî laſs im Nomin . und Gen. wie sârî sich

abwandeln .“

Erkl. Ist dieser d . h . der möglichst lange Plural mit

einem schwachen Stammbuchstaben am Ende versehn , so läſst

man denselben sich wie die defectiven Formen abwandeln , vgl.

sârin. Man setzt sie mit Tanwîn und supponirt Nomin. und

Genit. Das Tanwîn steht an der Stelle des weggefallenen Jâ.

Im Accus. setzt man das Jâ und versieht es mit Fath ohne

Tanwîn , vgl. g 'awârin Acc. g'a wârija, ursprünglich im Nom .

g’awâriju; das Jâ fiel weg, und an seine Stelle trat das

Tanwîn .

„ Das Wort sarâwîlu hat mit diesem Plural eine Aehn

lichkeit, welche ebenfalls die Flexionsunterlassung erfordert.“

Erkl. sarâwîlu , da es die Form des möglichst langen

Plural hat, ist an der vollständigen Flexion gehindert, indem

es jenem Plural gleicht. Einige meinen, dies Wort könne mit

der Flexion und ohne dieselbe stehn; Verf. wählt aber die

Auffassung, daſs es sich nicht vollständig flectiren lasse.

„ Wird durch die erwähnte Form ein Eigenname oder

etwas dem ähnliches bezeichnet, so ist die Verwehrung der

Flexion richtig .“

Erkl. Wird ein möglichst langer Plural oder etwas

ihm durch die Aehnlichkeit der Form sich anschlieſsendes

als Nomen proprium gesetzt , so wird ihm die Flexion

verwehrt, da es als Eigenname steht und den frem

den Worten gleicht. Denn kein arabischer Singular geht

nach dieser Form . Von einem Eigennamen masâg'idu,

maşâbîhu gebraucht man nur die schwache Declination .

„ Dem Nomen proprium verwehre die vollständige Flexion ,

wenn es in enger Zusammensetzung verbunden ist , vgl.

ma'dîkariba.“
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V. 665.

Erkl. Die Flexion ist verwehrt durch die Eigenschaft

des Nomen proprium und die Zusammensetzung, vgl. madî

karibu im Nomin., ma'dîkariba im Gen . und Acc.; ba-la

bakku , ka. Man übt die Flexion auf den zweiten Theil

aus und verwehrt die vollständige, da das Wort ein Eigen .

name und zugleich zusammengesetzt ist.

„ Sò verhalten sich auch die Nomina propria , die die

zwei Vermehrungsbuchstaben der Form faʻlânu enthalten ,

vgl. gaţafânu, işbahânu.“

Erkl. Dem Nomen wird die vollständige Flexion ver -,

wehrt, wenn es als Nomen proprium steht und die beiden

Vermehrungsbuchstaben ânu darin sich finden . Man verwehrt

die Flexion aus diesen beiden Gründen.

„ So verhält sich auch ganz allgemein ein Femininum

auf Hâ fem . Als Bedingung , unter der ihm die vollständige

Flexion verwehrt wird , ist gestellt , daſs das Wort mehr als

drei Buchstaben habe, oder wie g 'ûru , sakaru, oder zaidun,

als Name einer Frau, nicht eines Mannes, sei. Zwei Behand

lungsweisen giebts für die Eigennamen , welche weder eine

früher vorhandene Masculin - Form noch eine fremdartige

Form hatten wie hindu; doch ist die Verwehrung richtiger.“

Erkl. Die vollständige Flexion wird auch verwehrt durch

die Eigenschaft des Nomen proprium und das Femininum .

Steht das Wort durch Hâ fem . im Femininum , so ist die

vollständige Flexion ganz allgemein verwehrt , d . h . es gilt

gleich , ob der Eigenname ein Masculinum bezeichnet, vgl.

talḥatu , oder ein Femininum wie fâtimatu; gleichviel, ob

es mehr als drei Buchstaben hat oder nicht, vgl. tubatu ,

ta, ķulatu , ta . Ist das Wort durch die Beziehung Femi

ninum , d . h . ist es Nomen proprium für ein weibliches We

sen , so besteht es entweder aus drei Buchstaben oder ausmeh

reren . Besteht es aus mehreren , so hat es die vollständige

Flexion nicht, vgl. zainabu, ba, suâdu, da. Hat es nur

drei Buchstaben , von denen der mittlere vocalisirt ist, so hat es

auch die vollständige Flexion nicht. Ebenso hat es dieselbe

nicht, wenn der mittlere Buchstabe vocallos und das Wort

ein fremdes ist, vgl. g 'ûru oder von einem Masculinum auf

ein Femininum übertragen ist , vgl. zaidun als Name einer
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Frau. Verhält sich aber das Wort nicht so, nämlich so fern

der mittlere Buchstabe zwar vocallos steht, doch das Wort

weder fremdartig noch von einem Masc. auf ein Fem . über

tragen ist, so hat es sowohl die vollständige Flexion als die

Verwehrung davon , doch ist die Verwehrung besser.

„ Das durch die ursprüngliche Setzung und durch die

innere Determination Fremdartige kann , wenn es drei Buch

staben überschreitet, die vollständige Flexion nicht haben.“

Erkl. Die vollständige Flexion beim Nomen wird auch

verhindert durch die Fremdartigkeit und die innere Deter

mination. Die Bedingung davon ist, daſs es in der fremden

Sprache ein Eigenname. mit mehr als drei Radicalen sei,

vgl. ibrahîmu, isma’ îlu. Diese Worte haben die vollstän

dige Flexion nicht, da sie Eigennamen und fremdartig sind .

Ist das fremdartige Wort nicht Eigenname in der fremden

Sprache , sondern in der arabischen , oder ist es in beiden

indeterminirt, vgl. lig'âmun als Eigenname und nicht als

solcher ; so setzt man das Wort mit vollständiger Flexion .

Auch giebt man die vollständige Flexion den fremdartigen

Eigennamen mit drei Buchstaben , gleichviel ob der mittlere

Buchstabe mit Vocalen oder ohne Vocal steht, vgl. s’ata

run, nûhun.

„ Dasselbe ist der Fall mit Wörtern, welche Formen ha

ben , die dem Verbum speciell zukommen oder überwiegend

von diesem gebraucht werden , vgl. ahmadu , ja'lâ.“

Erkl. Die vollständige Flexion des Nomen findet nicht

statt, wenn dasselbe ein Nomen proprium ist und nach einer

Form geht, die dem Verbum durchaus oder vorzugsweise

zukommt; 1) Speciell sind dem Verbum zugetheilt die For

men , welche sich auſser beim Verbum nur selten finden , so

fuſilu , faCalu. Nennt man einen Mann duribu, oder

kallamu, verwehrt man diesem Nomen proprium die voll

ständige Flexion . Die Formen , welche beim Verbum über

wiegen, sind die, welche häufig beim Verbum gefunden wer

den , oder die einen Zusatz haben , der auf eine Verbal

Eigenschaft, und nicht auf eine Nominal-Eigenschaft hinleitet,

vgl. itmidu, işbaʻu . Diese beiden Formen sind beim Verbum

häufig aber nicht beim Nomen , vgl. die Imperative der dreiradi
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caligen Verba idrib , isma'. Gebraucht man daher itmadu,

işb aʻu als Nomina propria , so haben sie die vollständige

Flexion nicht, da sie Eigennamen und zugleich Verbalformen

sind . – 2 ) Formen wie ahmadu und jazîdu. Hamz und

Jâ drücken im Verbum Eigenschaften , d. i. die erste oder

dritte Person , doch nicht im Nomen Eigenschaften aus. Diese

Form ist überwiegend verbal, d . h . sie findet sich dort vorzugs

weise. Die vollständige Flexion ist diesen Formen verwehrt,

weil sie Eigennamen sind und Verbal- Formen haben . Ist

aber die Form weder speciell dem Verbum zugetheilt noch da

überwiegend , so ist die Flexion nicht verwehrt, vgl. darabun.

Denn diese Form findet sich beim Nomen und Verbum

gleich oft.

„ Die Wortformen , in denen ein Alif zum Anschluſs

hinzugefügt wird , werden , wenn sie als Eigennamen gesetzt

werden, nicht flectirt.“

Erkl. Die vollständige Flexion ist dem Nomen verwehrt

wegen der Bedeutung als Eigennamen und des verkürzbaren

Anschluſs-Alifs, vgl. alķâ, artâ . Diese haben die Flexion

nicht, da sie als Eigennamen stehn und das Anschluſs - Alif

haben, welches dem Alif feminini in der Hinsicht gleicht,

daſs die Formen , in denen es sich findet, in diesem Fall,

d . h . wenn sie als Eigennamen gebraucht werden , das Tâ

fem . nicht annehmen. So bildet man von ‘alķâ nie alķâ -

tun , wie man von ḥublâ nicht ḥublâtun bildet. Ist das

Wort mit dem Anschluſs - Alif kein Eigenname wie alķâ und

artà bevor sie als Eigennamen gebraucht wurden, so haben

sie die Flexion , denn in diesem Zustande gleicht das Alif

in ihnen nicht dem Alif feminini. Dasselbe findet statt, wenn

das Anschluſs - Alif gedehnt ist wie Silbâ'un . Man flectirt

das Wort , worin es vorkommt, sei es Eigenname oder ein

Unbestimmtes.

„ Der Eigenname hat die vollständige Flexion nicht, wenn v. 670.

er durch Abweichung entstanden ist, wie die Form fuſalu

der Bestätigung oder wie tu'alu . Die Abweichung und in

nere Bestimmtheit bewirken die schwache Declination von

8aḥaru , wenn damit die Individualisirung (d . h . die Be

schränkung auf den heutigen Tag) bezeichnet wird.“
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Erkl. Die vollständige Flexion eines Nomen , das als

Eigenname gebraucht wird oder demselben gleicht, und in

dem die Abweichung stattfindet , wird stets verwehrt. Dies

geschieht an drei Stellen : 1) bei den Bestätigungs- d . i.

Verstärkungs-Worten der Form fu’alu . Sie haben die voll

ständige Flexion nicht , da sie den Eigennamen ähneln und

man in ihnen abgewichen ist ; vgl. g ’umaſu urspr. g'a

mâwâtun, denn der Singular ist g 'am "â’ u , man weicht also

von g'am 'âwâtun zu g’um aʻu ab . Diese Form ist determi

nirt durch die supponirte Annexion d . i. g ’um aʻuhunna.

Die Definition dieser Worte ist der Definition der Eigenna

men darin ähnlich , daſs auch sie determinirt sind doch in

der Wortform eigentlich nichts determinirendes liegt. 2 ) Die

Eigennamen , bei denen man zu der Form fuſalu abweicht,

vgl. fumaru urspr. Câmirun. Diese haben die Flexion nicht,

da sie als Eigennamen stehn und in ihnen die Abweichung

statt hat. 3 ) sahara, wenn man damit einen bestimmten Tag

bezeichnen will, vgl. „ ich kam zu dir Freitag morgen (g ’i’ tuka

jauma- l- g 'um 'ati sahara ).“ saḥara hat die Flexion nicht,

wegen der Abweichung, und weil es dem Eigennamen ähn

lich ist, denn man weicht hier von as- sahara , das ein be

stimmter Begriff ist ab . Das bestimmte Wort muſs, ursprüng

lich mit al stehn und man weicht hier davon ab. Die Be

stimmung von sahara gleicht der Bestimmung des Eigen

namen von der Seite , daſs man es nicht mit dem Artikel

ausspricht.

„ Setze indeclinable auf Kasr die Form faâli als einen

Eigennamen Feminini. Dies ist ähnlich dem g’us'amu. Bei

den Tamîmiten flectire das indeterminirt Stehende von allen

den Worten, auf welche die Determinirung Eindruck machte.“

Erkl. Ist der Eigenname nach der Form faâli , vgl.

hadâmi, so haben die Araber zwei Behandlungsweisen . Die

Hig’âziten lassen es indeclinable auf Kasr, vgl. ḥadâmi; die

Tamîmiten flectiren es nach der schwachen Declination , da

es als Eigenname steht und die Abweichung in ihnen ist,

urspr. h â dimatun, râķis'atun , worauf man zu ḥadamu

und raķâs'u abwich , wie man von âmirun und g ’â s’imun

zu Cumaru und g ’us'amuabwich. Verf. giebtan, daſs das Wort,

welches die vollständige Flexion ausdem Grunde nichthat, weil



mâ la jansarifu . 303

es als Eigenname steht und dazu noch eine andere Ursache hatte,

die vollständige Flexion bekomme, wenn die Eigenschaft des

Eigennamen dadurch, daſs das Wort indeterminirt steht, weicht;

da dann die eine Ursache entfernt ist, und eine Ursache die

Verhinderung an der Flexion nicht bewirken kann , vgl.ma-di

karibun, ġatafânun, fâtimatun etc., die alle Eigennamen

waren und deshalb die vollständige Flexion nicht hatten ,

weil dazu noch eine Ursache hinzukam . Setzt man diese

Worte aber indeterminirt, so haben sie die vollständige

Flexion , weil nun die eine Ursache entfernt ist , indem sie

nicht als mehr als Eigennamen stehn .

Das Resumé: Die Eigennamen haben die vollständige

Flexion nicht, bei der Zusammensetzung , der Vermehrung

durch ânu, dem Femininum , der Fremdartigkeit, der Ver

balform , dem verkürzbaren Anschluſs - Alif , und der Ab

weichung

„ Die defectiven Formen von ihnen wählen in ihrer Flexion

die Weise von g'awârin .“

Erkl. Alle defectiven Formen , deren entsprechende Pa

radigmata bei dem vollständigen starken Verbum die vollstän

dige Flexion nicht hatten , verhalten sich ebenso , auſser daſs

sie wie g’awârin darin gehn , daſs sie im Nominativ - und

Genit. mit dem stellvertretenden Tanwîn stehn und im Accus.

Fath ohne Tanwîn haben , vgl. ķâậin als Eigenname einer

Frau. Denn das entsprechende Paradigma beim starken Ver

bum wäre dâribu als Eigenname einer Frau. Dies hat die

vollständige Flexion nicht, da es als Eigenname steht und Fe

mininum ist. So hat auch ķâậin die vollständige Flexion nicht,

da es als Eigenname und als Femininum steht. Es gleicht

dem g 'awârin darin , daſs es am Ende Jâ mit voraufgehen

dem Kasr hat und ebenso geht.

„Wegen Verszwangs und entsprechender Stellung wird v. 675 .

das Wort flectirt, dem diese Flexion verwehrt war. Auch

wird bisweilen das Flectirbare nicht flectirt.“

Erkl. Beim Verszwang kann das unvollständig Flectir

bare vollständige Flexion haben , vgl. „ Schau aus mein

Freund, ob du nichtKameelreiterinnen siehst (min zaâini).“

Dies ist häufig und hierin stimmen die Başrenser und Kû
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fenser überein . Auch kommt die Flexion wegen der entspre

chenden Stellung vor , vgl. Ķur. 76, 4 . „ Fuſs und Nacken

fessel im Feuer.“ salâsilân ist hier flectirt, weil es in der

Stellung dem Nachstehenden entspricht. Die Verhinderung

des vollständig flectirbaren Worts an der Flexion wird im

Verszwang von einigen erlaubt, von anderen aber , nämlich

den meisten Başrensern verwehrt. Man beruft sich in Hin

sicht der Verwehrung auf die Stelle: „ zu denen , welche sie

gezeugt haben , gehört der Amir der lange und breite.“

Man verwehrt hier dem Câmir die Flexion , während doch

nur die Eigenschaft als Eigenname hervortritt.

LV. Die Declination des Verbum .

(i'râ bu - l-fi'li).

„ Setze ein Imperfectum in den Nominatiy (Indicativ),

wenn es von einem Regens des Accusativ (Subjunctiv) und

des G 'azm frei ist, vgl. tas-adu.“

Erkl. Ist das Imperfectum von einem Regens desAccu

sativ (Subjunctiv ) und einem Regens des G ’azm frei, so steht

es im Nominativ (Indicativ ). Man streitet darüber, was den

Indicativ bewirke. Die Einen meinen , es stehe im Indica

tiv , da es an der Stelle des Nomen stehe; in zaidun ja

dribu stehe jaạribu an der Stelle von ạ â ribun und des

halb sei es im Nominativ (Indicativ). Auch sagt man, es

stehe im Indicativ , weil es frei sei von einem Regens des

Accus. (Subjunctiv ) und einem Regens des G ’azm , so ist die

Meinung des Verf.

„ Durch lan setze in den Subjunctiv , wie auch durch kai

und an ; dies letztere darf aber nicht nach einem Verbum

des Wissens stehn . Durch an nach zanna setze den Sub

junctiv , halte aber auch den Indicativ für richtig . Im letz

teren Fall , halte es für das aus anna erleichterte an ; dies

ist durchgängig .“

Erkl. Das Imperfectum steht im Subjunctiv , wenn bei

ihm eine denselben regierende Partikel steht d . i. lan , kai,
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an, idan, vgl. lan adriba, g'i'tu likai ataʻallama, urîdu

an taşûma und idan ukrimaka im Nachsatz von âtîka.

Steht an nach Calima und solchen Verben , die etwas Siche

res bezeichnen, so muſs der Indicativ des Verbum folgen , und

in diesem Fall ist an aus anna erleichtert, vgl. alimtu an

jaķûmu urspr. annahu jaķûmu, an ist das erleichterte

anna; das Nomen desselben fiel weg und es bleibt nur das

Habar. Dieses an regiert nicht den Subjunctiv, denn es hat

nur der Form nach zwei Buchstaben , ist aber eigentlich

dreibuchstabig ; jenes hingegen ist zweibuchstabig der Form

und dem Wesen nach. Steht an nach zanna und dgl., d . h .

den Verben , die das Wahrscheinliche bezeichnen , so sind

bei dem folgenden Verbum zwei Auffassungen möglich :

1 ) der Subjunctiv , in dem man a n als eine den Subjunctiv

regierende Partikel bebandelt; 2) der Indicativ , da es aus

dem schweren anna erleichtert ist, vgl. çanantu an ja

ķûmu, jaķûma. Die restitutio beim Indicativ : ?anantu

annahu jakûmu. an ist das erleichterte anna, sein Nomen

fiel aus, und es blieb das Habar, nämlich das Verbum mit

seinem Subject.

„Einige setzen an da, wo es richtigerweise die Rection

haben könnte , ohne Rection , indem sie es als das ihm ver

wandte mâ betrachten.“

Erkl. Einige Araber geben dem den Subjunctiv regie

renden an keine Rection auf das Verbum Imperfect. Wenn

an auch nicht nach den Verben , die das Gewisse oder das

Wahrscheinliche bezeichnen , steht, so tritt doch das Verbum

nach ihnen in den Indicativ , indem diese es wie das

verwandte maşdarartige mâ betrachten , weil beide mâ und

an das gemein haben , daſs sie sich durch das Masdar wie

derherstellen lassen . Man sagt urîdu an taķûmu, wie man

sagt 'ag'ibtu mimmâ taf'alu,

„Man setzt durch idan das wirkliche Futurum in den v. 680

Subjunctiv , wenn es voransteht und das Verbum gleich nach

ihm verbunden ist, oder dicht vor demselben der Schwur

steht; Subjunctiv und Indicativ sind beim Verbum möglich,

wenn idan nach einer Verbindungspartikel steht.“

Erkl. idan gehört zu den den Subjunctiv regierenden

20
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Partikeln , doch regiert es den Subjunctiv nur unter Bedin

gungen : 1 ) muſs das Verbum wirklich Futurum sein ; 2) muſs

es am Anfang stehn ; 3 ) darf zwischen ihm und dem Sub

junctiv keine Trennung eintreten; vgl. âtîka, Antwort:

idan ukrimaka. Ist aber das Verbum nach ihm Praesens,

80 steht es nicht im Subjunctiv , vgl. uhibbuka, Antwort idan

azunnuka şâ diķân ; azunnu steht hier im Indicativ. So

muſs auch das nachstehende Verbum im Indicativ folgen,

wenn idan nicht zu Anfang steht, vgl. zaidun idan ju

krimuka. Geht dem idan eine Verbindungs - Partikel vor

auf, so ist beim Verbum Indicativ und Subjunctiv möglich,

vgl. wa'idan ukrimuka oder ukrimaka. So ist auch der

Indicativ nach idan nothwendig , wenn zwischen idan und

dem Verbum eine Trennung eintritt, vgl. idan zaidun ju

krimuka. Geschieht jedoch die Trennung durch den Schwur,

80 steht das Verbum im Subjunctiv , vgl. idan wal-lahu

ukrimaka.

„ Zwischen lå und dem Lâm des Genitivs ist das Her

vortreten von an , das den Subjunctiv regiert, nothwendig.

Fehlt lâ , so regiert an , sei es, daſs es hervortritt oder ver

schwiegen ist. Nach der Negation von kâna muſsman nothwen

dig an verschweigen ; so wird auch nach au, an dessen Stelle

richtigerweise ḥattâ oder illâ stehn kann, an verschwiegen.“

Erkl. Unter den übrigen , den Subjunctiv regierenden

Partikeln hat an speciell die Eigenschaft , daſs es sichtbar

hervortretend oder verschwiegen regiert. an tritt sichtbar

hervor, wenn es zwischen dem Lâm des Genitivs und der

Negation lå steht, vgl. g'ituka liallâ tadriba zaidân.

Möglicherweise kann man an hervortreten lassen , wenn es

nach dem Lâm des Genitivs steht und die Negation lâ nicht

dabei ist, vgl. g'i'tuka li’aşra'a und li'an akra'a . So ver

hält es sich , wenn das negative kâna ihm nicht vorangeht.

Ist dies aber der Fall, muſs man an nothwendig verschwei

gen, vgl. mâ kâna zaidun lijaf'ala , vgl. Kur. 8 , 33.

„ Nicht ist Gott, daſs er sie bestrafe , während du unter ih

nen.“ Nothwendig muſs an nach dem au, das durch ḥattá

oder illâ restituirt wird , verschwiegen werden. an wird

durch ḥattâ restituirt, wenn das Verbum vor ihm zu denje

nigen gehört , die eine nach und nach aufhörende Handlung
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bezeichnen . Es wird durch illâ restituirt, wenn es nicht 80

ist; zum Ersten :

.

Vgl. „ Ich werde das Schwere leicht finden , bis daſs (au )

ich die Wünsche erreiche. Nur dem Ausharrenden geben

sich die Hoffnungen zur Leitung hin .“

Vgl. zum Zweiten : „Wenn ich nur die Lanzen eines

Stammes befühlte , so zerbrach ich ihre Knöchel (unteren

Enden ), auſger wenn sie (au ) recht standen.“

„ Nach ḥattâ ist ebenfalls die Verschweigung von an v. 685.

nothwendig , vgl. „ sei gütig , damit du den Traurigen erfreust

(hattâ tasurra).“

Erkl. hattâ gehört zu den Partikeln , die nach sich die

Verschweigung von an verlangen , vgl. sirtu ḥattâ adhula

l -balada „ ich ging, damit ich endlich einträte in die Stadt.“

hattâ ist eine Partikel des Genitivs und adhula steht im

Subjunctiv durch ein nach hattâ supponirtes an. So verhält

es sich , wenn das folgende Verbum ein wirkliches Futurum

ist; ist es aber Praesens , oder kann es durch ein Praesens

erklärt werden , so steht das Verbum nothwendig im Indicativ.

„ Das dem ḥattâ Folgende setze, wenn es ein Praesens

ist oder darauf zurückgeführt werden kann , in den Nomina

tiv . Setze in den Subjunctiv das Futurum .“

Erkl. Du sagst sirtu hattâ adhulu - l -balada mit

dem Indicativ , wenn du dies während du eintrittst aus

sprichst; so ist es auch, wenn der Eintritt schon stattfand und

man die Erzählung dieses Zustandes beabsichtigt (Imperfec

tum historicum ). * )

„ Nach dem fa im Nachsatze einer reinen Negation oder

eines reinen Strebesatzes regiertan ; die Verschweigung des

selben macht den Subjunctiv nothwendig .“

* ) Es giebt somit bei hattâ vier Fälle : hattâ adhulu heiſst ganz

abgesehn von der Absicht, 1) bis ich eintrat, Imperfectum historicuin ,

oder 2) bis ich jetzt eintrete, Praesens, 3) hattâ adhula heiſst, damit

ich einträte, Futurum , und 4 ) hattâ dah altu : bis ich wirklich eintrat,

Perfectum .

20 *
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Erkl. an setzt das Imperfectum in den Subjunctiv,

während es nach einem fa , das den Nachsatz zu einer rei

nen Negation und einem reinen Strebesatz cinleitet , wegfal

len muſs, vgl.mâ ta'tînâ fatuḥaddita nâ, „ nicht kommst du

zu uns, daſs du uns erzählen könntest.“ Vgl. Ķur. 35, 33.

„ Nicht werden sie vernichtet, daſs sie sterben (fajamûtû ).“.

Eine Negation ist rein , wenn sie von einer Position frei ist ;

ist sie aber nicht frei davon , so muſs das Verbum nach fa

im Indicativ stehn , vgl. mâ an illâ ta'tîn â fatuhaddi

tunâ, „ nichts geschieht als daſs du zu uns kommst und uns

erzählst.“ Der Strebesatz umfaſst den Imperativ , Prohibitiv,

den Segenswunsch oder die Verwünschung , die Frage, den

Vorschlag, die Anreizung und den Wunsch .

Vgl. den Imperativ in : „ Komm zu mir , o Kameelin ,

lauf einen weitausgreifenden Trab zu Sulaiman, daſs wir dann

uns ruhn (fanastarîḥa ).“

Vgl. den Probibitiv Kur. 20 , 83. „ Seiet nicht widerspen

stig ( lâ tatgû) darin , daſs euch nicht mein Zorn treffe.“

Vgl. den Anruf: „ O mein Herr hilf mir, daſs ich nicht

verlassen sei.“

Vgl. „ Mein Herr, verleih mir Glück , daſs ich nicht

abweiche vom Wandel der auf besseren Pfaden Gehenden

(falâ a 'dila ).“

Vgl. die Frage Ķur. 7, 51. „ Haben wir Fürbitter, daſs

sie für uns bitten (fajas’fall) ? “

Vgl. den Vorschlag (al-ardu ): „ Willst du nicht ab

steigen bei uns, daſs du Gutes erreichest (fatuşîba)? “

Vgl. „ O Sohn der Edlen, willst du nicht nahen, so daſs

du sähest (fatubşira ) was sie dir schon berichtet, denn nicht

ist ein Sehender wie ein Hörender.“

Vgl. die Anreizung Kur. 63, 10 . „ Wenn du mich doch

nicht zurückgelassen hättest bis zur nahen Zukunft, so daſs

ich spenden und zu den Wohlthuenden gehören könnte (fa’aş

saddaka wa'akûna).“

Vgl. den Wunsch : „ O hätte ich doch Geld , daſs ich

spenden könnte davon.“
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Vgl. Ķur. 4 , 75. : „ O gehörte ich doch zu ihnen , daſs

ich groſses Heil davon trüge!“

Ein Strebesatz ist rein , wenn er weder durch ein No

men verbale noch in der Form einer Aussage ausgedrückt ist.

Ist er durch eins von diesen beiden ausgedrückt, so muſs das

dem fa folgende Verbum im Indicativ stehn . Vgl. „ Still , so

will ich dir wohl thun sah fa’ub sinu ilaika.“ Vgl. „ Du

hast genug geredet , daſs die Menschen schlafen (fahasbuka

l-hadîtu fajanâmu- n - nâsu).“

„ wa ist wie fa , wenn es den Sinn von maʻa gewährt,

vgl. „ nicht sollst du kräftig sein und zugleich Furcht zeigen.“

Erkl. In allen Stellen , in welchen das Imperfectum durch

die nothwendige Verschweigung von an nach fa im Sub

junctiv steht, steht es auch durch ein nothwendig verschwiegenes

an nach dem wa, das ein Mitsein bezeichnet, im Subjunctiv ;

vgl. Ķur. 3, 163. „ Während Gott noch nicht diejenigen von

Euch, welche kriegten,kennt, und auch noch nicht (waja -lama)

die Ausharrenden .“

Vgl. „ Ich sprach , rufe du , während ich will rufen

(wa’adʻuwa), denn daſs zwei Rufer rufen, giebt gröſsere

Rufkraft.“

Vgl. „ Verwehre nicht eine Untugend, die du selbst thust,

eine groſse Schmach ist es dir , wenn du sie gethan (wata?

tija mitlahu).“

Vgl. „War ich nicht euer Nachbar, während zwischen

mir und Euch Liebe und Brüderschaft war (wajakûna) .“

Bedeutet aber wa nicht ein Mitsein , sondern will man

damit nur eine Gemeinschaft zwischen zwei Handlun

gen darstellen , und will man das dem wa folgende Ver

bum als Habar zu einem weggenommenen Mubtada' setzen ,

so ist der Subjunctiv nicht möglich. Daher sind z. B . im

Satz lâ ta'kuli- s -samaka wa tas’ribu, ba, bi, - l- labana,

drei Auffassungen möglich : 1) G 'azm wegen der Gemein

schaft der beiden Verba ; 2 ) Indicativ wegen der Verschwei

gung eines Mubtada' = wa’anta tas'ribu - l- labana ; 3) der

Subjunctiv wegen der Prolribition , beides zusammen zu thun

= nicht geschehe es von dir, daſs du den Fisch essest, und
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zugleich Milch trinkest. Das letzte Verbum ist dann durch

ein verschwiegenes an regiert.

„Nach einem nicht negirten (Vordersatz ) setze G 'azm ,

wenn fa ausfällt und der Nachsatz intendirt wird.“

Erkl. Im Nachsatz eines nicht negativen Satzes , setze

bei den vorher erwähnten Fällen G 'azm , wenn fa ausfällt

und der Nachsatz doch intendirt wird, vgl. zurnî azurka;

so ist es auch bei den übrigen Fällen. Ob der Nachsatz im

G 'azm steht durch die im Sinne behaltene Condition = zurni

wa’in tazurnî azurka, oder durch den Vordersatz, darüber

sind zwei Meinungen . Das G 'azm kann bei einer Prohibition

nicht stehn ; man sagt nie mâ ta'tînâ tuḥad ditnâ .

„ Für ein G 'azm nach einer Prohibition ist die Bedin

gung gestellt , daſs man vor lâ in setze. Dabei ist kein

Widerspruch .“

Erkl. G 'azm ist bei dem Ausfallen von fa nach einer

Prohibition unmöglich auſser unter der Bedingung , daſs die

Bedeutung sich durch die restitutio eines Eintritts von in

vor lâ ergebe. Man sagt là tadnu min al-asadi taslam ,

da den richtigen Sinn gäbe: in lâ _ tadnu. Doch kann man

G 'azm nicht setzen, wenn es heiſst lå tadnu min al-asadi

ja'kuluka, da nicht richtig wäre, in lâ tadnumin al-asadi

ja’kuluka. Dies erlaubt zwar al-Kisa'i, darauf bauend, daſs

bei ihm der Eintritt des in vor lâ nicht als Bedingung ge

setzt werde; er setzt G 'azm bei dem Sinn in tadnu min

al-asadi ja kulka.

„ Ist der Imperativ durch eine andere Form als if al

ausgedrückt, so setzt man den Nachsatz nicht in den Sub

junctiv , sondern wählt G 'azm .“

Erkl. Wie oben erwähnt, ist der Subjunctiv nach fa

unmöglich bei dem Imperativ , welcher durch ein Verbalno

men oder durch die äuſsere Form der Aussage angedeutet

wird ; fällt aber fa weg , so setzt man den Nachsatz mit

G 'azm , vgl. şah uḥsin ilaika.

„Das Verbum nach fa steht im Subjunctiv, wenn es die

Hoffnung ausdrückt, wie auch bei dem den Wunsch aus

drückenden Verbum der Subjunctiv steht.“
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Erkl. Alle Kufenser erlauben , daſs die Hoffnung wie

der Wunsch behandelt werde und der durch fa verbundene

Nachsatz im Subjunctiv stehe, wie dies beim Nachsatz des

Wunsches der Fall ist. Ihnen folgt Verfi, vgl. Kur. 40, 38.

„ Vielleicht daſs ich erreiche die Regionen, die Regionen der

Himmel, und dann von oben ihn (den Gott desMose ) schaue

(fa'attaliſa in der Lesart des Hafs nach Aşim ).“

„ Wird mit einem bloſsen Nomen ein Verbum verbunden,

setzt man dasselbe in den Subjunctiv , sei es daſs an steht

oder wegfällt.“

Erkl. Durch ein weggefallenes oder gesetztes an kann

nach einer Verbindungspartikel, der ein reines Nomen vor

aufgeht, d . i. ein Nomen, mit dem man nicht den Sinn eines

Verbum bezeichnen will, der Subjunctiv stehn .

Vgl. „Das Anlegen der Abâ’a (schweren Mantels),

während mein Auge heiter ist, ist mir lieber als das Anle

gen feiner weicher Kleider (lubsu Cabâ'atin watakarra 'ainî).“

takarra steht durch ein weggefallenes an im Subjunc

tiv. Dies an kann wegfallen , da ihm ein reines Nomen

voraufgeht.

Vgl. „ Fürwahr ich und der Umstand, daſs ich den

Sulaik tödtete , dann aber den Blutpreis für ihn bezahlte

(tumma aķilahu), ist wie der Stier , der geschlagen wird ,

wenn die Kühe nicht trinken wollen.“

Vgl. „Wäre nicht die Erwartung eines ungestümen For

derers, den ich dann versöhnte (fa ’urdijahu ), nicht würde ich

einen Zeitgenossen dem anderen vorziehn.“

Vgl. Ķur. 42, 50. „ Nicht kommt es dem Sterblichen

zu, daſs Gott ihn anrede, auſser als Offenbarung, oder hinter

einem Vorhang, oder daſs er ihm sende einen Boten (au

jursila nach wahjân ).

Ist das Nomen nicht rein d. h . wird damit der Sinn ei

nes Verbum ausgedrückt, so ist der Subjunctiv des verbun

denen Verbum unmöglich , vgl. at- țâ'iru fajagựabu zai

. dun ad - dubâbu: „Diejenigen Thiere, welche fliegen , worauf

Zaid zürnt, sind die Fliegen “ . jagdabu ist verbunden mit at

tâ'iru , welches kein reines Nomen ist, sondern an der Stelle
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des Verbuin daruin steht, weil es die Șila von al ist , und

die Șila ursprünglich ein Satz sein muſs; at- țâ'iru = al

ladî jatîru. Als man al setzte , wich man vom Verbum

zum Part. act. ab, da al nur vor Nomina tritt.

„ Abnorm ist bei der Wegnahme von an der Subjunctiv,

auſser in einigen vorkommenden Fällen ; nimm an was ein

gültiger Zeuge d . i. eine Autorität überliefert hat.“

Erkl. Alle übrigen Fälle, in denen der Subjunctiv durch

ein weggefallenes an steht, sind abnorm , vgl. „ befiehl ihm ,

daſs er es grabe (murhu jahfirahâ)“ , so auch „ faſs den Räu

ber bevor er dich fasse (budi-1-laşsa kabla ja 'budaka ).“

Vgl. „ O du , der du mich abhälst , daſs ich zugegen

sei (ahdura ) beim Kampfe und daſs ich Theil nehme an

den Ergötzungen, kannst du mich ewig leben machen ? “

v . 690 .

LVI. Die Regens des G 'azm .

('awâmilu- l- g'a zmi).

„ Durch L â und Lâm setze G 'azm im Verbum im Sinne des

Imperativ, so auch durch lam und lammâ „ noch nicht“ . Setze

G 'azm durch in , man, mâ, mahmâ, ajjun, matâ , ajjâna,

aina, idmâ, haitumâ und annâ. idmâ ist eine Partikel

wie in , und die übrigens Regens des G 'azm sind Nomina.“

Erkl. Die Partikeln , durch die man ein Imperfectum

in G 'azm setzt, zerfallen in zwei Theile : 1) die, welche nur

ein Verbum in G 'azm setzen ; diese sind : a . das Lâm , wel

ches den Imperativ bezeichnet, vgl. lijaķum zaidun („ stehe

doch Zaid auf“ ); oder einen Anruf, vgl. „ möge doch dein

Herr über uns verfügen lijaķdi“ ; b . lâ , welches die Pro

hibition bezeichnet, vgl. Kur. 9 , 40. „ Sei nicht betrübt (la

tahzan ), Gott istmit uns“ ; oder das eine Verwünschung oder

Anwünschung ausdrückt, vgl. „ 0 Herr, bestrafe uns nicht“ ;

C. lam und lammâ, welche eine Negation bezeichnen . Diese ·

sind beide speciell dem Imperfectum bestimmt, doch ändern

sie dessen Sinn zum Perfectum , vgl. lam jaķum zaidun ,



‘awâmilu-l-g'azmi. 313

nicht stand auf Zaid. Das durch lammâ Negirte ist nur

mit der Bedeutung der Gegenwart verbunden , „ noch nicht

ist Amr aufgestanden “ ; 2) die , welche zwei Verba in G 'azm

setzen , d . i. die Conjunction ; a . in , vgl. Ķur. 2 , 284 . „Wenn

ihr offenbart, was in euren Seelen ist oder es verbergt, wird

Gott euch zur Rechenschaft ziehn (wa’in tubdû au tuhfûhu ).“

b . man , vgl. „wer schlechtes thun sollte (man jaʻmal), dem

wird danach vergolten .“ c. mâ, vgl. „ was ihr Gutes thun

mögt (mâ taf'alû ) Gott wird es wissen .“

d . mahmâ, vgl. „ Sie sprachen, was du immer für Zei

chen bringst (mahmâ ja ’tinâ bihi), fürwahr du willst uns

damit verführen, und nicht glauben wir dir.“

e. ajjun , vgl. „Was ihr immer in der Anrufung Got

tes für eine Anrede gebraucht, wisset er hat die schönsten

Namen (ajjân mâ tad â ).“

f. matâ , vgl. „ Wenn du zu ihm gelangst (matâ ta’

tihi), während du gehst nach dem Glanz seines Feuers, so

wirst du das beste Feuer finden , bei dem der beste Anzün

der ist.“

g . ajjâna , vgl. „ So oft immer wir dich schützten (aj

jâna nu’minka), warst du sicher vor anderen, und wenn du

nicht Sicherheit von uns erreichtest , hörtest da nicht auf

zu fürchten .“

h . ainamâ , vgl. „Wo nur immer der Wind sie sich

hinbiegen läſst, beugt sie sich hin (ainamâ tumajjilhâ).“

i. idmâ, vgl. „ Fürwahr, wenn immer du thust (idmâ

ta’ti) das, was du anderen befiehlst, wirst du den , dem du

befohlen , gehorsam finden.“

k . haitumâ, vgl. „ Wo nur immer du stehst (haitumâ

tastaķim ), wird Gott dir Glück verleihn in der Zukunft.“

l. annâ , vgl. „ Meine beiden Freunde, wie nur immer

ihr zu mir kommt, ihr kommt zu einem Freunde, der nichts

anderes thun wird , als was euch gefällt (annâ ta’tijânija ).“

Die Partikeln , welche zwei Verba in G 'azm setzen , sind

alle Nomina, in und idmâ ausgenommen. Dies sind ur

sprünglich zwei Partikeln, wie auch die Wörter , welche nur

ein Verbum in G 'azm setzen, alles Partikeln sind . ·
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„Die erwähnten Nomina verlangen zwei Verba. Eine

Condition (s'art) geht vorauf, und es folgt der Nachsatz

(yazâ), der auch als (Antwort g'awâb ) bezeichnet wird.“

Erkl. Die im vorigen Verse erwähnten Regens des

G 'azm verlangen zwei Sätze nach sich, wovon der eine, der

Voraufgehende , Bedingungssatz (s’art) und der zweite , der

Nachgestellte , Antwort (g ’awâb ) oder Nachsatz ( g'azâ ) heiſst.

Der erste Satz muſs ein Verbal- Satz , der zweite sollte

es ursprünglich auch sein , doch kann er auch als ein No

minal- Satz auftreten , vgl. in g 'â ’a zaidun akramtuhu und

in g ’â’a zaidun falahu - l -fadlu.

„Man findet beide Sätze im Perfectum oder Imperfectum ,

oder in verschiedenen Zeiten .“

Erkl. Sind Vorder - und Nachsatz zwei Verbalsätze,

80 gehen sie nach vier Weisen : 1 ) Beide Verba sind Per

fecta , dann sind beide virtuell g'azmirt, vgl. Kur. 17, 7 .

„ Handeltet ihr wohl, so handeltet ihr für euch selbst wohl.“

2) Beide Verba sind Imperfecta, wie Ķur. 2 , 284 . „ Wenn

ihr offenbart was in eurem Innern , oder es verbergt, so wird

Gott dafür von euch Rechenschaft verlangen .“

3 ) Das erste Verbum ist Perfectum und das zweite Im

perfectum , vgl. Ķur. 11, 18 . „Wenn er das irdische Leben

und seinen Prunk will, so wollen wir ihnen ihre Werke in

derselben vollständig belohnen .“

4 ). Das erste ist Imperfectum und das zweite Perfectum .

Vgl. „Wenn mich einer täuscht mit etwas schlechtem , so bin

ich für ihn wie ein Würgeknochen zwischen seiner Kehle

und seiner Schlagader.“

Vgl. die Ueberlieferung : „ Wer nur immer in der höchst

werthvollen Nacht zum Gebet sich erhebt, dem wird , was

vorher geschehn, vergeben.“

„ Nach einem Perfectum ist es gut, den Nachsatz in den

Indicativ zu stellen , aber nach einem Imperfectum den Indi

cativ des Verbums zu setzen , ist schwach.“

Erkl. Ist im Vordersatz ein Perfectum und im Nach

satz ein Imperfectum , so kann man das Imperfectum nit

G 'azm oder in den Indicativ stellen . Beides ist gut, vgl.

in g'a’a zaidun jaķum 'amrûn und jaķūmu amrûn.

v . 700 .
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Vgl. „Wenn zu ihm kommt ein Freund am Tage einer

Bitte, so spricht er : nicht verborgen ist mein Geld und nicht

verwehrt.“

Ist aber im Vordersatz ein Imperfectum und ebenfalls

im Nachsatz , so muſs das letztere mit G 'azm stehn : der In

dicativ ist schwach .

Vgl. „ O Aļra’, Sohn des Hâbis , o Akra', fürwahr du,

wenn dein Bruder niedergeworfen wird , wirst auch du nie

dergeworfen .“

„ Verbinde mit fa sicher einen Nachsatz , der, wenn er

für in oder eine andere Partikel als Vordersatz gesetzt würde,

sich nicht als solchen setzen lieſse.“

Erkl. Kann der Nachsatz nicht Vordersatz sein , so muſs

er mit fa verbunden werden , wie z . B . der Nominalsatz g 'â 'a

zaidun fahuwa muhsinun, oder der Imperativ g ’â 'a zai

dun fadribhu , oder der durch mâ oder lan negirte Ver

balsatz , vgl. in g ’â ’a zaidun famâ adribuhu und falan

adribahu. Kann aber der Nachsatz ein Vordersatz sein ,

wie z . B . ein Imperfectum , das weder durch mâ oder lan

negirt , noch durch die Aufschubspartikeln noch durch ķad

verbunden ist , oder auch ein vollständig conjugirbares Per

fectum , das nicht mit ḥad verbunden ist; so ist es nicht noth

wendig , den Nachsatz durch fa zu verbinden , vgl. in g ’a'a

zaidun jag'iu Camrûn oder ķâma fam rûn .

„ Es vertritt fa das idâ der Ueberraschung, vgl. wenn

du gütig bist, siehe (idâ ) so üben wir Vergeltung.“

Erkl. Ist der Nachsatz ein Nominalsatz , so muſs man

denselben mit fa verbinden . Man kann das idâ der Ueber

raschung an die Stelle von fa setzen , vgl. Ķur. 30 , 35 .

„ Wenn sie ein Uebel trifft wegen dessen , was vorher ihre

Hände bereitet hatten, siehe (ida ), so verzweifeln sie .“ Verf.

fügt nicht die Beschränkung hinzu , daſs der Satz ein Nomi

nalsatz sein müsse , da er sich dessen überheben kann und es

aus dem Beispiel hervorgeht, vgl. in tag’ud idâ lanâ mu

kâfa'atun.

„ Wenn das Verbum nach dem Nachsatz mit fa oder wa

verbunden wird , so kann es dreifach behandelt werden.“
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Erkl. Steht nach dem Nachsatz des Vordersatzes ein

Imperfectum durch fa oder wa verbunden , so kann man es

dreifach behandeln. Man kann es in G 'azm , Indicativ und

Subjunctiv setzen , vgl. Ķur. 2 , 284 mit allen drei Lesarten ;

„wenn ihr offenbart oder verbergt, was in eurem Innern ist,

so wird euch Gott zur Rechenschaft ziehn und wird verge

ben (fajağfir, firu , fira ), wem er will.“

Vgl. „Wenn Abû-Kâbûs untergeht, so geht der Frühling

Menschen und der heilige Monat unter. Wir fassen nach

ihm an das Schwanzende (d . i. das schlechteste ) eines Le

bens, welches in Betreff des Rückens keinen Buckel hat.“

„ Im G 'azm oder Subjunctiv steht ein Verbum nach wa

oder fa , wenn es von den beiden Sätzen umgeben ist.

Erkl. Steht zwischen dem Verbum des Vordersatzes

und des Nachsatzes ein Imperfectum mit fa oder wa ver

bunden , so kann es im G 'azm und Subjunctiv stehn. Vgl.

in jaķum zaidun wajabrug oder jahrug’a bâlidun

ukrimka.

Vgl. „ Wer sich uns naht und demüthig ist , wir neh.

men ihn als Gast auf; nicht fürchte er Ungerechtigkeit oder

Beleidigung, so lange er bleibt.“

„ Der Vordersatz macht einen Nachsatz entbehrlich , der

schon bekannt ist ; das Umgekehrte kommt bisweilen vor, wenn

der Sinn verstanden wird .“

Erkl. Man kann den Nachsatz eines Vordersatzes weg

nehmen. Dies findet statt, wenn eine Hinweisung auf die

Wegnahmesich vorfindet, vgl. anta zâlimun in faſalta ; der

Nachsatz fiel aus, weil anta zâlimun darauf hinführt, rest.

anta zâlimun in fa'alta fa’anta zâlimun. Dies kommt

häufig in der arabischen Sprache vor; doch das Umge

kehrte, die Wegnahme des Vordersatzes und die Begnügung

mit dem Nachsatz ist selten .

Vgl. „ Entlaſs sie, denn nicht bist du ihr ebenbürtig , wo

nicht, so erhebt sich das Schwerdt über deinen Scheitel.“

„Wenn ein Vordersatz und ein Schwur zusammenkom

men , so nimm den Nachsatz des Nachgestellten weg, dies

ist nothwendig .“

v . 705 .
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Erkl. Beide , der Vordersatz und der Schwur, nehmen

einen Nachsatz für sich in Anspruch . Der Nachsatz eines

Vordersatzes steht entweder im G 'azm oder mit fa verbun

den. Der Nachsatz eines Schwursatzes. wird , wenn er ein

bejahender Verbalsatz , der mit dem Imperfectum beginnt, ist,

durch Lâm oder Nûn bestätigt, vgl. wal-lahi la ’adribanna

zaidân ; beginnt derselbe aber mit einem Perfectum , so wird

er mit Lâm und ķad verbunden : wal-lahi lakad ķâma

zaidun. Ist der Nachsatz des Schwures ein Nominalsatz ,

so wird er durch inna und Lâm , oder durch inna allein ,

oder durch Lâm allein verknüpft, vgl. wal-lahi inna zai

dân lakâ’imun, wal-lahi lazaidun ķâ’imun, wal-lahi

inna zaidân ķâ'imun . Ist derselbe ein negativer Verbal

satz wird er durch mâ, lân oder in negirt, vgl. wal-lahi

mâ, lâ , in jaķûmu zaidun. Ebenso ist es mit dem ne

gativen Nominalsatz. Kommen nun Vordersatz und Schwur

zusammen , so wird der Nachsatz des von ihnen Nachgestell

ten weggelassen, da der Nachsatz des ersteren darauf hinleitet.

Vgl. in ķâma zaidun wal-lahi jaķum amrûn , man

nimmthier den Nachsatz des Schwures weg, weil der Nachsatz

des Vordersatzes denselben andeutet. Vgl.wal-lahiin ķâma

zaidun lajaķûmanna ſam rûn , man nimmt den Nachsatz

des Vordersatzes weg, da der Nachsatz des Schwures darauf

hinführt.

.,Wenn beide sich einander folgen und ein Nomen (Mub

tada”), das ein Habar hat, voraufgeht, so laſs ganz allgemein

den Vordersatz ohne Furcht vorwiegen .“

Erkl. Kommen Vordersatz und Schwur zusammen , so

hat das Voraufgehende den Nachsatz , und wird der Nachsatz

des Nachgestellten weggenommen . Dies ist der Fall, wenn

ihnen nicht ein Mubtada' voraufgeht. Ist aber dies der Fall,

überwiegt ganz allgemein der Vordersatz , d . i. gleich viel,

ob er vorauf oder nach steht. Der Vordersatz hat alsdann

den Nachsatz und der Nachsatz des Schwures fällt weg , vgl.

zaidun in ķâma wal-lahi ukrimhu und zaidun wal

lahi in ķâma ukrim hu.

„ Bisweilen überwiegt auch nach einem Schwur ein Vor

dersatz , wenn auch ein Mubtada' nicht voraufgeht.
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Erkl. Selten kommt es vor , daſs der Vordersatz den

Schwur überwiegt in dem Fall, daſs beide zusammenkommen,

der Schwur voraufgeht und ein Mubtada' mit Habar nicht

voransteht.

Vgl. „ Bei Gott, wenn du uns prüfst nach dem Kampfe

einer Schlacht, wirst du uns nicht von dem Blute des Vol

kes frei finden (la' in munîta lâ tulfinâ ).“ Lâm steht hier als

Einleitung eines ausgefallenen Schwurs, rest.; wal - lahi

la’in . in ist eine Condition , deren Nachsatz tulfinâ im

Gazm steht.

Der Nachsatz des Schwures fiel weg , da der Nachsatz

des Vordersatzes ihn andeutet. Wenn man wie gewöhnlich

verführe , daſs der Nachsatz des Schwures, weil dieser vor

ansteht, stehn müſste, so würde man lâ tulfîn â im In

dicativ sagen .

LVII. Lau .

„ lau ist eine Conditional-Partikel beim Perfectum , sel

ten steht sie vor einem Imperfectum , doch nimmt man es

wohl dann auf.“

Erkl. lau wird auf zweifache Weise gebraucht: 1) ist

es maşdarartig ; das Kennzeichen dafür ist, daſs an an seine

Stelle treten kann , vgl. wadidtu lau ķâma zaidun = ki

jâmahu. Darüber ist oben beim Mauşûl (pag. 36 .) gehandelt

2 ) Es ist ein conditionales ; gewöhnlich folgt ihm dann ein Per

fectum dem Sinne nach , vgl. lau ķâma zaidun lakumtu.

Sîbawaihi definirt lau, daſs es eine Partikel für das sei, was

in früherer Zeit im Fall war künftig einzutreten , weil ein

anderes eintreten sollte , scil. aber nicht eingetreten ist (par

ticula indicans quoderat eventurum ). Bisweilen steht auch

nach lau ein Futur dem Sinne nach, vgl. Ķur. 4 , 10 . „ Für

wahr es sollen diejenigen fürchten , welche, wenn sie dürftige

Kinder nach sich hinterlieſsen (lau tarakû ), dann auch fürch

ten würden .

Vgl. „ Wenn Lailâ -l-Abjalijja mich grüſsen würde, wäh

rend unter mir Steine und Steinplatten , fürwahr ich würde



lau . 319

freundlich wieder grüſsen, oder es würde ihr zurufen eine

Eule , von der Seite des Grabes aus rufend.“

„ au ist wie in speciell dem Verbum zugetheilt , doch r. 710.

was lau anlangt, so wird bisweilen anna mit ihm verbunden .“

: Erkl. Das conditionale lau kommt speciell nur beim

Verbum vor, und tritt nicht vor das Nomen , wie auch das

conditionale in . Doch tritt lau vor anna, dessen Nomen,

und Habar , vgl. lau anna zaidân ķâ’imun laķumtu.

Man ist uneins, wenn es sich so verhält. Einige behaupten,

lau bleibe speciell dem Verbum zugetheilt, anna mit seiner

Folge stehe an der Stelle des Nominativ eines Participium

durch ein weggefallenes Verbum , rest. „ lau tabata anna

zaidân ķâ’imun laķumtu , wenn es feststeht, daſs Zaid

steht. Andere aber sagen , lau höre dann auf speciell dem

Verbum anzugehören ; anna mit seiner Folge stehe vor ei

nem Mubtada’, dessen Habar wegfiel, an der Stelle des No

minativ , vgl. rest. lau anna zaidân ķâ’imun tâbitun la

kumtu = lau ķijâmu zaidin tâbitun. Dies ist die

Lehrweise des Sîbawaihi.

„ Folgt ein Imperfectum dem lau , wird es zum Perfec

tum gewandt; vgl. „ hätte er sein Versprechen gehalten,

hätte er genug gethan (lau jafî kafâ ).“

Erkl. Folgt ein Imperfectum dem lau , so wird sein

Sinn zum Perfectum umgewandelt.

Vgl. „Die Mönche von Midian und die ich dort ge

sehn zu haben mich entsinne, weinend , aus Furcht vor der

Höllenstrafe sich kauernd ; wenn sie angehört hätten, wie ich

angehört ihre Rede, sie würden sich niederwerfen vor Azza,

Haupt und Knie beugend.“

Dieses lau muſs nothwendig einen Nachsatz haben . Es

hat zum Nachsatz entweder ein Perfectum , oder ein durch

Lâm negirtes Imperfectum . Ist der Nachsatz ein positiver,

ist er gewöhnlich mit Lâm verbunden , vgl. lau ķâma zai

dun laậâma ‘amrûn , doch kann man dies auch wegneh

men lau ķâma zaidun ķâma ſamrûn. Ist der Nachsatz

durch Lâm negirt, hat er Lâm nicht, vgl. lau ķâma zaidun

lam jaķum ſamrûn. Ist derselbe durch mâ negirt, so ist er
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meist von Lâm entblöſst, doch kann er auch damit verbunden

werden , vgl. lau ķâma zaidun mâ şâma ‘amrûn und lau

ķâma zaidun lamâ ķâma 'amrûn .

rer

LVIII. ammâ, laulâ , laumâ.

„ ammâ ist wie mahmâ jaku min s'ai'in , was nur im

mer geschehen mag ; fa verbindet sich nothwendig mit dem

Wort, welches dem nach jenem stehenden folgt.“

Erkl. amma ist eine Partikel, um das Zerfallen in meh

rere Theile auszudrücken . Es steht an der Stelle der Con

ditional-Partikel in und des Verbum im Vordersatz. Deshalb

erklärt es Sîbawaihi durch „was nur immer geschehn mag“ .

Das nach ihm Erwähnte ist der Nachsatz des Vordersatzes

und deshalb ist fa dabei nothwendig , vgl. ammâ zaidun

famunţaliķun = „was nur immer geschehn mag , so ist

Zaid fortgehend .“ Somit tritt ammâ an die Stelle von mahmâ

jaku min s'ai'in und es wird : ammâ fazaidun munta

liķun, darauf wird fa zum Habar gestellt am mâ zaidun

famuntaliķun.

„ Die Wegnahme dieses fa ist in der Prosa selten , auſser

wenn Worte mit ihm zugleich ausgefallen sind.“

Erkl..fa muſs, wie voraufgeht, nothwendig gesetzt wer

den , nur bisweilen fällt es in der Dichtung aus.

Vgl. „Was nun der Kampf, so ist kein Kampf bei Euch ,

sondern nur ein Herziehn in pomphaften Paradegängen.“

Auch in der Prosa fällt dies fa aus, häufiger und auch

seltener Weise . Häufig , wenn der Ausspruch mit ihm weg

fällt, vgl. Ķur. 3, 102. „ Was nun (ammâ) diejenigen betrifft,

deren Gesichter schwarz geworden , (zu denen spricht Gott) :

„ habt ihr verläugnet, nachdem ihr den Glauben angenommen

habt.“ Selten findet dies im umgekehrten Falle statt, vgl.

die Ueberlieferung : „ Was nun weiter, was denken denn die

Männer, die Verträge schlieſsen , die nicht in der Schrift

Gottes sind,“ ammâ ba'du mâ bâlu für famâ bâlu . So

kommt es im Şahîh des Buhârî vor .
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„ aulâ und laum â verlangen nothwendig zuerst zu

stehn , wenn sie eine Unmöglichkeit bei einein Sein ver

binden .“

Erkl. laulâ und laumâ haben zwei Gebrauchsweisen :

zunächst bezeichnen sie die Verwehrung von Etwas wegen der

Existenz eines anderen ; dann stehn sie nothwendig zu An

fang und treten nur vor ein Mubtada’, das Habar fällt nach

ihnen nothwendig weg. Sie müssen nothwendig einen Nach

satz haben : ist derselbe ein positiver , so wird er meist mit

Lâm verbunden ; ist er durch mâ negirt, steht er meist

ohne dasselbe; ist er aber durch lam negirt, steht er

nie damit, vgl. laulâ zaidun laak ramtuka rest. laulâ

zaidun mau g'ûdun. In dem Capitel vom Ibtidâ (pag. 64 .)

ist dies schon behandelt

„ Durch beide Partikeln hebe wie durch hallá , allâ , v. 715.

alâ deutlich die Anreizung hervor. Setze sie vor das

Verbum .“

Erkl. Die zweite Gebrauchsweise von laulâ und laumâ

ist, daſs sie die Anreizung ( Tahdîd) bezeichnen . Sie sind dann

speciell dem Verbum zugetheilt , vgl. laulâ darabta zai

dân. Will man durch sie einen Vorwurf (at-taubîb ) bezeich

nen , so steht das Verbum im Perfectum ; will man mit ihnen

einen Antrieb (al-hattu ) zur Handlung bezeichnen , so hat

das Verbum den Sinn des Futurum an der Stelle des Im

perativ , vgl. Kur. 9 , 123 : „ Warum ist nicht aufgebrochen

von jeder Schaar von Ihnen eine kleine Zahl, daſs sie for

schen in der Schrift (laulâ nafara = lijanfir).“ Die übrigen

Partikeln der Anreizung sind ebenso zu betrachten , allâ

faʻalta, hallâ darabta. Das leichte alâ ist wie das tas'

dirte allâ .

„ Bisweilen schlieſst sich an laulâ und laumâ ein Nomen

an, welches an ein verschwiegenes oder sichtbares Verbum ,

das nachgestellt ist, angehängt wird.“

Erkl. Bisweilen steht dennoch ein Nomen nach den

Partikeln der Anreizung, das durch ein verschwiegenes Ver

bum oder durch ein Verbum , welches dem Nomen nachgestellt

ist, regiert wird.

21
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Vgl. a . „ Jetzt nach hartnäckigem Streit schmäht ihr mich,

warum nicht das früher thun (hallâ -t -takaddumu), da die Her

zen noch nicht erbittert waren (rest.: hallâ wug'ida - t - ta

kaddumu).“

Vgl. „ Ihr Söhne von Dautarà zähltet mir die besten Ka

meele als euren höchsten Ruhm vor, warum nicht (zähltet

ihr vor) die gewappneten behelmten Streiter? “

Ein Beispiel vom zweiten Fall ist: laulâ zaidân

darabtá .

LIX . Die Setzung der Aussage von alladî und al.

(al-ihbaru billadi wa- l-alif wa-1- lânm ’i). .

„ Das wovon man sagt „ setze ein Habar von ihm durch

alladi,“ das wird ein Habar von alladi, das als Mubtada?

vor demselben Platz nimmt. Was auſser diesen beiden noch

steht, setze in die Mitte als Şila , deren sich zurückbeziehen

des Pronomen ein Stellvertreter des den Satz vervollständi

genden Habar ist; vgl. alladi darabtuhu zaidun „ der,

den ich geschlagen habe, ist Zaid “ , dies war früher darabtu

zaidan. Wisse woher man jenes nimmt.“

Erkl. Dieses Capitel setzen die Grammatiker zur Prü

fung des Strebenden und Uebung desselben , wie sie das

Capitel von der Uebung (in der Flexion der Buchstaben ) in

dem etymologischen Theil dazu gebrauchen. Sagt man zu

dir , „ sage ein Habar von irgend einem Nomen durch al

ladiaus“ , so wäre der natürliche Sinn davon , daſs man alladi

als Habar von diesem Nomen setzte ; doch verhält sich die

Sache nicht so , sondern das als Habar gesetzte ist grade

dieses Nomen und das, von dem das Habar gesetzt wird, ist

nur alladî, wie du wissen wirst. Man sagt das bi in bil

ladi stehe in der Bedeutung von ‘an ; es wäre , als ob man

sagte : „ age aus von alladî“ . Man will dies damit bezeich

nen : wenn man zu dir dies sagt, so nimm alladî und setze

es als Mubtada', und setze dies Nomen als Habar von al

ladi. Nimm ferner den Satz , in welchem das Nomen steht
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und setze ihn in die Mitte zwischen alla dî und sein Ha

bar , welches eben jenes Nomen selbst ist. Setze den Satz

als Şila zu alladi und behandle das auf das Mausûl alladi

sich zurückbeziehende Pronomen als einen Stellvertreter von

jenem Nomen , welches du zum Habar gemacht hast. Sagt

man zu dir „ setze ein Habar zu dem zaidun im Satze da

rabtu zaidân , so sagst du alladî darabtuhu zaidun.

alladî ist Mubtada', zaidun Habar, darabtu Șila von al

ladî, und hu in darabtuhu ist ein Stellvertreter von zai

dun, das du als Habar gestellt hast. Dies ist ein sich auf

alladî zurückbeziehendes Nomen .

„ Durch alladâni, alladina und allatî gieb das Ha- v. 720.

bar an , die Uebereinstimmung mit dem gesetzten (Habar)

beobachtend.“

Erkl. Ist das Nomen, in Betreff dessen man zu dir sagt,

„ sage von ihm ein Habar,“ ein Dual, so muſs das Mausal im

Dual stehn , vgl. alladâni; steht es im Plural, so steht das

Mausul ebenfalls im Plural, vgl. alladina, und steht endlich

das Nomen im Femininum , so folgt alladi auch im Femi

ninum . Das Resumé: daſs das "Mausûl nothwendig mit dem

Nomen übereinstimmen muſs, von welchem durch dasselbe

ein Habar ausgesagt wird , und das Habar muſs dem , wovon

es ausgesagt wird conform sein , Singular mit Singular, Dual

mit Dual, Plural mit Plural , Masculinum mit Masculinum

und Femininum mit Femininum . Sagt man „ gieb ein Habar

an von az - zaidaini in darabtu - z -zaidaini," so sagst du

alladâni darabtuhumâ az -zaidâni, und so in den an

deren Beispielen .

„ Die Fähigkeit nachgestellt und determinirt zu werden ,

ist für das Wort, wovon eine Aussage gemacht wird (für das

logische Subject) festgestellt. Davon gilt auch als Re

gel: daſs man seiner durch einen fremdartigen Begriff , oder

durch ein Pronomen entbehren kann , beobachte was die

Araber beachten .“

Erkl. Bei dem Nomen , dessen Habar durch ailadi

stattfindet, giebt es Bedingungen : 1) daſs es sich nachstel

len läſst ; man leidet nicht, das Habar durch alladî zu setzen,

von einem Wort, das zu Anfang stehn muſs, wie von der

21 *
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Conditionalnomen , dem Fragewortman mâ. 2 ) Daſs es sich

determiniren läſst; man setzt kein Habar von einem Hâl

(Zustand ) oder Tamjîz (Specification ). 3 ) Muſs man das

Nomen durch einen fremdartigen Ausdruck (ag'nabî) entbeh

ren können. Man setzt nicht das Habar von einem Prono

men , das den Satz , der als Habar vorkommt, verbindet, wie

z . B . vom Hâ in zaidun darabtuhu. 4 ) Daſs man seiner

durch ein Pronomen entbehren kann. Man setzt nicht die

Aussage durch alladî von dem Mausúf ohne seine Şifa,

noch von dem Muqaf ohne sein Muậâf ilaihi. Bei darabtu

rag'ulân zarîfâ n setzt man nicht das Habar von rag'u

lun allein ; man sagt nicht alladî darabtu hu zarîfân ra

g ’ulun. Denn wenn man von ihm das Habar setzte, so stellte

man an seine Stelle ein Pronomen . Dann wäre die Be

schreibung eines Pronomen nothwendig , doch wird weder

das Pronomen beschrieben , noch wird durch dasselbe be

schrieben. Setzt man aber das Habar von einem Mausûf

mit seiner Şifa , so wäre es möglich , weil der befürchtete

Fall entfernt ist alla di darabtuhu rag’ulun zarîfun . So

setzt man auch nicht das Habar von dem Mudáf (gulâma)

allein , bei darabtuhu ġulâma zaidin ; denn wie feststeht,

tritt ein Pronomen an seine Stelle , und das Pronomen steht

nicht als Muđâf. Stünde aber das Muđâf mit seinem Mu

ņaf ilaihi, so wäre dies möglich, da das Verwehrende entfernt

ist, vgl. alladi darabtuhu ġulâmu zaidin .

„Man setzt das Habar durch al von einem Nomen, des

sen Verbum schon voraufging; wenn richtigerweise die Bil

dung einer Şila von dem Verbum für al stattfinden kann,

vgl. die Bildung des Wortes wâķin von waķâ-1- lahu

l -batala.“

Erkl. Man setzt das Habar durch alladî von dem No

men , das in einem Nominal- oder Verbalsatz steht. Will

man das Habar von zaidun in zaidun ķâ'im un setzen , so

wäre dies alladî huwa ķâ’imun 'zaidun. Bei darabtu

zaidân setzte man das Habar : alladî darabtuhu zaidun .

Durch al wird das Habar von dem Nomen nicht gesetzt,

auſser wenn dasselbe in einem Verbalsatz steht, und dieses

Verbum richtig von sich die Șila von al bilden läſst, wie

das Part. act. oder Part. pass. Man bildet das Habar nicht
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durch al von dem Nomen , das in einem Nominalsatz steht;

auch nicht von dem Nomen , das in einem Verbalsatz vor

kommt, dessen Verbum nicht vollständig flectirbar ist, wie

von ar-rag’ulu in ni-ma-r. rag’ulu ; da man von niſma

nicht richtiger Weise die Șila von al gebrauchen kann. Man

setzt auch das Habar von Gottes Namen, wie man von waķâ

1- lahu- l -batala (Gott bewacht die Helden ) sagt al-wâķî-

l - batala- l -lahu. Auch giebt man ein Habar dem al-ba

tala, so daſs man sagt al-wâķîhi- 1 -lahu - l -batalu „ der

von Gott Bewachte ist der Riistige.“

„ Ist das, was von der Şila von al in den Nominativ ge- v. 725 .

stellt wird, das Pronomen eines anderen Worts als al, so

wird dasselbe besonders als ein getrenntes gesetzt.“

Erkl. Wenn das Beschreibungswort, welches als Şila

von al vorkommt, ein Pronomen in den Nominativ stellt,

so kann sich dasselbe entweder auf al zurückbeziehn oder auf

etwas anderes. Bezieht es sich auf al zurück , so wird es

verborgen ; geht es aber auf etwas anderes , so wird es ge

trennt, vgl. ballaſtu min az -zaidaini illâ - l - 'amrîna

risâlatan . Will man hier ein Habar setzen zu tu in bal

laġtu , so sagt man al-muballigu min az - zaidaini ilâ

1 - fam rîna risâlatan anâ. . In al-muballiġu ist ein Pro

nomen, sich auf al zurückbeziehend, und das muſs nothwendig

verborgen werden . Setzt man aber in diesem Beispiel ein

Habar zu az -zaidâni hieſse es: al-muballiġu anâ min

humâ ilâ - 1-'amrîna risâlatan az -zaidâni. — anâ steht

im Nominativ durch al- in uballigu, es bezieht sich nicht

auf al zurück , denn mit al wird hier ein Dual bezeichnet,

und dieser ist gerade das Wort, wozu ein Habar gesetzt wird ;

also ist die besondere Setzung des Pronomen nothwendig.

Will man in diesem Beispiel zu al-'amrîna ein Habar setzen,

heiſse es: al-muballiġu anâ min az - zaidaini ilaihim

risâlatan al-fam rûna. Auch hier muſs das Pronomen

besonders gesetzt werden . Ebenso muſs man das Pronomen

besonders setzen , wenn man in diesem Beispiel zu risâla

tan ein Habar setzt; denn das durch al hier bezeichnete

wäre ar -risâlatu. Das Pronomen aber in ballaġtu ), wel

ches von der Şila in den Nominativ gestellt ist, ist die erste

Person , vgl. al-muballiģuhâ anâ min az - zaidaini ilâ -
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l - amrina risâlatun (anâ steht im Nominativ durch die

Şila von al ).

LX. Das Zahlwort.

(al-'adad ).

„ talâta und die bis zu ſa s’ara folgenden Zahlwörter

sprich mit ta bei einer Aufzählung, deren Einheiten Mascu

lina sind . Im entgegengesetzten Fall entblöſse dieselben

davon . Das Bestimmende setze in den Genitiv Pluralis , meist

in der Form des Pluralis der Geringheit.“

Erkl. Tá steht bei talâta und den folgenden Zahlen

bis Zehn, wenn das durch dieselben Gezählte Masculinum ist;

ist es hingegen Femininum , fällt Tå weg . Diese Zahlwörter

werden an einen Pluralis annectirt, vgl. 'indî talâtatu ri

g’âlin wa’arba'u nisâ’in u . s . f. bis zu ' a s'ara. Hat das Ge

zählte einen Pluralis der Wenigkeit und der Vielheit, so wird

das Zahlwort meist an den Pluralis der Wenigkeit annectirt,

vgl. 'indî talâtatu aflusin nur selten talâtatu fulûsin.

Ein Fall, in dem es nicht in der gewöhnlichen Weise vor

kommt, vgl. Ķur. 2 , 228. „ Die entlassenen Frauen warten

für sich ab drei Menstruationen “ talâtáta ķuru'in , während

ein Plural der Wenigkeit aĶru’un existirt. Hat aber das No

men nur den Plural der Vielheit, wird das Zahlwort an die

sen annectirt, vgl. talâtatu rig 'âlin .

„ mi'atun hundert und alfun tausend annectire an einen

Singularis, dem mi'atun folgt selten auch der Pluralis.“

Erkl. mi’atun und alfun gehören zu den annectirba

ren Zahlwörtern , doch werden sie nur an einen Singularis

annectirt, vgl. 'indî miatun rag'ulin und alfu dirhamin.

Selten kommt die Annexion von mi'atun an einen Pluralis

vor , vgl. Ķur. 18 , 24. „ Sie verweilten in ihrer Höhle 300

Jahre talâta mi'atin sinîna nach der Lesart von Hamza

und al- Kisâ ’i.

Das Resumé: Die annectirbaren Zahlwörter zerfallen in

zwei Theile : 1) Diejenigen , welche nur an einen Plural an
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nectirt werden, das sind drei bis zehn ; 2 ) diejenigen, welche

nur an einen Singular annectirt werden , das sind mi'atun

und alfun, so wie ihre beiden Duale ; die Annexion von

mi’atun an den Plural ist selten .

,, Setze ahada und verbinde es mit 'a s'ara in der Zu

sammensetzung, wenn du ein gezähltes Masculinum bezeich

nen willst. Beim Femininnm sprich iḥdâ 'as’r a ta . S'in v. 730 .

steht nach den Tamîmiten mit Kasr. Bei den anderen Zahl

wörtern , als aḥadun und ihdâ thue absichtlich dasselbe

was du mit diesen beiden gethan hast. Dem talâtatun bis

tis'atun und den dazwischen liegenden Zahlwörtern kommt,

wenn sie verbunden werden, das Voraufgehende zu .“

Erkl. Verf. behandelt nun die zusammengesetzten Zah

len. Zehn wird mit den Zahlen unter zehn bis auf eins

zusammengesetzt, vgl. ahadu fas’ara bis tis'atu fas'ara, so

beim Masculinum ; beim Femininum sagt man iḥdâ fas’rata

bis tisſu ' a s'rata ; für das Masculinum aḥadu, itna , für

das Femininum iḥda, itnatâ. Von drei bis neun verhalten

sich die Zahlwörter nach der Zusammensetzung wie vorher.

Man setzt Tâ, wenn das Gezählte ein Masculinum ist, und das

selbe fällt weg, wenn dasselbe ein Femininum ist. Was nun

' a s'aratun betrifft, (dies ist der letzte Theil), so fällt das

Tâ fem . bei ihm fort , wenn das Gezählte ein Masculinum

ist und es bleibt dagegen stehn , wenn es ein Femininum ist.

Von dreizehn an sagt man talâtata 'as'ara rag'ulân und

talâta as’rata-mra'atan . Ebenso verhält sich fas’ratu

mit ahadu und ihdâ , mit itnâni und itnatâni, vgl. itnâ

ſa s'ara rag’ulân mit Weglassung des Tâ , vgl. itnatâ

Cas'rata -mra’atan mit Setzung des Tâ . S’în kann in 'as’rata

beim Femininum ruhend sein , doch steht es mit Kasr in der

tamîmitischen Wortform .

„ Setze itnatâ vor (a s'rata und itnâ vor ‘as'ara , je

nachdem du das Masculinum oder Femininum bezeichnen

willst. Ja ist für die anderen Casus als den Nominativ .

Setze die beiden Formen durch Alif in den Nominativ , und

Fatḥ ist gewöhnlich bei den anderen zusammengesetzten Zah

len in beiden Worten .“

Erkl. Verf. erwähnt hier , daſs itna 'as'ara für das
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Masculinum ohnc Tâ im ersten und zweiten Wort, und

itnatâ ‘as’rata im ersten und zweiten Wort mit Tâ für das

Femininum steht. Dann macht er darauf aufmerksam , daſs

die zusammengesetzten Zahlen alle indeclinable sind, das erste

Wort sowohl als das zweite , vgl. ahada Cas'ara mit dem

Fath beider Theile . Hiervon ist ausgenommen itnâ ‘a s'ara

und itnatâ ‘as’rata , denu das erste Wort wird mit Alif

flectirt im Nominativ und mit Jâ im Genitiv und Accusativ

gleich dem Dual, aber der zweite Theil steht indeclinable

auf Fath .

v . 735 . „ Setze das Tamjîz (Bestimmung ) der Zahlwörter von

'is'rûna bis ti s'ûna in den Singularis , vgl. arba în a hîna

40 Zeiträume.“

Erkl. Verf. erwähnt hier die einfachen Zahlen, das sind

die von 'is'rûna bis tis'ûna. Sie haben nur eine Wortform

für Masculinum und Femininum . Ihr Tamjîz steht nur im

Accusativ Singularis , vgl. 'is'rûna rag’ulân und 'is'rûna

mraʼatan . Bei den Zahlen über den Zehnern wird das Mehr

vor denselben erwähnt und die Zehner durch Wâw verbun

den, vgl. ahadun wa'is'rûna u . s. f. bis tis'atun wa'is'rûna

mit Tâ für das Masculinum . Beim Femininum sagt man

iḥdâ wa'is'rûna bis tis“un waʻis'rûna ohne das Tâ . Das

reine Ergebniſs : die Zahlworte zerfallen in vier Klassen :

1) die Annectirten ; 2 ) die Zusammengesetzten ; 3) die Einfa

chen ; 4 ) die Verbundenen .

„Man setzt das Tamjîz zu den zusammengesetzten Zah

len wie zu 'is'rûna , behandle beide gleich .“

: Erkl. Man setzt das Tamjîz zu einer zusammengesetz

ten Zahl, wie zu 'is'rûna und dessen Verwandten. Es steht

dasselbe im Accusativ Singularis, vgl. a ḥada 'as'ara rag'u

lân , iḥdâ ‘as’rata -mra'atan. .

„ Wird eine zusammengesetzte Zahl annectirt, so bleibt

die Indeclinabilität, und das Endwort wird bisweilen flectirt.“

Erkl. Die zusammengesetzten Zahlen kann man an et

was anderes als ihr Tamjîz annectiren , auſser itná 'às'ara,

denn dies wird nicht annectirt , man sagt nicht itnâ ‘as'a

raka. Wird die zusammengesetzte Zahl annectirt, so ist die
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Lehrweise der Başrenser , daſs beide Theile in ihrer Inde

clinabilität verbleiben , vgl. hadihi hamsata ‘as’araka mit

Fath am Ende beider Worte. Bisweilen wird das letzte de

clinirt, wiewohl das erste indeclinable bleibt, vgl. hadihi

bamsata ſa s’aruka.

„ Bilde von 'itnâni und den höheren Zahlen bis 'a s ’r a

tun eine Form , analog dem fâʻilun von faʻala . Ende sie

im Femininum mit Tâ, doch so oft das Masculinum steht,

setze die Form fâ'ilun ohne Tâ.“

Erkl. Es wird von it nâni bis ‘a s'ratun ein Nomen

der Form fâ ilun entsprechend gebildet, so wie man sie von

fa'ala bildet, man sagt tânin , tâlitun u. s. f. bis Câs'irun

ohne Tâ im Masculinum und mit Tâ im Femininum .

„ Will man Einen von der Zahl, die diese Form bildet, v. 740 .

bezeichnen , annectirt man sie ihr wie einen Partitiv (der

Vierte von vieren ). Will man hingegen bezeichnen, daſs das

Geringere dem Höheren gleichgestellt wird, so ist es wie das

Wort g’â ilun zu behandeln .“

Erkl. Die Form failun , die vom Zahlwort gebildet -

wird, hat zwei Gebrauchsweisen : 1) steht sie allein, vgl. tâ

litun, tâlitatun ; 2 ) steht sie nicht allein , dann wird sie

gebraucht entweder mit dem , wovon sie abgeleitet ist, oder

mit dem Wort, welches dem , wovon sie selbst abgeleitet wird ,

voraufgeht. – In dem ersten Fall muſs man die Form fâ'i

lun an das ihr Nachfolgende annectiren, so daſs das Vorauf

gehende die Stelle von ba'du vertritt. Man sagt im masc .

tâlitu talâtatin u . 8. f. und im Fem . tâlitatu talâtin

im Sinne von der, die Eine von dreien . - Im zweiten Fall

sind zwei Weisen möglich : 1) die Annexion des wie

fa'ilun gebildeten Zahlworts an das sich ihm Anschlieſsende

( eine wirkliche Annexion ); 2 ) daſs diese Form mit dem

Tanwîn steht und das sich ihm Anschlieſsende durch dasselbe

in den Accusativ tritt. So wie man beim Fâ'il sagt đâribu

zaidin und daribun zaidâ n , so sagt man auch râbi' u ta

lât atin und râbi’un talâtatan , râbiſatu talâtin und

râbiʻatun talâtân dem Sinne nach gâ'ilu at-talâtati ar

baſatan oder g'â 'ilun 'at-talatata arbaʻatan. So sind die

Worte Verf's . zu verstehn : willst du mit der Form fa'ilun
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die von itnâni und den folgenden gebildet wird, das Ge

ringere an Zahl gleich dem Höheren setzen , so behandle es

wie g ’â ilun , so daſs es an sein Mafal annectirt werden,

oder auch mit dem Tanwîn stehn und dasselbe in den Ac

cusativ setzen kann.

„ Will man eine Form bilden, die wie tânî itnaini zu

sammengesetzt ist, so hat man beide Arten der Zusammen

setzung. Oder annectire die Form failun in beiden Fällen

an eine Zusammensetzung, die vollkommen ausspricht, was

du meinst. Bekannt ist, daſs man sich mit þâdî Cas'ara

begnügt und den Aehnlichen vor 'is'rûna und den Analogen .

v. 745. Stelle die Form fa'ilun in beiden Fällen vor ein Wâw , wel

ches mit Fleiſs gesetzt ist.“

Erkl. Wie voraufgeht, wird die Form fâ 'ilun von einem

Zahlwort auf zwei Weisen gebildet: 1) daſs man damit ir

gend einen Theil der Zahl, wovon sie abgeleitet ist, bezeich

nen will; 2 ) daſs man die geringere Zahl gleich der höheren

setzen will. Will man nun die Form fa'ilun von einer zu

sammengesetzten Zahl gebrauchen , um den ersten Sinn zu

bezeichnen, d . h . um einen Theil von dem , wovon sie abge

leitet wird, auszudrücken , so können dabei drei Weisen statt

finden : a . daſs man zwei Zusammensetzungen hat, von wel

chen der Anfang der ersten die Form fa'ilun, fa'ilatun ,

und das Ende ‘as'ara , 'a s'rata ist; der Anfang der zweiten

ist aḥadun, iḥdâ etc., vgl. tâlita ' a s'ara, talâtata ' a s'ara.

Alle vier Formen sind indeclinable auf Fath. b . Daſs man

sich beschränkt auf das Anfangswort der ersten Zusammen

setzung , dasselbe flectirt und es an die zweite Zusammen

setzung , die in beiden Worten indeclinable bleibt, annectirt,

vgl. tâlitu talâtata as'ara und tâlitatu talâta ‘as'rata.

c . Daſs man sich auf die erste Zusammensetzung be

schränkt, die indeclinable im ersten und zweiten Worte bleibt,

vgl. tâlita ‘as'ara und tâlitata a s'ra ta.

Man gebraucht die Form fa ilun von den zusammenge

setzten Zahlen nicht, um zu bezeichnen , daſs man die gerin

gere Zahl gleich der höheren bezeichnen will, man sagt nicht

râbi'a 'as’ara talâtata 'as'ara und so bei allen übrigen .

Deshalb erwähnt dies Verf. nicht, sondern beschränkt sich

auf die Erwähnung des ersten Falles. hâdî ist umgekehrt
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aus w â hidun, und hâdijatun aus wâhidatun entstanden .

Man setzt den ersten Buchstaben nach dem letzten . ḥadî wird

nurmit‘as'ara und hâdijatun nur mit ſa s'ra ta gebraucht und

ebenso mit 'is'r ûna und dessen Verwandten . Die vom Zahl

worte gebildete Form fâʻilun wird vor den Zehnern ge

braucht, die damit verbunden werden, vgl. hâdî wa'is'rûna

und tâ si’un wa'is'rûna. Sie kommt in beiden Gestalten,

d . h . fa'ilun für Masculinum und fa 'ilatun für's Femini

num vor.

LXI. kam , ka’ajjin , kadà.

„Gieb eine nähere Bestimmung ( Tamjîz ) dem kam in

der Frage , wie man eine solche dem 'is'rûna giebt. Vgl.

„ Wie viel Personen erheben sich “ (kam s'absân samâ ). Ge

statte das Tamjîz durch ein verschwiegenes min in den Ge

nitiv zu stellen , wenn kam einer wirklich gesetzten Praepo

sition voraufgeht.“

Erkl. kam ist ein Nomen , was daraus hervorgeht, daſs

eine Praeposition davor treten kann , vgl. „mit wie viel Pal

menstämmen (̒ alâ kam g'id 'in ) hast du dein Haus überdacht.“

kam ist ein Nomen für eine unbekannte Zahl, es muſs

nothwendig das Tamjîz haben, vgl. kam rag’ulân 'indaka,

Bisweilen wird dasselbe weggelassen , weil etwas darauf hin

leitet, vgl. kam şumta = kam jaumân şumta. kam ist

eine Frage- und Aussagepartikel. Das Tamjîz von kam als

Fragepartikel steht wie das Tamjîz von 'is'rûna im Acc.

Sing ., vgl. kam dirh amân ķabadtu ; doch kann dasselbe

auch im Genitiv stehn durch ein verschwiegenes min , wenn

dem kam eine Praeposition voraufgeht, vgl. bikam dirha

min a s’taraita hadâ = bikam min dirhamin . Tritt

aber die Praeposition nicht vor kam , muſs das Tamjîz im

Accusativ stehn .

„ Gebrauche kam , indem du von ihm aussagst, wie von

zehn oder hundert , vgl. kam rig'âlin oder kam maratin.

Wie kam ist ka’ajjin und kada. Das Tamjîz beider steht

im Accusativ , oder verbinde damit min , 80 hast du das

Richtige getroffen .“
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Erkl. kam wird für eine Mehrheit gebraucht und nä

her bestimmt durch eine im Genitiv stehende Mehrheit, wie

'as'ratun, oder durch einen im Genitiv stehenden Singular, wie

miatun, z . B . kam ģilm ânin malaktu gleich katîrân

min al:gilmâni. Aehnlich wie kam dient kadå und ka’aj

jin , um eine Menge zu bezeichnen . Das sie näher Bestim

mende steht im Accusativ oder im Genitiv durch min. Das

Letztere ist das Gewöhnlichere, vgl. Ķur. 3, 140 . „Wie viel

Propheten gab es mit denen stritten“ (kam 'min nabijjin kâ

tala maʻahu ); ferner: „ So und soviel Dirham habe ich beses

sen (malaktu kada dirhamân ).“ kadâ wird einfach gebraucht,

aber auch doppelt gesetzt, vgl.malaktu kadâ kadâ dir

hamân, oder auch als ein Wort , dem ein gleiches ver

bunden ist , vgl. malaktu kad â wakad â dirhamân.

kam muſs am Anfang der Rede stehn , sei es Frage - oder

Aussagepartikel, man sagt nie darabtu kam rag'ulân;

ebenso ist's mit ka'ajjin , doch umgekehrt mit kadâ .

LXII. Die Berichtung .

(al-hikâja ).

„Gieb Bericht (d . i. Genus, Casus, Numerus) durch aj

jun , von dem , was einem Unbekannten gebührt, sowohl in

der Pause als Verbindung . In der Pause berichte, was dem

Unbekannten gebührt, durch man. Das Nûn vocalisire all

gemein und füge den Vocalbuchstaben hinzu . Sage manâni

und manaini nach dem Satz lî ilfâni bibnaini, „ ich

habe zwei Genossen an zwei Söhnen “ , und setze die Form

in Ruhe, dann thust du Recht. Sprich zu dem , der sagt

„ es kam ein Mädchen atat bintun “ manah. Das Nûn

vor dem Tâ Dualis ist vocallos. Das Fath ist selten und

verbinde Tâ und Alif dem man (vgl. manât) nach dâ bi

v. 755. niswatin kalif „ (dieser giebt sich mit Frauen ab )“ . Sprich

manûna und manîna, wenn gesagt wird : „ Es brachten

Leute anderen Baumwolle gâ' a ķaumun likaumin ķu

tuna.“ Wird man verbunden , ändert sich seine Form nicht.

Als Seltenheit ist manûna in der Poesie bekannt.“
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Arkl. Fragt man den Rede
erwähnt ".

Unbekannte
Erkl. Fragtman durch ajjun nach einem Unbekannten ,

der in der voraufgehenden Rede erwähnt war, so giebt man

in ajjun die Endflexion wieder, welche das Unbekannte hat,

sowohl Masculinum als Femininum , sowohl Dual als Plural.

Dieses geschieht bei ajjun in der Verbindung sowohl als in

der Pause. Man sagt zu einem , der zu mir sagt: „ es kam

ein Mann “ , .,welcher denn ? “ ajjun, gen . ajjin acc . ajjân .

Eben so sagt man in der Verbindung, „welcher denn o Mann“

ajjun jâ fatâ , gen. ajjin , acc. ajjân, im Femininum ajja

tun, im Dual ajjâni, ajjatâni, gen . und acc. ajjaini, aj

jataini, im Plur. nom . ajjûna , ajjâtun , gen. und acc .

ajjîna , ajjâtin . Fragt man nach einem vorher erwähnten

Unbekannten durch man , wird in demselben die Flexion

wiedergegeben und den Vocalen auf dem Nûn ein entspre

chender Vocalbuchstabe hinzugefügt, so daſs in demselben

das Masc. Fem . Dual Plural wiedergegeben wird ; jedoch

geschieht dies nur in der Trennung. Wenn einer sagt, „ es

kam zu mir ein Mann “ , so fragst du manû, manî, manâ

im Dual manân , manain mit ruhendem Nûn. Beim Fe

mininum sagt man manah im Nomin . Gen . und Accus., im

Dual mantân , mantain , mit ruhendem Nân vor dem Tâ

und ruhendem Nûn des Dual, selten nur steht Nûn vor dem

Tâ mit Fath manatân und manatain. Im Plur . Fem . bil

det man manât, so auch im Gen. und Accus. Im Plur.

Masc . heiſst es manûn , manîn init ruhendem Nûn. Nach

g 'â 'a ķaumun fragt'man manûn , nach marartu biļau

min oder ra’aitu ķaumân fragt man manîn. So wird

man behandelt, wenn man dadurch etwas wiedergiebt in der

Pause, steht es aber in Verbindung, so giebt man nichts da

durch wieder , sondern es hat nur überhaupt eine Wortform .

Man würde immer sagen inan jâ fatâ . Selten kommt in

der Poesie auch manûna in der Verbindung vor.

Vgl. „ Sie kamen zu meinem Gastfeuer, und ich sprach,

wer seid ihr (manûna antum ) ? sie erwiederten die G ’inn, ich

sprach, lassct’s Euch wohl bekommen in der Nacht.“

„ Vom Eigennamen gieb Bericht nach man , wenn das

selbe von einer Verbindungspartikel , die damit zusammen

hängen sollte, entblöſst ist.“ ,
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Erkl. Man kann von einem Eigennamen durch man

die Form berichten , wenn diesem nicht eine Verbindungs

partikel voraufgeht. Sagt Jemand g’à ’a nî zaidun , so kann

man fragen man zaidun , ebenso nach einem Genitiv man

zaidin und nach einem Accus. man zaidân. Es wird in

dem nach man erwähnten Eigennamen die Form von dem

in der früheren Rede erwähnten Eigennamen wiedergegeben.

man ist Mubtada’ und der ihm folgende Eigenname ist sein

Habar , oder es ist ein Habar von dem nachher erwähnten

Eigennamen . Geht aber dem man eine Verbindungspartikel

vorauf, so kann man in dem Eigennamen nach ihm nicht die

Form des Eigennamen vor ihm wiedergeben , sondern derselbe

muſs nothwendig im Nominativ stehn , da der Eigenname

dann ein Habar von man ist, oder ein Mubtada', dessen

Habar man ist. Nach g 'â ’a zaidun , ra’aitu zaidân , ma

rartu bizaidin kann man nur sagen waman zaidun . Die

Wiedergabe der Form tritt unter allen determinirten Begrif

fen nur bei den Eigennamen ein . Man sagt nie nach der

Aussage ra’aitu gulâma zaidin , man ġulâma zaidin ,

sondern nothwendig man ġulâmu zaidin für alle Casus.

LXIII. Das Femininum .

(at- ta’nît ).

„Kennzeichen des Femininum ist ein Tâ oder Alif. Bei

einigen Nomen supponirt man das Tâ, vgl. al-katifu , die

restitutio wird erkannt durch das Pronomen und dergleichen,

wie durch die Wiederkehr des Tâ bei der Diminutiv- Form .“

Erkl. Ursprünglich ist das Nomen ein Masculinum , und

das Femininum ist eine Abzweigung vom Masculinum . Weil

das Masculinum das Ursprüngliche ist , so kann das Mascu

linum eines Kennzeichens entbehren , das es als solches dar

thut. Weil aber das Femininum eine Unterabtheilung ist,

bedarf dasselbe eines das Femininum darthuenden Kennzei

chens. Diese sind Tà und das verkürzbare wie das gedehnte

Alif , doch überwiegt das Tâ · im Gebrauch . Deshalb wird

es bei einigen Worten supponirt, vgl. 'ainun , katifun. Auf
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das Femininum , welches kein sichtbares Kennzeichen hat,

weist man durch die Rückbeziehung des Pronomens als auf

ein Femininum hin , vgl. al - katifu na has't u hâ ( die

Schulter ich habe sie gebissen ) und dergleichen . Auch thut

man das Femininum dadurch dar , daſs das Eigenschaftswort

im Femininum steht, vgl. „ akaltu katifân mas'wijjatan "

( ich habe gegessen eine Schulter, eine gebratene); endlich

auch durch die Wiederherstellung des Tâ im Diminutivum ,

vgl. katifun kutaifatun .

„Das Tâ schlieſst sich nicht als Unterscheidungszeichen v. 760 .

der Form faûlun in der ursprünglichen Bedeutung an, auch

nicht den Formen mifalun, mifîlun und mif'alun . Kommt

das Tâ bei einem von diesen als Unterscheidungszeichen vor,

so ist es abnorm an ihnen . Bei der Form failun , vgl. ķa

tîlun ist dies Tâ meist verboten , wenn es seinem Mau

şûf folgt.“

Erkl. Wie erwähnt ist, wird dieses Tâ nur zur Unter

scheidung des Mascul. vom Femin . zugesetzt. Am häufigsten

ist dies der Fall bei den Eigenschaftsworten , vgl. ķâ’imun

ķâ'imatun , selten aber bei dem Nomen , das nicht Eigen

schaftswort ist, vgl. rag’ulun , rag'ulatun. Doch giebt es

auch Eigenschaftsworte , welchen dieses Tâ sich nicht anhängt,

nämlich die Eigenschaftsworte nach der Form fa -ûlun in

der Bedeutung von fâ'ilun. Verf. nimmt die Wörter nach

faalun, die den Sinn von maffûlun haben, aus, er nennt

jene (faulun im Sinne von fâ -ilun ) ursprünglich , weil sie

häufiger sind als die letzteren , vgl. s’ak ûrun sabûrun =

s'âkirun şâbirun . Hat aber die Form faſûlun die Bedeu

tung von maffûlun , so hängt sich Tâ ihnen an , vgl. ra

kûbatun markûbatun. Ferner hängt sich Tâ nicht

an ein Eigenschaftswort der Form miffâlun, vgl. „ imra'atun

mih dârun“ (eine viel Delirium habende Frau ); auch nicht an

ein Eigenschaftswort der Form mifîlun, vgl. „ imra'atun

mitirun " (eine sich sehr parfümirende Frau ). Ebenso hängt

sich Tâ nicht an die Form miffalun, vgl. „miġs’am un“ (den

nichts von seinem Ziel wegen seiner Tapferkeit abbringt).

Hängt sich diesen Eigenschaftsworten Tâ fem . an, so ist das

selten , und man kann sich nach solchen Formen nicht rich

ten . Die Form failun hat entweder den Sinn von fa'ilun
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oder den von ma ffâlun. Hat sie den Sinn von fâʻilun, so

hat sie das Tâ fem . ; nur in seltenen Fällen fällt es weg , vgl.

Kur. 7 , 54 . „ Fürwahr die Gnade Gottes ist nah (karibun )

den Wohlthuenden“ Kur. 36, 78. „ Wer wird lebendig ma

chen die Knochen , wenn sie angefressen (ramîmun ) sind.“

Hat die Form fa’îlun die Bedeutung von maffûlun , so

wird sie wie ein Nomen gebraucht oder nicht als ein solches .

Wird sie wie ein Nomen gebraucht, d . h . folgt sie nicht

ihrem Mausûf, hängt sich Tâ derselben an , vgl. hadihi da

bihatun - madbûhatun. Wird diese Form aber nicht

wie ein Nomen gebraucht, so daſs sie ihrem Mausûf folgt,

wird meist Tâ von ihr weggelassen , vgl. imra’atun g’arî

hun = mag'rû hatun. Nur bisweilen hängt dann Tâ sich

an, vgl. filatun hamîdatun = maḥmûdatun .

„Das Alif Fem . ist verkürzbar und gedehnt, vgl. untâ

1 - gurri, die Verbreitung der ersteren Form , d . i. das ver

kürzbare Alif wird dargelegt durch die Form von urabâ,

țâlâ und marațâ , dann durch die Form fulâ als Plural,

Maşdar oder Eigenschaftswort, vgl. s’ab'â , und hubârâ,

summahâ, sibațrâ , dikrâ , hittîtâ, wie kufurrâ so auch

bullaitâ mit s'u ķķârâ ; von anderen Formen als diesen

gieb an, daſs sie selten vorkommen .“

Erkl. Alif fem . zerfällt in zwei Gattungen : 1 ) in das

verkürzbare, vgl. ḥublâ, und 2 ) das gedehnte, vgl. ḥamrâ’u .

Beide haben bestimmte Wortformen , von denen es bekannt

ist, daſs sie das Eine oder das Andere haben . Das Verkürz

bare hat bekannte und seltene Formen . Zu den bekannten

gehören fu 'alâ, vgl. urabâ für Unglück ; ferner fu'lâ als

Nomen substantivum , vgl. buhmâ für eine Pflanze ; auch als

Eigenschaftswort , vgl. hublâ und als Masdar, vgl. rug' â,

kommt diese Form vor; ferner faʻalâ , vgl. als Nomen ba

rada , als Masdar maratâ , als Eigenschaftswort hajadâ,

vgl. himârun ḥajad â ( ein Esel, der vor seinem Schatten

aus Lebhaftigkeit ausweicht). G 'auharî behauptet, unter den

Eigenschaftsworten komme kein anderes nach der Form faſala

vor, doch findet sich noch g'amazâ. – Ein verkürzbares

Alif hat ferner die Form faflâ als plur., vgl. şarfâ von sa

rifun : als Maşdar, vgl. da'wâ; als Eigenschaftswort kaslâ .

Hierher gehört ferner fuſâlâ , vgl. huhârâ (ein Vogel) es
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kommt als Masc. und Fem . vor; ferner fu “ alâ , vgl. sum

mahâ ; ferner fi'allà , vgl. sibatrâ ; ferner filâ , vgl. als

Maşdar dikrâ , oder als Plur., vgl. zirbâ plur. von zari

bânun , dies ist ein kleines Thier , wie die Katze , mit

stinkendem Hauch ; die Araber meinen , es lasse seine Blä

hungen in das Kleid ihres Verfolgers fahren und der Ge

ruch vergehe nur mit dem Kleide; vgl. noch hig'lâ plur.

von hag'alun. Unter den Pluralen giebt es nur zwei nach

dieser Form . Ferner gehört hierher fi' îlâ, vgl. hittîtâ

in der Bedeutung von ḥattu Anreizung ; ferner fuʻullâ ,

vgl. kufurrâ die Palmenknospe; ferner fu ' ailâ , vgl. hul

lait à die Verwirrung ; „ endlich fuľâlâ , vgl. s'uķkârâ eine

Pflanze.“

„Das gedehnte Alif findet sich in folgenden Formen :

faſlâ ’u , affalâ’u , dessen mittlerer Radical mit allen drei Vo

calen stehn kann ; falalâ' u ; dann fufâlâ'u ; fululâu,

fârâulâ ’u , fâ ilâ’u , filijâ’ u , maffûlâ’u , dessen mittlerer Ra

dical mit allen drei Vocalen stehn kann ; so wird auch bei

der Form faâlâ'u der erste Radical mit allen drei Vocalen v. 770.

genommen .“

Erkl. Das gedehnte Alif fem . ist in vielen Wortformen .

Verf.macht auf einige aufmerksam und zwar : fa'lâ 'u als Nomen

oder Eigenschaftswort, dessen Masc. entweder af'alu ist, vgl.

ḥamrâ’u , oder auch nicht, vgl. dîmatun hatlâ 'u anhalten

der Regen. · Das Masc . hiervon ist nicht ahtalu, sondern

hațilun; so sagt man auch nâķatun 'raugâ’u , aber nicht

g'am alun arwagu; ebenfalls sagtman im ra’atun has n â 'u ,

aber nicht rag’ulun ahsanu. al-hatlu ist das Aufeinan

derfolgen des Regens und der Thränen , so wie das Flieſsen

derselben . Hierher gehört weiter affalậu , affilâ’u , af'ulâ’u ,

vgl. arb a ’â ’ u , arbu â’ u, arbiâ'u fiir den vierten Tag in der

Woche; ferner faʻlalâ ’u , vgl. ‘akrabâ’u , Femininum von

al-faķâribu; dann fufâlâ’u , vgl. ķuşâşâ'u gleich ķişâşun

Rache; dann fululâ’u , vgl. ķurfusâ’u ; dann fâ 'ûlâ’ u , vgl.

Câ s’ûrå'u ; dann fâ ilâ’u , vgl. ķâşifâ 'u Mauseloch ; dann fili

jâ ’u, vgl. kibrijâ’ u ; dann mafâlâ'u , vgl. mas'jû hâ’u , plur.

von s'ailun ; dann faâlâ'u , der mittlere Stammbuchstabe

mit â , û , î, vgl. dabûķâ’ u, katîrâ’u , barâsâ’u , eine Wort

form von barnasâ'u die Menschen ; Ibnu -s -Sikkît sagt: „ ich

22
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weiſs nicht, was für ein Mensch (ajju -l-barnasâ ’i) er ist.“

Häufig ist die Form faʻalâ ’u , der erste Radical mit allen drei

Vocalen , vgl. hujalâ'u Stolz , g ’ana fâ ’u ein Ortsname und

sijarâ’u ein Kleid mit gelben Streifen .

LXIV . Das verkürzbare und das gedehnte Wort.

(al-maksûr al-mam dûd ).

„ Verlangt ein Nomen nothwendig vor seinem Ende ein

Fath und hat es eine ähnliche Form wie asafun , so muſs

das entsprechende Wort mit schwachem letzten Stammbuch

staben regelrechter Weise verkürzbar sein , vgl. die Plurale

fi'alun und fu’alun im Plural von filatun und fuflatun,

wie ad -dum â .“

Erkl. Das Verkürzbare ist das Nomen , dessen Decli

nationsbuchstabe (d . h . der Buchstabe, auf dem die Declination

stattfindet) ein stetes Alif ist. Diese Definition schlieſst also

Verba wie jardâ ; Partikeln , die auf ein indeclinables Alif

enden wie dâ , und den Dual, vgl. zaidâni, aus, da bei die

sem das Alif sich im Gen. und Accus. in Jâ verwandelt.

Das verkürzbare Wort zerfällt in zwei Arten : 1) das als

Regel aufzustellende; 2 ) das im Gebrauch bisweilen so vor

kommende. Das als Regel geltende ist jedes Nomen mit

schwachem Endradical, das ein Analogon unter den starkra

dicaligen hat, und mit einem steten Fath auf dem vorletzten

Radical versehn ist. Hierher gehören die Maşdar der Verba

neutra nach der Form fa 'ila, vgl. faʻalun, der mittlere Ra

dikal hat Fath . Ist der dritte Radical schwach, so muſs das

Wort verkürzt werden , vgl. g 'awija , g 'awân , denn das

analoge Wort mit starkem Radical hat nothwendig Fath auf

dem vorletzten Radical ; vgl. fi alun plur. von filatun

und fuʻalun plur. von fuſlatun , so mirân pl. von mirja

tun , mudân plur. von mudjatun. Denn ihre analogen For

men mit starkem Radikal wären ķirabun und ķurabun

von ķirbatun und ķurbatun ; so verhält sich auch ad - duma

plur. von dumjatun einen Götzen und dergl. bedeutend .



a l-maksûr al-mamdùd . 339

„ Ein Wort, welches vor seinem Ende nothwendig ein

Alif verlangt, ist, wenn das Madda in einer ihm entsprechen

den Form sicher bekannt ist, wie das Maşdar der Verba, v. 775 .

bei den Formen , die mit einem Hamz der Verbindung be

ginnen , vgl. irʻawâ und irta’â.“

Erkl. Das Gedehnte ist ein Nomen , an dessen Ende

ein Hamz steht, dem ein pleonastisches Alif vorausgeht, vgl.

hamrâ’u , kisâ'un, ridâ’un. Diese Definition schlieſst Verba

wie ja s'â’ u aus, wie auch solche Worte, die zwar ein Hamz

mit einem voraufgehenden Alif haben , doch nicht mit einem

pleonastichen , vgl.ma’un. – Das Gedehnte zerfällt wie das

Verkürzbare in normales und nur bisweilen vorkommendes.

Normal ist jedes Wort mit schwachem Endradical, dessen

Analogie bei den starkradicaligen Worten nothwendig das

Alif vor seinem Ende hinzufügt; so sind die Maşdar der

Formen , die ein Hamz der Verbindung zu Anfang ha

ben : vgl. irʻawâ , ir'iwâ’un , irta 'â , irti'â ’un , istakşâ,

istiksâ’un, und dazu die Analogen bei den Starkradicaligen

intilâķun, iķtidârun , istibrâg’un . Ebenso verhalten sich

die Infinitive der Verba mit schwachem Endradical nach der

Form 'affala, vgl. a 'țâ , i țâ’un , denn das entsprechende

Starkradicalige wäre akrama ikrâmun .

„ Das eines Analogons unter den starkradicaligen For

men entbehrende verkürzbare oder gedehnte Wort ist der

Ueberlieferung anheimgegeben , vgl. al-ḥig'â , al -hida.“

Erkl. Den zweiten Theil bildet das bisweilen als ver

kürzbar oder als gedehnt vorkommende Wort. Das hierüber

Feststehende ist , daſs , wenn ein Wort kein Analogon unter

den Starkradicaligen hat, vor dessen Endbuchstaben durch

gängig ein Fath steht, daſs dann die Verkürzbarkeit desselben

durch den Sprachgebrauch festgestellt wird . Ebenso beschränkt

sich die Dehnung eines Worts, das kein Analogon unter den

Starkradicaligen hat, bei dem vor seinen Endbuchstaben ein

Alif hinzugefügt wird , auf den Sprachgebrauch allein , vgl.

als verkürzbares Wort al-fatâ sing. von al-fitjânu; zu den

bisweilen als gedehnt gebrauchten Wörtern gehört al-fatâ’u ,

as -sanâ’u etc.

„ Die Verkürzbarkeit des Gedehnten wird allgemein im

22 *
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Verszwang angenommen , das Gegentheil findet nur mit Wi

derspruch statt.“

Erkl. Es findet kein Unterschied zwischen den Başren

sern und Kûfensern statt, daſs die Dehnung wegen des Vers

zwangs verkürzt werden könne, wohl aber darüber , ob das

Verkürzbare verlängert werden könne. Die Başrenser ver - '

wehren dies , während die Kûfenser es erlauben und als Be

weis die Stelle anführen :

Vgl. „ O über die guten Datteln und schlechten , die in

Stücken in der Kehle und dem Zapfen (al-lahâ’i) sitzen blei

ben ; eigentlich ( O über dich, was anlangt Datteln und schlechte

Datteln ),“

LXV. Die richtige Bildung des Dualis und Pluralis sanus

von dem Verkürzbaren und Gedehnten .

(al-maksûr al-mam dûd).

v . 780 .

„ Setze an das Ende eines verkürzbaren Worts, wenn es

in den Dual gesetzt wird, Jâ im Fall daſs dasselbe mehr als

drei Radicalbuchstaben hat. Ebenso verhält sich ein Wort,

das ursprünglich Jâ zum Endbuchstaben hat, vgl. al- fatâ

und ebenso das Unabgeleitete , welches in der Imâla steht,

vgl. matâ. In anderen Fällen wird es in Wâw verwandelt;

diesem Alif schlieſs an, was oben schon bekannt ist.“

Erkl. Dem declinirbaren Nomen hängt sich, gleichviel

ob es einen starken Endbuchstaben hat oder defectiv ist,

ohne Veränderung das Kennzeichen des Dual an , vgl. ra

g’ulun rag’ulâni, ķâậin ķâdijâni. Ist aber das Wort

verkürzbar, muſs eine Veränderung stattfinden. Ist das ver

kürzbare Alif der vierte oder noch spätere Buchstabe, so

verwandelt er sich in Jâ , vgl. milhân milhajâni, mustaķ

sân mustaksajâni. Ist Alif als dritter Buchstabe stellver

tretend für Jâ , vgl. fatân, so wird dasselbe ebenfalls in Jâ

verwandelt, vgl. fatajâ ni. Ebenso ist's , wenn Alif als

dritter Buchstabe unbekannten Ursprungs ist und mit der

Imâla steht, vgl. von mattâ als Eigennamen mattajâni.
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Vertritt Alif als dritter Radical ein Wâw , wird es in Waw

verwandelt, vgl. faşa wâni; ebenso verhält es sich , wenn

Alif als dritter Radical unbekannten Ursprungs auftritt und

es nicht niit der linâla gesprochen wird, vgl. ilân als Eigen

name, Dual: ila wâni. Das Resumé: Das verkürzbare Alif

wird in Jâ in drei Fällen verwandelt : 1) wenn es als vier

ter oder späterer Radical steht; 2 ) wenn es als dritter Ra

dical steht, doch ein Jâ vertritt ; 3 ) wenn es als dritter Ra

dical unbekannten Ursprungs und mit der Imâla steht.

In Wâw wird Alif verwandelt an zwei Stellen : 1) wenn

es dritter Radical ist und Alif an der Stelle von Wâw steht;

2 ) wenn es dritter Radical unbekannten Ursprungs ist und

nicht in der Imâla steht.

Ist die Verwandlung des Alif in Jâ und Wâw geschehen ,

so hängen sich die im Anfange dieses Buchs erwähnten Kenn

zeichen des Dual an , nämlich âni im Nomin . und aini im

Gen. und Accus.

„Worte wie saḥrâ'u werden mit Wâw in den Dual ge

setzt; Worte wie ‘ ilbâ’un, kisâ’un und hajá’un können

mit Hamz oder Wâw im Dual stehn. Den hier nicht er

wähnten Worten laſs die volle Form . Das Abnorme wird

auf den zufälligen Gebrauch beschränkt.“

Erkl. Verf. behandelt den Dual des gedehnten Nomen .

Beim gedehnten Nomen kann Hamz ein Alif Fem . oder ein

Alif des Anschlusses (d . i. bei einer Form , die wie ein Fe

mininum aussieht , aber nicht ist) oder einen Radical vertre

ten ; auch kann es selbst ein Radical sein . Vertritt Hamz

das Alif Fem ., so ist das Bekannte , das man es in Wâw

verwandelt; man sagt von hamrâ'u hamrawâni. Vertritt

Hamz ein Alif des Anschlusses, vgl. ‘ ilbâ’un, oder vertritt

es einen Radical, vgl. ·kis â 'un, ḥajâ ’un , so sind zwei Auf

fassungen möglich: 1) die Verwandlung desselben in Wâw ,

vgl. 'ilbâwâni etc. oder 2 ) man läſst Alif unverändert 'il

bâ’â ni etc. Die Verwandlung ist bei dem Alif des An

schlusses besser als Hamnz zu lassen , und Hamz, das einen

Radical vertritt, zu lassen , ist besser, als es in Wâw zu ver

wandeln . Ist das gedehnte Hamz ursprünglich, so muſs man

es lassen , vgl. kurrâ'un ķurrâ â ni. Die Dualform eines

verkürzbaren und gedehnten Worts , das nach anderer als
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erwähnter Weise gebildet wird, wird auf den zufälligen Ge

brauch beschränkt, wie daſs man von al-hauzalâ al

bauzalâ ni gebraucht, da doch al-bauzalajâni regelrecht

wäre, wie wenn man von ḥamrâ'u , anstatt des richtigen

hamrâwâni, hamrâ’âni bildet.

„ Nimm von dem Verkürzbaren im Plural sowie im Dual

das, wodurch das Wort vervollständigt wurde, weg ; das Fath

laſs stehen, um das Weggefallene anzuzeigen . Setzt man den

Plural auf âtun, so verwandle das Alif wie man es im

v. 785 . Dual verwandelt ; das Tâ eines sich auf Tâ endigenden Worts

entferne nothwendigerweise.“

Erkl. Wird ein mit starkem Endradical versehenes Wort

nach der Norm des Dual in den Plural gesetzt , d . i. auf

ûna, so hängt sich das Kennzeichen desselben ohne Aende

rung an , vgl. zaidun zaidû na. Wird das defective Wort

mit diesem Plural versehen , so fällt das Jâ desselben fort.

Der vor dem Wâw in ûna stehende Buchstabe wird mit

Damm versehn , so wie der vor Jâ in îna stehende mit Kasr,

vgl. ķâồin , ķâòûna , ķâdîna. Wird ein gedehntes Wort

in diesen Plural gesetzt, wird es wie der Dual behandelt.

Vertritt Hamz einen Radical oder dient es zum Anschluſs, *)

so kann man Hamz entweder stehen lassen oder Wâw an

dessen Stelle setzen . Von kisâ’un als Eigenname sagt man

kis â'ûna und kisâ w ûna. Ist aber Hamz ursprünglich , so

muſs es bleiben , vgl. von kurrâ’un ķurrâ'ûna. Beim Ver

kürzbaren wird Alif genommen, wenn das Wort auf ûna den

Plural bildet, das voraufgehende Fath bleibt dann als Hin

weisung darauf. Von mustafâ sagt man mustafauna und

mustafaina. Wird ein solches Wort auf âtun in den Plu

ral gesetzt , so wird das Alif wie im Dual verwandelt, vgl.

hublâ hublajâtun und von fatân und ‘aşân, zwei Eigen

namen , bildet man fatajâtun und “aşawâtun . Stand nach

dem verkürzbaren Alif noch ein Tâ , so muſs man dasselbe

wegnehmen, vgl. fatâtun fatajâtun, ķanâ tun ķan awâtun .

* ) ilhâk; mulh akatun , mulhikatun : das was angehängt wird,

war oben gebraucht, um eine Form unter die Kategorie derer zu stel

len , die Alif Fem . haben ; hier aber ist es schlechthin das Anschluſs

Alif, das ohne Veränderung der Bedeutung angehängt wird.
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„ Bei einem dreiradicaligen, mit starkem inittleren Stamm

buchstaben versehenen Nomen laſs den mittleren Radical

dem ersten in Hinsicht des Vocals folgen, wenn der mittlere

Radical vocallos, und das Wort ein Femininum ist, welches

durch Tâ beschlossen wird oder davon bloſs ist. Setze vo

callos einen Consonanten, der einem anderen Vocal als Fath

folgt, oder erleichtere denselben durch Fath . Man überliefert

alle Fälle.“

Erkl. Wird ein dreiradicaliges Wort mit starkem ru

henden Mittelbuchstaben , als ein Femininum mit Tâ versehn

oder frei davon, auf âtun in den Plural gestellt, so läſst man

den Mittel - Radical dem ersten in Hinsicht der Vocale ganz

allgemein folgen , vgl. d a'dun daadâtun , g ’afnatun g ’afa

nâtun , g’umlu g’umulâtun und hindu hinidâtun. Der

Mittelradical kann aber nach einem Damm oder Kasr des

Anfangsradicals vocallos oder mit Fath stehen , vgl. hindâ -

tun und hina dâ tun, busrâtun und busarâtun, doch ist

das nicht nach dem Fath möglich , wo man den gleichen

Vocal folgen lassen muſs. Die im Verse gegebene Regel schlieſst

aus durch „ dreiradicalig “ vierradicalige Eigennamen , vgl.

z . B . g 'a 'far als weiblichen Eigennamen ; durch „ Nomen “ ,

Eigenschaftsworte, vgl. dahmatun ; durch „ mit starken Mit

telradical“ die mit schwachen Buchstaben versehenen ; und

durch „ mit vocallosem Mittelradical“ die mit vocalisirtem Mit

telradical versehenen Wörter. In allen diesen Fällen läſst

man den gleichen Vocal nicht folgen , sondern läſst den

Mittelradical so wie er war , bevor das Wort in den Plural

gesetzt wurde. „ Femininum “ schlieſst ferner das Masculinum

aus, denn dies steht nicht im Plural auf âtun.

„ Man verwehrt die Vocalfolge zu setzen in Fällen , wie

dirwatun und zubjatun ; abnorm ist Kasr bei g'irwatun.“

Erkl. Hat das erwähnte Femininum ein Kasr unter

dem ersten Anfangs- Radical, und ist sein letzter Radical

Wâw , so kann man den Mittelradical nichtmit demselben Vocal

setzen als den ersten , vgl. dirwatun bildend wie diriwâ

tun, da das Kasr vor Wâw schwer befunden wird : sondern

der Mittelradical muſs Fath oder G 'azm haben , vgl. dira

wâtun und dirwâtun , abnorm ist g ’iriwâtun. Ebenso



344 Pluralis fractus.

v . 790 .

kann die Vocalfolge nicht stattfinden , wenn der Anfangs

Radical mit Damm steht, und der Endradical Jâ ist, wie von

zubjatun nie zubujâtun , da Damm vor Jâ schwer be

funden wird ; es muſs heiſsen zubajâtun oder zubjâtun.

„ Etwas anderes als das Erwähnte , ist ein seltener oder

nur im Verszwang vorkommender Fall, oder es gilt nur bei

gewissen Leuten.“

Erkl. Die Feminina , welche in Widerspruch mit dem

Erwähnten vorkommen, werden als seltene oder nur im Vers

zwang vorkommende Fälle , oder als bestimmte Wortformen

gerechnet, vgl. als Seltenheit g 'iriwâtun plur. von g 'irwa

tun. Zum Verszwang:

vgl. „ Ich wurde mit Mühen beladen , die mir am Vor

mittag Seufzer (zafrâti- d -quhâ) auspreſsten , doch bei der

Abendarbeit versagten mir die Hände.“

Drittens vgl. die Redeweise der Hudailiten, von g ’auza

tun oder baidatun, gawazâtun und bajaạâtun zu bilden ,

während gewöhnlich im Arabischen der Mittelradical mit

G 'azm steht.

tu

LXVI. Pluralis fractus.

(g'amºu -t- taksiri).

„ af'ilatun , af'ulu , dann filatun und affâlun sind

Plurale der Wenigkeit (g 'amʻu -l-ħilla ).“

Erkl. Pluralis fractus ist ein Ausdruck , welcher mehr

als zwei bezeichnet, entweder durch eine in seiner Wortform

hervortretende Aenderung , vgl. rag’ulun rig’âlun, oder

eine innerlich supponirte Form , vgl. fulkun für Singular

und Plural. Das Damm im Singular ist wie das Damm in

ķuflun und Damm im Plural ist wie das Damm in usdun .

Dieser Plural hat zwei Unterabtheilungen : 1 ) Plural der We

nigkeit ; 2) Plural der Vielheit g ’amʻu - l -katrati. Der Plu

ral der Wenigkeit bezeichnet in eigentlicher Bedeutung nur

drei und darüber bis zehn ; der Plural der Vielheit bezeich

net mehr als zehn bis in 's Endlose. Jede dieser Abtheilun
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gen wird erlaubter Weise an die Stelle der anderen in

uneigentlicher Bedeutung gebraucht. Beispiele der Plurale

der Wenigkeit wären : affilatun, vgl. aslihatun ; af'ulun,

vgl. aflusun ; fiflatun, vgl. fitja tun; affâlun , vgl. afrâ

sun. Alle anderen Formen vom Pluralis fractus sind Plu

rale der Vielheit.

. „ Einige von diesen drücken ursprünglich genügend eine

Vielheit aus, wie arg’ulun . Das Gegentheil findet statt bei

şufâ (pl. von safâ ).“

Erkl. Bisweilen begnügt man sich mit einer Bildung

des Pluralis der Wenigkeit anstatt des Pluralis der Vielheit,

vgl. rig’lun arg’ulun , ‘unuķun a ‘nâķun, fuâdun af’i

datun ; bisweilen mit einigen Bildungen des Plurals der

Vielheit fiir einige Bildungen des Plurals der Wenigkeit,

vgl. rag 'ulun rig 'âlun , ķalbun ķulûbun .

„ Für die Form fa ’lun als Nomen mit starkem Mittelra

dical ist af-ulun, und für ein vierradicaliges Wort als No

men wird diese Form ebenfalls gesetzt; auch gilt sie für

Wortbildungen wie 'inâķun und dirâʻun hinsichtlich des

Madda, des Femininum und der Buchstabenzahl.“

Erkl. affulun ist ein Pluralis für jedes dreiradicalige

Nomen nach der Form falun mit starkem Mittel - Radical,

vgl. kalbun aklubun , zabjun azbin , ursprünglich az

bujun, dann azbijun , dann wurde dies Wort wie ķâdin

behandelt. Im Verse schlieſst „ als Nomen“ das Eigenschafts

wort aus; man sagt nicht dahmun plur. adhumun. Es

kommt vor 'abdun plur. a budun , weil dieses Eigenschafts

wort als Nomen gebraucht wird . „Mit starkem Mittel-Radical“

schlieſst Wörter mit schwachem Mittel-Radical aus, vgl. tau

bun, ainun , abnorm ist aſjunun. affulun ist auch ein

Plural für jedes Nomen feminini mit vier Radicalen, vor des

sen Ende ein Madda steht, vgl. 'inâķun aſnuķun, jami

nun aimunun. Abnorm ist die Form vom Masculinum ,

vgl. s'ihâbun a s'h ubun, ġurâbun agrubun .

„Wenn bei dem dreiradicaligen Wort, das als Nomen v. 795.

vorkommt, die Form af'ulun nicht durchgängig gilt, so

kommt der Plural afâlun vor . Meistens genügt den Ara

bern filânu für fufalun, wie şird ânu.“
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Erkl. Gilt bei einem dreiradicaligen Wort die Form

afʻulun nicht durchgängig , so wird dasselbe nach der Form

afâlun in den Plural gesetzt, vgl. taubun atwâbun. Der

Plural affâlun von der Form falun mit starkem Mittel-Ra

dical ist abnorm . Von der Form fuľalun kommen manche

Plurale nach affâlun vor, meistens gehn sie nach filânun,

nugarun nigrânun.

„ Bei einem Nomen masc. mit vier Buchstaben , dessen

dritter Buchstabe ein Dehnungsbuchstabe ist, ist die Form affi

latun bei den Arabern durchgängig . Setze diesen Plural

nothwendig bei den Formen faâlun und fiâlun , wenn sie

mit einer Verdoppelung oder einer Schwäche versehen sind.“

Erkl. affilatun ist ein Plural für jedes Nomen masc.

mit vier Buchstaben , von denen der dritte ein Dehnungs

buchstabe ist , vgl. ķadâlun aķdilatun etc . Nothwendig

wird af ilatun als Plural der Worte erfordert, deren zwei

ter Radical verdoppelt, oder deren Endradical schwach ist

in der Form faâlun oder fifâlun, vgl. zimâmun azim

matun , ķabâ’un aḥbijatun.

„ fu ’lun ist für Worte wie aḥmaru, hamrâ'u , und fila

tun ist als Plural durch Ueberlieferung bekannt.“

Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Vielheit ge

hört fuflun. Diese Form gilt durchgängig bei einem Ei

genschaftswort, dessen Masc. af'alu Fem . faflâ'u ist, vgl.

aḥmaru humrun. Zu den Paradigmen des Plurals der

Wenigkeit gehört filatun, aber dies ist nicht durchgängig

bei irgend eirer Wortform , wiewohl es im Gedächtniſs auf

bewahrt ist. Zu den Worten, in welchen sie vorkommt, ge

hören fatâ n fitjatun , s'aihun s'îhatun, ġulâmun ģil

matun , şabijjun șibjatun.

v. 800. „ fuʻulun gilt als Pluralform für ein Nomen mit vier

Buchstaben , das vor dem Endbuchstaben, der kein schwacher

ist, mit einem Dehnungsbuchstaben versehen ist. Worte jedoch ,

die keine Verdoppelung in sich haben , sind in den meisten

Fällen gleich dem mit Alif versehenen Worte . fuſalun ist

die bekannte Pluralform für fu 'latun und für Worte wie

kubrâ ; von filatun kommt fi'alun vor, nur bisweilen bil

det sich dessen Plural nach fu’alun.“
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Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge

hört fu ’ulun. Diese Form gilt durchgängig für alle No

mina mit vier Buchstaben , vor deren Ende ein Dehnungsbuch

stabe hinzugefügt wurde unter der Bedingung , daſs der

Endbuchstabe stark sei und keine Verdoppelung darin

stattfinde. Ist der Dehnungsbuchstabe Alif, so ist kein Unter

schied zwischen Masculinum und Femininum , vgl. kadâlun

ķudulun , ķadîbun ķudubun. Ist eine Verdoppelung in

der Form und der Dehnungsbuchstabe Alif, so ist der Plural

fu’ulun nicht durchgängig, vgl. 'inânun 'ununun; ist aber

der Dehnungsbuchstabe nicht Alif, so ist der Plural fu’ulun

durchgängig , vgl. sarîrun sururun. Von den eine Verdoppe

lung habenden Worten, deren Dehnungsbuchstabe Alif ist, hört

man nur die Plurale fununun von 'inânun , hug'u g ’un

von hig'âg’un. — Zu den Paradigmen der Plurale der Viel

heit gehört fuʻalun. Dies ist eine Pluralform der Nomina

auf fulatun oder fulâ fem . von affalu , vgl. ķurbatun

ķurabun , al-kubrâ al-kubaru . — Zu den Paradigmen des

Pluralis der Menge gehört fifalun, Pluralis eines Nomen nach

der Form fi latun , vgl. kisratun kisarun . Bisweilen

kommt der Plural von filatun auf fu'alun vor , vgl. lih

jatun luḥân.

„ Bei Formen wie râmin ist die Pluralform fu'alatun

durchgängig , bekannt sind Formen kâmilun und ka

malatun.“

Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge

hört fu'alatun. Dieses ist durchgängig bei allen Eigen

schaftsworten nach der Form failun , die mit schwachen

Endbuchstaben versehen und Masculina sind , zugleich auch

vernünftige Wesen bezeichnen , vgl. râmin rumâtun ,

ķâ din kuņatun. Dazu gehört faʻalatun ; dies ist durch

gängig bei einem Eigenschaftswort nach der Form fasilun ,

das mit starkem Endbuchstaben versehen, ein Masculinum ist

und ein vernünftiges Wesen bezeichnet, vgl. kâmilun ka

malatun. Verf. kann die erwähnten Beschränkungen aus

lassen, da er Beispiele anführt, welche dieselben enthalten.

„ Die Form fa' la gebührt einem Eigenschaftsworte wie

ķatîlun ; zaminun , hâlikun , majjitun sind passend

hierfür.“
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Erkl. Zu den Paradigmen des Pluralis der Menge ge

hört falâ . Es dient als Plural für ein Eigenschaftswort

nach der Form fa'ilun im Sinne von maffûlun, das einen

Untergang oder eine Schmerzempfindung bezeichnet, vgl.

ķatîlun ķatlâ, g’arîhun g'arḥâ. Hiernach geht auch das

ihm in der Bedeutung ähnliche in der Form von fa’îlun , im

Sinne von fâʻilun , vgl. marîąun marạâ, auch von der

Form failun , vgl. zaminun zamnâ, von der Form fâ'i.

lun, vgl. hâlikun halkâ und von faiʻilun , vgl. majji

tun mautâ .

„Bei der Form fuflun als Substantiv mit starkem End

radical ist die Pluralform fi'alatun gebräuchlich . Die Sprach

bildung hat diese Pluralform selten gesetzt bei filun und

falun.“

Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge

hört fi alatun. Dies ist ein Plural für die Form fulun

als Substantiv mit starkem Endradical, vgl. kurtun ķirața

tun . Auch wird diese Form überliefert beim Nomen nach

der Form filun, vgl. ķirdun ķiradatun, oder nach der

Form falun , vgl. ġardun ģiradatun.

„ Die Pluralform fu ''alun gebührt der Form fa'ilun

und fa'ilatun, wenn sie Eigenschaftsworte sind , wie âdi

lun und âdilatun. Derselben ähnlich ist fuâlun beim Mas

culinum . Beide Formen sind selten bei einem Worte mit

schwachem Endradical.

Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge

hört fualun. Dies gilt als normalbei einem Eigenschaftsworte

mit starkem Endradical, nach der Form fâSilun fâSilatun, vgl.

đâribun durrabun . Ferner auch fucâlun : diese Form

ist regelrecht bei einem Eigenschaftsworte mit starkem End

radical nach fâ ilun für ein Masculinum , vgl. §â ’imun şuw

wâmun . Selten ist die Form fu' alun und fufâlun bei

einem Masculinum mit schwachem Endradical, wie ģâzin plur .

ġuzzân; man sagt auch guzzâ'un. Selten ist diese Plural

form bei fâʻilatun.

Vgl. „ Ihre Blicke sind hingeneigt zu den Jünglingen,

bisweilen wohl sehe ich sie von mir nicht abgewandt.“
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„ Für fa ’lun und falatun gilt als Paradigma des Plu

rals ficâlun ; selten ist dies bei den Wörtern von ihnen , de

ren Mittelradical Jâ ist.“

Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge

hört fiâlun ; dies ist durchgängig bei der Form falun und

faélatun als Substantiv, vgl. kabun kiſâbun ; oder als Ei

genschaftswort, vgl. sa 'bun şifabun; sa'batun şifâbun .

Selten hat es statt bei den Wörtern , deren Mittelradical

Jâ ist, vgl. Ņaifun dijâfun.

„ Für faʻalun ist auch fiâlun Paradigma, wenn dasselbe

keinen schwachen Endradical hat, oder der zweite Radical

nicht verdoppelt ist. Dies gilt auch für das faſalun , wel- v. 810 .

ches mit Tâ versehn ist (faʻalatun) , so wie für filun und

fulun; das nimm an.“

Erkl. fiſâlun ist auch durchgängiges Paradigma für fa 'a

lun und faʻalatun, wenn der Endradical weder schwach noch

verdoppelt ist, vgl. g’abalun g ’ibâlun. Auch ist fiâlun

durchgängiges Paradigma bei filun und fulun , vgl. di

bun diâbun. Verf. nimmt die mit schwachem Endradical

versehenen Wörter aus, so wie die, in denen eine Verdoppe

lung stattfindet, wie talalun.

„ Bei fa'îlun als Eigenschaftswort im Sinne von fâ ilun

kommt dieses Paradigma auch vor; so ist es auch durchgän

gig in dem Femininum desselben.“

Erkl. ficâlun gilt auch bei allen Eigenschaftswörtern nach

der Form fa'ilun in der Bedeutung von fa 'ilun, sei es mit

Tâ verbunden oder davon entblöſst, als Paradigma; vgl.

karîmun kirâmun , marîdun mirâềun .

„Häufig ist diese Pluralform bei den Eigenschaftswörtern

nach dem Paradigma fa'lâ nun und deren zwei Femininen ,

oder bei der Form fulânun , ebenso bei der Form fuflâ

natun. Setze diesen Plural nothwendig für Formen wie

tawîlun und tawîlatun, dann hast du das Rechte erfüllt.“

Erkl. Durchgängig kommt fiâlun auch als Plural für ein

Eigenschaftswort nach der Form faʻlânun fem . faflâ und

fa'lânatun vor, vgl. nadmânun nidâmun , nadmânatun

nidâmun. So ist fiâlun auch durchgängig bei Eigen
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schaftswörtern , wie fu ' lânun , fulânatun. Setze fiâlun

nothwendig als Plural für alle Eigenschaftswörter nach der

Form fa'îlun, faîlatun mit schwachem Mittelradical.

„ Das Paradigma fuûlun gilt für fa'ilun, vgl. kabi

dun ; es wird meist demselben speciell zugetheilt. Ebenso

gilt es durchgängig bei faʼlun als Substantiv , dessen An

fangsbuchstabe mit allen Radicalen sich findet. fa -alun ge

hört ebenso dazu. Der Plural- Form fufâlun ist besonders

fi la nun bestimmt. Die Form ist häufig bei hautun und

ķâʻun, so wie den diesen ähnlichen Wörtern ; selten ist sie

bei anderen.“

Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge

hört furûlun ; dies ist durchgängig bei einem dreiradicaligen

Substantiv nach der Form fa'ilun, vgl. kabidun kubûdun.

Bei solchen Wörtern ist dies Paradigmameistentheils nothwen

dig. fu 'ûlun gilt auch durchgängig bei einem Substantiv nach

falun, vgl. kabun kuûbun; oder nach filun , vgl. him

lun humûlun; oder auf fuflun, vgl. g ’undun g’u nûdun.

Dem Gedächtniſs nach gilt fufûlun auch bei faſalun, vgl.

asadun usûdun. Man sagt, es verstehe sich aus den

Worten Verf's., daſs dasselbe nicht durchgängig gelte „ faʻa

lun gehört dazu “ , denn nicht wird ihm Durchgängigkeit

beigelegt. Zu den Paradigmen des Pluralis der Menge ge

hört filânun , welches durchgängig für Worte nach fuâ -

lun gilt. Wie erwähnt ist, gilt filânun auch durchgängig

bei fu 'alun; auch ist dasselbe durchgängig im Plural der

Form fulun und falun, wenn der Mittelradical Wâw ist,

vgl. 'ûdun ‘îdânun , tâg’un tîg'ânun. Selten ist filânun

bei anderen als den erwähnten Fällen , wie alun ihwânun.

„ Die Form falun als Substantiv , so wie die For

men failun und faʻalun , die keinen schwachen Mittelradi

cal haben , umfaſst im Plural fu 'lânun.“

Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge

hört fu 'lânun. Dies ist regelrecht bei einem Substantiv mit

starkem Mittelradical nach der Form falun, vgl. zahrun

plur. quhrânun; oder nach der Form fa'îlun , vgl. ķadi

bun plur. ķudbânun; oder nach der Form faʻaļun, vgl.

dakarun dukrânun.
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„ Für die Formen karîmun und babilun ist fuʻalâ 'u

die Pluralbildung , so wie auch für die diesen beiden glei

chenden Worten . Es tritt an die Stelle von fu'alâ'u die

Form aflilâ'u bei einem Worte mit schwachem Endradical

oder einem Doppelbuchstaben. In anderen Fällen ist dies

selten. “

Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge

hört fu'alâ'u , welches regelrecht ist für die Form failun,

welche die Bedeutung von fa ilun hat und ein männliches

Eigenschaftswort , das einem vernünftigen Wesen beigelegt

wird , bezeichnet, vgl. zarîfun , zurafâ’u . Die Formen ,

welche der Form fa'ilun darin gleichen , daſs sie eine Be

deutung haben , welche eine wie angeborne Eigenschaft be

zeichnet, haben denselben Plural, z . B . ġarîzatun hat den

Plural fuʻalâ 'u , wie câţilun plur. ‘uķalâ'u . An die Stelle

von fu’alâ'u tritt bei Wörtern mit einem doppelten oder ei

nem schwachen Buchstaben affilâ ’u , vgl. s'adîdun as'id

dâ’u , walijjun aulijá’u . Selten ist affilâ’ u als Plural in

anderen als den erwähnten Fällen .

„ fawâ ilu gilt für fau‘alun , fâʻalun und fasilâ'u zu - ' v. 820 .

gleich für Worte wie kâhilun , hâ’idun und sâhilun, wie

auch für fáilatun . Abnorın ist dieser Plural bei fârisun

mit dem ihm Aehnlichen .“

Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge

hört fawâʻilu. Diese Form gilt für ein Nomen nach fauſa

lun , vgl. g ’auharun, oder fâʻalun , vgl. t âbaʻun tawâbi'u ,

oder nach fâ ilâu , vgl. ķâsiâ'u plur. ķawâsi' u , oder nach

fa'ilun , vgl. kâhilun plur. kawâhilu. fawâ ilu ist auch

Plural für ein Eigenschaftswort nach der Form fâ ilun ,

wenn dasselbe ein vernünftiges weibliches Wesen bezeichnet,

vgl. haidun hawâ’idu, oder ein unvernünftiges männliches

Wesen , vgl. şâhilun plur. şawâhilu . Bezeichnet das Ei

genschaftswort der Form fa'ilun ein männliches vernünftiges

Wesen, so bildet es nicht den Plural fawâ ilu. Abnorm ist

sâbiķun plur. sawâbiķu. fawâ'ilu ist ferner Plural für

få ilatun, vgl. §âḥibatun şaw âhibu.

„ faa'ilu setze als Plural für fuálatun , faâlatun , fiâ

latun und die demselben ähnlichen Wörter mit oder ohne Tâ.“



352 Pluralis fractus.

Erkl. fafa'ilu gehört zu den Formen des Plurals der

Menge. Diese Form gebührt jedem Nomen mit vier Buch

staben , das ein Madda vor seinem Ende hat und durch Tà

im Femininum steht, vgl. sahâbatun saḥ â'ibu , oder da

von frei ist, vgl. s’a mâlun s’ama ilu .

„Nach faâlî, faâlâ steht im Plural sa hrâ'u und 'adrâu,

befolge diese Norm .“

Erkl. Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge

hört faâlî und faâlâ . Beide finden sich gemeinschaftlich

bei Wörtern nach fa’ lâ ’u , die Substantiva sind, vgl. şahrâu

plur. şahârî und sahârâ, oder Adjectiva , vgl. adrâ'u,

' a dârî, 'adârâ.

„ Setze faâlijju bei Wörtern wie al-kursijju , die nicht

wegen der Relation neugestaltet waren , dann folgst du den

Arabern .“

Erkl. Die Pluralform der Menge faâlijju ist Plural

für jedes dreibuchstabige Substantiv , dessen Ende ein Jâ mit

Tas’did ist , und das nicht als neu auftritt, um die Relation

zu bezeichnen , vgl. kursijjun plur. karâsijju; man sagt

aber nicht başrijjun plur. başârijju .

„Durch faâlilu und seinesgleichen bilde den Plural ei

nes Wortes mit mehr als drei Buchstaben, alle bisher erwähn

ten Fälle ausgenommen . Von einem Wort mit fünf Buch

staben , das entblöfst steht, wirf nach der Norm den letzten

Buchstaben weg . Der vierte Buchstabe wird in einem Worte

mit fünf Buchstaben bisweilen weggenommen , wenn derselbe

einem Vermehrungsbuchstaben ähnlich ist, doch ohne daſs

dadurch der fünfte Buchstabe berührt würde. Den Vermeh

rungsbuchstaben eines Wortes mit mehr als vier Buchstaben

nimm weg , wenn er nicht ein schwacher ist , nach dem das

Ende gleich folgt.“

Erkl. Zu den Pluralformen der Menge gehört faalilu

und seinesgleichen , d . i. jeder Plural, dessen dritter Buch

stabe ein Alif ist, wonach noch zwei Buchstaben folgen . Nach

faâlilu steht im Plural jedes vierbuchstabige Substantiv, in

welchem kein Servilbuchstabe ist, vgl. g’a'farun ga âfirun.

Auch jedes vierbuchstabige Wort, das einen Servilbuchstaben

r . 825 .
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hat, wird ähnlich gebildet, vgl. g ’auharun plur. g 'a wâhiru .

- Hiervon sind auszunehmen die vierbuchstabigen Wörter,

deren Plural schon vorauf erwähnt ist , vgl. ahmaru ḥam

râ’u . - Die fünfbuchstabigen Wörter , welche keinen Ver

mehrungsbuchstaben haben , bilden den Plural nach faâlilun

regelrecht, der fünfte Buchstabe fällt dabei weg , vgl. sa

farg’alun safârig’u . – Man kann den vierten Buchstaben

eines fiinfbuchstabigen Wortes, das keinen Vermehrungsbuch

staben hat, wegnehmen und den fünften dann lassen , wenn

der vierte Buchstabe den Vermehrungsbuchstaben darin gleicht,

daſs er auch als ein solcher auftritt , vgl. Nûn in hadarna

ķun oder darin , daſs er zu denjenigen Buchstaben gehört,

die mit denselben Organen , wie die Vermehrungsbuchstaben

ausgesprochen werden vgl. Dâl in farazdaķun. Man bildet

hadâriķu und farâziķu. Häufiger ist das Erstere, nämlich

die Wegnahme des fiinften , und das Belassen des vierten

Buchstaben , also hadârinu und farâzidu. Ist der vierte

Buchstabe einem Vermehrungsbuchstaben nicht ähnlich, kann

man ihn nicht weglassen, sondern es ist allein die Wegnahme

des fünften Buchstaben möglich, von safarg’alun bildetman

safârig’u nicht safârilu . Ist ein fünfbuchstabiges Wort

der Art , daſs ein Vermehrungsbuchstabe darin ist, nimmt

man diesen Buchstaben weg , er müſste denn ein Buchstabe

der Dehnung vor dem Endbuchstaben sein , vgl. von siba

trâ plur. sabâtiru , fadaukasun plur. fa dâkisu . Ist der

Vermehrungsbuchstabe aber ein Dehnungsbuchstabe vor dem

Ende , 80 fällt derselbe nicht weg , sondern das Nomen wird

nach faâlîlu 'in den Plural gesetzt, vgl.ķirțâsun ķarâțîsu.

„ Das Sîn und Tâ von Worten wie mustad'in entferne,

weil ihr Verbleiben die Bildung des Plurals beeinträchtigt.

Mîm ist würdiger zu bleiben als das andere. Hamz und Jâ

sind ihm ähnlich, wenn sie voraufgehn.“

Erkl. Enthält das Substantiv eine Vermehrung , die,

wenn sie bliebe, die Bildung des Plurals unmöglich machte,

da schon das Wort die gröſste Länge erreicht hat, zu der

ein Plural kommt, d . i. die Form faâlilu und faâlîlu , so

fällt die Vermehrung fort. Ist der Plural nach einer der

zwei Formen durch die Wegnahme eines Vermehrungsbuch

staben und die Belassung eines anderen möglich , so giebt

v. 830.

23
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es zwei Formen : 1 ) daſs man den ersten Vermehrungsbuch

staben dem anderen vorzieht; 2 ) daſs es sich nicht so ver

hält. Das Erste wird hier behandelt, vgl. mustad 'in plur.

madâ'in. Sîn und Tâ fielen weg , und es blieb Mîm , denn

das steht zu Anfang, und blofs um die Bedeutung anzuzei

gen , vgl. von alandadun und jalandadun alâd du und

jalâddu. Man nahm Nân und liels das Hamz oder Jâ, da

beide an der Spitze , und an einer Stelle stehn, wo beide eine

Bedeutung bestimmen , (vgl. aķûmu jaķûmu) entgegengesetzt

dem Nûn , da dies an einer Stelle steht, wo es keinen ur

sprünglichen Sinn ausdrückt.

„ Das Jâ , nicht Wâw nimm fort , wenn man Worte wie

haizabûnun in den Plural setzt. Dies ist eine feststehende

Regel.“

Erkl. Umfaſst ein Substantiv zwei Vermehrungsbuch

staben und ist bei der Wegnahme des einen von ihnen eine

Pluralbildung möglich , doch bei der Wegnahme des anderen

dieselbe unmöglich , so wird der Buchstabe, mit welchem die

Bildung unmöglich ist, fortgelassen, während man den ande

ren läſst, vgl. von haizabûnun plur. hazâbînu. Jâ fällt

weg , doch läſst man Wâw , welches man in Jâ verwandelt,

da es ruht und Kasr voraufgeht. Man zieht vor, Wâw zu

lassen , denn nähme man dasselbe, so würde man auch Jâ

nehmen müssen , denn das Bleiben von Jâ macht die Bildung

des möglichst langen Plural unmöglich .

„ Bei den zwei Vermehrungsbuchstaben von sarandâ

und allen ähnlichen Wörtern hatman die Wahl, vgl. falandâ.“

Erkl. Hat der Eine von zwei Vermehrungsbuchstaben

keinen Vorzug vor dem anderen , kann man wählen. Von

sarandâ sagt man sarânidu mit Wegnahme des Alif und

Belassen des Nûn, und sarâdî mit Wegnahme des Nûn und

Belassen des Alif. Ebenso sagt man von alandâ ‘alânidu

und alâdî, dem ähnlich wäre habanţâ plur. ḥabânițu

und habâțî. Denn es sind hier zwei Vermehrungsbuchsta

ben, die zugleich zugesetzt wurden, um das Wort der Kate

gorie von safarg’alun anzuschlieſsen . Hier bat weder das

Eine noch das Andere den Vorzug. So verhält es sich mit

allen Vermehrungsbuchstaben , die zum Anschluſs angehängt
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wurden , vgl. as -sarandâ der Starke fem . sarandâ tun und

al-falandâ der Dicke, häufig sagt man g'am alun ‘ulundâ,

ebenso al-ḥabant â der kurze mit starkem Bauch ; man sagt

rag’ulun habanţân mit dem Tanwîn und imra’atun

habanţâtun.

LXVII. Das Diminutivum .

(at-tasgiru).

„ Behandle nach dem Paradigma fu ’ailun das dreibuch

stabige Wort, wenn es als Diminutivum auftritt, vgl. ķudaj

jun von ķadân , nach fuſai ilun und fuſaiîlun behandle

ein Wort mit mehr Buchstaben , vgl. dirhamun du

raihimun.“

Erkl. Stellt man ein declinirbares Wort als Diminutiv,

setzt man den ersten Buchstaben mit Damm , den zweiten

mit Fath. Nach dem zweiten Buchstaben fügt man ein ru

hendes Jâ hinzu. Hierauf beschränkt man sich , wenn das

Wort nur drei Buchstaben hat , vgl. falsun dim . fulaisun.

Hat das Wort vier Buchstaben oder mehr, geschieht dasselbe

mit ihm , doch steht der nach Jâ folgende Buchstabe mit

Kasr , vgl. duraihimun von dirhamun und fusaifîrun

von 'uşfûrun. Die drei Paradigmata für das Diminutivum

sind fu 'ailun fu’aiſilun und fuſaiîlun.

„ Durch dieselben Mittel , durch die man zum möglichst v. 835.

langen Plural gelangt, gelangt man auch zu den Paradigmen

des Diminutivum .“

Erkl. Setzt man Nomina als Diminutiva nach der Form

fu'aiilun und fu 'ai'îlun, bedient man sich dazu derselben

Mittel, wie bei der Pluralbildung auf faâlilu und faâlîlu .

Nämlich der Wegnahme eines Buchstaben , entweder eines

ursprünglichen oder eines hinzugesetzten. Man bildet von

safarg’alun, sufairig’un , wie man sagt safârig’u . Von

mustad'in bildet man mudai'in analog dem Plural ma

dâ'in. Man nimmt im Diminutiv das, was man im Plural

nahm , weg, so bildet man von ‘alandâ das Diminutiv (ulai.

23 *
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nidun und auch ‘ulaidin , wie man im Plural alânidu

und ‘alâdî sagte.

„Möglich ist die Stellvertretung durch Jâ vor dem Ende,

wenn etwas vom Nomen in beiden , dem Diminutivum und

Pluralus fractus, weggenommen war.“

Erkl. Man kann ein Jâ an die Stelle des im Diminutiv

und Pluralis fractus weggefallenen Buchstaben setzen. Von

safarg’alun kann man sufairîg’un und safârîg'u bilden ,

und von ḥabantâ þubainitun und habânîtu .

„ Von der Norm abweichend sind alle den in beiden Ca

piteln festgesetzten Regeln widersprechende Fälle.“

Erkl. Bisweilen kommt sowohl das Diminutivum als der

Pluralis fractus von einer anderen Wortform als dem Singu

laris vor , und wird gemerkt, aber nicht als Norm aufgestellt,

vgl. maġribun dim . muġairibânun , 'as’ijjatun dim .

'us'a is'ijatun , wie man im Plural von rahțun arâ hitu

von bâțilun abâtîlu sagt. .

„ Dem auf das Jâ des Diminutiv folgenden Buchstaben

wird Fath bestimmt vor dem Kennzeichen des Femininum ,

oder dem Madda. So verhält sich auch der Buchstabe, wel

cher dem Madda von affâlun voraufgeht, oder dem Madda

von sak rânu und den sich anschlieſsenden Wörtern .“

Erkl. Nothwendig ist Fath auf das dem Jâ des Dimi

nutivum folgenden Buchstaben , wenn sich ihm Tâ femin .,

oder das verkürzbare und gedehnte Alif, oder Alif der Plu

ralform afâlun , oder Alif der Form fa ' lânu femin .

fa' lâ anschlieſst , vgl. tamratun tumairatun, þublâ

hubailâ , hamrâ'u humairâ'u , ag’mâlun ug’aimâlun,

sakrânu sukairânu. Ist es aber nicht diese Form

fa -lâ nu, wird nicht der dem Alif vorausgehende Buchstabe

mit Fath gesetzt, sondern Kasr und Alif in Jâ verwandelt,

vgl. sirḥânun suraiḥînun , wie man imn Plural sagt sa

râhînu. Der dem Jâ des Diminutiv folgende Buchstabe

wird in anderen als den erwähnten Fällen mit Kasr versehen ,

wenn er kein Buchstabe der Flexion ist , vgl. dirhamun

duraihimun. Ist es aber ein Buchstabe der Flexion , wird
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derselbe mit dem Flexionsvocal versehn, vgl. fulaisun ,

sin, sân.

„ Das gedehnte Alif fem . und Tâ fem . werden als ab - v. 840.

gesonderte gerechnet, wie auch das dem Ende des Wortes

wegen der Relation Hinzugefügte und der zweite Theil des

Annectirten und des Zusammengesetzten. Ebenso werden

betrachtet die beiden Vermehrungsbuchstaben von falânun,

welche dem vierten Buchstaben folgen , vgl. zafarânun .

Behalte im Sinn die Absonderung der den Dual oder den

Pluralis sanus deutlich bezeichnenden Kennzeichen .“

Erkl. Beim Diminutiv wird weder das verlängerte Alif

fem ., noch das Tâ fem ., noch das wegen der Relation hinzu

gesetzte Jâ gerechnet ; ebenso auch nicht das Ende des An

nectirten , noch das Ende des zusammengesetzten Wortes ;

ferner auch nicht ânun, das zu mehr als vier Buchstaben

hinzugefügt worden , endlich nicht die Kennzeichen des Fe

mininum oder des Pluralis sanus. Es schadet nichts, daſs

alle diese vom Jâ des Diminutiv durch zwei ursprüngliche

Buchstaben getrennt bleiben , vgl. g ’aḥdabâ'u g’uḥaidiba' u ,

hanzalatun hunaizilatun, fabķarijjun ‘ubaiſirijjun,

abdu- l - lahi 'ubaidu - l - lahi, baʻlabakku buľailibakku,

muslimâni musailimâni, muslimûna musailimûna ,

muslimâtun musailimâtun.

„ Das verkürzbare Alif fem . wird nicht gesetzt, wenn es

als Vermehrungsbuchstabe zu Vieren hinzutreten würde. Setzt

man hubârâ als Diminutiv , so gieb die Wahl zwischen al

ḥubairâ und al-ḥubajjiru.“

Erkl. Ist das verkürzbare Alif fem . der fünfte oder

spätere Buchstabe, so fällt es im Diminutiv weg, denn bliebe

es , würde es die Bildung des Diminutiv über die Form

fuſai ilun und fu'ai'îlun hinausführen , vgl. karķarâ dim .

ķuraiķirun und luġġ aizâ lugaigîzun. Ist aber dies

Alif fem . der fünfte Buchstabe, dem Madda als Vermehrungs

buchstabe vorhergeht, so kann man das Madda nehmen und

Alif fem . lassen , vgl. hubârâ , dim . hubairâ. Auch kann

man Alif fem . ' wegnehmen und Madda lassen , man sagt

ḥubajjirun.

„ Gieb dem Ursprung wieder den zweiten sanften Radi

v . 845 .
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kal, der verwandelt war, şîmatun laſs ķu waimatun werden,

80 triffst du das Richtige. Abnorm ist von îdun ‘ujaidun,

und es steht fest für den Plural von diesen Wörtern , was für

das Diminutivum bekannt ist. Das zweite Vermehrungs- Alif

wird gesetzt als Wâw , ebenso das Alif , dessen Ursprung

unbekannt ist.“

Erkl. Ist der zweite Buchstabe des im Diminutiv ste

henden Wortes ein schwacher, muſs der ursprüngliche wie

derhergestellt werden . Ist sein Ursprung Wâw , tritt dieses

wieder hervor, vgl. bâbun buwaibun. Ist der Ursprung ein

Jâ , wird derselbe in Jâ verwandelt, vgl. mûķinun inujai

ķinun. Abnorm ist bei ‘îdun fujaidun zu bilden , da das

normale uwaidun wäre mit Verwandlung des Jâ in Wâw,

da dies das Ursprüngliche ist , denn es kommt von âda

ja'ûdu . Ist der zweite Buchstabe des im Diminutiv stehen

den Wortes Alif als Vermehrungsbuchstabe , oder ist Alif

unbekannten Ursprungs, so muſs es in Wâw verwandelt wer

den , vgl. đâribun duwairibun. Der Pluralis fractus ist

in den erwähnten Fällen wie das Diminutivum , vgl. bâbun

abwâbun, nâbun anjâbun , dâ ribatun dawâribu .

„ Vervollständige das defective Wort im Dimininutiv,

dann, wenn es auſser dem Tâ nicht drei Buchstaben enthält,

wie das Wort mâ’un .“

Erkl. Unter defectiv versteht man hier ein Wort, dem

ein Buchstabe fehlt. Wird ein solches Wort als Diminutiv

gesetzt, so steht es entweder mit zwei Radicalen ohne Tâ

fem ., oder versehen damit. In beiden Fällen wird dem Wort

das Weggefallene restituirt, man sagt von damun dumaj

jun von s’afatun s’ufaihatun von 'idatun wuſaidatun.

Von mâ’un , das als Nomen proprium steht, sagt man mu

wajjun . Hat das Wort drei Radicale und ist der dritte

nicht ein Tâ fem ., wird es nach seiner Wortform als Dimi

nutiv gestellt und ihm nichts restituirt, vgl. s'âkin s’u wai.

kun. (sâkin ist gleich as'- s'âkî, das meist aus s'â 'ikun

invertirt ist, vgl. Arnold sept. Muallaş 82).

v . 850. „ Wer mit Tarhîm in den Dual setzt, begnügt sich mit

der ursprünglichen Form , vgl. fuțaifun von mitafun.“

Erkl. Unter den Diminutiven giebts eine Gattung , die
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man das Diminutiv des Tarhîm nennt. Dies ist ein Ausdruck

für das Diminutiv des Nomen , nachdem es seiner Vermeh

rungsbuchstaben , die es enthalten , entblöſst war. Hatte das

Wort ursprünglich drei Radicale, bildet es sein Diminutiv

nach fuſailun. Wird damit dann ein Masculinum benannt,

wird es von Tâ entblöſst; ist es ein Femininum , wird Tâ

fem . ihm angeschlossen , vgl. von hâmid humaidun , von

hublâ hubailatun. Hatte das Wort ursprünglich vier Ra

dicale, bildet es das Diminutiv auf fuſai'ilun , vgl. ķurtâ -

sun ķuraițisun.

„ Beende mit Tâ fem . die Feminina , die im Diminutiv

stehn , wenn sie wie sinun nicht drei Radicale haben , so

lange es sich durch Tâ nicht als ein mit Zweifel behaftetes zeigt,

vgl. s'ag’arun , baħarun , bamsun. Abnorm ist die Weg

lassung ohne Zweideutigkeit, selten schlieſst sich Tâ dem an,

das mehr als drei Buchstaben hat.“

Erkl. Wird ein Femininum mit drei Buchstaben und

frei vom Merkmal des Femininum als Diminutiv gesetzt , so

hängt Tâ sich an , wenn man vor Zweideutigkeit sicher ist.

Abnorm ist dann die Wegnahme des Tâ , vgl. sinnun su

nainatun, dârun duwairatun. Ist eine Zweideutigkeit zu

befürchten , hängt man Tâ nicht an , vgl. s'ag'arun s’ug’ai

run ohne Tâ , da wenn man s’ug’airatun sagte , eine Ver

wechslung mit dem Diminutiv von s'a g 'aratun zu befürchten

wäre. Abnorm ist die Wegnahme, wenn man vor Verwechs

lung sicher ist , vgl. ḥarbun huraibun. Abnorm ist auch

Tâ den Worten anzuhängen , welche mehr als drei Buchsta

ben haben, vgl. ķuddâmun ķudaidîmatun.

„Man setzt als Diminutiv abnormer Weise alladî und

alla tî, so wie dâ und die Abzweigungen desselben tâ

und tî.“ .

Erkl. Das Diminutiv gehört zu den speciellen Eigen

schaften des declinirbaren Nomen , das Undeclinirbare steht

nicht als Diminutiv . Abnormer Weise steht alladî im Di

minutiv mit seinen Unterabtheilungen , so wie dà und dessen

Abzweigungen, vgl. von alladî alladajjâ von allatî alla

tajjâ von dâ dajjâ und von tâ tajja.
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v . 855 .

LXVIII. Das Relativnomen .

(an -nasabu).

„ Ein Jâ wie das Jâ von al-kursijju setzt man hinzu,

die Relation zu bezeichnen . Jedes Wort , dem Já sich an

schlieſst, muſs Kasr haben .“

Erkl. Will man die Beziehung von irgend etwas zu

einer Stadt oder einem Stamm , oder dergleichen ausdrücken,

80 setzt man als Ende desselben ein tas'dirtes Jâ mit vor

aufgehendem Kasr ; die Beziehung auf Dimis’ķ zu bezeichnen ,

sagt man dimis'ķijjun .

„ Ein eben solches Jâ nimm von dem Worte, das es um

faſst,fort ; ebenso setze das Tâ fem . und das prosodisch lange

A fem . nicht. Wenn das lange A die vierte Stelle in ei

nem Worte einnimmt, dessen zweiter Buchstabe vocallos

ist , so kann man dasselbe in Wâw verwandeln oder weg

nehmen .“

Erkl. Hat das Nomen am Ende ein Jâ wie al-kursijju,

so daſs dasselbe mit Tas’dîd steht und nach drei oder meh

reren Buchstaben auftritt , so muſs man dasselbe wegfallen

lassen und das Jâ der Relation an seine Stelle setzen . Man

sagt as'- s'â fi'ijju auf den S’âfi î bezüglich , muzannijjun ,

auf den Muzannî bezüglich . So muſs auch ein Tâ am Ende

des Nomen wegen der Relation wegfallen. Man sagt Mak

kijjun bezüglich auf Makka. Dem Tâ fem . ist das verkürz

bare Alif fem . darin ähnlich , daſs es wegen der Relation

wegfallen muſs , das findet Statt, wenn dies Alif als fünfter

Buchstabe oder noch später auftritt, vgl. von ḥubârâ hu

bârijjun , oder als der vierte steht, während der zweite

Buchstabe mit einem Vocal versehn ist , vgl. g 'am azâ und

g 'am azijjun. Ist dies Alif der vierte Buchstabe , aber der

zweite vocallos, vgl. ḥublâ , so giebt es zwei Weisen : 1 ) die

Wegnahme desselben und das ist das Gewähltere, vgl. hub

lijjun und 2 ) die Verwandlung desselben in Wâw hub

la wijjun.

„ Einem ähnlichen Laut, der sich entweder nur an

schlieſst oder ursprünglich ist, kommt dasselbe, was diesem
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Alif bestimmt ist, zu . Für das ursprüngliche Alif wird eine

Verwandlung gewählt. Das Alif, welches den vierten Buch

staben übersteigt, entferne, ebenso wird das Jâ des Defecti

ven , das als fünfter Buchstabe auftritt, entfernt. Die Weg

nahme des Jâ als des vierten Buchstaben ist richtiger als die v. 860 .

Verwandlung desselben . Als festgestellt ist klar die Ver

wandlung eines Jâ, das als dritter Buchstabe auftritt.“

Erkl. Das verkürzbare Alif des Anschlusses verhält sich

wie das Alif fem . darin , daſs es wegfallen muſs, wenn es

der fünfte Buchstabe ist. Vgl. habarkâ, habarkijjun; so

wie darin , daſs es weggenommen und verwandelt werden

kann , wenn es der vierte Buchstabe ist, vgl. falķâ , falķij

jun und falķawijjun. Doch ist hier im Gegensatz zu dem

Alif fem . die Verwandlung das Gewählte. – Das ursprüng

liche Alif wird, wenn es als dritter Buchstabe auftritt, in

Wâw verwandelt, vgl. faşan “aşa wijjun ; ist es der vierte

Buchstabe, wird es auch in Wâw verwandelt, vgl. milhân,

milhawijjun , doch fällt es auch aus, vgl. milhijjun , wie

wohl das Erstere das Gewähltere ist. Ist es der fünfte oder

spätere Buchstabe, so muſs es nothwendig wegfallen , vgl.

mustafân , muştafijjun. Wird die Relation von einem

defectiven Wort gebildet und ist das Jâ desselben der dritte

Buchstabe, so wird dasselbe in Wâw verwandelt und der

vorhergehende Buchstabe mit Fath versehn , vgl. s’ag'a wij

jun von s'a g ’in. Ist es der vierte Buchstabe , so fällt es aus,

oder wird in Wâw verwandelt , vgl. ķâļin ķâạijjun, bis

weilen şâdawijjun. Ist es der fünfte oder spätere Buch

stabe, muſs es wegfallen, vgl. mu'ta din mu'tadijjun.

„ Laſs dem verwandelten Jâ ein Fatḥ voraufgehn. Bei

Formen wie fuſilun , fa 'ilun fiſilun setze den Mittelradical

mit Fath ."

Erkl. Wird das Jâ des defectiven Wortes in Wâw ver

wandelt , so muſs der voraufgehende Buchstabe Fath haben,

vgl. s'ag'awijjun , ķâdawijjun. Bildet man die Relation

von einem Worte , vor dessen Endbuchstaben ein Kasr vor

aufgeht und ist vor dem Kasr nur ein Buchstabe, so muſs

man eine Erleichterung dadurch eintreten lassen , daſs man

Kasr als Fath setzet, vgl. namirun namarijjun etc.
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„Man sagt auch ferner für marmijjun marmawijjun,

doch ist im Gebrauch der Araber marmijjun gewählt.“

Erkl. Ist das Eine der zwei Jâ am Ende eines Worts

ursprünglich und das andere pleonastisch , so begnügen sich

einige Araber mit der Wegnahme des pleonastischen und

lassen das Ursprüngliche , welches sie in Wâw verwandeln .

Von al-marmijju sagt man marmawijjun , doch ist das

die seltenere Form , gewählt ist die andere , d . h . die Weg

nahme, gleichviel ob beide Buchstaben pleonastisch sind oder

nicht, von marmijjun bildet man wieder marmijjun.

„ Bei Worten wie ḥajjun muſs der zweite Buchstabe ein

Fatḥ haben, stelle ihn in Wâw wieder her, wenn er aus dem

selben verwandelt war.“

Erkl. Verf. behandelt hier den Fall, daſs das tas'dirte

Jâ nur einen Buchstaben vor sich hat. In diesem Fall wird

nichts bei der Relation weggenommen , sondern der zweite

Buchstabe mit Fath versehn , und der dritte in Wâw ver

wandelt. Vertritt der zweite Buchstabe nicht Wâw , wird er

nicht verwandelt, thut er dies aber, so verwandelt er sich in

Wâw . Man sagt von hajjun hajawijjun , da es von hajijâ

herkomint; dagegen bildet man von tajjun țawawijjun, da

es von țawâ abgeleitet ist.

„ Das Merkmal des Dual nimm bei der Bildung der

Relation weg; ähnliches ist nothwendig im Plural eines re

gelmäſsigen Worts.“

Erkl. Von dem Wort, wovon man eine Relation bilden

will, nimmtman die Merkmale des Dual und die des regel

mäſsigen Plural weg. Nennt man einen Mann zaidâni gen .

und accus. zaidaini, so ist das Relativum zaidijjun ,

ebenso von zaid ûna, auch zaidijjun und von hindâtun

hindijjun.

„ Der dritte Buchstabe von einem Wort wie tajjibun

fällt weg, abnorm ist tâ’ijjun mit Alif gesprochen .“

Erkl. Steht vor dem Buchstaben , dessen Kasr in der

Relation nothwendig ist, ein Jâ mit Kasr versehn , in dem ein

Jâ noch assimilirt ist, muſs das mit Kasr versehene Jâ

wegfallen, man sagt von tajjibun țaibijjun. Die normale

v . 865 .
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Relation von tajji’un ist tai'ijjun , doch verläſst man die

Norm und sagt tâ ’ijjun , indem man an die Stelle des Jâ

Alif setzt. Ist das assimilirte Jâ mit Fath versehn , fällt es

nicht weg, vgl. ha bajjabun habajjahijjun.

„Die Form faʻalijjun ist nothwendig bei fa'îlatu und

die Form fu’alijjun bei fuľailatun.“

Erkl. Die Relation von faîlatu ist faſalijjun mit Fath

des mittleren Buchstaben und der Wegnahme des Jâ , im Fall

der Mittelradical weder schwach noch verdoppelt ist. Von

hanîfatu bildet man hanafijjun . Die Relation von fuſai

latun ist fu ’alijjun mit der Wegnahme des Jâ , wenn diese

Form nicht eine verdoppelte ist, vgl. g ’uhainatu g'u

hanijjun .

„ Ein Wort derselben Form , das mit schwachem Endra -'

dical versehn , und ohne zwei gleiche Buchstaben ist, hängt

man dieser Regel an, wenn es auch mit Tâ versehn ist.“

Erkl. Die Formen failun und fu 'ailun ohne Tâ, die

einen schwachen Endradical haben , gehn nach derselben Re

gel, wie wenn Tâ dabei wäre, in der Hinsicht, daſs Jâ weg

fallen und der Mittelradical mit Fath versehn werden muſs,

vgl. von Sadijjun 'adawijjun , ķusajjun ķuşawijjun:

Haben aber die Formen fa'îlun und fu 'ailun starke End

radicale, fällt nichts weg, vgl. faķîlun faşîlijjun, uķailun

fuķailijjun.

„Man läſst vollständig ein Wort wie țawîlatun, ebenso

die , welche dem Wort g’alîlatun gleichen.“

.

Erkl. Einem Wort nach der Form fa ’îlatun, das einen

schwachen Mittelradical oder einen Doppelbuchstaben hat,

wird das Jâ bei der Relation nicht genommen , vgl. țawîlij

jun, g 'alîlijjun. Ebenso verhält sich ein Wort nach dem

Paradigma fuſailatun mit einem Doppelbuchstaben , vgl.

ķulailatun ķulailijjun.

„Das Hamz eines mit Madda versehenen Worts wird

bei der Relation wie im Dual behandelt.“

Erkl. Das Hamz eines Wortes mit Madda ist bei der

Relation wie im Dual. Ist es hinzugefügt wegen des Femi
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ninum , so wird es in Wâw verwandelt, vgl. hamrâ' u ham

râwijjun; ist es hinzugefügt zum Anschluſs , vgl. ilbâ'u ,

oder vertritt es die Stelle eines Radicals , vgl. kisa’un , so

giebt es zwei Wortbildungen : 1) die Erhaltung des Hamz,

vgl. ‘ilbâ’ijjun, kisâ'ijjun; 2) die Verwandlung, vgl. ilbâ

wijjun , kisâwijjun. Ist das Hamz wirklich radical, vgl.

ķurrâ’un, so bleibt es unverändert (ķurrâ’ijjun), nicht anders.

„ Bilde die Relation vom Anfangswort eines Satzes, ebenso

vom Anfange eines Engzusammengesetzten ; vom zweiten

Theil bilde die Relation , wenn derselbe eine Annexion , die

mit ibn oder ab û eingeleitet ist, vervollständigt; ebenso wenn

durch denselben die Bestimmung nothwendig ist. Bei ande

ren Fällen als diesen setze die Relation nur vom Ersten ,

wenn man eine Verwechslung nicht zu fürchten bat , vgl.

abdu - l-as'h ali.“

v . 870 .

Erkl. Bildet man die Relation von einem zusammenge

setzten Ausdruck, so fällt, wenn derselbe als Satz oder als

enge Zusammensetzung auftritt, das Ende weg, und man

hängt das Jâ der Relation nur dem ersten Worte an , vgl.

ta’abbata s'arrân , ta’abbatijjun ; baʻlabakku, balij

jun. Ist der Ausdruck in einer Annexion zusammengesetzt,

die den Anfang ibn oder abû hat, oder ist derselbe durch

das zweite Wort definirt, so fällt der Anfang weg, und dem

Endworte wird Jâ der Relation angehängt, vgl. ibn zubair,

zubairijjun ; abû bakr, bakrijjun; gulâmu zaidin ,

zaidijjun. Ist es aber nicht so, und hat man bei der Weg

nahme des Endworts keine Verwechslung zu fiirchten , so

fällt das Endwort weg , und man bildet die Relation vom

Anfange, vgl. amru’u - l -kaisi, amri'ijjun . Hat man aber

eine Verwechslung zu befürchten , nimmt man den Anfang

fort , und bildet die Relation vom Endworte, vgl. “abdu - l

a s'h ali, a s'halijjun ; 'abdu- l-ḥaisi, ķaisijjun.

„ Stelle das Wort erlaubter Weise durch die Wiederein

setzung des Endbuchstaben, der weggefallen war, wieder her ,

im Fall dies nicht schon beim Pluralis sanus, oder beim

Dual geschah. Dies Recht zu vervollständigen , wird nach

diesem vollständig bedingt.“

Erkl. Hat ein Wort, dessen Relation gebildet wird , nicht
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den Endbuchstaben, so muſs derselbe im Pluralis sanus oder

Dualis wiederhergestellt werden oder nicht. Brauchte der

selbe hierbei nicht wieder hervorzutreten , kann man bei der

Relation denselben wieder herstellen oder es unterlassen , vgl.

jadun ja dawijjun und jadijjun, da man im Dual ja dâni

und im Plural bei jadun als männlichen Eigennamen ja

dûna sagt. Muſs aber der Endbuchstabe im Pluralis sanus

oder im Dual hergestellt werden , so tritt er auch bei der

Relation hervor, vgl. abun, abawijjun , da man im Dual

abawâni sagt.“

„Wie abun behandle uhtun und wie ibnun bintun. v. 875 .

Jûnus verwehrt die Wegnahme des Tâ.“

. Erkl. Die Lehrweise von al -Halîl und Sîbawaihi ist,

daſs uhtun dem ahun in Hinsicht der Relation folgt und

ebenso bintun dem ibnun . Von beiden wird Tâ wegge

nommen und der ausgefallene Buchstabe restituirt; man sagt

ab a wijjun und banawijjun; wie dies bei abun und ib

nun geschah . Jûnus behauptet, daſs sie nach ihren beiden

Wortformen die Relation bilden, vgl. uhtijjun , bintijjun.

„ Verdopple den zweiten Buchstaben eines zweiradicali

gen Wortes, dessen zweiter Buchstabe schwach ist, vgl. lâ ,

lâ'ijjun.“

Erkl. Bildet man die Relation von einem zweiradicali

gen Worte , das keinen dritten Radical hat, so muſs der zweite

Buchstabe entweder stark oder schwach sein . Ist's ein star

ker , kann man denselben verdoppeln oder nicht, vgl. kam

kammijjun und kamijjun. Ist der Buchstabe ein schwa

cher und zwar Wâw , muſs man dasselbe verdoppeln , vgl. lau

lawwijjun; ist aber der zweite Buchstabe ein Alif, wird er

verdoppelt und an die Stelle des zweiten ein Hamz gestellt.

Von einem Mann , der lâ heiſst , bildet man lâ'ijjun , doch

kann man Hamz auch in Wâw verwandeln , vgl. lâwijjun.

„ Gleicht ein Wort dem Worte s’ijatun , dessen erster

Radical fehlt, so ist die Wiederherstellung desselben , so wie

Fath auf dem Mittelradical nothwendig .“

Erkl. Bildet man die Relation von einem Nomen , des

sen erster Radical fehlt, so hat dasselbe entweder einen star



366 Das Relativnomen .

s’ijatun cmn.muſs der Mittel
be

wieder herg

ken oder schwachen Endradical. Ist derselbe stark , wird

bei dem Worte der weggefallene Buchstabe nicht wieder

hergestellt, vgl. 'idatun dijjun . Ist derselbe aber schwach ,

muſs der weggefallene Buchstabe wieder hergestellt werden.

Nach Sîbawaihi muſs der Mittelradical auch Fath haben , vgl.

s’ijatun s'awijjun.

„ Nimm den Singular zur Bildung einer Relation vom

Plural, wenn dieser nicht einem Singular durch die ursprüng

liche Bestimmung gleicht.“

Erkl. Bildet man die Relation von einem Plural , der

als Plural verbleibt, so nimmtman den Singular, um davon

die Relation zu bilden, vgl. farâ’idu rel. faradijjun. Dies

hat statt, wenn dieser Plural nicht nach der Weise der Ei

gennamen geht, ist dies aber der Fall, so bildet man die

Relation nach der Pluralform , man sagt von anşârun an

şârijjun , und ebenso ist's, wenn der Plural wirklich ein

Eigennamen ist, vgl. anmârun anmârijjun,

„ Bei den Formen fa'ilun, faalun , fa'ilun entbehrt

man bei der Relation das Jâ . Dies wird angenommen.“

Erkl. Man kann das Jâ bei der Relation entbehren ,

wenn das Wort die Form von fâʻilun in der Bedeutung

„ Besitzer“ hat, vgl. tâmirun ein Dattelbesitzer. Dasselbe

gilt bei der Form faâlun, die ein Geschäft bezeichnet, vgl.

baļķâlun. Bisweilen hat auch die Form faâlun die Be

deutung von „ Besitzer“ , vgl. Kur. 41, 46 . „Nicht ist Dein

Herr ungerecht (zallâmun ) gegen die Knechte = Besitzer

der Ungerechtigkeit.“ Auch kann man bei der Form fa'ilun

in der Bedeutung von „ Besitzers das Jâ der Relation ent

behren , vgl. rag’ulun taʻimun ein Speise habender Mann .

Sîbawaihi citirt den Vers: „ Ich bin keiner von der

Nacht, sondern von dem Tage (nahirun ). Ich reise nicht

am Anfange der Nacht, sondern am Morgen.“

„ Die Fälle, welche auſser den von mir erklärend durch

gegangenen vorkommen , werden auf das Ueberlieferte be

schränkt.“

Erkl. Die Fälle der Relation , welche den angeführten

widerstreitend vorkommen , gehören zu den Abnormitäten ,

V . 880.
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die man sich merkt, aber nicht als Norm aufstellt , vgl. al

başratu , bușrijjun oder bişrijjun ; ad -dahru , duh

rijjun ; marwu, marwazijjun .

LXIX . Die Pause .

(al- wakf).

„ Für ein Tanwîn nach einem Fath setze Alif als Pause ;

das auf andere Vocale folgende Tanwîn nimm fort.“

Erkl. Bildet man die Pause von einem mit Tanwîn

versehenen Worte, wird jenes, wenn es nach Fath steht,

durch Alif vertreten . Diese Regel umfaſst sowohl die Fälle ,

in welchen Fath zur Declination steht, vgl. ra’aitu zaida,

als auch die , in denen Fath nicht zur Declination steht, vgl.

für îhân und waihân, îhâ, waihâ. Steht das Tanwîn nach

Damm und Kasr, so fällt es weg , und der vor ihm stehende

Buchstabe wird vocallos, vgl. g ’â ’a zaid , marartu bizaid .

„Nimm bei den Pronomen die Şila anderer Vocale als

Fath wegen der Pause weg, ausgenommen beim Verszwang .

Man behandelt idan gleich einem mit Tanwîn versehenen

Worte , das im Accusativ steht. Bei der Pause wird das

Nûn in Alif verwandelt.“

Erkl. Setzt man die Pause auf Hâ des Pronomen, fällt

die Șila von Hâ weg , sowohl wenn dasselbe mit Damm , als

wenn es mit Kasr steht. Man setzt die Pause auf das ru

hende Hâ, ausgenommen beim Verszwang . Steht aber das

Hâ mit Fath , vgl. ra’aituhâ, so setzt man die Pause auf

Alif , welches nicht wegfällt. Man behandelt idan gleich

einem im Accusativ stehenden Worte das mit Tanwîn ver

sehn ist und man setzt für Nûn in der Pause Alif.

„ Die Wegnahme des Jâ eines sich defectiv endenden ,

und mit Tanwîn versehenen Wortes ist besser als die Setzung

desselben , im Fall das Wort nicht im Accusativ steht; wisse

das. Ein solches Wort ohne Tanwîn verhält sich grade um - v. 885.

gekehrt. Bei murin ist nothwendig Jâ wieder herzustellen .

Dies wird befolgt.“
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Erkl. Setzt man die Pause auf ein defectives mit Tan

wîn versehenes Wort, wird an die Stelle des Tanwîn ein

Alif gesetzt, im Fall dasselbe im Accusativ steht, vgl. ķâ

dijâ . Steht es nicht im Accus., so ist gewählt die Pause

darauf mit der Wegnahme, auſser wenn das Wort seinen

Mittel- oder Endradical verloren hat. Man sagt also hadâ

kâd, marartu biķâą. Auch kann man die Pause dabei

mit der Setzung des Jâ beobachten, vgl. die Lesart des Ibn

Katîr ; „ Jedes Volk hat einen Führer hâdî.“ Fehlt aber

bei einem solchen Worte der Mittelradical, wie bei murin

part. von arâ , oder fehlt der Anfangsradical, wie bei jakin

als Eigenname, so setzt man nur mit der Hinzufügung des

Jâ die Pause, vgl. murî, jaķî. Steht das defective Wort

ohne Tanwîn und ist es im Accusativ , so stellt man das Já

desselben als einen ruhenden Buchstaben, vgl. al- kâdî. Ist

das Wort aber im Nominativ oder Genitiv , so kann man Ja

setzen oder wegnehmen, doch ist die Setzung desselben bes

ser, vgl. hadâ - l-kâdî, gen . bil-ħâại.

„ Bei einem Worte ohne das Hâ fem .-setze den vocali

sirten Endbuchstaben mit einem leichten verborgenen Ton

in Ruhe oder Pause , oder summe ein Damm . Auch pau

sire man durch die Verdoppelung der Buchstaben , die we

der Hamz noch schwach sind , im Fall sie einem vocali

sirten Buchstaben folgen . Ferner überträgt man Vocale auf

ruhende Consonanten, deren Vocalisation nicht erwähnt wird.“

Erkl. Will man auf ein Wort , dessen letzter Radical

mit Vocalen steht, die Pause setzen , muſs dasselbe mit Hâ

fem . enden oder nicht. Ist das Wort durch Hâ fem . be

schlossen , so ist die Pause darauf durch G 'azm nothwendig ,

vgl. fâțimatu fâțimah. Bildet Hâ fem . aber nicht das

Ende eines Wortes, giebt es für die Pause fünf Formen :

1 ) die Ruhe (at-taskînu ); 2) die Hinweisung auf den Vocal

durch einen leisen Ton (ar- raumu) ; 3) ein Pressen beider

Lippen nach der Ruhe des letzten Vocals, doch ist dies nur

nach Damm (al-is’mâmu) ; 4 ) die Verdoppelung (at-tad'ifu );

die Bedingung dabei ist, daſs der letzte Buchstabe weder

Hamz noch schwach ist und er auf einen Vocal folgt, vgl.

g’amalu g 'amall: ist aber der vorhergehende Buchstabe

ruhend, so ist die Verdoppelung verwehrt, vgl. himlu ; 5 ) die
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Uebertragung (an -naklu ). Dies ist die Bezeichnung von der

Ruhe des letzten Buchstaben und der Uebertragung sei

nes Vocals auf den vorhergehenden Buchstaben ; der

selbe muſs aber sowohl ruhend als vocalannehmend sein ,

vgl. ad -darbu. Ist der vorletzte Buchstabe vocalisirt, so

setzt man die Pause nicht durch Uebertragung, vgl. g ’afar,

dasselbe gilt , wenn dieser Buchstabe zwar ruhend ist, doch

den Vocal nicht annimmt, vgl. al-bâbu.

„ Die Uebertragung eines Fath von einem anderen als

mit Hamz versehenen Worte hält ein Başrenser nicht für rich

tig , doch berichten sie die Kûfenser.“

Erkl. Die Lehrweise der Kûfenser ist, daſs die Pause

durch Uebertragung stattfinden kann, gleichviel ob der Vocal

Fath , Damm oder Kasr ist, und gleichviel ob der Endbuch

stabe mit Hamz steht oder nicht, vgl. ad -darub , ad -darib ,

ad - darab in der Pause von ad- darbu , so ar - ridu', ar

ridi, ar- rida' in der Pause von ar - rid’u . Die Lehrweise

der Basrenser ist, daſs die Uebertragung nicht stattfinden

kann , wenn der Vocal ein Fatḥ ist , auſser wenn der letzte

Buchstabe mit Hamz steht. Nach ihnen kann ar- rida' stehn,

während ad -darab verboten ist. Die Lehrweise der Ku

fenser ist besser, da diese sie von den Arabern überliefern.

„ Die Uebertragung ist verboten , wenn ein Paradigma v. 890

für die Form fehlt, doch gilt das nicht bei einem mit Hamz

versehenen Endbuchstaben .“

Erkl. Würde die Uebertragung dahin führen , daſs das

Wort eine Form gewänne, die nicht unter den Wörtern der

Araber sich vorfindet , so ist dieselbe verwehrt, auſser wenn

der Endbuchstabe ein Hamz ist , denn dann ist sie möglich .

Hiernach ist hadâ - 1 -filum in der Pause verboten , da fi'u

lun in der arabischen Sprache nicht vorkommt, wogegen

hadâ- r -ridu' angeht, da Hamz der Endbuchstabe ist.

„ In der Pause wird das Tâ fem . des Nomen als Hâ gesetzt,

wenn nicht das Hâ mit einem ruhenden starken Buchstaben

verbunden ist. Dies ist selten beim Pluralis sanus und dem

ihm Aehnlichen . In anderen als diesen beiden Fällen wird

das Gegentheil berichtet.“
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Erkl. Setzt man die Pause auf ein Wort mit Tâ fem .,

80 wird, wenn dies Wort ein Verbum ist, die Pause durch

Tâ gesetzt, vgl. hindun ķâmat. Ist es ein Nomen im Sin

gular, muſs der voraufgehende Buchstabe entweder ein ru

hender, starker sein oder nicht; ist derselbe ruhend und stark ,

80 setzt man die Pause durch Tâ, vgl. bintun, bint; uh

tun , uht; ist dies nicht der Fall, setzt man die Pause auf

Hâ, vgl. fâtimah, fatâh . Ist dies Wort ein Plural oder

dem ähnlich , so setzt man die Pause auf Tâ , vgl. hindât.

Selten ist die Pause auf einen Singularis durch Tâ, vgl. fâ

timat; bei einem Pluralis sanus und dem ähnlichen ge

schieht sie selten durch Hâ, vgl. hindâh , haihâh.

„ Bilde die Pause auf das Hâ des Schweigens bei dem

schwachen Verbum durch die Wegnahme eines Endbuchsta

ben , vgl. gieb dem , der fordert (afți man sa 'ala ); doch ist

sie nicht feststehend , auſser bei Fällen wie i oder jafi im

G 'azm . Beobachte, was die Araber beobachten.“

Erkl. Es ist die Pause möglich auf dem Hâ des Schwei

gens bei einem Verbum , dessen Ende wegen des G 'azm oder

der Pause wegfiel, vgl. lam ju'ți, la m juſțih , ați ațih .

Dies ist aber nur nothwendig , wenn das Verbum , von dem

der Endbuchstabe wegfiel, entweder nur noch einen Buchsta

ben hat, oder nur noch zwei, von denen der eine ein Zusatz

buchstabe ist; vgl. 4 'ih, ķi ķih, oder lam ja'i, lam ja 'ih .

„mâ in der Frage verliert sein Alif, wenn es im Geni

tiv steht; schlieſse ihm Hâ an, wenn du es in Pause setzest.

Doch ist dies nur dann nothwendig , wenn mâ durch ein No

men im Genitiv steht, vgl. er hat gefordert die Forderung

wovon (iſtiđâ ’a ma-ķtadâ)? “ * )

Erkl. Tritt vor mâ der Frage ein Regens des Genitiv,

so muſs man das Alif desselben wegnehmen , vgl. amma,

bima, iştiờa'a ma-ķtaļâ zaidun . Setzt man nun die

Pause darauf, nachdem das Regens des Genitiv davorgetreten ,

so ist dies Regens des Genitiv entweder eine Partikel, oder

ein Nomen . Ist's eine Partikel, so kann man das Hâ des Schwei

gens daran hängen , vgl. fam mah, fîm âh ; ist's ein Nomen, so

muſs man dies Hâ daran hängen , vgl. iķtiờ â amah .

*) Diese Verse fehlen in der Alfija ed . de Sacy.

v . 895 .
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„ Die Verbindung dieses Hâ mit allen Worten , die die

Vocale eines bleibenden Indeclinablen haben , erlaube. Die

Verbindung desselben mit anderen Vocalen als den einer

bleibenden Indeclinabilität ist abnorm . Bei der bleibenden

Indeclinabilität gilt dies Hâ für schön.“

Erkl. Die Pause auf dem Hâ des Schweigens ist bei al

len Worten möglich , welche mit den Vocalen einer nothwen

digen Indeclinabilität, die nicht den Vocalen der Flexion

gleichen, versehn sind, vgl.kaifa kaifah ; doch setztman Hâ

nicht zur Pause bei solchen Wörtern , deren Vocale entweder

declinable sind, vgl. zaidun , oder den Vocalen der Decli

nabilität ähneln , vgl. die Vocale des Verbum Perfectum . Auch

setzt man Hâ nicht nach dem Worte, dessen unveränderlicher

Endvocal nicht die bleibende Indeclinabilität bedingt, wie

nach ķablu ba'du , oder nach dem im Vocativ stehenden

Einzelwort, vgl. jâ zaidu, oder nach dem Nomen des die

Gattung verneinenden lâ , vgl. lâ rag'ula. Abnorm ist die

Verbindung dieses Hâ mit einem Worte, dessen indeclinabler

Vocal nicht bleibend ist, vgl.min falu, min aluh. – Doch

wird für schön befunden, dies Hâ dem Worte anzuschlieſsen ,

dessen Indeclinabilität dauernd und bleibend ist.

„ Bisweilen wird in der Prosa die Verbindungsform dem

der Pause Angehörigen gegeben , häufig ist dies in der

Poesie.“

Erkl. Man ertheilt bisweilen die Verbindungsform dem

Worte , das die Pause verlangt. Dies ist häufig in der Dich

tung , selten in der Prosa , vgl. Ķur. 2 , 261. „Nicht ist (die

Speise) alt und siehe darauf hin “ . Vgl. „Wie der Brand,

'welcher das Rohr trifft (al-kasabbâ)“ . Bâ ist verdoppelt, und

dies istmit einem Ausfüllungsbuchstaben , d . h . Alif, verbunden.

LXX. Die Neigung des Tones.

• ( al- imala ).

„ Das Alif, welches am Ende eines Wortes an die Stelle v. 900 .

von Jâ gesetzt wird , stelle in die Imâla ; ebenso ist auch das

24 *
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Alif, wofür Jâ als Stellvertreter auftritt, ohne daſs eine Ver

mehrung im Worte einträte , oder daſs es zu den abnormen

Fällen gehörte. Ein Wort , dem Hâ fem . sich anschlieſst,

wird ebenso behandelt wie ein Wort, das von demselben

frei ist.“

Erkl. Imâla ist die Bezeichnung davon, daſs man beim

Fath zum Kasr , und beim Alif zum Jâ hinneigt. Es wird

das Alif in die Imâla gesetzt, wenn es am Ende steht als

stellvertretend für ein Jâ , oder wenn es zu einem Jâ wird ,

ohne daſs eine bestimmte Vermehrung im Worte einträte

und ohne daſs ein abnormer Fall hier wäre . Das Erste ist

wie die zwei Alif in ramâ und marmâ; das Zweite wie

das Alif in milhâ , denn das wird Jâ im Dual, vgl. milha

iâni. Verf. wahrt sich vor dem Alif , das, wegen der Hin

zusetzung des Jâ des Diminutivs, Jâ wird, vgl.ķufajja , oder

das in einer abnormen Sprachform vorkommt, wie z. B . die Hu

dailiten von ķafân, das an das Jå der ersten Person annec

tirt wird, ķafajja sagen. Das Alif, in welchem eine Ursache

zur Imâla sich vorfindet, hat dieselbe, auch wenn sich ihm

das Hâ fem , anschlieſst.

„ Ebenso verhält sich das Permutativ des Mittelradicals

bei dem Verbum , das sich nach filtu richtet, vgl. das Per

fectum von baf und din.“

Erkl. So wie Alif am Ende, tritt auch das Alif in die

Imâla , welches als Permutativ des Mittelradicals von dem

Verbum auftritt, und bei seiner Annexion an das Tâ des

Pronomen nach der Form von filtu geht, gleichviel ob der

Mittelradical Wâw ist , vgl. bâfa, oder Jâ, vgl. bâʻa . Die

Imâla ist möglich , weil man biftu , bi'tu sagt. Geht aber

das Verbum in seiner Annexion an das Tâ des Pronomen

wie fultu, so ist die Imâla verwehrt.

„ Ebenso verhält sich ein Alif, das einem Jâ folgt. Eine

Trennung durch einen Buchstaben oder auch durch zwei

verzeih , wenn der eine Hâ ist, vgl. „ Ihre Busentasche (g ’ai

bahậ ) kehr um .“

Erkl. Alif tritt in die Imâla nach einem Jâ , sei das

selbe mit ihm verbunden , vgl. bajânun , oder durch einen

Buchstaben von ihm getrennt, vgl. jasârun, oder auch durch
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zwei Buchstaben , von denen einer ein Hâ ist, vgl. a dir g'aibahâ.

Ist aber der eine dieser Buchstaben nicht Hâ, so ist die Imâla

nicht gestattet, da Alif von Jâ zu entfernt ist, vgl.bainanâ.

„ So verhält sich auch Alif , dem Kasr sich anschlieſst,

oder das Alif , das sich an einen Buchstaben anschlieſst, der

entweder auf ein Kasr selbst, oder doch auf ein G 'azm , dem

Kasr voraufgeht, folgt. Die Trennung durch Hâ wird hier - v. 905.

bei wie keine gerechnet, und wer bei Fällen wie dirha

mâka die Imâla eintreten läſst, dem trittman nicht entgegen .“

Erkl. Alif tritt in die Imâla , wenn ihm Kasr folgt, vgl.

Câlimun , oder wenn es nach einem auf Kasr folgenden

Buchstaben steht, vgl. kitâ bun, oder wenn es nach zwei

Buchstaben steht, die sich einem Kasr anschlieſsen , sei es,

daſs der Eine von ihnen ruhend ist (s'imlâlun ) oder beide

zwar vocalisirt sind , doch der Eine ein Hâ ist , vgl. jadri

bahâ. So wird auch ein Alif in die Imâla bei den Wörtern

gesetzt, in denen Hâ trennend zwischen die beiden Buchstaben

tritt , die nach Kasr stehn und von denen der dem Hâ zu

nächst stehende ruhend ist, vgl. hadâni dirhamâka.

„ Der Buchstabe der Höhe hindert ein sichtbares Kasr

oder Jâ , die Imâla zu bewirken , ebenso auch das Râ, wenn

diese Hindernisse der Imâla dem Alif unmittelbar folgen ,

oder durch einen oder zwei Buchstaben getrennt sind.

Ebenso verhindern diese Buchstaben , wenn sie vorgestellt

sind, die Imâla , im Fall sie weder mit Kasr , noch nach einem

Kasr in Ruhe stehn , vgl. al-mițwâ a mir „ versorge den

freiwillig Gehorchenden .“

· Erkl. Die Buchstaben der Höhe sind der Zahl nach

sieben, b , ş, d , t, ?, ģ , ķ . Alle diese verhindern die Imâla ,

wenn ein sichtbares Kasr oder ein existirendes Jâ dieselbe

hervorrufen würde, und wenn einer dieser hohen Buchstaben

nach Alif steht, sei es unmittelbar verbunden , vgl. sâhitun,

oder durch einen Buchstaben , vgl. nâfihun, oder durch

zwei getrennt, vgl. manâs'îtun. Was den hohen Buchstaben

in Betreff der Verhinderung der Imâla zukommt, legt man

auch dem Râ, das nicht mit Kasr , sondern mit Fath oder

Damm steht, bei vgl. hadâ fidârun, had âni 'idârâni. Die

voranstehenden Buchstaben der Höhe halten die Ursache zur
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Inâla zurück, so lange sie weder mit Kasr stehn , noch nach

Kasr in der Ruhe folgen. Man setzt die Imâla bei şâlihun

zâlimun ļķâtilun , aber nicht bei ţilâbun ģilâbun oder

işlâhun.

„Die Hinderung der Imâla durch einen hohen Buchsta

ben und durch Râ läſst sich aufheben durch das Kasr des

Râ, vgl. „ gegen einen Schuldner (gârimân ) bin ich nicht hart.“

Erkl. Kommt ein hoher Buchstabe und ein mit Kasr

nicht versehenes Rå mit einem mit Kasr versehenen Râ zu

sammen, so werden sie von diesem mit Kasr versehenen Râ

überwunden und Alif tritt in die Imâla . Bei ‘alâ absâri

him und dâru - l-ḥarâri setzt man die Imâla . - Es ver

steht sich von selbst, daſs die Imâla gestattet ist bei Fällen

wie himârika, denn wenn Alif in der Imâla wegen eines

mit Kasr versehenen Râ steht, selbst wenn etwas sich vor

findet, daſs die Unterlassung derselben verlangen würde, (sc.

der hohe Buchstabe oder Râ ohne Kasr) , so ist die Imâla

beim Wegfall dieses die Unterlassung der Imâla Verlangen

den besser und passender.

„ Nicht setzt man die Imâla , wenn nicht das sie Verur

sachende dicht verbunden ist. Bei der Hinderung läſst man

auch das Getrennte wohl wirken .“

Erkl. Ist die Ursache zur Imâla getrennt, wirkt sie

nicht, im Gegensatz zur Ursache der Hinderung, denn diese

wirkt, auch wenn sie getrennt ist. Man setzt atâ kâ simun

nicht in die Imâla, dagegen atâ aḥmadu.

„ Bisweilen setzt man die Imâla wegen der Entsprechung,

indem auſser derselben nichts dazu auffordert , vgl. imâdâ,

talâ .“

V . 910 .

Erkl. Bisweilen wird ein Alif , welches von einer Ur

sache zur Imâla frei ist, in die Imâla gestellt, weil es einem

vorhergehenden Alif entspricht, bei dem die Bedingungen

der Imâla erfüllt sind ; vgl. die Imâla des zweiten Alif in

Fällen wie im âdâ, weil es dem in der Imâla stehenden Alif

vor ihm entspricht. Die Imâla in talâ verhält sich ebenso.

„ Man setzt nicht ein Wort, das der vollständigen De
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clination entbehrt in die Imâla , auſser in gehörten Fällen ,

hâ und nâ ausgenommen .“

Erkl. Die Imâla gehört zu den speciellen Eigenschaften

der vollständig declinirbaren Nomina. Sie findet bei dem

unvollständig declinirbaren Nomen nicht statt, auſser daſs

man wohl solche Fälle hört. hâ und nå stehn aber regel

recht durchgängig in der Imâla, vgl. jadribah â . .

„ Das Fath vor dem Kasr eines Râ am Ende setze in

die Imâla , vgl. „ zu dem Leichten neige dich hin , so sind dir

erspart die Mühen.“ – So verhält sich auch der Vocal, dem

Hâ Fem . in einer Pause sich anschlieſst, im Fall derselbe

nicht mit Alif steht.“

Erkl. Das Fath tritt in die Imâla vor einem Râ mit

Kasr , sowohl in der Verbindung als in der Pause , vgl. ba

s'arin , lilaisari. So tritt auch in die Imâla der Vocal,

dem sich Hâ fem . anschlieſst, vgl. ķîma, niſma.

LXXI. Der Formenwechsel.

(at-tasrif).

„ Eine Partikel und ihres gleichen ist von dem For- v. 915.

menwechsel frei, die anderen Wörter aber derselben werth .“

Erkl. Der Formenwechsel ist ein Ausdruck für eine Wis

senschaft, in der man über die Gesetze der arabischen Wort

bildung , so wie über die den Buchstaben zukommende Ei

genschaften der Festigkeit, Vermehrung , Stärke, Schwäche

und dergleichen nachforscht. Sie hat nur Bezug auf die

declinirbaren Nomina und Verba ; die Partikel aber und

ihres gleichen berührt diese Wissenschaft nicht.

„ Man sieht kein Wort, das weniger als drei Buchsta

ben hat, den Formenwechsel annehmen , das in veränderter

Form Vorkommende ausgenommen .“

Erkl. Die Nomina und Verba, welche nur aus einem

oder zwei Buchstaben bestehn , nehmen die Flexion nicht an ,

es müſste denn etwas von ihnen weggenommen sein . Die
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geringste Anzahl von Buchstaben , wonach die declinirbaren

Worte sich bilden , sind drei. Doch kommt bei einigen von

ihnen ein Defect vor , vgl. jadun , ķul, mu - l-lahi, ķi

zaidân.

„ Die gröſste Länge eines Nomen besteht in fünf Buch

staben , wenn dasselbe ohne Zusatz ist, hat es einen solchen ,

so überschreitet es nicht sieben Buchstaben .“

Erkl. Das Nomen zerfällt in zwei Theile : 1) das mit

einem Zusatz und 2 ) das ohne einen solchen. Das mit einem

Zusatz versehene ist ein solches, von dessen Buchstaben ein

Theil in der ursprünglichen Form der Wortsetzung nicht

vorhanden ist. Das Höchste, welches ein Nomen durch ei

nen Zusatz erreicht, sind sieben Buchstaben , vgl. ihring'âm .

Das Nomen ohne einen Zusatz ist dasjenige, bei dem nicht

einer der Buchstaben bei der ursprünglichen Setzung fehlte.

Dies ist dreibuchstabig , vgl. falsun, oder vierbuchstabig

g'a 'farun, oder fünfbuchstabig , und dies ist die höchste Höhe,

safarg’alun.

„ Den ersten und zweiten Buchstaben setze bei einem

dreibuchstabigen Worte mit Fath , Damm und Kasr , auch

steht der zweite vocallos. Dies ist allgemein .“

Erkl. Bei der Bestimmung einer Wortform sind die

anderen als der Endbuchstabe zu berücksichtigen . Ist das

Nomen dreibuchstabig hat der erste Damm , Kasr , Fath und

bei allen diesen Möglichkeiten hat der zweite Buchstabe

Damm , Kasr , Fatḥ oder G 'azm . Hieraus gehn zwölf Bildun

gen hervor , die Summe von drei mit vier multiplicirt; vgl.

ķuflun , funuķun, du'ilun, şuradun; 'ilmun, (hibukun ),

ibilun , Sinabun ; falsun , farasun , 'adudun , kabidun.

„ fi'ulun ist ungebräuchlich, die umgekehrte Form ist

selten , weil die Araber die Absicht hatten , dem Verbum die

Form fu 'ila zu zuertheilen .“

Erkl. Von den zwölf Bildungen giebt es zwei, von de

nen die eine ungebräuchlich und die andere selten ist. Das

Erste wäre bei fi'ulun der Fall. Dies ist von Seiten Verf's.

eine auf das Nichtyorhandensein von hibukun gegründete

Voraussetzung . Das zweite wäre bei fuſilun der Fall. Dies
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Paradigma ist selten beim Nomen , denn die Araber suchten

diese Form dem Passivum des Verbum (fuſila ) vorzubehalten.

„Mit Fath, Damm , Kasr setze den zweiten Radical eines v. 920 .

dreiradicaligen Verbum , füge Fälle wie dumina hinzu . Die

höchste Länge sind vier Buchstaben, wenn das Verbum ohne

Zusatz ist; hat es denselben , so überschreitet es nicht sechs

Buchstaben .“

Erkl. Das Verbum zerfällt in das zusatzlose, und das

mit Zusatz versehene, wie auch das Nomen. Das zusatzlose

erreicht die Länge von vier, das mit Zusatz versehene die

Länge von sechs Buchstaben . Das dreiradicalige zusatzlose

Verbum hat vier Paradigmata, drei für das Verbum activum ,

vgl. faʻala , fa 'ila, faʻula und eins für das Passivum fuſila.

Der erste Radical bei der Wortbildung des Activ steht nur

mit Fath , weshalb Verf. nur die drei Vocale des zweiten

Radicals erwähnt und über den ersten schweigt. Hieraus

ergiebt sich , daſs derselbe nur eine Form hat, nämlich Fath .

Das zusatzlose vierradicalige Verbum hat drei Formen :

1) für das Verbum activi dahrag’a ; 2 ) für das Verbum

pass. duhrig ’a ; 3) für den Imperativ dahrig '. Das mit einem

Zusatz versehene Verbum wird , wenn es drei Radicale hat, vier

buchstabig daraba đâribun, oder bekommt fünf Buchsta

ben : intalaķa oder sechs Buchstaben istahrag'a . Ist es

vierradicalig , so wird es bei einem Zusatz fünfbuchstabig

tadaḥrag'a , oder sechsbuchstabig ihrang’ama. .

„ Ein zusatzloses vierbuchstabiges Nomen kann die Form

fa lalun , fililun, fi'lalun , fuʼlulun, ebenso die von

fi'allun und fu’lalun haben . Hat das Wort mehr als vier

Buchstaben, so enthält es auſser faʻallalun noch faʻlalilun,

ebenso fu’allilun und filallun. Was sich anders verhält,

ist dem Zusatz oder Defect zuzuzählen .“

Erkl. "Das zusatzlose vierbuchstabige Nomen hat sechs

Paradigmata : 1) faʻlalun, vgl. g’a farun ; 2 ) fililun, vgl.

zibrig'un; 3 ) fi lalun, vgl. dirhamun; 4 ) fu ’lulun , vgl.

burtunun; 5 ) fiʻallun , vgl. hizabrun ; 6 ) fulalun, vgl.

g ’uhdabun. – Das fünfbuchstabige Nomen hat vier Para

digmata : 1) faʻallalun , vgl. safarg’alun ; 2 ) faʻlalilun

g 'ahmaris’un ; 3) fuʻallilun ķudaʻmilun; 4 ) filallun ,
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vgl. ķirta'bun . — Verf. erwähnt, daſs wenn etwas anderes

als das Erwähnte vorkommt, so hat es einen Defect, vgl.

jadun damun oder einen Zusatz , vgl. istihrâg’un .

„Ein nothwendiger Buchstabe ist ein ursprünglicher, ein

v . 925. nicht grade nothwendiger ist Zusatzbuchstabe , vgl. Tâ in

uḥtudi.“

Erkl. Der Buchstabe, welcher bei der grammatischen

Flexion eines Wortes nothwendig ausharrt, ist der ursprüng

liche, und derjenige, welcher bei einigen grammatischen

Flexionen ausfällt, ist der Zusatzbuchstabe.

„ Parallelisire mit den Bestandtheilen von falun die ur

sprünglichen Buchstaben eines Paradigma. Bei einem Zusatz

buchstaben begnüge dich mit seinem Laut. Verdoppele Lâm ,

wenn ein ursprünglicher Buchstabe übrig bleibt, wie Râ in

g'a'far und ķâf in fustuķ.“

Erkl. Will man die Form eines Wortés , bezeichnen ,

werden die ursprünglichen Buchstaben mit Fâ, Ain , Lâm

parallelesirt als erster, zweiter, dritter Buchstabe. Bleibt hier

nach noch ein ursprünglicher Buchstabe übrig , wird er als

Lâm bezeichnet. Die Form daraba bezeichnet man durch

fa'ala , zaidun durch falun , g’afarun durch fa lalun,

fustuķun durch fululun . Es wird Lâm nach Maaſsgabe

der ursprünglichen Buchstaben wiederholt. Hat das Wort

einen Zusatzbuchstaben , wird derselbe mit seinem Laut be

zeichnet, so ďâribun durch failun, g’auharun durch

fa uſalun , musta brig’un durch mustaf'ilun . Dies hat

statt, wenn der Zusatzbuchstabe nicht die Verdoppelung ei

nes ursprünglichen Buchstaben ist. Ist dies der Fall, so wird

derselbe wie der ursprüngliche Buchstabe bezeichnet.

„ Wenn der Zusatzbuchstabe die Verdoppelung eines ur

sprünglichen war, setze für denselben im Paradigma dasselbe

wie für den ursprünglichen .“

Erkl. Als Paradigma für iģdaudana sagt man if 'a uſala.

Das zweite Dâl zeigt man durch Ain an wie das erste , da

dasselbe durch Verdoppelung des ersten entstand . Als Pa

radigma von ķattala gilt fa' ala. Man kann diesen Zusatz

buchstaben nicht durch sich selbst bezeichnen, man bildet
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für iġdaudana nicht if'a udala als Paradigma noch von

kattala faſtala noch für karrama fa'rala .

„ Behandle als ursprüngliche die Buchstaben von sim

simun und ähnlichen. Eine Meinungsverschiedenheit ist bei

Wörtern wie lamlimun.“

Erkl. Mit simsimun will Verf. ein vierbuchstabiges

Wort bezeichnen, dessen erster und zweiter Buchstabe wieder

holt ist , doch von denen keiner zum Ausfallen paſst. Bei

dieser Kategorie werden alle Buchstaben als ursprünglich

behandelt. Kann aber einer dieser zwei Buchstaben ausfal

len , so ist Streit , ob man denselben als Zusatzbuchstaben

betrachten soll, vgl. la mlim Imper. von lamlama und kaf

kif Imper. von kafkafa. Das zweite Lâm und Kâf passen

zum Ausfallen , was daraus hervorgeht, daſs lamma und

kaffa richtig stehn . Man streitet hierüber und sagt, es seien

zwei Urstoffe des Wortes; kafkafa sei nicht von kaffa und

lamlam a nicht von lamma, K und L seien nicht zwei Zu-.

satzbuchstaben. Dagegen sagt man L sei Zusatzbuchstabe

und ebenso K . Auch sagt man , es seien zwei Stellvertreter

eines verdoppelten Buchstaben urspr. lam mama und kaf

fafa. Dann würde an die Stelle des einen Doppelbuchsta

ben L und K gesetzt.

„ Ein Alif, das bei mehr als zwei Radicalen steht, ist ein v. 930.

Zusatzbuchstabe ohne Lüge.“

Erkl. Steht Alif bei drei Radicalen , wird es als ihr

Zusatzbuchstabe behandelt, vgl. Ņâribun, adbâ’u . Steht

Alif nur bei zwei Radicalen , ist es kein Zusatzbuchstabe,

sondern entweder selbst Radical oder Permutativ eines solchen .

„ Ebenso verhält es sich auch mit Jâ und Wâw , wenn

sie nicht so wie in ju 'ju’un und wa'w aʻatun stehn.“

Erkl. Ebenso verhalten sich Jâ und Waw, die bei drei

Radicalen stehn , dann werden sie als Zusatzbuchstaben be

handelt, auſser bei einem verdoppelten zweiradicaligen Worte,

vgl. zum ersten Fall Jâ in sairafun , jaʻmalun , g ’auha

run, ‘ag'aʼzun und zum zweiten Fall ju 'ju’un ein Vogel mit

Krallen , wa'w aʻatun , Maşdar von wa‘waſa. Bei den ersten
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sind Wâw und Jâ Zusatzbuchstaben und beim zweiten zwei

Wurzelbuchstaben .

„ Dasselbe gilt von Hamz und Mîm , die dreien Buchsta

ben, welche sicherlich Radicale sind, voraufgehn.“

Erkl. Man behande't Hamz und Mîm als Zusatzbuch

staben, wenn sie dreien Radicalen voraufgehn , vgl. ahmadu,

mukramun . Gehn sie aber nur zweien Radicalen vorauf, so

werden sie auch als Radicale.behandelt, vgl. ibilun mahdun.

„Dasselbe gilt von einem Hamz am Ende hinter einen

Alif, dessen Laut nach mehr denn zwei Buchstaben folgt.“

Erkl. Man behandelt Hamz als Zusatz, wenn es zu

Ende hinter einem Alif steht, dem mehr als zwei Buchstaben

voraufgehn , vgl. hamrâ’u , Câ s'ûrâ’u , ķâşiâ’ u . Gehn aber

dem Alif nur zwei Buchstaben vorauf, ist Hamz nicht Zu

satz , vgl. kisâ’un , rida’un. Hamz ist im ersten Fall ein

Permutativ von Wâw , und im zweiten von Jâ . So ist's auch,

wenn vor dem Alif ein einzelner Buchstabe vorausgeht, vgl.

mâ’un dâ’un.

„ Nûn am Ende verhält sich wie Hamz. In Wörtern,

wie ġadanfarun ist es nicht ursprünglich.“

Erkl. Steht Nân am Ende nach einem Alif, dem mehr

als zwei Buchstaben vorausgehn, wird es als Zusatzbuchstabe

betrachtet, so wie Hamz in diesem Falle betrachtet wird , vgl.

za farânun , sakrânu. Gehn demselben nicht drei Buch

staben vorauf, so ist's radical, vgl. makânun zamânun.

Man beurtheilt auch Nûn als Zusatz , wenn es nach zwei

Buchstaben steht, und ihm wieder zwei Buchstaben folgen.

„ Das Tâ des Fem ., des Imperfects , ferner das in der

zehnten und fünften Verbalform ist Zusatzbuchstabe.“

Erkl. Tâ ist Zusatz , wenn es das Femininum bezeich

net ķâ'imatun , oder das Imperfectum taf'alu , oder wenn

es mit Sîn steht, vgl. istiffâlun und seine Abzweigungen,

oder wenn es zum Dienst von fa''ala auftritt , vgl. fallam

tuhu fataʻallama, oder zu dem von fa lala, vgl. tadahrag'a.

„ Ebenso ist Hâ Zusatz , wenn es in der Pause steht, vgl.

limah und lam tarah , ebenfalls Lâm bei dem bekannten

Demonstrativ.“

v . 935 .
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Erkl. Hâ wird als Zusatz in der Pause gesetzt. Beim

Capitel über die Pause ging vorauf, in welchen Fällen das

selbe steht, nämlich beim mâ der Frage, das im Genitiv

steht und beim Verbum , dessen Endbuchstaben wegen der

Pause oder wegen G 'azm genommen war, vgl. rah, lam ta

rah ; ferner bei allen auf einen Vocal endenden Indeclinablen ,

wie kaifah , die ausgenommen , welche von der Annexion

verhindert sind, wie ķablu , ba'du. Dasselbe hat statt beim

Nomen von dem lâ , das eine Gattung verneint, vgl. lâ ra

g ’ula , dann dem Vocativ jâ zaidu, dem Verbum Perfectum

daraba. Durchgängig ist der Zusatz von Lâm in den De

monstrativen, vgl. dâ lika, tilka, hunâlika.

„Verwehre einen Buchstaben als Zusatz aufzufassen ohne

eine feststehende beschränkende Bestimmung, wenn nicht ein

deutlicher Beweis dafür klar ist, vgl ḥazilat.“

Erkl. Kommt ein Zusatzbuchstabe von den zehn in dem

Worte sa’altumûnîh â zusammengefaſsten vor, frei von

dem , wodurch sie als Zusatzbuchstaben ausschlieſslich bestimmt

wurden , so behandle denselben als Radical, wenn nicht ein

deutlicher Beweis ihn als Zusatz darthut. Ein solcher ist

z . B . das Ausfallen des Hamz in s'am ’alun, vgl. s’am alat

ar-rîhu s'umûlân der Wind wandte sich nach Norden ;

oder der Wegfall des Nûn von hanzalun, vgl. ḥazilat al

ibilu, wenn das Fressen der Koloquinthen das Kameel quält,

oder das Wegfallen des Tâ von malakûtun in mulkun .

LXXII. Der Zusatz des Hamz der Verbindung.

(zijâdatu ham zati-1-wasli).

„ Zur Verbindung dient ein voraufgehendes Hamz, wel

ches nur gesetzt wird , wenn man damit beginnt, vgl.

istatbitů .“

Erkl. Man beginnt nicht mit einem ruhenden Buchsta

ben , wie man auch nicht die Pause auf einen vocalisirten

Buchstaben setzt. Ist der Anfang eines Wortes vocallos, so

muſs man ein Hamz bringen, das mit einem Vocal steht, um

die Aussprache des vocallosen Buchstaben zu vermitteln .
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Dieses Hamz heiſst das Hamz der Verbindung (hamzatu -l

wasli). Seinem Wesen nach steht es nur beim Anfang und

fällt bei der fortschreitenden Rede weg , vgl. istatbitll Im

perativ von istatbata.

„ Dies Hamz steht bei dem Verbum Perf., das mehr als

vier Buchstaben umfaſst, vgl. ing’alâ und dem Imperativ

und Masdar desselben . Hierher gehört auch der Imperativ

eines dreiradicaligen Verbum .“

Erkl. Da das Verbum ursprünglich Formenwechsel

(tasrîf ) hat, ist bei ihm speciell häufig , daſs der erste Buch

stabe vocallos steht, so daſs man des Hamz der Verbindung

bedurfte . Jedes Perfectum , daſs mehr als vier Buchstaben

hat, muſs zu Anfang ein Hamz der Verbindung haben , vgl.

ista hrag'a , intalaķa; wie auch der Imperativ istabrig’

und das Maşdar istihrâ g’un. Ebenso ist das Hamz beim

Imperativ eines dreiradicaligen Wortes nothwendig, vgl. ih s'a,

imdi von ha s'ija und mada.

„ Bei ismun , istun, ibnun, ibnimun hört man dies

Hamz, diesen folgt itnâni, imru’un und deren Femininum ,

so auch aimunun. Das Hamz von al verhält sich so ,

es wird bei der Frage in Madda verwandelt oder leicht aus

gesprochen .“

Erkl. Man kennt das Hamz der Verbindung nicht bei

einem Nomen, das nicht Maşdar eines Verbum mit mehr als

vier Buchstaben wäre. Nur zehn Nomina sind hiervon aus

genommen , vgl. ismun, istun, ibnun, ibnimun, itnâni,

imru ’un fem . imra'atun , ibnatun, ibnatâni und aimu

nun im Schwur. Unter den Partikeln steht dies Hamz bei

al. Da das Hamz in al Fath hat, und ebenso das Hamz

der Frage, so kann das Hamz der Frage nicht wegfallen ,

damit nicht die Frage mit der Aussage verwechselt werde,

sondern man muſs an die Stelle des Hamz der Verbindung

ein Alif setzen , vgl. â l-amîru , oder man muſs es in der

Aussprache leicht machen .

Vgl. „ Ist es wahr, daſs wenn die Wohnung von Ribâb

weit ab ist, oder abgebrochen wird eine Verbindung, daſs

dein Herz dann fliegt.“



al- ibdâlu , 383

LXXIII. Das Setzen der Permutativ -Buchstaben .

(al- ibdalu ).

„ Die Permutativ -Buchstaben sind in „ hada'tu mūtijân“

enthalten . Setze Hamz am Ende an die Stelle von Wâw

und Jâ nach einem Alif, das als Zusatz steht. Beobachte

dies in der Form fâ ilun bei den Verben, deren Mittelradi

cal schwach ist.“

Erkl. Dieses Capitel hat Verf. zusammengesetzt, um

die Buchstaben darzustellen , welche allgemein an die Stelle

von anderen gesetzt werden . Dies sind neun Buchstaben ,

die Verf. in seinem Wort had a'tu mâțijân „ ich ruhte

als ein Sattelnder“ zusammengefaſst hat. In mûtijân hat

er Hamz erleichtert, da er Jâ an die Stelle desselben setzte,

weil dasselbe mit Fath versehn ist, und Kasr vor ihm steht.

Auſser diesen Buchstaben werden nur abnormer Weise oder

sehr selten , andere als Permutative gesetzt. Verf. nimmt

darauf gar keine Rücksicht; so wenn man für iďtag’aſa ,

ilta g 'aʻa schreibt und für uşailânun uşailâlun. Hamz ist

Permutativ für jedes Wâw und Jâ am Ende eines Wortes,

wenn ein Zusatz-Alif denselben voraufgeht, vgl. duâ’un,

binâ'un urspr. duſâwun und binâjun. Wäre Alif, das

vor Wâw und Jâ steht, kein Zusatz , so würde Hamz für

dieselben nicht Permutativ sein , vgl. âjatun, râjatun. Eben

falls behauptet sich Jâ und Wâw , wenn sie nicht am Ende

stehn , vgl. tabâjunun , tafâwunun. Hamz ist normaler

Weise Permutativ für Wâw und Jâ , auch wenn ihm noch

ein Buchstabe folgt, doch müssen sie als Mittelradicale eines

Part. act. vorkommen und beim Verbum als schwach behan

delt werden , vgl. ķâ'ilun, bâ'i'un urspr. ķâwilun bâji'un .

Man behandeltbeide als schwache Buchstaben nach dem Vorbild

des Verbum . So wie man sagt ķâla und bâſa , indem man

den Mittelradical in Alif verwandelt, so sagt man auch ķâ'i

lun und bâ'i'un, und verwandelt den Mittelradical des Part.

act. in Hamz. Wird der Mittelradical im Verbum nicht als

schwach gesetzt , steht er unverändert im Part. act., vgl.

fawira, Câwirun , Cajina Câjinun.

„ Das Madda , welches als Zusatz in der dritten Stelle v. 945.
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beim Singular auftritt , erscheint als Hamz in Wörtern wie

ķalâ'idu.“

Erkl. Hamz steht auch an der Stelle desjenigen Buch

staben , der sich dem Alif Pluralis in dem Paradigma ma

fa'ilu anschlieſst, wenn derselbe ein Zusatz -Madda im Sin

gular war , vgl. ķilâdatun plur. ķalâ'idu , şahîfatun

sahâ’ifu . Ist aber dieser Buchstabe nicht Madda , so tritt

Hamz nicht an die Stelle desselben , vgl. ķis warun , ķasâ

wiru , auch nicht, wenn das Madda kein Zusatz war, ma

fâzatun plur. mafâwizu. Es kommen wohl einige Fälle

vor, die man merkt, aber nicht als Norm hinstellt , vgl.

muşîb atun maşâ'ibu.

„ Ebenso verhält es sich mit dem zweiten von zweiwei

chen Buchstaben, die das Madda von mafa'ilun einschlieſsen,

vgl. plur. von najjifun.“

Erkl. Hamz ist Permutativ für den zweiten von zwei

weichen Buchstaben , zwischen die das Madda von mafâilu

tritt. Benennet man z . B . einen Mann mit najjifun und

bildet dann den Pluralis fractus, so sagt man najâ’ifu , in

dem man Jâ , welches nach dem Alif Pluralis steht als Hamz

setzt, vgl. aw walu awâ’ilu . Tritt zwischen beide Buchsta

ben das Madda von mafâ îlu , so wird die Verwandlung des

zweiten dieser Buchstaben unmöglich, vgl. tawâwîsu. Des

halb beschränkt Verf. dies auf das Madda von mafaçlu.

„ Versieh mit Fatḥ und restituire Hamz in Jâ bei den

Wörtern mit schwachem Endradical. Bei Wörtern wie harâ

watun wird dasselbe als Wâw gesetzt. In Hamz verwandle

das Erste von zwei Wâw im Anfang anderer Wörter als sol

cher wie wûfija, vgl. wûfija -l- a s’u d .“

Erkl. Ist der Endradical von einer der beiden Gattun

gen : 1) şahîfatun sahâ’ifu und 2) najjifun naja 'ifu ein

weicher, wird derselbe dadurch erleichtert, daſs man Kasr

des Hamz als Fath setzt und das Hamz durch Jâ vertreten

läſst, vgl. ķadijjatun plur. ķaļâjâ urspr. ķada'iju mit

Verwandlung des Singular-Madda im Hamz, wie bei şahî

fatun plur. şaḥâ’ifu geschah ; dann setzte man für das

Kasr des Hamz ein Fath , dann hat Jâ einen Vocal und ihm

geht Fath vorauf, deshalb wird Jâ in Alif verwandelt und
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es ward kad â 'â , wird dann Jâ an die Stelle von Hamz ge

setzt, so entsteht dic Form ķadâjâ: 2 ) vgl. zâ wijatun plur.

zawâjâ urspr. zawâ’iju ; an die Stelle des Wâw nach Alif

plur. setzt man ein Hamz, wie bei najjifun najâ ’ifu , dann

verwandelt man das Kasr des Hamz in Fath , worauf Jâ in

Alif verwandelt wird, weil es einen Vocal hat und ihm Fath

voraufgeht; darauf verwandelt man Hamz in Jâ , so entsteht

zawâjâ . - Hamz ist nur Permutativ eines Jâ , wenn der

Endradical nicht ein Wâw ist, das im Singular rein ist, vgl.

hirâwatun . Ist der Endradical ein Wâw , das im Singular

rein ist, wird Hamz nicht in Jâ sondern in Wâw verwandelt,

damit der Plural seinem Singular darin gleiche, daſs Waw

nach Alif als der vierte Buchstabe hervortritt, vgl. hirâwa

tun plur. harâwâ für harâ’iwu. Das Kasr des Hamz

verwandelte man in Fath und Wâw in Alif, weil es mit ei

nem Vocal steht und ihm Fatḥ voraufgeht, so entsteht ha

râ’â , woraus man harâwâ bildete , mit Verwandlung des

Hamz in Wâw . - Es ist nothwendig , das erste von zwei

Wâw , die im Anfange eines Wortes stehn, in Hamz zu ver

wandeln , wenn nicht das zweite Wâw ein Alif der Form fâʻala

vertritt, vgl. awâşilu urspr. wawâşilu plur. von wâşila

tun. Das erste Wâw ist der erste Radical, und das zweite ein

Permutativ des Alif von fâ'ilatun. – Ist aber das zweite

Permutativ des Alif von fa 'ala, kann man ein Permutativ

nicht setzen , vgl. wû fija , wûrijâ urspr. wâfâ. Setzt man

diese Form ins Passiv, muſs der vor Alif stehende Buchstabe

Damm haben, und an die Stelle von Alif tritt Wâw .

„ Setze ein Madda an die Stelle des zweiten von zwei

Hamz in einem Worte , im Fall dasselbe ruhend ist, vgl. âti

run Pțumina pass. von Ptamana, er hat sich etwas anver

trauen lassen . Steht dies Hamz mit Fath nach einem Damm

oder Fath , so verwandelt es sich in Wâw . Nach einem Kasr

läſst sich das mit Kasr versehene Hamz allgemein in Jâ

verwandeln . So laſs auch das mit Damm stehende Wort zum

Wâw sich umwandeln , auſser wenn es am Ende eines Wortes

steht. Dieses komint allgemein als Jâ vor. Bei a 'umu und

dergleichen sind zwei Aussprachen beim zweiten befolgt.“

Erkl. Kommen in einem Worte zwei Hamz zusammen,

so muſs die Erleichterung eintreten, auſser wenn dieselben an

v. 950.

25
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der Stelle des zweiten Radical stehn, vgl. sa’’âlun, ra” asun.

Steht dann das erste der beiden Hamz mit einem Vocal und

das zweite vocallos , so muſs an die Stelle des zweiten ein

prosodisch langer Vocal treten , der dem ersten homogen ist.

Ist der Vocal Fath , so tritt an die Stelle des zweiten

Hamz ein Alif, vgl. âtartu ; ist er ein Damm , so wird

Waw an die Stelle des zweiten Hamz gesetzt (ûtiru ) , und

wenn derselbe Kasr ist, ein Ja , vgl. itârun. Hat aber

das zweite Hanız einen Vocal und zwar Fath , so wird Hamz,

wenn ihm ein Fatḥ oder Damm voraufgeht, in Wâw ver

wandelt, vgl. awâdimu plur. von âdamu für a 'â dimu,

vgl. ferner uwaidimun. – Ist der Vocal des voraufgehen

den Hamz ein Kasr , so wird das zweite in Jå verwandelt,

vgl. ija m ma analog von işb a ' urspr. imam . Der Vocal des

ersten Mîm wurde auf das vor ihm stehende Hamz übertragen

und Mîn in Mîm assimilirt, so entstand i'amma, und das zweite

Hamzward in Jâ verwandelt, es entstand ijamma. Ist das zweite

Hamz mit Kasr versehn , so wird es ganz allgemein in Jâ

verwandelt, d . i. gleichviel, ob der Buchstabe vor ihm a )mit

Fath b ) mit Kasr oder c ) mit Damm stand , vgl. a ) ajinnu

Imperf. von anna urspr. a'innu. Die Form ward erleichtert,

indem das zweite Hamz in einen seinem Vocal homogenen

Buchstaben verwandelt wurde; doch werden die zwei Hamz

auch unverändert beibehalten, vgl. a 'innu. Diese Gebrauchs

weise wird jedoch in Wörtern , die nicht Verba sind, nicht ge

stattet, auſser in a 'immatun; da dies mit dem Permutativ

und den eigentlichen Buchstaben vorkommt. Vgl. zu b ) i'imma

ähnlich dem işbi' Imper. von amma urspr. i'mim . Der Vocal

des ersten Mîm ward auf das zweite Hamz geworfen und

Mîm in Mîm assimilirt, so entstand die Form Pimma. Das

zweite Hamz ward nun erleichtert, da man ihm ein dem

ersten Vocal entsprechendes Permutativ gab , so entstand

ijim ma. Vgl. zu c ) ujin nu urspr. v 'ninu, da es Imperf. ist

von a'nantu ; dann geschah die Uebertragung und Assimili

rung, dann wurde durch das Permutativ die Form erleichtert,

da man für das zweite Hamz einen entsprechenden Conso

nanten ,wählte, vgl. ujinnu. -- Ist das zweite Hamz mit Damm

versehen , so wird es in Wâw verwandelt, gleichviel, ob das

erste a . mit Fath, b. mit Kasr oder c. mit Damm steht. Vgl.

zu a ) awubbun plur. abbun urspr. a'bubun nach der Form
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af'ulun . Der Vocal des zweiten Radicals wird auf den er

sten übertragen, darauf tråt die Assimilirung ein , so entstand

a ’ubbun; dann wurde das zweite Hamz erleichtert, indem

man einen dem Vocal entsprechenden Buchstaben setzte

a wubbun. Vgl. zů 6 ) iwummun analog dem işb uſun

von amma und zu c) u wummun analog dem ublumun

von ammia. Das zweite Hamz mit Damm wird nur zum

Wâw , wenn es nicht als Endbuchstabe auftritt; thut es dies , 80

wird dasselbe ein Jâ ganz allgemein d . h . gleichviel, ob das

erste Hamz mit Damm, Kasr , Fath oder G 'azm steht, vgl. von

kara'a kara’un , das Hamz wird dann in Jâ verwandelt

ķarajun , somit hätte Jâ den Vocal und der ihm voraufge

hende Buchstabe Fath ; deshalb wird das Jâ ein Alif , vgl.

karâ. Bildet man eine Forin , wie zibrig’un von kara’ a,

vgl. ķir'ijun, dann wird das letzte Hamz in Jå verwandelt,

und es entsteht die Form ķirî, so wie das Defective. Bildet

man eine Form wie burtunun von ķa ra’a , entsteht kur'u

wun. Damm auf dem ersten Hamz in Kasr verwandelt,

ergiebt kurî wie al-mûlî. Steht das zweite Hamz mit

Damm und hat der Buchstabe vor ihm Fath , drückt ferner

das erste Hamz die erste Person aus, so hat man beim zwei

ten zwei Weisen : erstlich das Permutativ , vgl. awummu,

zweitens die wirkliche Setzung des Hamz, vgl.a 'ummu. Aehn

lich sind die anderen Fälle , bei denen das erste Hamz die

erste Person ausdrückt. Steht das zweite Hamz mit Kasr ,

so kann bei ihm das Permutativ oder der ursprüngliche Buch

stabe stehn, vgl. a'innu Imperf. von anna oder ajinnu.

„ In Jâ verwandle ein Alif, das einem Kasr oder einem

Jâ des Diminutivs folgt. Thue das bei einem Wâw am

Ende, dann vor einem Tâ fem ., und vor den beiden Zusatz

Buchstaben der Form fa ' lânu. Dieses hält man auch für v. 955.

richtig beim Masdar eines Verbum mit schwachem Mittelra

dical. Die Form fi'al aber ist meist regelmäſsig flectirt,

vgl. al-ḥiwalu.“

Erkl. Steht das Alif nach Kasr , muſs es in Jâ ver

wandelt werden , vgl. mişbâhun masâbîņu. Dasselbe ge

schieht, wenn ihm ein Jà des Diminutivs voraufgeht, vgl.

ġazâlun ģuzajjilun . - DasWâw wird auch in Jâ verwandelt,

wenn es ain Ende nach Kasr oder nach dem Jâ des Diminutivs

25 *
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steht und ebenso, wenn es dem Tâ fem . oder den zwei Ver

mehrungsbuchstaben von fa'ilânun voraufgeht, und der vor

ihm stehende Buchstabe Kasr hat , vgl. á . radija fiir ra

diwa von ar - ridwânu abgeleitet; b . g’urajjun Diminutiv

von g'irwun urspr. g ’uraiwun . Hier kommen Wâw und

Jâ zusammen, das Erste steht im G 'azm vorauf. Wâw wird

in Jâ verwandelt und Jâ in Jâ assimilirt ; c s'âg'ijatun Part.

fem . , und so auch s ’ug’ajjatun ein Diminutiv für s’ug’ai

watun ; d . g a zijânun von al- ġ azwu.

Wâw wird nach einem Kasr in Jâ verwandelt, bei dem

Masdar eines jeden Verbum , dessen Mittelradical schwach ist,

vgl. sâma şijâmun urspr. șiwâmun. Wâw wird als schwach

im Maşdar behandelt in Bezug auf sein Verbum . Ist aber

das Wâw im Verbum stark , so wird es nicht als schwach

im Maşdar behandelt, vgl. lâwada liwâdun . So bleibt es

auch fest, wenn ihm kein Alif folgt, selbst wenn es auch im

Verbum schwach ist hâla hiwalun.

„ Den Plural eines Wortes, dessen Mittelradical als schwach

behandelt wird , oder der ruhend ist, behandle mit dieser

Schwäche, wo er vorkommt.“

Erkl. So oft Wâw als Mittelradical eines Pluralis frac

tus steht, und es im Singular als schwach oder vocallos er

schien, muſs man dasselbe in Jâ verwandeln , wenn der Buch

stabe vor ihm Kasr hat und ihm Alif folgt, vgl. tijâbun

für tiwâbun , dijârun für diwârun. Wâw ward in Já

im Plural verwandelt, da der vorhergehende Buchstabe mit

Kasr steht und ihm Alif folgt, wiewohl es im Singular als

schwacher Radical behandelt wird , vgl. dârun; oder dem

schwachen ähnlich ist, indem es als ein schwacher ruhender

Buchstabe auftrat, vgl. taubun .

„Man behandelt Wâw als stark in der Form fi alatun;

bei der Form fi'alun kann es beide Behandlungsweisen ge

ben , doch behandelt man es besser als schwach , vgl. al

hijalu.“

Erkl. Steht Wâw als Mittelradical eines Pluralis, in

dem Kasr ihm voraufgeht, wird es ferner als schwacher Buch

stabe im Singular behandelt, oder steht es in Ruhe, so folgt

ihm auch kein Alif, und ist die Form wie fiʻalatun: so muſs
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Wâw als starker Buchstabe behandelt werden , vgl. 'ûdun

fiwadatun; abnorm ist taurun , tijaratun . Hieraus ergiebt

sich , daſs Wâw nur als schwacher Buchstabe im Plural be

handelt wird , wenn Alif nach ihm steht, denn er erwähnt

speciell bei der Form fialatun , daſs Wâw in ihr als stark

zu behandeln sei. Bei fi'alun erwähnt er, daſs Wâw als

schwach oder stark in ihr behandelt werden könne, vgl. das

starke in hiwag’un plur. von ḥ âg’atun und das schwache

in ķijamun von ķâmatun.

. „ Das Wâw wird als Endradical nach einem Fath in Jâ

verwandelt, vgl. muftijâni und jurờajâni. Nothwendig

muſs man Wâw nach Damm für Alif setzen und ebenso für

Jâ , vgl. mûķinun; dies erkenne hierfür an .“

- Erkl. Steht Wâw am Ende als vierter oder späterer

Buchstabe nach einem Fath, so wird es in Jâ verwandelt a 'taitu

für aſtautu . Wâw wird im Perfectum in Jâ verwandelt mit

Rücksicht auf das Imperfectum ju'tî, wie man auch das Part.

pass. dem Part. act, analog macht, vgl. muſtajâni, richtet

sich nach muſțijâni, so jurdajâni urspr. jurờawâni, da

es von rią w ânun kommt. Wâw wurde nach dem Fath in Jâ

verwandelt, indem man das Passiv dem Activ jurdijâni analog

bildet. Für Alif muſs man Wâw setzen , wenn dasselbe nach

Damm steht, vgl. bâjaſa pass. bûjiʻa. – Steht das Jâ nach

Damm in einem Einzelwort, muſs man es durch Wâw ver

treten lassen , vgl. mûķinun mûsirun, da sie von aikana

und aisara kommen . Stünde Jâ mit Vocalen , würde es nicht

als schwacher Buchstabe behandelt, vgl. hujâmun.

„Mit Kasr steht ein mit Damm versehenes Wort im v. 960.

Plural, wie man sagt hîmun Plur. von ahjamu.“

Erkl. faflâ’ u und af'alu stehn im Plural nach fuʼlun,

vgl. aḥmaru hamrâ'u humrun. Ist der Mittelradical bei

dieser Gattung schwach , so wird er in Jâ und das Damm

in Kasr verwandelt, damit Jâ richtig stehn könne, vgl. bai

đâ'u bîdun . Das Jâ wird nicht in Wâw verwandelt, wie

man es beim Singular von mûkinun thut , da man dies im

Plural für zu schwer hält.

„ Mache Jâ zu Wâw nach Damm , wenn es sich als der

Endradical eines Verbum vorfindet , oder vor einem Tâ , das
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dem Tâ einer Form , die man von ramå analog dem maķ

duratun bildet , gleich ist. Ebenso ist's , wenn man eine

Form wie sabuânun bilden würde.“

Erkl. Steht Jâ als Endradical eines Verbum oder vor

Tå fem . oder den zwei Zusatzbuchstaben von faʻulâ nun,

und steht mit Damm der bei den drei Grundformen * ) ihm

voraufgehendeBuchstabe, somuſsman dasselbe in Wâw verwan

deln , vgl. a .kaduwa, b. marmuwatun gebildet von ramâ,

c. ramuwânun ein Nomen nach sabu ânun gebildet. Man

verwandelt Jâ in Waw in diesen Fällen , weil das ihm vor

aufgehende mit Damm steht.

„ Ist Jâ der Mittelradical der Form fulâ als Eigen

schaftswort , so wird dies auf zwei Weisen bei ihnen ge

funden.“

Erkl. Steht Jâ als Mittelradical eines Eigenschaftswortes

der Form fuſlâ, sind zwei Weisen möglich : 1) Verwandlung

des Damm in Kasr , damit Jâ unverändert stehn könne, und

2 ) das Belassen des Damm , so daſs Jâ in Wâw verwandelt

werde; man sagt ad - diķâ , al-kîsâ , so wie ad -dûķâ und

al-kûsâ fem . von adjaķu und a kja su .

„ Für den Endradical der Form fa' lâ als Nomen ist

Wâw Permutativ des Jâ , vgl. taķwâ; meistens kommt dies

Permutativ vor.“

Erkl. Wâw ist Permutativ des Jâ als Endradical eines

Substantivs nach der Form faflâ, vgl. takwâ urspr. takjâ,

vgl. dazu taķaitu. Ist fa 'lâ ein Eigenschaftswort, so ist

Wâw nicht Permutativ für Jâ , vgl. sadja. Aehnlich wie

taķwa ist fatwâ dem Sinne nach , gleich al- futjà und baķwa

in der Bedeutung von al -bukjâ. Bisweilen wird Wâw nicht

für Jâ gesetzt , wiewohl es den Endbuchstaben eines Sub

stantiv der Form fa'lâ bildet, vgl. rajja.

„Umgekehrt kommt der Endradical eines Eigenschafts

wortes nach fulâ vor, und daſs ķuşwa selten ist , ist wohl

bekannt.“

v . 965 .

* ) usul bedeutet die Form ohne Veränderung des Endradicals,

furûʻun würden die mit Veränderung bezeichnen .
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Erkl. Das Wâw als Endradical der Form fulâ als Ei

genschaftswort wird durch Jâ als Permutativ vertreten , vgl.

ad -dunjâ, al- 'uljâ ; selten ist die Aussprache der Hig'âziten,

vgl. ķuswâ. Ist aber die Form fu'lâ Substantiv , bleibt

Wâw erhalten , vgl. huzwa.

„Wenn das voraufgehende Wâw oder Jâ ursprünglich

in Ruhe steht und sie, sich verbindend , frei sind vom acci

dentiellen G 'azm , so verwandle Wâw in Jâ , sie miteinander

assimilirend ; abnorm ist, daſs denselben etwas anderes gege

ben werde als was hier vorgeschrieben ist.“

Erkl. Kommen Wâw und Jâ in einem Worte zusam

men und geht eins von ihnen mit einem ursprünglichen G 'azm

vorauf, wird Wâw in Jâ verwandelt und Jâ in Jâ assimilirt,

vgl. sajjidun urspr. saiwidun. Wâw und Jâ kommen zu

sammen , eins von ihnen geht mit G 'azm vorauf, Wâw ver

wandelt sich in Jâ , Jâ wird in Jâ assimilirt, so entsteht saj

jidun. Stehn aber Wâw und Jâ in zwei Wörtern, so macht

dies keinen Eindruck , vgl. jutî wâfidun. So ist es auch,

wenn Wâw und Jâ nur zufällig zum G 'azm kommen , vgl.

ru'jatun und rûjatun. Abnorm ist die Beibehaltung des

Ursprünglichen in jaumun aiwamu, abnorm wird Wâw

und Jâ verwandelt in fawwatun.

„ Für Jâ und Wâw mit Vocalen , die ursprünglich sind,

setze, wenn sie einem Fatḥ verbunden sind und der folgende

Buchstabe mit Vocal versehn ist, ein Alif. Steht aber der

folgende Buchstabe vocallos , verhindert er andere Radicale

als den Endradical schwach zu behandeln . Was diesen an

langt, wird er nicht durch einen vocallosen Buchstaben ver

hindert als schwach behandelt zu werden . Ausgenommen v. 970.

ist nur Alif oder ein Jâ, in welchem ein Tas’dîd gewöhn

lich ist.“

Erkl. Steht Wâw und Jâ mit Vocalen nach Fath , so

werden sie in Alif verwandelt, vgl. ķâla für ķawala, b âʻa

für bajaſa . Sie verwandeln sich in Alif, da sie Vocale ha

ben und der Buchstabe vor ihnen Fath hat. Dies gilt, wenn

ihre Vocale ursprünglich sind, sind sie aber zufällig , rech

net man sie nicht, vgl. g 'ajalun aus g ’ai’alun und tawa
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mun aus ta u'amun. Steht aber der Buchstabe nach Wâw

und Jâ vocallos, ohne Endradical zu sein , so muſs derselbe

erhalten bleiben, vgl. bajânun , țawîlun. Ist dies aber der

Fall , muſs man ihn als schwach behandeln , wenn nicht der

ruhende Buchstabe nach Wâw und Jâ ein Alif oder ein ver

doppeltes Jâ ist, vgl. ra mjâ , ‘alawijjun . – Die Regel findet

statt bei ja bs’auna urspr. jah s’ajûna. Das Jâ wird in Alif

verwandelt , da es mit Vocalen steht und der Buchstabe vor

ihm ein Fath hat, dann fiel dies Alif weg , weil es als ru

hendes mit dem ruhenden Wâw zusammenstieſs .

„ Stark ist der Mittelradical bei der Form von faſalun

und fa'ilun , wenn es die Form af'alu bildet, vgl. aģ

jadu alwalu.“

Erkl. Jedes Verbum , dessen Part. act. nach der Form

af'alu gebildet wird , muſs seinen Mittelradical als stark be

handeln , vgl. ſawira aſwaru , hajifa ahjafu ; das Maşdar

richtet sich nach seinem Verbum , vgl. 'awarun , hajafun .

„ Thut die Form ifta'ala den Sinn von tafa 'ala dar,

so wird , wenn der Mittelradical Wâw ist, derselbe erhalten

und nicht als schwach behandelt.“

Erkl. Bildet man die Form ifta'ala mit schwacheni

Mittelradical, so muſs sich derselbe richtigerweise in Alif

verwandeln , vgl. i'tâda, da er mit einem Vocal steht und

der Buchstabe vor ihm Fatḥ hat. Hat aber ifta'ala die Be

deutung von tafā'ala, d . i. haben sie Gemeinschaft im Sinn

des Activum und Passivum , so richtet sich die Form ifta'ala

nach der andern darin , daſs sie diese Buchstaben als stark

behandelt, wenn Wâw der Mittelradical ist , vgl. is'tawarû;

ist aber der Mittelradical Jâ, muſs er als schwach behandelt

werden, vgl. ibtâ'û .

„Kommt zwei Buchstaben die Behandlung als schwache

zu , so wird der erste als stark behandelt. Das Umgekehrte

ist bisweilen richtig.“

Erkl. Sind in einem Worte zwei schwache Buchstaben ,

von denen jeder mit Vocalen steht, und denen beiden ein

Fath voraufgeht, so kann man sie nicht zugleich als schwach

behandeln , damit nicht zwei schwache hintereinander in
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einem Worte folgen. Nothwendig behandelt man den einen

als stark und den anderen als schwach . Das Richtigste ist

den zweiten als schwach zu behandeln , vgl. al- ḥajâ al

hawâ urspr. hajajun , hawajun. Bei dem zweiten und

dritten Radical findet sich eine Ursache, sie schwach zu be

handeln , und nur der dritte wird als solcher behandelt, da

der Endbuchstabe die Stelle zur Aenderung bietet. Abnorm

ist es den Mittelradical als schwach und den Endradical als

stark zu behandeln , vgl. ġ âjatun .

„ Der Mittelradical eines Wortes , an dessen Ende ein

dem Substantiv speciell zukommender Zusatz tritt, muſs er

halten werden .“

Erkl. Ist der Mittelradical eines Wortes ein vocalisirtes

Waw oder Jâ , dem ein Fath voraufgeht, und steht am Ende

ein Zusatz , der nur dem Substantivum gebührt, so kann

man Wâw und Jâ nicht in Alif verwandeln , sondern muſs

sie als stark behandeln . g 'awalânun, hajamânun , abnorm

ist mâhânu dârânu.

„ Vor Bâ verwandle ein Nûn in Mîn , wenn es vocallos v. 975.

steht, vgl. man batta -nbida.“

Erkl. Da die Aussprache eines ruhenden Nûn vor Bâ

schwer ist , so ist die Verwandlung des Nûn in Mîm noth

wendig ohne Unterschied , ob es getrennt oder verbunden

stand. Beide Fälle sind im Beispiele : „ Wer abschneidend

sich von dir trennt, den verwirf.“

„ Auf einen ruhenden Buchstaben , der stark ist, übertrage

die Vocale eines schwachen , der als Mittelradical eines Ver

bum vorkommt, vgl. abin.“

Erkl. Ist Wâw oder Jâ als Mittelradical eines Verbum

mit einem Vocal versehn und ist der voraufgehende Buch

stabe ruhend und stark , so muſs man den Vocal des Mittel

radicals auf den ruhenden Buchstaben übertragen, vgl. jabînu

für jabjinu. Ist der ruhende Buchstabe aber nicht stark ,

so wird der Vocal nicht übertragen , vgl. bâjaſa , bajjana ,

'awwaķa.

„ Die Verba , welche nicht Verba der Verwunderung,
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auch nicht wie abjadda (der 9ten Form ) oder wie ahwa (mit

schwachem Endradical) sind, werden als schwach behandelt.“

Erkl. Der Vocal des Mittelradicals wird nur auf einen

starken ruhenden Buchstaben vor ihm übertragen , wenn das

Verbum weder ein Verbum der Verwunderung noch eins mit

Doppelbuchstaben (der 9ten Form ), noch eins mit schwachem

Endradical war. Ist es aber ein solches , so findet keine

Uebertragung statt, vgl. mâ abjana - s'- s'ai'a , abjin bihi;

abjadda, aswadda; ahwâ.

„ Aehnlich einem Verbum ist in dieser Schwäche ein

Nomen , das einem Imperfectum gleicht und in dem ein be

sonderer Character liegt.“

Erkl. Die Nomina , welche dem Verbum Imperfectum

entweder in ihrem Zusatz oder in ihrer Form ähnlich sind,

haben dieselbe Regel in der Behandlung der schwachen Buch

staben und der Uebertragung wie die Verba. Ein Nomen,

das dem Imperfectum in seinem Zusatz gleicht, wäre tibíʻun ,

welches ähnlich dem tiḥli mit Hamz, von al-bai'u abgelei

tet wird, ursprünglich wäre tibji'un. Der Vocal des Jâ

wurde auf Bâ übertragen, und so entstand tibi'un . Ein

Wort, welches dem Imperfectum in seiner Form gleicht, wäre

maķâmun urspr. maķwamun. Der Vocal des Wâw ward

auf Ķâf übertragen , dann ward Wâw in Alif verwandelt, um

es dem Fath homogen zu machen . Gleicht ein Nomen dem

Verbum in Form und Zusatz, so kann es von einem Verbum

übertragen sein oder nicht. Ist es von demselben übertragen,

wird dasselbe wie mit schwachen Buchstaben behandelt, vgl.

jazîdu; wo nicht, so wird dasselbe als starkradicalig be

trachtet, vgl. a bjadda, aswadda.

„ mif'alun steht mit starken Radicalen wie miffâlun;

das Alif von ifâlun und istifâlun entferne bei Verben

v. 980. mit schwachen Radicalen . Wegen dieser Schwäche setze

nothwendig Tâ als Stellvertreter. Die Wegnahme desselben

durch Uebertragung (der Vocale ) kommt bisweilen vor.“

Erkl. Da mifâlun dem Verbum nicht ähnelt, so ist es

passend,dasselbe als starkradicalig zu behandeln , vgl.miswa

kun, auch richtet man sich bei mif'alun danach , weil es dem

miffâlun in der Bedeutung gleicht; es steht mit starken

S
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Radicalen wie auch miffâlun, vgl.miķw alun und miķwâ

lun, Hat das Maşdar nach der Form ifâlun und istiffâlun

einen schwachen Mittelradical, so wird das Alif desselben

weggenommen , weil es als ein ruhendes mit dem Alif, das

an der Stelle des Mittelradicals steht, zusammenstöſst , vgl.

iķâmatun und istiķâmatun urspr. iķwâmun und istik

wâmun. Der Vocal des Mittelradicals wurde auf den ersten

übertragen , und das Waw in Alif verwandelt, damit es dem

Fath vor ihm homogen sei. Es stoſsen also zwei Alif zu

sammen und das zweite von ihnen ward weggenommen ; dann

tritt Tâ fem . an die Stelle des ausgefallenen und so entsteht

iķâmatun und istiķâmatun. Bisweilen fällt dies Tâ weg ,

vgl. a g 'âba, ig'âbun.

„Was bei der Form iffâlun in Hinsicht der Wegnahme

und Uebertragung geschieht, kann auch bei maffûlun ge

schehn, vgl. mabî'un und maşûnun. Selten ist die Erhal

tung der ursprünglichen Form bei den Verben mit Waw,

bei denen mit Jâ hingegen ist dies wohl bekannt.“

Erkl. Wird ein Part. pass. von einem Verbum mit

schwachem Mittelradical, d. h . mit Wâw und Jâ gebildet,

so ist hierbei nothwendig , was bei ifâlun und istiffâlun

nothwendig ist hinsichtlich der Uebertragung und der Weg

nahme, vgl. Part. pass. von bâʻa und ķâla , mabilun ma

ķûlun für mabjû'un und maķwûlun. Der Vocal des

Mittelradicals wird auf den ruhenden Buchstaben vor ihm

übertragen . Dann stofsen zwei ruhende Buchstaben , nämlich

der Mittelradical Wâw oder Jâ und das Wâw der Form

maf'ûlun zusammen . Das Wâw der Form maffûlun fällt

weg , und so entsteht mabifun und maķûlun, indem man

Damm in Kasr verwandelt, damit Jâ stehn kann . Selten er

hält man dies Wâw bei den Verben, deren Mittelradical ein

Wâw ist, man sagt taubun maşw ûnun; das normale wäre

maşûnun. Nach der Redeweise der Tamîmiten erhalten die

Wörter, deren Mittelradical Jâ ist, dasselbe; man sagt nach

ihnen mabjûʻun und mabjû tûn .

„ Vollständig bilde die Form mafûlun von einem Ver

bum wie 'adâ; behandle sie als schwach, wenn du nicht das

Bessere für passend hältst.“



396 Ine Settung der Perstatt-Buchstaben .

Erkl. Wird die Form mafûlan von einem Verbum

mit schwachem Endradical gebildet, so muſs sie durch Waw

oder Já schwach sein . Ist sie durch Já geschwächt, muſs

man sie als schwach behandeln dadurch, daſs man das Waw

der Form maffúlun in Jå verwandelt und es mit dem End

buchstaben des Wortes durch Tasʼdid vereinigt, vgl. mar

mijjun urspr. marmûjun. Wâw und Jâ kommen zusam

men , das Eine von ihnen geht in der Ruhe vorauf, Wâw

wird in Ja verwandelt und Jâ in Jâ assimilirt. Dies erwähnt

Verf. nicht, weil es schon vorher erwähnt ist. Ist das Ver

bum schwach durch Waw , so ist es das beste, dasselbe zu

erhalten , wenn das Verbum nicht nach fa'ila geht, vgl.

ma'duwwun von 'adâ. Manche behandeln ein solches Ver

bum als schwach und sagen ma‘dijjun . Hat das Verbum

zum Endbuchstaben Wâw , und geht es nach der Form fa'ila,

so ist es fein , dasselbe als schwach zu behandeln, vgl. mar

dijjun von radija, und Ķur. 89, 26 . „ Kehre zu deinem

Herrn zurück Wohlgefallen habend und wohlgefällig .“ Die

Erhaltung des Wâw ist selten , vgl. marduwwun .

„ So findet sich in beiden Weisen die Form furûlun

von den Worten, die Wâw als Endbuchstaben im Plural ha

ben, oder in einem Singular, der vorkommt.“

Erkl. Wird ein Nomen nach fuûlun gebildet, so sind ,

wenn es im Plural steht und der Endradical Wâw ist , zwei

Weisen möglich : 1 ) die Erhaltung des Endradicals und 2 ) die

Behandlung desselben als schwachen Buchstaben , vgl. fusij

jun Plural von aşân , ubuwwun Plur. von abun. Doch

ist's besser, sie als schwach im Plur. zu behandeln . Bei ei

nem Singular kann man den Endradical als schwach behan

deln , aber auch ihn erhalten . Die Erhaltung desselben ist

jedoch besser, vgl. ‘alâ , aluwwun. Selten nur kann man

ihn als schwach behandeln , vgl. kasâ ķusijjun .“

„ Bekannt sind Fälle wie nujjamun und nijjamun für

nuw w almun, doch von Wörtern wie nujjâmun wird die Ab

normität berichtet.“

Erkl. Ist die Form fu ' 'alun Plural von einem Worte,

dessen Mittelradical Wầw ist, so kann man dies erhalten oder

als schwach behandeln , wenn vor dem Endradical kein Alif

v . 988.
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vorhergeht, vgl. §â’imun plur. şuw wamun und şujjamun .

Ist vor dem Endradical ein Alif, so muſs dasselbe erhalten

werden ; dasselbe als schwach zu behandeln ist abnorm , vgl.

nuw w âmun. Vgl. „ Nur ihr Wort hielt in Zaum den Schlä

fer (an- nujjâ ma).“

„ Das Verbum mit schwachem Anfangsbuchstaben ver

wandelt denselben in Tâ in der achten Form ; abnorm ist dies

beim Hamz, vgl. i'takala .“

Erkl. Wird die Form iftiâlun und deren Unterabthei

lungen von einem Worte gebildet, dessen erster Radical ein .

schwacher Buchstabe ist, so muſs man den schwachen Buch

staben in Tâ verwandeln , vgl. ittasala ittişâlun urspr.

iwtişâ lun. Tritt der schwache Buchstabe an die Stelle von

Hamz, kann man denselben nicht durch Tâ vertreten lassen ,

vgl. akala Ste Form itakala. Hier tritt an die Stelle des Hamz

ein Jâ . Es ist unmöglich , an die Stelle des Jâ ein Tâ zu

setzen ; abnorm ist ittazara mit Verwandlung des Jå

in Tâ . * )

„ Tâ wird in Țâ in den Formen von ifta'ala verwandelt

zum Zungen -Anschluſs an den Obergaumen . In idd â na

izdâda iddakara bleibt es Dâl.“

Erkl. Steht das Tâ der achten Form nach einem Buch

staben des Zungen -Anschlusses, d . i. ș, d , t, z ; so muſs man

es in ļ verwandeln , vgl. istabara urspr. iştabara. An die

Stelle von Tâ in ifta 'ala tritt Țâ . Steht Tâ der achten

Form nach d , z , d , so wird es in Dâl verwandelt , vgl. die

Beispiele. Man hält Tâ nach diesen Buchstaben für schwer

und setzt Dâl an dessen Stelle , Dâl mit Dâl wird durch

Tas’dîd vereinigt. * * )

„Den Anfangsbuchstaben eines Imperativ und Imperfec

tum von einem Verbum wie waʻada nimm weg . Bei Wörtern

* ) itt a hada ist nach den Arabern nicht von ahada, sondern

von tahida gebildet.

** ) In der VIII. Form der Verba mit Dål hat man gewöhnlich

die Formen iddakara, iddakara und iddakara, doch ist das Rich

tige, Dâl in Dål übergehn zu lassen .
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wie idatun ist dies durchgängig . Die Wegnahme des Hamz

von af'ala steht fest im Imperfectum und den beiden Bil

dungen des Verbalnomen.“

Erkl. Hat das Perfectum einen schwachen Anfangs

buchstaben, vgl. wa'ada, so muſs man denselben in Imperativ ,

Imperfectum und dem Maşdar, das mit Tâ fem . steht, weg

nehmen. Ist das Masdar nicht mit Tâ gebildet, so ist die

Wegnahme des ersten Radicals nicht möglich , vgl. wa'dun.

So ist auch die Wegnahme des im Imperfectum , Part. act.

und pass . stehenden Hamz nothwendig , vgl. akrama, ju

krimu urspr. ju’krim u . Ebenso ist in mukrimun und

mukramun Hamz weggenommen .

„ altu und ziltu werden für zalaltu und zaliltu

gebraucht, so auch ķirna für işrirna; ķarna wird nur

überliefert.“

Erkl. Lehnt sich das Verbum Perf. mit einem verdop

pelten Buchstaben , dessen Mittelradical Kasr hat, an das Ta

oder Nûn des Pronomen , so giebt es drei Wortbildungen :

1 ) daſs es vollständig stehe, vgl. zaliltu ; 2 ) die Wegnahme

des Endradicals und Uebertragung des Vocals des zweiten

Radicals auf den ersten, vgl. ziltu ; 3 ) die Wegnahme des

Endbuchstaben und das Lassen des ersten Radicals mit sei

nem Vocal, vgl. zaltu. Das Imperfectum des Verbum mit

einem verdoppelten Buchstaben , welches nach der Form ja

f'ilu geht, kann , wenn es mit Nûn Fem . verbunden wird

durch die Wegnahme des Mittelradicals erleichtert stehn,

nachdem der Vocal desselben auf den ersten Radical über

tragen war. Dasselbe geschieht auch beim Imperativ : für

jaậrirna sagt man jaķirna, für iķrirna sagt man ķirna.

Verf. deutet dann auf die Lesart des Nafi' und Aşim in

Kur. 33, 33 hin , şarna fî bujûtikum urspr. iķrarna von

karra jaķarru = jaķirru. Ibnu-l-Kattâ'i überliefert diese

Form . Dann wird sie durch die Wegwerfung des zweiten

Radicals erleichtert, nachdem der Vocal übertragen ist. Dies

ist selten , denn diese Erleichterung findet sich eigentlich nur

bei den Wörtern , deren Mittelradical mit Kasr steht.
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LXXIV . Die Assimilirung zweier Buchstaben durch

Tas'did .

(al- idgâm ).

„ Den ersten von zwei gleichen Buchstaben , die mit Vo

calen stehn und in einem Wort vorkommen , vereinige durch

Tas'dîd mit dem folgenden, auſser wenn das Wort nach dem

Paradigma şufafun, dululun , kilalun, lababun oder wie

g’ussasun und uhşuşa -bî, oder wie hailalun ist. Abnorm

ist bei alilun und dgl. eine Zerspaltung durch Uebertragung,

doch wird sie angenommen.“

Erkl. Stehn zwei gleiche Buchstaben mit Vocalen in

einem Worte , so wird der erste von beiden mit dem zwei

ten durch Tas’dîd vereinigt, im Fall sie weder zu Anfang

stehn , noch die Worte worin sie stehn , Nomina nach den

Formen a . fuʻalun , b . fu’ulun , c. fi-alun , oder d . faʻalun

sind , noch e. der erste von den beiden ähnlichen Buchsta

ben sich mit einem schon tas'dirten verbindet; ferner f. darf

der Vocal des zweiten von ihnen nicht zufällig und g. nicht

das Wort , in dem sie sich finden, an etwas anderes ange.

schlossen sein . Stehn sie voran , ist keine Vereinigung der

selben möglich , vgl. dadan. So verhält es sich auch , wenn

einer der erwähnten Fälle eintrifft, vgl. a . durarun, b . g ’u

dudun , c. limamun , d . talalun, e . g ’ussasun plur. von

g’âssun, f. uhşuşa -bi, der Vocal des Hamz ward hier

auf ş übertragen ; g. h ailalun, d. i. mehrereMal das Wort,

„ es giebt keinen Gott als Gott sagen “ , vgl. şardadun ,

mahdadun. Tritt aber keiner dieser Fälle ein , so ist die

Vereinigung durch Tas'dîd nothwendig , vgl. radda für ra

dada, danna für danina. Es kommen Zerspaltungen vor

in Wörtern , deren normale Form die Vereinigung durch

Tas'dîd nothwendig verlangte, doch wird so elwas als abnorm

behandelt und nicht als Norm aufgestellt, vgl. alila - s - siġa’u

„ verdorben ist der Schlauch“ und lahiḥat ‘ainuhu, „ seine

Augen haben zusammenhängende Wimpern .“

„Bèi hajija kann man die Zerspaltung (fakku ) wie auch

die Assimilirung eintreten lassen ; ebenso verhalten sich Worte

wie tatag'allâ und istatara.“
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Erkl. Verf. behandelt jetzt die Stellen , in denen die

Assimilirung und die Spaltung möglich ist. Bei dem vor.

her erwähnten muſs die Vereinigung eintreten , aber mit ha

jija zeigt Verf. die Fälle an , in denen die beiden gleichen

Buchstaben zwei Jâ sind, die nothwendig mit Vocalen stehn.

Hier ist die Assimilirung eingestandenermaſsen möglich , vgl.

hajja. Ist aber der Vocal des einen der beiden ähnlichen

Buchstaben zufällig wegen eines Regens, so ist die Vereini

gung eingestandenermaſsen unmöglich , vgl. lan jahjâ . Bei

dem Verbum , das mit zwei Tâ beginnt, kann man die Ver

einigung eintreten lassen , aber auch die Spaltung. Bei der

letzteren, und die ist normal, sieht man darauf, daſs die zwei

ähnlichen Buchstaben zu Anfang stehn . Wer beide assimilirt,

will damit eine Erleichterung bewirken, und sagt ittag'allà.

Beide ähnliche Buchstaben sind vereint, dann steht das eine

Tâ vocallos und man setzt das Hamz der Verbindung, um

die Aussprache des einen ruhenden Buchstaben zu vermit

teln . Ebenso wäre die Norm der zwei Tâ in istata ra. Hier

kann man die Spaltung eintreten lassen , da der vor den bei

den ähnlichen Buchstaben vorhergehende in Ruhe steht, doch

kann man auch die Vereinigung bewirken, nachdem der Vo

cal des ersten der zwei ähnlichen Buchstaben auf den ruhen

den Buchstaben übertragen ist , vgl. sattara , jasattiru,

sittâru n .

v. 990 . „Eine mit zwei Tâ beginnende Form wird oft auf ein

Tâ beschränkt, vgl. tabajjanu - l-'ibaru.“

Erkl. Man sagt bei tataʻallamu und dergl. taſallamu.

Eins von den beiden Tâ fällt weg und das andere wird ge

lassen . Dies ist sehr häufig , vgl. Kur. 70 , 4 . „ Es stiegen

Engel und der Geist auf ihnen (auf den Stufen des Thro

nes) auf und nieder.“ *)

„ Die Spaltung tritt bei den vereinigten Buchstaben ein,

wenn der eine Buchstabe ruhend wird , weil er mit dem Pro

nomen nominativi verbunden steht, vgl.halaltu. Beim G 'azm

und ähnlichen Fällen steht die Wahl frei.“

*) ar - rûhu ist nach den meisten Gabriel , doch sagt man auch,

es sei ein Engel , den man nicht sehn kann , der aber an der Spitze

der Engel stehe, vgl. Beidhaw i ed. Fleischer zu 70 , 4 , II. pag. 356.
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Erkl. Wird mit dem Verbum , dessen Mittelradical mit

dem Endradical durch Tas'dîd vereint ist, ein Pronomen no

minativi verbunden , so ist der Endbuchstabe ruhend und es

muſs nothwendig die Spaltung eintreten , vgl. halaltu ,

halalnâ etc . Tritt ein Regens des G 'azm vor das Verbum ,

kann man die Spaltung eintreten lassen wie in lam jahlul,

vgl. Ķur. 20, 83 . „Der, auf welchem mein Zorn ruht“ , und

Ķur. 2 , 214 . „Wer von Euch von seiner Religion abfällt.“

Die Spaltung des Tas’dîd ist die Gebrauchsweise der Hig'â

ziten . Doch ist auch die Vereinigung durch Tas’dîd mög

lich , vgl. Ķur. 59, 4 . in der Sure der Gerichtsversammlung :

„ und wer da widerstreitet Gott und seinem Gesandten .“

Dies ist die Gebrauchsweise der Tamîmiten. Aehnlich dem

g 'azmirten Imperfectum ist der ruhende Buchstabe beim

Imperativ , vgl. uhlul. Man kann auch ḥulla sagen , denn

dem Imperativ kommt dasselbe wie dem g 'azmirten Im

perfectum zu .

„Die Spaltung ist bei der Form af'il der Verwunderung

nothwendig, die Assimilirung ist auch in halumma noth

wendig.“

Erkl. Von den Imperativen , in welchen beide Ge

brauchsweisen stattfinden können , vgl. uḥlul und ḥulla,

weicht man in zwei Fällen ab : 1) bei der Form der Ver

wunderung affil, da muſs die Spaltung stattfinden , vgl.

aḥbib bizaidin ; 2 ) bei halumma, denn hier legt man die

Assimilirung als Gesetz auf.

„ Was zusammen zu fassen ich sorgte , ist vollendet in

Versen , die die Gesammtheit des Wichtigen umschlieſsen ;

die aufzählen die Quintessenz aus der Kâfija , wie es erfor

dert ein Genüge ohne Mangel. Ich preise Gott, indem ich

seegne den Muhammad, den Besten der Propheten , der herab

gesandt ward; so wie seine Verwandschaft , die glänzende,

edle , die fromme und seine Genossen , die Erwählten , die

Trefflichen .“

26
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2 ) Das Nomen und seine Casus.

a . Nominativ, Casus des Fâ'il 118. des Mubtada' 49. letzte

res anders nach inna und den verwandten Partikeln, wo

dasselbe in den Accusativ tritt 87 f.

Das Habar im Nominativ ausnahmsweise , auch nach

Negationen 77 f.

6 . Accusativ nach kâna, zanna u . s. w . 67 f.

nach kâda u . s . 8 . 82 f.

nach den Partikeln mâ, lâ , lâta, inna 76 f.

des Mubtada' nach inna und dessen Verwand .

ten 87 f.

zum Ausdruck des Zeit 155. 156 .

des Maaſses 183. -

des Orts 155. 157.

des Zustandes 170. (Hål).
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zum Ausdruck des Mitseins, besonders nach

wa 159 f.

des Motivs 153.

der Specificirung , Erläuterung

(Tamjîz) 182. (Vertretung

desselben durch min 184).

nach illâ s. d .

in der Sifa 223.

c . Genitiv , wodurch er hervorgerufen werde 3 .

des Habar 79 .

der Idâfa 194 .

der Sifa 228.

nach Präpositionen s. d .

d. Vocativ 271.

e. Anordnung der Namen im Eigennamen 31 f.

3 ) Adjectiv 248.

der Comparativ 178. 183. 242.

4 ) Das Zahlwort 326.

5 ) Das Verbum :

Das Imperfectum nasbatun (Subjectiv ) 304 .

Das Imperf. g'azmatum 312.

6 ) Das Pronomen :

Das selbständige darf nicht stehn , wenn das Suffix

stehn kann 26 . Ausnahmen 26 f.

Anordnung gehäufter Pronomina suffixa 27 f.

Hikâja 332.

7 ) Der einfache Satz :

a . Subject und Prädicat, Mubtada' und Habar 49.

Das Subject (ibtida') 49 f.

Das Mubtada' 49.

muſs determinirt sein 57.

wann es indeterminirt sein könne 57 f.

wenn es dies ist, steht es nach dem Habar 62.

wann im Accusativ 87 f.

Wegfall des Mubtada' 66 f.

Das Habar 52 f.

Stellung desselben (gewöhnlich nach) 59 f.

seine nothwendige Voranstellung 62 f.

im Accusativ, besonders bei kâna etc . 67 f.

kâda etc. 87 f.

seine Stellung in diesem Fall 70. 72.

und in negativen Sätzen 71.

das pleonastische kâna 73 f.

kâna weggenommen 74 f.
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Accusativ nach mâ, la , låta , inna 76 f. lâ zur Ver

neinung der Gattung 100.

Zarf als Habar 55 f.

Genitiv des Habar 79 f.

mit einer Präposition 55 f.

im Nominativ 87 f.

Mubtada' und Habar im Accusativ nach zanna etc . 107.

Ausnahmen 111.

Drei Objecte nach ra’â, ‘alima etc. 115.

b . Verbum und Faʻil 118.

Stellung des Fâ il 119. 141. 142.

Verhältniſs des Numerus zwischen beiden 119. 123.

Verhältniſs des Genus 121.

das transitive Verbum mit dem Accusativ 139.

das intransitive erfordert die Präposition (s. d .)

zwei Verba und ein zugehöriges Nomen 143.

Zurückhaltung des Regens vom Regime durch ein Pro

nomen 133.

Wechsel des Nominativs und Accusativs 135.

c . Verwandlung des activen Satzes in den passiven 128 .

Das Maffûl bihi 128 .

Das Maf'ûl, seine Stellung 124 .

Zarf und Masdar an Stelle des Maf'ûl bihi 130.

8 ) Complemente .

a . des Nomen :

Idâfa 194 f. Wegfall des Nûn 194. al 197.

Construction bezüglich des Genus 197 f.

nothwendige und wörtliche Annexion 199.

Annexion dem Sinne nach 199.

haitu , id 200 f. kilâ , kiltâ 202 f. ajjun 203. ladun 204.

ma' a 205 etc .

an das jâ der ersten Person 210 .

Hervorhebung 286.

Das Nomen actioni's und seine Rection 212.

Das Nomen agentis und seine Rection 216.

Sifa 228 . wann al stehe 230.

b . des Verbum (allgemeines Object) 147.

. Arten desselben 148.

Verhältnisse des Masdar hierbei 148 .

nach idâ 202 .

9) Negativer Satz (vgl. Conjunctionen )
mâ, lâ , låta das Mubtada' vernichtend und wie kâna

construirt 76 f. 80 f.

Ausnahmen 77 f.
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inna etc. 95 f.

zâla , bariha , fati'a , infakka, dâma mit wirklicher oder

vorauszusetzender Negation setze das Habar in

den Accusativ 68 f.

10) Interjectionalsatz.

Verwunderung 232.

ni'ma, bi'sa und Verwandtes 236 .

Schwur 91.

Ruf 271. 278. 288.

mit Jâ der ersten Person 277.

Apocope beim Ruf 282.

Hülfeschrei 279.

Warnung 286.

Anreizung 286 .

Klage 280.

11) Fragesatz , mit lâ 106 , kam 331. ka’ajjin 333 kadâ 331.

Antwort 121. 142.

Wegfall des Mubtada’ und Habar in der Antwort 63.

12) Anreihung :

Das Appositiv (at-tâbi') 248., Verhältniſs im Is’tigâl 138.

Verstärkung durch nafsu etc. 255.

Relativsatz , alladî etc. 322.

Sila durch al 41. (al besonders 45 - 47 ) ajjun 41.

Sila beim nominalen Mausûl 39 f.

Wegnahme des Anfangs der Sila 43.

Copulativsatz (‘ atf ) 259. (vgl. Conjunctionen ).

durch Copulativpartikeln 261.

Adversativ oder Restrictivsatz ( vgl. Conjunctionen).

Badal (Permutativ) 269.

13) Partikeln :

a . Praepositionen 185., bei intransitiven Verben 140., wann sie

wegfallen können 141. 'adâ 169. 'ala 191. 'an 191. ( attâ

187.) bi 189. 190. 192. fî 189. halâ 169. ha s'â 169.

hattâ 186 . 187 . 189. ilâ 189. ka 186 . 187. 191. 192.

kai 185. la 'alla 185 . laulâ 186 . li 189. matâ 186 . min

188 . 191. 192. mud 186 . 187. 192. mundu 186 . 187. 192.

rubba 186. 187. 192. 193. ta 186 . 187. wa 186 .

b . Conjunctionen :

copulative p . 261.

wa 261 f.

fa 262. 267.

tumma 261.

hattâ 265.
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am 263.

au 261.

an 36. bei 'asâ etc . 84 f. nach an mâ stellvertretend für

ein ausgefallenes kâna 75.

anna 36 ,

kai 36.

ka’anna (vergleichend) Mubtada' im Accusativ , Habar im

Nominativ 87 f.

disjungirende:

lau p . 36. 318 nach lau fällt kâna aus 75.

illâ und das feminine Verbum 122.

illâ und verwandte setzen das Ausgenommene in Accusa

tiv 162. (gairun etc. 166.)

opponirende:

bal 261. 265 .

bal und lâkin heben die Rection der Negation auf, so

daſs nicht der Acccus , sondern der Nom . folgt 79.

lakinna setzt das Mubtada' in den Accusativ , das Habar

in den Nominativ 87 f.

negirende :

là allgemein 261. zur Verneinung der Gattung 100.

mâ 36. (vgl. negativer Satz ).

Wunsch und Besorgniſs bezeichnende (vgl. Interjectionalsatz) :

lau 36. 318.

laulâ 220 .

laum â 320 .

ammâ 320 .

laita, la'alla setzen das Nomen in den Accusativ , Ha

bar in den Nominativ 87 f.

affirmative :

in 96 f.

anna, inna Mubtada' in den Accusativ setzend, Habar in

den Nominativ 87 f. vgl. 91 f.

wann inna , wann anna 89 f.

la in solchen Sätzen.

Druck von Trowitzsch u . Sohn in Berlin .
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